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An'trag der Jfommission 
Rüekweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag zu prüfen, 
wie der Schutz der Produzenten und der verschiedenen 
Nuuerkreise verbessert werden könnte. Vor allem sei ein 
differenzierter Leistungsschutz (Interpreten, Computerpro
tramme usw.) in die Vorlage einzubauen und die Kontrolle 

- derVerwertungsgesellschaften zu verstärken. 

Proposition de Ja commission 
Renvoi au Conseil federal avec le mandat d'etudier com
ment l'on pourrait ameliorer la protection des producteurs 
et des diverses categories d'utilisateurs d'muvres. II y aurait 
fieu notamment d'introduire une protection differenciee 
setoo la prestation foumie (interpretes, auteurs de pro
grammes informatiques, etc.) et de renforcer la surveillance 
exercee sur les societes de gestion. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Ich werde meine Ausfüh
rungen in zwei Teile gliedern. Zuerst gebe ich Ihnen eine 
gedrängte Darstellung der Revisionsziele und -hinter
gründe, und dann werde ich Ihnen die Verhandlungen der 
Kommission und das Ergebnis zu schildern versuchen. 
Zuerst zur Darstellung der Revisionsziele und -hintergründe: 
Das erste schweizerische Urheberrechtsgesetz- URG in der 
Kurzform - stammt aus dem Jahre 1883. Es hat in über 100 
Jahren Geltungsdauer nur zwei grössere Revisionen, näm
lich 1922 und 1955, erlebt. Sie dienten bezeichnenderweise 
dazu, den Schutz der Urheber im eigenen Land jenem 
Schutzniveau anzupassen, das im von uns ratifizierten oder 
unter.zeichneten internationalen Abkommen schon gewähr
leistet wurde. 
hi· der Revision vor 30 Jahren lag schön ein Postulat von 
Nationalrat Conzett vor, das eine Anpassung des Urheber· 
rechts an die technische Entwicklung verlangte. Da man den 
a.1trttt zu den damals aktuellen internationalen Abkommen, 
tdmfich die Brüsseler Fassung der revidierten Berner Ober
.• kunft, nicht verpassen wollte, wurde auf eine geplante 
T ... revision vertröstet. 
&18 technische Entwicklung, die vor 30 Jahren in Umrissen 
•enntlich war, hat inzwischen in rasendem Tempo das 
Vorstellungsvermögen überholt. Allein neun parlamentari
•e Vorstösse aus den Jahren 1981 und 1982, welche die 
tnteressen der Autoren, der Werkvermittler und der Nutzer 
•chlagen, weisen auf die Unruhe hin. Die Urteile des 
hndesgerichts wegen Urheberrechtsverletzungen häufen 
steh In letzter Zeit; sie werden mit immer deutlicheren Hin
~n versehen, der Gesetzgeber möge in der heiklen 
mteressenabwägung die erforderlichen Grundsätze festle
gen und seine Verantwortung wahrnehmen. 
Oie Vorarbeiten zur Totafrevision liefen denn auch seit 1963; 
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zwei Vernehmlassungsverfahren wurden durchgeführt. 
1981 wurden die letzten Gespräche mit Interessierten 
geführt. Das eingehende Studium der Akten zeigt, dass wir 
es mit sehr vielen divergierenden Interessen zu tun haben, 
die sehr schwer auf einen Nenner zu bringen sind. Es liegt 
daher in der Sache selbst und nicht bei den Sachbearbei
tern, wenn es der Entwurf schwer hat, einen mittleren Grad 
der Unzufriedenheit, geschweige denn der Zufriedenheit zu 
bewirken. 
Die Revision versucht, mit der Entwicklung Schritt zu halten. 
Nebenbei würde sie ermöglichen, die neuste, die soge
nannte Pariser Fassung des Welturheberrechtsabkommens 
und der Berner Übereinkunft zum Schutze der Werke der 
Literatur und der Kunst aus dem Jahre 1971 samt zwei 
Zusatzprotokollen zu ratifizieren. 
Die Entwicklung ist in zwei Bereichen besonders auffällig: 
Einmal bei der Werkschöpfung selbst und zweitens bei der 
Werkvermittlung und Werknutzung. Wo wir früher dem ein
zelnen, aus eigenem Antrieb tätigen Urheber eines Werkes 
der Literatur und Kunst begegneten, dem Schriftsteller, dem 
Dichter, dem Maler, dem Komponisten usw., haben wir es 
heute mehr und mehr mit kollektiven und mit abhängigen 
Werkschöpfern zu tun. Man denke etwa an Film- oder Sen
deproduktionen im Rahmen von Aufträgen oder Arbeitsver
trägen der Radio- und Fernsehschaffenden. Diese Verschie
bung bedingt eine Stärkung der Stellung des Unternehmers. 
Wo andererseits früher. die Zahl der Nutzer und Vermittler 
überschaubar war - ein Verleger, ein Theater, ein Konzert
veranstalter - steht der Autor heute einer Vielzahl von Werk
vermittlern und Werknutzern gegenüber, mit denen er nicht 
mehr einzelne Nutzungsverträge abschliessen kann. Leicht 
zugängliche Fotokopien und Kassettengeräte sowie weitere 
Ton- und Bildträgergeräte machen es dem Urheber unmög
lich, die Nutzung seiner Werke zu kontrollieren und damit 
seine Rechte zu wahren. Diese Rechte sind heute ausge
höhlt. Der Urheber sieht sich oft um die Früchte seiner 
Arbeit geprellt. 
Kaum befriedigender ist die Lage für die Nutz~r selbst. Sie 
haben reihenweise moderne Informations- und Dokumen
tationssysteme zur Verfügung, können sich .ihrer aber nicht 
bedienen, ohne dauernd in die Illegalität abzugleiten. An 
sich müssten sie nämlich, abgesehen vom rein persönli
chen, privaten Gebrauch, praktisch jedesmal die Erlaubnis 
des Urhebers oder seiner vertraglichen Vermittler einholen, 
bevor sie etwas aus einem Buch, einer Zeitschrift, einer 
Radio- oder Fernsehsendung für sich kopieren oder spei
chern, geschweige denn Dritten vorführen wollen. Für Schu
len, Bibliotheken und Betriebe ist das ebenso unhaltbar wie 
für Kabelsendeunternehmen. 
Das Schwergewicht der Urheberrechtsgesetzrevision liegt 
denn auch auf dem Gebiet der unkontrollierbaren Massen
nutzung. Die Aufgabe der Revision ist dabei zweifach: Der 
angeschlagene Urheberrechtsschutz ist wieder herzustel
len, indem auch die Massennutzung entschädigt wird. 
Gleichzeitig ist aber die Massennutzung, und damit der 
ungehinderte Zugang zu den geschützten Werken, in einem 
vernünftigen Rahmen zu gewährleisten und zu legalisieren. 
Die Vorlage erreicht. dieses. Ziel zur. tiauptsache dadurch, 
dass sie das bisheri(je Verbotsrecht des Urhebers auf einen 
blossen gesetzlichen Vergütungsanspruch einengt. Ebenso 
sieht sle die gesetzliche Lizenz für die gleichzeitige unverän
derte Weiterverbreitung von Sendungen durch Kabelbe
triebe vor. Die Geltendmachung der Vergütungsansprüche 
1m Bereich der Massennutzung ist Sache der konzessionier
.:en Verwertungsgesellschaften, deren Geschäftsführung 
und Tarifgestaltung unter Bundesaufsicht stehen. Das heu
tige Verwertungsgesetz und ergänzende Verordnungsbe
stimmungen werden gleichzeitig in das URG aufgenommen, 
was für Rechtsuchende eine Vereinfachung darstellt und 
erst noch die parlamentarischen Einwirkungsmöglichkeiten 
verstärkt. Die Durchsetzung der Vergütungsansprüche 
erfolgt teilweise indirekt, näml.ich zum Beispiel auf dem 
Wege von sogenannten Leerkassettenabgaben oder Abga
::ien auf Vervielfältigungsgeräten, sei es durch die Besitzer 
oder eventuell sogar durch die Hersteller. 

Wie in der Problemstellung angedeutet wurde, die 
Vorlage neu die Miturheberschaft und das abhär.gige Werk
schaffen, letzteres mit einer gesetzlichen Vermutung zugun
sten des Produzenten. Ein weiterer Akzent der Vorlage liegt 
bei der Verstärkung des zivil- und strafrechtlichen Schutzes 
gegen Urheberrechtsverletzung, vor allem gegen die heute 
um sich greifende Piraterie bei Tonträgern und Videokasset
ten. Besonders erwähnenswert sind ferner etwa Neuerun
gen wie Bibliothekszehner (d. h. die Erfassung der Ausleihe 
von Büchern als geschützte Nutzung eines Werkexempla
res), die Unübertragbarkeit des Urheberrechts unter Leben
den oder der verbesserte Schutz des Urhebers gegen 
Entstellungen seines Werkes. 
Der Entwurf hat andererseits bestimmte Dinge bewusst 
nicht geregelt. So fehlen in der Vorlage der sogenannte 
lnterpretenschutz, also beispielsweise der Schutz jener 
Leute, die eine Komposition erst zum Erklingen bringen, 
oder es wird der Schutz der Hersteller von Tonträgern oder 
Musikautomaten fallengelassen. Sie finden in der Vorlage 
keinen Schutz vcn Sendeunternehmen oder von Computer
programmen. Es fehlen ein umfassendes Urheberrechts
Vertragsrecht und die Regelung der sogenannten Folge
rechte (das ist eine Prozentbeteiligung am Wiederverkaufs
erlös eines Werkexemplares bei öffentlichen Versteigerun
gen oder im Kunsthandel). Die Schutzdauer wurde entgegen 
einem vielerorts geäusserten Wunsch nicht von 50 auf 70 
Jahre nach dem Tod des Urhebers ausgedehnt. Damit hätte 
ich einige unerfüllte Revisionswünsche erwähnt. 
Die Botschaft verweist diese Anliegen zum Teil in andere 
Gesetze, so etwa in das UWG (das Gesetz über den unlaute
ren Wettbewerb), das eben in Beratung steht; teilweise hielt 
man die Anliegen entweder nicht für sehr dringlich - das 
trifft etwa für einen Ausbau des Urheberrechts-Vertrags
rechts zu - oder nicht für schutzwürdig, weil problematisch, 
so etwa die Ausdehnung der Schutzdauer. 
Im Hinblick auf die Ausführungen von Frau Bundesrätin 
Kopp möchte ich es bei dieser ganz knappen Darstellung 
der Revisionspunkte bewenden lassen und mich dem zwei
ten Punkt zuwenden, dem Bericht über die Behandlung in 
der Kommission. 
Die Kommission tagte viermal zwischen Januar und August 
dieses Jahres. Die Sitzungen boten Gelegenheit, die dogma
tischen, rechtssystematischen, technischen, historischen 
und praktisch-politischen Hintergründe der Vorlage auszu
leuchten. Die Kommission zog die beiden Professoren 
Dr. Troller und Dessemontet für ihre Beratungen zu und 
liess sich von den Spezialisten der Verwaltung Darstellun
gen zu den Hauptfragen vorlegen, so etwa rechtsverglei
chende Darstellungen, die zeigten, dass in unseren Nach
barländern kürzlich ähnliche Fragen gelöst wurden oder 
gegenwärtig an Lösungen gearbeitet wird. Die Kommission 
hörte aber vor allem einen Tag lang ein gutes Dutzend 
Vertreter der interessierten Kreise von den Urhebern über 
die Vermittler bis zu den Werknutzern an. Die anschlies
sende Eintretensdebatte hat - kurz zusammengefasst -
ergeben: Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig Ein
treten auf die Vorlage; Sie anerkennt damit, dass die anste
henden Probleme beförderlich einer Lösung zugeführt wer
den müssen. Sie beantragt Ihnen gleichzeitig aber auch die 
Rückweisung der Vorlage zur Überarbeitung an den Bun- · 
desrat. 
Dazu veranlasste sie die Wertung der Anhörungen und der 
Unterlagen. (Wir verfügten übe.r Dutzende von sehr umfang
reichen Eingaben:) Daraus lässt sich nach Meinung der 
überwiegenden Kommissionsmehrheit vor allem ein zu 
geringer Konsensgrad unter den verschiedenen Interes
sengruppen erkennen; Die Kommission befürchtet daher -
so nach dem Motto: viele H·unde sind des Hasen Tod-, dass 
angesichts so vieler divergierender Interessen die Vorlage in 
der jetzigen Fassung scheitern müsste. Sie veritt daher die 
Meinung, vor einer Detailberatung müsste es noch möglich 
sein, allenfalls auch mittels neuer Kontakte zu den lnteres. 
sierten, eventuell in einer zusätzlichen Vernehmlassung, die 
divergierenden Standpunkte im lichte der jüngsten 
Entwicklung einander anzugleichen. Andererseits gäben 
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derart viele Einzelfragen Anlass zur Kritik, und es wären so 
viele Ergänzungswünsche zu überprüfen, dass die Kommis
sion selbst diese Aufgabe im laufe der normalen Beratung 
nicht bewältigen könnte. Wiederholt wurde an die Umarbei
tung des Berufsvorsorgegesetzes und zum Teil auch an das 
Konsumkreditgesetz durch den Ständerat erinnert. Diese 
Erfahrungen liessen es als zweckmässig erscheinen, dass 
der Bundesrat selbst die Vielzahl der Wünsche überprüfe 
und die Überarbeitung an die Hand nehme. Frau Bundesrä
tin Kopp hat sich mit diesem Vorgehen in der Kommission 
grundsätzlich einverstanden erklärt. 
Unser Ratsreglement sieht in Artikel 64 vor, dass eine Vor
lage an den Bundesrat zurückgewiesen werden k$fln. Nur 
beim Antragsrecht der Mitglieder (unter Artikel 61) ist die 
Rede davon, dass bei· Rückweisungsanträgen anzugeben 
sei, in ·welchem Sinne die Neupröfung·zu erfolgen habe. 
Sinngemäss muss natürlich auch ein Ratsbeschluss die 
Richtung der Überprüfung umschreiben. 
Die Kommission war der Meinung, der Bundesrat solle bei 
seiner Überprüfung nicht zu sehr eingeengt werden. Am 
besten würde,- so formulierte man es damals - die Absicht 
der Kommission mit der ursprünglichen Wendung •im 
Sinne der Kommissionsberatungen» wiedergeben: Diese 
Formel umfasst einmal generen die nochmalige Überprü
fung aller im Entwurf bewusst nicht aufgenommenen· Revi
sionswiinsche, wobei die Meinungen nicht immer auf einen 
Nenner zu bringen waren. Praktisch einhellig erachtete 
jedoch die Kommission die gleichzeitige Regelung des lnter
pretenschutzes (etwas weniger deutlich der Obrigen Nach
barrechte) und den Schutz von Computerprogrammen als 
wünschbar. Stark kritisiert wurde'die Nichtübertragbarkeit 
der Urheberrechte. Umstritten war, ob die Stellung der wirt
schaftlichen Risikoträger genügend berücksichtigt sei. Eine· 
Überprüfung in dieser Richtung wurde grossmehrheitfich 
verlangt. Viel Gewicht wurde auf die Feststellung gefegt, 
dass der Zugang zu den Kulturgütern nicht zu sehr behin· · 
dert werden dürfe. Der Bibliothekszehner wurde in diesem 
Zusammenhang entschieden kritisiert, und tendenziell 
wurde eine Beschränkung der Schutzrechte zugunsten der 
Nutzer gefordert. 
Verlangt wurde auch der Ausbau der Verwertungsrechte 
und die redaktionelle Überarbeitung des Entwurfs. Im Rah
men einer zweiten Diskussionsrunde hat die Kommission 
dann noch klargestellt, dass der verlangte Ausbau des Lei
stungsschutzes differenziert, je nach Schutzgut, vorzuneh
men wäre. 
Ein letzter Trend der Kritiken galt der Stellung der Verwer· 
tungsgeselfschaften. Sie weckten in der Kommission mehr
heitlich durch _ihre starke Stellung Unbehagen. Sie werden 
von der Öffentlichkeit noch nicht - jedenfalls von der Kom
mission nicht - als Vertreter der Urheber empfunden, son
dern vielmehr als ein Apparat an sich, gegen den man 
skeptisch ist. Das System der gesetzlichen Lizenzen wurde 
zwar nicht generell in Frage gestellt. Aber es wurde eine 
Verstärkung der Kontrolle gegenüber den Gesellschaften in 
doppelter Richtung angeregt, sowohl bei der Verteilung der 
Gelder als auch _bei dttr Tarifgestaltung in Form einer Ange
messenheitskontrolle der eidgen6$sischen Schiedskommis
sion. 
Der Ihnen ausgeteilte Antrag ist angesichts dieser Fülle nur 
ein Versu.ch .der knappen Zusammenfassung der Stossrich
tung der Uberarbeitungen. Diese Stossricht1.1ng könnte auch 
etwa in der Kurzformel zusammengefasst werden: Mehr 
Schutz der Nutzer, Vermittler und Produzenten, kein kultur
behindernder Apparat zwischen Autoren und Publikum. 
Der ursprüngliche Antrag auf Eintret~n und Rückweisung 
war von unserem Ratspräsidenten, Herrn KOndig, ausgegan
gen. Er hat aber dann zu seinem Katalog in einer späteren 
Phase festgehalten, die Überarbeitung müsse im Sinne der 
gewalteten Diskussion und nicht im Sinne seines ursprüngli
chen Kataloges vorgenommen werden. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne für Eintreten und Rückwei
sung zu stimmen. 
Abschliessend gestatte ich mir eine persönliche Bemer
kung. Ich selbst hätte es vorgezogen, wenn wir das Geschäft 

nicht, zurückgewiesen hätten, sondern auf die Detailbera
tung eingetreten wären. Ich habe etwas Bedenken gegen 
unser vorgehen, weil wir riskieren, dass das Bundesgericht 
so lange unsere Rolle übernehmen muss, afs wir die nicht 
vereinbarten Interessengegensätze keinem Entscheid zu
führen, Ich befürchte ferner, dass unsere Entscheidfreiheit 

· teilweise als grösser angesehen wird, als sie es von der 
Sache her einerseits und von den internationalen Abkom
men her andererseits eigentlich ist. Ich gebe aber der Hoff
nung Ausdruck, dass, wenn der Zweitrat denselben Ent
scheid fällt wie wir, eine überarbeitete Vorlage möglichst 
bald auf bessere Konsensbereitschaft der Beteiligung rech
nen darf als heute und da5$es inzwischen den Verwertungs
gesellschaften besser gelingt, sich als die Repräsentanten 
der Urheber in der öffentlichen Diskussion vorzustellen. 
Mögen diese Gruppen die Wartezeit für gegenseitige An.. 
näherung nutzen. 

Jagmetti: Das Urheberrecht ist gewiss keine einfache Mate
rie, sondern ein komplexes juristisches Gebäude. Un~ 
heutige Ordnung stammt-wie die Kommissionspräsidentin, 
dargelegt hat - aus einer Zeit vor der Verwendung von 
Fotokopiergeräten, von Videokassetten und von Tonband
kassetten, also aus einer Zeit, in der die faktische Situation 
völlig anders war. Kompliziert ist die Materie auch deshalb, 
weil wir es mit zahlreichen Beteiligten zu tun haben. Man 
kann ungefähr fünf Stufen unterscheiden, bei aller Proble
matik. die diese Unterscheidung beinhaltet: den Autor, den 
Interpreten, den Hersteller der Ausgabe, also des Buches, 
des Bildes, der Kassette, der Platte, dann als vierte Stufe die 
kollektive Nutzung (Bibliothek. Radio usw.) und schliesstich 
die individuelle Nutzung. Zu einigen dieser Stufen haben 
sich Organisationen herangebildet, die die entsprechenden 
Rechte wahren und verwerten. 
Das Gesetz sollte in diesem komplexen System eine Lösung 
bringen. Bei voller Anerkennung der Leistung der Experten 
zeigte sich in der Diskussion innerhalb der Kommission, 
aber auch in der Diskussion mit den verschiedenen Beteilig
ten' und Ihren Organisationen, dass hier der letzte Schritt 
noch nicht getan ist, wir also noch weiter an dieser Vorlage 
arbeiten müssen. Persönlich ging es mir wie der Kommis
sionspräsidentin. Ich hätte mich einer Weiterbearbeitung 
der Vorlage in der Kommission anschliessen können. Wir 
hätten ja mit der Mitwirkung der Verwaltung rechnen dürfen 
und rechnen müssen. Aber ich verkenne die Schwierigkei
ten dieses Vorgehens nicht und schliesse mich daher dem 
Rückweisungsantrag an. 
Erlauben Sie mir, dazu ein Neunpunkteprogramm vorzule
gen, wie es aus meiner Sicht bei einer solchen Überarbel· 
tung beachtet werden sollte: 
Der erste Punkt wäre der Versuch der Annäherung der 
Standpunkte. Wir haben in den Hearings feststellen müssen, 
dass die Beteiligten sehr unterschiedlicher Auffassung sind. 
Da wir es hier aber auch mit gewichtigen Organisationen zu 
tun haben, muss die Lösung, die wir treffen, auf einem 
Mindestkonsens beruhen. Oiesen müssen wir noch suchen, 
damit eine wirklich tragbare Lösung gefunden werden kann. 
zweiter Programmpunkt wäre der Realitätsbezug. Wir müs
sen eine Lösung schaffen, die. der Wirklichkeit Rechnung 
trägt und sich dann auch in diesem Sinne bewähren kann. 
Sie muss in der Praxis durchführbar sein. Ausserdem müss
te die Fonnufierung wirklich verständlich sein. Diese Anlie
gen sind noch nicht überall erfüllt und müssen uns noch 
beschäftigen. 
Oas Dritte ist, dass die Wiedergabe von Werken nicht über
mässig erschwert werden sollte. Werke der Literatur und der 
Kunst sind Kulturgut und sollten nicht von derÖffentlichkeit 
ausgeschlossen werden. Das läge auoh nicht im Interesse 
der Schöpfer und der. Interpreten, und so müssen wir 
schauen, dass die Zugänglichkeit der Werke gewahrt bleibt. 
Zugänglichkeit ist aber erforderlich, wo die Werke Ausbil· 
dungsgrundlagen darstellen. Denken Sie an Schulen, Biblio
theken usw. Schliesslich darf bei dieser Zugänglichkeit 
nicht übersehen werden. dass solche Werke häufig auch.als 
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vertragsgemässe Leistungen entsteh€il und die Ro.1to.11,,nt.:,n 

eine gewisse Gestaltungsfreiheit haben sollten. 
Mein vierter Programmpunkt wäre die Persönlichkeitsnähe. 
Die Rechte der Urheber, der und der Nutzer 
sollten in erster Linie an der Person orientiert werden und 
nicht an einer Organisation. Das heisst, dass die Verwer
tungsorganisationen, denen grosse Bedeutung zukommt 
und die eine sehr fruchtbare Tätigkeit entfaltet haben, nicht 
in eine zu weite Bürokratie hineingeführt werden sollten. 
Vielmehr müssten die Personen, also die Urheber, die Inter
preten, im Vordergrund bleiben. 
Damit habe ich meinen fünften Programmpunkt schon 
angesprochen. Ich bin der Meinung, dass der lnterpreten
schutz miteinbezogen werden soll. Die Kommissionspräsi
dentin hat schon darauf hingewiesen. Es geht in erster Linie 
um die Musiker, es geht aber auch um Schauspieler. Die 
Interpreten erbringen ihrerseits eine künstlerische Leistung 
und erwarten zu Recht, dass das im Gesetz anerkannt wird. 
Zusätzlich zum lnterpretenschutz sollte ferner von der Vor
lage - das wäre mein sechster Punkt - die elektronische 
Datenverarbeitung erfasst werden. Die EDV-Programme 
sind gewiss keine klassischen Werke der Literatur und der 
Kunst, aber wir müssen hier eine Lösung suchen, damit 
auch diese Schöpfungen in sinnvoller Weise einbezogen 
werden können. Ob dies die gleiche Lösung sein kann, wie 
sie für die Werke der Literatur und der Kunst gilt, oder ob es 
eine eigenständige Lösung sein muss, kann vorläufig dahin
gestellt bleiben. In irgendeiner Form sollten EDV-Pro
gramme vom Gesetz erfasst werden. 
Siebtens wäre die Gestaltungsfreiheit der Beteiligten zu 
wahren, also eine Möglichkeit, selbst ihre Rechte zu ordnen. 
Diese wären nicht im voraus vom Gesetz bis in alle Feinhei
ten definitiv festzulegen, vielmehr müsste ein gewisser 
Spielraum gelassen werden. 
Der systematische Aufbau wäre, achtens, etwas zu verbes
sern. Vielleicht liesse sich auch deutlicher unterscheiden 
zwischen dem Recht des Urhebers an seinem Werk kraft 
Gesetz und dem allfälligen Werknutzungsvertrag. 
Neuntens wäre die Urheberrechts-Gesetzgebung auch in 
einen Bezug zum Datenschutz zu bringen. Das sind zwei 
verschiedene Rechtsgebiete, wie ich gerne anerkennen 
möchte. Aber die Entwicklung der elektronischen Datenver
arbeitung hat sowohl im Urheberrecht wie beim Daten
schutz Auswirkungen, und die beiden Problemkreise treffen 
sich dann auch wieder. Damit hier eine vernünftige Koordi
nation erfolgen kann, müsste man die Gesetzgebungsarbei
ten, die ja beim Datenschutz auch im Gange sind, beim 
Urheberrechtsgesetz mitberücksichtigen. 
Das sind einige Gedanken zu diesem Gesetz, das - wie 
gesagt- von mir aus gesehen auch in der Kommission hätte 
weiterbearbeitet werden können. Aber schon die Pro
grammpunkte zeigen, wie anspruchsvoll die Aufgabe ist und 
dass es wohl besser ist, die guten Dienste des Departemen
tes in Anspruch zu nehmen, um sie zu bewältigen, 

Masonl: Ich werde zwei Worte sagen, denn ich war einer. 
derjenigen, die - im Gegensatz zu den beiden Vorredn,m -
von Anfang an eher für die Rückweisung plädierten. Oie 
Voten der Frau Präsidentin und des Kollegen Jagmetti. 
haben die Stimmung, in welcher die Kommission die Rück
weisung beantragte, sehr gut wiedergegeben; viel besser 
natürlich als der kleine Text, der den Kommissionsantrag 
zusammenfasst: ich habe mit Befriedigung gehört, dass 
Ober den Antrag selbst nicht abgestimmt werden soll; die 
Rückweisung erfolgt im Sinne der Diskussion. Das ist sehr . 
wichtig, damit der Bundesrat eine gewisse Ermessensfrei
heit hat; aber zugleich, damit alle Nuancen der Diskussion 
noch berücksichtigt werden können. 
Es Ist praktisch von allen anerkannt worden - praktisch 
einstimmig, und es freut mich, dass auch die Sozialisten 
dabei waren -. dass die Vorlage so, wie sie ist, nicht kon
sensfähig wäre. 
Es ist zwischen wirtschaftlichen Interessen der Urheber 
selbst und moralischen Interessen ejn besserer Ausgleich zu 
treffen. Diese letzteren sind in der Vorlage fast zum Schaden 

der ersteren betont worden, und die Urheber sind auch nicht 
damit einverstanden. Wir brauchen nicht eine Bevormun
dung der Urheber, denn für sie wäre eine zu weit gehende 
Bevormundung wirklich beleidigend. Es geht bei den Urhe
bern um Leute, die sich über die Tragweite ihrer vertragli
chen Akten und Verpflichtungen bewusst sind. Eine grös
sere Gestaltungsfreiheit und eine grössere Vertragsfreiheit 
müssen nach der Auffassung vieler hier walten. Das gilt vor 
allem beim Verbot, das Urheberrecht als solches abzutreten. 
Ein besserer Ausgleich scheint auch zwischen Realität und 
Theorie erforderlich, insbesondere bei den immer häufige
ren Fällen, wo nicht nur beim Film, auch bei vielen anderen 
neuen Arten von Produktionen, ein sogenannter Produzent 
bei der Entstehung eines kollektiven Werkes eine immer 
grössere Rolle spielt und spielen muss, sei es als einzelner, 
als Firma, als Gruppe, als juristische Person. Die Unmöglich
keit, das Urheberrecht in einer juristischen Person entste
hen zu lassen, ist nicht nur praxisfern, sie scheint uns eine 
unzulässige, schwere, unnötige Beschränkung der Rechts
fähigkeit bei juristischen Personen zu bedeuten. 
Ein besserer Ausgleich scheint auch notwendig zwischen 
Urheberrecht und allgemeinem Interesse an der Verbrei
tung, am Zugang zu i:ien Kulturgütern, insbesondere in 
jenen Fällen, wo wegen der kleinen wirtschaftlichen Bedeu
tung im Einzelfall jede Entschädigung praktisch nicht dem 
Urheber zugute kommt, sondern den Verwertungsgesell
schaften. Man muss sich dessen bewusst werden, dass die 
Beträge, die diese Verwertungsgesellschaften erhalten, 
parasitäre Unkosten darstellen, auch dann, wenn sie für 
gute Zwecke Verwendung finden. Solche parasitäre Un
kosten sind möglichst zu vermeiden. 
Das Urheberrecht ist ein wichtiges Gebiet, in dem das Risi
kokapital bei der Verbreitung von Werken eine grosse Rolle 
spielen kann. Darnit das geschehen kann, muss das Gesetz 
auf jede nicht ganz besonders notwendige Wirtschaftsfeind
lichkeit. auf jede unnötige Komplikation verzichten. Das 
bedeutet nicht, dass man die Urheber nicht schützt, aber 
man muss immer vor Augen haben, dass das Risikokapital 
auf diesem Gebiet gefördert werden muss, damit die Werke 
besser bekannt werden. Auch die Problematik der kollekti
ven Wahrnehmung der Urheberrechte durch die Verwer
tungsgesellschaften ist nochmals zu Oberdenken. Dabei ist 
zu beachten, dass auf der einen Seite die Eigenverantwor
tung des schöpferisch tätigen Menschen nicht durch eine 
übertriebene Verbürokratisierung des Urheberrechts verlo
ren geht. Auf der anderen Seite sollten die Schranken für die 
Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften, die Kontrolle, das 
Recht des Urhebers auf direkte Wahrnehmung seiner Inter
essen noch besser überdacht werden. 
Von verschiedener Seite wird im Hinblick auf die Entwick
lung neuer Werkschöpfungen, aber auch auf die laufende 
Neuentwicklung von Zwischenformen, die zwischen 
Mustern, Patenten und Urheberwerken liegen, darauf auf
merksam gemacht, dass die Notwendigkeit und die Möglich
keit eines Leistungsschutzes ~ei weniger weitgehendem 
Oauerschutz mitsamt se!ren Voraussetzungen sorgfältig zu 
prüfen seien. Bei der Uberprüfung der Neuformulierung 
scheint uns, dass dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
überall besondere Beachtung geschenkt werden muss. Es 
ist sehr wichtig, d8$S die verhältnismässigkeit zwischen 
Schutz und Praktikabilität, zwischen den Massnahmen und 

' Eingriffen und die Möglichkeit, die Urheberrechte zu verwer
ten, immer beachtet wird. Oas Urheberrecht muss die Urhe
ber ermuntern, nicht nur zu schaffen, sondern auch ihre 
Werke ins Publikum zu bringen, und es muss die Produzen
ten und Vermittler dazu ermuntern, Geli:f in die Werke zu 
investieren und etwas zu riskieren. Das sind die Zwecke des 
Gesetzes. Es muss dazu beitragen, das kulturelle Leben 
möglichst zu beleben. Das sind die Zwecke des Gesetzes: 
diese Belebung, diese Mehriovestierung, diese stärkere 
Bekanntmachung der Werke. Das Gesetz sollte dagegen 
nicht ewige korporative Bindungen einführen, die den Urhe
b!rn ?nd d~n Produzenten schlussendlich die Hände unge
buhrhch binden. Das Gesetz muss helfen, immer mehr 
Werke in Umlauf zu bringen, zu drucken, zu verbreiten, zu 
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lesen, zu hören, Z'J kennen. Zu diesem Zwecke muss vor den 
Augen des immer der Grundsatz stehen, dass 
die Theorien uns die Hände binden, sondern dass die 
Theorien uns helfen, .die Probleme im Dienste der prakti
schen Bedürfnisse zu lösen. 

Belser: Es wird tatsächlich nicht leicht sein, die verschiede
nen Interessen im Zusammenhang mit dem Urheberrecht 
einander anzunähern oder sogar zu einem gewissen Kon
sens zu bringen. Angesichts der vielen Forderungen nach 
einer Verbesserung der Stellung der Werknutzer, wie es 
auch Herr Masoni jetzt unterstrichen hat, ist es mir doch ein 
Anliegen, dass auch eine überarbeitete Vorlage dem Titel 
des Gesetzes gerecht wird und dass der Schutz des Urhe
bers im Zentrum bleibt Da bestand - wie unsere Kommis
sionspräsidentin schon andeutete-auch in der Kommission 
eben nicht Einhelligkeit 
Wie verschiedentlich ausgeführt wurde, ist ein lnterpreten
schutz ins Gesetz aufzunehmen, oder gleichzeitig ein Rah
mengesetz zu schaffen Ober den Schutz der ausübenden 
Künstler. Brauchbare Grundlagen dazu liegen nämlich vor. 
Die Schweizerische lnterpretengesellschaft hat beispiels
weise in Zusammenarbeit mit der Schallplattenindustrie und 
den Urhebern bzw. den Wahrnehmern der Urheberrechte, 
einen Vorschlag unter dem Titel «Rechte der ausübenden 
Künstler» ausgearbeitet. 
An einem zweiten Punkt kommen wir auch nicht vorbei. Das 
ist die Regelung der Massennutzung und des Kopi.errechts. 
Da gehe ich mit Herrn Masoni einig. Da sollte man flexiblere 
Lösungen nicht ausschliessen. Ich denke da an eine privile
gierte Behandlung der Schulen, der Ausbildung überhaupt 
Es ist letztlich die Ausbildung, die den Weg zur Nutzung 
verschiedenster Werke ebnet. Dies ist im Interesse der Urhe
ber und darf nicht ungebührlich erschwert werden. 
Ein letzter Punkt: Im vorliegenden Entwurf ist die Stellung 
der Arbeitnehmer, die urheberrechtlich relevante Werke 
schaffen, eigentlich nicht enthalten. Es wäre zu prüfen, ob 
nicht ein eigentliches Vertragsrecht zu schaffen ist, das 
einen geeigneten Rahmen für Vertragsverhandlungen setzt. 
Dabei sollte dem Arbeitnehmer das Recht gegeben werden, 
seine urheberrechtlichen Interessen an eine Organisation zu 
delegieren, deren Mitglied er ist. So wären auch gesamtar
beitsvertragliche Regelungen möglich, die dann von den 
Verwertungsgesellschaften zu akzeptieren wären. 
In diesem Sinne stimme ich der Rückweisung zu. 

Bundesrätin Kopp: Es wäre der Bedeutung dieser Vorlage, 
aber auch der Tragweite Ihres Rückweisungsantrages nicht 
Rechnung getragen, wenn ich diesen Rückweisungsantrag 
entgegennehmen würde, ohne meinerseits nochmals die 
Grundzüge der Vorlage vorzustellen und ohne mich mit den 
Problemen, die dieser Rückweisungsantrag bewirken wird, 
näher auseinanderzusetzen. 
Ich werde zunächst einige Bemerkungen zu den Vorarbeiten 
machen und mich sodann mit den Grundzügen der Vorlage 
und den darauf bezogenen Änderungswünschen Ihrer Kom
mission In Zusammenhang mit der Rechtszuordnung befas
sen, vor allem auch im Zusammenhang mit der Massennut
zung. Schliesslich werde ich auf die Frage des Interpreten
und Leistungsschutzes zu sprechen kommen und Ihnen die 
Schwierigkeiten und Gefahren der postulierten Überarbei
tung darlegen, und sicher wird Sie auch interessieren, bis 
wann wir voraussichtlich neue Vorschläge unterbreiten 
können. ' 
Eines muss ich Ihnen gleich vorweg sagen: Verschiedene 
Redner haben eine bessere Konsensfähigkeit angespro
chen. Wenn aber so divergierende Interessen in diesem 
Gesetz miteinander zu verbinden sind, müssen Sie sich 
darüber im klaren sein, dass Sie um einen politischen 
Entscheid nicht herumkommen werden, auch wenn wir 
diese Vorlage nochmals gründlich überarbeiten. Ich werde 
darauf zurückkommen. 
In Ihrer Kommission war man über die lange Dauer der 
Vorarbeiten für eine Revision des Urheberrechts erstaunt. 

Der Umstand, dass das letzte Vernehmlassungsverfahren 
schon mehrere Jahre zurückliegt und einen Vorentwurf 
betraf, der anschliessend in verschiedenen Etappen überar
beitet wurde, gab Anlass zur Vermutung, die Vo.rlage des 
Bundesrates sei in der Abgeschiedenheit einer verstaubten 
Amtsstube und sozusagen unter Ausschluss der Öffentlich
keit entstanden. Diese Vermutung trifft selbstverständlich 
nicht zu. Während der Überarbeitung des zweiten Experten
entwurfes im Lichte der Vernehmlassungsergebnisse ist das 
Gespräch mit den direkt betroffenen Kreisen nie abgebro
chen. Die besonders wichtigen und umstrittenen Revisions
punkte wurden von der Verwaltung im Rahmen mündlicher 
und schriftlicher Konsultationen immer wieder zur Diskus
sion gestellt Man suchte nach Kompromisslösungen und 
strebte einen möglichst breiten Konsens an. In Anbetracht 
der unterschiedlichen Interessen gelang es jedoch nicht, 
eine allgemein akzeptierte Vorlage zu erarbeiten. Der Bun
desrat hat indessen davon abgesehen, die Konsensfindung 
durch die Einsetzung einer dritten Expertenkommission 
fortzusetzen. Er war überzeugt, dass dieser Schritt keine 
Verbesserung der Konsensfähigkeit der Vorlage, sondern 
lediglich eine weitere Verzögerung der Revision mit sich 
gebracht hätte. Die fast 20jährigen Vorarbeiten mit ihren 
unzähligen Konsultationsverfahren auf den verschiedensten 
Ebenen haben nämlich ergeben, dass ein breiter Konsens 
Ober die wesentlichen Inhalte der Urheberrechtsrevision 
angesichts der äusserst vielfältigen Interessenlage gar nicht 
zu erreichen ist. · 
Ein weiterer Umstand, der die Revisionsarbeiten ausseror
dentlich erschwert, besteht in der rasanten technologischen 
Entwicklung, die bekanntlich auch die Informations-, Doku
mentations- und Kommunikationsmethoden erfasst hat. Der 
Urheberrechtsschutz ist von dieser ständigen und teilweise 
geradezu revolutionären Veränderung ganz direkt betroffen. 
Während der Revision stellen sich somit immer neue gesetz
geberische Probleme. Dadurch verlagern sich die Schwer
punkte, und Lösungen von gestern können heute bereits 
wieder überholt sein. Die Revisionsarbeiten hinken deshalb 
ständig hinter d~r technischen Entwicklung und der sich 
dadurch verändernden Interessenlage her. 
Ein Beispiel dafür ist die Frage des Schutzes von Computer
programmen, die auch Herr StänderatJagmetti aufgeworfen 
hat. Anlässlich der 1980 und 1981 durchgeführten Anhörun
gen über die wichtigsten Revisionspunkte wurde diese 
Frage nicht einmal aufgeworfen, und heute ist sie für die 
direkt interessierten Kreise von ganz zentraler Bedeutung. 
Unter diesen Voraussetzungen dürfen von einer nochmali
gen Überarbeitung der Vorlage keine Wunder erwartet wer
den. Sie wird wohl kaum zu breit abgestützten Kompromiss
lösungen führen. Auch werden gewisse Fragen, welche 
neueste technische Entwicklungen betreffen, notgedrungen 
offen bleiben. 
Es wird also darum gehen, die Interessenlage in einigen 
Kernpunkten der Urheberrechtsrevision anders zu gewich
ten und gewisse Korrekturen in die von der Kommission 
angegebenen Stossrichtungen vorzunehmen. Dazu gehört 
auch die Berücksichtigung gesetzgeberischer Anliegen, die 
der Bundesrat eigentlich ausserhalb des Urheberrechts 
regeln wollte. Ich denke dabei ganz besonders an den Inter
preten- und den Leistungsschutz. 
Im Grunde genommen beantragt Ihnen die Kommission eine 
Rückweisung der Vorlage, weil es der Bundesrat mit dem 
Urheber zu gut gemeint hat. Man möge mir diese undifferen
zierte Aussage verzeihen, aber sie trifft den Kern der Kritik 
an unserer Botschaft zur Revision des Urheberrechts. Im 
Widerstreit der unterschiedlichen Interessen hat der Bun
desrat ganz bewusst einen urheberfreundlichen Kurs einge
schlagen und dabei eine gewisse Opposition anderer inter· 
essierter Kreise von vorneherein in Kauf genommen. Immer
hin liegen die primäre Zielsetzung und die Rechtfertigung 
des Urheberrechts im Schutz und in der Förderung des 
kulturell erheblichen Schaffens: Der Bundesrat ist davon 
überzeugt, dass der Urheber, also der schöpferisch tätige 
Mensch, in diesem Bereich nach wie vor eine entschei
dende, sch.utz- und förderungswürdige Stellung einnimmt. 
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Diese Haltung kommt in den Grundzügen des Entwurf PS 
ganz klar zum Ausdruck. 
Die zentrale Stellung des Urhebers wird im Entwurf dadurch 
hervorgehoben, dass das Urheberrecht nur bei den natürli· 
chen Personen originär entstehen kann, bei der Person, die 
das Werk geschaffen hat. Juristische Personen wie Sende
anstalten, Filmproduzenten oder Verleger sind somit vom 
originären Rechtserwerb ausgeschlossen, obwohl sie in 
ihrer Eigenschaft als Werkvermittler oft das finanzielle 
Risiko der Werkproduktion tragen. Verstärkt wird die Posi· 
tion des Urhebers gegenüber dem geltenden Recht tenden
ziell durch den Grundsatz der Unübertragbarkeit des Urhe
berrechts unter Lebenden. Dieser Grundsatz bewirkt näm· 
lieh, dass das Urheberrecht nicht vollumfänglich auf den 
Werkvermittler übertragen werden kann. 
Die Mehrheit der Kommission wünscht in diesem Bereich 
der Rechtszuordnung gewisse Korrekturen. Sie ist der Auf· 
fassung, dass der Entwurf mit seiner auf das schöpferische 
Individuum zugeschnittenen Schutzkonzeption den moder· 
nen Formen der Werkschöpfung nicht ganz gerecht wird. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass immer mehr Werke in 
Abhängigkeit eines Auftrag- oder Arbeitgebers geschaffen 
werden und diese Werke häufig das Ergebnis eines 
Teamworks sind. Deshalb soll die Frage der Rechtszuord· 
nung, bezogen auf den Tatbestand der kollektiven und der 
abhängigen Werkschöpfung, nochmals gründlich überprüft 
werden. Dabei geht es der Kommission in erster Linie um 
eine Besserstellung des finanziellen Risikoträgers, also des 
Unternehmers, der die Werkproduktion finanziert, wie zum 
Beispiel der Filmproduzent. Der Entwurf enthält zwar eine 
Bestimmung, die den Werkproduzenten unter bestimmten 
Voraussetzungen eine dem Urheber vergleichbare Rechts
stellung gewährt. Eine weitere Akzentverschiebung zugun
sten der sogenannten Werkvermittler ist indessen möglich. 
Sie wird allerdings eine Schwächung des im Auftrag oder 
als Arbeitnehmer tätigen Urhebers zur Folge haben. 
Auch bei der Anpassung des Urheberrechtsschutzes an die 
neuen Massennutzungen geschützter Werke standen für 
den Bundesrat die Interessen des Urhebers im Vordergrund. 
Zu diesen Massennutzungen gehört namentlich die Repro
grafie sowie die Aufnahme- und Verbreitungstechnik bei 
den elektronischen Medien. Massennutzer sind unter ande
rem die Kabelfernsehbetriebe, die Sendungen weiterverbrei
ten, sowie Unternehmen, Verwaltungen, Schulen und 
Bibliotheken, die zu Informations- oder Dokumentations· 
zwecken fotokopieren und Werke auf Ton· oder Bildträger 
aufnehmen. 
Die Regelung der Massennutzung steht eigentlich im Brenn· 
punkt der Revision. Ich darf daran erinnern, dass seit den 
Kabelfernsehentscheiden des Bundesgerichts vom 
20. Januar 1981 nicht weniger als sechs parlamentarische 
Vorstösse eine Anpassung des Urheberrechts an die techni
sche Entwicklung verlangt haben. Selbst das Bundesgericht 
hat in seinen Entscheiden sein Unbehagen gegenüber der 
gegenwärtigen Rechtslage zum Ausdruck gebracht und mit 
Nachdruck eine Gesetzesrevision gefordert, und zwar genau 
im Sinne der Vorlage des Bundesrates. 
Auch die Kommission istsich grundsätzlloh darüber einig, 
dass die modernen Massennutzuhgen durch gesetzliche 
Lizenzen zu regeln sind, wie sie im Entwurf enthalten sind. 
Urheberfreundl.ich ist diese Regelung, weil sich daraus Ver
gütungsansprüche für die Urheber ergeben. Sie ist aber 
auch nutzerfreundlich. Der Entwurf sieht nämlich vor, dass 
diese Vergütungsansprüche nur durch konzessionierte Ver
wertungsgesellschaften in Form einer Pauschalentschädi· 
gung geltend gemacht werden können. Die unmögliche 
Rechtslage, in der sich die Massennutzer heute befinden, 
wird dadurch aufgehoben. Den Urhebern und ihren Rechts
nachfolgern wird es nicht mehr möglich sein, beliebige 
Entschädigungsforderungen zu stellen oder die Massennut
zungen durch die Geltendmachung von Unterlassungsan
sprüchen sogar zu blockieren. 
Ich erinnere daran, dass der Bundesrat und das Eidgenössi
sche Justiz· und Polizeidepartement im Bereich des Kabel
fernsehens auf Verordnungsstufe eingreifen mussten, um 

die Abgeltung der Weitersenderechte zu ordnen. Die Wahr
nehmung dieser Rechte wurde der Bundesaufsicht unter
stellt und den schweizerischen Verwertungsgesellschaften 
anvertraut. Diese Massnahme bewirkte, dass die Kabelfern
sehbetriebe vor übersetzten Forderungen vorwiegend aus
ländischer Rechtsinhaber abgeschirmt werden konnten. 
Der vom Bundesrat eingeschlagene Weg zur Regelung der 
Massennutzung beruht somit auf einem Interessenaus
gleich, der sowohl für die Urheber als auch für die Werknut
zer annehmbar ist 
Ihre Kommission hat gegenüber dem Konzept des Bundes
rates zur Regelung der Massennutzung zwei Vorbehalte 
formuliert. Der eine betrifft den Anwendungsbereich oer 
vorgesehenen Vergütungsansprüche: Er soll im Interesse 
der Allgemeinheit möglichst klein gehalten werden. Insbe
sondere soll das Vervielfältigen von Werken zum privaten 
Gebrauch und zu Unterrichtszwecken nicht mit einer yergü
tungspflicht belastet werden. Der zweite Vorbehalt Ihrer 
Kommission betrifft die kollektive Rechtswahrnehmung 
durch die Verwertungsgesellschaften. Die Einführung der 
Vergütungsansprüche soll nicht zu einer Verbürokratisie
rung des Urheberrechts führen bzw. zur Aufblähung eines 
Verwaltungsapparates, der einen grossen Teil der für die 
Urheber bestimmten Vergütungen schlucken würde. 
Auch diesen beiden Vorbehalten kann beim Überarbeiten 
der Vorlag~ Rechnung getragen werden. Der Bundesrat 
wird sich dabei überlegen.wie er den vom Konventionsrecht 
gewährten Spielraum zur Einschränkung des Urheberrechts 
im Bereich der Massennutzung noch besser ausschöpfen 
kann, wobei mir der Hinweis darauf gestattet sei, dass der 
Spielraum sehr eng ist. Es besteht die Möglichkeit, die 
Verwertungsgesellschaften sowohl in ihren Beziehungen zu 
den Werknutzern als auch zu den Urhebern einer strafferen 
Bundesaufsicht zu unterstellen. 
Die ~ritte von der Kommission angegebene Stossrichtung 
zur Uberarbeitung der Vorlage betrifft die Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs des Gesetzes auf Leistungen, die in 
der Nachbarschaft zum Urheberrecht angesiedelt sind. Zum 
engeren Kreis dieser sogenannten Nachbarrechte gehört 
der Schutz der Interpreten, der Tonträgerhersteller und der 
Sendeunternehmen. Aber auch der Schutz von Computer
programmen, von Bühnenproduktionen und von Drucker
zeugnissen steht in diesem Zusammenhang zur Diskussion. 
Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Der Bundestrat 
hält diese teils künstlerischen, teils unternehmerischen Lei· 
stungen für schutzwürdig und schutzbedürftig. Er befüch
tete jedoch, dass der Einbezug der Nachbarrechte und des 
Leistungsschutzes die Urheberrechtsrevision sowohl in zeit
licher als auch in materieller Hinsicht allzu stark belasten 
würde. 
Seit der Veröffentlichung der Botschaft haben sich indessen 
auf diesem Gebiet die Prioritäten verändert. Denken Sie nur 
an den sogenannten Opernhausentscheid des Bundesge
richts vom 2. Oktober 1984, der die Schutzansprüche von 
Veranstaltern und Interpreten klar verneint hat, oder an die 
internationale Entwicklung auf dem Gebiet des Schutzes 
von Computerprogrammen in Richtung Urheberrecht. 
Angesichts d.er veränderten Lage .ist der Bundesrat. bereit, 
die Frage des Interpreten- und des Leistungsschutzes im 
Rahmen der Urheberrechtsrevision zu prüfen. Immerhin ist 
darauf hinzuweisen, dass diesem Anliegen zumindest teil· 
weise auch bei der Revision des Wettbewerbsrechts Rech· 
nung getragen wird; die Kommissionspräsidentin hat diesen 
Zusammenhang schon aufgezeigt. So enthäl~ der vom 
Nationalrat bereits verabschiedete Entwurf zu einem neuen 
Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb eine Lei· 
stungsschutzbestimmung, die zum Beispiel auch Computer
programme und Mikrochips erfasst. Allerdings ist dies nur 
ein wettbewerbsrec:htlicher Schutz, der im Gegensatz zum 
Urheberrech~ keine Ausschliesslichkeitsrechte begründet, 
die als solche vertragsfähig wären. 
Wi.e weit ein nachbarrechtlicher Leistungsschutz gehen soll, 
welche Kategorien von Leistungen schutzberechtigt sein 
sollen und vor allem, welches Schutzsystem das geeignetste 
ist, bleibt abzuklären. Auch wenn sich die Kommission dar-
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über einig ist, dass das Schutzniveau solcher Leistungen 
tiefer anzusetzen ist als dasjenige von Werken der Literatur 
und der Kunst, wird die Beantwortung dieser Frage nicht 
e.infach sein. · 
f?ie von der Kommission angegebenen Stossrichtungen zur 
Uberarbeitung der Vorlage zielen einerseits darauf ab, die 
rechtliche Stellung des Urhebers sowohl gegenüber dem 
sogenannten Werkvermittler als auch gegenüber dem Werk
nutzer einzudämmen. Andererseits soll aber der Geltungs
bereich des Urheberrechts auf den sogenannten Leistungs
schutz ausgedehnt werden. Diese doppelte Zielsetzung soll 
zu einer.Angleichung des Urheberrechts an den gewerbli
chen Rechtsschutz führen. Sie birgt jedoch auch gewisse 
Gefahren und Widersprüche in sich, auf die ich kurz einge-
hen möchte. · · · 
Fest steht, dass eine mit allzu grosser Akribie betriebene 
Angleichung des Urheberrechts an den gewerblichen 
Rechtsschutz die urheberfreundliche Vorlage des Bundes
rates ins Gegenteil verwandeln würde. Wenn nämlich d~ 
Urheberrecht generell dem finanziellen Risikoträger zug• 
wiesen wird und wegen eines gewissen Unbehagens 
über den Verwertungsgesellschaften überhaupt keine 
gütungsansprüche für die neuen Massennutzungen 
gewährt werden, geht der Urheber mit dieser Revision leer 
aus. Er wird sich dann mit Wehmut an das Gesetz von 1922 
erinnern, mit dem er sich - unterstützt durch die Bundesge
richtspraxis - recht gute Positionen erkämpfen konnte. Der 
Gesetzgeber könnte diese Bundesgerichtsurteile zugunsten 
der Urheber mit wenigen Federstrichen zu Pyrrhussiegen 
machen. Es wird deshalb darauf ankommen, massvolle Kor
rekturen vorzunehmen, denn ein gewerblicher Rechts
schutz zugunsten der Kulturgüterindustrie ist keine Altema
tive zum Urheberrecht. Widersprüche ergeben sich nament· 
lieh daraus, dass die Kommission einerseits die Einführuflg 
eines lnterpretenschutzes befürwortet, andererseits den 
Tätigkeitsbereich der Verwertungsgesellschaften nicht wei
ter ausdehnen möchte. Dieser Widerspruch lässt sich 
eigentlich nur dadurch auflösen, dass man den Interpreten 
nur gewisse Mindestrechte zugesteht. Sowohl aus der lnitia· 
tive von Frau Nationalrätin Morf zur Einführung eines Ton
und Bildschutzgesetzes als auch aus der Eingabe der 
Schweizerischen lnterpretengesellschaft an Ihre Kommis
sion geht jedoch hervor, dass auch die Interpreten um die 
Erschliessung der modernen Massennutzungen kämpfen. 
Sie möchten Vergütungsansprüche für die Verwendung von 
Ton- und Bildträgern zu Sende- und Aufführungszwecken, 
und das würde den Aufbau von Verwertungsgesellschaften 
für die Interpreten voraussetzen. 
Sie sehen, dass die verschiedenen Postulate zur Überarbei· 
tung der Vorlage noch recht viel Konfliktstoff enthalten. 
Auch deshalb hat der Bundesrat gewisse Probleme im Sinne 
einer Entlastung dieser Vorlage ganz bewusst von der Revi
sion ausgeklammert. Wir schliessen aber nicht aus, dass das 
Schnüren eines Gesamtpaketes, das auch den Interpreten
und Leistungsschutz enthält, heute mehr Chancen 
Erfolg hat als ein auf das Urheberrecht im engeren Sinn 
beschränkter Gesetzentwurf. 
Meinen Ausführungen über die von der Kommission ange
gebenen Stossrichtungen zur Überarbeitung der 
und den damit verbundenen Implikationen können 
entnehmen, dass die Aufgabe für den Bundesrat nicht leicht 
sein wird. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, werden wir 
bemühen, bereits vor einem entsprechenden Entscheid 
Nationalrates gewisse Vorarbeiten zu leisten. Dieses 
hen sollte es der Verwaltung ermöglichen, schon zu 
des nächsten Jahres mit neuen Vorschlägen an die 
interessierten Kreise heranzutreten, vorausgesetzt natürlich, 
dass die Rückweisung an den Bundesrat bis 
beschlossene Sache ist Der weitere Fortschritt der 
beiten wird dann entscheidend davon ob 

wie rasch - sich die Betroffenen zu 
.. ,,,mrno,,t.,,,..~,n können. Anschliessend 

ein über die überarbeitete 
lage durchzuführen. Für all diese Vorarbeiten, eir1sc11uess
lich der Redaktion einer allfälligen Zusatzbotschaft, 

im be'3ten i=afl anderthalb Jahre vera:.schh::gt werden. Bei 
einer Rückweisung ist also mit einer Verzögerung der Revi
sion um mindestens zwei Jahre zu rechnen. Das ist eine 
Zeitspanne, die in Anbetracht der langen Dauer dieser Revi
sion nicht allzu stark ins Gewicht fällt. Es bleibt zu hoffen, 
dass dadurch ein wirklich positives Ergebnis erzielt werden 
kann. Am Einsatz und guten Willen sowohl der Verwaltung 
wie des Departementes und des Bundesrates wird es dabei 
ganz sicher nicht fehlen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission (Rückweisung) 31 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat - Au Conseil na#iona/ 
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Botschaft, Gesetzes- und Beschlussentwurf vom 29. August 1984 (BBI 
III, 173) 
Message, projets de loi et d'arrete du 29 aout 1984 (FF III. 177) 

Beschluss des Ständerates vom 3. Oktober 1985 
Oeeision du Conseil des Etats du 3 octobre 1985 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag zu prüfen, 
wie der Schutz der Produzenten und der verschiedenen 
Nutzerkreise verbessert werden könnte. Vor allem sei ein 
differenzierter Leistungsschutz - Interpreten, Computerpro
gramme usw. - in die Vorlage einzubauen und die Kontrolle 
der Verwertungsgesellschaften zu verstärken.) 

Antrag Morl 
Rückweisung an den Bundesrat 
.... Kontrolle der Verwertungsgesellschaften zu verstärken. 
Ausserdem einen Entwurf vorzulegen, wie allenfalls das 
lnterpretenrecht {Ton- und Bildschutz) zusätzlich einzu
bauen wäre; und in der neuen, vom Ständerat angeregten 
Fassung des Urheberrechtes auf gar keinen Fall die Stellung 
der Urheber zu verschlechtern. 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
(Renvoi au Conseil federal avec le mandat d'etudier oom
ment ron pourrait ameliorer la protection des producteurs 
et des diverses categories d'utilisateurs d'oeuvres. II y aurait 
Heu notamment d'introduire une protection differenciee 
selon la prestation fournie - interpretes, auteurs de pro
grammes informatiques, etc. -et de renforcer la surveillance 
exercee sur les societes de gestion}. 

Proposition Morf 
Renvoi au Conseil· federal 
.... la surveillance exercee sur les societes de gestion. Avec 
en outre le mandat d'elaborer un projet montrant le cas 
echeant comment on pourrait integrer egalement le 
des interpretes (protection du son et de l'image); dans 
nouvelle version du droit d'auteur, elaboree selon le mandat 
du Conseil des Etats, la position de l'auteur ne devra 
aucun cas etre affaiblie. 

695 
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Sotschaft. Gesetz-und Beschlussentwulvom29. August 1984 
(881111113} . · 
MeSsage, projels deloletd'eritedu29 aollt 1984 (FF III 171) 
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Antra.g der Kommission 
Eintreten 
Proposition de 1a commisslon 
Entrer en matiere 

Frau Meter Josi, Berichterstatterin: Es sind über fünf Jahre 
her, seitdem wir letzlmaJs über dieses Geschäft berieten. Fast 
die Hälfte der Ratsmitglieder ist nicht dabei gewesen.· Trotz
dem möchte ich nicht alles wiederholen, sondern nur folgen
des aus der Geschichte- dieser Vorlage in Erinnerung rufen: 
Das URG ist an sich stolze 108 Jahre alt. Seine heutige Fas
sung stammtzumgrössten Teil aus dem Jahre 1922 und zum 
kleineren aus dem Jahre 1955. Der älteste VOtstoss, mit dem 
eine ~passung dieses Gesetzes an die veränderten techni
schen und wirtschaftlichen Verhältnisse verlangt wurde, ist 
rund 35 Jahre alt. Mit seiner Vorlage von 1985 versuchte der 
Bundesrat, die veränderten Verhältnisse abzufangen. Kollek
tive und abhängige Werkschöpfer, neue Arten von Werkvlfr-, 
mittlungen, neuartige technische Wiedergaben aller Art. von 
den Fotokopien bis zu den Kassetten, kurz. jede Menge von 
Massennutzungen harrten der Neuregelung. Aber die Vorlage 
stiess- manche von Ihnen erinnern sich - auf einen vielseiti
gen Widerstand. Wrr traten zwar damals.auf die Vortage ein, 
Wiesen sie aber zurück, und ebenSO tat das der Nationalrat 
nach uns. Wir gaben dem Bundesrat einen Auftrag zur Ueber
arbeitung der Vortage anhand einer Art 10-Punkte-Programm. 
Zu den Anliegen unserer Uste gehörten damals unter ande
rem: die Straffung der Vorlage; die Berücksichtigung neuer 
Anliegen wie der Schutz von Computerprogrammen oder der 
Schutz ausübender Künstler für ihre Interpretationen; die bes-

. ~e Kontrolle der V~ungsgesellschaften; die Einschrän-
1\ung der Vergütungsansprüche bei Massennutzungen -wie 
der sogenannte Bibliotheksrappen - oder ganz allgemein 
mehr Rücksicht auf die Interessen der Arbeitgeber, der Produ
ZEmten und cJer Werknutzer überhaupt. Vor allem verlangten 
Wir, der Bundesrat soße versuchen, die verschiedenen interes
Sierten Gruppen an einen TISCh zu bringen und eine Vorlage 
des Konsenses mit ihnen zu erarbeiten. 
~r Bundesrat ging ans Werk, und die gastliche Atmosphäre 
1~ LOhn, die auch noch zu Hilfe genommen wurde, um die 
disparaten Interessen zu bündeln, schien vorerst Wunder zu. 
wege zu bringen. Aber Wunder dauerten auch in diesem Falle 
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!änger. Kaum war der Kompromiss in der Oeffentlichkeit be
kannt. begann sich seine Brüchigkeit zu zeigen. Die Urheber 
kritisierten auf der einen, die Nutzer auf der anderen Seite. 
lndieser etwas ungewissen Lage hat sich der Bundesrat offen
bar ~ eingedenk der vertassungsmässigen Grundlage, wo
nach das Parlament unter Vorbehalt der Volksrechte die ober
ste Gewalt im lande hat - einfach an unseren Auftrag erinnert 
und eine tendenzietl nutzerfreondliche Vortage verabschiedet 
Jetzt wurde die Kritik der Gegenseite s1arl< hörbar. Der Tenor 
lautete etwa: Das neue UrheberrechtsgesetZ beraubt die Kul
tuf$Chaffenden ihres Eigentums und ihrer Rechte! 
Die Kommission hat denn auch ihren eigenen seinerzeittgen 
Auftrag teilweise vergessen und diverse Korrekturen zugun
sten der Utheber vorgenommen, wie der Blick auf äie Fahne 
zeigt. Und der Bundesrat wird sich zum Teil uber die nicht ge
~~grosse~ folgeriqhtigkeit~~~ Par1autetites ireuen; 
Schfiesslich kommen wir so seinen ursprünglichen Absichten · 
wieder näher. Um uns Gerechtigkeit widerfahren zu lassen: 
Der Rat-ich habe.schon darauf hingewiesen- ist nicht mehr 
derselbe wie vorfünf Jahren. Wie er allerdings nach den kom
menden Hemslwahlen aussehen wird -bis dann wird ja das 
Gesetz nicht bereinigt sein-, kann nicht vorausgesehen wer-

. den. Mit diesen Hinweisen wiH ich nur zu ·iiberlegen geben, 
dass Gesetze. obwohl. auf Dauer angelegt. auch wandelbar 
und revidiefbar sind und bleiben; damit sind sie eben auch 
verbesserbar. 
Fonnal stellte sich uns die Frage. ob auf die Vorlage neu einge
treten werden müsse, obwohl sie nurzurüokgewiesenworden 
war. Wtr haben uns schßessf'ICh auf eine Bntretensabstim
mung geeinigt. weil immerhin eine völlig neue Botschaft vor 
uns liegt; es ist ein verandertes Konzept Ich schlage Ihnen. 
HerrVi7.eptäsldent. dahervor. es auch im Pfenumso zu halten 

· undüberEintretenaufdiesesneueKonzeptabstimmenzu las
sen. wobei ich Ihnen im Namen der einstimmigen Kommis
sion Eintreten empfehle. dies. nachdem der Bundesrat wie er
wähnt unseren Auftrag ~llt, die neu geforderten Schutzge
biete beim lnterpretenschutz und bei.den Computerprogram
men aufnahm, diegewünschte$traffung derVorfage vornahm 
und übrigens auch die intematioriale Entwicklung berüoksich
tigte. Jedenfalls sind wir heute nicht nur in der Lage. sondern 
meines Erachtens auch verpflichtet, zu Entscheiden vorzu.. 
stossen.. 
Es wird auch uns nicht gefmgen, die gegenteiligen Interessen 
unter einen Hut zu bringen. Es scheint mir leichter, einen Sack 
voll Flöhe zu hüten, als die Leute bei diesem Gesetz zueinan
der zu bringen. Die meisten ursprüngflChen Ambitionen müs
sen wir wohl dort fahrenlassen, wo wir die kollektive Verwer
tung zurückdämmen wollen, Sie istschlichtnichtmehrwegzu
denken aus der heutigen Zeit. im Gegenteil Wenn wir jetzt. 
noch Zweitnutzungsrec bei den Interpreten vorsehen, 
müssen wir sogar Verwertungsgesellschaften für die Interpre
ten zulassen; deren Kontrolle wird allerdings nötig sein. 
Nun zu einigen Schwerpunkten der Kommissionsarbeit: Ihre 
Kommission hat an vier eintägigen und zwei zweitägigen Sit
zungen die Vorlage dur~besprochen. Sie hat vor allem-wie 
erwähnt - einige Korrekturen zugunsten der Urheber .vorge
nommen, so etwa dureh. Einführung .. einer Leerkassettenab
gabe, durchAusdehnungderSchutzda1JervonWerkenvon50 
auf 70 Jahre oder durch Anerkennung des sogenannten Fol-

. gerechtes, wonach Jedet Urheber beim Weiterverkauf seiner 
Werke unter Beteiligung des Kunsthandels oder bei Versteige
rungen am Mehrwert prozentual ~teiligt wird. Den sogenann
ten Bibliotheksrappen haben wir abgetehnt; er wird heute mit 
Eintelantrag neu voi:geschlagen. · 
Beim lnterpretenschutz orientierte sich der Bundesrat am so
genannten Rom-Abkommen. Die Kommission hat die Ture 
weiter geöffnet als der Bundesrat. indem sie in Artikel 35bis ei
nen Vergütungsanspruch auch für die Verwendung von Ton
undTonbildträgem vorsah. W1tschützen damit auch dfe Zweit
nutzung, allerdings in einem engen Rahmen. Verschiedene 
Minderheiten wehren sich gegen diese Konzessionen und 
werden heute versucheri, die Entscheide zugunsten der Werk
nutzer zu korrigieren, so besonders beim Folgerecht. bei den 
Leerkassetten und bei der Schutzdauer. 
Wir Schlagen Ihnen einhellig vor, die Schiedskommission für 
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die Tarifaufsicht beizubehalten, statt sie nach Vorlage des 
Bundesrates dem Bundesamt für geistiges Eigentum zu über
tragen. Auch damit kommen wir einem Anliegen der Urheber 
nach. 
Sehr viel zu reden gab und weiterhin zu reden gibt der soge
nannte Produzentenartikel 17. Es geht bei diesem Artikel um 
Werke, bei denen mehrere Urheber unter der Verantwortung 
und auf Kosten und Risiko eines Produzenten gemeinsam ein 
Werk schaffen. Hier hat <fie Kommission einen Kompromiss 
mit der Verwaltung erarbeitet. der allen Interessen gerecht zu 
werden versucht Der Artikel schützt das Bedürfnis des Produ
zenten, allein über das vom Vertrag betroffene Werk verfügen 
zu können, schützt andefseits aber den Urheber bezüglich 
Verwendungen, welchederVertrag nicht erfasst Dieser Artikel 
hatoo grössten OiskussionenausgelösLBeide Seiten neh
menden Standpunkt ein, aJsodie Produzenten einerseits und 
<fte Umeber anderseits. die Beschneidung Ihrer Rechte sei 
eine Verfetzung der Elgentumsgara.n. ich meine, dass <fie 
gegenteiligen Auffassungen zeigen, dass wir uns w,ahrschein
lich, was die optimalste Lösung sein karm, auf der Linie der 
mittleren Unzufriedenheit bewegen. Dieses Gesetz ist in der 
Tat ein Akt der Seiltänzelel. ich hoffe, es gelingt uns, den Ab
slul2 zu venneiden oder mindestens Ins Netz des Kompro-
misseszu fallen. · 
tch beantrage Ihnen in diesem Sinne, auf das Urheberrechts
gesetz einzutreten und den Mehrheitsantrag zu folgen. Im 
Zusammenhang werden wir noch das Topographiengesetz 
und den Bundesbeschluss über verschiedene internationale 
Verträge auf dem Gebiete des Urheberrechtes und der ver
wandten Schutzrechte sowie eine Petition der Schriftstellerbe
handeln müssen. In all diesen Fällen beantrage ich Ihnen Ein
treten, soweit dies überhaupt zur Diskussion steht. und bei 
den einzelnen Punkten Zustimmung zur Kommissionsmehr
heit. 

, 
M. Cavadinl: L'examen du projet de loi sur te drolt d'auteur re
presente faboutissement de travaux longs etdifficiles, fa ~ 
dente de 1a commlsslon l'a rappele, et nous ne sommes pas 
certains qu'it soittennine. . . 
On a rappele que les dispositions actuefles dataient de 1922, 
ce qui est presque emouvant. tandis que les premiers projets 
de revlsion remontant ä 1958. Trente-trois ans de discusslons, 
d'atermoiements, d'affrontements, de compromis acceptes 
puis rediscutes, enfin refusesl Cette lol evoque pour te legisla
teur le rocher de Sisyphe. On veut simplement esperer que 
notre Parlement parviendra ä une necessalre entente sur un 
projet qui ne satisfera entierement personne, car nous distin
guons facilement deux camps presque inconcifiables, deux 
groupes que tout oppose ou presque, deux annees inegales, 
heterogenes, mais disposant f'une et f'autre de moyens cer
tains et bruyants, deux clans peu enclins au compromis: ici les 
auteurs, lä les usagers. 
Chacun panni nous a ete sensibilise, par tes uns ou les autres, 
a l'importance des decislons qui nous incombent; te moins 
qu'on puisse dire est que la synthese est difficile. Pour tes au
teurs, le projet federal du 19 juin 1989 doit !tre condamne. 
Nous citons ici les auteurs: ..C'est un texte derisoire, erigeant 
1a spoliation en principe et qul fait de fa Suisse ·un pays sous
developpe.-Le projet propose bafoue tes droits tes plus ete
mentaires des createurs ... Ceta manque un peu de nuances, 
mais le propos est clair. Tout autre son de cloche chez les usa
gers des droits d'auteur qui nous ecrivent: •Les propositions 
de la commission s'ecartent notablement du projet equilibre 
sorti de 1a procedure de consultation et privileglent de fai;:on 
flagrante 1es interets des societes de gestion et des syndi
cats». On nous prie de nous detoumer des -solutlons extre
mistes» (c'est dans letexte) que la commissiÖn a retenues. On 
ne dessinera donc pas facilement te chemin commun aux uns 
etauxautres. 
Mais enfin, quel est l'enjeu? Le droitde l'auteur ä voirson oeu
vre reconnue et honoree alors qu'ä l'evidence t'usager de 
cette oeuvre ne souhaitera pas en supporter les consequen
ces financieres si ce n'est dans une mesure tres legere? Pour 
nous, un autre principe est en jeu, celui d'une politique et.iltu
relle que nous entendons promouvoir. Et nous ne saurions 
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suivre le Conseil federal lorsqu'il pense d'abord - il le dit dans 
le message-soutenir l'artiste par des aides financieres qui lui 
paraissent plus utiles que la reconnaissance de ses drolts. 
C'est une conception d'assistance publique que nous ne par
tageons pas. Nous voulons au contralre que le createur soit 
honore par te produit de son oeuvre et non pas prioritairement 
par l'obole officielle. Cette questlon est loin d'etre secondalre 
et nous insistons sur sa pfise en consideration. 
La chronologie du projet est revelatrice des obstacles ren
contres. En 1958 donc, le Departement federal de justice et 
police propose l'entree en matiere sur une revislon comp1ete 
de laloi. ltetaittemps. En 1922. lednemabalbutiait,onnepar
lait nl de magneföscope nl d'enregistreur, encore moins de te-: 
levision ou de photocopieuse, et c'est en 1963 qu'une com
mission d'experts se reunit. Le premler avant-proj.et\lOitlejour. 
en 1971, une deuxiemecommisslond'expertsestnommee en 
1972, deuxieme avam-projet en 1974 une longue reffexion 
s'ensuit, nourrit de nouvelles propositlons et de sourdes op
positlons. Le projet de 1984 est renvoye par 1es Chambres a 
son auteurqui convoque une troisieme commission d'experts 
et 1987 voll naitre un troisieme projet que le Conseil federal 
bouleverse profondement pour nous offrir une quatrieme \'er· 
slon. . . 
La tragedie ~ue campte cinq actes, mais on lesalt. c•est . 
au quatrieme acte qu'intervient le denouement du drame; 
nousyvoici.Nousdevonsassuremententrerenmatiem.mais 
sur quel projet? Cefui du grouped'experts ou cetui du Conseil 
federaf, celui que reconnaissent les auteurs ou celui qua veu
lent les usagers? Vaste probleme et petlts calculs. Notre com
mission, dans sa majorlte. a souhalte reconnaib8 lesdroils du 
aeateurtout en menageant raisonnablement l'usager. La for· 
mulation de nos propositlons ne provoquent nl l'enthou
siasme des auteurs qui ont dejä demande te renvoi du projet. 
nl 1a joie des usagers qui jouent avec 1a perspective d'un even
tuel referendum. Nous vous proposons uneVQie medianeque 
nous croyons sage. Nous ne pouvions sulvre 1a demiere ver
slon du Conseil federal qui, selon te president de 1a troisieme 
commisslon d'experts, te professeur Oessemontet, sacnfiait 
l'idee m6me que ledroit d'auteur est un droit de propriete Infel.. 
fectu.elle opposable ä tous. Je te cite: «Les droits moraux des 
architectes sont oubfies, plus de drolts d'expositlon en faveur 
de peintres, de sculpteurs et de photographes, plus de drolts 
d'accesal'oeuvreplastiqueavantsademolltionnldedroitsde 
rachat, naturellement aucun droit de suite,,. Les interpr~es ne 
rei;:oivent aucun droit pecunlaire pour l'uti!isatlon de leurs 
prestatlons. 
Au sein des Etatspartie ä 1a Conventlon de Rome, ta Suissese 
rangera ainsi ä o6te de Monaco et du Luxembourg ptutöt que 
de 1a France et de l'Allemagne. Ce n'est pas deshonorant 
d'etre ä o6te de Monaco et du Luxembourg, mais ce n'est pas 
raisonnable. 
Sans retenir toutes les propositions de la troisieme commis
slon, nous· avons repris plusieurs dispositions essentielles: te 
droitdef'auteurd'accederäl'oeuvreetdel'exposer,laprotec
tion en cas de destruction, le drolt de suite qui est conteste par 
une minorite de notre commi~. la remu~ pour 
l'usage prive par le biais d'une redevance sur le support. Nöus 
avons prolonge 1a duree de 1a protection de 50 a 70 ans, nous 
proposons fa constitution d'une comrmssion arbltrale fedetale 
pour ta gestlon de .drolts d'auteur, et nous demandons que 
des tarifs preferentiels soient appfiques pour f'utifisatlon 
d'oeuvres ä des fins pedagogiques. . 
Le resultat de ce travaif ne donnera satisfaction entiere et com
plete ä personne, mais il a le merite d'equilibrer les drolts des 
uns et 1a protectlon des autres. Nous vous demandons donc 
d'entrer en matiere sur ce projet. 

M. Cottier: La verslon du Conseil federal et celle de la commis
sion, dans sa majorite au moins, se distinguent par des 
conceptlons opposees dans teur essence m€lme. Pour te 
Conseil federal, les exigences materielles des auteurs. crea
teurs et artistes doivent etre satisfaites par des subventions et 
par une aide substantielle et augmentee des pouvoirs publics. 
En revanche, la commission prevoit 1a perception de redevan
ces aupres des consommateurs afin de perme~re aux artistes 
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et createurs d'oeuvres culturelles ::::: ;CeVoir, en fonction de 
feurs prestations, <:e qui feur est o.:. =: de participer ainsi eco
nomiquement au succes de leurs 0:--·· ·es. 
Cettedemiere conception, teile qc·= ·'= tessort de la version de . 
ta commission, correspond mieux E -01,e systeme ec:onomi
que et ä 1a notion de propriete pri."* l'oewre culturelle, un 
produitdel'espritdel'auteor, luies: ~-niment1iee. ledroitde 
decider de 1a divulgation et de ruti:sa:ion de roeuvre revierr 
dra alnsiexclusivement a fartiste. ·L:s ~uences econo
miques d<?f1t tes auteurs doivent =-=--:-.eficier emanent de ce 
droit 
Cependant. 1a multiplication des te:r::iiques de reproduction 
et l'industrialisa de 1a creation a::stique rendent les inte-. 
~ etpretentioos des artistes iffuso ?-S. tes utilisations massi- . 
wsd'oelM'es-artistiques...-grace-2.-C*_copiesmd8$~ 
trements de dlsques, de concerts o.:. :::e films, sont incontr61a
bleS et sefont. seloo la vefSion dU C.."'.t'!Seilfederat, sans remu
neration. Son projet ne prevoit auc..--; moyen permettant aux 
auteurs de faire executer leurs pre-.sntions, ce qul eqwvaut· 
pratiquementa tes depossederde 1&..1rs droitsetasefairespo-
lier. . 
Pourtant. 1a notion dti droit de 1a prooriete dans notre ec:ono
mie de marche devralt nous inciter ä reconnailre au createur 
d'une oetMe une juste remuneraticm äpreteversurlescopies 
ou tes moyens de reproduction. l.E orojet du Conseil federaf 
ne .ra pasfait. La copie de 1a toi etaitces 1ors a revoir. 
l.es modificationsapporteeS parlacommission ne sont enrien 
excessives, e11es sont dejä appliquees parde~ pays 
europeens. La valeur immat~ e: materleJte de l'oeLMe ar
tislique n'en seraque renfol'C(,eet radivite cuttureffe trouvera 
ainsidans notresociete sa veritable l)!ace. 
Jevous invite a voter 1e proJet revu par 1a commission et a sou
teoir, lä ou nous sommes en presence.de propositions de ml-

' norite, ta majorite de 1a commission. 
Onken: Im Urheberrecht spiegelt sd1 der Umgang einer Ge
sellschaft mit ihren Künstlern und KultUtsehaffenden «Sage 
mir, wie dU dem Urheberrecht gestattet hast. und ich sage dir, 
wie du es mit der Anen<ennung und oerWertschätzung deiner 
Kufturschaffend hältst.• Denn a.'!1 Urheberrecht sind die 
Stellung abzulesen, ötewir den Kuln.'fSChaffenden einräumen, 
die Entfaltungsmöglichkeiten. öie wir ihnen gewähren. der 
Schutz. den wir ihren Schöpfunge-: angedetnen lassen. Mit 
diesem Gesetz setzen wir entscheicende Leitplanken für das, 
was ich den Kulturplatz Schweiz ~nnen möchte: für seine 
künstlerische Freiheit Und seine Vielgestaltigkeit. für seine 
schöpferische Unruhe und seinen geistigen Reichtum, für 
seine Kreativität, derer unser land und unsere Gesellschaft so 
sehr, so dringend bedürfen. Es becart ihrer der Kultur selbst 
und ihres Sinnstiftenden Beltrages willen, aber auch - so ne
benbei gesagt-um des ausstrahlencen Denkplatzes Schwei:z 
willen, gar um des Forschungsplatzes willen, denn die hängen 
ebenfalls mit einem weltoffenen. p:,; ·sierenden Kulturplatz zu
sammen. Und wer immer die heute s:non fast unvermeidliche 
neudeutsche Vokabel von den H;.;-,.an resources im Mund 
führt, der muss sich sagen lassen. cass es in einem modemen 
Urheberrecht letztlich auch darur.-- geht, um die Ermögli
chung, die Begünstigung, die Entfa::,.mg des Schöpferischen. 
Diese originäre Werteschöpfung i$i immer die Arbeit von Indi
viduen, von Menschen, die - ln we ctier künstlerischen Gat
tung auch immer - ihre tiefste Pes:-nlichkeit zum Ausdruck 
bringen, also etwas Einzigartiges i.:-::: Unverwechselbares ge
stalten, etwas Verletzliches auch. cas unseres besOnderen 
Schutzesoodarf. 
Der Gesetzentwurf des Bundesra,es hat diese Eigenheit der 
schöpferischen Leistung und ihre ~eutung für unser Land 
meines Erachtens zuwenig erkanm. Jedenfalls hat er das gei
stige und künstlerische Eigentum z:.:wenig in den Mittelpunkt 
der Vorlage geruckt. Er hat seine eigene Expertenkommis
sion, die nach ausgewogenen Lösungen gesucht hat. des
avouiert und ist auf eine Linie einoeschwenkt, die die Kultur
SChaffenden schliesslich nicht mer:~ vom Urheberrecht oder 
gar von Urherberrechtsschutz s::,rechen fiess. sondern 
SChticht - und meines Erachtens zu Recht - von einer kalten 
Enteignung. 

Es bleibt das unergründliche Geheimnis des Bundesrates ..ind 
seiner Berater, wie es zu diesem Richtungswechsel, zu dieser 
Kehrtwendung gekommen ist. Auf den Rückweisungsantrag 
des Parlamentes kann er sich jedenfalls kaum berufen. Denn 
so war das damals nicht gemeint, dass nun plötzlich die Pro
duzenten und die Nutzer derart elnseitig..faass In den Vorder
grund gestellt werden. Diese Geister haben wir nicht gerufen. 
Der Bundesrat ist vielmehr Einflüsterem gefolgt. In deren kru
derSpra.che sichdersogenannte Paradlgmawechsel im Ume
berrecht folgendermassen liest - ich zitiere aus der wissen
schaftlichen Ameit eines massgebenden Experten--: «Ohne. 
ZweifellebtdereinzelneKünstferweiter.-Mankönntemaliziös 
hinzufügen: Hört. hört! «Ohne Zweifel lebt der einzelne Künst
ler weiter. Er ist aber nicht mehr Regelfall. Das Urheberrecht 
lll1t ~_l-lelftg«3nSCheln verloren. Es hat $ich zum Recht der 
Industriellen Produktion gewandelf.tnoerlr@usfiiellern>nF 
duktion ist es der Produzent, der das Eigentum an seinen Pro
dukten hat Erträgt dasRisiko,·erfinam:iertdle tnvestition und 
bearbeitet den Markt. Die Produkte tragen seinen Namen. Es 
sind keine peisönlichen SChöpfungen, sondem Ergebnisse 
eines anonymen betriebfichen Ptazesses.• ; · 
Beim Werkschaffen im Arbeitsverhälln. auch bei den Rech
ten am Kolefdivwerk ist der Bundesrat dieser geradezu hybri
den Konzeption gefolgt. nach der es kaum mehr persOnliche 
Schöpfungen gibt, sondem nur noch anonyme. belriebliche 
Prozesse, In denen die lndMduelie Bgentelstung sozusagen 
8l1ischt und die Autoren und Interpreten, entmündigt und ent
eignet. in einer grauen Masse kuftureller Fliessbandarbei 
verschwinden.· Das ist hart gesagt. aber es en1spricht den har
ten Tatsachen,beidenen die Urhebernichtszu lachen haben. 
Ole KDmmlssion hat bei der Beratung dieses Gesetzes-die 
Kommissionspräs hatdasausgefuhrt-viel bewegt, viel 
konigiert, viel wieder ins Lot geruckt Ich möchte an dieser 
Stelle.der Präsidentin für ihre umsichtige Leitung meinen Dank 
sagen, aberauchdenBeratemdesBundesamtesfürgeistiges 
Eigentum. öie uns in vielen Bereichen behilflich waf811. Ich bin 
froh darüber, dass wir einige Korrekturen anbringen konnten. 
Aber gerade in diesem sehr exponierten, hellden &reich hat 
mari nur Retouchen angebracht. die nicht genügen. Ich bin 
deshalb froh darüber, dass Frau Kollegin Simmen und die Kol
legen Rhinow und Zimmern öiese Probleme mit ihren Antra
gen noch einmal zur Diskussion stellen. damit wir gründftch · 
darüber diskutieren können. 
Neben <fiesen mehr per:sönlichkeitsrechtlichen Aspekten gibt 
es einen zweiten Problemkreis, bei dem der Bundesrat meines 
Erachtens im Grundsätzlichen falsch liegt. Das Ist. generell ge
sagt. der.Bereich der Vergütungen, der Entschädigung der Ur
heber für ihre l..aistung. Das Urheberrecht hat ja diese dop-, 
pelte Zielsetzung des Schutzes der Werke einerseits und der 
EntschäGfigung für öie Leistung der Urheber andererseits. Der 
Schutz des geiStigen und künstlerischen Schaffens bedeutet. 
dass Werke nicht verfätscht und verschandelt, nicht entstellt 
oder missbraucht werden dürfen. Oie vermögensrechUichen 
Befugnisse ander81'$eits ergeben sich aus dem Rechtdes Ur
hebers, einen Nutzen aus der wirtschafflichen Verwertung sei
ner Werke zu ziehen. Oie Kulturschaffenden leben ja nicht vom 
Geist. nicht vom Ruhm allein. In einem befühmtgewordenen 
Bonmot hat Beaumarchais einmal ausgerufen: «On a ralson, 
1a glolre est attrayante. mais on oublie que pour en jouir seule
ment une annee, 1a nature nous condarrine ä diner 365 fois.» 
Ich weiss nicht, wie sehr der Bundesrat an diese elementare 
Tatsache gedacht hat. Er hat ihr leider im Gesetz nicht durch
gehend das Gewicht gegeben, das $ie braucht. Er hat nicht 
überall herausgestellt, dass die Kulturschaffenden- seien sie 
nun Autoren oder Interpreten - die Früchte ihrer Arbeit. ihrer 
wachsenden Bekanntheit, des Erfolges ihrer Werke ernten 
können müssen, um aus dieser Leistung unmittelbarzu einem 
entsprechenden Einkommen zu gelangen. Ganz im Gegen
teil, an manchen Orten hat der Bundesrat es in seinerVodage 
etSchwert oder unterbunden oder gar nicht erst vorgesehen, 
dass da ein solches Entgelt ftiessen kann, oder er drückt die 
Nutzniessung auf ein vergleichsweise bescheidenes Niveau. 
Wenn da ringsum schamlose Profrteure ihre Hand aufhalten 
würden, wollte ich ja nichts sagen. Aber das ist überhaupt 
nicht der Fall. Oie Künstler und die Kulturschaffenden sind in 
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diesem wohlhabenden Land nicht auf Rosen gebettet. Wie 
viele können von ihrer künstlerischen, schöpferischen Tätig
keit wirklich leben? Es sind nur ganz wenige. Und wenn sie es 
tun, wie leben sie? Sie leben hÖchSt bescheiden. die meisten 
jedenfalls, viele hart am Existenzminimum. Ich will das nicht 
dramatisieren. Es ist einfach so. 1ch habe selbst Einblick in 
diese Szene. Wir zwingen sie, einen Zweitberuf zu ergreifen 
oder einem Nebe(Wefdieost nachzugehen. Man könnte etwa 
einwenden: Na und. was ist daran so schlimm? Schlimm 
daran ist, dass die Kreativität dadurch aufgerieben wird. verlo
rengeht. Schlimm ist. dass schöpferische Kräfte wrschwendet 
werden. Können wir uns das Wirklich feisten? Die Frage stellen 
heisst sie auch beantworten. ., 
Und schliassfich: was ist das für eineKuttuq)olitik, die Künstler 
.~ der unmittef®rM~~ihr S«:::haffen,Jür.die.Nut-
zung ihrer Werke eher kurz hält und sie andererseits auf die 
Füllhörner der Kulturförderung.~ die-wir wissen es 
a11e...:.so reichlich ja nun auch nicht ausgeschüttet werden? Ich 
meine, es ist eine inkonsistente, fast ein wenig zynische Politik. 
Wenn Kulturlörderung-wieimmerwieder belontwiro-subsi
<ftär sein 80II, dann bitte schön auc::h in dem Sinne, dass 1\WI' 
den Kunsttemzunächsteinmalzugestehen. woratifsieeinAn
recht haben, nämlich auf die Früchte lhter Arbeit, und dass wir 
dieses ihnen zustehende Einkommen dann allenfalls noch er-
gänzen. Das würdemehrSinn machen. . . 
Die Kommission hat auch in dieserHinsichtdaunddorteinge
lenkt Sie hat die lsed<asseUenabg aufgenommen. das 
Fofgerecht im Gesetz verankert. eine Entschädigung beim 
Verleih gegen Entgelt vorgesehen. Pber sie lehnte anderer~ 
seils die ßiblio(hekenabg'ab, sie schrankte die fnterpre
tenrechte unzulässig ein, sie plafonierte die Entschädigung 
der Urheberinnen und Urheber auf zehn Prozent Oasalfes ist 
und bleibt für mich unverständlich; es widerspricht teilweise 
sogar den staatsvertraglichen Verpflichtungen und darf also 
so ohnehin nicht hingenommen werden. . 
Ein Letztes: Europa ruft. Europa verpflichtet! Nicht bfoss bei 
der Telekommunikation. bei der hier im Saale munter an der 
Oeregufierungsscorau gedreht und da ein Grunddienst für 
Private geöffnet, dort ein Monopölchen geknackt wuroe. Eu
ropa verpffichtet nun auch hier, und das Urheberrecht ist für
wahr nicht weniger international verffochten und grenzüber
schreitend in der medialen Ausstrahlung. in den Verbreitungs
möglichkeiten der heutigen Technologien, als es der Fernmel
debereich war. 
Wir tun also gut daran. auch dieses Gesetz europatauglich 
oder europaverträglich zu machen und uns auszurichten auf 
gewisse Grundsätze des freien Waren-- und Dienstleistungs 
verkehrs, die auch für das Urheberrecht verbindlich und an
wendbar erklärt worden sind, sowie auf die wegweisenden 
RlchUinienentwürfe der Kommission, die nach Annahme 
durch den RatohneZweifetdemAcquis communautaife zuge. 
rechnet werden. _ . 
Mit diesen kritischen Bemerkungen, die :zugleich ein Appell an 
Ihre Bereitschaft zum Handeln sind, bin ich für das Eintreten 
auf diese Vorlage und für ihre Ergänzung. · 

Rhinow: Man könnte versucht sein, ein Produkt, das einen 
dreissigjährigen Werdegang hinter sich hat. als ausgereift zu 
bezeichnen. Bei $inem Bordeaux-Wein mit gutem Jahrgang 
würde man jedenfalls nicht zögern. Ooch offenbart sich an
hand dieses Gesetzes auf ebenso offenkundige wie Schicksal
hafte Wei.se der Unterschied von Wein und Politik. Der Entwurf 
des Bundesrates zum UrheberrechtSgesetz ist - ich hoffe sa-

,,. gen zu dürfen: war - mehr als enttäuschend~ einmal. weif die
ser den beinahe einstimmigen Entwurf.der Expertenkommis
sion, der alle interessierten Kreise angehört hatten, kräftig und 
einseitig umkrempelte, offenbar, weil er sich - das wäre an 
sich zu loben-eng, wahrscheinfichzu eng an die früheren Be· 
Schlüsse des Parlamentes hielt, und vielleicht auch, weil er 
sich vom aufgefahrenen Geschtltt im Vernehmlassungsver
fahren über alle Massen beeindrucken fless.Vor allem aber er· 
scheint unannehmbar, wie die Rechte der Urheber und Urhe
berinnen - und damit das geistige Eigentum als solches - be
schnitten und zurückgestutzt wurden. 
Der Bundesrat wird freilich diese Kritik nicht allzu schwerneh-
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men, weil sie letztlich seiner früheren Haltung von 1984 nahe
kommt und- man darf fast sagen - im Nachgang seine Weis
heit bestätigt 
Die Kommission hat zugunsten der Urheberseite gewichtige 
Korrekturen vorgenommen. Dies ist in den vorherigen Voten 
mehrfach erwähnt worden. Ich begrüsse diese Aenderungen. 
Ich erwähne kurz als wichtigste Beispiele das Folgerecht,· die 
Verfängerung der Schutzdauer, dieteerkassettenab, die 
Wiederbelebung der Schiedskommission. Hinter diese Ver
besserungen, die zum Teil auch fällige und notwernrige An
passungen an intemationafe Abkommen darstellen, sofJten 
wir unter keinen Umständen zurückfallen. Ich bitte Sie des
halb, entsprechende in diese Richtung zielende Minderheits-
anträge abzulehnen. . 
"'l"rotzdel'.genanntooVemesserungen enthäft-dasi3esea:-irrf.;- · 
mer noch Regelungen, die mich nicht befriedigen können. Es 
betrifft dies das Wetkschaffen fmArbeitsverhältn, die Rechte 
am Kollektivwel1<, die Preiskontrolle bei den Tarifen. die sage-
nannte 10-Prozent-f9auset Hier soheinen mir die Interessen 
der Nutzef eindeuUg über diejenigen der Urheber gesteift zu 
sein. Ich habe deshalb bei Artikel 17 einen Minderheitsantr 
eingereicht und bin froh. dass ein entspmchender Antrag von 
HennZimmerti in dieselbe Richtung zielt teiderwarichander 
felzten Sitzung der Kommission nicht anwesend, sonst hätten 
Sie diesen Antrag auf der Fahne als Mlnderheilsantrg vorge.. 
funden. 
Es gilt bei cfteSemGesetzzu beachten, dass es um Fragender 
Anerf<ennung und Ausgeslaftung der E_igentumsrechte geht. 
zwar nicht des Eigentums an 8achen, sondern an Werken der 
Uteratur und Kunst. Ich bitte alle diejenigen unter uns, welche 
sich mit8echtfür den Schutz des Eigentums einsetzen. auch 

. hier. wenn es um Geist und nicht um Materie geht. mitzuhel.. 
fen, das Eigentum zu gamntieren und es nicht zum $pielbalf 
einer ungehemmten Nutzung durch andere verkommen zu 
lassen. Gewiss verkenne ich nicht, dass auch dieses geistige 
Eigentum Schranken kennt, dass es darum gehen muss, die 
auf dem Spiel stehenden Interessen aller beteiligten Partner 
vonderSchöpfungbiszurNulzung anzuerkennen. 21tgewloh
ten und zu einem Ausgleich zu bringen. Esglft letztlich, gerade 
von einem freiheltflchen. libef'alen Standpunkt aus. schöpferi
sches Tun rechflich zu schützen. auch- oder gerade dann:
wenn hinter criesen Eigentumsinteressen nicht der gleiche po
fltische oderwirtschafffiche Druck steht. wie er vielleicht hinter 
den Nutzerinteressen stehen mag. 
fm Grünbuch überUmeberrechteder EG aus dem Jahre 1988 
_._ ich möchte das gerne zitieren, weil mein Vorredner cfie Oere
gutlerungsbemühungen beim Femmelderecht erwähnt hat; 
ich habe mich dort für die europataugliche Lösung eingesetZt, 
ich tue es auch hier, Herr Kollege Onken-heisst es: «Die gei
stige und künstlerische Kreativität ist ein kostbares Gut. Sie ist 
<fie Oueffe der kulturellen Identität Europas und jedes einzel
nen Staates. Für das wirtschaftf!Che Wohlergehen und die 
Steßung Europas in· der Welt ist sie unverzichtbar. Dieses 
schöpferische Wirken muss geschützt werden; es muss mehr 
Anerkennung erhalten und stärker geföroert werden.• Damit 
nichtderVorwurf auf.kornQlen könnte, man habe.nun.die Ten
denz, sich zu eng auf Europa zu konzentrieren, schliesse'ich 
mit detn Zitat aus Artikel 27 der Aflgemelnen Endärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 
1948: «Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der morali
schen und materiellen Interessen. die sich aus jeder Wissen
schaftlichen, literarischen oder künstlerischen Produktion er
geben, deren Urheber er ist.• 
In diesem Sinne unterstütze ich das Eintreten. 

Jagmetti: Vor fünfeinhalb Jahren haben wir den ersten Ent
wurf des Bundesrates nicht aus einem diffusen Gefühl der Un
sicherheit oder der Unzufriedenheit zurückgewiesen, sondern 
nachdem wir uns mit dem Fragenkreis auseinandergesetzt 
hatten. Der Beschluss war begleitet von Anträgen und Aufträ
gen an den Bundesrat, wie er den Entwurf überarbeiten sollte, 
damit er in unserem Rat Zustimmung finden könnte. Meine ei
gene-Haltung habe ich damals in einem 9-Punkte-Programm 
zusammengefasst, das, wie in der Botschaft steht, die Ueber
arbeitung beeinflusst hat. 
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Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Es geht nicht darum, jetzt einfach baut, oder ob man direkt auf den Vertrag verweisen soll, wie es 
neu anzufangen, sondern zu fragen, ob das, was von Rat und jetzt verschiedene Anträge zum ~egenstand haben, darüber 
Kommission gewünscht worden war, in die Tat umgesetzt wor- kann man diskutieren. Wesentlich ist jedenfalls, dass Platz für 
den ist. · die gest~erische Freiheit im Vertrag bleibt Jch glaube, wir 
1. Mein Wunsch ging dahin, öte Standpunkte einander anzu- sind da einen guten Schritt vorangekommen. 
nähern. Das schien gelungen zu sein im Entwurf der III. Exper- 8. Oer Wunsch nach einem verbesserten systematischenAuf
tenkommission. Oie Weiterbearbeitung hat dann gezeigt - , bau des Gesetzes hat seinen Niederschlag im Entwurf gefun
oder vielleicht dazu geführt-. dass der Graben wieder aufge- den. Ich möchte das nicht im Detail ausführen, aber anerken-
brOChen und sogar breiter geworden ist Das müssen wir hin- nend festhalten. dass wir hier bessere Grundlagen haben als 
nehmen und müssen nun verauchen, eine gesetzliche Ord- in der ersten Fassung und damit einen Weg gefunden haben. 
nung zu ~ öie sich nicht auf einen gemeinsamen Kon- 9. Oer Bezug zum Datenschutz ist nicht berücksichtigt wor
sens der Beteiligten stützen kann, sondern eine gerechte lö- den. Ich habe allerdings Verständnis dafür, weil dieser Bezug 
sungdarstelftfürdiesensehrheiklenProbfemkreis. nicht ganz einfach erkennbar ist. Oas war ein bisschen Zu-
2. Beim Realitätsbezug glaube ich, dass wir einen Fortschritt kunftsprojektion, mit der wir uns vielleicht später einmal aus
gemacht haben Und das Gesetz nicht nur für jene, öte sich in eina.nderaetzen müssten, die Frage nämlich, ob der Daten-

. · aer KomrriissiorHm1gefienc1damif6efässtnafien~sonaenfrur scfüitz nlclit m11aemumeoonecnüusammenge1roppe1t wer~ 
einen grösseren Kreis-vor aDem für die~ - zu- den muss, weil sich aus der elektronischen Verarbeitung die 
gängfich und wrständllch ist.Ich habe noch einige Probleme Probleme neu und anders stellen. als sie sich bisher stellten. 
in dieser Beziehung beim Wiedergaberecht-wo die getroffene Ich überlasse das aber einer späteren Ordnung, weil das im 
Lösung etwas verklausuliert ist und nicht so selbstvelstäncf heutigen Stadium noch nicht ganz klar ist 
auf dem TISCh liegt; vieUeicht fässtsich das im laufe der Sera-· Damit habe ich ein relativ positives Bild dieses Entwurfs ge
tung bereinigen. Jedenfalls ist es nicht ein zentra1es Anliegen. zeichnet. Ich meine den Entwurf. den der Bundesrat uns vor-
3. Dieser Punkt war wohl der heikelste. Ich habe dort den fegt,mitden.AenderungenderKommission.lchtrageöieVor-
Wunscbgeäussert.dassdieWiedergabenichtübermässig er- lagemit. weil wir vom BundesrateineAntwortaufunsere Wün- · · 
schwert werden soll. Heikel ist dieser Punkt deshalb. weil wir sehe gefunden haben. die vor fünfeinhalb Jahren geäussert 
dort deri Gegensatz UrheberJNutzerwnassen und das Inter- worden sind. Wir haben den Entwudfieiflch-dasmöchte ich 
esse der Oeffentlichkeit am Zugang zum Kulturgut aufneh.. unterstreichen-imlnteresseeinesbesserenSchutzesderUr~ 
men. Auch dieses Interesse dürfen wir nicht geringsphätzen. heber. also jener;die die Werke schaffen. jener, die an der 
Wtr müssen einen Weg suchen, der uns ertaubt. den Zugang Ouellediese.rWerke sind, geändert und den Schutzverstärkl 
zum Kulturgut zu ermögflchen. ohne.die berechtigten Ansprü- Wir sind damit viel näher an den Entwurf derflf. Expertenkom
che der Urheber, aber auch nicht die Rechte der Eigenturner mission gegangen., als es der Bundesrat beabsjchtigt hatte. 
des Werkes auf die Seite zuschieben. Da sind im Entwurf des Oasentspraehaberdem damalsgeäusserten Wunsch. 
Bundesrates und in der Kommission lösungen entwickelt lndiesemSinnebitteichSie,denAntragenderMehrheitzufol-
worden, die dem doppelten Anliegen - einerseits des Urhe- gen, wenn wir den Entwurf im einzelnen beraten. · 
bar.:; Und anderseits der Oeffentflchkeit des Zugangs zum Kul- · 
turgut-Rechnungtragen. 
4. Anzustreben ist die Persönlichkeitsnähe. Es sollten nicht Oanioth:.ln der helvetischen Politik gilt es als eine erprobte 
die Organisationen im Vordergrund stehen, sondern die Men- Faustregel, dass ein Gesetz dann alsausgewogenundgutbe-
schen, die Urheber, die Interpreten und die anderen Betei1ig- zeichnet werden kann, wenn es bei allen Betroffenen eine mitt
ten. Der Entwurf des Bundesrates schafft diese Persönlich,- tere Unzufriedenheit auslöst. Dem Urheberrechtsges -
keitsnähe besser als der erate; das möchte ich deutlich aner- auch in der t=assung unserer Kommission-muss folgerichtig 
kennen. Dazu trägt Artikel 1 bei, wo <fte Subjekte ausdrücklich sogar die Note «ausgezeichnet» erteilt werden, denn <fte Unzu
genannt werden, die Urheber und -von ihnen ist heute noch · friedenheit und die Kritik ertönen aus den gegensätzflChen, 
etwas wenig die Rede gewesen - die Interpreten. Ich freue zum Teil unversöhnlichen lagern nach wie vor recht massiv. 
mich darüber Und möchte empfehlen, dass wir in der ganzen lesen Sie die Bngaben der Urheber, lesen Sie <fie Bngabe 
Beratung, wenn es um die Oetaifs geht, nicht vergessen, dass der SRG, lesen Sie die Bngaben des Oacfiverbandes der Ur-
wir diese Persönfichkeitsnähe achten und in den Vordergrund heberrechtsnutzer psw. 
stellen: Oie Rückweisung der Vortage vor sechs Jahren erfolgte zwar 
5. Gewünscht wurde der Einbezug des lnterpretenschutzes. mit der Vorgabe, die Nutzerkreise an einem Werk besser zu 
Dieser fnterpretenschutz hat seinen Platz im Gesetz schon schützen und einen differenzierten Leistungsschutz anzustre-
nach dem Entwurf des Bundesrates gefunden. Er ist verstärkt ben. Es ist mussig, lange zu streiten, wer von den gesteckten 
worden mit Artikel 35bis, den die Kommission aufgenommen Zielen inzwischen mehr abgewichen ist, die III. Expertenkom-
hat. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich möchte mission, der Bundesrat oder neuestens unsere Kommission. 
mich nicht in der Bntretensdebatte in aller Ausführlichkeit Ich bin sogar der Meinung, dass unser Rat hier und jetzt völlig 
dazu äussem. denn wir haben Gelegenheit, in Artikel 34ft. das frei ist, den ihm gutschei08!lcien Interessenausgleich neu vor
Problemaufzunehmen. zunehmen. Früherer'! parlamentarischen Auflagen kommt die 
6. 0er. Einbezug der elektronischen Datenverarbeitung war Eigenschaft von En1scheidungshilfen _zu, nicht mehr und nicht 
ein weiteres Anliegen. Oie Programme haben ihren Schutz im weniger. . 
Gesetz gefunden. OerTopographieschutzsoll Gegenstandei- Persönlich bin ich überzeugt. dass die Kommission bestrebt 
nes besonderen Gesetzes bilden. Vielteicht teilen Sie meine war, den Werken der Kultur und der Leistung der Kulturschaf-
Auffassung, dass wir von der Redaktionskommission noch fenden grösseres Gewicht beizumessen, wie es Herr Onken 
gerne einen anderen Titel zu diesem Gesetz hätten, weil in un- zutreffend umschrieben hat. fch beurteile das Resultat also po-
serem gewöhnlichen Sprachgebrauch Topographie doch et- sitiver. fch bin skeptisch, ob uns die Behanqlung der zahlrei-
was anderes heisst als diese Zusammenfassung verschiede- • chen, heute auf das Pult geflatterten Einzelanträge, die mei
ner Halbleitersysteme zu einem ganzen. Jedenfalls ist wichtig, •· stens der Kommission nicht vorlagen, weiterhilft oder ob sie 
dass die EDV richtig einbezogen ist, die Software im Gesetz, nicht vielmehr zu einer ufertosen Diskussion führen. Persön-
die Topographien-um diesen Ausdruck zu verwenden- in ei- lieh meine ich, sie sollten im Zweitrat näher und seriöser ge-
nem anderen. prüft werden können. 
7. Ich wünschte die Gestaltungsfreiheit der Beteiligten, dass Es ist schwierig wie bei kaum einem anderen Erlass, alle leglti-
keine zu starre gesetzliche Ordnung aufgestellt wird, sondem men Interessen an einem Werk aus geistiger Schöpfung auf 
dass die Beteiligten ein Gestaltungsrecht bewahren. Das ist einen vertretbaren Nenner zu bringen. Das dürfte im Charakter 
realisiert worden, indem an ~Jen Orten der Vorbehalt einer der hier zu regefnden Materie liegen. MaterieHe Güter sind 
abweichenden vertraglichen Regelung ausdrücklich im Ge- fassbar. zählbar und objektiv bewertbar. Anders verhält es sich 
~etz enthalten ist. Ob man es so macht, dass man eine gesetz- mit· der geistigen Schöpfung. Oer Dichter, der Schriftsteller, 
liehe Ordnung aufstellt und den Vorbehalt des Vertrages ein- der Komponist, der Musiker, der Maler, der Architekt, sie alle 
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bringen ihre ganze Persönlichkeit, ihr Innerstes zum Aus
druck, individuell, unverwechselbar und unaustauschbar. 
Oft auch ist die Werkschöpfung noch gar nicht abgeschlos
sen. Beispietsweise kommt die Aussagekraft eines musikali
schen Werkes nur und erst mit der perfekten Interpretation, die 
sehr unterschiedlich sein kann, zum Ausdruck. Die modernen 
Ton- und Bt1dreproduktionsmethoden lassen wertvolle Kultur
schöpfungen zu Massenkonsumartikeln werden, ohne dass 
von vornherein ersichtlich ist, was nun zum geistigen 8gen
tum des Urhebers gehört, ob und inwieweit auch der Interpret 
iurWerl(schöpfung beiträgt 
Wir müssen uns der Unterschiede zum materiellen Eigentum 
bewusst sein. Es scheint mir indessen-Herr Kollege Rhinow 
wies. l:lereitsdarauf hin...-. dassmJClu:ler Bespeklvor dem gei-.. 
stlgen Eigentum, der kulturellen Leistung in unserer moder
nen Konsum- und Dienstfeistuogsesellschaft abhanden ge
kommen Ist DerRespekt vorfn3mdem Gut und Besitz ist trotz 
oder vielleicht gerade wegen unseres hohen Wohlstandes 
nicht gew.lChsen, im Gegenteil. Man betrachte einmal die 
ständig ansteigenden Kriminalitätskurven bei Eigentumsdeflk
ten. 
Wenn es auch angehen mag. dass das Fotokopierenzumper
sönliehen Zweck ohne grosse Formaßfäten und ohne Gebüh
renverrechnung. wie auch wfres hier handhaben. toleriert wer
den soft. sind äieheutigen Praktiken mitmassenweiser Repro
duktion doch nicht unbedenklich. Die tJeberfülle von fotoko
pierten Unterrichtsunter beispielsweise, .die in vielen 
Schulstuben d'te traättionellen Schulbikher verdrängen, 
spricht h'terfüreine deutliche Sprache. 
Oder ein anderes Beispiel: Ist es korrekt, wenn heute Leerkas
setten für Ton und Bild es enoogtichen, dass wir ohne jede 
Entschädigung an den Urheber und Interpreten ein Werk kon
sumieren können? Die Aufnahme von Sendungen auf Video
kassetten übersteigt heute<fie bespielten Tonträger. 
Ich glaube, dass wir bei der Leerkassettenabgabe, bei den 
Zweitnutzungsrechten usw. den Urhebem bzW. den Interpre
ten einen gerechten Anteil am wlrtschafflichen Erlös schuldig 
smd, und cfie Kommission möchte ihnen <fteSenauch geben. 
Wtrwoßenzwarn'tchteinen Formularkrieg heraufbeschwören. 
Es sollen mögl'tchst zweckmässlge Lösungen gefurtden wer
den, und hier braucht es <fie Beschränkung auf alten Seiten. 
Die Suisa und wie die Verwertungsgesellschaften alle heissen 
sollen die grundsätzliche Verbesserung rocht als Ermunte
rung zu kleinlicher Schnüffelei tJnd Erfassung einer jeden 
denkbaren Gelegenheit auffassen. Wenn beispielsweise eine 
Gruppe auf einem Ausflug ein Ued singt, soll dem Kassier 
n'tchtandemtags eine Rechnung der Verwertungsgesellschaft 
ins Haus flattern. Ebensowenig würde es einem Amateursän
ger einfaßen, lnterpretenansprüche geltend zu machen, wenn 
er sich beispielsweise in einem öffentlichen Lokal dazu verlei
ten liesse, das Lied vom letzten Postillon vom Gotthard vorzu
tragen. 
Was die Leerkassettenabgabe anbetrifft, wäre es unverständ· 
lieh, wenn die Schweiz diesen Schritt nicht tun und damit den 
meisten anderen europäischen Ländern n'tcht fotgen würde. 
Ein Verkaufsrückg~ -wie befürchtet-ist. wie die Erfahrung 
beispielsweise in Oeutscnland zeigt. nicht eingetreten. 
Zusammenfassend: Wir flaben wohl eine goldene Mittellö-. 
sunggefunden. Ich unterstütze das Bestreben nach einem ge
rechten Ausgleich der verschiedenen Interessen. der aber an
dererseits nicht in eine Krämermentalität-auch bei den Kuftur
schaffenden-ausarten darf. Die materielle Abgeltung für jede 
urheberrechtlich relevante Schöpfung soll der Leistung mög
lichst entsprechen und in grosszüglger, aber auch toleranter 
Weise erfasst und durchgesetzt werden können.' 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten auf die Vorlage. 

Masoni: Die Vortage vom 29. August 1984 wurde von beiden 
Räten als zuwenig lebensnah und realitätsbezogen, als un
ausgeglichen, :rum Zweck der gründlichen Ueberarbeitung an 
den Bundesrat zurückgewiesen. Es ist dem Bundesrat zu dan
ken, dass er uns nach wenigen Jahren mit dieser Botschaft ei
nen Entwurf unterbreitet, der den Anforderungen des Rück
weisungsbeschlusses vom 3. Oktober 1985 bzw. vom 10. Juni 
1986 weitgehend Rechnung trägt. 

Die Kommission konnte dem damaligen Auftrag in den mei
sten Fällen treu bleiben. Von den Aenderungen, die sie bean. 
tragt. werden drei von einer Kommissionsminderheit bean
standet. ln Artikel 13c hat die Kommission das sogenannte 
Fotgerecht ffir Kunstwerke eingeführt, wodurch der Künstler 
oder seme Erben an den späteren Erlösen der weiteren Ver
käufe des Kunstwerkes beteifigtwerden. . 
In Artikel 20 hat die Kommission eine leerkassettenab 
eingeführt, um indirekt den Gebrauch in der Schule, in der Ver
waltung und in Betrieben, aber auch den Privatgebrauch zu 
belasten. 
In den Artikeln 29, 30 und 31 beantragt die Kommission, die 
Schutzdauer se't von 50 auf 70 Jahre zu vertängem: die Min
derheit.~lgta1ufiesen.Stelfen~wndes- · 
rattichen Entwurfes. Dies zuerst, um den Bundesrat bei seiner 
Anstrengung zu unterstützen. dem Ruckweisungsauf treu 
zu bleiben. Dann aber auch, weif sie von einer allgemeinen 
Konzeption des Urheberrechtes ausgeht. die nach l..eben&
nähe und nach einem richtigen Ausgleich zwischen den Inter
essen des Urheber.. am Werk und denjenigen der KuHur und 
der Allgemeinheit an der allgemeinen. freien Bekanntma
chungderWedce des menschlichen Geistesstrebt. 
Beim Au1blühen des Liberalismus versuchte man, sich von 
den Bindungen des Korporatlsmus und der Privilegien zu be
freien. Man wollte den freien Zugang 2U den Werken des Gei
stesbegunstigen. Viele Raubauflagen von Wichtigen Büchem 
wurden in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gedruckt 
und verbreitet. Die Materie wurdedannimmer mehr internatio
nal geregelt Man anerl<annte zwar auch für geistige Werice.eln 
eigentumsähnftehes Recht. das sogenannte Urheberrecht. 
versuchte aber, einen lntefessenausgl .zwischen Schulz 
und öffentftehem lnteiessean der freien Verbreitung der Ideen 
zufinden.ManglaubteamAnfang,nurWerkevonhoher,aner
kannter Oual~ und Originalität verdienten den besonderen 
Schutz. Ueberelnkommenund Praxis habenaberdieAnforde.. 
rungen immer mehr gesenkt. die Schutzdauer verlängert und 
Handlungen im Schutzbereich mite'tobezOgen, <fte man ftüher 
kaum als schutzwürdig angesehen hätte. Wir haben es mit der 
Kommerziallsier, mit einer gewissen Oegenerien.mg des 
geistigen Utheberrechtes in Rk:htung eines Massenkonsum
gutes zu tun. Das ist eine Entwicklung, die nicht unbedenklich 
ist, und lekier fOlgen d'te neuen Bestimmungen ganz einfach 
dieser Entwiddung. 
An die Stelle der Autoren, denen meist der Schutz des Rufes 
mehr am Herzen liegt als das Entgelt;sindimmermehrdie Ver
wertungsgeSells getreten, die nebenderErfüUung von 
wichtigen Aufgaben d.:ifür sorgten, dass ein Entgelt auch für 
eine Menge kleiner Handlungen anerkannt wird, für die die Er
hebungskosten in keinem vernünftigen Verhältnis zu den an
nahmen stehen. Man kann ruhig sagen, dass beim normalen 
Fotokopieren von Auszügen -nicht von ganzen Werken-von 
Artikeln aus Zeitungen oder Zeitschriften das Interesse des 
Autors an der Vert:>reitung bedeutsamer ist als das Interesse 
am Entgelt. Die Reklame, die durch das Vorhandensein eines 
Buches in einer öffentlichen Bibliothek entsteht. ist bedeuten
der afsdie wenigen Franken Entgelt. die man emalten könnte. 
Den Verwertungsgesellschaften ist es aber gelungen, ein Netz 
von Schutzbestimmungen und-objektenzuschaffen, das sich 
weit vom herkömmlichen Urheberrecht entfernt und sich im
mer mehr dem Bereich des korporatistischen Schutzes von • 
gewissen Kategorien nähert . .Was öie Aufklärung als «!es tu
mieres de t'esprit„ anpries, rückt immer mehr in die Richtung 
einer knopfbedienten strengtarifierten Kleinbeleuchtungsan
lage. Man gerät auf Wege. wo man unbestimmte Abgaben zu
gunsten nicht bestimmbarer Urheber.erhebt, d. h. zugunsten 
von Urheberkategorien. Das ist eben das KorporatMstisch 
an dieser Erscheinung. Das erinnert an die alten Privilegien, an 
den Korporatismus der «aneienne societe-, des Ancien re
gime. Deswegen versucht die Kommissionsminderheit, sol
che Entwicklungen etwas einzuschränken, damit man sich 
noch an die Aufgabe erinnert, dass in votier Lebensnähe und 
Realitätsbezogenheit der Ausgleich zwischen Urheberinter
esse und Interesse von Aflgemeinheit und Kultur an der freien 
Verbreitung zu suchen sei. 
Aus diesen ganz allgemeinen Ueberlegungen empfehle ich lh-
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nen namens der Minderheit, auf die Vorlage einzutreten·. doch 
bei den Artikeln 13c, 20, 29, 30 und 31 die Lösungen der Kom
missionsminderheit zu unterstützen. , 
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droit des societes anonymes que nous avons evoque ici 
meme hier, crooit ä 1a consommation ou justement droit d'au
teur. se trouvent quetque part ä 1a frontiere entre le droit des af
faires ouvertement affirmees et les droits socia.ux. ceux des 

M. Roth: On a dejä parfe ici de l'accouchementdifficile du pro- mal defendus parce que difficilem,:3nt defendables. 
jetde loi qui nous occupe ce matin, je n'y renviendrai donc flyad'autrespointscomtnunsentrecesdifferentssujetsmau-
pas. dits. lfs subissent un traitement long et passablement tour
Cette loi nous pface devantdeux defis. le premier, c'est 1a diffi- mente - un maftraitement serait-on tente de dire-non seute
culte de trouver un equilibre entre Jes interets des auteul.'S et ment aux Chambres, mais dans fa procedure preparfemen
ceux des utilisateurs, et le second c'est de ne pas passer ä taire (rommissions d'experts, etc.). le tout s'etale sur plu
cöte du droit international, singuflerement du droit etiropeen. sieurs diZaines d'annees et est marque, ä un stadeotJ ä un au
A vral dire, ces deux objectifs-du tegisfateur ne s'harmonisent tre, par des evenements assez extraordinaires dans fa proce-
pas toujours avec toute la compatibilite \/OUlue car. en mattere dure: plusieuts commissions d'expens (trois dans le cas des 
de droits d'auteur, dans lesfails etfes memalites, notre pays droitsd'auteur}, plusieursmisesenconsultation (deuxenl'oo-

·-dolttattraper__untetardJmpoaantpatrappoit.aux~---~}.--un-teAYai--au-Oenseif-federal--·cequi-esttoutde 
d'Europe occidentale qui ontune longueurd'avance ä ce su- meme une rarete. comme noos avons vecu avec le projet de 
jet. Cela ne va pas, natwelfement. sans bousculer quelques 1984. ou bien un. refus en votation finale, oomme dansle cas 
pratiques fächeuses. mais bien ancrees dans 1es moeursdes celebredu creditalaconsommation. · 
utifl58feurs partrop habitues, mafheureusetr18"1. a n'accorder II y a aussi quelquepart un peu matiere a reterenclum dans ces 
Jusqu'ici auxauteurs te seul egard que de les copier. Chacun sujets. Pensez ä ce qui s·est passe dans les annlies septante 
saiten effetquefageneralisatlond'appareilsdereproduction, en ~dedrolt des meQias! Un autrepointcommunatmit 
tres bon marche et Ws perfectionnes, rend possible la cople aux enjeux qui sont, en tennes financiefS tout au moins. diffici-

. massive de toutes sortes d'oet.M'8S. quecesoit desmoroeaux tes a saisir. En Stlisse en generaJ. et dans ce Padement tout 
de musique, desfilms, des textesou des Images. particufierement, on ri'aime pas trop s'engager sur des ter
Pourquol cßs km. faire complique torsqu'on peutfaire simple, rains sur tesquefs on va depenser on ne sait pas d'avance 
le plussouventd'aillews deboonefoi? En effet. si nous 8\'00S, combien. Pensezau flou des enjeul(financiets en matkm3, par 
en SUisse, le respe<:t de la propriet6 materielle, U n'en va inal- exemple, de protection des pe,sonnes ä propos desqueBes 
heUreUsementpas dem&nede faproprieteintellectuelledont desdonnees sontrassemblees. 
onn'apasencoreassezconsciencequ'elleesttndissociable Dansfecasquinousoccupeaujourd'hui-commeonl'ad'all
de l'activite culturefle des auteurs qui doiilenttrouver dedom- leurs releve dans Je debat d'entreeen matiere-lapropriete in
magement pour teur travall. C'est peu dire que le projet du tellectuelle est incontestablement u~ notton plus floue avec 
Conseil federat estencoretres targementlnsplra de laposition des enjeuxfinanciers moins saisissabtes que 1a propri6te fon.. 
desutllisateun.,etilfautsatuericif'effortdenotrecommission ciere,taquellesetrooved'ailleursgarantieparlaconstitution. 
pour ramener le projet dans des eaux un peu plusconfomies Cefles et ceux qui sont riches de quelques manusails et au
aux droifs des auteurs. tres ouvrages dont la reproduction par photocople depasse le · 
S'aglssant de l'autre volet, a savoir ta compatibllite du projet tirage imprime sont evidemment moins forts que, par exem-
8\18C le droit international, je ne peux pas. a ce stade-ci, dissi- ple, tes proprietaires immoblfiers dont tes tenains et les bäti
percertamesinquietudes. Oesdispositions du projet. pourtant ments beneficient de la plus-value automatique que nous sa-
adoucies par fa commission, oous semblent peu conformes vons. · 
au droit conventionnel intematlonat II faudrait bien sOr s'arre-. Je re1eve encore un autre polnt commun a ces sujets maudits. 
ter sur plusieurs exemples, mais je n'en retiendrai qu'un, celui lls preoccupent des groupes d'interets -ta aussi on retrouve 
de f'article 56 selon lequef 1a redevance due at.ix auteun. at- un flou analogue ä celui des enjeux financiers - heterogenes 
teindra 10 pour cent au maximum des recette reaHsees par et qui, par consequent, sont peu apteS a mener des actions 
l'utilisation: Un pfafonnement aussi rigide constitue un~ res- puissantes de lobbysme, comme cefa se prafique egalement 
triction du droit des auteun. qui n'est pas oonforme ä fa dans notre democratie helvetique. Je dirais mäme qu"'d y a 
Convention de Seme, et fal depose une proposition d'amen- dans cesgroupes, qui devraientdefendreceuxquisetrouvent 
dementque jedefendraidans la disCUssion de detallapropos dans 1a partie au contrat 1a plus faibfe, partois des Jnter~ 
de cet article 56de 1a toi. quasiment hönteux. ~ pense par exemple a ce qui se passe 
Enfin, en ce qui conceme le droiteuropeen, des organes de la dans le cas·du credit ä fa consommation ou.les emprunteurs 
Communaute sont en traln de häter le pas vers une harmoni- formeraient un puissant lobby s'ils osaient s'organiser. tant 
satfondudroitd'auteuretilsembleblenquefaregfementation leurnombreesteleve(plusieurscentainesdemitliers). 
unifiee qui sera creee devra etre acceptee telle quelle dans le Bref, nous en sommes ici aux auteurs qui, itfaut bien ledire, se 
cadre de f'Espace, economique europeen. Sur plusieurs sont reunis en communaute de travat1 assez tardivement avec 
points, Je projet s'E!C8tfe enoore du standarq europeen: droit des avis et des propositions d'autant plus categoriques qu'ils 
de location, droit de pr&t. etc. le risque est donc grand de de- emanaient a fa demiere heure et avec aussi -cefa sembte cfe. 
voir remettre rapidement l'ouvrage sur le metier et de repren- venir une coutume. -. la redactk>n. <:1'011 (i~fiaot sawage aux 
~cedurtravaif deSisyphedontparlait M. Cavadini dansSQll couleurs non federates sur lequel on reporte le$ ~ 
intetvention. · , presentees. Cette pratiqueest devenue une habltude. Je crois 
En conclusi6n, je .crois qu'il faut av'Oir conscience que m&ne que Je premier deptiant de ce genre concernait le droit foncier 
dans le domaine de l'art, le travail createur ne peut se develop- rural et nous venait l'an demier de f'Union suisse des paysans. 
per harmonieusernent qu'avec 1a pen.pective, d'une retnbu- Maintenant, nous avons periodiquement- au moins une fois 

· tion appropriee. II s'agit donc de veitfer ä ·ce que f'auteur par session -droit ä l'un de ces depliants paralleles. Jene pre-
puisse etre dedommage pour son travail et non pas de fe ren- tends pas que c'estuoe mauvaise chose, mais je pense que 
dre tributaire de l'aide de t'Etat en le redüfsant ä une mendicite cela nous met. dans fe cadre de notre .travail de tegislateur, 
cultur,elle qui n'estsatisfaisante pour personne. Je voteral t'en- dans une situation particuliere et pfutöt desagreabfe. 
tree eo matiere et j'apporterai mon appui aux propositions de En l'occurrence, de quoi s'agit-il? Oe Ja notion que nous nous 
~ majorite de 1a commission, en generat, ou ä celles qui cons- faisons du travail intelfectuel. II y a quelque part en nous, - ä 
tituentun progresdans la reconnaissance du droit des auteurs cet egard nc;,us sommes probablernent tres representatifs de 
et aussi dans ta perspective du droit international et du droit larges. couches de l'opinion - f'idee seton laquefle fes crea
europeen. teui:s ne sont pas au fond des travailleufS comme les autres. 

Mme Jaggi: De tempsä autre. nous nous offrons dans ce Par
lement le luxeou l'obligation-commeon veut-d'aborderl'un 
de ces sujets que je n'hesiterai pas ä qualifier de «maudit ... Ces 
sujets du type protection des donnees, probablement aussi 

On estime en fait que leur travail est a tel point gratifiant par lui
meme qu'il ne merite pas waiment un salaire correspondant, 
mais ä Ja rigueur et tout au plus le produit de taxes ou des sub
ventions. Or, je pretends que, sauf si nous meprisons les au
teurs et les artistes-interpretes, c'est bei et bien de leur revenu 



! 

Oroit d'auteur. Loi 96 E 6mars 1991 

qu'il s'agit, et non d'un systeme d'imposition indirecte, facile ä 
presenter comme antisocial, comme une insupportable taxe 
sur 1a consommation d'oeuvres cultureUes. 
ff estaussi facife de distralre les auteurs avec le projet d'article 
constitutionnel sur 1a culture clont une deuxieme mouture se 
trouveenproceduredeconsuftation~cemoment.Ouandon 
pretend dans fe message que fint.roduction d'un articfe cultu
rel dans 1a bonstitution sera determinante pour ravenir, et 
qu' «ainsi devrait etre realisee 1a based'une politique culturelle 
federafe coherente, COt'l{)Ue sefon fe principe de 1a subsidiarite 
et capabfe de satisfaire fes besoins a venir•, notamment eo 
matiere de protection et de remuneration des createurs. f af
finne qu'on s'avance bien imprudemment, compte tenu du 
sort du premierarticfe constitutionnel surla~et_$Urwul.. 
duoontenu du proJetactuelfement en coosultation. 
ff ne faut pas se tromper d'objectif dans cette affaire. Oui vou
lons-nous ptotl3ger? les proprietaires de drOits iimnateriels, 
1es artistes qui ont droit a berieficier du fruit de 1eur creativite, 
commelestechniciensetlesspeciaftStesontdroitävoirprote
ger le fruit deteur esprit lnventif en matiere de logiciel ou deto
pt,graphie. 
Contrairement ä ce qu'affinnait tout ä rheure M. Masonl, il ne 
s'aglt pas ici de coq)Qt8llsme. mais simptementde }ustice so
ciafe. Mais evidemment. Jorsqu*on n'appartient pas ä 1a com
munaute qui demande jusfioe, on mbafsse 1a defense de ses 
interets au niveau decelfed'une corporation mineUra. 
lesinteretsdesusa.gers.c'est-a-diredestntermedlalresetdes 
consommateurs finals. ne sonta mon sens que partieftement 
contradictoires. Certes, du point de vue financier, ils parals
sent a prem1ere we inconcifiables pulsque 1a remuneration 
des uns doit bien ~e payee par les autres. Cela dit et m&ne 
en ma quaJjte de membre du comite de fAssociation des ex· 
ploitan1s d'antennes colfedives, m&ne tres sensible comme 
je le suis aux interets des consommateurs, f estime queJa de
fense des interets des usagers ne passe pas par 1a privation 

. d'un juste.revenu pour les auteul'$et les artistes auque1 ils ont 
droit etqu'ils meritentpourteurs creations etleurs prestations. 
Comme M. Roth vient de le dire, je suis moi aussi dans fe 
meme esprit, favorable ä f'entree en matiere, avec fespoir de 
voir 1es amelioraiions sensibles apportees par 1a commission 
passer 1a rampe de notre CX>n$8il. u faut 1a feliciter d'avolrblen 
travaille, en repensantune partie des propositions presentees 
par .la Commission d'experts 3, qui comprenait tous les mi
lieux lnteresseset qul a abouti a un consensus qu'on s'atten
dait ä voirrepris tel quel parfe ~il federa[ 
On a deja bien celebre dans · ce plenum, notamment 
M. Danioth, te caractere modere et raisonnable de 1a sotution 
proposee par notre commission. Je crois cependant que des 
ametiorations sont encore possibles. Diverses suggestions in· 
ätVidueßes oi:it ete presentees dans ce sens. A f'exception de 
celle concemant f'articfe 56, je m'y rallierai. Je reviendrai au 
cours de 1a discussion de detail sur un dada personnel qui se 
rapporte aux droits voisins, particufierement aux droits de re
diffusion a propos desquefs je me suis permis de deposer 
deux propositions"individuelles, aux articles 34 et 38. 

Aüeseh.: Ich habe noch selten eine Kommission gesehen. die 
von ihrer Arbeit so begeistert war wie die ~utige. Das Gesetz 
wurde auseuropäischerSicht mit den ScheinwerlemEuropas 
beleuchtet. aus einem Himmel der Kultur betrachtet, ja von 
Herm Onken beinahe aus astraler Sicht gesehen -ich meinte, 
Goethes Sphärenmusik zu hören. 
Gestatten Sie mir, diese Euphorie doch etwas zu dämpfen, in
dem ich dasGr :;etz einmal aus der Sicht eines einfachen Dorf· 
schulmeisters .,etrachte-Geben Sie ihm das neue Werk in die 
Hand, Und fordern Sie ihn auf, ein bisschen darin zu blättern; 
dann ··1rcl er den Artikel 25 finden und sehen, dass man im 
lande (;fer Eidgenossen doch noch gewaltige Freiheiten ge
niesst. Man darf nämlich ein Bitdchen machen von einem Bild 
im Dorfmuseum, ohne dafür bezahlen zu müssen, selbst wenn 
man damit im Katalog Propaganda für den betreffenden Maler 
macht; phantastisch, dass der Staat sotche Freiheiten noch 
gewährt 
Aber wenn solche Freiheiten gewährt werden im Sinne der 
Ausnahme, muss ja vorher allerhand eingeschränkt worden 

sein. Darum wird der Dorfschulmeister (der ich auch einmal 
war) suchen, und er wird Mühe haben, die Sprache und die 
Begriffswelt dieses Gesetzes zu verstehen. Dass dem so ist, 
beweist der Umstand, dass uns gestern in der Vorbespre
chung in der Gruppe eine graphische Darstellung zur Verfü
gung gestellt wurde, damit wir «draus kamen». Das war sehr 
verdankenswert, aber ich möchte festhalten: Wir haben uns 
ganzgewaltigentfemtvonderGesetzgebuogskunsteinesEu
gen Huber und damit auch vom Volk. fch bedaure, dass eszu 
spät ist, das Ganze 2lJfUCkzuweisen. um es in äiesem Sinne 
votksnäherzu bearbeiten. 
Die Notwendigkeit des Schutzes der Rechte der Urheber ist 
unbestritten, man weiss. dass äieser notwendig ist, späte. 
.steossett1_m.EsgibtabecauchBecbte.detNutzet.Werm-Sie
die Rechte der Nutzer zu sehr einschmnken, dann laufen Sie 
Gefahr, dass diese in den Schatten ausweichen lind die ent
sprechenden Werke der Urheber eben schwal'Znutzen. Wenn 
es dann so weit ist. wirkt das Gesetz kontraf)l'Oduktiv. Dann -
um ein Zitat eines Vorrednerszuübemehmen-«haJ)en die Ur.,; 
heber auch nichts mehr zu lachen,.. Ich wiederhole, was hier 
gesagt worden ist Kulturschaffende leben nicht wm Ruhm, 
auch nicht vom Ruhm. den man ihnen in diesem Saale kurz 
vor den Wahlen zuteil werden lässt. sondern sie leben letzten 
Endes davon. ob ein Entgelt herausschaut oder~ Undes 
schaut nur ein Ent.gett heraus, wenn das Gesetz alczeptiert 
wird. wenn man nicht über das Ziel hinausSchiesst. · 
Es gehört zu den vornehmsten Aufgaben des Staates, einen 
Ausgleich 2Wischen den_verschiedenen Gruppen zu finden. 
Dieser Ausgleich wird über die Gesetzgebung gefunden. Der 
Bundesrat hat ihn besser gefunden als unsere etwas euphori
sche Kommlssionsmehlheit fch glaube, wenn SiederMinder· 
helt folgen. die Herr Masooi anführt, dann werden Sie den Ur
hebern - und den Nutzern-besser gerectJt, dann vethindem 
Sie nämlich, dass die Wohltat zur Plage wird. 
In äiesem Sinne kann man auf das Gesetz eintreten. Ob man 
ihm zustimmen kann, das wissen wir dann nach der Oetailb&
ratung. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: fch möchte nur zu wenigen 
Voten Bemerkungen machen. Herr Kollege Onken hat ein 
Loblied auf die schöpferische Leistung der Urheber ange
stimmt Oas geschieht zu Recht; wir alle wissen, wieviel wir den 
Kulturschaffenden verdanken. Trotidem möchte ich Sie auf 
den Boden der Wtrktichkeit zurückholen, weil vielleicht dtm::h 
diese Oaratellung ein etwas falscher Bndruck emstanden Ist 
Das Udteberrecht ist natürlich nicht nur für Dürrenmatt und „ 
Tinguely da, nicht nur für jene Leute, die anerkannte, elitäre 
Kunst schaffen. Es schützt auch die Werke der sogenannten 
Subkuttur,ichdenkeanPop;esschütztdieWerl<edesAlltags
gebrauches, ich denke etwa an einen einfachen Warenpro
spekt, an das Muster eines Taschentuches oder an einen reis
serischen Trtel. Kutt, es schützt nicht nur den Künstler, son-. 
dem bescheidener und umfassender den Umeber. Vorausset
zung ist eine geistige Schöpfung mit individueflem .Charakter, 
aber unabhängig von Wert und Zweck. Auch Kitsch ist urhe
berrechtlich geschützt, wenn er diesen t<riterien entspricht. 
Dabei wird die Idee nur soweit geschützt, als sie in einer wahr
nehmbaren Form erscheint-
Aber auch für cten einfachen Alltagsurheber gitt'-wohl noch 
mehr als fur anerkannte Künstler-, dass er 'lon seinen Schöp· 
fungen leben muss oder zumindest leben möchte und daher 
das vortiegende Gesetz braucht. · . 
Der lnterpretenschutz ist ebenso wie der Umeberschutz nicht 
nur für Callas und Meneghini gedacht, sondern will gleicher
weise den Sänger Oanioth und den Pianisten Hunziker gegen 
eine allenfafls drohende.Ausbeutung ihre Begabungen schüt· 
zen. Wir haben daher gewisse Weichen gestellt und wollen die 
Urheber nicht nur auf den allenfalls kommenden oder nicht 
kommenden Kulturartikel vertrösten. · 
OJe Kollegen haben das Spektrum der divergierenden Inter
essen übrigens· recht plastisch abgedeckt. Man muss nicht 
.einmal den ganze.n Rat betrachten. Schon innerhalb eines ein
zigen Kantons sind die Auffassungen in ihrer ganzen Spann
weite erkennbar. Die beiden Thurgauer haben Ihnen das ein
mal mehr bewiesen. 
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Ich möchte noch auf ein Votum kua eingehen, auf jenes von 
Kollege Roth. Er hat die «Euroverträglichkeit» der Vorlage anvi
siert. Dazu betone ich, dass die Vorlage als Ganzes nirgends 
gegen den Acquis communautaire, nirgends gegen verbindli
ches Europarecht verstösst Es gibt heute erst Aichtlinien-Ent
wurfe, und was daraus wird, ist auch noch nicht sicher. Wenn 
ich etwa an die liberale Tendenz der EG auf wirtschaftfichem 
Gebiet denke, dann ist leicht vorsteltbar, dass schliesslich.der 
SchutzderU~durch die Interessen der Nutzerbe
schränkt wird. 
Abschliessend bitte ich Sie erneut - nachdem ich festgestellt 
habe, dass das TOJ)ographiengesetz Und die intematlonafen 
Abkommen in keiner Welse angegriffen und offenbar gut ak
zeptiert werden-, bei den einzelnen Entscheiden zum enge
ren Umeberrecht-gut-al:>zuwägen-und-die-tnteressen-tjerverc·· 
schiedenen Gruppen dabei gleicherweise im Auge zu behat
ten. 

eben gemäss Ihrem Auftrag. Beides kann man offensichtlich 
nicht haben, ein zugleich urheber-und nutzerfreundfiches Ge
setz. 
Mit dieSen dem Rückweisungsbeschluss entsprechenden 
Aenderungen hat sich allerdings-das haben wir jetzt festge
stellt-die Akzeptanz derVodage nichtveroessert. Kam die Kri
tik vor der Rückweisung vor atlem von den Werkltermitttem 
und den Werknutzem, so sind es nun in erster Unie die Urhe
ber und die Interpreten, die gegen die ~ete Vorlage 
opponieren und.den Vorwurf erheben, ihre Interessen würden 
im RahmenöieserRevision nicht gebührend berücksichtigt 
Der Bundesrat war an sich von diesen Reaktionen nicht über
rascht. Wer die im KembereichdesUmebem:lchtsundbeiden 
tnterpretenrechten ~--_L~
xennt;Oef wei:ss, ctasseirie Konsensfindung auf diesem G&
biet schwierig ist O_ie langwierigen &setzgebungsvorarbej.. 
tenhabengezeigt. däSSsich die unterschfedfich Interessen 
der Urheber, der tnterpreten. der M>eitgeber, der Produzen

Bundesrat Koller: Das geltende Urheberrechtsges von ten und der Werknutzer nur schwer auf e1nen gemeinsamen .. 
1922 ist yon der .rasanten wirtschaffliche und technotogi- Nennerbringen fassen. . 
sehen Entwicklung der fetzten 70 Jahre überholt worden. Es Wenn hier immer wieder gesagt wird, in der HL Expertenkorn-
ist Yef8ltet und bedalf einer Totalrevision. Hierüber besteht missionwäreeinsolcherKonsenszustandegekommen.dann 
glück1ichefweis Einigkeit. besteht meiner Meinung nach durchaus Anlass. auch Ö18S in 
Die tiefgreifenden Vetänderungen im 8e{eich des geistigen frage 20 stellen. Eswar-wle die Nachgeschk:hfe geieigt hat 
Schaffens und vor altem der Massenkommunikation vertan- -weitgehend ein~ Konsens. Ich bin daher mit ja
gen nach neuen, zettgemässen l.:ösungen. Wie aber soll der nen Votanten-HermJagmetti, Herrn Cavadiniund anderen
Gesetzgeber auf diese Entwicklung und die damit vedlunde- durchaus einverstanden. Wir tlaben Jetzt alte Memativeo auf 
nen Probleme reagieren? Als Ihr Rat im Oktober '1985 Bntre- .dem Tisch. und jetzt mussen pofitisc.he· Entscheide getroffen 
ten und ~üci<weisunQ -der Vortage an den Bundesrat be- werden. Dabei gilt es. einen möglichst gerechten Ausgleich 
schloss. bestätigte er zwar die Notwendigkeit einer Totalrevi· zwischen d°l8Sen sich klar widerstreitende Interessen anzu
sion des Urheberrechts. Aber die Fmge nach dem Wieschlen streben. . . 
ihm in Anbetracht der mangelnden KonsensfähigkeitderVor- Schwerpunktmässig-das wurde jetzt wegen dieser Kritik im 
lage weit offen. engeren 8ereich des Urheberrechtes etwas vergessen- war 
Der Bundesrat wun:fe deshalb beaufmlgt, seinen Gesettent- die Ueberatbeitung·der Vorlage jedoch nicht auf die Aeafisie
wurf nochmals zu übemrbeiten •. Oabei soflten gemäss diesem · rung eines besseren l~-im ·Kembereich 
Rückweisungsbeschluss die Interessen der Produzenten und des Urheberrechts ausgerichtet. soncfem.auf cfteBenk:ksichfi.. 
der verschiedenen Nutzer1<reise besser berücksichtigt und gung neuer, w~erer Schutzbedürfnisse. Und dieser Teil der 
insf>es9ndere ein ädferenzierter Leistungsschutz in di~ Vor- Ueberarbeitung ist heute kaurn mehr kontrovers. Bei der Re
fageeingebaut werden. gelung derselben ist der Bundesrat dem parlamentarisch 
Ich rufe Ihnen dies einfach in Erinnerung, weit der Bundesrat Auftragentsprechenddifferenziertvorgegangen._Währenddie 
mit der Befolgung dieses Rückweisungsbeschlusses be- Computerprogramme analog den Werlcen der Literatur und 
kanntlich sehr wenig Lorbeeren geerntet hat Ich danke im· Kunst dem eigentlichen Urheberrechtsschutz unterstellt sein 
merhin Herrn Ständerat Jagmetti und auch Herrn Ständerat soffen, regelt der Ge$etZen!Wurf den Schutz der ausübenden 
Masoni, dass sie anerkannt haben, dass wir uns redlich be· . Künstler, derHerstelfervon Ton-undTonbildtragem sowie der 
müht haben, diesen Auftrag gemäss Rückweisungsbeschluss Sendeuntemehmen unter dem neuen Trtef der sogenannten 
ZU erfüllen. ..verwandten Schutzrechte,,. Für den ebenfalls regefungsbe-
Demgegenüber muss ich die diesbezügliche Kritik von Herrn dürftigen Schutz von Halbleitertopographien - der Ausdruck 
Ständerat Onken klar zurückweisen. HerrOnken. ich darf hier ist vielleicht nicht der glückflchste; gemeint sind vor allem die 
doch auf das Stenographische Bulletin verweisen. Es hiess Chips-wurde hingegen ein separater Gesetzentwurf ausge-
damals: Rückweisung an den Bundesrat. mit dem Auftrag zu arbeitet. weil es sich-dabei um industrielfe Leistungsschutz
prüfen, wie der Schutz der Produzenten und der verschiede~ rechte handelt, die nicht zum Urheberrecht gehören. Oiesege-
nen Nutzerkreise verbessert werden könnte. Vor allem sei ein setzgeberischen Massnahmen zum Schutz neuer Kategorien 
differenzierter Leistungsschutz für Interpreten, Compoterpro- von lmmatertalgütem stimmen mit der intemationafen ~ts-
gramme usw. in die Vortage einzubauen und die Kontrolle der entwickfung überein und tragen auch den in der EG auf die-
Verwertungsgesel!Schaften zu verstärken. Genau das haben sem Gebiet laufenden Harmonisierungsbestrebungen Rech-
Wir tatsächlich gemacht Ich nehrlle nicht an, Herr. Ständerat nung. 
Onken, dass Ihr Votum dahin zu verstehen ist. dass wir künftig fn dieser Beziehung hat die Ueberarbeitung.der Vorlage ihren 
Rückweisungsaufträge des Par1amentes nicht mehr wirklich Zweck zweifeffos erfüllt und zu wesentlichen Verbesserungen 
ernst nehmen sollten. Wir haben Ihren Rückweisungsantrag derGesamtvorlagebeigetragen:Es besteht die Tendenz, das 
tatsächlich emst genommen und Ihnen nun eine neue Vorlage Urheberrecht zum Schutz gewerbticher und industrieller Lei-
unterbreitet, wobeiderBundesratnatürlichmitelnergewissen stungen heranzuziehen, dte mit dem Patent-, dem Marken-
Genugtuung feststellt, dass Ihre Kommission jetZt weitgehend oder dem Muster- und Modeflschutz nicht erfasst werden kön-
wieder auf die ursprungliche Vortage des Bundesrates aus ~ nen. Dieser lntemationaf feststellbaren Entwicktong einer An
dern Jahre 1984 zunickgekommen ist. näherung des Urheberrechts an den gewerblichen Rechts-
Wir haben in ErfOllung dieses Auftrages eine Vert:>esserung schutz kann sich auch unsere Revision nichtenttiehen. 
der Position der Arbeitgeber und Produzenten, atso der soge- Ich möchte der Präsidentin der Kommission und der ganzen 
nannten Werkvermittler, durch Korrekturen bei .der Regelung Kommission für die gründliche Bearbeitung der bundesrätli-
d~.abhängigen Werkschaffens erreicht. Dies gilt vor allem für chen Vortage hertlich danken. Oer Bundesrat ist in keiner 
die Zuordnung von ReQhten an Werken, die unter Verantwor- Weise enttäuscht, dass_ Sie in vielen Punkten jetzt wieder auf 
tung eines Produzenten geschaffen werden. Die 1:ugunsten seine Vorlage aus dem Jahre 1984 zurückgekommen sind. 
der Werknutzer vorgenommenEl1 Aenderungen betreffen hin- Die Aenderungsanträge der Kommission betreffen haupt-
gegen den Schutzumfang. So wurden die Vergütungsansprü- sächlich den noch umstrittenen Bereich des Urheberrechts im 
ehe der Urheber für die verschiedensten Formen der Massen· engeren Sinn sowie den fnterpretenschutz. Sie sind vorwie-
nutzung durch die Streichung der. Bibliotheks- und Leerkas- gend darauf ausgerichtet, die Rechtsstellung der Urheber und · 
settenabgabe ganz erheblich eingeschränkt, aber auch dies der ausübenden Künstler zu verbessern. 
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Die ständerätliche Kommission ist somit nicht der Stossrich
tung des Rückweisungsbeschlusses gefolgt. sondern sie hat 
die urheberfreundliche Unie der zurückgewiesenen Vorlage 
des Bundesrates eingeschlagen. Offensichtlich hat diese 
Rückweisung auch auf politischer Ebene einen fruchtbaren 
Meinungsbildungsprozess ausgelöst und zu einem besseren 
Verständnis der Antiegen der Kutturschaffenden beigetragen. 
Man darf hier ruhig sagen, dass die Kufturschaffenden sich un
terdessen offensichtlich auch besser organisiert haben. Auch 
das ist in der Pofrtik legitim. 
Der Bundesrat kann daher diesen Anträgen grundsätzlich zu
stimmen, denn sie entsprechen weitgehend seiner ursprüngli
chen Zielsetzung eines urheberfreundlichen Gesetzes, dem 
damals das.Pat1amenlabernicbf.Jofgen woltte,Oasistnun 
aber. wichtig. Dieser urhebetfreundliche Kurs hat sich inzwi
schen auch int~ vor allem.in unseren N~ 
ten, weiter durchgesetzt 
Mit den Aenderungen, die die ständerätftche Kommission an 
der überarbeiteten Vortage vorgenommen hat. werden-auch 
das darf festgehalten werden. weil jetzt niemand zufriedenist
gewichtige ForderungenderKufturschaffendenerfüllt. Sowircf. 
insbesondere die Einführung der leett<assettenaabe und 
der Zweitnutzungsrechte der Interpreten VdrgeSChlagen.· Da
durch sollen den Urhebem und den ausübenden· Kunsttem 
neue Einnahmequellen im Bereich der Massenn~· er-

. schlossen werden. Da sich diese VergütungsansprOche in 
den meisten EG, und Effa.ländem durchgesetzt haben, wer
den sle von den Kulturschaffenden als Standardeineseuropa
fähigen Urheberrechlsges angesehen. 
Die Gewährung sofcherVergOtungsansprüche, die der Urhe
ber oder der Interpret nur über eine Verwertungsgeselfschaft 
geltend machen kann, fördert allerdings-das müssen wir of
fen sehen - die Kollektivierung des Urheberrechts, und diese 
Entwicklung ist bei der Beratung der zurückgewiesenen Vor
lage gerade in Ihrem Rat auf grosse Skepsis gestossen. Das 
kommt auch im R~lusszum Ausdruck. der 
eine Verbesserung der Kontrolle über cfie Verwertungsgesell
schaften fordert. 
Der Bundesrat ist dieser Forderung nachgekommen und hat 
bei der Ueberarbeitung der Vorlage verschiedene Massnah
men getroffen, umdie Effizienz derBundesat..ifsichtim Bereich 
der kollektiven Rechtswahrnehmung zu verbessern. 
Mit ihren Aenderungsanträgen zum Verwertungsrecht hat die 
ständerättiche Kommission diese Massnahmen zur Verstär
kung der Bundesaufsicht teilweise allerdings wieder aufgeho
ben. Das zeigt zwar, dass es den Verwertungsgesellschaften 
inzwischen gelungen ist, sich als echte Vertreter der Urheber 
darzustellen und das ihnen anlässlich der ROckweisung ent
gegengebrachte Misstrauen abzubauen. Die künftige V8fW8r
tungsoo:lnung muss .aber gerade im Faße der Anerkennung 
neuer Vergütungsansprüche immer vielfältigeren und kompli
zierteren Verwertungsvorgängen gerecht werden. Die Bun
desbehörden werden bei der Verwiodichung einer gerechten 
und praxiskontormen Verwertungsordnung ein gutes Stück 
Verantwortung übernehmen müssen. Dazu sind sie auf ein ef
ftzientes Aufsichtsinstrumentarium · angewiesen. Oas · gilt ins
besondere für den Fall, dass der Gesetzgeber auch den aus
übenden Künstlern vermögensrechtliche Ansprüche ein
räumt, wie dies Ihre Kommission vorschlägt und was wir unter
stützen. 
Im Gegensatz zu den Urhebem verfügen nämlich die Interpre
ten noch nicht über eine Infrastruktur zur kollektiven Rechts
wahrnehmung. Ausserdem steßen sich bei den Interpreten
rechten auch in bezug auf die Verteilung der Einnahmen neue 
Probleme. Einerseits ist die Anzahl der Berechtigten viel grös
ser als bei den Urhebern, und andererseits verfügen die aus
übenden Künstler noch nicht über ein internationales Verwer
tungsnetz; an das sich die Schweiz anschliessen könnte. 
Ertauben Sie mir zum Schluss noch eine Bemerkung zur jetzt 
vielzitierten Europafähigkeit dieser Vorlage. Die zugunsten der 
Urheber und Interpreten vorgeschlagenen Aenderungen dürf
ten die Vorlage tendenziell europafähiger machen. Mit Qualifi
kationen wie «nicht europafähig» sollten wir auf diesem Ge
biete allerdings vorsichtig sein. Denn das Urheberrecht ist 
auch in der EG bis heute weitestgehend nationales Recht 
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Zwar hat die EG-Kommission zur Harmonisierung der nationa
len Urheberrechte ein Arbeitsprogramm verabschiedet Die 
bisherigen Bemühungen zur Rechtsvereinheitlichung in der 
EG selber auf diesem Gebiet haben aber nur in bezug auf den 
SchutzvonComputerprogrammenzueinemverbindtichenEr
gebnis in Fonn einer EG-Richtfinie geführt. 
Ueber weitere Hannonisierungsmassnahmen Wird in der EG 
z:war schon seit einiger ,Zeit diskutiert und beraten. aber es 
handelt sich durchweg nur um Vorschtäge und Entwürfe, an 
denen noch viel geändert werden kann. Diese Bestrebungen 
zurVereinheitfichung des Urheberrechts betreffen namentlich 
das Vennieten und Ausleihen von Werkexemplaren, die 
Schutzfristen und die Vergütungssysteme für das Kopieren 
von.Werkenzumpdvaten.Gebmucb..tneinerweiterenHarmo
nislerungsetappe wiff sich die EG-Kommission auch mit dem 
odroit de sutte». den unterschiedlich Begeluogenbetteffend 
das Fotokopieren geschützter Werke, und mit dem Verwer
tungsrecht befassen. Die Vereinheitlichung des Urheber
rechts in der EG ist jedoch-ich glaube. das soHten wir zwecks 
Vermeidung ~Argumente hier klarstellen-noch 
zu wenig weitfortgeschtltten als dass sich daraus bereits kon
krete Anhaftspankte für die Ausgestaltung eines EG-konfor
men u~ ableiten liessen.· lnsofem sind 
äie Anforderuogen. die unter dem Tttel «Europafähigkeit» ge
stefftwen:fen, doch zu relativieren. 
Schliesslich möchte ich noch erwähnen, dass die Vorlage 
auch einen Bundesbeschfuss überverschiedene völkerrecht
fiche Verträge auf dem Gebiet des Urheberrechts und der ver
wandten Schutzrechte enthält Durch die Ratifikation der Pari
ser Fassungen derBemerUebereinkunftzumSchutzwnWer
ken der Uteratur'und Kunst und des Welturhebenechlsab-

. kommens sowie duroh die Annahme verschiedener Abkom
men auf dem Gebiet der verwandten Schutzrechte SOU auch 
der intemationalen Dimension äieses Rechtsgebietes gebüh
rend Rechnung getragen werden. 
Aufgrund an äteserUeber1egungen danke ich Ihnen für die ak
tive Mitarbeit und beantrage antreten auf diese wichtige Vor
lage. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil deckJe sans opposition d'entrer en matiere · 

Detailberatung -Discussion par articfes 

A. Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte · 
A. Lot federale sur le droit d'auteur et les droits volsins 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de lacommission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseilfederal 

Angenommen -Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

i. Streichen 



6. März 1991 s 

Abs. 2bis (neu) 
Als Werke gelten auch Programme für die automatische fnfor-
mationsverarbenung. · 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwutf des Bundesrates 

Art.2 
Proposition de Ja commission. 
Al.1 
Adherer au projet du Consetl federal 
Al.2 

i. Biffer 
AL~ (nouveau) 

· · tesprogrammeslJOllrietraitementaotomatiqaede finforma.. 
tion (logiciets) sont ega1ement consideres comme oeuvres. 
Al.3 
Adherer au projet du Conseff federal 

Frau Meier Josi. Beriehterstatterin: Ich möchte gleich zu den 
beiden efSten Artikeln Stellung nehmen. Artikel 1. umschreibt 
den Gegenstand des Geset;es, und Mike12 definiert ·den 
Werkbegriff. Neu war hier die Aufnahme der Computerpro
gramme. Oie Version der Kommission in Absatz 2bis ist nur 
eine formale Korrektur. Sie ist l(oitekter als der bundesrafflche 
Entwurf, weil Computerprogram keine Werke im engeren 
Sinne sind. Esgeht hierum den industriellen Leistungsschutz 
~ aber analog behandelt werden soff wie urhebenechtlich 
gescht1tzte Werke. 
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Art.5 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

Urheberrechtsgesetz 

c. Entscheidungen, Protokolle und Berichte von Behörden 
und öffentlichen Verwaltungen; 

Abs.2 
Ebenfalls nicht geschÜtZt sind amtliche oder gesetzlich gefor
derte Uebersetzuogen und Sammlungen der Werke nach Ab
satz 1. 

Art.5 
Proposition de Ja commission 
'Al.1 

C. fes decislons, proces-verbaux et rapports qui emanent. des 
autorites ou des administrations pubfiques; 

Al.2 . 
Ne sont pas non plus proteges, les traduclions et les recueils, 
offlciels ou exiges par 1a ·loi, des oeuvres mentionriees au 
1eralinea · 

Frau Meier Josi. Berichteratatterin: Artl'kef 5 bezeichnet die 
nicht geschütiten Werke.1.itera c konnte im Hinblick auf Arti
kel 2a Absatz 1 über die Berichtersta1tung gestrafft weroen. 
Absatz 2 nimmt auch Sammlungen von nicht geschützten 
Werken, wie etwa die Bundesgerichtsentscidsammfuog, 
wm Schutz aus. Vorbehalten bleiben in diesen Fällen allen

Jagmetti: Ein Hinweis zu Artikel 1: · Es handelt sich um eine · falls Schutzbestimmungen des unlauteren Wettbewerbs. 
völftgunbestritteneBestimmung,aberhierkommtdiePhlJoso.. . 
phie des Gesetzes zum Ausdruck. indem nun-das ist anders Angenommen-Adopte 
als daserst.e Mal-der Mensch im Vordergrund steht, nämlich 
das Subjekt ~ ~: Ich WÜf'd': vieflelcht ~ wün- . Art. 6. 
sehen, ~ die nationafrätliche Kommission dann tll Litera b Antrag der Kommission 
~ ausu~Künstlervonden~trennt. Man Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
könnte dort zwei Uterae machen; dasware noch schöner. Ich Proposition de 1a commission · 
wolltelhnendasjetztinderOetailberatUngnichtmehrempfeh- · Adher • duConseilff-"-"-f 
len. Aber es scheint mir sehr wichtig zu sein. dass wir mit dem er au prOJet o::utn.c1 

Subjekt, mit dem Menschen, mit den Trägem dieser Rechte 
beginnen. 

Angenommen-Adopte 

. Art.3 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1bis (neu) · 
Werke zwener Hand sind insbesondere Uebersetzungen so
wie audiovisuelle und andere Bearbeitungen. 

Art.3 
Proposition de 1a cc,mml$Sion 
Al.1-3 
Adherer au projet du Conseil federst 
Al. 1bis (nouveau) 
Sont notamment des oeuvres. derivees les traductions, les 
adaptationsaudiovisuelles et fes autres adaptations. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Hier hat die Kommission 
nur eine Präzision durch ein Beispiel vorgenommen. 

Angenommen-Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission· 
Zustimmung zum Entwutf des Bundesrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Angenommen -Adopte 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Artikel 6 definiert das 
Schutzsubjekt des Gesetzes. Herr Jagmetti hat vorhin bei Arti
kel 1 darauf hingewiesen, dass die Urheber auf solche Präzi
sionen Wert gelegt haben. Oer Urheber ist immer nur eine na
türflche Person, und sie allein kann Werke nach Artikel 2schaf
fen. 

Angenommen-Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Ptopo$ition de Ja commhssion 
Adheter au projet du Conseil federal 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Artikel 7 regelt das Verhält
nis mehrerer Urheber, die gemeinsam ein Werk schaffen, un
tereinander. 

Angenommen -Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission . 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Die Frage der Pseud
onyme war bisher nur für Werke der bildenden Kunst und der 
Fotobereiche geregelt. Neu gilt Artikel 8 jetzt für alle Sparten. 

Angenommen -Adopte 
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Art.9 
Antrag der Kommission 
Tllel 
Anerkennung der Urheberschaft 
Abs.1 
Der Urheber hat das ausschliessliche Recht an seinem Werk 
und das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.9 
Proposition de la commission 
Tdre 
Reconnaissance de 1a guafite cf'auteur AJ.1 ·- - ..... 

L'auteura fe droitexctusifsurson oeuvreet le droitdefaire re
connaitresaqualiled'auteur. 
Al.2,8 
AdMrerau projetdu Conseil federal 

Frau Meier Josi, Berichterstatte: Dieser Artikel regelt das 
Recht auf die Anerkennung der Urheberschaft und das Recht 
auf Veröffentlichung; zwei wesentliche Rechte der Urheber. 
Die Formulierung der Kommission unterstreicht nur diese 
Rechte. Sie hat~andere Bedeutung. 

Angenommen-Adopte 

Art.10 
AnlragderKDmmlssion 
Abs.1 . 
Zustimmung zum Entwutf des Bundesrates 
Abs.2 
Er hat insbesondere das Recht: 
a •. _ 
Abs.8. 
ZUStimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.10 
Proposition de 1a commission 
AJ.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
(neconceme que le texte allemand} 

. Al.8 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Mikel 10 umschreibt die 
ausschfiesslichen Rechte des Urhebers. Die Kommission hat 
mit ihrer Aenderung in Absatz 2 unterstrichen, dass die Auf
zählung der Rechte nicht abschliessend ist. Es können immer 
wieder neue Veiwendungstormen auftauchen- so~ früher 
einmal Radio und Fernsehen neu dazu kamen. Wiedergaben 
über solch neue Kanäle sollen jeweils auch gescl:lützt sein. Die 
Nutzer · möchten natürlich gerne eine · abschfiesSend~ Auf. 
zählung. Oie Kommission ist aber der Meinung, dass die im 
fünften Kapitel geregelten Schranken den Nutzern genügen
den Schutz bieten. 

Angenommen-Adopte 

Art.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Con~il federal 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin; Hier geht es darum, die 
Unversehrtheit des Werkes als AU$fluss der Urheberpersön
lichkeit zu schützen. Der Grundsatz ist sehr .wichtig für die 
nachfolgende Regelung in Artikel 12 des Gesetzes. 

Angenommen -Adopte 
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Art.12 
AntragderKomm$sion 
Abs.1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 

E 6mars 1991 

Ausgeführte Werke der Baukunst dürfen vom Eigentümer ge- · 
ändert werden; vorbehaften bleibt Artikel 11 Absatz 2. 

Antra.g Schiesser 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurtdes Bundesrates 

Art.12 
Proposition de Ja commission 
Al.1~2 .. . . 
Adherer au projetdu Conseilfederaf 
A/.3 
Unefoisrealisees,lesoeuvresd'architecturepeuventetremo-

• dmees par 1e proprietaire; rarticte 11. alinea 2. est reserve. 
Proposition SchJesser 
AJ.3 
Adhererau projet du Conseil federaf 

Abs.1,2-AJ.1,2 
Angenommen-Mopte 

Abs.3-AJ.3 

Frau Meier Josi, BerichtetStatte: Artikel 12 sagt. wann das 
ausschliesslich VerbreilulJgsrecht des Urhebets er.;chöpft 
ist. Sehr wichtig ist hier Absatz 3. &statuiert, dass Werke der 
Baukunst vom Eigentümer des Bauwerkes geandert werden 
dürfen. Die Kommission· hat verdeutficht, dass diese Aende
rungen nur im Rahmen des Grundsatzes von Artikel 11 zuläs· 
sig sind Der Architekt kann .sich also ·nicht jeder Aenderung, 
aberderVerstOmmelungseines Werkes widersetzen. Der AJ1i.. 
kel ist von grosser praktischer Bedeutung. Er kann natürtlch 
nicht für jede Feld-, Wald- und Wiesenarchitektur in Anspruch 
genommen werden. die längst Dagewesenes wiedetholt,.urnf 
auch nicht jede Aenderung ist schon eine Verletzung der per
sönlichen Rechte. 
Die Kommission ist in ihren Beratungen für eine eher restriktive 
Interpretation dieses Artikels eingetreten. Es gibt kein allge
meines Architektenveto. (In der Praxis wird es allerdings am . 
einfachsten sein, bei Abänderungen den ehemaligen Archi
tekten beizuziehen. So lässt sich das Problem am besten, am 
einfachsten und am flexibelsten lösen.) 

Schlesser; Bei Artikel 12 Absatz 3 möchte ich Ihnen beantra· 
gen. an der Fassung des Bundesrates festzuhalten und damit 
den Vorbehalt von Artikel 11 Absatz 2 zu streichen. Der Antrag 
der Kommission und jener des Bundesrates unterscheiden 
sich indessen nur äussertich. Mit ihrem Zusatz hat die Kom
mission lediglich das in den Gesetzestext aufgenommen, was 
der Bundesrat auf Seite 55 der Botschaft ausführt Sie werden 
sich fragen, weshalb denn der vorliegende Antrag gestellt 
wurde, wenn er inhaltlich nichts verändert. Um irgendwelchen 
Missverständnissen vorzubeugen, 1'119Chte ich hier mit aller 
Oeutliclikeit festhalten. dass ich zwar die Fassung des Bun
desrates übernehmen, dieser Fassung aber, entgegen den 
Ausführungen in der Botschaft, einen anderen Sinn geben 
möchte. Mein Antrag auf Streichung des Vorbehaltes von Mi-

. kel 11 Absatz 2 soll klar zum Ausdruck bringen, dass die in.die
ser Bestimmung enthaltenen Beschränkungen auf die Aende
rung von WM<en der Baukunst nicht anwendbar sind. 
Sie werden mir nun vielleicht entgegennatten, auch die Aendir 
rung von Werken der Baukunst könne unter dem Aspekt des 
Urheberrechts nicht schrankenlos erfofgen. Ich teile dieseAfJf
fassung. Dagegen bin ich nicht damit einverstanden, dass für 
die Aenderung von Werken der Baukunst dieselben Schran· 
ken gelten soffen wie für die Aenderung jedes anderen Werkes 
auch. Die in Artikel 11 Absatz 2 enthaltenen Grenzen mü$Sten 
bei Werken der Baukunst enger gezogen werden, und zwar 
wegen der Natur des Werkes. So wäre es z.B. denkbar, dass 
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sich der Urheber nur bei Veränderungen, die ihn in seiner Per
sönlichkeit schwer venetzen, widersetzen könnte. Oder es 
wäre vorstellbar, eine zeitliche Limite einzuführen, nach deren 
AblaUf Aenderungen am Bauwerk nicht mehr durch den Urhe
ber verhindert werden könnten. Ob und was für Grenzen zu 
2iehefl sind, kann ich hier nicht umschreiben. Es wird meines 
·Erachtens 8ache des Zweitrates sein, eine einschränkende 
Lösung zu finden. 
Dass die Auffassung des Bundesrates und der Kommission 
nicht zutreffend sein kann, zeigt auch Artikel 13 Absatz 3. Soll 
das Bauwerk zerstört~. so hat der. Urheber einzig das 
Recht. das Werk zu fotografieren und auf seine Kosten Kopien 
der Pläne herauszuvedangen. Soff es dagegen verändert wer- . 
den. etwa weil es den Zweck. den es erfüllen soll, nicht mehr 
em1lfeR.kann. dann kooAtedeftlmeberi;fiestmterdensetben 
voraussetzungen vemindem wie bei jedem anderen Werk 
auch. Das kann nichtsinnvoft sein. Wer1ce der Baukunst; etwa 
ein öffentflches Gebäude. haben in erster Linie den Anforde
nJl:.19ell ihrer Benützerzu genügen und nichtdie Vorsteffungen 
deS Urhebers zu perpetuieren. Dieser ist für seine geistige Lei
stung in der Reget hinreichend entschädigt worden. Der Ei
gentümer des Werkes soll nur in engen Grenzen daran gehin
dert werden, ein Gebäude zu ändern. Oder etwas überspitzt 
ausgedrückt: Wenn sich bei einem Schulhaus angesichts der 
klimatischen Verhältnisse ein Flachdach afs Fehtpfanung er
weist, dann sollen nicht die Schüler nass, sondern dann sott 
das Oach trotz Per..önlichkeitsrecht des Urhebers geändert 
werden. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen und abzuwarten, 
welche neue Lösung der Zweitrat für dieses Problem findet 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin:Jch bitte Sie, bei der For
mulierung der Kommission zubleiben. HerrKoßegeSchiesser 
hat selbst darauf hingewiesen, dass wir im Gesetz selbst ei
nige Schranken haben im Zusammenhang mit Bauwerken. 
Diese dürfen zwar zerstört. sie dürfen aber nicht verstümmelt 
werden, immervorausgesetzt. dassessichum Werke handelt, 
die wirklich der Baukunst zuzurechnen sind. Es besteht also 
ein Unterschied gegenüber anderen Werken (z. B: der Litera
tur), die ohne Zustimmung des Urhebers gar nicht' geändert 
werden können; wir wollten dies deshalb deutftch sagen. Nur 
das Persönftchkeitsrecht des Urhebers darf nicht verletzt wer
den. 
Sie dürfen jetzt nicht, gestützt auf einige kürzlich gefällte Ur
tetle, einseitig nur den Aspekt des Eigentümers vertreten. · 
Es wird immer ein Rest von Gerichtspt'qxis nötig sein, um im 
Einzelfall abzuklären, ob jetzt eine bestimmte Veränderung ei
ner Baute·möglich ist oder nicht Wir könnten die Einzelfälle 
auch nicht ins Gesetz fassen. Es ist auch nicht nötig. Der Be
griff des Persönlichkeitsrechtes und die hier geäusserten ein
schränkenden Interpretationen sollten für die Praxis ausrei
chen. 

Gadient: Ich möchte Sie bitten, den Antrag Schiesser zu un
terstützen und bei der Fassung des Bundesrates zu bleiben. 
Es tönt zwar ungemein plausibel, wenn Frau Koflegin Meier 
darauf hinweist, dass derbesteWeg die Rücksprache mit dem 
Architekten sei. Man muss jedoch hineinsehen in die Praxis. 
Setzen wir den Fall, Sie tragen setberVerantwortung für solche 
Gebäude, bei denen entsprechende Aenderungen nötig wer
den. Das soll natürlich innert nützticher Frist geschehen. Die 
~nsequenz einer solchen Regelung ist aber möglicherweise 
ein mehrstufiger Prozess, eine AuseinanderSetzung bis vor 
Bundesgericht, mit entsprechender Ba~ögerung und. 
-verteuerung bis hin zur Bauverhinderung. Gerade im Bereich 
des Bauwesens greifen auch von der materiellen Seite her ent
sprechend grosszügige Regelungen Platz. Es geht hier zwar 
um andere Ueberlegungen, das sei zugegeben, aber man darf 
doch auch berücksichtigen, dass die Zuschläge nach dem 
SIA-System eine gewisse Kompensation für die Urheberschaft 
schaffen. Wer interpretiert dann nachher den Gehalt des ent
sprechenden Werkes? Wer entscheidet darüber, ob das Werk 
wirk.!ich in diese höhere Kategorie einzustufen sei, die wir hier 
schutzen wollen? Da wird eine Unsicherheit geschaffen, die 
meines Erachtens nicht in Kauf zu nehmen ist. 

Man wird demnach im Nationalrat gut beraten sein, nochmals 
darüber nachzudenken, ob in diesem Zusammenhang nicht 
eine feinfühligere Regelung zu finden ist fn diesem Sinne soll
ten wir heute bei der Regelung des Bundesrates bleiben. 

Onken: Die Fassung des Bundesrates und die Fassung der 
Kommission unterscheiden sich ja eigentftch riur dadurch, · 
dass die Kommission akzentuiert zum Ausdruck bringt. dass. 
dieser Artikel 11 Absatz 2 vorbehalten bleibe. Diesen Vorbe
halt hat an und für sich auch der.Bundesrat gemacht In der 
Botschaft heisst es ausdrücklich: «Der Urheber kann sich so
mit nur Aenderungen widersetzen, die zu eirter Veratümme
tung, Entstellung oder anderen schweren Beeinträchtigung 
des Werks führen und ihn in seiner Persönlichkeit venetzen 
(A,t11 Abs; 2)~· 
Wenn wir jetzt also hingehen und Herrn Schiesserfofgen und 
diesen Zusatzstreichen. dann bringen wir natürfich einen pol~ 
tischen Willen zum Ausdruck, der hinter das zurückgeht; was 
der Bundesrat selber beabsichtigt hat Das wäre falsch. W,r 
sollten es also bei der bunclesrälfiche Regelung belassen, 
die ja den Eigentümer auch Schon gestärkt hat, und es allen
falls dem Zweitrat überlassen. darüber nochmals nachzuden.. 
ken. ~ dazu müssenwirjetztnichteine Streichung vorneh-
men. . . . 
fch empfehle ihnen also, der Fassung der Kommission- <fie 
die bundesrätftche Auslegung beinhaltet und verdeutlicht-zu 
folgen. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Ich wiederhole nur noch: 
Die blosse Streichung bringt nicht das von Herrn Kollege 
Schiesser gewünschte Resultat. Es bringt nicht die l<Järung, 
dieerwünscht,nämlichdieEinschtänkungderRechtederUr
heber. Erhateinelnterpretationshilgegeben, und wir haben 
auch restriktiv inte,pretiert. fch glaube daher, dass diese Inter
pretationshilfen klar zeigen: Wirwoffen nicht. dass das Schutz
recht extensiv ausgelegt wird. Wenn weitere Einschränkungen 
stattfinden sollten, dann müsste das ganz genau umschrieben 
Werden. . 

Schiesser: Eine ganz kurze Replik. Es geht mir nicht darum, 
die Schranken völlig zu beseitigen, so dass jede Aenderung 
von Werken der Baukunst· möglich wäre. Ich kann indessen 
nicht verstehen, dass für die Aenderung von Werken der Bau
kunst dieselben Grenzen gelten sollen wie für jedes andere 
Werk auch, unterscheidet sich doch ein Werk der Baukunst 
von seiner Funktionalität her grundlegend von anderen urhe

. berrechtftch geschützten Werken. Diesen Grundsatz möchte 
ich mit meinem Antrag zum Ausdruck bringen. 
Wenn Sie meinem Antrag zustimmen, dann wird der Zweitrat 
einen Anhaltspunkt dafür haben. in welcher Richtung die 

· Mehrheit des Ständerates gehen möchte. 

Huber: Es ist sehr interessant. dieser Diskussion zuzuhören, 
Und es ist auch sehr interessant. wie die Diskussion sich be
lebt, wenn nicht mehr die abstrakbm und die immateriellen 
Güter zur. OiskusSion. stehen, sondern. eben sogenannte 
Werke der Baukunst, die sich zeigen in Steinen, Formen, Far
ben, Gemälden. Ich habe einen solchen Fall - Herr Gadient 
hat zu Recht auf die Praxis hingewiesen-in der Praxis konkret. 
miterlebt und durchgestanden. Ich muss Ihnen sagen: Das· 
sind schon Konflikte, die es in sich haben und die auch auf
grund wohldotierter l?IA-Tarife-bis ans Bundesgericht weiter
gezogen werden und notwendige Anpassungen, die am Ge
bäUde vorgenommen werden müssen - Herr Schiesser hat 
hier sehr interessante Beispiele aufgeführt-, eben verhindern. 
Mir ist folgendes aufgefallen: Im Text des Gesetzes ist die 
Rede von -ausgeführten Werken der Baukunst ... Im Komm~n
tar in der Botschaft auf Seite 55 - Herr Onken hat den letzten 
satz Zitiert, Ich zitiere den vorletzten - steht: •Der Eigentümer 
ist nicht mehr dazu verpflichtet, den individuelten Charakter 
des Bauwerks zu bewahren.» 
Ich frage mich, Frau Kommissionspräsidentin, ob zwischen ei
nem «Werk der Baukunst» und einem «Bauwerk» eine sachli
che Unterscheidung besteht Ich könnte mir sehr wohl vorstel
len, dass eben nicht jede Saute ein Werk der Baukunst ist, son-
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dem einfach ein Werk des Bauens und daher auch nicht mehr 
in jene Sphäre des Schutzes gehört. 
Ich werde der Kommissionsfassung zustimmen, und 'Z!Nar 
deswegen, weil sie mir geeigneter erscheint. den Zweitrat auf 
die Differenz hinzuweisen, wie Herr Schiesser intendiert hat., 
Das scheint mir der Stachel zu sein, den wir in dieser Materie 
und in diesem Punkt zurücklassen und der in Zukunft übri
gens grössere Bedeutung erlangen wird, als wir hier zu mei
nen geneigt sind. 

Bundesrat Koller: Zunächst danke ich Herrn Ständerat 
Schiesser, dass er ganz klargemacht hat, dass der Kommis
sionsantrag und der Antrag des Bundesrates inhaltlich iden
tiscfi sind. Es-fiäriaeff sicn-be, dfeserBeirugung nurum eine 
Klarstellung, öie sich bereits aus der Botschaft ergibt 
Ich frage mich dann aber, Herr-Ständerat Schiesser, ob nicht 
ein Missverständnis vorliegt, wenn Sie sagen, Sie könnten 
nichtverstehen, dass in bezugauf ausgeführte Werke der Bau
kunst die gleichen Rechte gelten wie für andere Werke. Das ist 
gerade nicht der Falt; denn für ausgeführte Werke der Bau
kunst gilt ja die Regel der Verandert>arkeit Das ist die Regel, 
dass sie durch dt1n Eigentümer verändert werden dürfen. Es 

· bleibt dann nur öte letzte Schranke aus dem Peraönlichkeits
recht als Schutz gegen «Verstümmelung„ oder eben gegen 
..entsteflung». Normalerweise ist die Regel - für alte anderen 
Werke - gerade umgekehrt. Hier ist eine Aenderung nur mit 
Zustimmung des Urhebers möglich. Man hat also auf diese 
unterschiedtiche Interessenlage voH Rücksicht genommen. 
Im übrigen - das ist die Antwort auf die Frage, die jetzt auch 
aufgeworfen worden ist - unterstehen diesem Gesetz natür
lich nur schöpferische Leistungen, und lange nicht alle Bau
werke sind schöpferische, individuelle Leistungen. die den 
Schutz des Gesetzes in Anspruch nehmen können. · 
Ich möchte Sie daher bitten, bei dieser Kommissions- und 
Bundesratsfassung zu bleiben. Es kommt noch ein letzter ent
scheidender Grund dazu: 8ne Streichung dieses Persöntich
keitsschutzes gegen Verstümmelung und Entstellung wäre 
wohl. auch konventionswidrig, heisst es doch in Artikel 6bis 
der Berner Uebereinkunft: «Unabhängig von seinen vermö
gensrechtüchen Befugnissen und selbst nach deren Abtre-

' tung behält der U~ das Recht.. die Urheberschaft am 
· Werk für sich in Anspruch zu nehmen ...... - jetzt kommt der 

entscheidende Passus-« •.•. und sich jeder Entstellung, Ver
stümmelung, sonstigen Aenclerung oder Beeinträchtigung 
des Werkes zu widersetzen, die seiner Ehre oder seinem Rufe 
nachteilig sein könnten ... Dieser letzte Ausfluss des Persön
lichkeitsrechtes muss eben auch bei ausgeführten Werken 
der Baukunst sichergestellt bleiben. Deshalb beantrage ich lh
. nen, hier der Kommission und damit im Prinzip dem Bundes-
rat zuzustimmen. · 

Abstimmung-Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schiesser 

Art.13 
Antrag det Kommission 
Abs.1 

19Stimmen 
14Stiminen 

Werden Werkexemplare vermietet oder sonstwie gegen Ent
gelt zur Verfügung gestellt, .... 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Zimmerli 
Abs.1 
Werden Werkexemplare vermietet oder durch allgemein zu
gängliche Biblioth~en, Videotheken, Audiotheken oder ähnli· 
~ Einrichtungen ausgeliehen, so haben die Urheber gegen
uber dem Vemiieter oder Verleiher Anspruch auf Vergütung. 

Art.1 
Proposition de la commission 
Af.1 
Lorsque des exempfaires d'oeuvres sont loues ou, ... 

Al. 2-4 
Adherer au projet du Conseil föderal 

Proposition Zimmerli 
AJ.1 . 
Lorsque des exemplaires d'oeuvres sont loues ou pretes par 
des institutions accessibles ä tout un chacun: bibliotheques, 
videotheques, audiotheques ou institutionsanalogues, lesau
teurs ont droit ä etre reuneres par le loueur ou le preteur. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Artikel 13 regelt die bei der 
Vermietung von Werkexemptaren dem Urheber geschuldete 
Vergütung. Der Bundesrat hatte schon 1984 die Vergütungs
pflieht für-das ·VetmieteA · vooWerkex.ampla.renvorgesehen, - . 
nahm aber im neuen Entwurf ausdrücklich das Leihgeschäft 
der Btbliotheken davon aus. Das geschah, weil äie Kantone 
und verschiedene Nutzerorganisationen gegen das «Verleih
recht• Stunn getauten waren und weil unsere Kommission vor 
vier Jahren vom Bundesrat ausdrücklich in öiesem Punkt die 
Ausnahme verlangt hatte. Der Bundesrat hat nach unserenda
mafigen Weisungen gehandelt Deswegen haben wir in der 
Kommission Anträge auf die Wiederaufnahme von zusätzli. 
chen Vergütungen, wie sie jetzt in den EinZelanträgen wieder 
vorgeschlagen werden, abgelehnt. Die Mehrheit hat sich also 
zugunsten eines mögfichst freien Zugangs zur Kultur ent
schieden. Sie stellte auch fest. dass dieEntschäöigungfürden 
Leihverkehr zwar viel Umtriebe verursacht. aber trotzdem nur 
einen geringen Ertrag abwerfen würde. Die Informationen aus 
Staaten, die dieses Recht kennen, waren nicht sehr ermuti- · 
gend. Oie Bibliotheken gehen davon aus, dass durch diese 
Abgabe nur die Kredite für die Neuanschaffungen geschmä
lert würden. Es könnte auch sein. dass dann aus geliehenen 
Exemplaren mehr kopiert würde. Oas alles führte öie Kommis
sion zur Annahme des bondesrätlichen Entwurfes. Ihr Ent
scheid bei den Einzelanträgen wird ein politischer Entscheid 
sein. Wir haben aber andernorts die Leerkassettenabgabe auf· 
genommen und waren der Meinung, diese biete mehr als der 
sog~te Bibliotheksgroschen· oder -rappen, der·hier zur 
Qebatte steht. · 

Zimmerfi: Ich habe zu meinem Erstaunen auf der Fahne kei
nen Minderheitsantrag gefunden und mir deshalb erlaubt, 
eine Formulierung wiederaufzunehmen, wie sie im Entwurf 
der HI. Expertenkommission enthalten war. Es handelt sich da
bei um einen Kompromiss, der von der Expertenkommission 
einstimmig beschlossen wurde; auch die Vertreter des Städte
verbandes und der Erziehungsdirektorenkonferenz stimmten 
ihm zu. Ob äiese Vertreter ihn nur scheinbar oder tatsächfich 
wollten - Herr Bundesrat -, kann ich nicht beurteilen. Jeden
falls waren sie einstimmig. Der Hauptunterschied zum Vor
schlag des Bundesrates, dem sich die Kommission ange
schlossen hat, besteht darin, dass nicht nur die Vermietung 
oder das anderswie gegen Entgelt Zurverfügungstellen von 1 
Werkexemplaren, sondern auch das grundsätzlich unentgelt-
liche· Ausleihen. v<>n Werkexemplaren durch aflgemefn %U· 
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gängliche Bibliotheken, Videotheken, Audiotheken und ähnli
che Einrichtungen mit einer Vergütung an die Urheber beiastet 
werden sott Warum? . 
Frau Jaggi hat in der l;intretensdebatte sehr zu Recht darauf 
hingewiesen, dass das Urheberrecht das Sachenrecht del' 
Kulturschaffenden ist. Das Urheberrecht beruht auf der Grond
(dee, dass der Urheber an jeder neuen Benützung seines 
Werks auch wirtschaftlich beteiligt sein soll. Es unterliegt kei
nem Zweifel, dass auch das Ausleihen eine solche neue Be
nützung ist. Es liegt daher in der Logik des Urheberrechts, die· 
sen Vorgang an sich an eine Entschädigungspflicht zu bin
den, wenn er sozusagen in der Oeffentlichkeit stattfindet. das 
heisst, wenn die Ausleihung nicht bloss privat erfolgt Oie vom 
Bundesrat und von der Kommission vorgeschlagene Be
schränkung auf das entgeltliche Vermieten führt namentlich 
zu einer einseitigen Benachteiligung der Schriftsteller. Aus hi
storischen Gründen werden Filme, Videos und Schallplatten 
in der Regel vermietet. Bücher und Zeitschriften aber fast aus· 
schliesslich ausgeliehen. Die wirtschaftliche Auswirkung für 
die Urheber. nämlich der Rückgang des Verkaufs der Werkex-
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emplare, ist natürlich genau die gleiche, und das ist für mich 
das Wesentliche. Deshalb möchte ich, dass man politisch 
noch einmal darüber diskutiert. 
Zum EG-Recht: Aus den skizzierten Gründen sieht die EG
Kommission immerhin in einem Richtlinienentwurf die gene-
relle des Verleihrechts mit entsprechender Abgel-
tung vor. existiert dieses Verleihrecht bereits in Däne-
mark, Deutschland, den Niederlanden und Grossbritannien. 
Die als solche wird in Deutschland schon 
seit erhoben. Ich habe ;,,r1.,nt"11"' 
keine dass ihre nicht pra1ktil<abel 
Schon heute erhalten «N1w,>17~,r,.,.,,.,r,,, 

Entschädigungen aus dieser deutschen Bit>li0itheks\i'ert1ü 
tung, während sie im Land leer ausgehen. Meines 
Erachtens unhaltbar ist Argument, die Abwicklung des 
Vergütungsanspruchs sei kompliziert und erfordere einen 
übermässigen bürokratischen Aufwand. Die Erfahrungen in 
Deutschland beweisen das Gegenteil. Die Vergütung kann 
ohne grossen Verwaltungsaufwand durch die Verwertungsge
sellschaften eingezogen u.nd weitergeleitet werden. 
Es ist zwar richtig, dass an der kostenlosen Ausleihung von 

~ Werkexemplaren, namentlich Büchern, ein erhebliches kultu
relles Interesse.besteht. Das spricht aber nicht gegen die Bi
bliotheksvergütung. Die Autorinnen und Autoren haben mit 
der Schaffung von Werken keine grössere Sozialpflichtigkeit 
auf sich zu nehmen, als die übrigen an der Vermittlung von 
Kultur Beteiligten, von denen man ja auch keine Gratlsarbeit 
verlangt. 
Lassen Sie mich hier in aller Form festhalten: Im Vordergrund 
stehen nicht die wissenschaftlichen Publikationen, um deren 
Verbreitung sich die Bibliothek besondere Sorgen macht, son
dern es geht in erster Linie um Werke der Belletristik. Und 
wenn schon Kultur zum Nulltarif, dann bitte nicht auf Kosten 
der Urheberinnen und Urheber. 
Die Frau Präsidentin hat eingewendet, die Annahme meines 
Antrags würde bedeuten; dass die öffentlichen Bibliotheken 
einfach weniger Geld zur Anschaffung von Büchern erhielten. 
Ich halte dieses Argument in zweifacher Hinsicht für verfehlt: 
Wird dieser Einwand ernst genommen, so bedeuteter erstens, 
dass es die Kulturkonsumentinnen und -konsumenten offen
bar nicht stört, wenn sie sich auf Kosten der Kulturschaffenden 
bereichern, und zweitens, dass wir in Kauf zu nehmen bereit 
sind, dass die Träger von öffentlichen Bibliotheken im Rahmen 
ihrer Verpflichtung zur Kulturförderung einfach weniger leisten 
müssen. Beides leuchtet mir nicht ein. 
Ich fasse zusammen: Die Einführung einer geringfügigen Ver
gütung für die Verleihung von Werken durch öffentlich zu
gängliche Institutionen ist meines Erachtens ein Akt der Ge
rechtigkeit, sie wird durch die europäische Vereinheitlichung 
des Urheberrechts voraussichtlich gefordert werden und führt 
zu keiner übermässigen Bürokratie. Ich glaube, dass sie auch 
für das Gemeinwesen ohne weiteres tragbar ist, dem doch an 
einer Gleichbehandlung der Urheberinnen und Urheber im In
teresse unseres Kulturschaffens gelegen sein müsste. 
Ich bitte Sie daher, meinem Antrag zuzustimmen. 

lten: Ich möchte den Antrag Zimmerfi unterstützen. Gelegent· 
lieh werden hier im Saal Interessenbindungen offengelegt, 
das möchte ich auch tun: Ich spreche als Betroffener;· als Autor 
verschiedener Bücher. Ich wollte beim Eintreten nicht spre
chen, aber nun möchte ich doch noch meine Anerkennung 
der Kommission gegenüber ausdrücken, nachdem mein Kol
lege zur Linken die Kommissionsarbeit etwas relativiert hat 
und das 'Lob, das Selbstlob, das sich die Mitglieder der Korn· 
mission gegeben haben, derart euphorisch nicht hatte gelten 
lassen wollen. Im grossen und ganzen hat die Kommission au
toren- und urheberfreundliche Verbesserungen am bund.es
rätlichen Entwurf vorgenommen. Wer ein Kulturgut schafft, 
bringt einerseits einen ideellen, anderseits aber auch einen 
wirtschaftlichen Wert hervor. Unsere Rechtsordnung muss 
also so gestaltet sein, dass die wirtschaftliche Leistung korrekt 
abgegolten wird, dass also Urheber und Rechtsinhaber für 
ihre Leistungen einen gerechten Preis erzielen können. 
Ueberall in der Wirtschaft ist das eine Selbstverständlichkeit. 
Nach der Fassung der Kommission scheint mir der Autor bei 
7-S 

Artikel werden. Seine Werke wer-
den von und Audiotheken ausge-
liehen. Sie werden dem Publikum also breit zugänglich ge
macht, ohne dass die Autoren etwas dafür bekommen. Wür
äen sie ihre Werke verkaufen können, erhielten sie ein Auto-
renhonorar; das ihnen wenn der Leser das Werk 
in Die Argumentation 
sie könnten weniger Bücher kaufen Herr Zimmerli hat so-
eben darauf -, wenn der 

Rechtens würde, ist au1torE,nfE~irn:mc,h 
seine Rechte nicht. Sie h<>riir1<«1rm·tint 

serung der sozialen und wirtscl1afl:lict1en 
dringendes Anliegen ist Die Gesellschaft offenbar noch 
immer auf den Idealismus der Autoren und ist sie aus-
zubeuten. Was hier durch den Zimmerli verlangt wird, 
jst nicht überrissen oder unverhäitnismässig. Der Antrag Zim
merli verlangt nur eine Vergütung bei öffentlichen Bibliothe
ken; Schul- und lnstitutionsbibliotheken sind nicht betroffen. 
Andere Länder, z. B. die BRD, kennen viel weitergehende Bi
bliotheksabgaben. Sie fordern auch von lnstitutionsbibliothe
ken Abgaben. Der Verzicht auf eine Ausleihgebühr benachtei
ligt in sehr einseitiger Weise die Urheber literarischer Werke. 
Der Antrag Zimmerli entspricht dem Entwurf der Expertenkom
mission, er hat das vorhin selbst dargelegt. Wer der Kommis
sion zustimmt, ist offenbar der Meinung, Autoren müssten 
zum Teil gratis für die Allgemeinheit arbeiten und hätten keine 
gerechte Entschädigung verdient. Es wird etwa argumentiert, 
die praktische Handhabung des Verleihrechts sei zu kompli
ziert und zu aufwendig, der Verwaltungsaufwand und die Bü
rokratie seien zu gross. 
Bei Swissimage, die mehr als 16 Programme und über 25 000 
Sendungen der Kultur des Kabelfernsehens erfasst, ist der 
Verwaltungsaufwand 11 bis 14 Prozent. Bei der Suisa gibt es 
ungefähr 75 Prozent der Einnahmen, die den Autoren zuflies
sen, auch bei Pro Litteris liegen die Verwaltungskosten in ei
nem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wenn grundsätzlich je
der Berechtigte an einem Schutzrecht für ein lmmaterialgut 
Anspruch auf eine angemessene Abgeltung hat, dann gilt das 
auch im Bereich der Massennutzung von Büchern usw. Es 
gibt also keine echten Argumente gegen den Antrag Zimmerli. 

Bundesrat Koller: Der Bundesrat hat an sich durchaus Ver
ständnis für den Antrag von Herrn Zimmerli, weil wir eine sol
che Bibliotheksabgabe auch im Entwurf von 1984 schon vor
gesehen hatten. Heute sind wir eher skeptisch aus der Ueber
legung, ob das Ganze für die Autoren nicht doch kontrapro
duktiv sein könnte. Man hat das Beispiel Deutschland ge
nannt: Meine Spezialisten haben mir gesagt, dass für Profes
soren, die ein Lehrbuch publizieren, als gesamte Vergütung 
schliesslich etwa der Ladenpreis eines Buches herausschaut. 
Dieses Beispiel zeigt, dass die Frage Aufwand/Ertrag doch ein 
grosses Problem ist. Ich frage mich auch noch in einer ande
ren Hinsicht, ob ein solcher Vergütungsanspruch nicht doch 
kontraproduktiv sein könnte: Wer wird vor allem Vergütungen 
erhalten? Die Autoren, deren Bücher intensiv genutzt werden, 
also . die Bestseller-Autoren; ob jene dieses besonderen 
Schutzes bedürfen? Sonst hat die Argumentation, wie sie von 
den öffentlichen Bibliotheken vorgetragen wird,. doch wieder 
etwas für sich; sie sagen: Wenn unsere Bibliothekskredite 
nicht erhöht werden, dann fOhrt das allenfalls dazu, dass ge
rade die weniger gelesenen Autoren nicht einmal mehr in öf· 
fentlichen Bibliotheken zur Verfügung stehen. Darum meine 
Bedenken, ob ein solcher Vorschlag schliesslich - gerade in 
unserem kleinen Land - nicht kontraproduktiv sein könnte. 
Diese Bedenken wollte lch Ihnen noch vor der Abstimmung 
bekanntgeben. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Zimmerli 
Für den Antrag rler Kommission . ·· 

Abs. 2-4-AI. 2-4 
Angenommen -Adopta 

17Stimmen 
15Stimmen 



Drolt d'auteur. Loi 

Art. 13a (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zutritts- und Ausstellungsrecht des Urhebers 
Abs.1 
Der Urheber kann vom Eigentümer oder Besitzer eines Werk
Ax1~m,01arAs verlangen, dass es ihm soweit zugänglich ge
"'"'""t wi,•n als dies zur Ausübung seines Urheberrechts erfor
derlich ist und kein berechtigtes Interesse des 
oder Besitzers entgegensteht 
Abs.2 
Der Urheber kann dass ihm der oder 
Besitzer das zur Ausstellung Inland über-
lässt, wenn er ihm gegenüber ein überwiegendes Interesse 
nachweist. 
Abs.3 
Der Eigentümer oder Besitzer darf die Herausgabe von der 
Leistung einer Sicherheit für die unversehrte Rückgabe des 
Werkexemplars abhängig machen. Kann das Werkexemplar 
nicht unversehrt zurückgegeben werden, so haftet der Urhe
ber auch ohne Verschulden. 

Art. 13a (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Droit de l'auteur d'acceder ä l'oeuvre et de l'exposer 
Al. 1 
L'auteur peut exiger du proprietaire ou du possesseur d'un 
exemplaire de l'oeuvre qu'il lui donne acces ä l'exemplaire 
dans la mesure ou cela se revele indispensable ä l'exercice de 
san drait d'auteur et ä conditian qu'aucun interet legitime du 
praprietaire ou du passesseur ne s'y oppase. 
Al 2 
L'auteur peut exiger du proprietaire au du possesseur qu'il lui 
remette l'exemplaire de l'aeuvre afin de l'expaser en Suisse, 
s'if prouve un interet preponderant. 
Al.3 
Le proprietaire au le passe~seur peut subordanner la remise 
de l'oeuvre ä la foumiture de suretes en garantie d'une restitu
tion de l'exemplaire intact. Si l'exemplaire de l'oeuvre ne peut 
etre restitue intact, l'auteur est responsable meme sans taute 
desapart. 

Art. 13b (neu) 
Antrag der Kommission 
Tlfel 
Schutz vor Zerstörung 
Abs.1 
Gibt es von. einem Werk nur ein Originalexemplar und muss 
sein Eigentümer annehmen, der Urheber habe an der Erhal
tung dieses Exemplars ein berechtigtes Interesse, so darf er 
das Exemplar nicht zerstören, ohne dem Urheber vorher die 
Rücknahme anzubieten. Er darf dafür nicht mehr als den Mate-
rialwert verlangen. · 
Abs.2 
Ist die Rücknahme nicht möglich', so muss der Eigentümer 
dem Urf;leber die Nachbildung des Originalexemplars in ange· 
messenerWeise ermöglichen. 
Abs.3 
Bei Werken der Baukunst hat der Urheber nur das Recht, das 
Werk zu fotografieren und auf seine Kosten Kopien der Pläne 
herauszuverlangen. 

Art. 13b (nouveau) 
Proposition de /a commission 
Titre 
Protection en cas de destruction 
Al. 1 
Si Je proprietaire de l'unique exemplaire original d'une oeuvre 
doit admettre que l'auteur a un interet legitime a la conserva
tion de cet exemplaire, il ne peut le detruire sans avoir au prea
lable offert a l'auteurde Je reprendre oontre paiement. Dans ce 
cas, il ne peut exiger plus que Ja valeur de la rnatiere premiere. 
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nrr,nr,,.,,t,ur<> dait permettre ä l'auteur de reproduire l'exem-
original d'une maniere apprapriee l'auteur ne 

peut le reprendre. 
Al.3 
«·,,,n,.,,.,,,.,.,, d'une oeuvre d'architecture, l'auteur a seulement 

de la et que des des 
lui soient re>n>i<,C><! 

Frau Meier Jasi, Berichterstatterin: Mit Artikel 13a hat die Kom
mission einem weiteren Anliegen der Urheber Rechnung ge-

indem das «Zutritts- und Ausstellungsrecht» der Künst
ler wurde. Danach kann der Eigentümer eines 
Werkexemplares insbesondere verpflichtet werden, dieses zu 
Ausstellungszwecken im Inland herauszugeben. 
In Artikel 13b haben wir den Schutz vor Zerstörung geregelt, 
ebenfalls zugunsten des Urhebers. 

Angenommen -Adopte 

Art. 13c (neu) 
Antrag der Kommission 
Tlfel 
Folgerecht 
Abs.1 
Mehrheit 
Werden Originalwerke der bildenden Kunst (Art. 2 Abs. 2 
Bst. c} unter Beteiligung eines Kunsthändlers oder Versteige
rers durch Kauf oder Tausch weiterveräussert, hat der Urheber 
gegenüber dem Veräusserer Anspruch auf einen Anteil in der 
Höhe van fünf Prozent des Veräusserungserlöses, sofern die
ser mehr als zehntausend Franken beträgt. Der Urheber kann 
auf seinen Anspruch nicht im voraus verzichten. 
Minderheit I 
(Ziegler, Danioth, Masani, Uhlmann) 
Streichen 
Minderheit II 
(Danioth, Masoni, Uhlmann) 
(Eventualantrag, falls der Minderheitsantrag I abgelehnt wird) 
.... in der Höhe von fünf Prozent des Veräusserungsgewinnes, 
sofern dieser mehr als fünftausend Franken beträgt. .... 

Abs.2 
Die Vergütungsansprüche der bildenden Künstler können nur 
van einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft (Art. 40 ff.) 
geltend gemacht werden. 
Abs.3 
Ausländische Urheber, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht in der Schweiz haben, haben nur Anspruch auf Vergü
tung, wenn der Staat, dem sie angehören, den schweizeri
schen Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 

Art. 13c (nouveau) 
Proposition de la commission 
Tltre 
Droit de suite 
Al.1 
Majorite 
Lorsquedes oeuvres originales des arts figuratifs (art. 2, 2e al., 
Jet. c) sont revendues par l'intermediaire d'un oommer~nt 
d'art ou d'un cornmissaire priseur lors d'u,ne vente au d'un 
echange, l'auteur peut exiger du vendeur cinq pour cent du 
produit de la vente, si ce produit excede dix mllle francs. L'au· 
teur ne peut pas renoncer par avance ä son droit. 
MinoriteJ 
(Ziegler, Danioth, Masoni, Uhlmann) 
Bitter 
Minoritell 
(Danioth, Masoni, Uhlmann) 
(proposition subsidiaire, au cas ou la propasition de minorite 1 
est rejetee) 
.... cinq pour cent du benefice de Ja vente si ce benefice ex
cede cinq mifle francs ..... 
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Af.2 
Les droits a remuneration des artistes des arts figuratifs ne 
peuvent s'exercer qua par las societes de gestion ,,,.,,.00,,"' 

(art. 
Al.3 
Las auteurs n' ont pas leur residence habituelle 
en Suisse n'ont a une que si l'Etat dont ils 
sont ressortissants accorde un aux res-
sortissants ow,~""""'· 

Titel- Titre 

Abs. 1-AJ. 1 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: In Artikel 13c haben wir ein 
weiteres Anliegen der Urheber neu wieder aufgenommen, das 
in den früheren Entwürfen enthalten, aber bei Nutzern wenig 
beliebt war, nämlich das sogenannte Folgerecht Danach soll 
ein Künstler davon profitieren können, wenn seine Werke, hat 
er einmal Berühmtheit erlangt, zu hohen Preisen-vorgesehen 
sind hier Preise von über 10 000 Franken - via Kunstmarkt 
oder bei Auktionen weiterveräussert werden, währenddem er 
dafür vielleicht kaum die Materialkosten löste. 
Dieses Folgerecht war in der Kommission nicht unumstritten. 
Die Minderheit l lehnt es radikal ab; die Minderheit II will bei 
Unterliegen der Minderheit I mindestens, dass sich das Folge
recht nur auf einen allfälligen Gewinn und nicht auf den Brut
toerlös beziehen soll. Ob Sie ein Folgerecht wollen oder nicht, 
ist wie beim Bibliotheksrappen ein politischer Entscheid. Es 
lässt sich mit guten Gründen vertreten. Sie nehmen allenfalls 
in Kauf, dass Auktionen dann vermehrt in jenes Ausland ab
wandern, wo kein Folgerecht besteht, oder dass der Kunst
händler vordergründig verschwindet, aber andererseits Kom
missionen für vermittelte Käufe schwarz einzieht. Davon soll 
man sich allerdings nicht beeindrucken lassen. 
Hingegen halte ich mit der Mehrheit den Antrag der Minder
heit II für wenig praktikabel. Gewinnbestimmungen geben An
lass zu endlosen Streitereien. 
Ich bitte Sie daher, im Sinne der Kommissionsmehrheit zu 
stimmen. 

Danioth, Sprecher der Minderheit II: Sie sehen, dass der An
trag der Minderheit II ein Eventualantrag ist und nur dann zur 
Abstimmung gebracht werden soll, wenn der Antrag der Min
derheit 1 - der ich selber angehöre - abgelehnt wird. Dieser 
Antrag ist nicht so schlecht, wie ihn die Kommissionspräsiden
tin bezeichnet hat 
Ich halte klar fest, dass ich nicht gegen das Folgerecht bin. 
Vielmehr bin ich der Meinung, dass ein Künstler bei einer Wei
terveräusserung seines Werkes an einem Gewinn interessiert 
und beteiligt werden soll, und zwar analog dem Gewinnbeteili
gungsrecht, das wir im Privatrecht haben, nämlich dann, wenn 
der Erwerber das Bild zu Preisen weiterveräussert, die nun ein
deutig ein gewisses Mass übersteigen; mit anderen Worten, 
wo keine eigene Wertschöpfung mehr dabei ist, sondern wo 
man vom ursprünglichen Werk des Künstlers profitiert. Das ist 
vor allem dann der Fall, wenn ein Künstler erst in späten Jah
ren oder eben nach seinem Tode zu Ruhm und Anerkennung 
gelangt. Es ist dann durchaus richtig, dass dem Künstler eben 
derartige Gewinne schon früher zu einem angemessenen Teil 
zukommen sollen. Der Grundgedanke, wie er in der Fassung 
der Kommissionsmehrheit enthalten ist, wird also akzeptiert. 
Die Anträge der Minderheit I und II unterscheiden sich inso
fern, als ich persönlich der Meinung bin, dass sich die Künstler 
derartige Gewinnanteilsrechte bei Weiterveräusserungen -
vor allem bei Auktionen - ausbedingen können, was Ja auch 
bereits der Fall ist, dass das also auf vertragliche Weise eifol
gen soll. Man kann ja einen Gesamtarbeitsvertrag auch in die
ser Weise ausgestalten. Hier ist es nun nicht notwendig, dass 
der Gesetzgeber etwas vorschreibt, das die Parteien ebenso
gut, sog&r be..ser, gesamtarbeitsvertraglich regeln können. 
Das zur Präzisierung. 
Wenn wir aber schon eine gesetzliche Regelung aufnehmen, 
dann sollte zumindest dieser Erlös - das ist der Inhalt des An-
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trages der Minderheit II nicht vom Veräusserungserfös, der 
ja brutto ist, sondern vom Veräusserungsgewinn erfolgen, 
sonst würde hier wieder eine neue Ungerechtigkeit geschaf
fen. Nur diese Differenz besteht zum Antrag der Minderheit. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen also Streichung, allen
falls Zustimmung zum Antrag der Minderheit II. 

"n,,or,hor der Minderheit 1: Die Minderheit I n<>omtr<>nt 

13c ersatzlos zu streichen. Sie ist der 

,..,,..,..m, :r .. ,,.. Fin11rri:>i:fi:>11 hier nicht nötig sei, 
den Urhebern nicht den Schutz 

,:,in,Antl,ir,h gewähren 
3. diese überhaupt nicht praktikabel sei. 
Wir befassen uns hier mit dem Verhältnis des Urhebers zum 
Eigentümer des Werkexemplares, d. h. mit dem Schutz des 
Urhebers. Zweck und Aufgabe dieses Artikels müsste sein, 
den Urheber bei Wiederveräusserung seines Werkes zu schüt
zen. Mit diesem Artikel sollte der Urheber gegenüber dem Ver
äusserer eines Originalwerkes der bildenden Kunst Anspruch 
auf einen Teil des Veräusserungserlöses erhalten. 
Wir fragen uns, ob dieser Schutz wirklich notwendig und, 
wenn ja, ob er dann nur durch ein Eingreifen des Staates mög
lich sei. Die Minderheit I meint, dass dieser Schutz, soweit er 
erforderlich ist. durch die Urheber selber wahrgenommen wer
den kann. Auf jeden Fall vertritt sie die Meinung, es sei nicht 
Sache des Staates, hier einzugreifen. Eine solche Regelung 
soll der privaten Initiative, der privaten Regelung überlassen 
werden. 
Ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Bundesrat hier 
keine Regelung vorgeschlagen hatte, obwohl ihm dieses Pro
blem bestens bekannt war. Er steht - wie in der Kommission 
klar gesagt worden ist- einer Regelung sogar sehr skeptisch 
gegenüber. Auch die Expertenkommission machte diesbe
züglich keinen Vorschlag, obwohl sie· sich sehr intensiv mit 
diesem Problem befasst hatte. Wohl wird behauptet, die Ex
pertenkommission habe keine Regelung vorgeschlagen, weil 
dafür kein Auftrag vorgelegen habe. Ich meine aber, dass eine 
solche Begründung doch nicht sehr glaubwürdig und ganz 
vordergründig gemacht worden ist. · 
Der Antrag ist deshalb aus der Mitte der Kommission gekom
men. Bei der ersten Lesung wurde dieser Antrag abgelehnt. 
Bei der zweiten Lesung wurde dann ein geänderter Vorschlag 
unterbreitet. Er wurde mit 4 zu 3 Stimmen -von einer 13köpfi
gen Kommission -gutgeheissen. 
Dle vorgeschlagene Regelung entspricht unserer Rechtsord
nung nicht und auch nicht unserem Rechtsempfinden. Was 
ich veräussere - ob es etwas Wertvolles sei, ob es ein Werk 
oder gar ein Kunstwerk sei-, gehört nicht mehr mir, es sei 
denn, ich behalte mir ausdrücklich Rechte vor, z. B. Gewinn
anteilsrechte. Das gilt in unserer gesamten Rechtsordnung. 
Niemand geniesst diesbezüglich einen Schutz. Die Vertrags
freiheit ist hier absolut gewährleistet. Man kann diese Angele
genheit vertraglich regeln. 
Zweifellos kann es Fälle geben, die stossend sind. Ein armer 
Künstler - gibt es solche noch? - muss verkaufen, oder einer, 
der noch nicht erkannt worden ist, vielleicht sich selber nicht 
erkannt hat,. verkauft unter dem möglichen oder dem eigentli
chen Wert. Profitieren werden andere. Aber auch wenn ich 
eine Sache verkaufe, wenn ich Land verkaufe, geschieht ge
nau dasselbe. Das Beispiel aus dem bäuerlichen Erbrecht 
kann doch wohl nicht zur Begründung angeführt werden, 
denn dort wird ganz klar festgehalten, dass das Grundstück 
unter gewissen Voraussetzungen unter dem Wert veräussert 
und übertragen wird und dass dann ein Anspruch auf einen 
Anteil am Gewinn - ich verweise diesbezüglich auf den Antrag 
der Minderheit II - besteht. Hier haben wir aber den Erlös und 
nicht den Gewinn. 
Auch im Blick auf Europa ist diese Regelung nicht erforderlich. 
Ich verweise diesbezüglich auf die Ausführungen von Herrn 
Bundesrat Koller. Wohl kennen einzelne Länder wie die BRD, 
Frankreich usw. diese Regelung, aber in der EG besteht sie 
nicht, und in der Kommission hat man uns sogar gesagt, dass 
keine Harmonisierungsbestrebungen, mindestens in dieser 
Sache, festzustellen seien. Auch bestehen - Herr Rhinow ist 
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allerdings nicht da keine internationalen Abkommen, die 
diese Regelung verlangen würden. Also ist eine 
nicht nötig. Wenn sie es wäre, könnte sie privat ne1trntten 
den; der Staat muss nicht eingreifen. 
Nun zur Lösung, wobei ich nicht von einer 

~nr·er,r1A wenn ich mich für das Foloe1reclht 

nur, wenn 
gerers WAttATVArAt 

mehrals 10 000 Franken 

der MA,nrr,i:,,r 

wenn auch unter Vorbehalt - Wer kann da 
vom den wir überhaupt noch 
tieren? Ist diese nicht gerade gegen die 
essen der Urheber? Wenn Regelung nach Absatz 2 be-
rücksichtigt wird, muss man sich allerdings fragen, ob es hier 
nicht um eine Arbeitsbeschaffung für die Verwertungsgesell
schaften geht. Hat der Antragsteller etwa deshalb beim Eintre
ten erklärt, die Interessen der Verwertungsgesellschaften 
seien zu stark berücksichtigt worden? 
Bei jeder Weiterveräusserung hat der Urheber Anspruch auf 
5 Prozent des Veräusserungserlöses. Gehen wir davon aus, 
dass das gleiche Werk dreimal zu 12 000 Franken veräussert 
wird, dann erhält der Urheber jedesma,I 5 Prozent, also stolze 
15 Prozent oder 1800 Franken, obwohl niemand einen Ge
winn gemacht hat und nur Kosten entstanden sind, nämlich 
drei Veräusserungen durch einen Versteigerer oder durch 
eine Verwertungsgesellschaft, aber niemand hat einen Ge
winn gemacht Auch das ist stossend. 
Der Urheber hat offenbar sogar Anspruch auf diese 5 Prozent, 
wenn der Wert des Werkes sinkt. Wenn ich als Erwerber 15 000 
Franken bezahlt habe und es für 12 000 Franken über eine 
Verwertungsgesellschaft veräussere, dann muss ich 5 Pro
zent zahlen, obwohl ich schon 3000 Franken verliere. 
Was geschieht überhaupt, wenn eine Fälschung veräussert 
wird? Die 5 Prozent werden bezahlt. Wer bezahlt sie zurück? 
. Warum überhaupt diese Lösung? Weil man uns in der Kom
mission gesagt hat: Man will eine Lösung, und es ist die einzig 
praktikable. Ich habe Ihnen gesagt: 4 zu 3 Stimmen bei 
13 Kommissionsmitgliedern. 
Die einzige, praktikable Lösung? Wenn es die einzige ist, dann 
darf man sie nicht akzeptieren. 
Letzter Punkt: Was muss der Staat bei dieser Regelung tun? Er 
hat die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften. Ob das 
auch die Versteigerer sind, ist eine andere Frage. Wie sollte 
diesbezüglich die Aufsicht ausgeübt werden? Welches sind 
die Folgen der Aufsichtsausübung? Wenn man das Folge
recht will, sind so viele Fragen offen, dass Sie dieser Lösung 
nicht zustimmen dürfen, auch mit Blick auf den Zweitrat nicht. 
Ich wiederhole: Die Minderheit I ist der Ansicht, ein staatliches 
Eingreifen sei nicht nötig; der behauptete Schutz wird nicht er
reicht, und die Lösung ist nicht praktikabel. Deshalb: Lehnen 
Sie diese Regelung ab! 

M. Cavadini: Je voudrais simplement appuyer la proposition 
de notre oommission. Nous ne croyons pas que les crairttes 
emises tant par M. Danioth que par M. Ziegler quant a la diffi
culte . de la pratique du droit de suite doivent nous retenir 
d'entrer en matiere. On sait qu'en general ce n'est pas le crea
teur qui gagne par la creation qu 'il engendre mais plutöt le ool
lectionneur, le proprietaire de galerie, lioire le financier qui 
tente un placement, et il convient, au nom du respect que l'on 
porte a l'oeuvre elle-meme et a son createur, de menager les 
droits de celui-ci. C'est pourquoi nous vous demandons d'ac
cepter Ja proposition qui consiste a prelever 5 pour cent du 
produit de la vente d'une oeuvre qui aurait ainsi acquls une 
forte plus-value. 
II taut egalement mentionner un des arguments retenus par 
notre commission, a savoir que l'ensemble de l'Europe, en 
tout cas les pays de la Communaute, connait cette pratique. 
En Allemagne, en France, en Belgique ou en Espagne, ce 
droit-la est reconnu. La gestlon collective du droit de suite peut 
parfaitement etre assuree et garantir la reciprocite que nous 
pourrions etablir avec l'etranger. 
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C'est la raison pour ,ayu"'''"' nous vous demandons d'intro
duire ce nrir,r,ir<,o 

Onken: Ich möchte mich entschieden für die Kommissions-
"'"'""'"'"""'" und ein Bemerkungen machen zu 

die hat 
rn1,,i:,ru1,=,n Künstler - den 

den Maler, den Ob,iek:tkCinstler Urhebern 
Die meisten die 

Kn,mn.nn,,~r.::,n etwa - bleiben an der ihrer Werke 
oetelll<lt. und sie erzielen daraus immer wieder 1:::1rma,hrr1en 

nartiziiDieren also laufend am Erfolg ihres Schaffens. Der 
nicht; er ist der der davon 

ausgenommen er das Original verkauft hat, 
ist er davon völlig abgekoppelt, und zwar auch dann, wenn 
das Interesse der Oeffentlichkeit an diesem Werk zunimmt 
und die Preise Die bildenden Künstler gehen dann 
leer aus, sie profitieren nicht mehr davon. Es ist ja der Regel
fall, Kollege Ziegler, dass die Preise steigen. Man verkauft ein 
Bild nicht zum gleichen Preis oder gar zu einem geringeren, 
sondern auf dem Kunstmarkt ist die Absicht die, durch Ver- -
käufe Gewinne zu erzielen. Man spekuliert sogar damit. 
Ich leite selber eine Galerie und habe deshalb Einblick in dieses 
Metier. Heute werden ganze Ausstellungen junger, vielverspre
chender Künstler zu günstigsten Preisen aufgekauft, die Werke 
dann an Lager gelegt, um erst wieder zum Vorschein zu kom
men, wenn ihr Preis sich verdoppelt, verdreifacht oder verviel
facht hat. Dann muss der Urhebermitansehen, wie mit seinen 
Werken teilweise horrende Gewinne gemacht werden, ohne 
dass er im geringsten daran partizipiert. Das ist stossend. 
Das Folgerecht will diesen Marktmechanismus nicht ausser 
Kraft setzen. Der Kunsthandel ist wertvoll und notwendig. Aber 
es möchte, dass der bildende Künstler mit 5 Prozent an einer 
solchen weiteren Veräusserung teilhat, und zwar nur dann, 
wenn der Preis über 1 O 000 Franken liegt, das andere bleibt ja 
frei. 
Nun ist es auch nicht so, dass man dieses Folgerecht - Herr 
Kollege Cavadini hat bereits darauf hingewiesen - in andern 
Ländern nicht kennen würde. Es ist im Gegenteil so, dass alle 
Nachbarländer es eingeführt haben: Italien, Frankreich, 
Deutschland, Belgien, auch die Tschechoslowakei. Es hat bis
her noch zu keinerlei Schwierigkeiten in der Praxis geführt. Der 
Kunsthandel ist nicht auf andere Länder ausgewichen, das hat 
man in Deutschland ganz genau erhoben, so dass jetzt auch 
andere Länder, beispielsweise Grossbritannien, die Einfüh
rung des Folgerechts prüfen und auch die Europäische Ge
meinschaft- nach den neusten Initiativen zum Grünbuch vom 
17. Januar 1991 -sich vorgenommen hat, diesen Bereich zu 
analysieren und voraussichtlich harmonisierende Initiativen 
dazu zu ergreifen. Es gibt noch nichts Konkretes, aber die fe
ste Absicht ist vorhanden. 
In allen Ländern stützt man sich dabei auf den Verkaufserlös 
ab. Das ist die praktikabelste Grundlage; sie hat sich bewährt. 
Auktionatoren und Galeristen stützen sich ja ebenfalls auf die
sen Verkaufserlös ab. Auch ihre Taxen und Provisionen basie
ren darauf und nicht etwa auf einer Art Zwischenmarge bzw. 
auf einem allfälligen Gewinn. Der Veräusserungsgewinn, den 
die Minderheit Uvorschlägt, ist wohl eine Möglichkeit, aber Wir 
wissen aus der Praxis, dass sie zu grossen Schwierigkeiten 
führt und kaum zu handhaben ist. Die Kommissionsmehrheit 
hat einen guten Weg aufgezeigt, .indem sie sagt: Wir stützen 
uns auf den Verkaufserlös ab, aber wir setzen die Limite bei 
1 O 000 Franken vergleichsweise hQch an. Was darunter bleibt, 
ist ausgenommen; bei den grossen Gewinnen, bei den höhe
ren Preisen jedoch soll das Prinzip des «droit de suite,; fest 
spielen. 
Ich bitte Sie, die bildenden Künstler nicht zu benachteiligen 
und sie im Grundsatz den anderen Urhebern gleichzustellen. 
Ich fände es traurig, wenn gerade die Bildhauer und die Maler 
als die klassischen Urheber einmal mehr ausgenommen wiir
den, nachdem wir alle.anderen schützen: die Computerpro
grammhersteller, die Chipsherste!1er, die Autoren, die Inter
preten, die Sendeanstalten; alle sind geschützt, nur die bilden
den Künstler würden, wenn wir dieses Folgerecht nicht auf
nehmen, benachteiligt. 
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Ich wende mich auf jeden Fall gegen die rigorose 
denn dann hätten wir nämlic:1 gar nichts in einem Bereich, wo 
die Länder bereits eine kennen. Wenn 
Sie schon eine Korrekturvornehmen nur über die 
Minderheit II. 
Ich bitte Sie beide abzulehnen und 
der Kommissionsmehrheit zu 

Bundesrat Koller: Herrn Ständerat ist zu:.iugestehEm 
dass sich in keinem hicha,ino,nFnrunirllAdes 
und der F1Cr1ArlrAn:knrnm,i,:::,:::inn \fr,r,:,rr,lon für ein solches 

Rechts-
EG-Mitali1eds:taaten ha-

nA1,rArm,:,,::: Recht auf
ist es tatsäch

lich so, dass das die einzige Möglichkeit ist, dieses 
Gesetzes etwas für die bildenden Künstler zu tun. In der Ver
wertungsgesellschaft Pro Litteris haben wir auch die In
frastruktur, um diesen neuen Vergütungsanspruch verwal
tungsmässig adäquat zu lösen. 
Die Erfahrungen vor allem in Deutschland zeigen, dass eine 
Lösung, wie sie von der Kommission unterbreitet wird, gut 
funktioniert. Die Formulierung ist weitgehend an die deutsche 
Lösung angelehnt Ich möchte Ihnen daher empfehlen, die
sem Antrag der Kommission zuzustimmen und die beiden 
Minderheitsanträge abzulehnen; den Minderheitsantrag II vor 
allem deshalb, weil die internationale Rechtsvereinheitlichung 
schon weit fortgeschritten ist. 
Uebrigens sehr im Unterschied zum Bibliotheksrappen: Der 
ist dort noch die Ausnahme. Dagegen ist das Folgerecht in 
acht der zwölf EG-Mitgliedstaaten realisiert, und von allen 
Staaten, die dieses Folgerecht der bildenden Künstler aner
kannt haben, findet sich nur in Italien die Lösung, wie sie die 
Minderheit II vorschlägt. Wir fürchten, dass diese Lösung nicht 
praktikabel ist Wenn Sie zunächst den Gewinn feststellen 
müssen, führt das zu einem kolossalen Aufwand. Diese Lö
sung ist auch nicht urheberrechtskonform. Die Vergütungen 
im Urheberrecht werden auch sonst nicht vom Gewinn abhän
gig gemacht. 
Das sind die Gründe, weshalb ich Ihnen Zustimmung zur 
Mehrheit empfehle. 

Masoni: Während der Bundesrat mit fliegenden Fahnen zur 
Mehrheit übergegangen ist, verteidige ich in diesem Fall, mit 
der Minderheit II, die Anträge der Botschaft Wir müssen uns 
mit den Gründen der Befürworter befassen. Sie sind nicht 
stichhaltig. Das erste Argument, das die Befürworter des Fol
gerechtes anführen, ist die unterschiedliche Behandlung von 
Werken der Literatur und der bildenden Kunst. Bei ersteren 
löst jede neue Verwertung Einnahmen für den Autor aus, bei 
Werken der bildenden Kunst nur einmal beim Verkauf des 
Werkes. Dieses Argument ist aus zwei Ueberlegungen nicht 
stichhaltig. Einmal entspricht der Verkaufspreis der Bilder dem 
Marktwert im Moment des Verkaufs. Dagegen ist die Vergü
tung für die Werke der Literatur, welche die Autoren bei Ver
tragsabschluss erhalten, nur ein kleiner Teil des Entgeltes. Es 
ist allgemein bekannt, dass der Autor für die Verkäufe seiner 
Werke zusätzlieh entschädigt wird. Das ist ein anderes System 
der Entlöhnung. Im ersten bezahlt msn für das Bild, dasWerk, 
die Skulptur den momentanen Marktwert. Der Schriftsteller 
hingegen bekommt weniger, im Hinblick auf die späteren Zu
satzvergütungen beim Verkauf der Werke. Es gibt ~inen Unter
schied von der Natur des Entgeltes her. Die Statistik über die 
Entlöhnung der Künstler spricht eindeutig dafür. dass die bil
denden Künstler viel mehr bekommen als die Schriftsteller. 
Es kommt noch ein zweites Argument hinzu; Beim Wiederver
kauf eines Buches erhält der Autor keine Vergütung. Bei einem 
Werk der bildenden Kunst möchte man mit dem Antrag der 
Mehrheit bei jedem Weiterverkauf eine Vergütung auszahlen 
lassen. 
Das zweite Argument der Befürworter war, dieses Recht sei in 
Artikel 14ter der Pariser Fassung als fakultativ vorgesehen. 
Das stimmt, aber nur 1 o Prozent der Mitgliedstaaten der Pari
ser Fassung haben ein Folgerecht eingeführt. Unter denjeni
gen, die es nicht kennen, sind insbesondere die angelsächsi-
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Der 
«Ausserdem ist ·testzuste,ller 
denen die es-·~-~·•,,.,,.. 
blieben ist, weil sich die S/"::hWi~rinki:iit,:,n 

der Praxis als zu gross erwiesen 
Die Schwierigkeiten rühren u. a. davon her, dass die Datie
rung und die Zuteilung eines Werkes oft sehr schwierig sind. 
Ein Werk wird unter einem Namen verkauft. Aber gerade die 
Auktionskataloge lassen durch ihre Verbreitung einen gegen
teiligen Schluss zu. Wer erhält das Entgelt, wenn an einer Auk
tion der Eindruck entsteht, es sei ein anderer der Autor als der 
Erstgenannte? Der Erstgenannte oder der tatsächliche Autor? 
Was geschieht mit den Fälschungen? Und was geschieht mit 
den Bildern, die nicht identifiziert werden können und bei de
nen man auch den Anfang der Schutzdauer nicht mehr fest
stellen kann? 
Mit einem langen Schutz- heute50 Jahre nach dem Tode des 
Künstlers, 70 Jahre gemässAntrag der Kommissionsmehrheit 

wird die Bestimmung bedeutender. Als der Bundesrat die 
Vernehmlassung durchführte, bestand kein grosses Interesse 
an der Bekämpfung dieser Bestimmung. Warum? Weil damals 
die Preise für die Werke aus diesem Jahrhundert nicht so hoch 
waren. Aber inzwischen - gerade in den letzten Jahren - sind 
die Preise für Werke aus diesem Jahrhundert, aber auch für 
diejenigen junger Künstler mächtig gestiegen. Es gibt junge 
Künstler, die Werke für 100 000 Pfund und mehr in London ver
kaufen. Das ist eine Entwicklung, die natürlich dem Folgerecht 
eine viel grössere Bedeutung gibt, als man bei der Redaktion 
der Botschaft vorgesehen hat. 
Die Bestimmung ist an sich auch auktionsfeindlich. Aber ge
rade die Auktionen mit ihren Katalogen, mit der Publizität der 
Verkäufe tragen dazu bei, vergessene Künstler wieder be
kanntzumachen bzw. die Werke bekannter Künstler im Preis 
zu festigen. Man benachteiligt mit dieser Bestimmung gerade 
die Einrichtungen, die den Künstlern nützen, nämlich die Auk
tionen mit ihren Katalogen und mit den damit verbundenen 
Studien. Man bestraft den Verkäufer dadurch, dass der Erlös 
erfasst wird und nicht der Gewinn. Man erfasst gerade den Ver
äusserer, der ein Werk manchmal unter dem Gestehungspreis 
verkauft, weil er bereits 15 Prozent als Kommission zu bezah
len hat. Was wird mit diesen 15 Prozent bezahlt? Es werden 
der Katalog, die Photos bezahlt, alles was das Werk bekannt 
macht. Es wird derjenige bestraft, der bereits einen Verlust hat 
und zur besseren Kenntnis des Werkes beiträgt. 
Mir scheint, die Regelung als solche ist nicht reif, auch wenn 
einige EG-Staaten diese übernommen haben. Ich bitte Sie, auf 
Seite 42 der deutschsprachigen Botschaft nachzulesen. Dort 
sind alle entscheidenden Argumente gegen das Folgerecht 
aufgeführt. 
Ich empfehle Ihnen, zuerst der Minderheit I, eventuell dann 
der Minderheit II zUfolgen. 

Bundesrat Koller: Ich möchte nur noch kurz Stellung nehmen, 
weil Herr Ständerat Masoni jetzt den Eindruck erweckt hat, als 
ob der Bundesrat nicht sehr kohärent wäre in seiner Argumen
tation. 
Es kann natürlich vorkommen, dass auch eine Botschaft rela
tiv rasch überholt wird. Die vorliegende Botschaft stammt vom 
19. Juni 1989. Heute müssen wir einfach feststellen, dass in 
der EG acht Staaten - es sind darunter wichtige wie die Buh
desrepublik Deutschland und Frankreich - dieses Folgerecht 
realisiert haben. Die Kommission hat dieses Folgerecht in ihr 
Harmonisierungsprogramm aufgenommen. Ich würde sagen: 
Wenn man alle diese neuen Vergütungen anschaut, ist eigent
lich die Unite de doctrine auf keinem anderen Gebiet so we;t 
gediehen wie beim Folgerecht. Oeshalb sollten wir-wenn wir 
ein Gesetz für die Zukunft erlassen -diesen Trend berücksich· 
tigen und lieber heute in Freiheit selber entscheiden, als dar-
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auf zu warten, dass es uns dann vielleicht in Verhandlungen in 
w,:,r,in<:•nJahren wird. 

man diese der 
un,,nt,~tin,n sieht 

Schmid: Die Bestrebungen von Herrn Bundesrat Koller, Re· 
zu die auch dem EG-Recht An1tsnrAr:hA,n 

sollten uns nicht einer in diesem Paria· 
ment entheben. 
Da habe ich eine das Verhältnis zwi· 
sehen Artikel 13c 29, sie nun in der 
des Bundesrates oder der Kommission? Wenn es hier 
dass der Urheber das Recht hat, dann heisst das im 
dass dieses Recht seiner besteht und dass das 
einmal auf die Erben wird, nämlich dann, wenn ein 
Tatbestand geschaffen der einen Vermögensanspruch 
auslöst Wenn der Urheber stirbt, dann haben die Erben ge
mäss allgemeinem Erbrecht das Recht, dieses Vermögens
recht geltend zu machen. 
Wenn es nun aber hier in Artikel 29 heisst: «Der Schutz eines 
Werkes erlischt 70 Jahre (respektive 50 nach Bundesrat) nach 
dem Tod des Urhebers», ist davon auszugehen, dass 50 oder 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers seine Erben dieses 
Recht noch haben. Dann haben wir natürlich dieselbe Situ(:1- • 
tion wie bei den «Sofa-Importeuren» bzw. «Importreitern», die 
vor ungefähr einem halben Jahr angeprangert worden sind, 
leistungslose Erträge zu kassieren. 

Bundesrat Koller: Das ist natürlich ein allgemeines Phäno
men im Urheberrecht, dass leider sehr oft die Erben von die
sen Vergütungen mehr profitieren als die eigentlichen Urheber 
selber. Das gilt natürlich dann auch in diesem Bereich. Aber 
daran können wir grundsätzlich nichts ändern. 

Danioth: Ich möchte Sie nur auf folgendes hinweisen: Was 
mich nicht gerade vom Sitz gerissen, aber doch beeindruckt 
hat ist der Hinweis von Herrn Onken, dass nur Italien das nicht 
hat. Nur Italien! Kommt es von ungefähr, dass die grosse Kul
tumation des Michelangelo, des Leonardo da Vinci kreativen 
Lösungen auch heute noch zugänglicher ist? Warum müssen 
wir alles dekretieren und uns von der Mehrheit diktieren las
sen? Herr Bundesrat Koller hat erklärt: Stimmen wir jetzt in 
Freiheit zu, sonst werden wir gezwungen. 
Auf meine Frage, ob es eine gesamtarbeitsvertragliche Rege
lung gebe, ist bisher niemand eingetreten. Wenn wir das ge-

Präsident: Damit darf ich die Diskussion als abgeschlossen 
betrachten. Ich gehe bei der Abstimmung zu Artikel 13c Ab
satz 1 wie folgt vor: Ich stelle den Minderheitsantrag I der Kom
missionsmehrheit Wenn die Minderheit I obsiegt, 
ist der Fall erledigt; wenn die Mehrheit wird die Mehr
heit der Minderheit II gegenübergestellt 

Vote 

Definitiv -Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 
Angenommen-Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Schafft .... 
Abs. 2(neu) 

26Stimmen 
13Stimmen 

21Stimmen 
17Stimmen 

Vereinbarungen, wonach sämtliche Urheberrechte abgetre
ten werden oder dem Arbeitgeber für sämtliche Verwendungs
rechte eine ausschliessliche Lizenz eingeräumt wird, bedürfen 
der schriftlichen Form. 

Antrag Simmen 
Abs.1 
.... auf den Arbeitgeber über, als dies im Arbeitsvertrag verein· 
bartwurde. 
Abs. 2 (neu) . 
.... , bedürfen der schriftlichen Form. Sie sind nur gültig, wenn 
der Urheber an einem späteren Verwertungserlös angemes-. setzliche Recht streichen, ist der Möglichkeit einer gesamtar

beitsvertraglichen Regelung nach wie vor Rechnung getra
gen, besser Rechnung getragen. Dann kann man am späte
ren Gewinn auch jene Künstler teilhaben lassen, die nicht an 
der Auktion sind, die einfachen, die bescheidenen. Hier privile
gieren Sie wieder. 

. sen beteiligt ist. 

Ich möchte Ihnen, gerade aus dieser Diskussion heraus, vor
schlagen, Italien zu folgen. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Wir bewegen uns hier in ei· 
nem Bereich, der im täglichen Leben sehr viele Facetten hat. 
Ich möchte nur Herrn Schmid auf folgendes hinweisen: Jch 
hatte küalich einen Fall in Händen, wo ein sehr begabter Ein· 
zelkünstler, der den Begriff des Gesamtarbeitsvertrages über- · 
haupt nicht kannte, in den 20er und in den SOer Jahren schöne 
Werke schuf. Er hinterliess seine Witwe, die noch lebt. Er hat 
seinerzeit für seine Werke sehr wenig Geld bekommen. Heute 
werden von den Eigentümern dieser Werken noch innerhalb 
der 50jährigen Schutzdauer plötzlich Kopien (Zu Werbe
zwecken) in riesigem Umfange gemacht, und seine Werke 
werden zum Teil mit grossen Gewinnen weiterverkauft. Diese 
Witwe wäre nun naturlich ausserordentlich glücklich über eine 
Verlängerung der Schutzdauer. 
Man kann auch nicht sagen, das wäre ein Erwerb ohne Lei
stung. Die vererbten·Urheberrechte betreffen natürlich auch 
eine Leistung. Aber die Leistung wurde ursprünglich vom Ur
heber erbracht. Gerade ~eil sie im Augenblick der Schöpfung 
oft wenig einbringt, sind natürlich die verschiedensten späte
ren Nutzungs· und Folgerechte von grösserer Bedeutung als 
bei Leistungen, die sofort gut entschädigt werden. 

Antrag Onken 
(als Eventualantrag zum Antrag Simmen) 
Streichen 

Art.15 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Sauf .... 
Al. 2 (nouveau) 
Les conventions qui prevoient la cession de tous les drolts 
d'auteur ou la concession d'une licence exclusive pour tous 
les droits d'utilisation en faveur de l'employeur necessitent Ja 
forme ecrite. 

Proposition Simmen 
Al. 1 
.... passent ä l'employeur, dans la mesure ou cela a ete 
convenu par contrat. · · 
Al. 2 (nouveau) 
.. .. necessitent la forme ecrite. Elles ne sont. valables que si 
l'auteur a droit ä une part equitable du prodult d'une even
tuelle exploitation ulterieure. 

Proposition Onken 
(proposition subsidiaire a la proposition Simmeh) 
Biffer 
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Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Auch bei Werken, die im 
Arbeitsverhältnis werden - und ihnen kommt 
heute eine sehr grosse Bedeutung zu - können die Urheber-
rechte Person zustehen, die das Werk schöpft, also 
dem Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses müs· 
sen aber diese Umfang auf den Ar-
beitoeber nh,~rn,r:>hi::,n können. Artikel 15 nach gel-

Praxis. Uebertragen werden heutiger 
«Z1wec:kübe1tra,m m1n<,'th,:,nriPnl nur die Dienstwerke, also nur. 

v<>,-tr,:,nli,~h&>n Pflichten wird. 
Der Zeichner einer der in den Bilder malt, 

An!r:1es,te11te von Radio DAS, der in der Freizeit ein 1-1n,.,,n,01 

,,,.,r,ro,,,.,t sie beide können diese Werke selbst verwerten. 
nach Branche der Begriff der dienstlichen Tätigkeit nicht 
genau gleich weit Die Branchenusancen spielen daher eine 
Rolle. 
Pauschale Abtretungen müssen ausdrücklich schriftlich for
muliert werden. Mit dem von der Kommission beigefügten Ab
satz 2 sollte nochmals unterstrichen werden, dass die Urhe
berrechte originär beim Urheber entstehen und eben nur be
schränkt auf den Arbeitgeber übergehen. Dieser Zusatz ist 
ebenfalls auf die Anträge der Urheber zurückzuführen. Sie 
sind noch nicht befriedigt. In einem Antrag Simmen werden 
zwei ihrer Anliegen wiederaufgenommen, der Antrag Onken 
will das Werkschaffen im Arbeitsverhältnis überhaupt nicht ge
setzlich regeln. Ich komme nach der Begründung darauf zu
rück. 

Frau Simmen: Die Fassung von Kommission und Bundesrat 
stützt sich mit der Formulierung «als es das Arbeitsverhältnis 
mit sich bringt» auf einen recht vagen Begriff, der Unklarheiten 
Tür und Tor öffnet. Nach der schweizerischen Rechtspre
chung liegt beim Tätigwerden für einen anderen rasch ein Ar· 
beitsverhältnis vor, rascher zum Beispiel als im Recht der Bun
desrepublik. So gelten als Arbeitnehmer freischaffende Jour
nalisten, Orchestermusiker, Schauspieler, Filmtechniker, Sän
ger; dies auch dann, wenn sie nur für eine einzige Aufführung, 
für ein Konzert oder einen Film engagiert wurden. Unter den 
Begriff des Arbeitsverhältnisses fallen auch sehr unterschiedli
che tatsächliche Situationen. Ein Setzer, der einen Briefbogen 
konzipiert, ist nicht dasselbe wie ein Journalist, der einen Arti
kel schreibt. Und die beiden können unmöglich über einen 
Kamm geschoren werden. 
Die Vertragsfreiheit ist die gegenwärtig bestehende Lösung. 
Wo eine ausdrückliche Regelung der Abtretung von Urheber
rechten im Vertrag fehlt, wird sie aus den übrigen Vertragsbe
stimmungen heraus interpretiert; das ist die sogenannte 
Zweckübertragungstheorie. Diese Rechtslage hat sich in der 
Praxis absolut bewährt, und es sind kaum Gerichtsurteile über 
die Rechtsabtretung im Arbeitsverhältnis bekannt. Es besteht 
also keine Notwendigkeit, gesetzgeberisch tätig zu werden 
auf einem Gebiet, das heute keine Probleme stellt 
Für verschiedene Bereiche bestehen Gesamtarbeitsverträge 
oder standardisierte Verträge, so zum Beispiel für die SAG, bei 
verschiedenen Theatern, bei Orchestern. Diese Gesamtar
beitsverträge weichen gerade im Bereich der Rechtsabtretung 
zum Teil sehr stark voneinander ab. Dies zeigt, dass die Be
dOrfnisse sehr unterschiedlich sind und dass man ihnen mit ei
ner einheitlichen Abtretungsregelung, wie sie Bundesrat und 
Kommission vorschlagen, nicht gerecht werden kann. Die Ver
tragsfreiheit ist auch unter diesem Gesichtspunkt die bessere 
Lösung. 
Wenn Sie gestatten, Herr Vizepräsident, spreche ich auch 
gleich zu Absatz 2, weil er inhaltlich dazugehört. 
Urheber und Interpreten können nicht damit rechnen, immer 
gleich kreativ zu sein. Fruchtbare Schaffensperioden wech
seln mit solchen der Dürre ab, und ein schöpferischer Mensch 
muss in solchen schwierigen · Situationen vom Ertrag der 
fruchtbaren Perioden leben können. Der Kommissionsvor
schlag bietet hierfür keinerlei Gewähr. Es ist so: Wer nicht 
mehr den Anforderungen des Arbeitgebers hinsichtlich Kreati
vität entspricht, kann ohne weiteres entlassen werden und hat 
nach Kommissionsfassung kaum die Möglichkeit, wenigstens 
in den Genuss eines gewissen Verwertungserlöses zu kom
men. 
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Ich bitte Sie daher, in den Absätzen 1 und 2 meinem Antrag 
zuzustimmen. 

Onken: Im Grunde genommen läuft Argumentation in 
die Richtung wie die, welche Frau Simmen soeben 
\lnrr,,:,Jcr,:,r,,:,n hat Frau Simmen will den Artikel noch :;,nrHm,on 

auf;gestallten Ich sage alternativ dazu-. wenn man ihr nicht 
lasst uns ihn doch streichen. Denn an und für sich 

keine f .;orii'tltCl'<::>lltl 

nrn,.,.,.,,n Prozesse, 
dass hier eine besondere J..Jrr,r.1,,m,,m, 

den die durch das Gesetz geregelt werden müsste. 
Ueberlassen wir das doch den Vertragspartnern. 
An sich ist das ein Grundsatz, der hier im Rate immer hochge
halten worden ist. Ich erinnere beispielsweise an die Diskus
sion um wo man auch betont hat: Das ist doch 
.Sache der Sozialpartner, weshalb muss hier vom Gesetz her 
eingegriffen werden? Im Gesetz wird im allgemeinen nur dort 
normiert, wo ein allgemein sanktionierter, von allen getrage
ner Zustand nun auf gesetzlicher Stufe geregelt werden kann, 
sozusagen weil er Allgemeingut geworden ist. Hier jedoch hat 
es bisher geklappt, haben die Vertragspartnergut miteinander 
zusammengearbeitet. Die Zweckübertragungstheorie ist das 
Instrument, mit dem korrekte Partner miteinander verkehren 
können. Es bedarf also dieses Artikels nicht unbedingt. Im 
Zweifelsfalle können wir ihn ganz streichen. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Die Anträge lagen der 
Kommission in etwas anderer Form.auch schon vor. In Ab· 
sati 1 sind die Urheber gegenüber der Formulierung «soweit 
es das Arbeitsverhältnis mit sich bringt» misstrauisch und wol
len statt dessen die Formel «soweit dies im Arbeitsvertrag aus
drücklich vereinbart wurde». 
Die Kommission war der Auffassung, dass mit ihrer Formulie
rung die jetzige Praxis und auch die «Zweckübertragungs
theorie», die beide Seiten genau kennen, festgeschrieben wer
den und dass ein Abgehen vom Kompromisstext-in Absatz 1 
(übrigens der Konsenslösung der Expertenkommission III) -
die Nutzerseite nur unnötig verunsichere, ohne den Urhebern 
etwas zu bringen. Deshalb kamen wir dazu, Absatz 1 in der 
Formulierung der Fahne zu verabschieden. Den Urhebern 
sind wir, wie erwähnt, bei Absatz 2 im ersten Satz gefolgt. Der 
zweite Satz, gemäss dem pauschale Abtretungen ungültig 
sein sollen, wenn der Urheber an einem späteren Erlös nicht 
angemessen beteiligt sei, wurde in der Kommission abge
lehnt, allerdings nur mit Stichentscheid der Präsidentin. 
Diese Ergänzung bringt jedenfalls mehr Probleme, als sie löst. 
Weder ist klar, ob Teilnichtigkeit oder totale Nichtigkeit ausge
löst wird, ob sie ex tune oder ex nunc wirkt, also von Anfang an 
oder erst im Augenblick, da keine Beteiligung an einem Ver
wertungserlös erfolgt Sie sollte deshalb nicht übernommen 
werden. 
Der Antrag Onken auf Streichung ist zwar verständlich und je
denfalls dem Antrag Simmen von der Sache her vorzuziehen. 
Er hat aber drei Haken: 
1. Oiese.r Antrag ·1äuft auf das Ordre/contre-ordre/desordre
Systemhinaus, Wir haben rnimlich $8inerzeit den Bundesrat 
darum gebeten, diese Angelegenheit zu regeln, und zwar zu
gunsten der Nutzer. Wenn wir jetzt nicht re.geln, sind wir uns 
selber untreu. 
2. Zwar regelte die Expertenkommission III nicht zugunsten 
der Arbeitgeber, aber das Ganze war Bestandteil des Kompro
misses der Expertenkommission, und mit der Streichung bre
chen wir auch unnötig ein StOck Kompromiss heraus. 
3. Der Vorschlag schreibt schliesslich die Praxis fest. Wenn wir 
ihn ersatzlos streichen, schaffen wir eher Unsicherheit als 
mehr Sicherheit. Oeshalb schlage ich Ihnen vor, den Artikel 
mit der-wenn auch knappen- Mehrheit zu verabschieden. 
Die Furcht der Urheber, hier könnte wegen des Begriffes «Ar· 
beitsverhältnis» eine unerwünschte Ausweitung auf andere 
Verträge als Arbeitsverträge stattfinden, ist verfehlt. Der Text ist 
klar genug. Gemeint sind mit diesem Artikel wirklich nur die Ar
beitsverträge und nicht andere Verträge wie etwa Mandate, de
ren Interpretation dann wirklich vom Vertragsrecht abhangen. 



Droit d'auteur. loi 

sich 
Über keine \/Olrtr,:,nlU'hO Ahm"1,l"hl 

gen, dann soll 
wonach die den Arbeitgeber 

soweit sich das aus dem Vertragszweck ergibt Das si
cher als Auslegungsregel Sinn. Ich gebe aber Herrn Onken zu. 
dass wir wahrscheinlich sogar ohne diese Bestimmung leben 
könnten. Aber als Auslegungsregel macht das meiner Mei
nung nach Sinn. Ich beantrage Ihnen daher, an Absatz 1 von 
Artikel 15festzuhalten. 
Alle anderen Bemühungen sowohl Ihrer Kommission wie im 
Antrag von Frau Simmen schiessen über das Ziel hinaus. Die 
Mehrheit der Kommission wollte hier einen Schutz der Urhe
ber durch das Erfordernis der schriftlichen Form sicherstellen, 
wenn sämtliche Urheberrechte abgetreten werden. Ich bin 
nicht so sicher. ob das tatsächlich auf einen solchen Schutz 
hinausläuft. Man sagte mir, dass beispielsweise im Bereich 
der elektronischen Medien sehr viele Regelungen am Telefon 
getroffen werden, auch auf dem Gebiet der Werbung. Wenn 
daher rasch reagiert werden muss und Sie nun die Schriftform 
vorschreiben, behindern Sie vielleicht gerade jene, die Sie 
schützen möchten. 
Ganz ähnlich geht es mir mit dem Antrag in Absatz 2 von Frau 
Simmen, wonach ein solcher Vertrag erstens nur mit Schrift
form und zweitens bei einer angemessenen Beteiligung am 
Verwertungserlös gültig ist. Wenn dann die Schriftform nicht 
eingehalten und die angemessene Beteiligung am Verwer
tungserlös nicht gewährt ist, haben Sie die Nichtigkeit des Ver
trages. Damit ist die Beteiligung am Verwertungserlös auch 
wieder verhindert. 
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, für Absatz 1 bei 
der Fassung von Bundesrat und Kommission zu bleiben und 
alles andere zu streichen. Wenn Sie gar nichts wollen, wäre 
das noch das kleinere Uebel, als zu viele Schutzvorschriften 
vorzusehen, die dann leicht kontraproduktiv sein könnten. 

Abstimmung- Vote 

Abs. 1-AI. 1 

Eventuetl -A titre preliminaire 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Simmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Onken 

Abs. 2-:AI. 2 

Eventuell-A titre preliminaire 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Simmen 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Kommission 
FürdeA Antrag Onken 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

18 Stimmen 
15Stimmen 

21 Stimmen 
9Stimmen 

18Stimmen 
14Stimmen 

19Stimmen 
. 10Stimmen 
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Art. 17 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

E 6 mars 1991 

Wird ein Werk in Erfüllung eines unter der Verant-
wortung und auf Kosten und Gefahr Produzenten von 
mehreren Urhebern so erwirbt der Produzent das 
ausschliessliche für die Verwendung des Kollektiv-

Artikel 7 Absatz 4 bleibt vorbehalten. 
Abs.2 
Der Produzent und der Urheber können etwas anderes verein-
baren; die vom 
zenten haben, nicht on1cnOJ"101'1,no. 

halten werden. 
Abs.3(neu) 
Für Verwendungen des Kollektivwerks, die vom Vertrag nach 
Absatz 1 nicht erfasst sind, haben die Urheber Anspruch auf 
angemessene Beteiligung am Verwertungserlös; auf diesen 
Anspruch kann nicht im voraus verzichtet werden. 

Antrag Zimmerli 
Schaffen mehrere Personen gemeinsam und in Erfüllung ver
traglicher Pflichten auf Kosten und Gefahr eines Produzenten 
ein Werk, so gehen die Rechte daran so weit auf den Produ
zenten über, als dies im Vertrag vereinbart worden ist. 

Antrag Rhinow 
Abs.1 
Wird ein Werk in Erfüllung eines Vertrages von mehreren Urhe
bern geschaffen, so gehen die Rechte an diesem Werk so weit 
auf die andere Vertragspartei über, als dies im Vertrag verein
bart ist. 
Abs.2 
Streichen 
Abs.3(neu) 
unverändert 

Antrag Schiesser 
Abs.2 
. ... können jedoch gutgläubigen Dritten, die .... 

Art.17 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Si l'oeuvre est creee par plusieurs auteurs en execution d'un 
contrat, sous la responsabilite d'un producteur et a ses ris
ques et perils, ce dernir acquiert le droit exclusif d'utiliser l'oeu
vre collective; l'article 7, alinea 4, est reserve. 
Al.2 
Le producteur et l'auteur peuvent deroger par contrat a la regle 
prevue au 1 er alinea; de tels contrats ne sont toutefois pas op
posables aux tiers qui ont acquis du producteur un droit d'utili
sation. 
Al. 3 (nouveau) 
les auteurs ont le droit de participer de maniere equitable au 
produit de l'exploitation de l'oeuvre collective resultant d'une 
utilisation qui n' est pas couverte par le contrat selon 
l'allnea 1er; les auteurs ne peuvent renoncer ä ce droit par 
avance. 

Proposition Zimmerli 
Si plusieurs personnes creent une oeuvre conjointement et en 
vertu de leurs obligations contractuelles aux frais d'un produc
teu( et ä ses risques et perils, les droits sur l' oeuvre passent au 
producteur dans la mesure ou le contrat le prevoit. · 

Proposition Rhinow 
Al.1 
Si l'oeuvre est creee par plusieurs auteurs en execution d'un 
contrat, les droits sur eile sont transferes a l'autre partie dans la 
mesure ou le prevoit le contrat. 
Al.2 
Bitter 
Al. 3 (nouveau) 
inchange 
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Proposition Schiesser 
Al.2 
.... auxtiers qui ont acquis de bonne foi, du producteur, 

Frau Meier 
Artikel 
WowirfrOherden Antrieb Ur-
heber eines Werkes der und Kunst fanden, den 
Sl"l">rifl·.:::t,::,lli:>r den Dichter, den Maler, den Kn,mn,nni<::te,n 

ben wir es heute viel mehr mit kollektiven und 
WE!r1<~mn,norun1ae1 zu tun. Denken Sie etwa an S,::,1nr1,~nr,nr11 

und Fernsehschaffenden. Diese v,::,,c<::r,111,::,. 

eine Stärkung der des Unternehmers, 
und Gefahr und dessen Verantwor-

Werk in Erfüllung eines Vertrages von mehreren Urhe
bern geschaffen wird. Wir haben denn auch dem Bundesrat 
1965 den Auftrag gegeben, die Stellung der Produzenten zu 
verstärken. Er hat aber den Produzentenartikel, wie Artikel 17 
etwa auch genannt wird, nicht etwa erst für die heutige Vorlage 
neu erfunden. Es gab ihn in allen Entwürfen seit 1984 in ir
gendeiner Form. Auch die Expertenkommission III hatte 
nichts gegen den Grundsatz eines Produzentenartikels. Auch 
sie ging davon aus, dass beim Vorliegen eines Produzenten
verhältnisses der Produzent Ober die Nutzungsbefugnisse 
verfügen können muss. 
Es m, eine Regelung zu schaffen, welche die Mobili-

ürfnisse bei solchen Werken erfüllt. Die Nutzung soll 
weder zum Nachteil des Produzenten noch der übrigen Betei
ligten blockiert werden können. Die Fassung des Bundesrates 
hat diese Zielsetzung entschieden verfolgt. Nach ihr erwirbt 
der Produzent das Urheberrecht wirklich schlechthin. 
Die Kommission hat nun zugunsten der Urheber einige we
sentliche Verbesserungen angebracht. Sie ist dabei allerdings 
nicht vom Grundsatz abgewichen, dass die verschiedenen 
Rechte in der Hand des Produzenten gebündelt, konzentriert 
werden müssen. Aber der Kommissionsantrag lässt nur die 
Verwendungsrechte von Gesetzes wegen auf den Produzen
ten übergehen, nicht das gesamte Urheberrecht. Die Kommis
sion hat auch den Vorbehalt der separaten Verwendung von 
einzelnen Beiträgen wiederaufgenommen. Auch er war schon 
im bundesrätlichen Entwurf 1984 enthalten. 
Im Absatz 2 wurde dann der Gutglaubensschutz der Dritten 
auf jene beschränkt, die vom Produzenten Nutzungsbefug
nisse erworben haben. 
Am wichtigsten für die Urheber ist Absatz 3 der Kommissions
fassung. Dieser Absatz knüpft an die Forderung der Urheber 
an, für Verwendungen des Werks, welche «zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses nicht vorgesehen waren», eine zusätzliche 
Entschädigung zu erhalten. Diese Formulierung erschien der 
Kommission für den Urheber als etwas gewagt, weshalb dann 
die Wendung «vom Vertrag nicht erfasst» vorgezogen wurde. 
Damit wird ausgeschlossen, dass der Produzent später belie
bige Nutzungshandlungen in den Vertragsabschluss hinein
deutet. Die Kommission wollte den Bereich, für den die Abgel
tung am Anfang vereinbart wurde, möglichst genau eingren
zen, eben auf das, was vom Vertrag selbst abgedeckt ist. Jede 
weitere Verwendung, auf die der Urheber im voraus auch nicht 
verzichten kann, gibt ihm Anspruch auf eine angemessene Be
teiligung am Verwertungserlös. Das gilt auch für jene Verwen
dungen, für die der Produzent die Rechte nach Absatz 1 von 
Gesetzes wegen erworben hat. Diese Rechte sind nämlich 
vom Vertrag gar nicht erfasst. Der Vertrag löst also über seinen 
Inhalt hinaus lediglich den Uebergang auf den Produzenten 
aus. Absatz 1 ist nicht eine blasse Auslegungsregel. Hier wird 
eine Legalzession vorgesehen. Sonst hätte Absatz 3 in der 
Kommissionsfassung gar keinen Sinn. 

Zlmmerli: Ich teile die Auffassung der Kommissionspräsiden
tin, dass es bei diesem Produzentenartikel in diesem Gesetz 
um eine zentrale Frage geht. 
Mit meinem Abänderungsantrag bekenne ich mich zu einem 
hehren schweizerischen P(1nzip, das namentlich auch in die
sem Rat - Herr Onken hat es vorhin gesagt- als unverdächtig 
gilt, nämlich zur Vertragsfreiheit. Bundesrat und Kommission 
propagieren demgegenüber für die Rechte am Kollektivwerk 
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ziemlich genau das Gegenteil, nämlich eine Legalabtretung 
nacl-i dem Prinzip, wer befiehlt nicht nur, sondern be- . 
kommt auch gleich von Gesetzes wegen, was er möchte, näm
lich das ausschliessliche Recht für die Verwendung des auf 
seine Kosten und Gefahr produzierten Werks. 
Dass die Produzenten und Urheber gemäss Absatz 2 des 
Kommissionsbeschlusses etwas anderes verein-
baren können, ändert meines diesem "''"C1vv,um11-

gen Konzept nichts. 
Nun hat Herr Rhinow im gleichen Sinne einen Antrag 
,::,1n,nArA1r,1nr Er aber im Gegensatz zu meinem Antrag Ab-

aufrechterhalten. Ich werde darauf gleich noch zu spre
chen kommen. 
Gerade in unserem Rat ist immer wieder mit Recht betont wor
den, dass man die Vertragsfreiheit nur dann zugunsten der ei
nen oder anderen Partei einschränken sollte, wenn sich aus 
dieser Vertragsfreiheit wesentliche Nachteile für die Beteilig
ten oder die Oeffentlichkeit ergeben haben, wenn es z. B. 
darum geht, von Gesetzes wegen die schwächere Partei zu 
schützen, oder wenn mit einer gesetzlichen Zuordnung 
Lücken gefüllt werden müssen, die sonst Rechtsunsicherheit 
schaffen. Das heute geltende Urheberrecht kennt keinen Pro
duzentenartikeL Es herrscht mit anderen Worten völlige Ver
tragsfreiheit. Die Rechte gehen von einem oder von mehreren 
kollektiv schaffenden Urhebern in dem Verhältnis auf den Pro
duzenten über, als dies die Parteien ausdrücklich vereinbaren. 
Verzichten Urheber und Produzent auf eine ausdrückliche Re
gelung, so greift die heute bereits mehrfach zitierte Zweck
übertragungstheorie, die eine anerkannte Auslegungsregel 
für Parteien und Richter ist und im Urheberrecht Tradition hat; 
gefragt wird: Was wollen die Parteien mit dem Vertrag errei
chen? Innerhalb dieses Vertragsziels gelten die Urheber
rechte dann eben als übertragen. 
Hat dies nun zu nennenswerten Problemen geführt, so dass 
von dieser Vertragsfreiheit heute abgerückt werden müsste? 
Suchen Sie doch einmal in der Judikatur, der bundesgerichtli
chen und der kantonalen, nach Streitfällen und Entscheiden -
Sie werden eine wohltuende leere feststellen. Offensichtlich 
haben die Verträge und die geltenden Auslegungstheorien die 
Rechtssicherheit geschaffen, die gefordert wird. 
Ich habe mich deshalb etwas umgehört - und zwar ohne ir
gendwelchen Interessen der vom neuen Urheberrecht beson
ders Betroffenen verpflichtet zu sein-. um zu erfahren, warum 
man nun diese Vertragsfreiheit mit einem Produzentenartikel 
weitgehend beerdigen will. Dabei habe ich das Argument ge
hört, es gehe auch um die sogenannte Verkehrsfähigkeit des 
Werkes, d. h. der Lizenznehmer müsse verbindlich wissen, 
wofür ihm der Produzent die Nutzung einräumen müsse, und 
deshalb bedürfe es dieser Gesetzesbestimmung. Konkrete 
Probleme mit dem bisherigen Recht konnte man mir aber 
nicht nennen. Das erstaunt auch nicht Denn die Rechte, z. B. 
an einem Film, gehen ja meistens durch mehrere Hände, und 
nur der Lizenznehmer, der die Werke direkt vom Produzenten 
erwirbt und nicht von einem Zwischenhändler, wäre allenfalls 
besser geschützt. 
In d.er Tat wird, wenn der Produzentenartikel ins Feld geführt 
wird, meist der. Film als typisches Beispiel des kollektiven 
Werkschaffens und der Verantwortung eines .Proou.zenten. ge~ 
nannt. Der vorgeschlagene PrOduzentenartlkel ginge aber 
weit über diesen Filmbereich hinaus,· und er würde im Gegen
satz zu dem, was von seinen Befürwortern behauptet wird, in 
Europa allein dastehen. Kein einziges Land kennt eine solch 
generelle Bestimmung, und das. kommende Europarecht 
sieht, soweit ich es sehe, nichts Derartiges vor. Die wenigen 
Sondernormen, die es auf internationaler Ebene vereinzelt für 
den Film gibt, rechtfertigen den von Bundesrat und Kommis· 
sion propagierten Produzentenartikel nicht. 
Beeindruckt hat mich, dass nicht nur die Urheber, sondern 
auch die Filmproduzenten diese Bestimmung gar nicht wol· 
ten. Nach meinen Abklärungen hat der Schweizerische Ver· 
band der Spiel- und Dokumentarfilmproduzenten immer wie
der betont, dass er niit der best1:1henden Vertragsfreiheit sehr 
gut leben könne und dass er sich von einem Produzentenarti
kel keine zusätzliche Rechtssicherheit verspreche. 
Es leuchtet doch ein, dass dem wirtschaftlichen Risiko, das 
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bei der Filmproduktion erheblich ist, mit einem mass
geschneiderten Vert~ag Rechnung getragen wird und dass 
der Produzent auf vertraglichem Weg die Rechte erwerben 
soll, die für die Ausrüstung des Werkes nötig sind-nicht mehr 
und nicht Die Produzenten brauchen keine schüt-
zende Hand des über sich zu wissen, 
sie können ihre Rechte sehr selber 
wahren. Das gilt auch für die SAG, diesem 
tenartikel besonders interessiert ist Ein 
rechtlich exotisch wirkende RA,~f"hrilnw1 

Erachtens nicht vor. 
Herr Kollege Rhinow hat im Sinne formuliert. Wir 
decken uns materiell 100prozentig bei Absatz 1. Ich bin der 
Auffassung, dass seine Formulierung in Absatz 1 die bessere 
ist, und um die Dinge zu vereinfachen, ziehe ich meine Formu-

bei Absatz 1 zugunsten der Formulierung von Herrn 
Kollege Rhinow zurück. Etwas mehr Mühe habe ich bei Ab
satz 3. Absatz 2 würde natürlich,. wenn Sie dem Antrag Rhi
now/Zimmerli zustimmen, gegenstandslos. Bei Absatz 3 geht 
es um mehr oder weniger Selbstverständliches, nämlich, dass 
nicht mehr Rechte übertragen werden können, als im Zeit
punkt des Vertragsschlusses überblickbar sind. Dann kommt 
noch dieser berühmte Nachsatz: «Auf diesen Anspruch kann 
nicht im voraus verzichtet werden.» Ich glaube, das ist eine 
Misstrauenskundgebung zu Lasten der Produzenten, die an 
sich dieses Misstrauen nicht verdienen. Man könnte also auf 
Absatz 3 verzichten. Darüber wird man noch diskutieren. 
Ich komme zum Schluss. Es ist anzuerkennen, dass Bundes
rat und Kommission, gewitzigt durch Erfahrungen mit der Vor
lage 1984, den Kompromiss gesucht haben. Aber alle Vor
schläge, die eine von der Vertragsfreiheit abweichende Rege
lung vorsehen, werfen mehr Fragen auf, als sie Probleme lö
sen. Es besteht also kein Anlass, die vielfältigen Produktions
formen des kollektiven Schaffens in eine Norm zu zwingen. 
Keine der bisher vorgeschlagenen Lösungen ist dem gelten
den Recht, d. h. der Vertragsfreiheit, überlegen, die es den 
Parteien überlässt, die Leistungen des Urhebers gegenüber 
dem wirtschaftlichen Engagement des Produzenten frei abzu
wägen und die Uebertragung und Abgeltung der Rechte dem
entsprechend auf dem Boden der Privatautonomie vertraglich 
zu ordnen. Wenn wir in der heute von staatlichen Eingriffen ge
prägten Welt bei der Rechtsetzung schon einmal eine Lanze 
für die Vertragsfreiheit brechen können - und dies mit gutem 
Gewissen-, sollten wir es auch tun. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. 

Präsident: Damit hat Herr Zimmern seinen Antrag zu Artikel 17 
Absatz 1 zurückgezogen. Er bleibt bestehen für die Absätze 2 
und 3, für die Herr Zimmerli Streichung beantragt. 

Rhinow: Der Bundesrat schreibt in seiner Botschaft zu Recht, 
die Werkschöpfung durch mehrere Urheber in Abhängigkeit 
von einem Unternehmer werde in immer mehr Bereichen der 
schöpferischen Tätigkeit zur Regel. Die bundesrätllche Fas
sung geht davon aus, dass in diesem Fall sowohl die wirt
schaftlichen wie die ideellen Interessen der Urheber in den 
Hintergrund treten, während der Werkproduzent das finan
zielle Risiko trage und deshalb eine starke Rechtsstellung be
nötige; so steht es in seiner Botschaft. Der Bundesrat stützt 
sich deshalb ganz auf die Vorschläge der Urheberrechtsnut
zer und der SRG ab. 
Diese einseitige Gewichtung der Interessen vernachlässigt die 
Rechtsstellung der Urheber und stellt die Rechte des Produ
zenten zu eins· itig in den Vordergrund. Die Kommission hat 
an dieser Posi .. on Aenderungen angebracht; die Frau Kom
missionspräsidentin hat sie erwähnt. Trotzdem ist die Kom
missi<'" - auch hier hat Frau Meier das Wesentliche gesagt
im Grundsatz dem Bundesrat gefolgt. 
Es sprechen aber namentlich fünf.Einwände gegen die Fas
sung von Bundesrat und Kommissionsmehrheit; Herr Zim
merli hat sie erwähnt. Ich gehe nur noch stichwortartig darauf 
ein, um die Diskussion nicht zu verlängern: 
1. bildet die Legalzession, die gesetzliche Uebertragung des 
Urheberrechts oder des ausschfiesslichen Rechts für die 
Verwendung des Kollektivwerkes an de~ Produzenten, einen 

dieVer
dass 

hh,~r,...,oh<:1n können, wird damit um-

Beisoiel der Filmproduzenten aus mehreren Grün-
den vor allem auch, weil sie selbst diesen Arti-
kel gar nicht wollen. 
4. ist die Bestimmung, dass abweichende Vereinbarungen 
zwischen Urheber und Produzent Dritten nicht entgegenge
halten werden können, sehr urheberieindlich. Ja, sie entwertet 
die an sich mögliche Aenderung der Legalzession auf erhebli
che Weise, weil sie nur im Innenverhältnis zum Tragen kommt, 
das im übrigen gar nicht näher normiert worden ist 
5. steht diese Bestimmung in rechtsvergleicnender Hinsicht 
verloren in der politischen Landschaft Wir können global ge
sehen drei urheberrechtliche Gesetzgebungstraditionen un
terscheiden: die anglo-amerikanische, die westeuropäisch
kontinentale und die sozialistische. 
Die kontinental-europäische Tradition begünstigt in der Regel 
den Urheber, die anglo-amerikanische den Arbeitgeber oder 
Produzenten. Interessant ist nun, dass der amerikanische 
Copy-Right-Act das Urheberrecht beim kollektiven Werkschaf
fen zwar dem Auftraggeber zuweist, dabei aber eine ausdrück
liche schriftliche Vereinbarung voraussetzt. 
Die bundesrätliche Fassung - und damit in diesem Punkt 
auch die Fassung der Kommissionsmehrheit - geht selbst 
über die ohnehin sehr produzentenfreundlicheamerikanische 
Regelung hinaus. Das scheint mir nun wirklich nicht am Platz 
zu sein. 
Die ständerätliche Fassung - die Fassung der Mehrheit -
bringt zweifellos Verbesserungen. Aber sie ist im Grundsatz 
immernoch zu nachteilig für die Urheber. Ich schlage deshalb 
in meinem Antrag vor, dass: 
1 . die gesetzliche Uebertragung der Verwendungsrechte ge
strichen wird zugunsten der Vertragsfreiheit; und dass 
2. auf die Besserstellung der Dritten zu Lasten der Urheber ver
zichtet wird. 
Absatz 3 übernehme ich unverändert in der Fassung der Kom
mission. 
Herr Zimmerli hat - wir haben uns hier nicht abgesprochen -
ebenfalls einen Antrag gestellt. Ich danke ihm dafür, dass er 
sich in Absatz 1 meinem Vorschlag anschliessen kann. Ein 
Unterschied bleibt damit nur noch zwischen der Kommission 
und Herrn Zimmerli. Was den Absatz 3 anbetrifft, schliesse ich 
mich dem Kommissionsantrag an. 
Ich bitte Sie, sich in Absatz 1 meinem Antrag -der, ich dari es 
als Kommissionsmitglied sagen, auch der Antrag der Kommis
sionsminderheit ist- anzuschliessen. 

Schiesser: Ich schlage vor, dass· mein Antrag nur behandelt 
wird, wenn der:Antrag der Kommission obsiegt; andernfalls ist 
er hinfälll~~ · 

Jagmettl: Ueber diesen Artikel hat in der Kommission ein ge
wisses Unbehagen geherrscht. Wenn ich mir erlaube, das 
noch zu unterstreichen, so deshalb, weil ein Stichwort in die
ser Debatte noch nicht gefallen ist. Das Stichwort heisst: Inter
preten. 
Wir gehen an sich in der Kommissionsfassung ja auch davon 
aus, dass die Beteiligten die Sache vertraglich vereinbaren 
können. Wir dürfen uns durch Absatz 1 nicht irreleiten lassen; 
es ist eine vertragliche Möglichkeit da. Oie Regel von Absatz 1 
greift eigentlich nur Platz, wenn eine Vereinbarung fehlt. 
Nun kommt aber die Geschichte mit dem Dritten, dem man 
diese Vereinbarungen nicht entgegenhalten kann. Ich möchte 
das jetzt etwas konkret illustrieren an einem Beispiel, um auch 
das Stichwort Interpreten noch darzulegen. 
Nehmen wir ari, dass es sich nicht um eine Filmproduktion, 
sondern um eine Orchester- oder Opernaufführung handelt, 
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die gesendet wird. Da ist ein Veranstalter, der das mit den In
terpreten vereinbart hat Die Sendung erfolgt, sie ,,lrd von ei-
nem Dritten aufgenommen und nachher Das 
sind keine Theorien, das ist Wirklichkeit die 
können in anderen Ländern von Vor-

erwerben, die nicht bei einer Plattenaufnahme ge-
sind; vielmehr wurden sie und von ei-

nem Dritten in dieser Weise verbreitet nimmt man 
dann die gewisse Reduktion der Qualität in Kauf. Aber kurz 
und das n<>c,ci.,,rt 

Nun uns vor, was dann geschieht Dann also 
das Recht auf den Produzenten über, nach sofern 
nicht nach Absatz 2 ein Vorbehalt da ist. Aber dieser Vorbehalt 
kann dem Dritten nicht entgegengehalten werden. 
«Piraten» kann nur der Produzent vorgehen. Wir ver
sucht, mit dem eingeschobenen Nebensatz den Interpreten 
zu ermöglichen, direkt diese Aufnahme von gesende-
ten Werken vorzugehen. ich muss Ihnen sagen, dass trotz 
diesem Vorbehalt für mich noch ein Unbehagen herrscht Ich 
frage mich nach all diesen Abwägungen, ob es nicht geschei
ter ist, den Anträgen Rhinow und Zimmerli zu folgen und zu sa
gen: Keine Gesetzesvermutung, sondern schlicht und einfach 
Vertragslösung. Das widerspricht ja der Kommissionslösung 
nicht diametral, weil die Kommission die Vertragslösung an 
und für sich akzeptiert hat Aber es schliesst dann die ganze 
Frage der Vermutung der Rechte zugunsten Dritter nicht ein, 
die wir-auch wenn sie verklausuliert ist-in Absatz 2 beibehal
ten haben. 
Frau Präsidentin, ich will der Kommission nicht untreu werden. 
Aber wir sind schon in der Kommission in diesem Meinungs
bildungsprozess gewesen und bemerken nun die Problema
tik eigentlich weiterhin. So neige ich dazu, auf die gesetzliche 
Vermutung zu verzichten und rein auf die vertragliche Lösung 
abzustützen. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Ich erinnere Sie nochmals · 
daran, dass wir hier eine sehr wichtige Frage behandeln, auf 
deren Regelung die Nutzergrosses Gewicht legten. Ich weiss, 
dass die Filmproduzenten sehr wenig Interesse daran gezeigt 
haben. Aber die SAG, das wurde richtig gesagt der Artikel 
wurde auch als SAG-Artikel bezeichnet -, hat natürlich ein 
grosses Interesse an klaren Regelungen der Produzenten
rechte. Wir haben Streitfälle erlebt, weil die Nutzung von einem 
einzigen Beteiligten total blockiert wurde. Hier wäre eine klare 
Legalzession wünschbar. Machen wir es uns nicht zu leicht, 
wenn wir nur sagen, die Produzenten sollen Verträge machen, 
die ihnen die nötigen Rechte verschaffen? Es scheint mir an
gesichts der zunehmenden Bedeutung voo Kollektivwerken 
zweckmässig, mit diesem Artikel 17 die nötige Bündelung der 
Rechte in den Händen der Produzenten zu sichern. 

Bundesrat Koller: Ich glaube, Einigkeit besteht darüber, dass 
das kollektive und abhängige Werkschaffen immer wichtiger 
wird und dass es ein relativ neues Phänomen ist. Das erklärt 
wohl auch, weshalb wir etwas Mühe haben, eine adäquate 
rechtliche Ordnung zu finden. Herr Ständerat Zimmerli und 
Herr Ständerat Rhinow haben das Hohelied der Vertragsfrei
heit gesungen. Sie haben gesagt, auch hier sei es am adäqua
testen, wenn wir vollständig auf die Vertragsfreiheit abstellen. 
Der Bundesrat und die Mehrheit der Kommission haben dies
bezüglich Bedenken. Wie Herr Jagmetti richtig gesagt hat, 
geht auch der Kommissionsvorschlag von der Vertragsfreiheit 
aus, indem er in Absatz 2 abweichende Abmachungen aus
drücklich zulässt. Der Bundesrat und offenbar die Mehrheit Ih
rer Kommission sind aber der Ueberzeugung, dass die 
Rechtssicherheit hier eine gesetzliche Ordnung im Sinne einer 
rechtlichen Vermutung verlangt. Wenn Sie eine solche gesetz
liche Ordnung nicht aufstellen, dann besteht einfach grösste 
Rechtsunsicherheit, und die Zirkulations- und Verkehrsfähig
keit solcher Kollektivwerke bleibt sehr unsicher, Nehmen Sie 
das Beispiel eines Films: Hier weiss der Produzent nicht im
mer von vornherein ganz sicher, wer alles Urheber ist. Ist bei
spielsweise der Beleuchter auch ein Urheber, der Urheber
rechte an diesem Filme geltend machen kann? Hier sind die 
Probleme schon ersichtlich, die sich bei einer rein vertragli-

chen werden. Dann hat aber eine 
ohne diese Vermutung, wie wir sie Ihnen mit der 
Kommissionsmehrheit in Absatz 1 auch den 
grossen Nachteil der mangelnden Denn 
der Nutzer, der Lizenznehmer, muss dann ständig 
dass irgendein am Werk, möglichst am Abend 
vor der Sendung noch, und erklären kann: Ich ver-
biete Ihnen die Sendung, denn ich habe Urheber
rechte zu machen. Das waren die inneren Gründe, 

Ihnen hier eine solche aesetzlic:he 
terbreitet haben. Vertragliche 
fen, und ich bin überzeugt, dass Verkehrs-und Zirkulati
onsfähigkeit der Kollektivwerke verlangt, dass man eine sol-
che Vermutung in Absatz 1 aufstellt, sonst riskiert 
der Nutzer, also der jederzeit, dass ir-
,.,,,,,,;,,,,,., Mitbeteiligter kommt und sagt Nein, ich verbiete dir 

Gebrauch. Der Lizenznehmer ist so nie ganz sicher, wel
che Rechte ihm der Produzent übertragen kann und welche 
nicht Das ist der innere Grund der Lösung von Bundesrat und 
Mehrheit der Kommission. Ich möchte Ihnen deshalb beantra
gen, dieser Lösung zuzustimmen. Der Bundesrat stimmt dem 
Absatz 3 gerne zu, weil wir dadurch den Kulturschaffenden 
entgegenkommen, indem ausdrücklich festgehalten wird, 
dass die Urheber am Erlös von Verwendungen zu beteiligen 
sind, die vertraglich ursprünglich nicht vorgesehen waren. Mit 
dieser Ausgangslage scheint mir das eine vernünftige Rege
lung. Wenn Sie im Bereich der Kollektivwerke einfach auf die 
Vertragsfreiheit abstellen, dann schaffen Sie grösste Rechts
unsicherheit im Bereich der Kollektivwerke, und das ist keine 
befriedigende rechtliche Ordnung. 

Abs.1-AI. 1 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag Rhinow 
Für den Antrag der Kommission 

Abs.2-Al.2 

Abstimmung-Vote 
Für den Antrag Zimmerli/Rhinow 
Für den Antrag der Kommission 

Präsident: Damit entfällt der Antrag Schiesser. 

Abs. 3-Al.3 

Abstimmung-Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Zimmerli 

20Stimmen 
15Stimmen 

19Stlmmen 
1 Stimme 

18Stimmen 
12Stimmen 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Absatz 3 hängt natürlich 
jetzt in der Luft; er müsste dem neuen Absatz 1 angepasst wer
den. Wir müssen das wohl dem Zweitrat überlassen, da dieser 
Artikel 17 ohnehin im Ergebnis nicht zu Ende bedacht ist. 

Präsident: Das ist selbstverständlich. Artikel 17 geht in der 
von uns beschlossenen Form an den Nationalrat. 

Art.18, 19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.20 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Die Werkverwendung im privaten Kreis (Art. 19 Abs. 1 Bst. a) 
ist unter Vorbehalt von Absatz 2bis vergütungsfrei. 
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Minderheit 
(Masoni, l'hlmann) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Wer zu seinem o,n,on.:,n Gebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe b c oder als Dritter nach Artikel 19 
Absatz 2 Werke auf Art schuldet· 
dem 

Abs. 2bis (neu) 
Mehrheit 
Die Hersteller und Importeure von Leerkassetten und anderen 
zur Aufnahme von Werken geeigneten Ton- oder Tonbildträ-

schulden dem Urheber für die Werkverwendungen nach 
19 eine Vergütung. 

Minderheit 
(Masoni, Uhlmann) 
Streichen 

Art.20 
Proposition de la commission 
Al.1 
Majorite 
L'utilisation de I' oeuvre a des fins personnelles (art. 19, 1 er al., 
let a) ne donne pas droit a remuneration, SOUS reserve de 
l'alinea 2bis. 
Minorite 
(Masoni, Uhlmann) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al.2 
La personne qui, pour son usage prive au sens de l'article 19, 
1 er alinea, lettre b ou c, reproduit des oeuvres de quelque ma
niere que ce soit pour elle-meme ou pour le compte d'un tiers 
selon l'article 19, 2e alinea, est tenue de verser une remunera
tion a l'auteur. 

Al. 2bis (nouveau) 
Majorite 
Les producteurs et importateurs de cassettes vierges ainsi 
que d'autres phonogrammes ou videogrammes propres ä 
l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rede
vance a l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre selon l'article 19. 
Minorite 
(Masoni, Uhlmann) 
Bitter 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Im bisherigen Recht war 
der private Gebrauch praktisch vergütungsfrei. Dieser Arti
kel 20 schlägt nun eine neue Grenzziehung zwischen der ver
gütungsfreien und vergütungspflichtigen Werkverwendung 
zum Eigengebrauch nach Artikel 19 vor. Die Kommission hat 
dabei Absatz 2 abgeändert. Damit wird neu die Herstellung 
von Werkexemplaren durch Dritte zum Eigengebrauch des 
Bestellers vergütungspflichtig, auch wenn der Besteller die 
Kopien zum eigenen Gebrauch verwendet Dabei ist der Be
auftragte vergütungspflichtlg, also die Bibliothek oder die Ko
pierzentrale. 
Mit Absatz 2bis kommen Wir zu einer entscheidenden Aende
rung d.urch die Kommission; es geht um die Leerkassettenab
gabe für das Aufzeichnen und das Ueberspielen von Ton- und 
Tonbildträgern zum Eigengebrauch. Das wird heute bekannt
lich in sehr grossem Masse getan. Deshalb wurde der Vergü· 
tungsanspruch an die Kassette gebunden. Er ist von grosser 
Bedeutung für die Kulturschaffenden. Die Verwertungsgesell
schaften versprechen sich davon die nötigen finanziellen Mit
tel, um allenfalls auch Altersvorsorge betreiben zu können .. 
Es liegen Minderheitsanträge der Herren Masoni und Uhl
mann zur Leerkassettenabgabe vor. Ich schlage vor, dass sie 
zuerst angehört werden. 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Die Gründe, die gegen die 
Einführung einer Leerkassettenabgabe sprechen, sind in der 
Botschaft auf Seite 66 zu finden: 

1. Die Undifferenziertheit der Abgabe. Sämtliche Kassetten 
würden darunterfallen, auch die, die zum einmaligen Filmen 
oder zum Diktieren benützt werden oder zur Aufnahme von 
Rats- oder Privatprotokollen oder von vergütungsfreien Veran
staltungen bestimmt sind. Dies würde einer Steuer gleichkom
men, die zum Urheberrecht keine direkte hat und 
wofür die Verfassungsgrundlage eher dürftig ist 
2. Die Unbestimmbarkeit der Urheber. Durch die Leerkasset
tenabgabe ist es nicht mehr möglich zu welche 
Werke von welchem Urheber wiedergegeben wurden und wer 
Destinatär der Abgabe sein muss. Dies öffnet der Willkür Tür 
und Tor. Die Verwertungsgesellschaften werden zu Verteilern 
von Geldern ohne qualifizierte Herkunft und ohne Qwalifizierte 
Bestimmung. Die Aufgabe, Gelder zu verteilen, von Bür
gern stammen und deren Empfänger nur der Kategorie nach 
bestimmbar sind, kommt nur der Behörde zu. Dazu kommt die 
Schwierigkeit, die Abgaben, die in der Schweiz bleiben, von 
den Abgaben zu trennen, die in andere Länderfliessen sollten. 
Nach welchen Kriterien erfolgt die Zuteilung? Werden 
schliesslich nicht Länder bevorzugt, die uns kein Gegenrecht 
gewähren, weil dort solche Verwendungen vergütungsfrei 
sind? 
3. Eine solche Abgabe hat nichts mehr mit Urheberrecht zu 
tun. Sie wird nur die negativen korporativistischen Züge des 
zukünftigen Urheberrechtes betonen. 
4. Laut Absatz 2 ist beim Gebrauch in der Schule, in Betrieben 
und in der öffentlichen Verwaltung eine Vergütung geschul
det. Wenn diese zu der Leerkassettenabgabe hinzukommt, 
haben wir es mit einer doppelten Abgabe zu tun. Das ist bei 
vielen Sendungen der Fall: Die Kassette ist bereits besteuert, 
aber die Sendung als solche ist nochmals vergütungspflichtig. 
Das wird zu einer Doppelbesteuerung führen. 
Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen, die Leerkasset
tenabgabe abzulehnen. 

Bundesrat Koller: Wir hatten Ihnen die Leerkassettenabgabe 
bereits im Jahre 1984 in unserem ursprünglichen Entwurf vor
geschlagen. Wir haben sie nur herausgenommen, weil Sie von 
uns eine nutzerfreundliche Vorlage verlangt haben. 
Wir sind überzeugt, dass diese Lösung, zu der sich die Kom
mission jetzt durchgerungen hat und die in die gleiche Rich
tung geht wie unser ursprünglicher Antrag, auch im internatio
nalen Trend liegt. In fast allen Staaten wird diese Leerkasset
tenabgabe heute anerkannt, und sie ist zweifellos für die Urhe
ber sehr wichtig. Sie bietet ihnen eine angemessene zusätzli
che Beteiligung am Gewinn. 
In der Expertenkommission sind auch die möglichen Vergü
tungen besprochen worden. Man ging davon aus, dass für 
Tonträger 20 Rappen pro 30 Minuten Spieldauer und für Ton
bildträger40 Rappen pro 30 Minuten Spieldauer angemessen 
wären. Das würde bedeuten, dass eine Standardtonkassette 
mit einer Spieldauer von etwa 60 Minuten und einem Durch
schnittspreis von 4 Franken auf 4.40 Franken zu stehen käme 
und dass bei einer Standardvideokassette von 240 Minuten 
Spieldauer und zu einem Durchschnittspreis von 15 Franken 
die Entschädigung etwa3.20 Franken ausmachen würde.Aus 
diesen Zahlen ersehen Sie, dass es VergOtungen sind. die den 
Konsumenten zumutbar sind. 
Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen, Ihrer Kommis-
sion zuzustimmen. · 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Ich wollte den Ausführun
gen von Herrn Bundesrat Koller nur noch folgendes beifügen: 
Bei den Besprechungen In der Expertenkommission wurde 
man sich in der Tat über die Ansätze einig. Unklar ist hingegen 
im Moment noch, ob am Erlös nur die Urheber oder auch die 
Interpreten beteiligt wären. Wir werden auf diese Frage aber 
bei den Zweitnutzungsrechten noch zurückkommen. Da die 
Leerkassettenabgabe etwas völlig Neues ist, scheint es mir 
auch nicht nötig., dass wir uns im Augenblick lange über die 
Tarife unterhalten. Das kann man in einem späti:lren Stadium 
tun, wenn die Abgabe definitiv angenommen ist. 
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Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung- Vote 

Art.29 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

22 Stimmen Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2-Al.2 

Abs. 2bis-AI. 2bis 

Art.21 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

7Stimmen 

Es ist erlaubt, gesendete Werke zeitgleich und unverändert 
wahrnehmbar zu machen oder weiterzusenden, soweit dies 
im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogrammes er
folgt. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.21 
Proposition de la commission 
Al. 1 
II est licite de faire voir ou entendre simultanement et sans mo
dification ou de retransmettre des oeuvres diffusees au cours 
de la rediffusion d'un programme d'emission. 
Al.2-4 
Adherer au projet du Conseil federai 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Die Kommission hat nur 
den Begriff «wahrnehmbar machen» etwas präzisiert. 

Angenommen -Adopte 

Art.22-25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.26 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Ein Werk, das sich bleibend an oder auf allgemein zugängli
chem Grund befindet, .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.26 
Proposition de la commission 
Al.1 
II est licite de reproduire des oeuvres se trouvant a demeure 
sur une voie ou une place accessibles au pubfio; les reproduc
tions peuvent etre proposees au publio, alienees, dlffusees ou, 
de quelque autre maniere, mises en circulation. 
Af.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau MeierJosi, Berichterstatterin: Es handelt sich um eine re
daktionelle Aenderung. 

Angenommen -Adopte 

Art.27,28 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposttlon de fa commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Abs.2 
Mehrheit 
Der Schutz eines Werkes 70 Jahre nach dem Tod des 
Urhebers. 
Minderheit 
(Masoni, Uhlmann) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
Mehrheit 
Muss angenommen werden, der Urheber sei seit mehr als 
70 Jahren tot, so besteht kein Schutz mehr. 
Minderheit 
(Masoni, Uhlmann} 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.29 
Proposition de la commission 
Al.1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al.2 
Majorite 
La protection de l'oeuvre prend fin 70 ans apres le deces de 
sonauteur. 
Minorite 
(Masoni, Uhlmann) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al.3 
Majorite 
La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est de
cede depuis plus de 70 ans. 
Minorite 
(Masoni, Uhlmann) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Die Artikel 29 bis 31 betref- . 
fen durchwegs die Frage der Ausdehnung der Schutzfrist. Der 
Grundsatzentscheid ist für alle drei Artikel derselbe. Deswe
gen ist auch die Minderheit dieselbe. 
Wir haben hier erneut zugunsten der Urheber eine Aenderung 
am Entwurf vorgenommen. Die Frist haben wir gegenüber bis
her um 20 Jahre verlängert. Sie war bis jetzt 50 Jahre und wäre 
neu 70 Jahre. Die 70 Jahre sind vor allem in dem Sinne vertret
bar, als die internationale Entwicklung in diese Richtung geht. 
Wir hätten also auch im Hinblick auf die europäische Harmoni
sierung ein Interesse, auf die neue längere Dauer einzu
schwenken. 
Die Verleger sind an.dieser Bestimmung ebenfalls interessiert, 
weil sie in der Tat heute benachteiligt sind gegenüber den Län
dern, die diese längere Schutzdauer kennen. 
loh empfehle Ihnen im Sinne der Mehrheit zu entscheiden. 

Masonl, Sprecher der Minderheit: Die KommiMiionsmehrheit 
beantragt, die· Schutzdauer von 50 auf 70 Jahre nach dem 
Tode des Urhebers zu verlängern. Dies wollte auch die III. Ex
pertenkommission. 
Die Botschaft lehnt diese Verlängerung ab. Die Befürworter 
der Verlängerung. haben damit argumentiert, dass die deut· 
sehen Verlage durch die~ längere Schutzdauer geschOtzt 
werden. Oem Ist zuerst entgegenzuhalten, das$ die längere 
Schutzdauer nicht nur für Werke der Literatur vorgesehen ist, 
sondem für alle Werke. Wem nützt aber der Schutz eines 
Zeitungsartikels 70 Jahre nach dem Tode, d. h. vielleicht 
100 Jahre nach der Veröffentlichung? Wem nützt eine solche 
Bestimmung ausnahmslos für alle Werke? 
Ferner sagt der Bundesrat in der Botschaft auf Seite 71 tref
fend: «In der Vernehmlassung hat diese Argumentation keine 
allzu grosse Wirkung gezeigt; die direkt interessierten Kreise 
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haben sich mehrheitlich die Beibehaltung der >,rn,:;;h,·iru::,n 

Schutzfrist ausgesprochen.» 
Ich glaube, es hat keinen Sinn, diese Verlängerung gegen die 
Meinung der Mehrheit der Interessierten zu beschliessen. Wie 
der Bundesrat ausführt, wird sich der Urheber 
nicht wegen der längeren Schutzfrist nach seinem Tode den 
Verleger nicht hier, sondern in Deutschland auswählen. 
50Jahre nach dem Tode sind schon eine sehr lange Zeit
spanne. Es handelt sich nicht mehr um Rechte des Urhebers 
und seiner Kinder, sondern um Rechte von entfernten Nach
kommen. Eine zu lange Schutzdauer kollidiert mit dem 
meinen Interesse, auch des Schriftstellers selbst, an 
liehst breiten und freien Kenntnis seines Werkes, seines 
dankengutes, seiner Kunst. 
Aus diesen Ueberlegungen empfehle ich Ihnen gemäss Bot
schaft, die 50jährige Schutzdauer aufrechtzuerhalten. 

Bundesrat Koller: Ich stimme Herrn Masoni zu, der Bundesrat 
hat 50 Jahre vorgeschlagen in seiner Botschaft. Was sich hier
auf geändert hat, ist offenbar, dass sich die Arbeitsgemein
schaft der Urheber stark für die 70 Jahre engagiert. 
Mir scheint es bei keinem anderen Punkt so wichtig wie hier, 
dass es zu einer europäischen Harmonisierung kommt; denn 
wenn Sie in den einzelnen Ländern unterschiedliche Schutzfri
sten haben, dann führt das natürlich zu Wettbewerbsverzer
rungen. Meine Spezialisten sagen mir, dass die Bemühungen 
der Kommission der EG in Richtung der 70 Jahre gehen. Es ist 
an Ihnen zu entscheiden. 

Abs. 1-Af. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2, 3-At. 2, 3 

Abstimmung-Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.30 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 

17 Stimmen 
11 Stimmen 

Wurde das Werk von mehreren Personen geschaffen (Art. 7), 
so erlischt der Schutz 70 Jahre nach dem Tod des zuletzt ver
storbenen Miturhebers. 
Minderheit 
(Masoni, Uhlmann) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Mehrheit 
Lassen sich die einzelnen Beiträge trennen, so erlischt der 
Schutz der selbständig verwendbaren Beiträge 70 Jahre nach 
dem Tod des jeweiligen Urhebers. 
Minderheit 
(Masoni, Uhlmann) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.30 
Proposition de la commission 
At. 1 
Majorite 
Si l'oeuvre a ete crMe par µ1ui:::m:::w:::, n<>,•ennn,,c 

tection fin 70 ans 

Minorite 
(Masoni, 
Adhererau Conseil federal 
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Af.2 
Majorite 
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Si les apports respectifs n.,,m.,,m rti~i,nint~ la protection de 
chacun d'eux prend fin 
Minorite 
(Masoni, Uhlmann) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Af.3 
Adhererau 

Abs. 1, 2-Af. 1, 2 

Conseil federal 

Angenommen gemässAntrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de Ja majorite 

Abs.3-Af.3 
Angenommen -Adopte 

Art.31 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 

de son auteur. 

Ist der Urheber unbekannt, so erlischt der Schutz seiner Werke 
70 Jahre nach der Veröffentlichung oder, wenn das Werk in 
Lieferungen veröffentlicht wurde, 70 Jahre nach der letzten 
Lieferung. 
Minderheit 
(Masoni, Uhlmann) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Mehrheit 
Wird vor Ablauf dieser Schutzfrist allgemein bekannt, wer der 
Urheber ist, so erlischt der Schutz 70 Jahre nach seinem Tod. 
Minderheit 
(Masoni, Uhlmann) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.31 
Proposition de la commission 
Af.1 
Majorite 
Lorsque l'auteur est inconnu, la protection de l'oeuvre prend 
fin 70 ans apres qu'elle a ete divufguee OU, Si elfe f'a ete par li- . 
vraisons, 70 ans apres Ja derniere livraison. 
Minorite 
(Masoni, Uhlmann) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Af.2 
Majorite 
Lorsque l'identlte de l'auteur est rendue publique avant l'expi
ration du delai precite, la protection de l'oeuvre prend fin 
70.ans apres le deces de l'auteur. 
Minorite 
(Masoni, Uhlmann) 
Adherer auprojet du Conseil federal 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de la majorite 

Art.32,33 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au Conseil federal 

Art.34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag Jaggi 
Abs.2 

senden; 

Art.34 

s 

Proposition de la commission 
Adherer au Conseil federal 

Proposition Jaggi 
Al.2 

b ..... ou autres conducteurs, ainsi que de rediffuser sa presta
tion ä l'aide d'installations techniques differentes de celles uti
lisees par l'organisme de premiere diffusion; 

e. (nouveau) de faire voir ou entendre sa prestation diffusee 
ou rediffusee. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Im dritten Titel hat der Bun
desrat entsprechend dem Auftrag des Parlamentes von 1985 

. nun auch den Interpreten Rechte zugesichert. Sie sollen vor 
allem vor der Ausbeutung durch Dritte geschützt werden. Herr 
Jagmetti hat vorher ein Beispiel gegeben, wie das zugeht. 
Die entsprechenden Rechte liegen bei den Interpreten, und 
nur sie können Verwendungen erlauben, die über eine Live
Darbietung hinausgehen. Das Spezielle ist, dass auch die In
terpretation von selbst nicht urheberrechtlich schützbaren, 
also gemeinfreien Werken, in diesem Sinne geschützt ist. An 
sich sind alle Formulierungen analog zu jenen der Urheber ge
staltet. Allerdings ist den Interpreten nicht bei allen Verwen~ 
dungsarten ein Vergütungsanspruch neben den Urhebern 
eingeräumt worden. Soweit wir Rechte formuliert haben, ha
ben wir sie analog formuliert, aber wir haben nicht überall die 
Rechte, dle wir den Urhebern eingeräumt haben, auch den In
terpreten zugestanden. Die Grenze ist nicht willkürlich gesetzt 
worden. Der Bundesrat hat sie nach dem Mindestanforderun
gen des sogenannten Rom-Abkommens gezogen. Das ist ge
rade bei Artikel 34 ersichtlich. Hier sind zwei vom Rom-Abkom
men nicht vorgesehene Punkte weggelassen, nämlich jene, 
die der Antrag Jaggi in Litera b und Litera e wieder einführen 
will. Es geht einerseits um die Weitersenderechte durch Kabel
unternehmen und Umsetzer in Litera b und um die Fernseh
oder Radioapparate, die in den verschiedenen.Lokalen -vom 
Grossverteiler bis zum «Beizli» -stehen, in Litera e. 
Die Kommission hat auch diesen Entscheid bewusst getrof
fen. Für eine unterschiedliche Behandlung von Urhebern und 
Interpreten gibt es nämlich gute Gründe. Das sind einmal die 
handfesten wirtschaftlichen Interessen. Es liegt auf der Hand, 
dass die jetzt akzeptierten Rechte, insbesondere bei der SRG, 
auf sehr wenig Begeisterung stossen. Die Kosten der ge
samten Zweitnutzungsrechte belaufen sich auf rund 
6 bis 7 Millionen Franken, wie Wir uns ausrechnen können, 
wenn den Ansätzen der Expertenkommission III Rechnung 
getragen wird, die rund 30 Prozent der heutigen Ablieferun
gen an die Urheber dafür vorsah. Sie müssen nun selbst ent
scheiden, wo Sie die Grenze ziehen wollen, im Bewusstsein 
darüber, dass wir ursprünglich die Weisung für nutzerfreundli
che Regelungen gaben und dass im Rom-Abkommen nicht 
mehr verlangt ist, als hier in diesem Artikel vorgesehen wird. 
Unterschiedliche Behandlungen der Urheber und Interpreten 
sind übrigens auch aus anderen als nur allgemeinwirtschaftli
chen Gründen vertretbar. Der Urheber schöpft sein Werk ein
mal, damit hat's sich. Er ist deshalb besonders auf nachfol
gende Entschädigungen für Nutzungen angewiesen. Die In
terpretation kann wiederholt werden; der Interpret hat damit 
mehr direkte Einnahmemöglichkeiten. Dass wir allerdings die 
Zweitnutzungsrechte grundsätzlich, wenn auch mit Ausnah
men, aufnehmen wollen, ist in der Kommission klar entschie-
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den worden. Artikel 35 und 35bis waren dann das Resultat all 
dieser UeberlegunQen. Dort haben wir eine Vergütung auch 
an die Interpreten vorgesehen, wenn Ton- und Tonbildträger 
bei der Sendung oder Aufführung von Werken verwendet wer
den. Herr Präsident, ich habe das erwähnt, weil beide Artikel 
ein Ganzes darstellen. Wenn Sie also mit der Kommission eine 
differenzierte der wollen - eine, 
die sich am so dass dann dort 
auch keine Vorbehalte mehr wären-. wenn Sie den Ka-
belbetrieben und Lokalen die durch die 
tnti;rnrAt,r:!nr·Acl,tA ersparen wollen, dann müssen den An-

diesem Artikel ablehnen. 

Mme Jaggi: Ma proposition, qui est en fait double, concerne 
donc cet artic!e 34 et plus precisement l'a!inea 2: 
voudrais en completer la lettre b afin de couvrir An:~1,:,rn,:,11t 

dans le domaine de la rediffusion, la. retransmission par des 
installations differentes de celles utillsees pour la diffusion ini
tiale; d' autre part, je voudrais y ajouterune lettre e nouveile, re
lative au droit de l'artiste interprete de faire voir ou entendre sa 
prestation qui a deja ete diffusee ou rediffusee. 
II s'agit de tirer un parallele et d'etablir une egalite de traite-
ment entre les createurs au sens habituel du terme qui sont ti
tulaires du droit d'auteur, du droit principal en quelque sorte, 
et les artistes interpretes qui, eux, sont au benefice de droits 
derives qualifies generalement de voisins, 
Selon l'article 10, alinea 2, lettres e et f, les auteurs ont droit a 
une remuneration en cas de retransmission. Pourquoi les au
teurs interpretes dont les prestations font plus souvent encore 
I' objet de telles retransmissions, tres frequemment ä leur insu 
d'ailleurs - mais les societes de gestion y veillent heureuse
ment pour eux - n'y auraient-ils pas droit eux aussi? 
Ma double proposition tend donc ä traiter avec egalite auteurs 
et artistes interpretes, qui sont aussi des createurs dans une 

, certaine mesure - on cree un röle, le vocabulaire le dit bien, et 
on le tjent de toute maniere d'une fagon plus ou moins fonda
mentalement renouvelee et differente. Cette reconnaissance 
par analogie me parait evidente. II est clair que le fait d'emettre 
et de retransmettre par une autre entreprise que I' emetteur ini
tial doit etre considere comme deux utilisations differentes 
d'une prestation. Je fais allusion ici aux reseaux cäbles qui 
sont specialises dans la diffusion des programmes radio et te
levision et qui vivent en fait de la possibilite qu'ils ont de re
transmettre a leurs clients des programmes provenant d'au
tres emetteurs ne pouvant etre captes directement par les au
diteurs ou les telespectateurs. II paratt normal que les artistes 
interpretes dont !es prestations animent ces programmes ra
dio et television et les rendent plus attractifs aient egalement 
droit ä une remuneration. 
Dans le cas d'une radio commerciale par satellite du style 
d'Opus par exemple transmission integralement par cäble, 
passage continuel de disques, donc d'interpretations - il n'est 
pas normal qu'un programme de ce type fonde entierement 
sur l'exploitation des prestations des artistes interpretes n'en
traine pas une remuneration directe de ces derniers. Si l'on se 
refere a la situation qui regne a l'etranger, puisqu'il en a ete 
beaucoup question aujourd'hui etqu'il s'agit d'harmoniserno
tre pratique avec celle des autres pays europeens, on constate 
que, partout ou l'pn a une reglementation speciale pour la ca~ 
blodiffusion. les artistes interpretes ont un droit ä remunera
tion. La Commission de la CE, dans sa grande sagesse, 
adopte.la.meme attitude puisqu'elle promet pourtres blentöt 
une directive en matiere de droits d'auteur et de droits volsins 
sur la cäblodiffusion, qui mettra les artistes interpretes au be
nefice de cette protection. 
Encore une fois, il s'agit d'une question d'egalite de traitement 
entre ces deux categories d'artistes en ce qui conceme les 
droits d'emission, de diffusion, et de retransmission, et nous 
pensons que la Suisse se doit de se placer au niveau euro
peen de protection. C'est pourquoi je vous demande d'ap
prouver ma double proposition d'amendement a l'article 34. 

Bundesrat Koller: Frau Ständerätin Jaggi bezweckt offen
sichtlich mit ihrem Antrag eine Gleichstellung der Urheber
rechte mit den lnterpretenrechten in bezug auf die im Gesetz 
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vorgesehenen Vergütungsansprüche. 
um das Vermietrecht in Artikel 13, um LeP.rkass,.:,ttenab· 

in Artikel 20, aber - das ist der entscheidende Punkt
auch um die Weiterverbreitung gesendeter Werke. Ist diese 
absolute gerechtfertigt? Ich mit Ihrer 
Ko1mn1isf1lor1spiräi,ld1mt11n nicht, weil die doch eine 
,nt~""'''h•~•t11t.r-ho ist. Denn ein kann 

t-.ono,,c,,.,t--7 zum Urheber, seine 
die ihm auch den grossen Einkom-

mens bringen, immer wiederholen, während der Urheber das 
nicht tun kann. Deshalb scheint es uns dass wir vor 

in 
doch 
Ich darf darauf aufmerksam machen, dieses Weitersen· 
derecht auch im Rom-Abkommen eindeutig nicht inbegriffen, 
sondern so geregelt wie es die Kommissionspräsidentin 
und ich Ihnen vorschlagen. Dagegen ist es legitim, dass die In
terpreten beim Vermietrecht und auch bei der Leerkassetten
abgabe beteiligt sind. 
Ihre Kommissionspräsidentin hat darauf hingewiesen, dass 
das im Zweitrat noch ausdrücklich geregelt werden muss. 
Aber diese vollständige Gleichstellung der Urheberrechte mit 
den lnterpretenrechten bezüglich Vergütung scheint uns doch 
klar über das Ziel hinauszugehen, weil eine unterschiedliche 
Sachlage vorliegt. · 
Das sind die Gründe, weshalb ich Ihnen Ablehnung dieser bei
den Anträge empfehle. 

Abs. 1, 2Bst.a, C, d-AI. 1, 2/et. a, C, d 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. b-AI. 2 let. b 

Abstimmung-Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Jaggi 

Abs. 2 Bst. e -Al. 2 let. e 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Jaggi 

Art.35 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 35bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 

24Stimmen 
?Stimmen 

21 Stimmen 
6Stimmen 

. Vergütungsanspruch für die Verwendung von Ton- und Ton
bildträgern 
Abs.1 
Werden zum Zweck der Sendung oder der Aufführung recht
mässig hergestellte und in Verkehr gebrachte Ton- oder Ton
bildträger verwendet, so hat der ausübende Künstler An
spruch auf Vergütung. 
Abs.2 
Der Hersteller des benutzten Trägers ist an der Vergütung für 
den ausübenden Künstler angemessen zu beteiligen. 
Abs.3 
. Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Ver
wertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 
Abs.4 . 
Ausländische ausübende Künstler, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht in der Schweiz 'haben, habe;; nur Anspruch 
auf Vergütung, wenn der Staat, dem sie angehören, den 
schweizerischen Staatsangehörigen ein entsprechendes 
Recht gewährt. 

Art. 35bis (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Droit ä remuneration pour I' utilisation de nh,...,n,,nr::>m,m,,c 

Les droits ä remuneration ne exerces que par les 
societesde 
AL4 . 
Les artistes interpretes etrangers qui n'ont pas leur residence 
habituelle en Suisse n'ont droit ä une remuneration que si 
!'Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit correspon
dant aux ressortissants suisses. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Ich habe schon zu diesen 
Zusätzen Stellung genommen und möchte nur noch das un
terstreichen, was der Bundesrat sagte: Wir haben im Zusam
menhang mit Artikel 35bis eine Lücke in der Beratung gelas
sen. Wir haben uns nie entschieden, ob wir die Rechte an Leer
kassetten auch den Interpreten geben sollten oder nicht. Das 
ist irrtümlich untergegangen. Wir müssen es beim jetzigen 
Kommissionsentscheid bewenden lassen; diese Frage muss 
dann aber im Zweitrat noch einmal genau geprüft werden. Die 
Abgrenzung muss genau vorgenommen werden. 

Angenommen-Adopte 

Art.36,37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.38 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die Artikel 20 Absätze 2, 2bis und 3 sowie 21 Absatz 2 sind 
nicht auf die verwandten Schutzrechte anwendbar. 

AntragJaggi 
Abs.2 
An den Vergütungsansprüchen nach Artikel 13, 20 und 21 ist 
der Hersteller des benutzten Trägers angemessen zu beteili· 
gen. 

Art.38 
Proposition de la commlssion 
Al.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
L'article 20, alineas 2, 2bis et3 et l'article 21, alinea 2, ne s'ap
pliquent pas aux droits voisins. 

Proposition Jaggi 
Al.2 . 
Le producleur des supports utilises doit participer de maniere 
appropriee aux droits a remuneration selon les articles 13, 20 
et21. 

Mme Jaggi: Apres le triomphe de tout ä l'heure, je me dois 
d'attirer votre attention sur cet article 38, et plus particuliere
ment sur l'alinea 2 pour lequel j'ai fait une proposition tendant. 
la aussi ä etablir un traitement egal pour les auteurs et les artis
tes interpretes au benefice des droits voisins. 
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L'article 38 me important puisqu'il definit le 
part1c1pa:1on :'Jes a;tistes interpretes aux nouvelles 

utilisation toujours diversifiees au fur et ä mesure du 
developpement des technologies, de leurs prestations artisti-
ques. Tel qu'il a ete propose le Conseil federal et Ja 
commission, cet article 38 les artistes la 

commeon 
mulationde 
l'article 20. 
La troisieme commission d'experts, sur laquelle le Conseil fe
deral s'est base pour etablir la nouvelle version de juin 1989 du 
projet de loi sur le droit d'auteur, avait prevu un droit de partici
pation en faveur des artistes interpretes sur les redevances 
pour la location, le pret et la copie privee de supports son et 
image. Läaussi, jedois revenir au parallele avec les pays d'Eu
rope. Dans tous les pays qui prevoient une redevance sur les 
cassettes vierges, de l'Allemagne a la Tchecoslovaquie pour 
les citer dans !'ordre alphabetique, les artistes interpretes ont 
droit ä une participation au produit de cette redevance. La 
Commission de la Communaute europeenne a läaussi des In
tentions de directives pour l'introduction dans tous les Etats 
membres d'un droit ä remuneration sur la copie privee, droit 
auquel les artistes seraient associes. Cela justifie egalement 
de ne pas exclure du benefice des droits voisins I' article 21. 
Je voudrais que nous poursuivions, non pas dans la direction 
indiquee tout ä !'heure qui consiste ä transferer au Conseil na
tional la question de cette analogie eventuelle entre les au
teurs et les artistes interpretes, mais dans la recherche de cette 
analogie a l'instar des legislateurs etrangers. Si nous voulons 
faire bande ä part dans ce domaine, nous elaborons une loi 
partielle ou la protection des auteurs n'est pas dOment com
pletee par celle des titulaires de droits voisins et ou par conse
quent l'economie generale du projet perd une partie de son 
sens et le projet manque son but. II faut quand meme savoir 
que, concretement, seule la prestation de l'artiste interprete 
qui recree un röle, un texte ou une partition, rend possible l'uti
lisation ulterieure de sa prestation. II me semble tout naturel 
qu'il en soit honore par une remuneration sous forme de parti
cipation. 
Nous pouvons eventuellement nous abstenir de proceder ä 
cette analogie aujourd'hui, placer nos espoirs, vrais ou faux, 
dans le second Conseil, et revenir ä notre tour sur la question 
en cas de divergence. Nous pouvons dire qu'il ne s'agit la que 
d'un probleme secondaire, que les droits voisins sont du «bal
last" et ne viennent pas enrichir, completer et donner son plein 
sens a la legislation sur le droit d'auteur mais au contraire 
l'afourdir indOment. Si nous adoptons cette position, nous 
pouvons sans risque parier que nous devrons revenir tres 
bientöt sur la question puisque nous n'aurons pas voulu la re
gler en une fois comme l'ont fait les autres pays. Lorsque l'on 
sait a quel rythme nous legiferons dans ce domaine du droit de 
la propriete inteliectuelle, une revision fondamentale tous les 
70 ans, alors que les moyens techniques progressent rapide· 
ment, je crois que nous auriOns interet a concevoir d'emblee 
cette legislation comme un tout et non pas ä'nous en remettre 
ä d' eventuelles corrections ufterieures. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Frau Jaggi hat an sich bei 
Artikel 38 folgerichtig den Gedanken von Artikel 34 weiterge
führt; Nachdem wir ihn aber abgelehnt haben, mOssen wir 
auch hier folgerichtig ablehnen. Ich bin mit ihr einverstanden, 
dass hier ebenfalls die Problematik der Leerkassettenabga
ben fOr die Interpreten offen bleibt. Wenn wir das :zu gegebener 
Zeit beschliessen worden oder wenn es im Zweitrat dazu 
kommt, müsste unsere heutige Formulierung leicht korrigiert 
werden und der Verweis auf Artikel 20 Absätze 2 und 3 gestri· 
chen werden. 

9.s 

Onken: Wir haben Artikel 35bis auf Antrag von Kollege Da
nioth in der Kommission in dieses Gesetz aufgenommen. Da-
mit haben wir ein wesentliches der ausübenden 
Künstler Wir haben der zweiten 
der die dieses Beschlusses 
andere dieses l.:iesetzes 
insbesondere haben wir uns nicht üb•enEigt, 
t<:>rl'\rotor> bei hätten einbe-

werden können. Es ist also nicht so, dass ein m:,J<IJ:irtAr 

erklärter Wille der Kommission 
dem es ist uns schlicht ein kleiner Fehler unterlaufen. 
Eine besteht nun darin, den Zweitrat dieses 
Manko zu lassen. Die andere Möglichkeit ist, dem 

zu folgen. Ich fürchte aber, dass dies so «aus 
dem schwierig ist und dass wir möglicherweise eine 
Abstimmung mit negativem Ausgang provo:zieren, die die Be-

im Zweitrat dann belastet, weil man sagen wird, der 
Qti:inrl<,r<>t habe Ja darüber abgestimmt und es nicht gewollt. 
Man kann den Antrag von Frau Jaggi aber auch annehmen, 
weil damit genau dieser Punkt korrigiert wird. Es ist in der Tat 
nicht einzusehen, warum die Interpreten anders behandelt 
werden sollten als die Urheber, wo es um das Kopieren auf 
Ton- oder Tonbildträger geht. 
In der Tat weiss man ja oft nicht, warum eine Tonkassette er
worben oder kopiert wird. Nehmen wir Arien von Donizetti: Ko
piert sie der St Galler Landschullehrer, von dem Kollege 
Rüesch gesprochen hat, weil er diesen Gaetano Donizetti 
kennt und besonders schätzt oder aber weil sie von Maria Cal
las gesungen werden oder vielleicht von Anneliese Rothen
berger, die er gerade in einer Fernsehsendung gesehen und 
die ihm besonders gefallen hat. Das wissen wir nicht. Die Inter
preten sind durch ihre Nachschöpfung, durch ihre Interpreta
tion ganz wesentlich an einem Werk beteiligt und sollten hier 
deshalb auch einbezogen werden. 
Frau Jaggi hat bereits darauf hingewiesen, dass es diesen Ein
bezug der Interpreten in allen europäischen Ländern gibt; die 
III. Expertenkommission hat ihn vorgeschlagen; in der neuen 
Direktive der EG ist die Teilhabe ebenfalls vorgesehen. Nebst 
allen guten Gründen, die dafür sprechen, spricht also auch die 
europäische Entwicklung dafür. Deshalb empfehle ich, dass 
wir diesen Antrag Jaggi annehmen. Wenn das jedoch noch 
umstritten ist und zu Diskussionen führt, soll es in Gottes Na
men der Zweitrat in aller Ruhe prüfen und beschliessen. 

Bundesrat Koller: In bezug auf die VergOtungsansprüche der 
Interpreten hat die Kommission in Artikel 35bis einen klaren 
Entscheid gefällt: In bezug auf die Verwendung rechtmässig 
hergestellter und in Verkehr gebrachter Ton- oder Tonbildträ
ger sollen die Interpreten einen Vergütungsanspruch haben. 
Im übrigen gebe ich allen Vorrednern recht Dieses Problem 
ist offenbar nicht ganz zu Ende gedacht worden. Ich habe Ih
nen von Bundesratsseite her gesagt, dass es mir nur natürlich 
erscheint, dass wir bei der Leerkassettenabgabe die Interpre
ten auch beteiligen. Ich glaube aber, Sie haben jetzt keine an
dere Möglichkeit, als diese Frage- das ist auch ein Vorteil des 
Zweikammersystems - dem anderen Rat zu Obergeben. 
Wenn Sie nämlich jetzt dem Antrag von Frau Jaggi:zustimmen 
wOrden, würden Sie si.ch Wieder in einen Widerspruch setzen 
:zu dem, was Sie vorhin bei Artikel 34 beschlossen haben. Dort 
haben Sie die weitergehenden Rechte ausdrücklich abge
lehnt, weil wir festgestellt haben, dass diesbe:zOglich doch ein 
Unterschied zwischen den Urhebern und den Interpreten be
steht. 
Zusammenfassend möchte Ihnen empfehlen, Absatz 2 so un
bereinigt ar:i den Zweitrat welte~ugeben. Es wäre deshalb am 

· besten, wenn gar keine Abstimmung durchgeführt würde. 

Mme Jaggi: Je serais d'accord avec cette procedure, c'est· 
a-dire nous abstenir aujourd'hui de se prononcer expresse
ment sur cette proposition ä l'article 38, alinea 2, en accordant 
au second conseil toute la confiance qu'il merite pour mettre 
en ordre ce qui a peut-etre echappe au regard attentif de notre 
commission. 
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Präsident: Frau Jaggi, ich muss Sie darauf aufmerksam ma
chen, dass wir über Ihren Antrag .'ibstimmen müssen, wenn 
Sie ihn nicht zurückziehen. 

Mme Jaggi: Alors eile est retiree! 

Abs.1-Al.1 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon /a propositfon de Ja commission 

Art.39 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee a 13 h oo 

120 E 6mars 1991 
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Urheberrechtsgesetz 
Droit d'auteur. Loi 

Siehe Seite 89 hiervor - Voir page 89 ci-devant 

Art.40 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Der Bundesaufsicht sind unterstellt: 
a ..... von Tonträgern oder Tonbildträgern solcher Werke; 
b. das Geltendmachen der in diesem Gesetz vorgesehenen 
Vergütungsansprüche nach Artikel 13, 13c, 20, 21 und 35bis. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.40 
Proposition de /a commission 
Al.1 

La gestion des droits exclusifs d'execution et de diffusion 
des oeuvres musicales non theatrales, ainsi que de confection 
de phonogrammes ou de videogrammes de telles oeuvres; 
b. L'exercice d~s droits ä remuneration prevus aux articles 13, 

20, 21 et 35bis. 
Al. 3 

projet du Conseil federai 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: In Artikel 40 hat die Kom
mission auf Wunsch der Urheberorganisationen in Absatz 1 
Buchstabe a noch die « Tonbildträger» eingefügt. In Buchsta
be b müssen - nachdem neue Vergütungsansprüche im 
laufe der Beratungen beschlossen worden sind -die entspre
chenden Artikel ergänzt werden. Das ist geschehen. 
Ich beantrage Zustimmung zur Kommission. 

Angenommen -Adopte 

Art.41 
Antrag der Kommission 
Wer Rechte verwertet, die nach .... 

Art.41 
Proposition de la commission 
La personne qui gere des droits soumis ä la surveillance de la 
Confederation .... 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Nach unseren Beschlüs-
8$} können nun ~uch die Interpreten die. sogenannten ver· 
~n Schutzrechte geltend machen.·Deshalb ist jetzt nicht 
rtrehr bloss von Urheberrechten, sondern umfassender von 
~ndieRede. 
ld1 beantrage Zustimmung zur Kommissionsfassung. 

Ar,fjJsnommen -Adopte 

MG 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

b, die Verwertung von Urheberrechten oder verwandten 
Sctwtzrechten zum Hauptzweck haben; 
c ..... 
d. den Urhebern und den ausübenden Künstlern ein ange
messenes Mitbestimmungsrecht einräumen; 
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Abs. 2 Frau Meier Josi, Berichterstatterin: In Artikel 45 wurde das 
In der Regel wird pro WE1r1<1<at1aa<me und für die verwandten Willkürverbot durch die Formel des «Gebotes der Gleichbe-
Schutzrechte je eine erteilt ersetzt. Die Kommission wollte damit 

Art.42 
commission 

Al. 

but prinicipal la de droitS d'auteur ou 

C ..... 

d. Qui concedent aux auteurs et aux artistes inti~rn,rAtt,i:: un 
drolt de aux decisions de 

sins. 

oe1nera1e. il ne sera accorde d'autorisation qu'a une 
par categorie d'oeuvres et pour les droits voi-

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Wie in Artikel 41 musste 
auch hier dem Umstand Rechnung getragen werden, dass 
neu die Verwertungsbestimmungen auf die verwandten 
Schutzrechte ausgedehnt worden sind. 
Die neu zugestandenen Vergütungsansprüche sollen - in der 
Regel - ebenfalls nur durch eine Verwertungsgesellschaft gel
tend gemacht werden. Die Quasimonopolstellung der Verwer
tungsgesellschaften ist gewollt. 
Ich empfehle Zustimmung zur Kommissionsfassung. 

Angenommen -Adopte 

Art.43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.44 
Antrag der Kommission 
Die Verwertungsgesellschaften sind gegenüber den Rechtsin
habern verpflichtet, die zu ihrem Tätigkeitsgebiet gehörenden 
Rechte wahrzunehmen. 

Art.44 
Proposition de Ja commission 
Vis-ä-vis des titulaires de droits, les societes de gestion sont te
nues d'exercer !es droits relevant de leur domaine d'activite. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Aus dem gleichen Grund 
wie in Artikel 41 und Artikel 42 ist auch hier anstelle des Begrif
fes «Urheberrechte» der weitere Begriff «Rechte» eingesetzt 
worden, der sich auch auf die verwandten Schutzrechte be-
zieht. • 
Ich beantrage Zustimmung zur Kommission. 

Angenommen ,-.Adopte 

Art.45 
Antrag der Kommission 
Abs.1,3,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Sie müssen die Verwertung nach festen Regeln und nach dem 
Gebot der Gleichbehandlung besorgen. 

Art.45 
Proposition de la commission 
Al.1,3,4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Elles sont tenues d'executer leurs täches selon des regles de
terminees et selon le prindpe de l'egalite de traitement. 

nichts an der der än-
dern. 
Ich zur Kommission. 

Art.46 

zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Sie müssen über die Gestaltung der einzelnen Tarife mit den 
massgebenden Nutzerverbänden verhandeln. 
Abs.3 
Sie müssen die Tarife der Schiedskommission {Art. 54a) zur 
Genehmigung vorlegen .... 

Art.46 
Proposition de la commission 
AJ.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Elles negocient chaque tarif avec les associations representa
tives des utilisateurs. 
AJ.3 
Elles soumettent les tarifs ä l'approbation de la Commission 
amitrale federale (art. 54a) et publient ceux qui sont approu
ves. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Bei der Neuformulierung 
der Bestimmungen über die Tarifaufsicht hat der Bundesrat in 
seinem Entwurf die bisherige Schiedskommission als Geneh
migungsinstanz fallengelassen. Statt dessen sollten die unbe
strittenen Tarife durch das Bundesamt für geistiges Eigentum, 
das Bage, genehmigt werden. Für Streitfälle schuf der Bun
desrat die Rekurskommission. 
Die Kommission istdieserVorstellung nicht gefolgt (Ich werde 
bei den Artikeln 54a bis 56 näher darauf eintreten.) Sie hat die 
Schiedskommission beibehalten, wenn auch gestrafft; eben 
deshalb musste die Schiedskommission in Artikel 46 erwähnt 
werden. Die Kommission übernimmt hier die Aenderungsvor
schläge der Verwaltung. 
Ich empfehle Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 

Art.47 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Sind mehrere Verwertungsgesellschaften im gleichen Nut
zungsbereich tätig, so müssen sie für die gleiche Verwendung 
von Werken oder Darbietungen einen gemeinsamen .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.47 
Proposition de Ja commission 
Al.1 
Si plusieurs societes de gestion exercent leur activite dans le 
meme domaine d'utilisation d'oeu~res ou de prestations d'ar
tistes interpretes (prestations), elles doivent .... 
Al.2 . 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Auch dieser Artikel ist text
lich angepasst worden, um der Ausdehnung der Verwertungs
vorschriften auf die verwandten Schutzrechte Rechnung zu 
tragen. 
Ich beantrage Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 
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Art.48 

Art.49 

\1"''"'10r1,1r1gs,Qe:se1,1sciriatten müssen den "''""'""''"' 
MatSS!Jatie des der einzelnen Werke 

\!Orto,,,,,, Sie haben .... 
Abs. 
Ist diese Verteilung unzumutbar aufwendig, so dürfen die Ver
wertungsgesellschaften das Ausmass des Ertrags schätzen; 
die Schätzungen .... 
Abs.3 
Der Erlös soll so zwischen den originären Rechtsinhabern und 
andern Berechtigten aufgeteilt werden, dass den Urhebern 
und den ausübenden Künstlern in der Regel ein angemesse
ner Anteil verbleibt. Eine andere Verteilung ist zulässig, wenn 
der Aufwand unzumutbar wäre oder wenn es sich um Dienst
(Art. 15) oder Kollektivwerke (Art 17) oder -darbietungen han
delt. 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.49 
Proposition de la commission 
Al.1 
les societes doivent repartir le produit de leur gestion propor
tionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque 
prestation. Elles doivent .... 
Al.2 
Si cette repartition entraine des frais excessifs, les societes de 
gestion peuvent evaluer le rendement decoulant de l'utilisa
tion des oeuvres ou des prestations; les evaluations .... 
Al.3 
le produit de la gestion doit etre reparti entre le titulaire origi
naire et les autres ayants droit de telle maniere qu'une part 
equitable revienne en regle generale a l'auteur et ä rartiste 
interprete. Une autre repartition peut etre prevue lorsqu'il ap
para'it que les frais seralent excessifs ou lorsqu'il s'agit d'oeu
vres ou de prestations creees dans le cadre de rapports de tra
vail (art. 15) ou d'oeuvres ou de prestations collectives 
(art. 17). 
Al.4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Hier geht es um die glei
chen redaktionellen Aenderungen wie in Artikel 47. 
Ich beantrage Zustimmung. 

Ahgenommen-Adopte 

Art.SÖ,51 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Angenommen -Adopte 

1. Abschnitt 
Antrag der Kommission 
Titel 
Aufsicht über die Geschäftsführung 

Sectlon 1 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Surveillance de la gestion 
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Art.52 
Antrag der Kommission 
Titel 
Aufsichtsbehörde 
Abs. 1,2 

Abs.3 
Streichen 

Art.52 

zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 69a) 

Prcmositi1:,n de la commission 
Titre 
Autorite de surveilfance 
Al. 1,2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
Biffer (cf. art. 69a) 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Hier wurde der Titel des 
Abschnittes von Artikel 53 nach vome genommen, da das 
Bundesamt, das die Aufsicht führt, schon in Artikel 52 erwähnt 
wird. 
Absatz 3 haben wir gestrichen, weil die Rechtsmittel weiter 
hinten, nämlich unter dem Abschnitt «Rechtsschutz», behan
delt werden. 
Ich beantrage Zustimmung. 

Ahgenommen-Adopte 

2. Abschnitt 
Antrag der Kommission 
Titel 
Streichen 

Section2 
Proposition de /a commission 
Titre 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Art.53,54 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

2. Abschnitt (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Aufsicht über die Tarife 

Section 2 (nouvelle) 
Proposffion de Ja commission 
Titre 
Sutveillance des tarifs 

Art. 54a (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von 
Urheberrechten ·· 
Abs.1 
Die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung 
von Urheberrechten (Schiedskommission) ist zuständig für 
die Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaften 
(Art. 46) 
Abs.2 
Der Bundesrat wählt die Mitglieder und regelt Organisation 
und Verfahren der Schiedskommission im Rahmen des Bun
desgesetzes über das Verwaltungsverfahren. 
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Abs.3 
Die Schiedskommission darf für ihre Entscheidungen keine 
Weisungen entgegennehmen; das Personal des Kommis
sionssekretariates untersteht für diese Tätigkeit dem Kommis-

Art. 54a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Commission arbitrale federale pour la gestion de droits d'au
teur 
Al.1 
La Commission arbitrale federale pour la gestion de droits 
d'auteur (Commission arbitrale) est competente pour approu
ver les tarifs des societes (art 46). 
Al.2 
Le Conseil federal nomme les membres. Dans le cadre de la 
loi federale surla procedure administrative, il regle l'organisa
tion et la prooedure ä suivre devant la Commission arbitrale. 
Al.3 
La Commission arbitrale ne prend en consideration aucune di
rective pour ses decisions; le personnel du secretariat de la 
commission est subordonne pour son activite au president de 
la commission. 

Art. 54b (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zusammensetzung der Schiedskommission 
Abs.1 
Die Schiedskommission besteht aus dem Präsidenten, zwei 
Beisitzern, zwei Ersatzleuten sowie weiteren Mitgliedern. 
Abs.2 
Die weiteren Mitglieder werden von den Verwertungsgesell
schaften und den massgebenden Verbänden der Nutzer von 
Werken und Darbietungen vorgeschlagen. 

Art. 54b (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Composition de Ja Commission arbitrale 
Al. 1 
La Commission arbitrale comprend un president, deux asses
seurs, deux suppleants ainsi que d'autres membres. 
Al.2 
Les autres membres sont proposes par les societes de gestion 
et Jes associations representatives d'utilisateurs d'oeuvres et 
de prestations. 

Art. 54c (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Besetzung der Schiedskommission für den Entscheid 
Abs.1 
Die Schiedskommission entscheidet mit fünf Mitgliedern: dem 
Präsidenten, zwei Beisitzemund zwei weiteren. Mitgliedern. 
Abs.2 
Der Präsident bezeichnet für jedes Geschäft die zwei weiteren 
Mitglieder, die sachkundig sein müssen. Er berücksichtigt da
bei ein auf Vorschlag der Verwertungsgeselfschaften und ein 
auf Vorschlag der Nutzerverbände gewähltes Mitglied. 
Abs.3 
Die Zugehörigkeit eines der sachkundigen Mitglieder der 
Spruchkammer zu einer Verwertungsgesellschaft oder einem 
Nutzerverband ist für sich allein kein Ausstandsgrund. 

Art. 54c (nouveau) 
Proposition de la commission 
rttre 
Commission arbitrale appelee ä sieger 
Al. 1 
La Commission arbitrale siege ä cinq membres: le president, 
deux assesseurs etdeux autres membres. 

A/.2 
P 0ur chaque affaire, le president choisit les deux membres en 
ralson de leurs connaissances particulieres dans le domaine 
concerne. II en un membres nommes sur 
proposition de gestion et l'autre 
mes sur proposition des associations 
Al.3 
Pour les membres de la Chambre arbitrale, choisis en raison 
de leurs connaissances particulieres dans le domaine 
concerne, le fait d'appartenir ä une soclete de gestion ou ä une 
association d'utilisateurs ne constitue pas ä lui seul un motif 
de recusation. 

Art. 54d (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Administrative Aufsicht 
Abs.1 
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ist admi
nistrative Aufsichtsbehörde der Schiedskommission. 
Abs.2 
Die Schiedskommission erstattet dem Departement alljährlich 
Bericht über ihre Geschäftsführung. 

Art. 54d (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Surveillance administrative 
Al.1 
Le Oepartementfederal de justice et police est l'autorltede sur
veillance administrative de la Commission arbitrale. 
Al.2 
La Commission arbitrale adresse chaque annee au departe
ment un rapport sur ses activites. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Der Entwurf des Bundesra
tes hatte hier - wie gesagt - eine wichtige Neuerung einge
führt. Er schaffte die Eidgenössische Tarif-Schiedskommis
sion ab, gab dem Bundesamt das Recht, die Tarife - soweit 
unbestritten zu genehmigen und sah für die bestrittenen 
Fälle die Rekurskommission vor. Ich habe das bei Artikel 46 
erwähnt. 
Als Vorteil für diese Neuerung sah der Bundesrat die schnelle 
Handlungsfähigkeit der stets präsenten Beamten, eine wegen 
ihrer Kontinuität gesicherte Tarifpraxis und die Möglichkeit der 
Rationalisierung des Verfahrens überhaupt Die Kommission 
war da anderer Auffassung. Sie hat sich im Ergebnis klar für 
die Beibehaltung einer Schiedskommission ausgesprochen. 
Wenn sich schon verschiedene Interessengruppen zu einem 
gemeinsamen Tarif finden müssen, schien ihr die Schieds
kommission, in die auch Gruppenvertreter gewählt werden, 
eine angemessene Lösung. Anderseits wurde die Zusammen
setzung der Kommission gestrafft (fünf Mitglieder für die 
Spruchkammer). Eine einheitliche Praxis ist übrigens auch 
schon im heutigen Kommissionssystem möglich. Etliche Ent
scheide werden aueh in Zukunft-wie das heute schon der Fall 
ist - auf dem Zitkularweg gefasst. Diese Erfahrungen trugen 
zum EntscMid zugunsten der Schiedskommission bei, ob· 
wohl sich die Verwaltung stark widersetzte. 
Die Kommission hält auch den Einwand der Nutzerorganisa
tionen für verfehlt, hier werde der Grundsatz des Rechts auf ei
nen unabhängigen Richter verletzt. Wenn dem so wäre, wären 
wohl sämtliche Schiedsgerichte «abhängig». Auch das Bage, 
das Bundesamt für geistiges Eigentum, wäre schliesslich kein 
klassischer unabhängiger Richter. Entscheidend ist doch 
wohl, dass ein Rechtsschutz vorgesehen ist. Die Zusammen
arbeit zwischen der Schiedskommission und dem Bundesamt 
war zudem auch personell in der Admiriistration bisher immer 
gesichert und dürfte das weiter bleiben. 
Ich beantrage Ihnen daher Zustimmung zu Artikel 54a bis 54d 
in der Kommissionsfassung. ·· 

Bundesrat Koller: Nachdem die Entscheide in Ihrer Kommis
sion offenbar ,sehr eindeutig ausgefallen sind, verzichte ich 
darauf, Gegenanträge zu stellen. Ich möchte aber der Fair-
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ness halber anmelden, dass wir diese Fragen in der national
rätlichen Kommission noch einmal sehr gründlich behandeln 
müssen, weil die Schiedskommission ein schwerfälliges In
strument ist Wir haben vor allem sehr viele Routinegenehmi
gungen, nämlich etwa 70 Prozent aller Fälle. Da wäre es viel 
ökonomischer und wenn das das Amt tun könnte. 
Ich möchte das zuhanden haben. 

Angenommen-Adopte 

3. Abschnitt 
Antrag der Kommission 
Trtel streichen 

Section3 
Proposition de la commission 
Bfffer le titre 

Angenommen-Adopte 

Art.55 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Schiedskommission genehmigt einen ihr vorgelegten Ta
rif, wenn er in seinem Aufbau und in den einzelnen Bestim
mungen angemessen ist. 
Abs.2 
Sie kann nach Anhörung der am Verfahren beteiligten Verwer
tungsgesellschaft und der Nutzverbände (Art. 46 Abs. 2) Aen
derungen vornehmen. 
Abs.3 
Streichen 

Art.55 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il 
est equitable dans sa structure et dans chacune de ses clau
ses. 
Al.2 
Elle peut apporter des modffications au tarif apres avoir en
tendu la societe de gestion et les associations d'utilisateurs 
(art. 46, 2e al.) qui sont parties a la procedure. 
Al.3 
Biffer 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Artikel 55 bringt abgese
hen davon, dass wir wieder zur Schiedskommission zurückge
kehrt sind, eine sehr wichtige Neuerung. Bisher konnte die 
Schiedskommission einen Tarif nur entweder genehmigen 
oder zurückweisen. Das hat zu unnötigen Verzögerungen ge
führt, denn oft wären die Parteien, die vorsprachen, vergleichs
bereit gewesen. Die neue Möglichkeit, Tarife auch abzuän
dern, wobei die Vorschläge der Parteien berücksichtigt wer· 
den können, erlaubt auch eine Straffung des Verfahrens und 
entkräftet zudem den Vorwurf der Unbeweglichkeit. Entschei
dend ist also in Artikel 55·der Uebergang von der. Wlllkürl<on
trolle zur Angemessenheitskontrolle. Die übrigen Aenderun· 
gen wie das Einführen des Begriffes Nutzerverbände sind re
daktioneller Art. (Zu den Verbänden werden auch die Produ
zenten und Importeure gerechnet.) 
Absatz 3 wurde gestrichen, weil Bedenken bestanden, den 
Richter in jeder Hinsicht an die Tarife zu binden. Nach längerer 
Beratung wurde dieser Artikel in der Kommission in der 
zweiten Lesung einvernehmlich verabschiedet. 

Präsident: Sie haben von einem Absatz 3 in Artikel 55 gespro
chen, der zu streichen sei. Das steht nicht auf der Fahne. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Der alte Artikel 55 hatte im 
bundesrätlichen Entwurf einen Absatz 3, den wir aufgeben 
wollen. Das scheint ein Fehler in der Darstellung der Fahne zu 
sein. 

Jagmetti: Darf ich das wiederholen und festhalten: Es 
darum, dass wir den ganzen Artikel 55, wie ihn der ·-r1-~-~• 
vorgeschlagen hatte, durch den neuen Artikel 55 ersetzten. 

Präsident: Damit ist Absatz 3 der Version des Bundesrates zu 
streichen, und der Artikel 55 umfasst nur zwei Absätze. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Es bleibt dem Zweitrat na
türlich unbenommen, die Frage noch einmal aufzunehmen. 

Art.56 

Abs. 
Bei der Festlegung der angemessenen Entschädigung sind 
zu berücksichtigen: 
a. der aus der Verwendung des Werks oder der Darbietung 
vom Nutzer erzielte Ertrag oder hilfsweise der für ihn damit ver
bundene Aufwand; 
b. die Art und Anzahl der genutzten Werke oder Darbietungen; 
c. das Verhältnis geschützter zu ungeschützten Werken oder 
Darbietungen und anderen Leistungen. 
Abs.2 
Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens 10 Prozent 
des Nutzungsertrags oder -aufwands; sie ist jedoch so festzu
setzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Ver
waltung ein angemessenes Entgelt erhalten. 
Abs.3 
Streichen 
Abs.4 
Die Werkverwendung nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b ist 
tariflich zu begünstigen. 

Antrag Roth 
Abs.2 
Der Tarif ist so festzulegen, dass die Berechtigten bei einer 
wirtschaftlichen Verwaltung eine angemessene Entschädi
gung erhalten. 

Art.56 
Proposition de la commission 
Al. 1 
L'indemnite equitable doit etre calculee en fonction des crite
res suivants: 
a. recettes obtenues par l'utilisateur gräce a l'utilisation de 
l'oeuvre ou de la prestation ou, a defaut, frais occasionnes par 
l'utilisation; 
b. nombre d'oeuvres ou prestations utillsees et genre de ces 
oeuvres ou prestations; 
c. rapport entre !es oeuvres ou prestations protegees et les 
oeuvres ou prestations non protegees ainsi que d' autres pres
tations en general. 
Al.2 
L'indemnite s'eleve en regle generale au maximum a 10 pour 
cent de la recette de l'utilisation de l'oeuvre ou de la prestation 
ou.des frais.occasionnes par cette utilisation; findemnite dolt 
etre fixee de maniere a ce qu'une gestion rationnelfe procure 
.aux ayants drolt une remuneration equitable. 
Al.3 
Biffer 
Al.4 . 
L'utilisation de l'oeuvre selon l'article 19, 1er alinea, lettre b, 
est soumise ä des tarifs preferentiels. 

Proposition Roth 
Af.2 
Le tarif doit i?ltre fixe de teile maniere que les ayants droit, 
compte tenu d'une gestion economique, en retirent une remu-
neration approprlee. ' 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Artikel 56 statuiert, wie die 
Tarife zu bemessen sind. Er befasst sich also mit den Kriterien 
für die Angemessenheitskontrolle. Er ist der letzte grosse 
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«Mocken» in unserer Es sei vorweggenommen: Das 
1-rr,An,ruc ist noch r,;cht in Teilen befriedigend. 

hat der Bundesrat vorerst die in Praxis entwickelte 1 O-
Prr1zent-K121use1 ;,,utaAn,"lmmi:m und für Sonderfälle eine Gabel 
von 5 bis 20 der Nutzereinnahmen Die 
10-Prozent-Klausel kam in den Entwurf, weil auch vom 

Kabelunternehmen betreffen-
i=ntc:rhAirl als bisher die man 

Not verlassen sollte, <>n,:.rk',o,n,,t 

Die Kommission hat sich nun mehrheitlich dafür entschieden, 
statt dieser Klausel die Grundsätze 

also die Jalons a bis c in 
gen. Sie sich aber damit nicht von der 
Grössenordnung der 10-Prozent-Klausel entfernen. Sie hat 
besonders in Absatz 2 für Sonderfälle lm Grunde die Position 
von Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe a des bundesrätlichen Ent
wurfes mit der Formel «im Regelfalle 10 Prozent» auffangen 
wollen. Sie hat keine Gabel für Sonderfälle vorgesehen, aber 
für die Urheber eine Sicherheit nach unten eingebaut Diese 
sollen auch bei geringem Ertrag ein angemessenes Entgelt er
halten. Das kann, selbst wenn wir wirtschaftliche Verwaltung 
seitens der Verwertungsgesellschaften voraussetzen, trotz
dem - und da liegt ein Haken - Kosten für die Nutzer beinhal
ten. Das wird nicht überall auf Gegenliebe stossen. Sie werden 
hier kritische Reaktionen hören auf unseren Entscheid. 
Aber auch mit dieser Variante kann man wahrscheinlich die 
Entschädigungskosten - so war die Meinung der Kommis
sionsmehrheit-einigermassen vorausberechnen. Und das ist 
ja das Hauptanliegen der Nutzerverbände. 
Die Mehrheit der Kommission hielt insbesondere die Kritik der 
Kabelunternehmer für zu ängstlich. Artikel 56 muss jedenfalls 
zusammen mit Artikel 47 gelesen werden, wonach die ver
schiedenen Verwertungsgesellschaften gemeinsam einen Ta
rifvorlegen. 
Durch die Streichung von Absatz 3 - das ist zuzugeben - ist 
nun allerdings eine Frage nicht zu Ende gedacht worden, 
nämlich ob die 10-Prozent-Grenze als Gesamtgrenze für die 
Abgeltung von Urheberrechten und lnterpretenrechten anzu
sehen ist oder ob die Interpreten.Vergütungen kumulativ ver
langt werden können. 
Ich habe ursprünglich beabsichtigt, zur Klärung heute noch 
einmal einen Vorschlag zu unterbreiten. Aber unter dem 
Drucke der Zeittafel verzichte ich ebenfalls darauf. Der Zweitrat 
wird dieser Frage sicher noch einmal nachgehen müssen. 
Ich gehe davon aus, dass die Formel «in der Regel höchstens 
10 Prozent» auch ohne Willkür gemäss dem in der EK 3 aus
gehandelten Vorschlag - 10 Prozent für Urheber und 3 Pro
zent für Interpreten interpretiert werden dürfte. Mit dieser 
oberen Gesamtgrenze wäre die Kritik der Kabelverbände 
dann wohl hinfällig; es bestünde eine vertretbare Kalkulations
möglichkeit 
In Absatz 4 haben wir einem Anliegen der EDK, der Erzie
hungsdirektorenkonferenz, Rechnung getragen. Es geht hier 
um die Werkverwendung im engen Bereich von Lehrern und 
Schülern im Unterricht. Andererseits haben sich die Schulen 
mit den Verwertungsgesellschaften-soviel ich weiss-auf Ab· 
geltungen zwischenzeitlich schon geeinigt. 
Zum Artikel 56 liegt nun.noch ein Antrag von KoHege Roth vor. 
Ich nehme gleich dazu Stellung. Nach dem <;lesagten wäre es 
wohl nicht tunlich, einen solchen Antrag anzunehmen, weil er 
dem Erfordernis der Praxis, eine obere Grenze für Entschädi
gungen festzulegen, noch weniger Rechnung trägt als die jet-
zige Formulierung der Kommission. . 
Ich beantrage daher Zustimmung zur Version der Kommis
sion. 

M. Roth: Apropos de cet article 56, alinea 2, j'interviens pour 
rappeler que, tant dans la version du Conseil des Etats que 
dans celle du Conseil federal, cette disposition fixe une limite 
superieure de 1 o pour cent a la participation que les auteurs 
ou les interpretes peuvent demander sur le produit economi· 
que genere par leurs Oeuvres OU leurs prestations. 
Cette disposition est critiejuable en soi du point de vue des 
principes sous plusieurs aspects. En effet, l'article 56 doit etre 
anafyse a fa furniere de plusieurs principes. Le droit d'auteur 

accorde, dans ia et sous reserve de licence 
uo11w:1m11e, un droit exclusif aux auteurs d'autoriser ou 
dire de leurs oeuvres. Fixer une remuneration des 
ayants droit selon un ne pas un certain 

recettesou 
meme du exclusif. Une teile '"'"nr,,ntinn 
;:,rr,:,n,-.i:>r·A ä la Convention de Berne 
oeuvres litteraires. Vous aurez pu lire cette 
convention est pour nos debats et 
d'ailleurs en annexe au du Conseil D'autre 

pas habituel de fixer dans 
biens ou II n'est 

poss11me de limiter de la sorte des prix et 
commission arbitrale federale en matiere de 

n"'''""''"tir,n de droits d'auteur, dont on a admis qu'elle serait 
matiere, a l'article 53, lettre a, 

sera a meme degager des criteres de tarification applica-
bles aux divers types d'oeuvres et d'utilisations. 
Enfin, la quotite du taux qui est fixee ä 10 pour cent au maxi
mum par la commission du Conseil est en soi egalement crlti
quable. Certes, je sais que le Tribunal federal a admis cette re
gle du taux des 10 pour cent. Toutefois, cette fixation ne valait 
que pour le droit d'auteur et toujours lorsque des oeuvres mu
sicales etaient en cause. Une telle limitation ne correspond 
pas ä la diversite des situations dans les differents repertoires. 
L'article 56 presente en outre l'inconvenient de fixer un pour
centage maximal dans lequel on pourrait croire que sont com
pris a la fois les droits des auteurs et ceux des interpretes. II y a 
la une ambigu'ite qu'il s'agit de ne pas laisser planer dans la loi. 
Or, la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protec
tion des artistes interpretes, a laquelle le Conseil federal pro
pose d'adherer, pose comme principe a son article premier, 
sous la mention «Sauvegarde des droits d 'auteur»: «La protec
tion prevue par la presente convention taisse intacte et n'af
fecte en aucune fa<_;:on la protection du droit d'auteur sur les 
oeuvres litteraires et artistiques. En consequence, aucune dis
position de fa presente convention ne pourra etre interpretee 
comme portant atteinte ä cette protection.» Cette exigence 
doit donc etre respectee clairement par le legislateur, ce qui 
permettra de preserver les droits des auteurs, tout en re
connaissant les nouveaux droits des artistes interpretes. 
C'est la raison pour laquefle je vous propose d'adopter en lieu 
et place de l'alinea 2 propose par la commission la version 
que j'ai deposee par ecrit aupres des membres du Conseil et 
qui stipule que Je tarif doit etre fixe de telle maniere que les 
ayants droit, compte tenu d'une gestion economique, en reti
rent une remuneration appropriee. Je crois qu'il s'agit d'une 
solution plus flexible et mieux adaptee au systeme de legisla
tion que nous avons a mettre en pface aujourd'hui. 

Bundesrat Koller: Es handelt sich hier zweifellos um eine sehr 
wichtige Bestimmung. Sie haben in der vorhergehenden Bera
tung im Einverständnis mit dem Bundesrat in diesem Gesetz 
recht grosszügig neue Entschädigungen an die Kulturschaf
fenden vorgesehen. Ich erinnere an die Leerkassettenab
gabe; ich erinnere an die lnterpretenrechte. Auf der anderen 
Seite dürfen wir aber auch die Interessen der Nutzer nicht aus 
dem Auge verlieren, zumal ja diese 10-Prozent-Regel sowohl 
in der Fassung. des Bundesrates. wie Ihrer Kommission ge
wisse Abweichungen in Sonderfällen schon erlaubt. Aber ich 
möchte Sie doch davor warnen, auf diese 10-Prozent-Regel im 
Gesetz jetzt ganz zu verzichten, denn sie hat sich in der lang
jährigen Spruchpraxis der Schiedskommission sehr bewährt 
und ist auch vom Bundesgericht als einziger praktikabler Be· 
messungsgrundsatz anerkannt worden. Diese 10-Prözent
Regel stellt auch ein Gegengewicht zur Monopolstellung der 
Verwertungsgesellschaften dar. Mit dieser 10-Prozent-Aegel 
können wir den Nutzern auch garantieren, dass trotz der Er· 
schliessung ganz neuer Geldquellen für die Kulturschaffen
den nicht die Interessen der Nutzer zu kurz kommen. Ich bin 
der Meinung, dass diese Frage der Vergütungen auch bere
.chenbar und kontrollierbar sein muss. Das ist nur der Fall, 
wenn Sie an dieser 10-Prozent-Regel grundsätzlich festhalten. 
Herr Roth macht noch geltend, diese Regel könnte allenfalls in 
einem gewissen Widerspruch zu internationalen Abkommen, 
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vor allem zur Berner Uebereinkunft, stehen. Ich kann dieser Ar-
,m,~nt,~t,r,n nicht weil nämlich in verschiedenen Mit-

gl1E~dstaaten der Berner Uebereinkunft die Höhe der 
für die Leer

kassette. 
Aus all diesen bitte den Roth abzuleh
nen. Wir werden im Rahmen des Bundesrats und selbstver
ständlich auch in der zweiten Kammer Artikel 56 in der Fas-
sung Ihrer Kommission noch einmal behandeln. 
Aber an der als sollten wir 
den Fall mnon1nnttoc:,th,,1ta,n 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Ich habe schon Ableh-
des Roth Persönlich würde ich ohne-

H-'ro2:ent-K.tau1se1 vorziehen. Ich habe 
zumindest 

weil wir 
rechte anerkennen, sollte klar werden, dass neben den 
10 Prozent für die Urheber auch die 3 Prozent für die Interpre
ten sind. Das ist in etwa die Meinung der Kommission. 
Aber sie ist nicht klar genug gefasst und braucht daher noch 
einmal eine Präzisierung. 

Abs. 1, 3, 4-AI. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-Ai.2 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Roth 

Art.57-62 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.63 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. a-k 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1 Bst. I (neu) 

24Stimmen 
9Stimmen 

1. ein Programm für den Betrieb von Automaten für die Infor
mationsverarbeitung gebraucht oder Exemplare davon ver
mietet, verleiht oder einführt. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.63 
Proposition de la commission 
Al. 1 let. a-k 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1 let. l (nouvelfe) 
1. Aura utilise un programme pour faire fonctionner un ordina
teur ou aura loue, prete ou importe des exemplaires de ce pro
gramme. 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Der Abänderungsvor
schlag stammt von der Verwaltung. Er füllt eine Lücke. Auch 
Computerprogramme sollten strafrechtlich vor unrechtmässi· 
ger Verwendung geschützt werden können. 
Ich beantrage Zustimmung. 

Angenommen-Adopte 

Art.64,65 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

31--S 

Art.66 
der Kommissio.n 

Titel 
Unerlaubter .;,:,1t<>nrtm,,,f"'h, von Rechten 
Wortlaut 
Wer ohne erforderliche 1::le1r;i1111au1 
verwandte Schut2rechte 

Art.66 
Pr<)f)C)Sit1on de la commission 
Titre 
Exercice illicite de droits 
Texte 
Celui sans etre titulaire de l'autorisation 

Urheber- oder 

valoir des droits d'auteur ou des droits voisins dont 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Auch hier sind die neu vor
gesehenen verwandten Schut2rechte zu Der 
Artikel wurde entsprechend ausgedehnt. 

Angenommen -Adopte 

Art.67-69 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

2a. Kapitel (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Rekurskommission und Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

Chapitre 2a (nouveau) 
Proposition de la commission· 
Titre 
Commission de recours et recours de droit administratif 

Angenommen -Adopte 

Art. 69a (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Rechtsmittel 
Abs.1 
Verfügungen der Aufsichtsbehörde können mit Beschwerde 
bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum angefoch
ten werden. 
Abs.2 
Gegen Beschwerdeentscheide der Rekurskommission für 
geistiges Eigentum und Entscheide der Schiedskommission 
kann beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
geführt werden. 
Abs.3 
Es gelten die Bestimmungen über die Bundesverwaltungs
rechtspflege. 

Art. 69a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Voies de recours 
Al. 1 
Les decisions de l'autorite de surveillance peuvent faire I' objet 
d'un recours devant la Commission de recours pbur la pro
priete intellectuelle. 
Al.2 
Les decisions sur recours qe la Commission de recours pour 
la propriete intellectuelle ainsi que les decisions de la Commis
sion arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours de droit ad
mlnistratif devant le Tribunat federal. 
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administrative federale sont 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: In Artikel 69a ist nun die 
die wir vorne bei Artikel 52 Absatz 3 ""rn~•nr,rn. 

men haben, Alle Rechtsmittel sind hier 

Art. 69b (neu) 
der Kommission 

Titel 

1 
Die Rekurskommission besteht aus höchstens neun 
dem. 
Abs.2 
Der Bundesrat wählt die Mitglieder und regelt die Organisation 
der Rekurskommission. 
Abs.3 
Die Mitglieder der Rekurskommission sind in ihrer Tätigkeit 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 

Art. 69b (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Organisation de Ja Commission de recours 
Al. 1 
La Commission de recours se compose de neuf membres au 
maximum. 
Al.2 
Le Conseil federal nomme les membres et regleförganisation 
de la Commission de recours. 
Af.3 
Dans l'exercice de leur activite, !es membres de la Commis
sion de recours sont independants et ne sont soumis qu'ä la 
loi. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Bei Artikel 69b haben wir 
eine Aenderung gemacht. Hier ist etwas Neues enthalten, was 
eine Bemerkung fordert: Sie erinnern sich daran, dass die 
OG-Revision, welche solche Rekurskommissionen ganz all
gemein vorsah, gescheitert ist Die Frage wird zwar in der neu 
vorgeschlagenen, kleinen Revision wiederaufgenommen. 
Aber wir wissen nicht, wann darüber entschieden wird. Es ist 
daher richtig, wenn in diesem Gesetz unabhängig davon eine 
gesetzliche Basis für die Rekurskommission vorgesehen wird. 
Der Bundesrat beabsichtigt richtigerweise, die Rekurskom
mission nicht nur für das Urheberrecht, sondern gemeinsam 
für alle immateriellgüterrechtlichen Bereiche einzusetzen. Sie 
würde dann auch eine einheitliche Rechtsprechung instradie
ren und sichern können. 
Ich beantrage Ihnen, der Kommission zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 70, 71 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposiüon de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federaf 

Angenommen -Adopte 

Art. 72 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

sans doute, car nous en 
nous avons introduit ä 

,,...,,JA,cnontc,iro COnCernant feS CaS• 
uuuu,~u1~etauxim-

est assez vite realisee 
car, ä ma connaissance, ils ne sont nombreux, ne 

dire inexistants dans notre pays. Ce type de est 
Importe, et il s'agit de trouver le systeme de controle le 

plus simple et le plus fiable possible. 
II me semble que la collaboration de !'Administration des 
douanes est indispensable ä cette fin. C'est pourquoi je sou
leve ce probleme dans le cadre de la discussion du chapitre 
concernant precisement l'intervention de cette derniere. Je 
pose donc ä ce Conseil la question suivante: pour appliquer 
l'article 20, alinea 2bis, ne suffirait-il pas de demander ä cette 
administratlon de communiquer, par exemple aux societes de 
gestion des droits, la nature de la marchandise importee, ä de
taut de quoi ces societes seraient dans l'impossibilite de sa
voir quelle marchandise est effectivement importee? Cela don
nerait evidemment ä I' Administration des douanes une com
petence quelque peu differente car il ne s'agit pas de mar
chandises illicites ou d'envois suspects, au sens de 
l'article 70: il s'agit bei et bien d'importations parfaitement nor
males d'une marchandise, dont la revente et l'utilisation sont 
sujettes ä droits. Pour l'instant, je pose simplement la ques
tion; j'ignore Si on a deja reflechi a Ce probleme. Je tiens en 
tout cas ä ce qu'il fasse l'objet d'une decision et d'une reflexion 
sur la procedure ä suivre. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Der Artikel hat jedenfalls 
bisher zu gar keinen Bemerkungen Anlass gegeben, weder in 
der Botschaft noch in der Kommission. Ich gehe davon aus, 
dass man der Meinung war, die betreffenden Stellen hätten die 
nötige Praxis und könnten hier nach bestem Wissen vorge
hen. Dem Bundesrat steht notfalls noch eine Verordnungs
kompetenz zur Verfügung. Nichts hindert daran, weiterge
hende Informationen zu prüfen. Ich bin allerdings der Auffas
sung, dass es einigen Aufwand bringt, wenn bei jeder Prüfung 
eine Mitteilung gemacht wird. 

Bundesrat Koller: Ich nehme die Frage, die Frau Jaggi auf
wirft, gerne zur Prüfung entgegen. Wir waren an sich der Mei
nung, dass wir diese Frage den Verwertungsgesellschaften 
überlassen können, weil sie die Vertriebskanäle kennen und 
damit die Zollverwaltung nicht unverhältnismässig belastet 
werden soll. Aber wir werden die Praktikabilität dieser Lösung 
gerne noch einmal überprüfen. 

Angenommen -Adopte 

Art.73-77 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de fa commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 77a (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel . 
Tarife 
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den. 

Art. 77a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Tarifs 
Al.1 
Les tarifs des societes de au benefice d'une conces-

sous droit restent en vigueur jusqu'a 
l',::,,,nir,,:,fir,n de leur duree de validite. 
Ai. 
Les remunerations selon les articles 13, 20 et 35bis sont dues 
des l'entree en vigueur de cette foi; il est de les faire 
valoir des racceptation du 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Der Vorschlag für das 
Uebergangsrecht im Tarifbereich stammt von der Verwaltung. 
Dieser Vorschlag regelt die Kontinuität der Tarife in der Ueber
gangszeit und sichert vor allem auch, dass die Tarife schon 
sofort vom Zeitpunkt des lnkrafttretens des Gesetzes an ge
schuldet sind, ohne Rücksicht darauf, wann sie dann einmal 
genehmigt werden. Sonst hätte man es nämlich mit demVer
fahren um Genehmigung in der Hand, auf den Zeitpunkt ein
zuwirken, und das ist unerwünscht 

Angenommen -Adopte 

Art. 78 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Propos;fion de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Vor der Schlussabstim
mung möchte ich noch eine Bemerkung machen: Wir haben 
bei Arti.kel 17 - ich habe es schon bei der Beratung erwähnt 
nicht vorbildlich gearbeitet Wir haben jetzt einen Artikel, der 
nicht unseren ursprünglichen Aufträgen entspricht. Das ist ein 
Entscheid, den man fällen kann, aber wir sind dabei sehr weit 
gegangen: Wir haben nämlich aus einem Artikel, der zum 
Schutz der Produzenten in Auftrag gegeben war, sozusagen 
einen Schutz der Urheber vor den Produzenten gemacht. Aus
serdem ist dieser Artikel unvollständig. Die Aussenwirkungen 
sind an sich überhaupt nicht geregelt. Herr Jagmetti wollte ur
sprünglich - das hätte meiner damaligen Bemerkung auch 
entsprochen - am Schluss der Beratung einen Rückkom
mensantrag stellen, damit wir diesen Artikel in einem etwas 
bereinigteren Zustand aus unserem Rat hätten entlassen kön
nen. Bei der jetzigen Präsenz - Sie sehen ja, wieviele Leute 
noch ausharren bei unserem Stress-wäre es falsch, dies jetzt 
zu tun. Es läge mir aber daran, dass die Uebertegungen von 
Herrn Jagmetti zur Ergänzung von Artikel 17 Absatz 1 zuhan
den des Protokolls festgehalten werden könnten. Darf ich Sie, · 
Herr Präsident, bitten, ihm das Wort zu erteilen? 

Jagmettl: Darf ich sprechen, ohne einen Rückkommensan
trag zu stellen? Und zwar deshalb, weil wir, wie Frau Kommis
sionspräsidentin Meier gesagt hat, die Bestimmung von Arti
kel 17 noch bereinigen sollten. Wir sind aber der Meinung, 
dass das im Zweitrat passieren könnte, ohne dass wir eine 
Kommissionssitzung einberufen und die ganze Sache noch
mals aufrollen müssen. Aber erlauben Sie mir doch noch, zwei 
Worte dazu zu sagen: Der Bundesrat hatte uns vorgeschla
gen, bei Kollektivwerken einen Uebergang des Urheberrechts 
von Gesetzes wegen vorzusehen. Er hatte dabei die Aussen-

ae1reae1t. Die nach dem Vor-
mdesrat€1S schien die Kn1?1rr1ii::<:,inn nicht voll zu 

weil sie in der des Bundesrates 
nM,rnr·,:,ti:,,n nicht erlaubt hätte, den Piraten 

sondern bei einer Piraterie 
an den Produzenten wenden müssen und hätte seine 
nur durchsetzen können. wenn der Produzent dazu Hand 
boten hätte. Wir haben Ihnen deshalb einen anderen Kn1mn1i«
«inni::,mn~"hl::10 vnro,:,J,::,ot der aber nun seinerseits überholt 
ist, weil der hat, in Absatz 1 vom ae,;et;:Hcl1en 

1,::,n,,::,rr,im,o des Rechts zu einer zu wechseln. 
Indem wir nun bei Kollektivwerken den nur 
bei sollten wir den Absatz 2 an-

haben nach unserer Plenardebatte mit der Frau Kommis
«inni::,~ri'i•c,iti,:mtiin und den Vertretern des Bundesamtes noch 
nachexerziert - wie man das früher bezeichnet hat und ha-
ben eine die ich Ihnen vorlesen 
ohne sie Ihnen zu stellen, weil ich der Meinung bin, 
dass könne dann im einfliessen, statt 
dass wir am vorletzten Tag der Session den ganzen Fragen
komplex dieser Werke nochmals Der erste Absatz, 
wie ihn der Rat in Artikel 17 beschlossen hat. lautet: «Wird ein 
Werk in Erfüllung eines Vertrages von mehreren Urhebern ge
schaffen, so gehen die Rechte an diesem Werk so weit auf die 
andere Vertragspartei über, als dies im Vertrag vereinbart ist» 
Nun die Aussenwirkung im Absatz 2, unser Vorschlag: «Wird 
ein solcher Vertrag abgeschlossen, so gilt die andere Ver
tragspartei, der Produzent, als allein berechtigt Dritten die Nut
zung ausschliesslicher Rechte nach Artikel 1 O und 11 zu erlau
ben. Artikel 7 Absatz 4 bleibt vorbehalten.» Damit würden wir 
den Rechtsübergang vorsehen, ohne aber die Intervention 
des Interpreten gegen den Piraten auszuschliessen. Der Ab
satz würde an die neugeschaffene Vertragslösung angepasst 

Präsident: Ich habe das etwas ungewöhnliche Vorgehen tole
riert, weil man einem Wunsch von Frau Präsidentin Josi Meier 
fast nicht widerstehen kann; aber ich möchte doch darauf hin
weisen, dass wir nicht Schriftstellerei zuhanden des Protokolls 
betreiben und auch nicht allzuviel auf den nächsten Rat ver
weisen sollten, sondern dass wir unsere Arbeit hier möglichst 
gut erledigen müssen. 

Gesamtabstimmung Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 26 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

B. Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von 
integrierten Schaltungen 
B. Loi federale sur la protection des topographies de cir
cuits integres 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Das Topographiengesetz 
entspricht der seinerzeitigen Forderung der Kommission, wo
nach auch Computerhalbleiter zu schützen sind. Der dreidi
mensionale Chip braucht sehr viel Kosten in der Entwicklung 
und kann ohne weiteres kopiert werden. Das Gesetz sieht nun 
den Schutz gegen solche Kopien vor. Ursprünglich war ein in
ternationales Abkommen vorgesehen, aber das wurde dann 
weder von den Vereinigten Staaten noch von der EG unter
zeichnet, und so haben wir auch keinen Anlass.gesehen, dort 
mitzumachen. Die Schweiz wartet ja in aller Regel darauf, bis 
einem Abkommen eine gewisse Breitenwirkung gesichert ist, 
bevor sie beitritt. Es ist eine Ausnahme, dass sie vorangeht 
Andererseits gibt es eine Richtlinie zu diesen Topographien in 
der EG. Diese ist somit auch Bestandteil der EWR-Verhandlun
gen als Teil des Acquis communautaire. Ich kann nur feststel
len, dass die jetzige Landesregelung, die wir hier getroffen ha
ben, den Bedürfnissen der Euroverträglichkeit entspricht; des· 
halb hat Ihre Kommission nach gehabter Beratung dem bun
desrätlichen Entwurf zugestimmt Ich kann daher Zustim
mung zu allen Artikeln beantragen. 
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Titel und Ingress 
der Kommission 

zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au Conseil federa! 

beim .-r:,r<tlrlfJC>rnrPn 

des Präsidenten, Der 
uns etwas 

«lr,nr,nn~ntuo~etwas 
dass sich die 

sn.ri:ir•no mit der technischen auch fortentwickelt 
es sollte doch vermieden werden, dass hier Missver-

ständnisse entstehen und nachher die der Landeskar-
ten in diesem 
nämlich dreidimensional no,ot"r1<11t.oto t161011:llUlfS1/Sl):lme 
Inhalt hat 
Ich wollte einfach zum Ausdruck bringen, dass die Kommis
sion einverstanden wäre, wenn die Redaktionskommission 
am Schluss die Meinung hätte, man könnte hier einen ande
ren, glücklicheren Ausdruck finden. 

Angenommen -Adopte 

Art.1-21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 28Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

C. Bundesbeschluss über verschiedene völkerrechtliche 
Verträge auf dem Gebiete des Urheberrechts und der ver
wandten Schutzrechte 
C. Arrete federal concemant diverses conventions inter
nationales dans le domaine du droit d'auteur et des dtolts 
voisins 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Gestützt auf den neuen 
Gesetzesentwurf hat uns der Bundesrat die Ratifikation der Pa
riser Fassung der Berner Uebereinkunft zum Schutze von Wer
ken der Literatur und Kunst und des Welturheberrechtsab· 
kommens vorgeschlagen, ferner die Ratifikation verschiede
ner weiterer Abkommen auf dem Gebiete der verwandten 
Schutzrechte. Vor allem ist hier das Abkommen von 1961 über 
den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Ton
trägern und c:ter Sendeunternehmen (das sogenannte Rom• 
Abkommen), an dem wir uns im Gesetz orientiert haben, vön 
grosser Wichtigkeit. 
Mit der einhelligen Kommission kann ich Ihnen die Zustim· 
mung zu all diesen Abkommen beantragen. Abkommen kön
nen wir ohnehin nur akzeptieren oder ablehnen, wir können 
gar nichts daran ändern. Die einzige Frage, die sich jeweilen 
stellt, ist jene der Aeferendumsklausel; über diese können wir 
bestimmen. Damit spreche ich das alte Problem wieder an, oe 
hier Rechtsvereinheitlichungen stattfinden oder nicht. Wtr ha· 
ben in dieser Frage in der Vergangenheit ab und zu einen Elt• 
was strengeren Massstab angelegt als bei den vorliegenden 
Abkommen. Ich gehe nun aber davon aus, dass sich die PT;a,. 
xis zunehmend in Richtung einer Lockerung einpendetn 
muss. Ich betone dies deswegen so sehr, weil ich selbst sehr 
oft für die strengere Auffassung eingetreten bin. Heute sehe 
ich das jedoch in einem neuen Licht. Im Hinblick auf die tau
fende internationale Integration glaube ich,.dass wir mitunse• 

ren oder -anknüpfungen etwas 
vursichtiger werden Deshalb kann ich mich in diesem 
Falle der Auffassung des Bundesrates auch 

dass die ~Af'h1'<:,tJJ:m;>•lntlOl1·1!i"'lht 
kommen dieser 
das Referendum 
au:sg,Jlo:st werden 

nicht Olr!f"l<'>ht>nrl hO<Onr.!"ll'tlOn 

t->r,,c:ü'"lo,,t dem Zweitrat 

Titre et preambule, art. 1-3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 

An Nationalrat -Au Conseil national 

aber bei so 
die Zusam-

28Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe vom 29. August 1984 
(BBllll 173) 
Message, projets de loi et d'arrete du 29 aout 1984 (FF lll 177) 

Siehe Jahrgang 1986, Seite 695- Voir annee 1986, page 695 
Neue Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe vom 19. Juni 1989 
~81111477) 
l\klweaux message, projets de loi et d'arretl, du 19 juin 1989 (FF 111465) 
Belchluss des Ständerates vom 21. März 1991 
~ion du Conseil des Etats du 21 mars 1991 
Klilb!lgorie III, Art 68 GRN-Categorie·m, art 68 RCN 

Anllag der Kommission 
f:lntreten 
Proposition de la commission 
!l!ltrer en matiere 

M; Couchepin, rapporteur: Le droit d'auteur est regi actuelle
rmmt par une loi datant de 1922. En 1984, le Conseil federat 
aVi!it propose une nouvelle mouture de la loi. Le pro.iet de 
l'epoque n'avait ete agree ni par le Conseil des Etats ni par le 
Conseil national. A la base de cette decision de renvoi au 
Conseil federal, un important rapport de la Societe suisse de 
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radiodiffusion attirait l'attention du Parlement sur la necessite 
d'ameiiorer la situation des producteurs. D'autres milieux 
d'utilisateurs d'oeuvres avaient aussi fait valoir leurs argu
ments. 
On demandait en et aussi la surveillance des 
societes de soit renforcee. En ces societes exer-
cent un rnr,nnnni,o dans la des droits et des reven-
tes. röle orga-
nisateur le sait concretement Cela ä 
travers des les recettes des societes de 

e1e·v1:1es. en 1990, ä environ 120 millions de francs. 
de 1984 avait aussi des lacunes dans le domaine de 

la des prestatlons des Quant aux 
CiefS, ifS n' etaient paS E!VüqUEIS Pllf\tPS~~AimP:nt 

M. conseiller aux Etats, avait defini le mandat donne 
au Conseil en programme en neuf points. 
A la suite de ce renvoi, le federal a nomme une com-
mission extraparlementaire, dont le rapport a ensuite ete sou
mis ä. consultation. 
Aussi, la loi que nous examinons aujourd'hui tient campte du 
mandat donne par les commissions lors du renvoi au Conseil 
federal du rapport de la Commission d'experts et de la consul
tation. Elle reglemente des lors aussi les droits voisins et non 
seulement les droits d'auteur et leur gestion. Quant aux logi
ciels, ils sont traites comme une categorie d'oeuvres particu
lieres, en prevoyant des dispositions speciales. le principe de 
la cessibilite du droit d'auteur est maintenu, comme cela est le 
cas dans la loi en vigueur. Une autre solution, soit l'incessibi
lite des droits d'auteur, aurait complique les choses en intro
duisant une distinction entre droits patrimoniaux et droits rele
vant de la protection de la personnalite. 
II est inutile de reprendre ici I' expose du message qui enumere 
les points principaux de la nouvelle loi, notamment le pro
bleme de la protection des logiciels, le statut de l'employeur et 
de l'employe, le probleme de-l'utilisation massive, celui des 
droits voisins et la gestion des droits. 
le Conseil des Etats a ete le premier conseil ä deliberer sur ce 
projet de loi. Par rapport au Conseil federal, il a introduit plu
sieurs innovations favorables aux auteurs, notamment le cen
time des bibliotheques, ä l'article 13. le Conseil federal propo
sait de soumettre a remuneration la location de livres. le 
Conseil des Etats suggere, quant ä. lui, de soumettre ä remu
neration tout pret, que cela se fasse ä titre onereux ou non. La 
majorite du Conseil national est revenu ä lasolution du Conseil 
des Etats, et il existe une proposition de minorite. Nous de
vrons donc reprendre ce probleme specifique. 
le Conseil des Etats a aussi introduit un article 13c, ce que l'on 
appelle le droit de suite, c'est-ä-dire Je paiement d'une rede
vance de cinq pour cent en l'espece du produit de la vente 
d'une oeuvre originale d'art tiguratif, si ce produit excede 
10 000 francs. La majorite de la commission du Conseil natio
nal propose d'y renoncer. 
Par contre, le Conseil national a innove en faveur des artistes 
en introduisant, ä l'article 19, une taxe sur les photocopies 
pour les bibliotheques. 
le Conseil des Etats - et nous l'avons suivi sur ce point - a in
troduit aussi, a l'article 20, ia redevance sur les ca.ssettes vier
ges ainsi que sur les autres phonogrammes propres a l'en
registrement d'.oeuvres..11 s'agit la .d'une innovatlon en dro.it 
suisse, qui suscite l'opposition du milieu des utilisateurs et des 
marchands de cassettes. Neanmoins, eile pärait justifiee et le
gitime dans la mesure ou les cassettes vierges, chacun le sait, 
permettent le piratage d'oeuvres. Le montant par cassette est 
d'ailleurs relathlement insignifiant, meme si les petits ruis
seaux font tes grandes (ivieres et qu'a ta fin, ce montant repre
sente des millions. 
D'une maniere generale, le Conseil des Etats a ete plus favora
ble envers tes auteurs que ne l'a ete le Conseil federal dans 
son projet Initial. Le Conseil national a reequilibre le projet du 
Conseil des Etats, en ce sens qu'if aameliore aussi la situation 
des interpretes, mais n'a pas ete aussl loin que le Conseil des 
Etats· dans l'amelioration de la situation des auteurs. L'ad
ministration a calcule les recettes supplementaires qui pro~ 
viennent des modifications apportees par !es Chambres. Pour. 
le Conseil des Etats, il s'agit de 26 millions de francs supple-
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entreront dans la caisse des organes de 
auteurs et, dans une moindre mesure, en 

Dans la solution du Conseil national, s'est 
entreraient dans 

l'ai dit haut, la 
ne dans 

La du Conseil national veut, d'une que le 
marche de rart les un inte-
ret ä monter des occasions de travail 
aux artistes. nous avons voulu 
soient traites mieux ne l'etaient dans 
effet une de notre 
d'une oeuvre constitue une oeuvre en soi, 
d'etre et remuneree. Nous 
voulu que cette le statut des auteurs sans a 
rer celui des int,,~n,•,:,t;::,,,, 

le Conseil des comme la commission du Conseil natio
nal, propose de prolonger ä. 70 ans apres le deces de l'artiste 
la duree de la protection de l'oeuvre. II s'agit d'une adaptation 
ä. la tendance generate en Europe. II s'agit aussi de favoriser 
i'edition en Suisse. les artistes, au vu de cette prolongatlon, 
auront un interet particulier ä confier leurs oeuvres ä. des edi
teurs suisses. le projettel qu'il vous est propose est equilibre. 
II provoque, il est vrai, des contestations aux deux extremes. 
D'une part, les organisations de gestion sont d~ues que nous 
ne vous proposions pas le centime des bibliotheques et le 
droit de suite. A l'autre extremite, les utilisateurs d'oeuvres 
pensent que le Conseil des Etats et nous-memes avons ete 
trop loin dans l'attributlon de redevances ä la suite d'utilisation 
d'oeuvres d'art Des deux cötes, on menace d'un referendum. 
l'experience de la loi de 1984 a demontre qu'on ne pouvait 
negliger las soucis des producteurs et des utilisateurs. Ces 
derniers ne peuvent cependant pas tirer la corde trop fort sans 
risquer de commettre une injustice a r egard des artistes et des 
interpretes, et sans prendre le risque de provoquer aussi un 
referendum. 
le probleme de la creation d'oeuvres dans le cadre des rela
tions de travail suscite aussi de larges discussions. Alors que 
le projet du Conseil federal utilise la theorie dite de la finalite et 
du contrat, le Conseil des Etats a introduit l'idee que l'oeuvre 
n'appartient a l'employeur que dans la mesure ou le contrat 
ecrit le prevoit Nous avons repris pratiquement cette preci
sion, contre l'avis du Conseil federal. 
Une question de detail, importante cependant, reste celle de la 
fixation des tarifs des organisations de gestion. Une commis
sion federale arbitrale pour la gestion des droits d'auteur est 
competente pour approuver les tarifs des societes. l'article 56 
fixe les regles legales applicables, nous y reviendrons dans la 
discussion de detait Ce que nous vous proposons, c'est l'en
tree en matiere, en tenant compte du fait que cette loi est une 
solution de compromis equitable entre les interets des utilisa
teurs et l'interet des artistes createurs et des interpretes d'oeu
vres. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Unser Rat hat sich vor fünf
einhalb Jahren letztmals mit diesem Geschäft befasst Damals 
lagen uns Bot$chaft und Gesetzentwurf vom 29. .August 1984 
zu einem neuen Urheberrechtsgesetz vor. Wir folgten dem Be
schluss des Ständerates, die Vorlage an den Bundesrat zu
rückzuweisen. • Unser geltendes Urheberrecht hat ein patriar
chalisches Alter. Es geht in seinen Grundzügen auf das Jahr 
1883 zurück Zwar wurde ihm in den Revisionen von 1922 und 
1955 ein neues Kleid angepasst, doch wird es den heutigen 
technischen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht meh~ ge
recht 
Der Bundesrat hatte mit der Vorlage 1984 versucht, den verän
derten Verhältnissen Rechnung zu tragen. Die damalige Vor
lage hatte einen ausgesprochen urheberfreundlichen Tenor. 
Sie stiess abet, unter anderem auch aus diesem Grunde, auf 
breite Ablehnung, weshalb das Parlament dem Bundesrat den 
Entwurf zur Ueberarbeitung zurüci\gab. Der Ständerat formu
lierte ein Zehn-Punkte-Programm, und der Nationalrat dop
pelte mit einer Motion nach. 
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es um folgende Aufträge: ver·nessem 
und der verschiedenen Nutzer

der Vergütungsansprüche bei Massen
"'"''"'n,cu,,nto Bibliotheksrappen -, Einbau el-

rliff,:,ron7i,:>rtc:,n der ausübenden Künst-
ler für ihre der 
gramme, bessere Kontrolle der 
und schliesslich bessere Rücksicht auf die nto1ros!~on 

Der vom Bundesrat dritten Fll1"lorton,knmn1ic,-

sion, in der alle interessierten Kreise uo,>traton 

das Wunder-so nannte es die Pr::,s,n,i::,n!·in den,tä11dE~rä1tlicl1en 
Kommission -, einen Konsens zu finden. Der 
am,gena110El!te l<l'm-nn.,nn,,,c,., erwies sich aber als Scheinwun
der. stiess er sowohl bei den Urhe
bern als auch bei den Nutzern wieder auf Kritik. Der Bundesrat, 
dessen erste Vorlage urheberfreundlich gewesen war, wollte 
sich offenbar nicht mehr aufs Glatteis begeben und hatte -
dem ihm vom Parlament erteilten Auftrag treu bleibend eine 
in der Grundhaltung eher nutzerfreundliche Vorlage verab
schiedet Das hat, wie nicht anders zu erwarten, wieder die Ur
heber auf den Plan gerufen. 
Und nun geschah das zweite Wunder: Der Ständerat wurde 
dem von ihm selbst erteilten Auftrag an den Bundesrat untreu 
und korrigierte wieder in die andere Richtung, indem er, wie 
Sie aus der Fahne ersehen, verschiedene wesentliche Verbes
serungen zugunsten der Urheber anbrachte und so - den ur
sprünglichen Intentionen des Bundesrates folgend - wieder 
ein urheberfreundliches Gesetz schaffte. Der Bundesrat mag 
sich heimlich darüber freuen. 
Immerhin ist beizufügen, dass seit der ersten Beratung fünf 
Jahre ins Land gegangen und neue Köpfe mit neuen Erkennt
nissen in die Räte eingezogen sind. Der Meinungsbildungs
prozess in der Zwischenzeit hat zweifelsohne auch zu einem 
besseren Verständnis der Urheber geführt. 
Unsere nationalrätliche Kommission hat in vier Sitzungstagen 
die Vorlage durchberaten. Zunächst liess sie sich über die Eu
ropatauglichkeit der beiden Vorlagen, nämlich Urheberrechts
gesetz und Topographiengesetz, orientieren. Anschliessend 
führte sie mit den massgebenden interessierten Kreisen über 
die wichtigsten Streitpunkte Hearings durch. Die Kommission 
trat dann einstimmig auf die Vorlage ein, was zu tun ich Ihnen 
im Namen der Kommission ebenfalls empfehle. 
Die Vorlage nimmt namentlich die vom Parlament seinerzeit 
geforderten Schutzgebiete beim lnterpretenschutz und bei 
den Computerprogrammen auf. Das Gesetz ist gestrafft und 
berücksichtigt die internationale Entwicklung. Schliesslich 
wird die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften verbes
sert In der Detailberatung ist unsere Kommission in einem 
grösseren Teil dem Ständerat gefolgt In einigen strittigen 
Punkten wie zum Beispiel beim Folgerecht folgt sie aber der 
Linie des Bundesrates. 
Wir haben versucht, einen Mittelweg einzuschlagen. Wir sind 
uns dabei bewusst, dass wir in einem Spannungsfeld wider
strebender Interessen stehen. Diese lassen sich nicht alle auf 
einen gemeinsamen Nenner bringen. Ein solches Vorhaben 
wäre eine Utopie. Wir können nur eine Interessenabwägung 
vornehmen und müssen dann politisch entscheiden. Die Inter
essen der verschiedenen Gru!Jpen haben alle ihre Betechti· 
gung. Die Urheber und Interpreten, die in der Regel nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens stehen, haben Anrecht auf eine 
gerechte Vergütung für ihr geistiges und schöpferisches 
Schaffen. Es ist vielfach ihr Erwerbseinkommen. Die Nutzer 
anderseits dürfen nicht mit zu hohen oder gar prohibitiven Ge
bühren belastet werden. Das wäre der Nutzung der geistigen 
Schöpfung wieder abträglich. . 
Ein Wort zur Europaverträglichkeit Mit dieser Frage hat sich 
die Kommission eingehend befasst Auf der europäischen 
Ebene sind Bestrebungen zur Vereinheitlichung des Urheber
rechtes im Gange. Bis heute hat die EG aber nur zwei Richtli· 
nieri erlassen, nämlich jene über den Schutz der Topogra
phien von Halbleitererzeugnissen und jene über den Schutz 
von Computerprogrammen. Sowohl das Topographiengesetz 
als auch das Urheberrechtsgesetz entsprechen in diesen Be
reichen den Richtlinien. 
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Im liegen bloss verschiedene Europarats-Empfehlun
gen vor, welche den als Wegweiser bei der An

des Urheberrechts dienen sollen. Es handelt sich 
verbindliche Angaben über die Inhalte des künf-

i-t..,·Hi=rcrnrs sondern - das ist wohl zu beachten - erst um 
und von unterschiedlichem 

Heitea1rad. Vieles ist noch im und die Meinungen 
in verschiedenen Punkten auseinander: 

einen nicht zu unterschätzenden Ein
des EG-Urheberrechtes haben. Im 

rirr,"""'',.., und ganzen von Ausnahmen ist 
vorliegende Entwurf europatauglich, wobei die stän-

derätliche Fassung weitgehend mit der des Ge-
meinschaftsrechts deckt, während die Fas-
sung zuwenig auf die Belange der Rechtsinhaber eingeht und 
insoweit weniger EG-kompatibel sein dürfte. Für die Schweiz 
besteht aber aus der wirtschaftlichen Interessenlage heraus 
kein Anlass, gewissermassen freiwillig ein höheres Schutzni
veau anzustreben, als dies die internationale Entwicklung for
dert Wir sind diesbezüglich vorwiegend ein Importland. 
Im Rückweisungsbeschluss der Vorlage von 1984 wurde dem 
Bundesrat auch der Auftrag erteilt, die Aufsicht über die Ver
wertungsgesellschaften, die eine Monopolstellung haben, effi
zienter zu gestalten. DerGesetzentwurf kommtdiesem Begeh
ren nach und verfeinert das Instrumentarium. Im Gegensatz 
zum Bundesrat, der die Aufsichtsfunktion beim Bundesamt für 
geistiges Eigentum bündeln wollte, hat der Ständerat die 
Schiedskommission beibehalten. Die Schiedskommission 
hat vor allem Tarife zu genehmigen. Unsere Kommission folgt 
in diesem Punkt dem Ständerat Die Schiedskommission hat 
sich bewährt Es finden über diese Kommission auch immer 
direkte Gespräche zwischen Nutzern und Urhebern statt 
Der Ständerat hat auch die Leerkassettenvergütung für die 
Zweitbenutzungsrechte der Künstler eingeführt Unsere Kom
mission folgt dem Ständerat im Einvernehmen mit dem Bun
desrat 
Ich lege Ihnen noch kurz die wichtigsten Aenderungen dar, die 
unsere Kommission gegenüber der ständerätlichen Fassung 
vorschlägt: 
1. In Artikel 13 Absatz 1 hat der Ständerat den sogenannten 
Bibliotheksrappen eingeführt Danach soll die unentgeltliche 
Ausleihe von Werkexemplaren durch die Bibliotheken auch 
der Vergütungspflicht an die Autoren unterstellt werden. Die 
Mehrheit unserer Kommission schlägt Ihnen vor, diesen Bi
bliotheksrappen wieder zu streichen und die Fassung des 
Bundesrates gutzuheissen, die nur die entgeltliche Vermie
tung und Abgabe der Vergütungspflicht unterstellt Wir sind 
der Meinung, dass der freie Zugang zur Kultur sonst erschwert 
würde und dass diese Abgabe für die Autoren eher kontrapro
duktiv sein könnte. Ich werde dies in der Detailberatung noch 
näher begründen. 
2. In Artikel 13c führt der Ständerat neu das Folgerecht ein. 
Gemäss diesem Folgerecht erhält ein bildender Künstler beim 
Weiterverkauf eines Originalwerkes -sofern der Verkauf unter 
Mitwirkung eines Kunsthändlers oder eines Auktionshauses 
erfolgt - einen Anteil von 5 Prozent des Veräusserungserlö· 
ses. Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen vor, dieses Fol
g1:3recht, das auch vom Bundesrat nicht vorgesehen wurde, 
gänzlich zu streichen. Wir befürchten, dass dies zum Nachteil 
des schweizerischen Kunsthandels, aber auch zum Nachteil 
der bildenden Künstler selbst gereichen würde. 
3. Die Kommission hat schliesslich beim sogenannten «P.ro
du.zentenartikel»,. Artikel 17, korrigierend eingegriffen. Es geht 
dabei um Werke, bei denen mehrere Urheber unter der Verant
wortung und auf Kosten und Gefahr eines Produzenten ge
meinsam ein Werk schaffen. Die ständerätliche Fassung ist 
schon formal missraten·und Widersprüchlich. Wir konnten uns 
aber auch mit dem materiellen Gehalt nicht anfreunden. Wir 
haben in Zusammenarbeit mit der Verwaltung einen Kompro
miss erarbeitet Er ist allerdings im Wortlaut auch nicht gut ge
gJückt; ich komme darauf zurück. 
Ich beantrage Ihnen im Namen der Kommission, auf das Urhe
berrechtsgesetz einzutreten und den Mehrheitsanträgen zu. 
zustimmen. 



27. Januar 1992 N 

,c:amnm:>r1h:a,nri haben wir auch noch das Topogra
über verschiedene 

v<>ntr::.r,<> auf dem Gebiete des Urheberrechts 
und der verwandten zu behandeln. Ich bean-

lhnen auch hier Eintreten und - soweit es überhaupt zur 
steht Zustimmung zu den Kommissionsanträ-

Bei den Abänderungsanträgen, die wir zum 101,oc1ra-

haben, handelt es sich nur um 

Loeb Wenn ich Sie hier im Saal ob Sie Kultur 
haben, er habe Wer möchte 
schon ein kulturloser Mensch sein? Kultur umfasst ein ebenso 
breites Spektrum, wie wir es hier im Saale haben: ein Spek
trum vom Kulturschaffenden bis zu demjenigen, der Kultur ge
niesst bzw. sich damit auseinandersetzt, wobei wir hier im Saal 
wohl eher zur zweiten Gattung, zu den Kulturgeniessem bzw. 
-auseinandersetzem, gehören. 
Das Urheberrecht umfasst deshalb auch ein sehr weites Feld. 
Es regelt das Verhältnis zwischen dem Schöpfer einer Kultur
leistung und dem Schöpfungsnutzer. Die Regelung zwischen 
dem Schöpfer einer Kulturleistung und dem Schöpfungsnut
zer beinhaltet zwangsläufig ein grosses Spannungsfeld, das 
auch Emotionen auszulösen vermag. Wir haben dies aus 
manchen Zuschriften, die wir im Vorfeld der heutigen Beratun
gen erhielten, spüren können. 
Unsere Aufgabe heute ist es, Rahmenbedingungen festzule
gen, die diese Spannungsfelder berücksichtigen und eine ge
rechte, zukunftsgerichtete Rahmenordnung der unterschiedli
chen Interessen sicherstellen. Daneben - und das wird oft 
übersehen behandeln wir auch ein eminent wirtschaftliches 
Problem, geht es doch beim Urheberrecht um handfeste Fi
nanzfragen: Wieviel ist für Kulturleistungen einzunehmen bzw. 
zu bezahlen? Doch das Urheberrecht umfasst nicht nur Kultur
leistungen, sondern auch die Schaffung von Computerpro
grammen, welche zwar eine kulturelle Leistung sein l<önnten, 
es wohl aber in den meisten Fällen nicht sind. 
Die freisinnige Fraktion begrüsst die Revision. des 1922 ge
schaffenen Gesetzes. Sie will einerseits den Kulturschaffen
den möglichst gerechte Einnahmen sicherstellen, anderer
seits die Kulturverbreitung fördern. Diese Kulturverbreitung zu 
fördern, das ist wohl ein sehr wichtiger Punkt 
Die FDP-Fraktion ist gegen jede Bürokratisierung und strebt 
einfache, klare und vor allem durchführbare Massnahmen an. 
Gleichzeitig ist es uns ein grosses Anliegen, die als Monopol
gesellschaften ausgestalteten Urheberrechtsgesellschaften 
zu überwachen. Wenn Monopole vom Staat vergeben werden, 
müssen sie nämlich überwacht werden. Der Gesetzgeber hat 
das Nötige zu veranlassen. 
Unsere Fraktion ist der Ueberzeugung, dass es der Kommis
sion unseres Rates mehrheitlich gelungen ist, für beide Sei
ten - für Schöpfer, und Nutzer -akzeptable Bedingungen fest
zulegen. Insbesondere hat die Kommission - in Abweichung 
von den Beschlüssen des Ständerates- die langfristigen Aus
wirkungen der Massnahmen auf das Funktionieren des Mark
tes besser beachtet und dafür gesorgt, dass die Massnahmen 
im Gesetz bei der Kulturverbreitung nicht kontraproduktiv 
wirken, 
Die FDP-Fraktion begrüsst die neu aufgenommene Verbesse
rung der Stellung der Interpreten und ist dami.t einverstanden, 
dass das Folgerecht, welches den Kunstmarkt Schweiz stark 
tangieren würde, 11us dem Gesetz gestrichen wird. 
Mit der Kommissionsmehrheit lehnt unsere Fraktion den Bi-

. bliotheksrappen ab. Den Ausgleich über eine Fotokopierge
bühr in Bibliotheken erachten wir als besseren Ersatz. 
Sehr begrüssen wir alle Verbesserungen, die bei den Compu
terprogrammen die Schnittstellenproblematik erleichtern. 
Beim Produzentenartikel begrüssen wir die Vereinfachungen 
und werden Ihnen in der Detailberatung beim «Werkschaffen 
im Arbeitsverhältnis» (Art 15) vorschlagen, einen anderen 
W!:lg zu gehen. 
In der artikelweisen Beratung werden wir Ihnen noch andere 
Vorschläge unserer Fraktion unterbreiten; sie liegen bereits 
auf Ihrem Tisch. 
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Während den Beratungen haben wir alle in der Kommission 
und Sie sicher auch - bemerkt, dass auf beiden Seiten sehr 

existieren, die gut funktioniert haben. 
Kutturschaffenden über ihre 

sionellen mo1sq1ese1lls1ch,1ften blieb hinter n<:>1r1<>r11ri,m 
der Nutzer in keiner zurück und zeichnete durch 
hohe Kreativität aus. Wir haben das ausserordentlich ge
schätzt 

nusssind 
sehr einsetze. Heute .:;:nr·<>N1An 
festen Finamttraae11. 
habenunsn<>,~rh,,,u~ 

Wir haben nach bestem Wissen und Ge·wissen 
Spannungsfeld auszugleichen, R::.hm,,:,nh<>i-linrirnnrtt,n 
,,.n,ntri•c:,ri,.,,,, Kulturförderung zu schaffen, auch die 
1nti~ressein der Kulturverbreitung, die Interessen der liberalen 
Kulturentwicklung und die Aufrechterhaltung des Marktes zu 
berücksichtigen. 
Wir von der FDP-Fraktion sind bereit, mitzuhelfen, für beide 
Seiten gerechte, zukunftsgerichtete Lösungen zu gestalten; 
denn Kultur zu haben, das ist ein Menschenrecht: Wer möchte 
schon ein kulturloser Mensch sein? 

M. Tschopp: Dans ce debat d'entree en matiere, il vous inte
resse peut-etre d'entendre la voix de quelqu'un qui travaille 
professionnellement dans le domaine de la culture et de sa dif· 
fusion, ainsi que de connaitre l'opinion d'un neophyte en la 
matiere qui decouvre une loi qui le conceme. 
J' espere que nous allons entrer en matiere et surtout que nous 
pourrons en sortir sans referendum supplementaire. Je pense 
en effetque cette loi est un chef-d' oeuvre de telescopage d'in
terets fondamentalement inconciliables, qu'elle jette beau
coup de poudre aux yeux des createurs, des artistes, etc., et 
que c'est, en definitive, une mauvaise loi. II est impossible de 
concmer des interets economiques, meme pressants-ce qui 
est un des volets de la loi - avec les interets de ceux qui sont 
les createurs de la culture et de ceux qui sont appeles ä.diffu
ser cette culture. La loi est hypocrite ä I' egard des artistes, elle 
comporte un certain nombre d'exotismes que je vous prierai 
d'eliminer lors de nos travaux de cet apres-midi. Le droit de 
suite est beau, mais il est inefficace. Le «Bibliotheksrappen» 
est un moyen de fonctionnariser des bibliotheques et de cou
per la diffusion puisqu'il mobilise trop d'efforts. Enfin, la taxe 
sur les «Xerox» est une autre vue de l'esprit de gens qui ne 
connaissent les bibliotheques que de I' exterieur-je reviendrai 
d'ailleurs sur ce point 

On. Borradori: II progetto di !egge ehe stiamo per esaminare 
potrebbe rappresentare la conclusione di una lunga odissea 
durata piu di 30 anni, nel corso della quale si sono succedute 
discussioni, spesso aspre, e soluzioni di compromesso dap· 
prima accettate e poi rifiutate. E' da sperare ehe ora si possa fi
nalmente mettere la parola «fine» a questo interminabile di
scorso e ehe ci si possa dotare di una legge moderna, attuale 
ed incisiva Una legge ehe comunque -ebene sottolinearlo
non soddisfera nessuno del due opposti sohieramenti ehe 
hanno caratterizzato il lungo dibattlto ehe ha preceduto il pro..· 
getto ehe ci Viene orasottoposto. Sitratta degli autori o creatori 
di opere e degli utilizzatori. l loro interessi, le loro idee, le loro 
necessitäseguono dei binari, dellevie che-perforza di cose
sono destinati a non incontrarsi mal. 
La frazione dei Oemocratici svizzeri/Lega dei Ticinesi ritiene 
ehe essa-probabllmente-non sarebbe entrata nel merito del 
progetto del Consiglio federale, in quanto troppo favorevole 
agli interessi degli utilizzatori o' utenti di opere. 
La forrnulazione proposta dal Consiglio degli Stati e stata per 
contro accoltacon entusiasmo daflanostra frazione, poiche ha 
concretizzato un riconoscimento del diritto d'autoreche si spin
geva molto al di ladei contenuti del messagglo governativo. 
In prima linef!veniva posta la protezione della persona per la 
s, •a crPazione, per la sua opera In altri termini: al centro della 
legge vi era 1' autore. II parziale, ma per certi versi brusco, cam
biamento di rotta intrapreso dalla Commissione del Consiglio 
nazionale ha purtroppo raffreddato il nostro entusiasmo. 
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La nostra frazione rimane tutto sommato dell'opinione 
or<)aEitto di su cui dovremo chinarci 

rm,,.,,,.r,t, una sintesi moderatamente dei vari 
ressi in gioco. Essa sostiene la relativa entrata in ma-
teria 
Vi 
di ,,,.,,:.mnt,:;,ri 

collettive - sui 
lere l'idea e 

aderenti ad un concetto 
tellettuale. 
Viviamo- e inutile sottolinearlo- in in una so-
cietä ehe materiale a quello spirituale, 
ehe e la concretezza alla creati-
vita senza conto, tendiamo 
a rinchiudere in un cassetto, a trattenere 
ehiedono solo di essere liberati e Ci "'"''nn.ton,fo:umn 

stenza fatta di pragmatismo e di materia 
Fortunatamente esistono individui ehe sono in grado e non 
hanno paura di addentrarsi nel profondo della loro anima per 
cavarne qualcosa di unico e di irripetibile, per portare alla luce 
l'espressione autentica della loro arte. Questi individui, alcuni 
dei quali hanno segnato profondamente delle epoche con la 
loro personalita, hanno bisogno del nostro aiuto. 
Facciamo in modo ehe la loro capacita creativa non vada per
duta, ehe la loro grandezza artistica non venga dispersa Trat
tiamo perö queste persone con dignitä, non concedendo loro 
una sorta di sussidio - quasi un obolo, un'elemosina - da 
parte dello Stato, ma riconoscendo loro il sacrosanto diritto di 
beneflciare dei giusti proventi delle loro opere. 
Occorre infatti riconoscere ehe il progetto di legge ehe ci sta 
dinanzi agli occhi tocca da vicino questioni strettamente le
gate al principio della proprieta Non proprieta su cose mate
riali, bensi su opere letterarie e artistiche. Sempre proprieta, 
comunque. Occorre dunque garantirne l'esistenza anehe in 
questo caso) in cui si parla di spirito invece ehe di materia E 
tutto ciö non fosse altro ehe per una questione di coerenza In 
altri termini: occorre tutelare la proprietä anche quando e intel
lettuale. Gon eiö non si vuole evidentemente negare ehe an
ehe alla proprieta intellettuale devono essere posti dei limiti e 
ehe bisogna prendere atto, valutare e conciliare i legittimi inte
ressi di tutti coloro ehe partecipano al processo ehe va dalla 
creazione all'utilizzazione dell'opera 
Non si deve perö cedere alla tentazione di fare una !egge di 
politica culturale. Occorre concentrarsi sull'essenziale e limi
tarsi a rispondere - con · un chiaro s1 o con un ehiaro no - alla 
domanda se si vuole attribuire all'autore ciö ehe gli compete 
per l'opera da lui creata, se si vuole porre il creatore al centro 
dellalegge. 
Le possibilita di sviluppo dell'artista, la protezione ehe viene 
accordata alle sue opere, la liberta ehe viene concessa al
l' espressione .artistica e alla grandezza spirituale. di manife
starsi senza timori, tutto ciö trova Ja sua legittimazione, la sua 
ancora nel diritto d'autore. Diritto d'autore ehe diviene dunque 
un segnale indicatore dell'importanza, del valore ehe una na
zione ha deciso di assegnare all'arte e alla creativita e ehe in 
particolare da l'esatta dimensione dell'apertura di una soeieta 
nei confronti della spiritualita e delta ricchezza interiore. 
Un Paese ehe riconosoo l'impottanza.della cultura fadi tutto 
affinehe i suoi artisti - noti o meno noti - siano trattati eon giu
stizia e alla pari di tutte le altre categorle di persone. Un tale 
Paese si rende conto ehe il rispetto verso gli artisti e eondi
zione indispensabile perche una cultura viva e variata possa 
florire e prosperare, per il bene anche e in particolare di tutti i 
suoi cittadini. 
Oggi ci e offerta la possibilita di dimostrare la nostra sensibilita 
dinanzi alle creazioni dello spirito e a ciö ehe non si toeca im
mediatamente edirettamente con mano. Oggi ci e pure data la 
possibillta di dimostrare ehe non siamo attratti solo ed eselusi• 

. vamente dalla materia L' augurio delta nostra fraz!one e ehe si 
sappia eogliere queste opportunita 
Gon queste parole, a nome della frazione dei Demoeratiei sviz
zeri/Lega dei Ticinesi, sostengo l'entrata in materia, con ri
serva di proporre o appoggiare in seguito le necessarie modifi
ehe o aggiunte. 
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M. Eggly: Voici une !oi qui date de 1922. Vous avouerez que 
son äge est et que celaserait une premiere raison 
de la reviser: la maniere d'aborder la creation litte-

a et il est vraiment temps de mettre la 
On aurait meme pu s'en A vrai 

on s'en est avise il y a temps 1958 
ne fut pas seulement retour du 
mais aussi, en ce qui conceme le 1ei:;11s1,:1te1ur 
ses l'annee de la decision de nnnl'll'\O 

sion. 

pour deboucher sur de nouveaux 
du parcours, nous avons asslste a des nr~><:t<:tinn,<:t 

co11tn,td1c:tmres des representants des auteurs, d'une part, et 
de ce qu'on appelle les utilisateurs du droit d'auteur, d'autre 
part: bibliotheques, commissaires-priseurs, marchands de ta
bleaux, radio, television, etc. 
Le dernier projet ferme du Conseil federal, en 1984-Monsieur 
le Conseillerfederal, vous vous en souvenez evidemment-fut 
renvoye par notre Parlement assez sechement a son expedi
teur. Quant au projet du Conseil federal de 1989, il tut encore 
remanie. Et c'est ainsi que le Conseil des Etats a travaille, il y a 
pres d' une annee, en modifiant le projet du Conseil federal sur 
des points cruciaux. 
II va y avoir 34 ans que dure cette saga Est-ce donc, comme le 
precisait M. Cavadini au Conseil des Etats, le rocher de Sisy
phe pour le legislateur? Je vous rappelle que Sisyphe fut 
condamne par les dieux a faire grimper un rocher presque 
jusqu'au sommet d'une montagne et qu'au moment ou il y ar
rivait presque, le rocher retombait et il recommengait Je ne 
crois pas que cela soit un modele pour un parlement 
Le Conseil federal, durant tout ce temps, a incroyablement os
cille entre deux tendances dominantes. Que faut-il en 
conclure? J' en conclus que le legislateur doit cesser de viser ä 
tout prix un compromis qui ne satisfait finalement personne. 
Le legislateur doit savoir ce qu'il veut Veut-il une loi favorisant 
l'utilisation, dans une optique de politique culturelle, ou veut-il 
une loi de protection des auteurs? Certes, notamment avec les 
montants de remuneration, un certain equilibre est a trouver 
pour que cela reste raisonnable, mais fondamentalement, il 
taut choisir. La politique culturelle proprement dite, c'est l'af
faire des pouvoirs publics et c'est autre chose que la legisla
tion sur le droit d'autew: Encore qu'une juste remuneration 
des auteurs soit probablement le meilleur encouragement 
culturel et vaille cent fois mieux que des subventions au crea
teur, une juste remuneration du createur pour son oeuvre est 
certainement le meilleur encouragement culturel. 
Oui, il faut choisir, globalement et pour l'essentiel, le Conseil 
des Etats l'a compris. A plusieurs reprises, sur des points im
portants, la majorite de la commission du Conseil national ne 
l'a pas ou l'a moins bien compris. La tendance marquee par le 
Conseil des Etats rejoint pourtant aussi la tendanee domi
nante en comparaison internationale, notamment dans la 
Communaute europeenne. II y a des nuances en ce qui 
concerne l'application mais, sur le principe, c'est absolument 
clair. Une harmonisation eommunautaire lra en tollt cas dans 
ce sens•la. Ce faisant, nous n'aurons que des adaptations mi
neures a tipporter. Si nous allons dans l'autre sens, nous nous 
heurterons ä une contradiction flagrante. 
Le groupe liberal ira donc globalement a la rencontre du 
Conseil des Etats et suivra les propositions de minorite allant 
dans ce sens. 
J'insiste encore sur ceci: le grand critere de base, c'est un 
droit, c'est une remuneration du createur, de l'auteur ou de 
l'interprete. Les rapporteurs ont eu raison d'insister sur la 
question des interpretes. C'est un droit sur une utilisation de la .. 
creation, quelle que soit eette utilisation et a quelque inoment 
dans le temps qu'elle ait lieu. Ainsi, par exemple, a l'article 13, 
alinea premler, en ce qui concerne le pret pour les bibliothe· 
ques, j'y reviendrai - avant ou apres que M. Couehepin aura 
essaye de nous faire pleurer sur les bibliotheques - pour vous 
demander d'accepter egalement eette remuneration. 
En ee qui concerne l'artide 13c, droit de suite pour le com
merce des oeuvres d'art, Je vous renvoie ä la proposition de 
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que 
avec des cles de rt.r,1'lcr1titir,n 

sont II pas vrai que l'utilisation de-
impossible. II n'est pas vrai qu'une veritable affirma

tion du droit des auteurs et des interpretes dans toute sa logi
que rendra la vie des bibliotheques, la vie de la radio, de la tele-
vision impossible. II n'est pas vrai que ce n'est pas vivable, ya 
l'est parfaitement 
En ce qui conceme les oppositions-je l'ai dit au debut-elles 
sont lä et elles sont des deux cötes, M. Tschopp l'a dit aussi 
d'ailleurstoutäl'heure. Mais c'estune raison de plus, Monsieur 
Tschopp, ä notre sens, pourfaire dans la coherence et ne pas 
essayer de contentertout le monde et son pere. Finalement, de 
toute fa~n, il y a un risque de referendum. Risque pour risque, 
opposons ä ceux qui lanceront un referendum quelque chose 
de coherent qu'en tant que legislateurs nous pourrons defen
dre. Au moins il s'ägira d'une option claire, d'une loi coherente 
et largement- j'y insiste-eurocompatible. II s'agit donc d'une 
revision d'une loi sur les droits d'auteur, il ne s'agit pas d'autre 
chose, mais il s'agit de le faire completement C'est la raison 
pour laquelle le groupe liberal soutiendra globablement la ver
sion du Conseil des Etats et ce qui s'en rapprochera 

Thür: Beim Urheberrechtsgesetz geht es offenbar um ein 
wichtiges Gesetz, wo gewaltige Interessen aufeinanderpral
len. Die umfangreichen Postsendungen, welche wir in den 
letzten Wochen von den verschiedenen Interessengruppen er
halten haben, sind ein beredtes Zeugnis dafür. 
Worum geht es? Das Urheberrechtsgesetz beantwortet ganz 
generell die Frage, welche Bedeutung immateriellen Werten in 
unserer Gesellschaft zukommen soll. Es geht um den Stellen
wert der Kreativität in einer mehr und mehr durchkommerziali
sierten Welt Wie soll geistiges Eigentum geschützt werden an
gesichts der gewaltigen Verwertungsinteressen von Nutzern, 
die bereits heute über beeindruckende und in Zukunft noch 
weiter zunehmende technische Möglichkeiten verfügen? Wel
chen Interessen ist bei dieser Ausgangslage der Vorzug zu ge
ben? 
Nach Auffassung der grünen Fraktion muss ein Urheber
rechtsgesetz den Kulturschaffenden grösstmögliche Entfal
tungsmöglichkeiten bieten, die Einzigartigkeit ihrer Beiträge 
weitestgehend und weitestmöglich schützen und damit aner
kennen, dass eine vitale Gesellschaft dringend auf die Impulse 
ihrer kreativen Mitglieder angewiesen ist - auf Menschen, die 
Unruhe. verbreiten, auf Menschen, die Freude daran haben, in 
die Zukunft zu denken, denen es ein Anliegen ist, die Vergan
genheit zu verarbeiten und die Gegenwart zu deuten. Das ist 
sinnstiftende Arbeit im weitesten Sinn, ohne die eine Gesell
schaft verkümmern würde. Dieser schöpferische Prozess 
kann sich indessen nur entfalten, wenn die geeigneten Rah
menbedingungen geschaffen werden. Das Urheberrechtsge
setz Ist dabei ein wesentlicher Ansatzpunkt Alle nachfolgen
den Förderungsmassnahmen verpuffen, wenn nicht zualler
erst das geistige Eigentum so gefasst wird, dass die Schöpfer 
genügend Entfaltungsmöglichkeiten haben. 
An diesen grundsätzlichen Fragestellungen misst die grüne 
Fraktion das vorliegende Urheberrechtsgesetz. Wir begrOs
sen es deshalb ausserordentlich, dass der Ständerat als Erst
rat den extrem nutzer- und produzentenfreundlichen bundes
rätlichen Entwurf.entscheidend zugunsten der Kulturschaffen
den korrigiert hat 
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Die grüne Fraktion fragt sich, weshalb sich der Bundesrat mit 
seinem Entwurf derart auf die Seite der Werknutzer 
schlug. Es lohnt sich, dieser noch etwas 
weil damit sichtbar wird, 
rat immateriellen Werten und ge1st1g1em c:'""'' ""' 
Wenn man in den 
man ein bemerkenswertes daS die Ph11!r,cr,r,ihic,r!or 

Werknutzer sehr schön charakterisiert Einer ihrer <.:n,rot"ho, 

der in der Einsitz Pro-
fessor Larese, brachte sie auf den Punkt ln einem 

er nämlich: «Das Urheberrecht hat seinen Hei
,,..,.~nc,,..ho,n verloren; es hat sich zum Recht der industriellen 

In der Produktion ist es 
der der das an seinen Produkten hat Er 
trägt das Risiko, Investition und bearbeitet den 
Markt Die Produkte seinen Namen, sie sind keine per-
sönlichen Schöpfungen, sondern Ergebnisse eines anony
men betrieblichen Prozesses.» 
Diese Ausführungen eines Experten aus der Sicht der Werk
nutzer entlarven in meinen Augen deren Philosophie. Wenn 
diese Philosophie die geistige Leitschnur eines neuen Urhe
berrechtsgesetzes sein soll - und der bundesrätliche Entwurf 
atmet ganz eindeutig diesen Geist-, dann wäre es künftig in 
diesem Lande um die Entfaltung des Schöpferischen schlecht 
bestellt Wollen wir geistige Schöpfungen der Literatur, der 
Kunst, der Wissenschaft, der Musik und der Malerei lediglich 
noch als Ergebnisse eines anonymen betrieblichen Prozes
ses ohne persönliche Ausstrahlung und Bezug definieren? 
Diese Sichtweise ist in einer Welt, die auf industrielle Massen
produktion ausgerichtet ist, an sich durchaus konsequent 
Nur muss man sich nicht wundern, wenn eine Kulturproduk
tion, welche sich von einer industriellen Massenproduktion 
nicht mehr unterscheidet, nicht mehr als sinnstiftender gesell
schaftlicher Beitrag anerkannt wird und die Vereinzelung und 
Heimatlosigkeit in diesem Lande mit all ihren sozialen Folgen 
weiter zunimmt Geistige Heimat und Sinnhaftigkeit menschli· 
chen Seins lässt sich eben gerade nicht mit anonymisierten in
dustriellen Produktionsprozessen herbeiorganisieren - erst 
recht nicht im Kulturbereich. Vielleicht hat ein so verstandenes 
Kulturverständnis durchaus etwas zu tun mit der in unserer 
Gesellschaft „ ständig zunehmenden Suchtproblematik. Die 
grüne Fraktion ist deshalb froh darüber, dass der Ständerat im 
Umgang mit immateriellen Gütern, mit geistigem Eigentum of
fensichtlich mehr Sensibilität zeigte als der Bundesrat 
Beim Urheberrecht geht es zunächst um persönlichkeitsrecht
liche Aspekte, um Fragen des Werkschutzes. Darüber hinaus 
geht es natürlich auch um handfeste, wirtschaftliche Inter
essen. Es geht um die Frage, wer in weichem Ausmass von 
den Früchten der Arbeit der Kulturschaffenden profitieren soll: 
Es geht in erster Linie um die Entschädigung derjenigen, die 
Leistungen erbringen, ganz speziell nämlich um die Kultur
schaffenden. Die grüne Fraktion ist der Auffassung, dass Kul
turförderung nicht alleine durch irgendwelche staatliche Almo
sen betrieben werden sollte, sondern in erster Linie durch eine 
gerechte Entschädigung der Leistungen der Kulturschaffen
den. Eine gerechte Entschädigung heisst weiter, dass berück
sichtigt wird, dass mit den heutigen Reproduktionstechniken 
kulturelle Beiträge vielfach reproduziert werden, ohne dass 
der Urheberoder die Urheberin hierfür angemessen entschä· 
digt wird. Die grüne Fraktion begrüsst deshalb die Leerkasset
tenabgabe, das folgerecht, die Entschädigung beim Entlei
hen gegen Entgelt und die Verlängerung der Schutzdauer. 
Nach wie vor unbefriedigend geregelt sind nach unserer Auf
fassung das «Werkschaffen im Arbeitsverhältnis» (Art 15), die 
«Rechte am Kollef<tivwerk» (Art 1nund die Preiskontrolle bei 
den Tarifen (Art 56). Wir werden hier die Minderheitsanträge 
unterstützen. 
Unentschieden ist die grüne Fraktion in bezug auf die Biblio
theksabgabe. Ein Teil der Fraktion ist der Ueberzeugung, dass 
die Künstler konsequenterweise auch beim Ausleihen von Bü
chern für die Inanspruchnahme ihrer Urheberrechte entschä
digt werden müssen; ein anderer sieht mit einer solchen Ab
gabe den unentgeltlichen Zugang zur Bildung gefährdet und 
befürchtet, dass die Bibliotheken in der Folge weniger Geld für 
den Neuerwerb von Büchern zur Verfügung haben werden. 
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Fraktion im Verlaufe der Detailbera
unterstützen, welche einen 

1rh,oh<>rro,,-,.h1,o zum Ziele haben. die-
Fraktion um Eintreten auf 

Scherrer 
Eintreten 

Die Fraktion der Auto-Partei hat o,nettrnm,n 

stimmten Artikeln in 
Qe\'-'lS~;e Bedenken haben. 

beschlossen, obwohl wir bei be
auf deren Anwendung 

Fraktion der Auto-Partei ist der Ansicht, dass dem techni
schen Stand und den Möglichkeiten bei der elek· 
tronischen Datenverarbeitung und den Kopiermöglichkeiten 
von Werken nicht genügend Beachtung geschenkt worden ist; 
wir denken insbesondere an die sogenannte Scanner-Tech
nik Für das Kopieren von Büchern in Bibliotheken soll nach 
den Artikeln 19 und 20 eine Abgabe entrichtet werden; wenn 
ich das Buch aus der Bibliothek aber mit nach Hause nehme 
und irgendwo kopiere, bezahle ich nichts. 
Was noch weiter geht: Ich habe einen Scanner zu Hause, lege 
das Buch Seite für Seite auf diesen Scanner, kopiere das 
ganze Buch und speichere es in meinem PC. Ich kann das 
Buch nun überarbeiten, kann andere Schriften einsetzen usw. 
Auf diese Möglichkeit ist im Gesetzentwurf nicht eingegangen 
worden. Deshalb stelle ich jetzt dem Bundesrat und der Kom
mission die Frage: Wie stellen Sie sich denn diese praktischen 
Probleme, die Anwendung in der Praxis vor, wenn Sie nur in 
der Bibliothek für das Kopieren von zwei, drei Seiten eine Ge
bühr verlangen? Die Auto-Partei wird aus diesem Grund Strei
chungsanträge einreichen, was diese Punkte in den Arti
keln 19 und 20 betrifft 
Bei Artikel 13c werden wir der Kommissionsmehrheit zustim
men, die sich gegen eine Vergütung beim Verkauf von Kunst
werken durch Auktionatoren und Kunsthändler richtet Der 
Kunsthandelsplatz Schweiz darf nicht demontiert werden. Die 
Fraktion der Auto-Partei ist der Meinung, dass ein Werk - es 
handelt sich dabei wohl um Bilder - frei handelbar sein soll, 
sobald es auf dem Markt verkauft worden ist, und zwar sowohl 
unter Privatpersonen wie auch zwischen Auktionatoren, 
Kunsthändlern und Privatpersonen. 
Bei den Artikeln 15 und 17 haben wir einen Antrag eingereicht: 
Fassung wie Bundesrat Ein von mehreren Urhebern im Auf
tragsverhältnis geschaffenes Werk gehört dem Produzenten 
bzw. dem Hersteller. Das ist üblich. In einer Schreinerei, in wel
cher mehrere Schreiner an einem Tisch arbeiten, gehört das 
Werk auch der Schreinerei, welche es dann dem Konsumen
ten verkau~ Es ist im Bürobereich so, es ist in Gewerbe- und 
Industriebetrieben so, und es ist daher nicht einzusehen, 
wieso sich das bei den Urhebern nicht gleich verhalten soll. 
Die Urheber, welche ein Werk gemeinsam geschaffen haben, 
werden ja für die Schaffung dieses Produktes vom Produzen
ten oder vom Arbeitgeber entschädigt Es ist unserer Ansicht 
nach nicht richtig, dass diese gemeinschaftlichen Urheber im 
nachhinein bei der Verwertung ihres bereits bezahlten Werkes 
nochmals in den Genuss von·irgendwelchen Entschädigun
gen kommen sollen. 
Bei der Schutzdauer werden wir ebenfalls dem Bundesrat zu
stimmen, da seine Fristen praxisgerecht und vernünftig sind. 
Wir wehren uns also gegen eine Erhöhung der Schutzdauer. 
Ganz speziell aber werden wir bei Artikel 20 die Gebühr auf 
Leerkassetten - seien es nun Tonband· oder Videokassetten -

. ablehnen; sie führt zu einer Rechtsunsicherheit und zu einer 
Rechtsungleichheit Es ist zwar richtig, dass ich Radiosendun
gen und Fernsehsendungen .kopieren kann. Es lst aber unbe
streitbar auch so, dass ich eine Tonband- oder Videokassette 
kaufen kann, um damit meine eigenen Produktionen, z. B. Ge
sänge meiner Kinder, aufzunehmen oder mit einer Videoka
mera die Familie zu filmen oder ein Fest aufzuzeichnen. ·soll 
ich nun dafür noch Urheberschutzgebühren, beispielsweise 
an die Suisa, abliefern? Ich mache Sie darauf aufmerksam, 
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dass das Kopieren von für den ..,rn.1,m"to. 

brauch nach Ansicht der Auto-Partei ist Mit einer Fern-
sehsendung, die ich kopiert habe, kann keinen Handel be-
treiben, denn sämtliche Fernsehsender blenden heute ihr Si

iaurbl<op11en zu verhindern. 
den letzten auch eine 

sofern 
an einer sind erhalten. Ich habe vorgestern 
eine solche erhalten, und daraufist vermerkt: «Da die Urheber

erhöht 
Urhe-

1utrQe1bührEm über die Gemeinschaftsantenne und sol
len dann, wenn wir eine Videokassette um eine 
Fernsehsendung aufzuzeichnen, gleich nochmals eine Urhe
berschutzgebühr bezahlen. Das werden wir ablehnen. 
was das Kopieren von Videokassetten, wie sie in Videotheken 
erhältlich sind, betrifft, gibt es technische Möglichkeiten, mit 
denen der Produzent, der Hersteller dieser Videokassetten, 
eine Kopie verunmöglichen kann. Es ist also nicht Sache der 
Behörde, neue Abgaben einzuführen und eine grössere Büro
kratie zu schaffen, sondern es ist unserer Ansicht nach die Auf
gabe und die Pflicht des Herstellers - der ja die technischen 
Möglichkeiten dazu hat-, Raubkopien zu verhindern. 
Die Auto-Partei wird für Eintreten stimmen; die Einzelanträge 
unserer Fraktion werden Ihnen noch vorgelegt 

Frau Grendelmeier: Die Mehrheit der LdU/EVP-Fraktion 
stimmt dem Gesetz zu. Aber wir geben offen zu: Wir tun es 
ohne jeden Enthusiasmus. Die Skepsis, die schon da und dort 
durchgeschimmert hat - z. B. bei Herrn Tschopp -, wird von 
uns geteilt Aber auch die Skepsis auf der anderen Seite -wie 
sie eben Herr Scharrer Jürg zum Ausdruck gebracht hat - fin
det bei uns ihren Niederschlag. 
Ich möchte nur vor etwas warnen: Wir beraten hier kein Gesetz 
zum Schutze des Handels und der Konsumenten, sondern 
zum Schutze der Urheber. Das darf man doch bitte sehr nicht 
aus den Augen verlieren. Dieses Gesetz soll - wie die Bot
schaft in ihrer Uebersicht im ersten Satz sagt - den Urheber
rechtsschutz an die technische und _wirtschaftliche Entwick
lung anpassen, «die seit dem Erlass des geltenden Gesetzes 
von 1922 stattgefunden hat». 
Hier setzt nun meine persönliche Kritik an. Der Urheberschutz 
geht strenggenommen zurück auf das 15. Jahrhundert, auf 
den guten alten Gutenberg, der den Buchdruck erfunden hat 
Bis dahin mussten sämtliche Gedanken von Künstlern, von 
Philosophen von Hand sorgfältig abgeschrieben werden, und 
somit war jedes Buch ein kostspieliges und höchst kostbares 
Gut, das nur ganz wenigen Privilegierten zur Verfügung stand. 
Von einem Konsumgut der Massen war man weit entfernt Es 
brauchte fast 400 Jahre - nämlich eben bis 1922 -, bis einige 
neue Dinge dazukamen, die allerdings dann revolutionär wa
ren: Es war die Fotografie, und später lernten die Bilder laufen, 
der Film wurde erfunden. Noch später dann und zum Teil par
allel dazu war es möglich, den Ton nicht nur fürs Auge festzu
halten - über die Notenschrift-, sondern direkt hörbar übers 
Ohr, das war die Schallplatte. Gleich noch in diese Zeit hinein 
fiel die Erfindung des Radios, das nun zum ersten Mal eine 
Massenverbreitung möglich machte. 
Was aber seither stattgefunden hat, nicht nur seit 1922, son
dern vor allem In den letzten zehn, fünfzehn Jahren, das ist 
keine Entwicklung, das ist eine Explosion. An eine Explosion 
kann man sich nicht «anpassen», das ist nicht möglich. Wenn 
eine Explosion stattgefunden hat, muss man den Mut haben, 
alle bisherigen Pfade zu verlassen und neu über Lösungen 
nachzudenken, und darf nicht auf dem Trampelpfad seit Gu
tenberg weitergehen und die Gesetze fortschreiben . 
Was innerhalb der siebzig Jahre seit 1922 geschehen ist, 
könnte man gemeinhin als die wild gewordene Technik be· 
schreiben. Die Technik macht sich selbständig und lässt alles 
hinter sich. Sie tut es nicht zuletzt auch zugunsten der Konsu
menten, und Konsumenten sind wir alle. Wir profitieren auch 
von dieser Verbreitung der Kultur. Aber was wir nic:ht dürfen: 
ausser acht lassen, dass es etwas gibt, das man kopieren 
muss. Dieses Etwas wird von den Kulturschaffenden geschaf· 
fen. Diese müssen wir schützen. Ihre Rechte müssen wir hier 
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wahrnehmen und nicht in erster Linie die Rechte der Verbreiter 
und der Konsumenten. 
Zudem dürfen wir etwas nicht ausser acht lassen: Es findet ein 
markanter Einbruch der Preise statt Somit ist es heute 

aufzuzeichnen, Buch zu 
eben Der Schutz 

Sie Schulklasse, und 
L.wertt(la~.s1eir, ein Drittklässler 

Klasse und da-
bei die denkt Es ist unsere 
an die Künstler zu denken. Aber dazu reicht diese Art von Ge
setz nicht Deshalb betrachten wir es als eine Art Uehe1rnann,s

Was wir verhindern müssen -
ist das damit nicht auch 

noch verschwinden. 
Ich möchte nun Herrn Bundesrat Koller fragen: Wäre es nicht 

nach Inkraftsetzung dieses «Uebergangsgesetzes» 
siebzig Jahre mehr zu warten, sondern ein paar kreative· 

Köpfe zu versammeln, die neu denken, die diesen Trampel-
pfad verlassen und an eine Explosion explosionsartige Ueber
legungen knüpfen: wie wir bei der Machbarkeit dank der Tech
nik die Kulturschaffenden auf allen Stufen, aber auch die Inter
preten schützen können? Erst dann können wir zu Recht von 
einem Urheberschutzrecht reden. Wenn wir das nicht wollen, 
dann bekennen wir uns unumschränkt zum Kommerz und 
nicht zur Kultur. 

Maeder: Ich spreche für die Minderheit der LdU/EVP-Fraktion 
und für zahlreiche Urheberinnen und Urheber, zu denen auch 
ich mich zähle. 
Das Urheberrechtsgesetz ist ein Gesetz besonderer Art Seine 
Ausgestaltung kann zu einem Klima führen, das für das Kultur
schaffen günstig ist Nur wenn das neue Gesetz geistiges Ei
gentum schützt und Urheberinnen und Urhebern von Werken 
ein gerechtes Entgelt sichert, ist es ein gutes, kulturförderndes 
Gesetz. Wir Schweizer sind ein eigentumsbewusstes Volk Ar
tikel 22ter unserer Bundesverfassung und die Europäische 
Menschenrechtskonvention garantieren das Eigentum. Aber 
unser Eigentumsbegriff hört oft beim materiellen Eigentum 
auf. Auch das Urheberrecht, das zum geistigen Eigentum ge
hört, ist ein Eigentumsrecht, allerdings ein Eigentumsrecht, 
dessen Handhabung nicht ganz so einfach ist und das in sei
ner Anwendung Probleme bringt 
Es stört mich, wenn der Diebstahl einer Wurst strafrechtliche 
Folgen hat, während mühsam erarbeitetes geistiges Eigen
tum an allen Ecken und Enden geklaut werden darf. Die von 
der nationalrätlichen Kommission vorgelegte Fassung schafft 
sogar noch die Voraussetzung für einen möglichst !argen Um
gang mit geistigem Eigentum. 
Als der Bundesrat im Juni 1989 seinen Entwurf für ein neues 
Urheberrecht vorlegte, hatte er zuvor den Entwurf seiner Ex
pertenkommission auf die Seite gelegt und präsentierte ein 
reines Nutzergesetz. Dieser bundesrätliche Entwurf hat einen 
bekannten deutschen Rechtsexperten zu folgender Bemer
kung veranlasst: «Sollte dieser Text Gesetz werden, würde die 
Schweiz auf das urheberrechtliche Niveau eines Entwick· 
lungstandes zurückfallen.» 
Der Ständerat hat dann im März 1991 unter der fachkundigen 
Leitung von Ständerätin Josi Meier den Vorschlag des Sun• 

· desrates in urheberfreundlichem Sin.ne bearbeitet, eingedenk 
der Ueberzeugung, dass auch Urheberinnen und Urheber, In
terpretinnen und Interpreten wie. alle Menschen ein Anrecht 
auf Entgelt für ihre Arbeit haben, sowohl au$ Gründen der Ge
rechtigkeit wie auch im Interesse eines reichen, lebendigen 
Kulturschaffens. 
Die nationalrätliche Fassung stel.lt all dies in Frage. Mit der 
Streichung derVerleihentschädigung bei Bibliotheken, Audio
theken und Videotheken, mit der Streichung des Folgerechts, 
das Künstlerinnen und Künstler am Erlös aus dem Weiterver
kauf ihrer Bilder und Plastiken beteiligt, mit der Streichung des 
Prinzips der Vertragsfreiheit bei der Schaff11ng eines Werkes 
durch mehrere Urheberinnen und Urheber auf Rechnung ei
nes Produzenten wäre das neue Urheberrechtsgesetz ein Un
rechtsgesetz und ein Antikulturgesetz. 
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Im Namen einer Minderheit der LdU/EVP-Fraktion bitte ich Sie, 
der Version des Ständerates zu folgen, die Kommissionsmin
derheit zu unterstützen und vor allem den Arti-
kel 15, der eine Enteignung der Urheberinnen und 

u""'"'u""''• zu streichen. 

Hess Peter: Die Ausgangslage für die des neuen Ur
hel:>enrechtsae:,et~es ist nicht nur für dle meisten Ha1tsrr11tnl1P.-
der hier im recht sie war es auch bereits in 
vorberatenden Kommission. einen ist es die Materie, in 
der sich und Direktbetroffene wirklich 
auskennen und auch die der zu fas-
senden Beschlüsse ermessen können. Zum anderen sind es 
die ausgeprägten Interessengegensätze, die im Bereich des 
Urheberrechts vorherrschen. Auffallend ist dabei, dass sich 
die direkten Nutzniesser dieses Gesetzes, die einzelnen Urhe
berinnen und Urheber, selbst kaum zum Wort ha
ben. Herr Maeder mag hier eine Ausnahme gewesen sein. An 
ihrer Stelle versuchen die verschiedenen, teilweise einflussrei
chen Verwertungsgesellschaften bzw. die Arbeitsgemein
schaft der Urheberinnen und Urheber ihren Anliegen zum 
Durchbruch zu verhelfen. Ihnen gegenüber stehen die Werk
nutzer und Werkvermittler, vertreten durch nicht minder ge
wichtige Organisationen wie den Vorort, den Dachverband der 
Urheberrechtsnutzer, den Verband Schweizerischer Kabel
fernsehbetriebe, den Kunsthandelsverband der Schweiz und 
andere mehr. · 
Die zahlreichen Artikel in der Presse und die Flut der Zuschrif
ten beweisen es: Hier muss viel Geld im Spiel sein. Ist schon 
die Materie selbst komplex und folgenschwer, wird die Bera
tung dadurch erschwert, dass verschiedene Ratsmitglieder 
auf der einen oder auf der anderen Seite engagiert sind. Ich 
warte daher gespannt auf die Offenlegung der Interessen im 
Rahmen der bevorstehenden Detailberatung. Das dürfte uns 
die Arbeit wesentlich erleichtern. 
Ich beginne bei mir selbst: Ich vertrete weder Urheberinnen 
und Urheber noch Werkvermittler oder -nutzer. Ich bin auch 
nicht für eine der zahlreichen Verwertungsgesellschaften tätig. 
Als Anwalt habe ich jedoch gelegentlich mit dem Urheber
rechtsgesetz zu tun, sei es für Werkschaffende oder für Werk
nutzer. 
Am Beginn der Ausarbeitung des uns vorliegenden neuen Ur
heberrechtsgesetzes stand - es wurde bereits angetönt- eine 
regelrechte Krise des Urheberrechts. Stand beim heute gülti
gen Urheberrechtsgesetz der Einzelurheber im Vordergrund 
sei 'es aus eigener Initiative, sei es als Unternehmer-, so sind 
heute sehr oft viele Urheber am Werk beteiligt - sei es auf Auf
trag, auf Bestellung, im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
oder innerhalb eines Unternehmens. Sehr oft trägt daher auch 
nicht mehr der Urheber selbst das wirtschaftliche Risiko der 
Wertschöpfung, 
Von wesentlicher Bedeutung ist heute aber auch die Massen
nutzung urheberrechtlich geschützter Werke. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang auf das Kabelfernsehen- und das 
Pressespiegel-Urteil des Bundesgerichts: Fotokopie, Ueber
spielen, Textspeicherung, Kabelfernsehen und andere Ent
wicklungen mehr haben zu einer Aushöhlung des Urheber
rechts geführt 
Ein weiterer Schwerpunkt sind die technischen Erneuerun
gen, die eine Ausweitung des traditionellen werkbegriffs, wel
cher Werke der Literatur und Kunst beinhaltet, erforderlich ma
chen. Konkret: Es geht um Leistungsschutzrechte für Compu
terprogramme, lnterpretenleistungen, Tonträger, Fernsehsen
dungen oder Bühneninszenierungen, um nur einige in loser 
Reihenfolge zu nennen. 
Sie haben es gehört: Eine erste Vorlage aus dem Jahre 1984 
hat das Parlament auf Antrag des Ständerates an den Bundes
rat zurückgewiesen, weil damals die neu entstandenen Be
dürfnisse der ausübenden Künstler sowie der Hersteller von 
Computerprogrammen unberücksichtigt blieben, Generell 
war dem Ständerat die Vorlage :zu urheberfreundlich ausge· 
staltet, weshalb er, unterstützt durch c'en Na+iona•rat, eine bes
sere Berücksichtigung der Interessen der Werknutzer und 
-vermittler gegenüber jenen der Urheber verlangte. Weiter 
sollte dem Unbehagen gegen die Verwertungsgesellschaften 
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durch ihres Tätigkeitsbereichs sowie straffere 
Kontrolle Geschäftstätigkeit und Tarife Rechnung getra-
gen werden. Der Nationalrat forderte zusätzlich, dass die inter-
nationale zu berücksichtigen sei. 
Was Erfüllt sie die Erwartungen 
der auf finanzielle Unterstüt-

Räumt sie den Werkvermittlern und Werknutzern den 
111,ir,,::u,ht<=,n wirtschaftlichen und unternehmerischen Frei

raum ein? Vorab wollen wir uns vor Augen halten, dass in un
serer marktwirtschaftlichen Ordnung primär die Werkschaffen
den selbst für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Arbeit verant
wortlich sind. Soweit aber die Werkschaffenden <in,,.,.,1,.,ht<: 

des kleinen Marktes und des Publikums ihre 
Werke sowie der der internationalen 

nicht von ihrer schöpferischen Tätigkeit 
leben kann der Staat, das Gemeinwesen, allenfalls im 
Rahmen der Kulturförderung, also durch den Einsatz von öf
fentlichen Mitteln, unterstützend eingreifen. Kulturförderung 
ist aber nicht Aufgabe des Urheberrechtsgesetzes. Mit dem 
Erlass eines Gesetzes über den Urheberrechtsschutz will der 
Staat hingegen dem Schutzbedürfnis der oft in einer schwa
chen Vertragsposition stehenden Werkschaffenden entspre
chen. Konkret geht es darum, im Rahmen einer Güterabwä
gung den Werkschaffenden ein angemessenes Entgelt für 
ihre Arbeit zu sichern. 
Die CVP-Fraktion steht dem neuen Urheberrechtsgesetz 
grundsätzlich positiv gegenüber und wird für Eintreten 
stimmen. Wir anerkennen damit, dass es dem Bundesrat und 
der Verwaltung, der wir für ihre grosse Arbeit danken, gelun
gen ist, den Forderungen, die anlässlich der Rückweisung der 
ersten Vorlage von 1984 aufgestellt wurden, weitgehend zu 
entsprechen. Allerdings verkennen wir nicht, dass der Stände
rat seine Haltung von 1984 in wichtigen Fragen wieder geän
dert hat So gesteht er den Werkschaffenden heute sogar ei
nen noch besseren Schutz zu, als dies die Vorlage von 1984 
tat, die er damals wegen zu grosser Urheberfreundlichkeit zu
rückgewiesen hat Dieser Gesinnungswandel mag auf besse
res Auftreten der neu geschaffenen Arbeitsgemeinschaft der 
Verbände und Organisationen der Urheber und ausübenden 
Künstler zurückzuführen sein. Anderseits hat sich aber auch 
das Recht auf europäischer und internationaler Ebene zugun
sten der Werkschaffenden entwickelt Ich denke beispiels
weise an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtsho
fes, an die Regelung der Leerkassettenabgabe oder an die 
Richtlinie der EG zum Schutz von Computerprogrammen. 
Gegenüber der Fassung des Ständerates haben wir in einzel
nen Fragen eine abweichende Haltung. Bei Artikel 13 werden 
wir gegen den Bibliotheksrappen stimmen. Bei Artikel 13c 
werden wir gegen das Folgerecht stimmen, und bei Artikel 69a 
werden wir uns im Interesse der Entlastung des Bundesge
richts für eine umfassende Zuständigkeit der Rekurskommis
sion für geistiges Eigentum einsetzen. Auf Einzelheiten wer
den wir im Rahmen der Detailberatung eingehen. 
zusammenfassend halte ich fest: Es handelt sich um eine Vor
lage, die den berechtigten Anliegen der betroffenen Inter
essengruppen angemessen Rechnung trägt Immer aber, 
wenn es darum geht, einen Interessenausgleich h1:1rbeizufüh
ren, fühlen sich Direktbetroffene zuwenig berücksichtigt oder 
mi111svet;standen .. Doch auch hier müsste der Grundsatz gel· 
ten: Ueberden Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. 
Ich ersuche Sie daher mit der CVP-Fraktion, auf die Vörlage 
einzutreten und in der Detailberatung darauf zu achten, dass 
das,gefundene Gleichgewicht der Interessen nicht unnötig ge
stört wird. 

Rychen: Im Bereich Urheberrecht gibt es grosse, aber durch
aus verständliche Spannungsfelder. Die Nutzer möchten am 
liebsten Werke ohne Entgelt nutzen können, die Urheber da
gegen sind auf Entschädigungen angewiesen. Es ist unsere 
Aufgabe in diesem Rät, einen vertretbaren Interessenaus
gleich zu finden. Die vorliegende Fassung des Gesetzes be
deutet eine ':>rauchbarf' Diskussionsgrundlage. Das Gesetz ist 
nötig, Anpassungen an die technologische, VQr allem aber an 
die wirtschaftliche Entwicklung sind unumgänglich. Die SVP 
begrüsst insbesondere, dass 
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1. für den Schutz der Topographien der ,nt<•rm<>rt,,n 

gen, also der sogenannten Chips, ein n<>•~nn,11<>.r<><: t:1u1nmisa1e
setz geschaffen wird; 
2. die Verwertungsgesellschaften einer besseren Kontrolle un
terstellt werden; 
3. bei verschiedenen oder Annähe· 
rung ans eur·opais«:::ne 
4. fürdie 

5. einzelnen Fällen 
den werden konnten, wie 

ersichtlich ist 

Grundsätze der und der Praxisnähe beim Umset-
zen des Gesetzes, also den Grundsatz der Nähe zum Alltag. 
Die SVP hat aber auch einige deutliche Vorbehalte gegenüber 
der Vorlage, insbesondere gegenüber der Fassung der natio

. nalrätlichen Kommission. Wir werden beispielsweise gegen 
den Bibliotheksrappen Stellung beziehen und gegen das Fol
gerecht stimmen; in der Detailberatung werden wir dies be
gründen. Zudem werden wir bei Artikel 12 im Sinne einer Stär
kung des Eigentümers von Werkexemplaren und bei Artikel 15 
bezüglich «Werkschaffen im Arbeitsverhältnis» Anträge stel
len, die von den Vorschlägen der Nationalratskommission ab
weichen. 
Insgesamt beurteilen wir die Vorlage positiv. Wir müssen uns 
bewusst sein, dass wir nicht alle Interessierten zufriedenstel
len können. Die SVP-Fraktion ist jedoch der Meinung, dass 
jetzt endlich entschieden werden muss - nach jahrelangen, 
wenn nicht gar jahrzehntelangen Diskussionen in verschiede
nen Expertenkommissionen: Es darf nicht dasselbe passieren 
wie mit der Vorlage 1984, die vor noch nicht allzulanger Zeit 
von diesem Rat zurückgewiesen wurde. Wir müssen uns nicht 
zuletzt der Rechtssicherheit wegen heute zu Entscheiden 
durchringen, ohne dabei allen gefallen zu wollen. 
In diesem Sinne empfiehlt Ihnen die SVP-Fraktion Eintreten 
auf die Vorlage. 

Meyer Theo: Im Urheberrecht geht es im wesentlichen um 
eine Regelung des Gegensatzes von Geld und Geist Weil dies 
immer Gegensätze waren, sind Machtkämpfe wegen der Ver
teilung des Geldes unausweichlich. Bei dieser Auseinander
setzung ist folgendes interessant: Den Interessenvertretern 
der Verwerter, die am liebsten zur bundesrätlichen Fassung 
zurückkehren würden, geht es um Macht und Geld, was von 
der Interessenlage her natürlich ist Weil der Geist denkt und 
das Geld lenkt, geht es aber auch den Urheberinnen und Ur
hebern um das Geld, nur soll es in andere Kassen fliessen. 
Geld und Geist sind aufeinander bezogen, aufeinander ange
wiesen. Das Urheberrechtsgesetz will diese Abhängigkeiten 
und die divergierenden Interessen regeln und ordnen. 
Die SP-Fraktion ist im wesentlichen mit der jetzt vorliegenden 
Fassung einverstanden, ist sie doch wesentlich urheber
freundlicher als die Vorlage des Bundesrates. Es ist schade, 
dass Urheberinnen und Urheber das nicht zur Kenntnis neh
men wollen und so tun, als würden wir den Diebstahl von 
stigem Eigentum legalisieren. Ebenso übertrieb,n wirken an
dere Briefe und Interventionen, die von verheerenden Auswir
kungen auf Bibliotheken sprechen, wenn ein Bibliotheksrap
pen.öder eine Gebühr auf Fotokopien erhoben wird. Es ist an 
uns. das Ganze im Auge zu behalten, wenn wir die letzten offe
nen Fragen diskutieren werden. 
Ein wesentlicher Teil des Gesetzes ist wenig bestritten. Für die 
restlichen Artikel könnte man es sich einfach machen und fest
stellen, die gleichmässig verteilte Unzufriedenheit beweise die 
Ausgewogenheit des Gesetzes. Trotzdem möchte ich auf ei-
nige wenige Artikel etwas näher eintreten. · 
Artikel 13: der Bibliotheksrappen. Es gibt in der SP-Fraktion in 
dieser Frage etwa .zwei gleich starke Lager. Die eine Gruppe 
stimmt aus grundsätzlichen Ueberlegungen der Ständerats
fassung zu und sagt: Die Tatsache, dass Bücher mehrfach 
ausgeliehen werden, ergibt für den Autor einen zwingenden 
Anspruch auf Entschädigung; denn ohne Autoren brauchte 
man auch keine Bibliotheken. Die andere Gruppe meint: Einer 
öffentlichen Bibliothek, wo das Wissen jedermann offensteht, 
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sollten keine unnötigen Hindernisse in den Weg gelegt wer
den. Dazu kommen zwei praktische Schwierigkeiten: Es ist vor 
allem vor dem Hintergrund der finanziellen Situation von Ge
meinden und Kantonen kaum zu erwarten, dass die öffentli-
chen Bibliotheken ihr um den Betrag aufstocken wer-
den, den sie in die abliefern müssten. Die 

<>•nh<>:,m,,.,,..t,<>n Autoren einem klassischen 
,.,,,,,i,..r,1,.;;m<> Wenn Sie in Bibliotheken nachfragen, wel-

am meisten so werden es 
11,c11<>r11nG,n sein, die gerade haben möch-

ten Förderung am meisten nötig hätten. Nein, es · 
werden Ihnen Simmel, Konsalik oder die Autorin der Fortset· 
zung der Scarlett-Geschichte werden. Wenn man 
junge Schweizer Autoren mit Bibliotheksrappen unter-
stützen wollte, würde dies eigentlich nur nach der Pferde- oder 
Spatzentheorie funktionieren, die etwa folgendes sagt: «Wenn 
man will, dass es den Spatzen gutgeht, muss man fleissig die 
Pferde füttern, weil diese dann öfters etwas fallen lassen, von 
dem dann die Spatzen gut leben können.» Da lässt man bes
ser den Autoren direkt etwas zukommen, anstatt diesen Um
weg zu gehen. Im übrigen haben wir ja mit einem Zuschlag auf 
Fotokopien eine Ersatzabgabe für den Bibliotheksrappen ein
gefügt 
Ein ebenso umstrittenes Prinzip ist das Folgerecht (Art 13c}: 
Im Gegensatz zu einem Buch, das hunderttausend Mal ge
druckt werden kann, oder einem Musikstück, das von Millio
nen gehört werden kann, ist ein Bild, wenn es nicht gerade ein 
Holzschnitt oder eine Lithographie ist, ein Original. Wenn der 
Künstler das Bild verkauft, ist es verkauft, genauso, wie ein Ar
chitekt ein wunderschönes Haus entwirft und verkauft Es ist 
mir eigentlich fremd, warum Bilder anders behandelt werden 
sollten als andere Unikate. Vor allem die Fassung des Stände
rates würde dazu führen, dass der grösste Teil des Folgerecht· 
geldes an die sich meistens bekämpfenden Erben von Pi
casso, Dali, Miro und anderen ginge. Diejenigen, die es nicht 
mehr nötig haben, bekämen Geld - die anderen gehen ohne
hin leer aus. 
Ich habe mich bemüht, die Folgen der Minderheit II, deren An
trag ich noch mitunterzeichnet habe, abzuklären, und habe 
den ganzen letztjährigen Band des K~nstpreis-Jahrbuches 
darauf untersucht, welche lebenden Schweizer etwas erhalten 
würden. Aufgrund der Auktionsergebnisse 1991 wären ganze 

· vier Bilder daruntergefallen, die mehr als .10 000 Franken er
zielt haben. Wenn Sie der Minderheit II zustimmen, so leiten 
Sie sicher nicht den Ruin der Schweizer Kunsthändler und 
Auktionen ein. Wenn Sie das Folgerecht ablehnen, so wird nur 
wenigen Schweizern ein Verdienst vorenthalten. Es ist jeden
falls sehr zweifelhaft, ob ein Folgerecht in einer reduzierten 
Form überhaupt noch einen Sinn ergibt 
Die dritte grössere Differenz besteht in Artikel 56 über die 
Höhe der Entschädigung an die Verwertungsgesellschaften. 
Unsere SP-Delegation in der Kommission war der Meinung, 
ein Monopol, wie es eine Verwertungsgesellschaft nun einmal 
hat, brauche wegen der Missbrauchsgefahr Limiten und einen 
Rahmen für die Tarifgestaltung. Die Mehrheit der Fraktion 
schliesstslch jedoch dem Antrag Cincera an Wir werden auch 
damit zu leben wissen. 
Ich bitte Sie im N.amen der SP-fraktion, auf die Vorlage einzu
treten. Herr Bundi wird sich noch zu einem speziellen Problem 
äussern. 

Bundi: Lassen Sie mich noch auf einen Gegenstand hinwei
sen, der meines Erachtens in der bisherigen Eintretensde
batte zu kurz gekommen ist, näJ;nlich den Bereich der soge
nannten verwandten Schutzrechte. Es ist der Bereich, der in 
der Vorlage unter dem 3. Titel «Verwandte Schutzrechte» 
(Art 34-39) erscheint: der Bereich, der den Schutz der Inter
preten, der ausübenden Künstler, der Hersteller und der Sen
deunternehmen gewährleisten will Nun ist es so, dass bereits 
der Bundesrat in seiner Vorlage diesen Interpreten ein Stück 
weit Aect:nung getragen hatte und dass der Ständerat diese 
entsprechenden Bestimmungen noch etwas verbessert hat 
Aber auch die nationalrätliche Kommission hat hier versucht, 
die Lücke ganz zu schliessen und auch noch dieser Sparte 
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von Kulturschaffenden gleich lange zu verschaffen. 
Wlr haben dabei auch versucht, uns am Internationalen Ab
kommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Her
steller von Tonträgern und der Sendeunternehmen zu orientie
ren. Es ist interessant, dass dieses 1961 in Rom ao1:ies,cn1os-
sene internationale Abkommen versucht hat, auch 

nt~,rm·eti:m» zu definieren: Es steht nämlich darin 
man unter den ausübenden Künstlern die Schau

'" ... """"',. Tänzer und andere Personen ver-
der Literatur oder der Kunst sin-

""'t,.,.,,.,n vorlesen, spielen oder auf andere 
rt,u·h,<>,t<>n Die Kommission hat sich auch des längeren 

über den Stellenwert dieser Sparte von Kulturschaffenden un
terhalten, und sie ist der Ueberzeugung gewesen, dass 
rade diese es verdienen, den übrigen, den Urhebern, 
gestellt zu werden. Denn viele schöpferische Werke or1,~n,.,,,,.., 
ihre volle Bedeutung nur, wenn sie noch durch eine 
tung vollständige Gestalt erhalten; erst dadurch können sie 
dann auch richtig gewürdigt und anerkannt werden. 
So haben wir vor allem in den Artikeln 34, 35bis und 38 Verbes
serungen vorgenommen; Verbesserungen, die in der nüchter
nen Gesetzessprache vielleicht zunächst nicht erkannt wer
den. In Artikel 34 haben wir den Interpreten das Recht einge
räumt, auf die Weitersendung ihrer Darbietungen Einfluss zu 
nehmen. Wir haben in Artikel 35bis auch bei im Handel erhältli
chen Ton- und Tonbildträgern, durch die die Darbietungen 
ebenfalls weiterverbreitet werden, die Möglichkeit der Gebühr, 
der Vergütung vorgesehen. Mit Artikel 38 haben wir schliess
lich herbeigeführt, dass die Interpreten mit den Herstellern 
auch einen Anteil an der Leerkassettengebühr bekommen. 
Dies alles zusammengenommen ist meines Erachtens eine 
grosse Verbesserung, und um so bedauerlicher ist es, dass 
man in den letzten Tagen und Wochen zur Kenntnis nehmen 
musste, wie seitens gewisser Urheberkreise mit einer veralte
ten Videokassette und mit überheblichen und weit über das 
Ziel hinausschiessenden Behauptungen der Eindruck er
weckt werden sollte, wir hätten die ganze Vorlage in ihr Gegen
teil verkehrt; das ist nicht der Fall. Ich habe auch von der lnter
pretenseite her Stimmen gehört, die mit dem, was wir aus die
ser Vorlage gemacht haben, durchaus zufrieden sind. 
In diesem Sinne möchte ich Sie auch im Namen unserer Frak
tion bitten, der Vorlage zuzustimmen. 

M. Zisyadis: Nous ne pouvons qu' etre navres du fait que, mal
gre un travail de longue haleine, serieux, la commission du 
Conseil national ne soit decidementobnubilee que par un seul 
aspect de Ja question sur le droit d'auteur: la peur crasse des 
depenses nouvelles. C'est ä la mode, soit, mais ce n'est vrai
ment pas suffisant et cela ne se justifie pas lorsqu'il s'agit de 
modifier une loi desuete et consideree comme largement 
sous-developpee par de nombreux createurs. 
II est pour le moins piquant-permettez-nous de le souligner
que, dans un pays ou la liberte du commerce est erigee en 
monument national, la commission du Conseil national, dans 
sa majorite, a tout fait pour introduire des mesures draconien
nes, etatistes et expropriatrices, qui privent de fait des indivi
dus du fruit de leur travail. Convenez que nous sommes tres 
loin du liberalisme, slogan proclame pourtant partant de grou
pes dans ce Parlament! 
Fort heureusement, le Conseil des Etats a redresse la barre, 
dans le sens d'un droit d'auteur plus moderne et plus ouvert 
sur l'avenir, qui a aussi l'avantage d'€!tre eurocompatible. Le 
Parti suisse du travail (POP) reste fondamentalement favora
ble ä une aide globale, dans le sens d'un subventionnement 
consequent et regulier dans le cadre d'une politique federale 
audacieuse sur Je plan culturel. Par consequent, la loi actuelle 
sur le droit d'auteur ne sera jamais un palllatif ä une veritable 
politique culturelle qui manque encore dans notre pays. II 
raste que cette loi peut €1tre un instrument de justice pour les 
createurs, qui sont desaisis de leur droit et qui demandent ä 
etre proteges dans cette civilisation qui est bei et bien celle du 
«fast food» culturel. Justice, parce qu'il est bien connu que 
cette partie de la population de notre pays n'est pas la mieux 
lotie et qu'elle a besoin d'un minimu111 de garanties avant de 
devenir une espece en voie de disparition; justice aussi, parce 
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aux auteurs. 

m:::<:::::inr·<> - qui ferme les 
par un commerce 

- qui commande de re-
4u,:1mt,,, non seulement morales 

t>r,,·iv»in<: des cineastes, des 

le Parti suisse du travail (POP) 
les amendements qui nrr,nn,<:A,.,r 

Bundesrat Koller: Die Eintretensdebatte hat zweierlei gezeigt: 
1. Die Totalrevision des Urheberrechtsgesetzes ist heute wirk
lich überfällig. 
2. Es ist nach wie vor schwierig, die sich stark widersprechen
den Interessen auf diesem Gebiet auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. 
Das geltende Urheberrechtsgesetz von 1922 ist in der Tat von 
der rasanten Entwicklung der Technik im Bereich der Wieder
gabe und Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke, 
von tiefgreifenden Veränderungen des kulturellen Schaffens 
und der Massenkommunikation, aber auch von der internatio
nalen Entwicklung bis hin zum neuen Stellenwert der Rechts
harmonisierung innerhalb Europas längst überrollt worden. 
Das kollektive und abhängige Werkschaffen hat sich immer 
mehr in den Vordergrund geschoben, auch wenn die individu
elle Schöpfung nach wie vor ihre grosse Bedeutung behält 
Das Fotokopieren, das laufend perfektionierte Ueberspielen 
von Ton- und Bildträgern, das Kabelfernsehen, der Computer, 
all dies hat zu einer Aufsplitterung der wirtschaftlich relevanten 
Werknutzung bis in den privaten Bereich geführt Dementspre
chend hat die kollektive wahmehmung von Urheberrechten 
durch Verwertungsgesellschaften aus Gründen der Praktika
bilität grösste Bedeutung erlangt 
Das geltende Gesetz ist in der Tat veraltet und bedarf einer Ge
neralrevision. Die heutige einmütige Erkenntnis in diesem Rat 
ist an sich nicht neu, denn die Revisionsbemühungen dauern 
bei diesem Gesetz, ähnlich wie beim Aktienrecht, schon seit 
rund dreissig Jahren an. Aber wir müssen heute auch feststel
len, dass sich die Stossrichtung der Revision in den letzten 
zehn Jahren pendelartig hin- und herbewegt hat Ich hoffe da
her, dass diese lange Dauer der Revision jetzt doch zu einem 
gewissen Reifegrad der Vorlage geführt hat Denn seit im 
Jahre 1986 beide Räte die erste Vorlage des Bundesrates mit 
dem Vorwurf, sie sei zu urheberfreundlich, zurückgewiesen 
haben, hat sich offenbar der Zeitgeist ganz grundlegend geän
dert Damals haben Sie nämlich dem Bundesrat eine Ueberar
beitung der Vorlage aufgegeben und ihn beauftragt, erstens 
die Interessen der Arbeitgeber und Produzenten sowie der 
Werknutzer besser zu berücksichtigen und zweitens einen dif
ferenzierten Leistungsschutz, namentlich für die ausübenden 
Künstler sowie für die Computerprogramme, in die Vorlage 
einzubauen. 
Genau das haben wir mit unserer revidierten Vorlage vom 
Sommer 1989 gemacht und ernten jetzt damit auch wieder we
nig Lorbeeren. Aber wenn der Bundesrat lediglich nach be
stem Wissen einen Rückweisungsbeschluss vollzieht, darf 
man ihn dann nicht mit dem Prädikat «oscille» versehen- Herr 
Eggly-oder ihm Urheberfeindlichkeit vorwerfen- Herr Thür. 
Der Bundesrat kann heute mit einer gewissen Genugtuung 
feststellen, dass das Parlament nach fünf Jahren auf jenen 
Weg der Tugend zurückgefunden hat, den der Bundesrat 
schon mit seiner ersten VOrlage einschlug: Der Bundesrat 
konnte daher schon im Erstrat, im Ständerat, den weitgehen
den Verbesserungen zugunsten der Kulturschaffenden ohne 
weiteres zustimmen. Wir haben auch mit Genugtuung festge
stellt, dass auch Ihre Kommission den für den Kulturschaffen
den günstigen Weg weiterbeschritten hat Dabei wollen wir 
uns auch darüber klar sein, dass die internationale Rechtsent
wicklung stark in diese Richtung gewiesen hat So hat sich nun 
beispielsweise die Leerkassettenabgabe, die Ihnen der Bun-
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desrat schon mit der Vorlage von 1984 unterbreitet hatte, euro
no,,i:m:.11 durchgesetzt 
und die ausübenden Künstler erwarten von die

ser Revision des Urheberrechts zu Recht eine VPr'hP~"'""' 
ihrer materiellen Situation. Der soll ihnen im Be
reich der Massennutzungen neue Einnahme-

des Bundesrates hAt'fll'lt<:i,,htinto 

w<>nir,<:ti::,n<: teilweise. Sie scheiterte 
die zusätzliche fi

mdisä1zlic:h ,.,, ll<"Imn,r, Der Ständerat 
r11<><:m;:i1 die der Kulturschaffenden hö-
r1,.,,u:,n11ni::,n der Werknutzer und führte eine 

die es den 
Mehreinkünfte aus der Verwer

zu erzielen. Ich denke dabei an die leerkas
settenao1Jat>e für das Aufnehmen von Werken auf Tonband
und Videokassetten zum privaten Gebrauch, an die soge
nannten Zweitnutzungsrechte der ausüöenden Künstler für 
die Verwendung von Tonträgern zu Aufführungs· und Sende
zwecken, an den Bibliotheksrappen und an das Folgerecht 
der bildenden Künstler. 
Ihre Kommission verfolgt ebenfalls diese Linie; sie hat sogar 
die Rechtsstellung der sogenannten ausübenden Künstler 
noch weiter und konsequenter ausgebaut Wir können die
sen Aenderungen grundsätzlich zustimmen. Andererseits hat 
Ihre Kommission aber auch gewisse Akzente anders gesetzt 
Sie werden darüber in der Detailberatung zu entscheiden 
haben. 
Gegenüber dem Bibliotheksrappen hatte sich der Bundesrat 
im Ständerat skeptisch geäussert Wir sind aber der Meinung, 
dass jetzt mit der Kompensation für den Bibliotheksrappen, 
die Sie in Artikel 19 des Gesetzes eingeführt haben, eine ver
nünftige Kompromisslösung gefunden worden ist 
Zur Einführung des Folgerechts hat der Bundesrat hingegen 
positiv Stellung genommen. Ausschlaggebend für unsere Hal
tung in dieser Frage des Folgerechtes ist vor allem auch die 
europäische Rechtsentwicklung, und dieseweist ganz klar in 
Richtung einer EG-weiten Anerkennung des Folgerechts. 
Ein weiteres Problem, das im Brennpunkt dieser Revision des 
Urheberrechtsgesetzes steht, betrifft die Zuordnung der 
Rechte an Werken, die in Abhängigkeit von einem Arbeitgeber 
oder Produzenten geschaffen werden. Auch hier hat der Stän
derat einen Kurswechsel vorgenommen. Während er den 
Bundesrat im Rückweisungsbeschluss ausdrüc:klich beauf
tragt hatte, die rechtliche Stellung der Arbeitgeber und Produ
zenten zu verbessern, hat er nun unsere entsprechenden Kor
rekturen wieder rückgängig gemacht und das abhängige 
Werkschaffen gemäss den Vorschlägen der Kulturschaffen
den geregelt Danach sollen dem Arbeitgeber und dem Produ
zenten an dem von ihnen finanzierten Werk nur diejenigen 
Rechte zustehen, die ihnen der Urheber vertraglich einge
räumt hat Das heisst mit anderen Worten, dass der Träger des 
finanziellen Risikos der Werkproduktion nicht besser gestellt 
werden soll als irgendein anderer vertraglicher Rechtsnachfol
ger des Urhebers. Diese Position des Ständerates lässt sich 
durchaus vertreten. Sie entspricht sogar der heute geltenden 
Rechtslage. Aber wenn man den Interessenstreit so entschei
det; dann istes unseres Erachtens überflüssig, das abhängigs 
Werkschaffen im Gesetz überhaupt ausdrücklich zu normie
ren, und dann wäre eine Streichung von Artikel 15 eigentlich 
die angemessenste Lösung. 
Auch Ihre Kommission hat sich eingehend mit dem Problem 
des abhängigen Werkschaffens befasst und dabei die Inter
essenlage wieder etwas anders gewichtet als der Ständerat 
Das kommt insbesondere in ihrem Antrag zur Aenderung voh 
Artikel 17zumAusdruck, derdieZuordnungderRechteam Kol
lektivwerk regelt Unseres Erachtens kann das Verhältnis zwi
schen den Kultutschaffenden und dem Träger des finanziellen 
Risikos der Werkproduktion auf der Basis Ihres Kommissions
antrages heute und später im Differenzbereinigungsverfahrens 
sicher einer sachgerechten Lösung 1.1 ,geführt werden. 
Weniger glücklich sind wir dagegen -wie ich bereits angetönt 
habe - mit Ihrer Aenderung von Artikel 15; denn die Einfüh
rung der Schriftform für Verträge im Bereich des abhängigen 
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Werkschaffens im Rahmen 
scheint uns als ,n"""'"''~1mn<i<:c,,n 

Im Bereich des 
über die v,:,,,.,,,.,r111111gs,gei,e11sc11atten 

schon in seiner Botschaft von 1984 die 
vA1trAtAn das Urheberrecht sei vor allem auf dem 

weiterzuent
nur auf diesem 

könnten. Parlament 
diese Tendenz eher noch negativ aufgenom
men. Es befürchtete, dass damit der Aufblähung eines kost
spielitten und schwerfälligen Verwaltungsapparates Vorschub 
oeleistetwürde In der Zwischenzeit ist es den Verwertungsge
sellschaften offenbar gelungen, diese Befürchtungen abzu
bauen und sich als echte Vertreter der Urheber zu profilieren. 
Bei der Erfüllung des im Rückweisungsbeschluss enthaltenen 
Auftrags zur Einführung eines differenzierten Leistungsschut
zes hat sich der Bundesrat von der internationalen Rechtsent
wicklung leiten lassen. Er ist davon ausgegangen, dass auf 
dem Gebiete des Immaterialgüterrechts der Rechtsvereinheit
lichung ein höherer Stellenwert beizumessen ist als dem Be
dürfnis nach massgeschneiderten nationalen Lösungen. Dies 
hat dazu geführt, dass die Computerprogramme als Werke 
der Literatur und Kunst dem eigentlichen Urheberrechts
schutz unterstellt worden sind, während für den Schutz von 
Topographien, von Halbleitererzeugnissen - den sogenann
ten Chips-, ein separater Gesetzesentwurf ausgearbeitet wor
den ist 
Auch bei der Ausgestaltung der verwandten Schutzrechte 
wurde die internationale Rechtsentwicklung beachtet Der 
Bundesrar hat diese Rechte in Anlehnung an das Rom
Abkommen von 1961 zum Schutz der ausübenden Künstler, 
der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen 
ausgestaltet Umstritten ist in diesem Bereich die Frage, ob die 
Interpreten lediglich gegen die verschiedenen Formen der Pi
raterie zu schützen sind oder ob auch sie Vergütungsansprü
che für die Verwendung ihrer auf Ton- und Bildträgern festge
haltenen Darbietungen erhalten sollen. Der Ständerat und 
noch konsequenter Ihre Kommission haben sich, wie Herr 
Bundi zu Recht ausgeführt hat, für einen gleichwertigen, um
fassenden Schutz der Interpreten ausgesprochen und daher 
auch für eine entsprechende finanzielle Belastung der Werk
nutzer. 
Unter Beizug eines unabhängigen Experten hat sich die natio
nalrätliche Kommission auch sehr intensiv mit der vielzitierten 
Europatauglichkeit der l:>eiden Gesetzesentwürfe befasst Der 
Bundesrat hatte seinerseits dieser Frage von Anfang an einen 
hohen Stellenwert eingeräumt, aber die Entwicklung auf der 
europäischen Ebene ist inzwischen weitergegangen: 
Auf dem Gebiete des industriellen Leistungsschutzes konnte 
sich der Bundesrat einerseits an der Richtlinie des EG-Rates 
vom 16. Dezember 1986 zum Schutz von Topographien, von 
Halbleitererzeugnissen, und andererseits an einem Richtlini· 
envorschlag der Kommission zum Schutz von Computerpro
grammen orientieren. Ihre Kommission hat die Möglichkeit ge
nutzt, unseren Gesetzesentwurf der endgültigen Fassung der 
Computerrichtlinie anzupassen, die Anfang letzten Jahres ver
. abschiedet worden ist 
In bezug auf das Urheberrecht im engen Sinn hat die EG-Kom
mission Ende 1990 ein Harmonisierungsprogramm aufge
stellt, das zeigt, mit welcher Zielrichtung, in welchen Punkten 
und mit welchen Prioritäten auf diesem Gebiet In der Europäi
schen Gemeinschaft eine Rechtsvereinheitlichung erfolgen 
soll. Da als Zielsetzung die Harmonisierung des Urheber
rechts auf einem möglichst hohen Schutzniveau angegeben 
wird, haben die vom Ständerat beschlossenen Aenderungen 
zugunsten der Kulturschaffenden auch die Europafähigkeit 
der Vorlage noch verbessert Die Inhalte des Harmonisie· 
rungsprogramms sind allerdings erst teilweise bekannt Dort, 
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wo sie die Form von Richtlinienentwürfen haben, sind 
s::; heute auch in der EG noch stark umstritten. Die mit der 
Computerrichtlinie haben 
dass die Qm•f',,...Ji,c,i,,htint 

der noch keinerlei Garantie für EG-kon-
Lösungen darstellt Die einer 
an das EG-Recht darf deshalb nicht zu einer 

sehen sich erst abzeichnender nach ln-
tors><,.,,.,n1:~no auch nur vermuteter Dies 
hätte den Verzicht auf eig1ernstä11di1;:Jes 
schweizerisches wo wir zu Recht 
autonom 1<>n1tPr1<>r<>n 

Im wir Ihnen auch einen Bundesbeschluss 
über verschiedene völkerrechtliche unterbreitet Die
ser vom Ständerat wie auch von Ihrer Kommission angenom
mene den Bundesrat zur Ratifizierung 
,,,,,c,,...11,1"'1"1,.,n,~r Uebereinkommen auf dem Gebiete des Urhe
berrechts und der verwandten Schutzrechte, zu denen auch 
die letzte Fassung der Berner Uebereinkunft zum Schutz von 
Werken der Literatur und Kunst und des Rom-Abkommens 
über den Schuztz der ausübenden Künstler, der Hersteller von 
Tonträgern und der Sendeunternehmen gehören. Auch in die
ser Hinsicht entspricht die Vorlage somit den in der EG laufen
den Harmonisierungsbestrebungen. 
Nach diesem Seitenblick auf die europäische Entwicklung auf 
dem Gebiet des Urheberrechts möchte ich abschliessend 
noch einige allgemeine Ueberlegungen zur Revision anfügen. 
Die Kulturschaffenden, sowohl Urheber als auch Interpreten, 
versprechen sich sehr viel von der Urheberrechtsrevision. 
Aber die teilweise prekäre wirtschaftliche Lage gerade von 
Künstlern, die mit ihrem Schaffen einen wichtigen Beitrag zur 
kulturellen Vielfalt und Identität unseres Landes leisten, wird 
sich leider auch im Falle einer Anerkennung aller vermögens
rechtlichen Ansprüche, die jetzt zur Diskussion stehen, nicht 
markant verbessern. Wir dürfen diesbezüglich von diesem Ge
setz auch keine Wunder erwarten, denn von den neuen Ein
nahmequellen werden vor allem arrivierte Künstler profitieren, 
deren Werke und Leistungen bereits einen gewissen wirt
schaftlichen Stellenwert haben. Ausserdem wird der Markt im 
Bereich der Musik und der audiovisuellen Medien in zuneh
mendem Masse von ausländischen Massenproduktionen ab
sorbiert, an denen die schweizerischen Kulturschaffenden lei
der kaum beteiligt sind. Ich möchte damit nicht die Bedeutung 
dieser Revision relativieren, aber ich möchte einfach den Stel
lenwert aufzeigen und vor allem auch bewusst machen, dass 
wir auch im Falle der Realisierung dieser Revision in Zukunft 
auf eine substantielle staatliche und private Kulturförderung 
angewiesen bleiben. 
Vergleichsweise bescheiden nehmen sich denn auch die fi
nanziellen Auswirkungen der Revision auf den schweizeri
schen Kulturgütermarkt aus. Gemäss vorläufigen Schätzun
gen - ich betone: Schätzungen-, die die Verwertungsgesell
schaften gemacht haben, werden wir, wenn wir das Gesetz so 
realisieren, wie es jetzt vorgeschlagen ist, für die Urheber und 
Interpreten Mehreinnahmen von jährlich ungefähr 30 bis 
40 Millionen Franken realisieren. Das ist bekanntlich ein Be
trag, der heute oft an einer einzigen grösseren Kunstauktion 
oder bei der Produktion eines einzigen grossen Spielfilmes 
überschritten wird. · 
Die Revision dieses Gesetzes wurde in Ihrem Rat schon im 
Jahre 1986 als dringlich bezeichnet Ich hoffe, dass durch das 
Hin und Her dieser Revision nicht nur Zeit verlorenglng, son
dern dass der Reifegrad der Vorlage doch viel höher gewor
den ist Gewiss haben wir es hier nach wie vor mit sich stark wi
dersprechenden Interessen zu tun. Urheber und Interpreten, 
Arbeitgeber und Produzenten sowie Nutzer von Werken und 
Darbietungen stehen sich je nach Sachfrage in wechselnden 
Koalitionen mit oft diametral auseinandergehenden Bedürf
nissen und Anliegen gegenüber: Die Kulturschaffenden und 
generell die schöpferisch Tätigen brauchen neben einer best
möglichen Ausstrahlung ihrer Werke eine angemessene Ent
schädigung fü~ihr Schaffen und wollen so weit als möglich die 
Verfügungsgewalt über ihre Werke behalten. Die Nutzer auf 
der andern Seite brauchen den möglichst ungehindertenZu
griff auf Werke und Darbietungen - nicht zuletzt im wissen-
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schaftlichen Bereich, wo die \1n'"'""r1' 
,,,,.,,,n,,,;: Schaffen besonde~s eng ""'''"""'·hnt 

Be1teiliate1n einen noror·ht~m 

Ich 
dass heute - nach des Ständerates 
Ihrer Kommission - eine gute Chance dazu haben. Wenn die 
fast 30jährigen Revisionsarbeiten wie im Aktienrecht zu einer 
Vorlage ohne Referendum führen würden, dann hätten sich 
letztlich die langwierigen Revisionsarbelten sogar gelohnt 
In diesem Sinne beantrage ich Eintreten auf die Vorlage. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung- Discussion par artic/es 

A. Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte 
(Urheberrechtsgesetz, URG) 
A. Loi federale sur le droit d'auteur et les droits voisins 
(Loi federale sur le droit d'auteur, LOA) 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

rrtre et preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Frau Grendelmeier: Sie haben alle in der letzten Woche eine 
synoptische Darstellung der sprachlichen Angleichung an 
den Artikel 4 der Bundesverfassung bekommen, nämlich eine 
sprachneutrale Fassung der feministischen Juristinnen und 
einer Kommission, die sich innerhalb der Verwaltung mit die
sem Problem auseinandergesetzt hat 
Ich habe eine Frage, denn ich war nicht Mitglied der Kommis
sion: Herr Kommissionspräsident, können Sie uns sagen, ob 
wir - nach der materiellen Beratung und Beschlussfassung -
über diese drei redaktionellen Vorschläge auch noch diskutie
ren werden? Ich möchte nicht, dass der Auftrag der Kommis
sion - wenn ich richtig orientiert bin .. an die Verwaltung, nun 
endlich die sprachlichen Angleichungen in den Gesetzen vor
zunehmen, sang- und klanglos unter den Teppich gekehrt 
wird, sondern ich möchte, dass hier in diesem Saal über diese 
sprachlichen Aenderungen diskutiert wird. 

M .. Couchepln, rapporteur: Mme ·. Grendelmeler pose · une 
question importante, qui porte sur un probleme de plincipe. 
Eri eflet, nous avons accepte, lors des travaux de la commis
sion, de demander a l'administration de redlger une version 
de la loi non sexiste, qui tiendrait compte du fait qu'il y a des 
auteurs hommes ou temmes. Le resultat est dans nos mains. II 
n'est pas particulierement evident, surtout en frangais .. Je crois 
tout de meme que rexercice doit etre poursuivi, ne serait-ce 
que par respect pour le travail de l'admlnistratlon et par vo
lonte dans le tutur de tenk campte de cette exigence legitime 
des milieux feministes. 
Nous proposons donc de demander a. la Commission de re
daction du Parlament, et non pas ä l'administration, de repren
dre le probleme a. travers le cas particulier da cettG loi, C:e nous 
faire un rapport et de nous dire si l'on peut adopter une version 
non sexiste et, fe cas echeant, de nous proposer d'adopter 
cette nouvelle version ou bien de nous dire si au contraite les 

14 N 1992 

cela retarderait tellement l'entree en 
la fin les victimes seraient les auteurs 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Frau hier 
ho,-0,..1,t,,,,t,," Anliegen auf, das wir immer wieder auf dem 

Tisch haben. glaube, es wäre das einmal gründlich 
damit das endlich wäre. 

Die hat sich darüber kurz unterhalten. Es 
das ist vielleicht - nebst dem der ronnin,1<:ti. 

sehen 

Uc,in,m" dass wir am Schluss der materiellen Be
ratung die beauftragen sollten, diese 
Frage an diesem Exempel durchzuexerzieren und uns einen 
entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Es wäre wahr
scheinlich auch wertvoll, wenn wir uns in der zweiten Lesung 
in der Kommission darüber unterhalten würden als reine 
Meinungsforschung zuhanden der Redaktionskommission. 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1; 2 Bst a--f, h, i; 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2Bst.g 
g. fotografische, filmische und andere visuelle oder audiovisu
elle Werke; 
Abs.2bis 
Als Werke gelten auch Computerprogramme. 

Art.2 
Proposition de la commission 
Al. 1; 2 let. a-f, h, i; 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2/et.g 
(La modification ne concerne que le texte allemand) 
Al.2bis 
Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont egalement 
consideres comme oeuvres. 

Angenommen -Adopte 

Art.3-9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition dela commission 
Adherer ä la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen '-Adopte 

Art. 10 
Antrag der Kommission 
Abs.1, 2. 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Der Urheber eines Computerprogrammes hat zudem das aus
schliessliche Recht, dieses zu vermieten. 

Art.10 
Proposition de la commission 
AJ.1,2 
Adherer ä la decislon du Conseil des Etats 
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A/.3 
L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. 

Art.11 

Art. 12 

Wo,rv,o,vo,nnlloro die vom Urheber oder mit seiner Zustimmung 
ver·au:;sert worden sind, dürfen weiterveräussert oder sonst
wie verbreitet werden. 
Abs.2 
Computerprogramme, die vom Urheber oder mit seiner Zu
stimmung veräussert worden sind, dürfen gebraucht oder wei
terveräussert werden. 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Reimann Maximilian 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Thür 
Abs. 4(neu) 
Ist nichts anderes vereinbart, bedarf die Wiedergabe bestellter. 
Personenbildnisse in Presseerzeugnissen und Massenme
dien allein der Zustimmung der abgebildeten Person. Ist diese 
an der Erteilung der Erlaubnis verhindert oder lebt sie nicht 
mehr, sind für die Erteilung der Erlaubnis Ehegatten, Kinder, 
Eltern oder Geschwister in dieser Reihenfolge befugt 

Art.12 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Les exemplaires de l'oeuvre qui ont ete alienes par l'auteur ou 
avec son consentement peuvent l'etre a nouveau ou, de quel
que autre maniere, etre mis en circulation. 
A/.2 
Les logiciels qui ont ete alienes par l'auteur ou avec son 
consentement peuvent etre utilises ou alienes a nouveau. 
A/.3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Reimann Maximilian 
A/.3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Thür 
Al. 4 (nouveau) 
Sauf accord coritraire, la reproduction par des organes de 
presse ou d'autres medias de portraits commandes est subor
donnee exclusivement a: l'autorisation de la personne repro
duite. Si celle-ci est empechee d'accorder l'autorisation ou si 
elle n'est plus en vie, le droit d'accorder l'autorisation revient, 
dans l'ordre, au conjoint, aux enfants, aux parents ou aux fre
res et soeurs. 

Abs.1,2-Al.1,2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3, 4-Af. 3, 4 

Relmann Maximilian: Ich möchte Ihnen den Antrag stellen, bei 
Absatz 3 von Artikel 1;;: der Vc1rsioi, des Bundesrates zu folgen. 
Ich tue es als Mitglied der vorberatenden Kommission, und 
zwar deshalb, weil nach Abschluss unserer Kommissionsbe
ratungen ein neuester Bundesgerichtsentscheid publik ge· 
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worden ist, der diese Materie betrifft Konkret ausge-
drückt: Es ging zitierten Entscheid um ein Bauwerk, das 
der heutige Eigentümer abändern wollte. 
den Aenderung konnte sich der Architekt als sernerze1t1gE~r 
heber nicht einverstanden erklären. Oder, um es noch 
ter zu Die St Galler Gemeinde Jona war das 
Hnl"h,1or·h auf einem Schulhaus in ein Satteldach umzuän-

obwohl der Architekt damit nicht einver-
standen war und seiner Persönlichkeit 
macht hatte. Das St Galler hatte als ""'''"c,t<:>r,.,. 
dem Architekten Bundesgericht hingegen 
stützte die Version der Jona und lehnte die Klage 
des Architekten ab. 
Wer über ein Rechtsempfinden und sich für 
einfache praktikable Gesetze verwendet, muss wohl zur 
Erkenntnis kommen, dass das Bundesgericht im «Fall Jona» 
richtig entschieden hat Diese bundesgerichtliche Praxis sollte 
meines Erachtens durch unsere heutige Gesetzesrevision 
nicht beeinträchtigt werden. Das ist auch der Grund, warum 
ich meinen Antrag eingereicht habe. Ich möchte, nicht zuletzt 
auch zuhanden der Materialien, Klarheit darüber, ob die Ver
sion des Ständerates erneut zu einer Praxisänderung führen 
müsste. Nach Version des Bundesrates ist die Rechtslage klar, 
und der «Fall Jona» kann als Präzedenzfall weiterbestehen. 
Ausgeführte Werke der Baukunst - und ein Schulgebäude ist 
unbestrittenermassen ein solches - dürfen vom Eigentümer 
ohne Wenn und Aber abgeändert werden. Nach Version des 
Ständerates darf sich der Architekt jedoch der Aenderung wi
dersetzen, wenn er dadurch in seiner Persönlichkeit verletzt 
wird. 
Wann also, Herr Bundesrat, ist ein Urheber eines Werkes der 
Baukunst in seiner Persönlichkeit verletzt? Das ist hier die ent
scheidende Frage. Wenn Sie mir sagen, der «Fall Jona» - um 
bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben - hätte auch nach 
Version-Ständerat gleich entschieden werden können, dann 
wird mein Antrag gegenstandslos, und ich könnte ihn zurück
ziehen. Wäre dies aber nicht der Fall, muss ich im Interesse 
der künftigen Rechtssicherheit auf meinem Antrag beharren. 
Es geht mir schliesslich darum, dass Eigentümer von Bauwer
ken für alle Zukunft wissen, wieweit sie befugt sind, ihre Ob
jekte abzuändern. Das Prinzip der Eigentumsgarantie, das in 
unserem Land nach wie vor einen hohen Stellenwert ein
nimmt, verlangt in dieser Frage eine grösstmögliche Klarheit 

Thür: Ich beantrage Ihnen einen neuen Absatz 4, gleichzeitig 
begründe ich auch Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe m, der 
ebenfalls neu von mir beantragt wird. 
Worum geht es? Es geht darum, wie bestellte Personenbild
nisse urheberrechtlich zu behandeln sind. Das bisherige Ur
heberrechtsgesetz hat sich zu dieser Frage in zwei Artikeln 
ausgesprochen: Artikel 29 des geltenden Urheberrechtsge
setzes regelt, dass die Wiedergabe eines bestellten Personen
bildnisses zulässig ist, wenn sie «durch den Abgebildeten, sei
nen Ehegatten, seine Nachkommen oder seine Verwandten 
des elterlichen Stammes» erfolgt Der Abgebildete darf, eben
falls nach dem geltenden Artikel 29, die Einwilligung auch er
teilen, wenn der Inhaber des Urheberrechts nicht befragt wor
den ist Umgekehrt bestimmt Artikel 35 des geltenden Urhe
berrechtsgesetzes, dass bestellte Personenbildnisse «ohne 
Einwilligung des Abgebildeten weder in Verkehr noch an die 
Oeffentlichkeit gebracht werden» dürfen. 
Das sind wichtige urheberrechtliche und persönlichkeitsrecht
liche Grundsätze. An diesen Grundsätzen wollte man eigent
lich weder im Vorentwurf der Expertenkommission I noch in je
nem der Expertenkommission II etwas ändern. Man fragt sich 
deshalb erstaunt, weshalb der bundesrätliche Entwurf mit die
ser Ordnung ohne weitere Begründung brechen will. In der 
Botschaft lesen wir zu dieser Frage kein einziges Wort, diese 
Regelung wird einfach weggestrichen. 
Ich bin der Meinung, dass im Zusammenhang mit bestellten 
Personenbildnissen auch im neuen Urheberrecht zwei Grund-
sätze weiterhin Geltung haben müssen: ·· 
t Die Wiedergabe. von bestellten Personenbildnissen in der 

· Oeffentlichkeit ist, dies zum Schutz des Persönlichkeitsrechts 
der abgebildeten Person, abhängig von deren Bewilligung. 
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2. Die Abbildung in der Presse soll, sofern bei der Aufnahme 
maswe,1se bei nichts anderes vereinbart 

worden vom Urheber des also vom Fotografen, 
nicht verboten werden können, weil er gar nicht angefragt zu 
werden braucht 
Der Umstand, dass heute immer mehr Werbemissbrauch mit 

muss 
teS1toe1eatwerden, wenn bestelltes Personen-

die erforderliche Zustimmung wiedergegeben 
wird, ein Straftatbestand erfüllt ist 
Man kann nun gegen diesen Vorschlag einwenden, dass es 
hierbei um rein persönlichkeitsrechtliche Aspekte gehe, dass 
diese Bestimmung ins ZGB gehöre. wer dieses Ar-
gument verwendet, allerdings auf der einen 
dass die abgebildete Person im Sinne von Artikel 7 des Urhe
berrechtsgesetzes immer notwendigerweise auch Miturhebe
rin ihres Porträts ist Ohne ihre Mitwirkung und Einwilligung 
kann gar kein bestelltes Personenbildnis entstehen. Der An
spruch auf Einwilligung ist demnach klar urheberrechtlicher 
Art Andererseits würde bei diesem Einwand auch übersehen, 
dass das Urheberrecht als solches in ganz wesentlichem Um
fang das Ziel verfolgt, Persönlichkeitsrechte der Urheber zu 
schützen, und dass ja auch entsprechende Bestimmungen 
ins Gesetz aufgenommen worden sind. 
Wenn ich also diesen Antrag stelle, dann möchte ich lediglich, 
dass der heute geltende Rechtszustand aufrechterhalten 
bleibt Ich kann keine Argumente sehen, die es rechtfertigen 
würden, äiesen Rechtszustand zu ändern. 
Ich bitte Sie, diesen beiden Anträgen - Artikel 12 Absatz 4 
(neu} und Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe m (neu)-zu folgen. 

Baumberger: Ich bin seit zwanzig Jahren als Anwalt schwer
gewichtig im Baurecht tätig. Aufgrund dieser Erfahrung 
möchte ich Sie dringend bitten, dem Antrag, wie ihn Herr Kol
lege Reimann Maximilian gestellt hat, zuzustimmen und dem 
Artikel 12 Absatz 3 in der Fassung des Bundesrates zuzustim
men. Damit würden Sie den Grundsatz, wonach Werke der 
Baukunst vom Eigentümer geändert werden können, eindeu
tig fixieren. 
Auf den Bundesgerichtsentscheid im «Fall Jona» möchte ich 
nicht eingehen. Mein Vorredner hat ihn bereits vorgestellt Klar 
ist aufgrund dieses Entscheides lediglich, dass Bauwerke ge
genüber anderen Werken, welche urheberrechtlichen Schutz 
geniessen, gewisse Eigenheiten aufweisen: Sie sind im Nor
malfall für Gebrauchszwecke erstellt, und sie unterliegen, weil 
sie auf Dauer angelegt sind, auch einem Bedürfniswandel. 
Zur Klarstellung: Wenn Sie nun Artikel 12 Absatz 3 in der Fas
sung des Bundesrates genehmigen, so heisst das nicht, dass 
der Architekt als Urheber schutzlos wäre, im Gegenteil: Das 
Bundesgericht hat klar festgehalten, dass immer und überall, 
wie das im ganzen Recht gilt, das Verbot des RechtsmlSsbrau
ches und das Gebot der schonenden Rechtsausübung selbst
verständlich anwendbar sind. 
Ich muss Sie denn auch darauf hinweisen, dass wir Gesetze 
für den Normalfall erstellen und dass die Gefahr des Rechts
missbrauches in solchen Fällen äusserst klein ist warum? Sie 
ist äusserst klein, weil Aenderungen von Bauwerken Geld ko
sten. Aenderungen atlein deswegen vorzunehmen, um einen 
Architekten in seiner Persönlichkeit zu beeinträchtigen- diese 
Vorstellung ist doch recht abwegig. Zudem ist es dem Archi
tekten, wenn er ein Bauwerk baut, unbenommen, sich vertrag
lich das Aenderungsrecht und dergleichen zu sichern:.. ganz 
abgesehen davon, dass die meisten Gebäude, die tatsächlich 
einen «Denkmal»-Charakter aufweisen, ohnehin öffentlich
rechtlich geschützt sind. 
Was bedeutet nun der Vorbehalt nach Artikel 11 Absatz 2, den 
der Ständerat in Artikel 12 Absatz 3 eingefügt hat und dem die 
Kommission des Nationalrates zustimmen will? Es gibt da 
zwei Probleme, ein juristisches und ein praktisches. 
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Zum juristischen Problem da nehme ich vielleicht in einem 
gewissen Sinne die Antwort von Herrn Bundesrat Koller vor
weg-: Herr Reimann Maximilian hat gefragt, ob der Bundes-
gerichtsentscheid wie im «Fall Jona» weiterhin Ich 
persönlich habe Zweifel daran, und zwar weil die 

von Artikel 11 Absatz 2, die strikte 
t<>n<>rll'ht,:,f ist, es 

H11nrt,:,c:n1,:,r1,rht - Wie eS es 
mit der Güterabwä

einerseits und den Be
andererseits befassen könnte. 

dieser starren, nicht der 
m<>ti<>r•h<> Problem. 

Das zweite ist ein mehr praktisches: Wann ist ein Ur
heber, ein Architekt im konkreten Falle, in seiner Persönlich
keit verletzt? Die bisherigen Gerichtsentscheide dass 
die Architekten geneigt sind- ich habe auch ein ge1N1s:ses 
ständnis dafür-, dies relativ rasch anzunehmen. Wenn dem 
so ist, so schaffen wir mit dieser Fassung Futter für die Ge
richte, und gerade das wollen wir nicht Die Gerichte sind oh
nehin überlastet, also müssten wir nicht solche Fälle noch för
dern. Aus dem Gesagten folgt, dass die Architekten geneigt 
sein könnten und diese Gefahr ist gerade in Zeiten schlech
terer Konjunktur, insbesondere schlechterer Baukonjunktur, 
nicht ganz von der Hand zu weisen -, solche Bestimmungen 
als Druckmittel auszunützen, um sich eben auch Abänderun
gen von Häusern, die sie vielleicht vor Jahrzehnten gebaut ha
ben, zu sichern. Das wäre jedoch nicht richtig, denn das wäre 
nicht nur ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit, sondern auch ein 
Eingriff in die Freiheit der wahl von Vertragspartnern, und 
diese ist ebenfalls von Bedeutung. 
Ich bitte Sie daher, dem Entwurf in der Fassung des Bundesra
tes zuzustimmen. Sollte Herr Reimann Maximilian seinen An
trag zurückziehen, so würde ich Wert darauf legen, dass trotz
dem darüber abgestimmt wird. Ich möchte ihn wegen dieser 
praktischen Gründe, die ich sehe, aufrechterhalten. 

Frau Grendelmeier: Ich bitte Sie, den Antrag Thür zu unter
stützen. Es geht keineswegs um eine revolutionäre Neuerung. 
Dieser Artikel muss schlicht unters Eis gegangen sein; er war 
im alten Gesetz drin und ist ohne jede Begründung nun plötz
lich nicht mehr da 
Worum geht es? Ich habe bei einem bestellten Porträt als Por
trätierte genauso ein Anrecht auf das Bild und bin «Miturhebe
rin», wenn man das so sagen darf, weil ich mich ja zur Verfü
gung stelle: Ohne mich als Porträtierte gibt es keinen Fotogra
fen, der mich porträtieren kann, somit habe ich ein Recht 
daran. Warum ist das nun so wichtig? Damit mit diesen Bildern 
kein Unfug getrieben werden kann! Herr Thür hat bereits auf 
die heutige, wild gewordene Werbung hingewiesen - man 
muss nicht nur bei Benetton ansetzen, sondern generell. Das 
Recht des werbers, alles zu vermarkten, muss bei der Persön
lichkeit des einzelnen eine Grenze finden. Es geht nicht an, 
dass man Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in einem 
völlig sinnverzerrten Umfeld zeigt und zu werbezwecken miss
braucht: z. B. eben den deutschen Bundespräsidenten von 
Weizsäcker, der für Fischstäbchen «wirbt». Dies gilt auch für 
Schriftsteller wie Frisch oder Dürrenmatt Natürlich sind das öf
fentliche Persönlichkeiten, aber im Zusammenhangmit Utera
tur im Falle Dürrenmatt und Frisch oder im Zusammenhang 
mit Politik im Falle von Weizsäcker! 
Wir können, indem wir diesen Artikel einfach wieder ins Gesetz 
nehmen, der Werbung und dem Missbrauch des Bildes einer 
Person einen Riegel schieben. 
Ich bitte Sie, diesem sehr harmlosen, aber weitreichenden An
trag von Herrn Thur zuzustimmen. 

M. Couchepin, rapporteur: A l'article 12, nous avons deux 
propositions qui n'ont pas ete discutees en commission mais 
qui, tout de meme, peuvent faire l'objet du point de vue de la 
commission. On peut en interer a travers les discussions qu'il 
y a eu en commission, qua ce que l'on va dire est conformP. a 
l'esprit qui y a preside. Tout d'abord, il y a la proposition de 
M. Maximilian Reimann qui veut eviter un probleme qui se 
pose reellement II s'agit du cas de la commune de Jona qui 
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avait commande un bätiment, et qui, pour gagner de la 
ulterieurement, a decide de modifier le toit de ce bätiment En 
lieu et place d'un toit plat, elle a fait un toit a deux L'archi-
tecte a recouru contre cette decision devant le canto-
nal de St-Gall pretendant avait la violation des droits de 
la personnalite de l'architecte. Tribunal cantona! de St-Gall 
a donne raison a l'architecte. La commune a recouru contre 
cette decision du Tribunal federal a donne raison a 
cette derniere a casse la decision du cantonal de 
St-Gall. M. Reimann voudrait eviter travers une a1spos;1-
tion comme celle decidee par le Conseil des Etats a 3 
de cet article 12, dans un cas similaire, le Tribunal federal ne 
donne raison a I' archltecte contre le bon sena 
Nous pensons que quelle que soit la solution choisie, que l'on 
accepte la solution du Conseil des Etats ou que l'on s'en 
tienne la solution du Conseil le Tribunal 
federal pourra decider la meme chose et permettre une modffi
cation de l'oouvre architecturale. En effet, la protection de la 
personnalite qui existe pour I' archltecte, comme pour tout au
tre cltoyen, ne porte pas sur une modiflcation de l'oouvre 
architecturale elle-meme, mais sur une atteinte a ia personna
lite de l'architecte. Concretement, par exemple, sur cette fa
meuse maison de Jona, l'architecte pourrait interdire qu'on y 
appose une peinture ou une mosa1que pornographique, car, 
sa personnalite serait alors touchee par cette modification de 
l'oeuvre. On pourrait en effet penser que c'est lui qui, des le 
depart, a voulu cette mosaique sur cette maison et cela pour
ralt porter atteinte a sa personnalite. 
Voila un cas extreme qui justifierait l'interdiction de la modifica
tion de l'oeuvre architecturale, car cela toucherait, non pas ä 
l'image professionnelle que l'on se fait de l'architecte, mais a 
l'image de l'homme architecte. Cela pour dire a M. Reimann 
que, s'il retire sa proposition et que l'on vote selon le Conseil 
des Etats, le renvoi ä l'article 11, alinea 2, ne toucherait pas ä la 
base legale qui a conduit le Tribunal federal a donner raison a 
la commune qui a voulu modifier l'oeuvre de l'architecie. ll 
peut la retirer. S'il ne le fait pas, cela ne change pas grand
chose, et meme si l'on vote pour la solution du Conseil federal, 
cela ne change rien dans la pratique. 
Le probleme pose par M. Thür est evidemment tres different 
puisqu'il voudralt donner un droit a celui qui est passivement 
l'objet d'une photo, ou d'une photo qu'il a commandee. Le 
probleme est de savoir pourquoi on donnerait ce droit dans 
cette loi a une personne qui n' est absolument pas touchee par 
le droit d'auteur. Si vous etes I' objet d'une photo, vous ne parti
cipez pas du tout a une oeuvre artistique, tout au plus, even
tuellement, si vous avez, sur cette photo, une attitude artisti
que qui peut etre consideree comme une veritable creation ar
tistique. A ce moment-la, vous pourriez etre touche par 
l'article 7 de la loi, etant alors coauteur de l'oeuvre artistique 
qu'est la photo puisque vous avez pris une pose particuliere
ment artistique ou une attitude qui justifie la qualite de coau
teur et que vous avez ainsi apporte un element de creation ar
tistique a l'oeuvre finale photographique. Mais si vous etes 
passif, s'il s'agit d'une photo normale, vous n'etes pas coau
teur etc' est alors le droit de la personnalite qui doit vous prote
ger. 
M. Eggly, qui est un homme pratique et qui, de plus, oonnait 
bien la presse, demandait ce qui se pal\!Seralt si l'on acoeptait 
la proposition Thür teile qu'elle flgure ici. II craint- et je me re
fere äce savant joumaliste-que les journaux qul reproduisent 
des photographies de presse ne doivent, en toutes circonstan
ces, etre surs que ceux qui leur ont vendu la photo ont obtenu 
l'accord des personnes qul y figurent ou, s'ils ne sont plus lä, 
de leurs successeurs. Cala rendrait pratiquemant impossible 
l'utilisation de la photo dans la presse. Or, on sait qu'il s'agit da 
quelque chose da oourant, de tout ä fait normal et meme ne
cessaire. En realite, dans la via ordinalra, les cas litigieux de 
violation des droits da la parsonnalite sont tres rares - on a 
evoque celui de ta propagande faite par M. Weizsäcker, le pre
sident allemand. 
Nous vous demandons par oonsequent, au nom de la logique 
et au nom de l'unite du droit, d'une certaine maniere, de ne 
pas introduire dans cette loi un element qui n'a rien a voir avec 
le dr0,it d'auteur, qui est regle ailleurs par les dispositions sur 
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ment 1nappJ'lca:ble 
que 
drait 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Zuerst zum Antrag von 
Herrn Reimann Maximilian, der in Artikel 12 Absatz 3 den fetz
ten Satz streichen möchte, nämlich den Vorbehalt Ar-
tikel 11 Absatz 2: Er hat zur das 
urteil betreffend Jona es um den Tatbe-
stand, dass dle beschlossen beim Schulhaus, 
das ein Flachdach hatte, ein Satteldach errichten zu lassen. 
Das hat dann letztinstanzlich der 
Gemeinde und dass sie dürfe. 
Herr Reimann Maximilian nun, dass solche Fälle, 
wenn wir diesen Nachsatz belassen, nicht mehr im Sinne die
ses Bundesgerichtsentscheides entschieden werden könn
ten. Dem ist natürlich nicht so. Dieser Nachsatz hat überhaupt 
keinen Bezug zum «Fall Jona». Im übrigen ist die Diskussion, 
die wir über den Antrag Reimann führen, nun wirklich rein aka
demisch und kommt fast einem Hornberger Schiessen gleich. 
Ob wir diesen Nachsatz lassen oder nicht, ändert überhaupt 
nichts an der Rechtslage, denn in Artikel 11 Absatz 2 steht aus
drücklich: «Selbst wenn ein Dritter vertraglich oder gesetzlich 
befugt ist .... , kann sich der Urheber jeder Entstellung des Wer
kes widersetzen, die ihn in seiner Persönlichkeit verletzt» Es 
muss also eine Persönlichkeitsverletzung vorliegen. Streichen 
wir nun diesen Nachsatz in Artikel 12 Absatz 3, dann gilt die 
Bestimmung in Artikel 11 Absatz 2 genau gleich; denn es ist 
eine gesetzliche Befugnis, die der Eigentümer des Bauwerkes 
wahrnimmt, wenn er es gemäss Artikel 12 Absatz 3 abändert 
Sie können also tun, was Sie wollen, es ändert sich nichts. Das 
einzige: Wenn wir streichen, haben wir für 33 Buchstaben we
niger Druckerschwärze nötig. 
Zum Antrag Thür: Hier verhält sich die Sache etwas anders. 
Herr Thür hat ausgeführt, dass wir im geltenden Urheberrecht 
zwei Artikel haben, die die Wiedergabe von bestellten Bildern 
regeln, und zwar dadurch, dass das Einverständnis nötig ist 
Diese zwei Artikel sind schon im alten Urheberrecht fehl am 
Platz. Es ist nämlich keine Frage des Urheberrechts, sondern 
eine des Persönlichkeitsrechts Deshalb hat der Bundesrat sie 
auch sang- und klanglos herausgenommen. 
Es geht um folgendes: Bei Porträtaufnahmen sind zwei Mög
lichkeiten denkbar: 
1. Ich gehe zum Fotografen und lasse mich fotografieren, wie 
ich bin. Damit entsteht kein Kunstwerk, und diese Frage fällt 
nicht unter das Urheberrecht 
2. Ich gehe zum Fotografen und lasse mich in besonders thea
tralischer Art und Weise fotografieren - z. B. in einer Panto
mime -, dann kann es eine Porträtaufnahme von künstleri
schem Gehalt sein. Das Recht zur Verwertung geht dann auf 
den Urheber Ober. Urheber bin nicht ich originär, sondern der 
Fotograf. Allenfalls bin ich Miturheber aufgrund der Panto
mime, und dann steht das Urheberrecht uns gemeinsam zu. 
Wie ist dieses Problem gelöst? Im Fall 1, wo ich mich einfach 
porträtieren lasse - ohne irgendwelchen urheberrechtlichen, 
ohne künstlerischen Gehalt-, fällt dies nicht unter das Urhe
~errecht Es ist eine Frage des normalen Vertragsrechtes ZWi
schen mir und dem Fotografen, es spielt das Persönlichkeits
recht: Der Fotograf darf ohne meine Einwilligung über diese 
bestellte Foto nicht verfügen. Im anderen Falle, dem einer 
künstlerischen Aufnahme, bin icl).Miturheber, und dann spielt 
Artikel 7. dann muss ich allenfalls mein Einverständnis geben. 
Das ist jetzt im vorgeschlagenen Urheberrecht geregelt 
Die Lösung, die Herr Thür vorschlägt, brauchen wir nicht, weil 
die Tatbestände, wo es um urheberrechtliche Fragen geht, im 
Urheberrecht geregelt sind. Wenn es nicht urheberrechllic!Je 
Fragen sind, sind sie im Persönlichkeitsrecht gemäss Arti
kel 27ft. 2GB gelöst 

Bundesrat Koller: Zunächst zum Antrag Reimann Maximilian. 
Hier möchte ich von Anfang an ganz klarmachen, dass die Ver
sion des Ständerates gegenüber dem Bundesrat materiell 
üqerhaupt keine Aenderung beinhaltet. Es ist materiell genau 
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das Durch den Vorbehalt nach Artikel 11 Absatz 2 
wird auf eine andere des Gesetzes ver-
wiesen. ändert sich daran 
So muss ich denn auch zu Herrn sagen: Wenn 
Sie materiell etwas ändern möchten, müssten Sie natürlich Ar-
tikel 11 Absatz 2 ändern. Aber ein solcher nicht 
vor, und wenn man Artikel 11 Absatz 2 nicht der 

ist, 
kann. 

desBundes-
Sti'inrl~>r::it WOiite 

ihre letzte Herr Reimann: Eine Persönlichkeitsverlet-
zung des also des Architekten, kann eben nie in ei-
ner blossenAenderungeinerBauteliegen, sondern es müsste 
eine eigentliche Entstellung - wie Artikel 11 Absatz 2 sagt -, 
eine grobe Entstellung eines Bauwerkes vorliegen. Davon 
wäre gleichsam der Kerngehalt des Persönlichkeitsrechtes 
des Urhebers betroffen. 
Aus diesem Grunde empfehle ich Ihnen, bei der Formulierung 
des Ständerates zu bleiben. Materiell ändert das überhaupt 
nichts. 
Zum Antrag Thür. Herr Thür hat zu Recht gesagt, sein Antrag 
habe eine persönlichkeitsrechtliche und eine urheberrechtli
che Seite. Die persönlichkeitsrechtliche Seite, also die Frage 
der Notwendigkeit der Zustimmung der abgelichteten Person, 
bemisst sich nach Persönlichkeitsrecht. also nach Artikel 27ft. 
ZGB. In dieser Debatte kann es daher nur noch um die urhe
berrechtliche Seite der Frage gehen, und es ist tatsächlich so: 
Normalerweise stellt ein solches Porträt kein Werk im Sinne 
des Urheberrechts dar. Es hat keinen künstlerischen, indivi
dualisierenden, schöpferischen Wert. Wenn es ausnahms
weise aber der Fall ist, dass ein solches Porträt tatsächlich ein 
künstlerisches Werk im Sinne des Gesetzes ist - ich begreife, 
dass Herr Maeder daran besonders interessiert ist .;.., dann 
scheint es mir aber auch gerechtfertigt zu sein, dass man das 
Urheberrecht anwendet: dass tatsächlich der Urheber die Ver
fügungsgewalt behält 
Aus diesen Gründen bin ich der Meinung, dass der Antrag 
Thür abgelehnt werden muss: 

Thür: Ich habe den Argumenten sehr genau zugehört und 
möchte noch folgenden Fall geklärt wissen: Sie bestellen ein 
Personenbild, und der Fotograf sagt in einer späteren Phase.: 
Ich bin der Urheber dieses Bildes; ich bin nicht mehr bereit, 
dass du als Abgebildeter dieses Bild weiterverwendest 
Wie steht es dann? Das ist doch die urheberrechtliche Seite 
dieses Problems: Wenn wir die beiden Artikel des alten Urhe
berrechtsgesetzes nicht mehr übernehmen, verzichten wir in 
diesem Fall auf die Möglichkeit, dass der Abgebildete über 
sein bestelltes Bild verfügen kann. 

Reimann Maximilian: Aufgrund der Ausführungen von Herrn 
Bundesrat Koller kann ich meinen Antrag zurückziehen. Ich 
habe gehört, was ich hören wollte, nämlich dass die im «Fall 
Jona» begründete Praxis auch aufgrund der Version des Stän
derates so weiterexlstieren kann Das ist jetzt in den Materia
lien festgehalten, und das ist es, was ich haben wollte. Des
halb kann ich meinen Antrag zurückziehen. 

Bundesrat Koller: Ich beantworte die Frage von Herrn Thür. 
Im Regelfall wird es sich bei diesem Foto gar nicht um ein urhe
berrechtlich geschütztes Werk handeln; der Fotograf hat da
her auch kein Urheberrecht Ist es aber ausnahmsweise ein 
Werk im Sinne dieses Gesetzes, gelten die allgemeinen ur
heberrechtlichen Prinzipien; dann kann er darüber verfügen, 
und er muss natürlich auch die Zustimmung zur Verwertung 
erteilen. 

Präsident: Herr Reimann Maximilian hat seinen Antrag zu
rückgezogen. 
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Abs.3-Al.3 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de fa commission 

Abs.4-Al.4 

Dagegen 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
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vonArti-

40Stimmen 
93Stimmen 

(Eggly, Aguet, David, Fierz, leuenberger Ernst, Meizoz, Nab
holz} 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Computerpro
gramme; .... 

Antrag Gross Andreas 
Abs.1 
(Zusatz zum Antrag der Minderheit) 
.... Diese Vergütung wird vom Bund zurückerstattet 

Art.13 
Proposition de la commission 
A/.1 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Eggly, Aguet, David, Fierz, Leuenberger Ernst, Meizoz, Nab
holz) 
Adherer ä ladecision du Conseil des Etats 

Al.2,3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
AJ.4 
(Ne concerne que le texte allemand) 

Proposition Gross Andreas 
Al.1 
(Adjonction ä la proposition de la minorite) 
.. .. La remuneration allouee aux auteurs sera remboursee par 
la Confederation. 

Abs.1-Al.1 

M Eggly, porte-parole de la minorlte: Cette proposition n'est 
pas une invention tombee du ciel ou de son truchement, le 

· Conseil des Etats, qui serait coupe de la realite. Elle avait ete 
retenue par la troisieme commission d'experts et au Conseil 
des Etats, le professeur Zimmerli la fit passer. En fait, ce point 
nous place au coeur meme de la discussion que nous avons 
eue dans l'entree en matiere. Avec le Conseil des Etats - je le 
rappelle - je pelise que l'auteur ou le createur doit retirer no
tamment un avantage economique de ohaque nouvefle utilisa
tion de son oeuvre, que celle-ci soit achetee, louee ou pretee. 
Cela est parfaitement logique dans la loi si celle-ci doit avoir 
une coherence et aller jusqu'au bout d'elle-meme. Le pret 
d'une bibliotheque, par exemple, met ä disposition du public 
ur.e crlation. Cette mise ä disposition doit entra7ner un retour 
direct a l'auteur dans une proportion, c'est vrai, qui dolt de
meurer modique. Cela, je le souligne, va daris le sens d'une di· 
rective de la Communaute europeenne. Cela est deja !arge-
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ment repandu, par en Allemagne. II y a des nuances 
dans l'application, dans modalites de perception je 
pense que l'on en tout ä !'heure mais le principe est 
largement admis. createurs suisses d'ailleurs profitent de 
cetetatdefaitenAllemagne. Le coherence, a 
mon sens, doit sur le souci de ne pas des bi-
hlirithf~nu,As. des En ce qui concerne le souci 

l'existence par exe1mi>1e, 
mic:ipatles ou cantonales. II y a une 

le c'esttout Les des 
hih,linthti,,111,,s entendus par la commission ne nous ont pas 
fait pleurer et ceux qui prendraient le relais ici n'y parvien
draient pas davantage. Si des problemes se posent, pourtelle 
ou telle bibliotheque par exemple, ce ne sera certainement 
pas uniquement pour cette raison. Oe toute fai;on, si une bi
bliotheque a des problemes, ceux-ci ne doivent pas etre repor
tes sur I' auteur ou le createur. Ce ne serait pas une raison suffi
sante et ce n'est pas une solution que de faire ainsi de la politi
que culturelle sur le dos des auteurs. 
L'argument selon lequel le pret d'un livre dans une bibliothe
que fait connaitre l'auteur, participe a sa gloire, a son succes, a 
la vente de son oeuvre ou bien au contraire fait connaitre un li
vre qui n'est pas un livre äsucces et qui ne serait pas connu s'il 
n'etait pas prete, n' est absolument pas un argument probant 
L' evaluation de l'avantage indirect ulterieur est des plus hasar
deuse. C' est un argument qui arrange ceux qui defendent I' au
tre these et qui n'est pas verifiable. Le Conseil des Etats l'a 
bien compris ainsi et il a eu raison. 
Encore une fois, il s'agit pour maintenir la coherence de cette 
loi, pour rester fidele ä son but, de retenir essentiellement le 
critere d'utilisation, le critere de mise a disposition d'une oeu
vre et d'en deduire logiquement un principe clair, ferme et de 
plus en plus eurocompatible, d'une part adequate de retribu
tions du createur ou de ses ayants droit pour chaque utilisa
tion, pour chaque mise ä disposition. Si on abandonne ce prin
cipe, on detruit la coherence legislative, on perd de vue le but 
de cette loi. Encore une fois, dans une vision globale, c'est en 
respectant cette coherence que l'on fera la meilleure politique 
culturelle, car on encouragera les createurs et on les fera parti
ciper ä la mise ä disposition du public de leurs creations. 
Je vous invite donc a suivre la proposition de la minorite. 

Gross Andreas: Ich möchte mit meinem Antrag einem wichti
gen Grundsatz zum Durchbruch verhelfen und dabei den Ein
wänden, die uns bekanntgemacht worden sind, Rechnung 
tragen. Ich gehe von folgender Ueberlegung aus: Im Stände
rat ist, als er sich für diesen Artikel entschied, richtigerweise 
betont worden, dass die Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
heute in ihrem Urheberrecht einseitig benachteiligt werden. Es 
wurde mit Recht gesagt, dass die Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller mit ihrer Arbeit keine grössere Sozlalpflichtigkeit 
eingehen als jeder andere normal arbeitende Mensch. Auch 
die Schriftstellerinnen und Schriftsteller können nicht von un
serer wertschätzung und unserer Liebe allein leben, selbst 
wenn sie höher wäre, als das in diesem Saal manchmal zum 
Ausdruck kommt Auch die Kulturschaffenden haben ein 
Recht darauf, dass ihnen die Früchte schriftstellerischen 
Schaffens möglichst vollständig zustehen. wer liest, pflückt ei
nen Teil dieser Früchte ihres Schaffens, auch wenn er das 
Buch, das er liest, ausgeliehen hat Deshalb ist die Idee, einen 
Bibliotheksrappen einzuführen, richtig. Es ist richtig, dass die 
Autorin oder der Autor eines ausgeliehenen Buches einen An
teil des Wertes zurückbekommt, dass er materiell besser ab
gesichert ist 
Es werden zwei oder drei Argumente dagegen angeführt Wir 
wurderi mit Briefen von Bibliotheken überhäuft; sie beklagen 
sich darüber, dass sie, falls der Bibliotheksrappen eingeführt 
würde, weniger Geld für Bücheranschaffu'lgen ;rur Verfügung 
hätten. Angesichts der heutigen finanziellen Situation vieler 
Gemeinden und Kantone ist dieses Argument richtig. Wir kön
nen ihm in dem Sinne Rechnung tragen: wenn der Bund sagt, 
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die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sollten aus ihrer ein-
seitigen werden, dann könnte er 
auch die Folgen Einsicht tragen und diesen Biblio-
th"''""''"'"''"'n übernehmen. In diesem Land ein 
eher «Wer zahlt, befiehlt» Man könnte 
umkehren und «Wer soll auch zahlen.» 
anders sollten uns nicht mit fremden Federn 

nicht urheberrechtlich entschei-
den und der und 
Schriftsteller vermeiden, nh=•i~t17,:,itin aber die dieser 
ethisch ande-
ren - den den Gemeinden 
nen und Benützern überlassen. 
Ein anderes lautet, der freie zur Kultur 
würde mit dem behindert - Koller hat 
das auch im Ständerat Es unterstellt natürlich, dass 
man diesen Bibliotheksrappen Benützerinnen und Benüt-
zern der Bibliothek überantwortet Auch das ist nicht notwen
dig. Es ist für unser Land beschämend, wenn die Freiheit des 
Zuganges zur Kultur nur unter Benachteiligung der Schriftstel
lerinnen und Schriftsteller möglich ist Ich bin auch der Mei
nung, dass diese Freiheit gross sein sollte, dass keine Hinder
nisse, keine Schwellen aufgebaut werden sollten. Aber der 
Preis dafür darf nicht die Benachteiligung der Schriftstellerin
nen und Schriftsteller sein. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, dem Zusatzantrag zum Antrag 
der Minderheit zuzustimmen, damit die Vergütung ins Gesetz 
kommt und vom Bund zurückerstattet wird. 

Hess Peter: Wie ich Ihnen bereits beim Eintreten angekündigt 
habe, empfehle ich Ihnen namens unserer Fraktion, sowohl 
den Antrag der Kommissionsminderheit Eggly als auch den 
Antrag Gross Andreas abzulehnen. 
Wir befinden uns hier in einer Situation, wo zwei Interessenbe
reiche einander gegenüberstehen. Es geht ja darum, dass wir 
mit dem Erlass dieses Gesetzes grundsätzlich ja sagen zum 
Schutz der Rechte der werkschaffenden Urheberinnen und 
Urheber. Auf der andern Seite haben wir hier ein entgegenste
hendes Interesse, nämlich das, dass der Staat im Bereiche der 
Bibliotheken auf allen Stufen - Gemeinde, Kanton und Bund
erhebliche Mittel einsetzt, um den Zugang unserer Bevölke
rung, vor allem der Jugend, zur Literatur zu erleichtern. 
Es ist durch die Minderheit Eggly zu Recht dargelegt worden, 
dass es nicht Aufgabe dieses Gesetzes ist, Kulturförderung zu 
machen. Es scheint daher widersprüchlich, wenn wir Mittel, 
die der Staat den Bibliotheken zur Beschaffung von werken 
zur Verfügung stellt, bei den Bibliotheken zurückhalten wollen 
und mit diesem Argument den Urhebern ihren Vergütungsan
spruch vorenthalten. Es wurden auch zu Recht die europäi
schen Tendenzen hervorgehoben, obwohl wir bis heute nicht 
mehr wissen, als dass im gesamteuropäischen Bereich die 
Frage sehr umstritten ist, in welche Richtung man gehen soll. 
Demgegenüber ist für uns die Ueberlegung entscheidend, 
dass-beinahe wie ein Aufschrei durch die ganze Nation -von 
den Bibliotheken Widerstand geäussert wurde gegen den Bi
bliotheksrappen. Das sind beileibe nicht eigennützige Reak
tionen, sondern es sind Reaktionen von Bibliothekaren, die 
genau wissen, um was es geht Sie erfahren.zun:eit, dass die 
Beschaffungsbudgets de.r .Bibliotheken aufgruncl der finanziel
len Situation aller Gemeinwesen gekürzt werden. So ist es für 
die Bibliotheken eine logische Folge, dass die Beschaffungs
budgets weiter gekürzt werden müssten, wenn dieser Biblio
theksrappen gutgeheissen würde, weil sie nicht mit grösseren 
Zuwendungen der Gemeinwesen rechnen könnten. 
In diesem Bereich wiederum eine Güterabwägung: ·Einerseits 
wollen wir klar ja sagen zu den Interessen der Urheber, die ja 
auf dem wege des Verkaufs ihrer werke gerade auch durch die 
Bibliotheken eine Entschädigung erhalten; andererseits soll
ten wir nein sagen, wenn es praktisch um eine mehrfache Ent
schädigung geht (Entschädigung beim Verkauf des werks 
und Entschädigung beim Bibliotheksverleih), weil dies eine 
Einschränkung der Aktivitäten unserer Bibliotheken zur Folge 
hätte. 
In dieser Güterabwägung bitte ich Sie, hier zugunsten der Bi
bliotheken zu entscheiden. 



Droit d'auteur. Loi 

Frau Bäumlin: Ich möchte den Antrag der Minderheit und den 
Antrag Gross Andreas unterstützen. 
Der Bibliotheksrappen war in unserer Fraktion sehr umstritten. 
Das hat dazu geführt, 
ben. Dieser Zwiespalt 
sondern auch mitten mich selbst hindurch. Einerseits 
bin ich mit mehreren Schriftstellerinnen und Schriftstellern be-

diese haben mir sie seien auf den Bi· 
hlil1th,Ak~:r::11'lni:m a1nQE~wi,es€1n Andererseits kenne ich die Fi

sehr nahe. Sie müssen u. a an 
ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sparen, 

um über die zu kommen. Das finde ich schon sehr, 
sehr bedenklich. 
Ein aus diesem Dilemma wäre tatsächlich, dass der 
Rir,lin1'hPll<!::r:::inr,i:,n vom Bund würde. Der Bun-
desrat wird vermutlich Erwägungen 
dagegen sträuben und/oder dass dieser Zusatz, 
wie ihn Kollege Gross Andreas vorschlägt. keine Rechts
grundlage habe, z. B. wegen des fehlenden Kulturartikels in 
der Verfassung. Aber der Bund treibt auch ohne Rechtsgrund
lage Kulturförderung, z. B. unterstützt er den Film und Film
schaffende. 
Ich möchte nun bekennen, dass ich lesen noch für viel wichti
ger halte als Filme ansehen. Und ich möchte verhindern, dass 
die Berner Volksbibliotheken und die Stadt· und Universitäts
bibliothek wegen dem Bibliotheksrappen anfangen müssen, 
Eintritt zu verlangen oder Ausleihgebühren zu erheben. Lesen 
können und ungehinderten Zugang zu gutem Lesestoff zu ha
ben, halte ich fast für ein Menschenrecht, und ich bin sehr mo
tiviert. dafür zu kämpfen. 
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag Gross Andreas zu unterstüt
zen, auch wenn ich weiss, dass ich als Mitglied der Finanz
kommission bei Annahme mit dem Finanzminister in den 
Clinch kommen werde. Um mich aber leichter entscheiden zu 
können, möchte ich Sie bitten, über den Antrag Gross An
dreas vor der Abstimmung über Minderheit bzw. Mehrheit zu 
entscheiden. 

Frau Grendelmeier: Wenn irgendwo noch Zweifel herrschen, 
wie zwiespältig das Ganze ist, dann braucht es eigentlich nur 
diesen Artikel. Hier geht es nicht mehr um Kommerz gegen 
Kultur. Das Drama ist, dass es hier um Kultur gegen Kultur 
geht, und das macht die ganze Sache so schwierig. Auch Bi
bliothekarinnen und Bibliothekare sind im weitesten Sinne 
Kulturschaffende. Sie sorgen dafür, dass das Land nicht voll
ends im Analphabetismus - im Neo-Analphabetismus - ver
sinkt, und haben somit eine grosse kulturelle Aufgabe und Be
deutung. 
Es ist eine Ermessensfrage - ich muss Ihnen sagen, wir sind 
gespalten in der Fraktion-, welchen Wert man auf dem Gebiet 
der Bibliotheken nun mehr zu schützen hat Soll man Biblio
thekarinnen - es sind meistens Frauen, die ehrenamtlich in 
kleinen Bibliotheken auf dem lande wirken - mit einem unge
heuren administrativen Aufwand belasten, so dass sie uns viel
leicht davonlaufen, damit eine relativ kleine Anzahl von Schrift
stellern zum Handkuss dieses «Rappens» kommt? 
Ich bin der Meinung, dass wir nicht Kulturpolitik auf Kosten der 
ScMftsteller machen sollen, aber auch nicht auf Kosten jener 
Institutionen, die Kulturpolitik an der Ba$ls machen, nämlich 
unter anderem bei unseren Kindern. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Bibliotheksrappen abzulehnen 
und sich dafür zu überlegen, wie die Schriftsteller in bezog auf 
ausgeliehene Bücher trotzdem zu einer angemessenen Ent
schädigung kommen könnten. Aber ich würde es nicht auf 
dem Buckel der Bibliotheken tun, die keineswegs alle so gut 
bestückt sind, dass sie sich einen zusätzlichen administrativen 
Aufwand mit wenig Wirkung leisten können. Noch einmal: Es 
geht hier um Kultur gegen Kultur, und das zeigt, in was für ei
nem pltoyabfen Land wir auf diesem Sektor leben. 

Scheldegger: Namens der FDP-Fraktion bitte ich Sie, die An
träge der Minderheit, aber auch den Eventualantrag David zu 
Artikel 13c und den Antrag Gross Andreas zum Bibliot~eksrap
pen abzulehnen. 
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Das Bibliothekswesen ist unter anderem Teil des Unterrichts
wesens, und was in der Schweiz bis jetzt fast uneingeschränkt 
uu,1uy1M:m hat, nämlich dass Unterricht und Ausbildung ko

sein sollen, muss deshalb auch für die Bibliotheken 
Bibliotheken dienen dem Gemeinwohl. Die Benutzer

z. 8. bei der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, 
dass fast 75 Prozent der Benutzer in 

67 Prozent der Benutzer in Bern sind weni-
alt, und bei der Volksbibliothek in Zürich sind 

Das ist von Ich werde spä-
zurückkornmi~n 

In der Schweiz zählt man etwa 1000 Bibliotheken wissen-
schaftlicher und öffentlicher Natur, aber noch 
viele kleine Das gibt eine Gesamtzahl von 6000 
Bibliotheken. Die Statistik berührt leider nur die 47 bedeutend
sten öffentlichen Bibliotheken, und diese liehen 1988 7,5 Mil
lionen Bücher aus. 
Mit dem Bibliotheksrappen wird einmal mehr die Problematik 
der hohen Belastung der Zentren, insbesondere auch im Kul
turbereich, manifest Und diese Zentrumsleistungen werden 
von niemandem übernommen als von den Zentren und den 
Bewohnern der Zentren selbst Sie sind einerseits für die Infra
struktur verantwortlich, andererseits aber auch für die laufen
den Kosten. Abwälzungen sind nicht möglich. Der Vorschlag 
Gross Andreas ist nur eine Scheinlösung. 
Viele Bibliotheken in der Schweiz leiden zurzeit unter grossen 
Problemen. Sparen, kürzen, schliessen sind keine Fremdwör
ter. Man muss sich das ganz klarvor Augen halten. Am leichte
sten ist bei den Ankäufen zu sparen. Befürworter des Biblio
theksrappens gehen von der falschen Voraussetzung aus, 
dass ein Buch mehrfach gekauft würde, wenn es nicht in der 
Bibliothek erhältlich wäre. Dies ist in sehr vielen Fällen gar 
nicht möglich. Erinnern Sie sich bitte an die vorher erwähnte 
Benutzerstruktur und deren Kaufkraft: Ein Benutzer würde 
vom Werk gar keine Kenntnis nehmen, wenn das Buch nicht 
wenigstens in der Bibliothek vorhanden wäre. Bibliotheken 
sind die wichtigsten Käufergruppen und sichern den Autoren, 
aber auch den Verlegern und den Buchhändlern zuerst einmal 
ein regelmässiges Grundeinkommen. Bibliotheken haben 
eine verkaufsfördernde Funktion, indem es den Buchhändlern 
durchaus bekannt ist, dass Bibliotheksbenutzer auch die be
sten Buchkäufer sind. Eine französische Untersuchung hat 
festgestellt, dass eine hohe Bibliotheksdichte mit einem über
durchschnittlichen Umsatz bei den Buchhandlungen zusam
menfällt 
Es ist auch wichtig zu sehen, dass hier eine Bürokratie aufge
baut würde, die wenig Sinn macht Verwertungsgesellschaf
ten brauchen knapp 20 Prozent der Einnahmen gleich wieder 
für sich selber. In einem Vorschlag der Pro Litteris heisst es, 
dass vom Rest 70 Prozent an die Autoren und 30 Prozent an 
die Verleger gehen. Damit sind wir schon annähernd bei der 
Halbierung der ursprünglichen Einnahmen für die Autoren. 
Und welche Autoren würden gefördert? Es wäre ein Förde
rungsgesetz für die grossen Namen, ein Förderungsgesetz für 
Konsalik, Simmel, von Däniken und andere. 
Die Befürworter der Abgabe sprechen immer wieder von Euro
patauglichkeit 150 Länder aber kennen keine Abgabe von Bi
bliotheken an Urheber. Weltweit gibt es nur.zehn Länder .und 
nur vier EG-Staaten,· die überhaupt eine ähnliche Gesetzge
. bung kennen. Es ist wohl nicht ganz zufällig, dass die Länder, 
die im Moment in der Forschung an der Spitze.sind (Japan 
und die USA), keine ent$prechende Gesetzgebung kennen. 
Ich bitte Sie im Namen der FDP-Fraktion, den Minderheitsan
trag sowie den Antrag Gross Andreas zum Bibliotheksrappen 
abzulehnen. Ich verweise auch auf das, was ln der Kommis
sion als Kompensation behandelt wurde, nämlich die Frage 
der Abgabe auf Kopien in Bibliotheken. 
Ich möchte aber trotzdem zum Schluss noch eine Verständ
nisfrage an Herrn Bundesrat Koller stellen: Es ist in diesem 
Artikel gemäss Ständerat, von·dem ich hoffe, dass er abge
lehnt wird, die Rede von «Verleiher» und «Vermieter». Falls 
dieser Minderheitsantrag angenommen Wird, wäre es gut, 
diese zwei Beg(lffe zuhanden der Materialien zu klären. Aber 
ich hoffe selbstverständlich, dass Sie den Bibliotheksrappen 
ablehnen. 



27. Januar 1992 N 

Präsident: Die Fraktion der Auto-Partei lässt mitteilen, dass 
sie der Kommissi,1nsmehrheit und dem Bundesrat zustimmt 
und den Minderheitsantrag sowie den Ergänzungsantrag 
Gross Andreas ablehnt 

Rychen: Die SVP hat schon beim Eintreten bekanntgegeben, 
dass sie klar gegen den Bibliotheksrappen Stellung bezieht 
Damit lehnen wir den MioderheitSantrag Eggly ab und 
stimmen für die Mehrheit der Kommission, das heisst für die 
Fassung des Bundesrates. 
Viele Argumente sind bereits dargelegt worden. Diese Biblio
theksabgabe steht klar im Widerspruch zu unserer bisherigen 
Sozial- und Kulturpolitik Besonders wirtschaftlich benachtei
ligten Leuten schränkt sie die MögHchkeiten ein, nämlich den 
Zugang zur Information über das .Buch und damit auch den 
Zugang zum Kulturgut allgemein Sie müssen bedenken, 
dass der grosse Teil der Benützer dieser Bibliotheken S1uden-
--ten-Und-Schüfer--sind.- -- - ------------ ______ -- · --

IM:)nn wir von Bibliotheksrappen sprechen, dann sprechen wir 
nicht von einem Rappen, die Vorsteflungen gehen dahin, dass 
es etwa 20 Rappen pro Ausleihung sein dürften Es istfürmich 
urid meine Fraktion undenkbar, dass man pro Ausleihung 
Buch führt und diese 20 Rappen einzieht Dieser bürokrati
sche Unsinn wäre selbst bei der Einführung des Bibliotheks· 
rappenskaumdenkbar.AlsomüsstedleBibliothekmitderVer
wertungsgesellschaft irgendeinen Modus viveridi finden und 
pro Ausleihung einen bestimmten Betrag in globo bezahlen 
Woher soll man dieses Geld nehmen? Dieses Geld würde man 
aus dem Budget der Bibliothek nehmen. Das würde bei der 
heutigen Fmanztage von Gemeinden, Kantonen und Bund 
heissen, dass die Bibliotheken weniger Bt'.icher anschaffen 
könnten. Mit der Anschaffung von Büchern werden natürlich 
vor allem auch unbekannte Autoren unterstützt, nämlich al· 
lerne schon mit dem Kaufpreis. 
Es wurde hier deutlich gesagt - das wollen wir noch einmal 
betonen-, dass mit dem Bibliotheksrappen vor allem Erfolgs
autoren unterstützt würden, die es gar nicht mehr nötig haben, 
unterstützt zu werden. Wir haben andere Wege, um die eher 
benachteiftgten Schriftsteller zu unterstützen; dies sotl auch 
weiterhin geschehen. 
Ich kann mich deshalb kurz fassen und muss hier nicht weitere 
Argumente, die schon genannt wurden, wiederholen: Die 
SVP-Fraktion lehnt den Bibliotheksrappen einstimmig ab. 

M. Couchepln, rapporteur: La situation est donc la suivante: 
le Conseil federal propose de distinguer les prets ä titre one
reux des mises ä disposition gratuites de tivres. Pour les prets 
a titre onereux, tant le Conseil federal que le Conseit des Etats 
ou le Conseil national s'accordent ä dire que, dans ce cas, if 
doit y avoir une redevance. En revanche, pourlamise ä dispo
sition gratuite, notamment par le biais des bibliotheques publi· 
ques, le probleme existe. Le ConseH des Etats a introduitfano
tion de centime pour Jes blbliotheques. le Conseil national y a 
renonce, et je vous exposerai ses arguments, mais il a com
pense- ce qui est tres important quoique personne ne l'ait re
leve jusqu'ä malntenant - cette suppression du centime par 
f'introduction d'une redevance sur les photocopies faites dans 
les bibliotheques. M. Tschopp propose d'aller plus loin, c'est· 
ä-dlre de renoncer tant au cerrtime qu'ä .la redevanoe sur tes 
photocopies. . 
Nous combattrons cette proposition au nom de 1a commis· 
. sion. Voici les chiffres qui sont en cause, selon les estimations 
de l'administration: te centime des bibliotMques devralt rap
porter environ 2 miltions de francs; fa redevance sur les photo
copies, proposition du Conseil national, environ 1,5 mlllion de 
francs. Le Conseil t;lational ne defavortse pas les auteurs, il met 
le p<:>lds de la redevance sur un autre groupe d'utilisateurs, et 
ce pour des raisons pratiqu~ aussi; il est en effet plus facile de 
contröler le nombre des photocopies que celui des prets de Ji
vres, ne serait-cedejäque parce que,surfa plupartdes photo
copieuses mises a la disposltion du public, il y a un compteur 
qui indique, de manlere ciaire et simple, le nombre de photo
copies faites. 
Les raisons qui nous incltent a: refuser le centime des bibliothe
ques sont les suivantes. II taut tout d'abord considerer les ex-
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periences faltes a l'etranger. La SOiution preconisee par fe 
Conseil des Etats existe en Allemagne, mais il est incontesta
bte qu'il en est resulte une baisse de 1a frequentatlon des bi
bliotheques, probablement parce que l'attrait en a etediminue 
par la reduction des credits mis ä disposition pour l'achat de 
nouveaux livres. Par consequent. fe centime des bibfiothe. 
ques a indirectement restreint f'attractivite des bibliotheques. 
C'est en effet un montant relativement important qu'if faudrait 
verser par rapport ä celui que les autorites mettent annuelle
ment ä disposition des bibliothecaires pour l'achat de nou
veaux livres. Selon les estimations, Je chiffre pourrait atteindre 
20 ä 30 pour cent du montant alloue aux bibliothecaires pour 
renouveler le stock de livres. Cela explique 1a perte d'attracti
vite des bibliotheques. 
Ensuite, Ja question se pose de savoir comment repartir cetar
gent recofte gräce au centime des bibtiotheques et mis ä dis
i:>9sj!ipn_ges.societes.d'exploitaoon.-Premiere-regtea-resJ)8ö'~ 
ter, c'est que fes auteurs etrangers devraient avoir drolt. tout 
comme les auteurs suisses, ä une part de cet argent Un argu
ment; evoque par plusieurs partisans du centime des biblio
theques, a savoir I' effort culturel en faveur de 1a production lit
teraire en Suisse, se revefe donc faux, en partie, puisqu'une 
grande part de Ja somme passerait ä t'etranger, et, comme J'in
dique maintenant M. Eggly, par un geste qui releve de l'art de 
la mimique, il y aurait certes compensation dans la mesure ou 
1e centime des t»bliotheques serait introduit-ä. r etranger. Mais 
je rappelle ä M. Eggly qu'a ma connaissance seule l'Allema
gne, parmi les pays voisins, a introduitun systeme d'aide sous 
la forme que l'on souhaite ici. les autres pays semblent avoir 
utffise une autre voie pour aider Ja culture, soit une aide specifi
que ä la cutture qui, ä ce moment-Ja, doit permettre de mieux 
cibfer les destinataires de I' aide, c' est-a-dire !es auteurs natio
naux et pas seufement tous les auteurs en generat Dans ce 
cas, Ja Soisse pourrait avoir un avantage, mals ce n'est pas 
toujours ainsi dans 1a realite, car, en general, !es lois etrange
res ne prevoient pas la reciprocite. 
Autre probleme, comment partager cet argent entre fes au
teurs suisses? Dans la mesure ou l'on veuts'en tenir ä f'esprit 
de 1a loi sur les droits d'auteur, II faudrait faire une repartition 
entonctiondu tirage etdu nombrede livres quechaque auteur 
produit, car il s'agit bien de donner des avantagesä celui dOnt 
on a utilise la prestation artistique. Ce droit devrait donc etre fie 
au tirageetau nombre d'ouvrages publies. Dans ce cas, on fa
voriserait nettement ceux qui produisent des ouvrages ä suc
ces, aux depens, finatement, de ceux qui, plus modestement, 
font peut-etre des ouvrages d'une grande qualite mais attei
gnant un tlrage moins eleve, sans parler de ceux qui pubftent 
en rheto-romanche et qui, probablement, ne recevraient rien, 
alors qu'ils ont justement besoin d'une aide culturelle pour 
continuer a: produire. 
Si f'on s'eloigne du principe de la repartition en fonction du ti
rage et du nombre de titres, on s'achemine davantage- et ce 
n'est plus l'esprit de la loi -vers une sorte de subvention a 1a 
cufture. Mais pourquoi la mettrea charge d'autres institutions 
culturelles, a savoir les bibliotheques? Par ces propos, je re
ponds ä M. Gross Andreas. Pour eviter que fes credits mis a 
di$positk)n des bibliotheques soient diminues, charger 1a 
Confederation de c:ette prestation, c•est evidemment, sutvant 
lamanlere dont l'argentestdistribue, demander a 1a Confede
ration, sans base constitUtionneJle-il n'existe pas d'articie sur 
la oulture. meme si l'on fait beaucoup dechoses en 1a matiere 
sans base constlfutionnelle - de subventionner les auteurs 
etrangers en prlorite ou fes auteurs suiSses ä succes. Est-ce 
vraiment Ja le but premier d'une aide de la Confederation que 
de donner, contrairement ä ce que nous dlcte l'Evangile,. 
beaucoup a c:eux qui ont deja beauooup et peu ä ceux qul ont 
encorepeu? 
Ces arguments devraient suffire ä convaincre m~me les plus 
sceptiques d'entre vous. En effet, ce n'est pas la bonne vOie 
pour soutenir la cufture. La sofution preconisee par Je Conseil 
national est plus pratique, plus juste et pose mOins de ptoble
mes d'appllcation, puisque cet argent serait attribue, ~ns rap
port avec le tirage et le nombre de tltres, aux societes d'expfoi
tation qui pourraient affecter le soutien aux plusfaibles, notam
ment a travers la ca1sse de pension des auteurs sans succes. 
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C'est ainsi que serait utilise l'argent des pm::,toco1::>1e:s, tandis 
que des livres tui-meme pose un autre nrn,hti::,m;:, 
beaucoup difficile a resoudre et qui ne nous 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Wir stehen hier vor der er-
sten Differenz zum Ständerat Wir haben die 
· zu Soll die ,n,,,ntr,.,1t,111"t11<> 

ehe Bibliotheken 

liehe 
Bibliotheken. 
Dieser Schrittwechsel zwischen Bundesrat und Ständerat hat 
einen Sturm der Entrüstung bei den Bibliothekarverbänden 
und den Dactlverbänden der Urhebernutzer ausgelöst Für 
beide Standpunkte lassen sich gute Argumente ins Feld füh
ren. Die Befürworter des Bibliotheksrappens, also einer Ge
bühr auch für die unentgeltliche Ausleihe, argumentieren mit 
gewissem Recht so: Wenn man schon die Meinung habe, 
dass ausser dem Verkauf auch die Ausleihe oder die Vermie
tung für den Urheber ein Entgelt abwerfen solle, so könne man 
vernünftigerweise nicht zwischen einer entgeltlichen und einer 
unentgeltlichen unterscheiden, denn für den Urheber spiele 
es keine Rolle, ob sein Werk unentgeltlich oder entgeltlich ge
nutzt werde. 
Die Mehrheit der Kommission liess sich aber von den folgen
den Argumenten gegen die Einführung des Bibliotheksrap
pens leiten: 
Eine Gebühr rechtfertigt sich bei der kostenpflichtigen Vermie
tung eines Werkes, denn dort erhält der Vermieter einen Be
trag. Eine Gebühr bei kostenlosem Verleih von Werken durch 
die Bibliothek lässt sich jedoch nur schwer mlt den übergeord
neten Zielsetzungen der Bildungs-, Kultur- und Sozialpolitik 
vereinbaren. Es sind ja wissbegierige Leute, die die Bibliothe
ken benützen, es sind im allgemeinen auch eher sozial schwä
chere Leute. Wir haben also zwischen einem möglichst freien 
und einem erschwerten Zugang zur Kultur zu entscheiden. 
Die Mehrheit der Kommission stellte auch fest, dass die Ent
schädigung für den Leihverkehr bei den Bibliotheken einen 
sehr grossen administrativen Aufwand verursachen würde, 
aber auf der anderen Seite für die Autoren ein relativ beschei
dener Ertrag herausschauen würde; ich komme darauf zu
rück. Profitieren würden zudem vor allem die Bestsellerauto
ren, nicht aber junge oder unbekannte Schriftsteller. 
Ueberdies ist darauf hinzuweisen, dass die Bibliotheken vor al
lem auch sehr viele wissenschaftliche Werke anschaffen, die 
sonst überhaupt keinen oder einen sehr geringen Abnehmer
kreis haben; und die Bibliotheken bezahlen für die Periodika 
zwei- bis dreimal mehr als den normalen Preis. 
Die Bibliotheken weisen ferner darauf hin, dass sie in den mei
sten Fällen keine Möglichkeit hätten, die Vergütung auf die Be
nutzer zu überwälzen, und die Entschädigung müsste folglich 
dem Budget der Bibliothek belastet werden. Das würde aber 
den Ankauf von. Büchern wieder schmälern. Die Bibliotheken 
rechnen- das haben sie uns glaubhaft dargelegt- mit einem 
Minderankauf von einem Viertel bis einem Drittel. Darunter 
würden naturgemäss neue Publikationen leiden, vor allem Pu
blikationen von noch unbekannten Autoren. Es würden auch 
die wissenschaftlichen Werke leiden. 
An den prekären Einkommensverhältnissen der Schweizer 
Autoren, die zum Teil bestehen - das dürfen wir nicht überse
hen -, würde dieser Bibliotheksgroschen nichts Bedeutendes 
ändern. Sie haben die Zahlen gehört: Pro Litteris schätzt die 
Einnahme aus diesem Bibliotheksrappen, wenn man ·von 
20 Rappen pro Ausleihe ausgeht, im Jahr ungefähr auf 1,4 bis 
2 Millionen Franken. Davon gehen 20 Prozent für administra
tive Aufwendungen an die Verwertungsgesellschaft Vom Rest 
gehen etwa 90 Proze(lt ins Ausland, weil nämlich die ausländi
schen Autoren auch profitieren, und es verbleiben für die 
Schweizer Autoren etwa noch 10 Prozent - davon ginge erst 
noch ein Teil an den Buchverlag. Es würden pro Jahr schät-
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Die Bibliotheken weisen auch mit einem Recht dar-
auf hin, dass ihre Arbeiten und die beim Publikum 
kauffördemd seien, weil sie erstens einmal einen 
::irn;:,n,:,n der Ueberblick bietet, und zweitens weil die 
menten der Bibliotheken zum Kauf von Büchern animiert wer
den. 
Es ist auch auf Deutschland hinoe,vie:sen 
land kennt diesen l::!t1:111otne,1<s1'ao,pen, ::il!lAr,1inr1<> 

nicht der Konsument, sondern Staat Eine ähnliche Lö· 
hat auch Skandinavien, nicht 
dort ist es der Staat, der unter 

ist zu sagen, dass es noch keine Richtli-
Nach dem vorliegenden Richtlinienentwurf wäre ein 

vorgesehen, er ist aber in der EG sehr 
,m,:tritt,,m Ich daher der Meinung, dass wir aus all diesen 

Ueberlegungen und Abwägungen der Interessen der Korn~ 
missionsmehrheit den Vorzug geben sollten. 
Noch ein Wort zum Antrag Grass Andreas: Es ist an sich sym
pathisch, dass der Bund hier einspringen soll. Ich weiss nicht, 
ob es ganz verfassungskonform wäre, denn es würde uns die 
Verfassungsgrundlage fehlen, weil bekanntlich der Kulturarti
kel abgelehnt wurde. Ich muss allerdings in Klammern beifü
gen: Wir betreiben auch jetzt Kulturförderung, und zwar ohne 
entsprechenden Verfassungsartikel, z. B. über die Pro Helve
tia Ich frage mich aber, ob das Sinn macht Im Grundegenom
men sind die Kulturförderung, das Schulwesen und das Bi· 
bliothekswesen Sache der Kantone. Die Kantone müssten 
hier einspringen und nicht der Bund. Es würde vor allem auch 
zusätzlichen administrativen Aufwand geben, und es wäre 
nicht gerade sinnvoll, wenn der Bund nun noch Mittel einset
zen würde, um den administrativen Aufwand, der bei den Bi
bliotheken und der Verwertungsgesellschaft anfällt, mitzutra
gen. Ich würde dann eher sagen, man solle versuchen, über 
Förderungspreise usw. den Schriftstellern direkt zu helfen; 
das könnte der Bund tun. 

M. Eggly, porte-parole de la minorite: Le president de la com
mission, M. Pascal Couchepin, taut ä !'heure a eu l'air de dire 
que j'avais oublie dans mon argumentation de dire-ce qui est 
un fait-que le droit d'auteur, le centime des bibliotheques pro
fiterait en partie aux auteurs etrangers et pas seulement aux 
auteurs suisses. J'aimerais simplement dire que je ne l'ai nul
lement oublie, mais que pour moi le droit d'auteur est euro
peen et sera de plus en plus europeen. Cela ne me choque 
pas qu'il y ait un centime des bibliotheques pour les ecrivains 
allemands tels que Günther Grass et Siegfried Lenz et je 
pense que c;a ne peut choquer personne, de meme qu'il y a un 
centime des bibliotheques allemand pour des ecrivains 
comme Frisch et Dürrenmatt Je pense Europe et je pense 
droit d'auteur. 

Bundesrat Koller: Die Argumente liegen auf dem Tisch, ich 
kann mich relativ kurz fassen. Aus der Sicht der Urheber, der 
Autoren,'ist die.Forderung nach einem Bibliotheksrappen si
cher legitim, cfenn es ist .nicht von vornherein .. einzu!3ehen, 
warum gerade diese Form der Nutzung vergütungsfrei ge
schehen sollte. Aber Ihre DiskuS$iOn und auch die Diskussion 
im Ständerat - im Ständerat ist dieser Bibliotheksrappen nur 
mit ·17 zu 15 Sti.mmen an.genommen worden - haben es ge• 
zeigt: Man muss sich einfach fragen, ob dieser Bibliotheksrap· 
pen unter dem Titel der Kulturförderung letztlich nicht kontra· 
produktiv ist Das eben unter zwei Gesichtspunkten: Einmal 
besteht doch eine konkrete Befürchtung, dass dieser Biblio
theksrappen auf Kosten der festen Budgets der öffentlichen 
Bibliotheken geht Wenn das zutr'tfft, dann wäre ein Biblio
theksrappen schliesslich auch für die Autoren kontraproduk
tiv. Die zweite Ueberlegung beruht auf der Annahme, dass der 
grösste Teil dieses Blbliotheksrappens - er soll nach Schät
zungen zwischen 1 his 2 'vtillionen Franken im Jahr ausma
chen - schliesslich an Bestsellerautoren ginge, also an Auto
ren, denen es wirtschaftlich bereits relativ gutgeht und die da
her nicht besond!:!rs förderungsbedürftig sind. 
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Aus diesen Gründen bin ich der 
Bundesrat zustimmen sollten. 

dass Sie hier dem 

Hinzu kommt aber noch ein anderer Grund: lhre Kommission 
hat in Artikel 19 Absatz 2 eine Kompensation für diesen Biblio-

'"'""" "'·!Jv•:a ,,..,, .... ,c,,,,,n,,n indem über das von Ko-
in eine der Urheber doch 

wieder möglich wird-aber die dann nicht die 
öffentliche Hand mit ihren zu oer·api,en 
hat, sondern die auf den Konsumenten überwälzt 
kann. Ich weiss, Herr wird diesen Kompro-
m,c"'""''<"'ni~,.... nachher mir scheint das 
saldo ein \/<:>l'tri:>tn" lnti3ressema:us1g1e1ch in diesem 
streit zwischen 
den1eg1t1n1ennn,,~ .... ~,,=n 

der Autoren und 
l<>tt<>n1r11r,111<<:>1t und der Biblio-

theken zu sein. 
Wenn ich Ihnen hier, im Gegensatz dann zum Folgerecht, 
<>m,nti:o,n10 dem Bundesrat zuzustimmen - also gegen den Bi-
11Ht,tn,<>1<<,=•~n,m zu entscheiden-. so vor allem auch aus dem 
Argument Rechtsharmonisierung heraus: Einen Biblio
theksrappen, wie ihn der Ständerat und eine Minderheit Ihrer 
Kommission vorschlagen, haben wir bis heute nur in Deutsch
land. Wir haben in einigen anderen Staaten Kulturoeiträge von 
seiten der Bibliotheken, die aber nicht urheberrechtlich be
gründet sind. Das zeigt, dass die Frage eines Bibliotheksrap
pens noch auf Jahre hinaus auch in der EG sehr kontrovers 
bleiben wird. Die Rechtslage ist ganz anders als beim Folge
recht 
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, hier der Mehr
heit der Kommission zuzustimmen. 
Schliesslich noch ein Wort zum Antrag Gross Andreas. Er 
wählt den urheberrechtlichen Ansatz, möchte dann aber -
eben um die Kontraproduktlvität bei den Bibliotheken zu ver
meiden - den Bund einspringen lassen. Herr Gross, das 
dürfte, ehrlich gesagt, kein guter Ansatz sein. Ich habe in mei
nem Einleitungsreferat gesagt: Bund und Kantone werden auf 
dem Gebiete der Kulturförderung weiter tätig sein müssen. 
Der Bundesrat hat daher beschlossen, einen neuen Kulturarti
kel aufzulegen. Aber wenn wir dann schon Kulturpolitik betrei
ben und dafür zusätzliche Millionen aufwenden, sollte es ge
zielte Kulturpolitik sein. Eine Autorenförderung -vor allem zu
handen von Bestsellerautoren - wäre eben keine gezielte Kul
turpolitik. 
Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, auch den Antrag 
Gross Andreas abzulehnen. 

Präsident: Ich schlage Ihnen bei der Bereinigung folgendes 
Verfahren vor: In einer ersten Abstimmung wird die Kommis
sionsmehrheit der Kommissionsminderheit gegenüberge
stellt Falls die Minderheit obsiegt, wird anschliessend über 
den Antrag Grass Andreas abgestimmt 

Frau Bäumlln: Ich habe Sie bereits gebeten, zuerst über den 
Antrag Gross Andreas abzustimmen. Für mich ist das aus
schlaggebend dafür, ob ich mich nachher für die Minderheit 
oder die Mehrheit entscheide. · 

Präsident: Ich bin mit mit der umgekehrten Abstimmung ein
verstanden. Es wird wahrscheinlich auf das gleiche heraus
kommen. 

Erste Abstimmung -Premiervote 
Für den Antrag Gross Andreas 
Dagegen 

zweite Abstimmung -Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2-4-AI. 2-4 
Angenommen -Adopte 

.Art. 13a, 13b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

52Stimmen 
100Stimmen 

105Stimmen 
SO Stimmen 
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Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Art.13c 

Streichen 

Minderheit f 

dem Veräusserer einen Vergütungsanspruch, 
äw,serur1oserlc>s mehr als zehntausend Fran-

ken und mindestens Doppelte des Ankaufspreises be-
trägt .... 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Leuenberger Ernst, Aguet, Bundi, Meizoz, Meyer Theo) 
Abs.1 
.... durch Kauf oder Tausch zu Lebzeiten des Urhebers weiter
veräussert, hat der Urheber gegenüber dem Veräusserer ei
nen Vergütungsanspruch, sofern der Veräusserungserlös 
mehr als zehntausend Franken und mindestens das Doppelte 
des Ankaufspreises beträgt .... 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Eventualantrag David 
(falls der Antrag der Minderheit I abgelehnt wird) 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der SD/Lega-Fraktion 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Poncet 
Abs.1 
Werden Originalwerke der bildenden Kunst (Art 2 Abs. 2 
Bst c) unter Beteiligung eines Kunsthändlers oder Versteige
rers durch Kauf oder Tausch weiterveräussert, hat der Urheber 
gegenüber dem Veräusserer einen Anspruch auf einen Anteil 
in der Höhe von drei bis fünf Prozent des Veräusserungserlö
ses, sofern .... 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.13c 
Proposition de la commission 
Majorite 
Bitter 

Mlnorltel 
(David, Eggly, Nabholz) 
Al.1 
.... l'auteur peut exiger du vendeur une remuneration, si le pro
duit de la vente excede dix mille francs et s'eleve au minimum 
au double du prix d'achat L'auteur ne peut pas .... 
Al.2,3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Minorite II · 
(Leuenberger Ernst, Aguet, Bundi, Meizoz, Meyer Theo) 
.... lors d'une vente ou d'un echange effectues du vivant de 
l'auteur, ce dernier peut exiger du vendeur une remuneration, 
si le produit de la vente excede dix mille francs et s' eleve au mi
nimum au double du prix d'achat L'auteur .... 
Al.2,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 



Droit d'auteur. Loi 

~rov~~IKlflSIJ05,tanureDaWd 
(en cas de ta proposition de la mlnorite 1) 
A/.1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Al. 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

decision du Conseil des Etats 

2,2e 
'tnt,orn,onli,::,j,•,:, d'un 

l'auteur peut 
produit de la vente 

Präsident: Die Anträge der Minderheiten 1 (David) und II (Leu
enberger Ernst) sind zurückgezogen worden. 

David: In Artikel 13c geht es um das Folgerecht 
Es ist so, wie Kollege Reimann Maximilian heute bereits aus
geführt hat: Das Eigentum ist sehr wichtig in unserem Staat, 
aber wir müssen aufpassen, dass wir dabei nicht nur an das 
materielle Eigentum denken, sondern auch das geistige Ei
gentum miteinbeziehen. Es geht hier um eine Abgrenzung 
des geistigen Eigentums vom materiellen Eigentum; beide Ei
gentümer sollen zu ihren Rechten kommen: Der geistige Ei
gentümer ist der Künstler, der materielle der Kunsthändler. 
Der Bundesrat hat ursprünglich nur an den materiellen Eigen
tümer gedacht, der Ständerat hat dem Künstler als dem geisti
gen Eigentümer ebenfalls ein Recht eingeräumt Ich bean
trage Ihnen jetzt namens der Minderheit 1, anstelle unseres 
seinerzeit in der Kommission gestellten Minderheitsantrages 
dem Antrag des Ständerates zu folgen. 
In der Kommission waren wir der Meinung, wir könnten durch 
gewisse textliche Verfeinerungen eine Mehrheit in der Kom
mission und auch im Plenum für das Folgerecht gewinnen. 
Die Diskussionen haben aber gezeigt, dass es besser ist, sich 
im Sinne des Ständerates klar dafür zu entscheiden, ob man 
dem Künstler einen Anteil für seine Leistung zugestehen will 
oder nicht 
Der Künstler, der hier gemeint ist, ist der bildende Künstler. Er 
ist insofern im Umeberrecht schlechtergestellt als der Kompo
nist oder der Textautor, als er keine Einnahmen aus der Verviel
fältigung seines Werkes hat Der bildende Künstler hat ein be
stimmtes Werk geschaffen - der Maler ein Bild, der Bildhauer 
eine Statue - und muss vom Ertrag dieses einzelnen Werkes 
leben. Das Folgerecht will nun genau in diesem Punkt dem bil
denden Künstler eine zusätzliche Einnahmequelle aus dem 
einzelnen Werk verschaffen, nämlich dann, wenn es im Handel 
weiterverwertet wird. 
GrosserWiderstand gegen dieses Folgerecht kommt aus dem 
Kunsthandel. Ich begreife, dass die Kunsthändler dagegen 
sind, geht esdoch für sie um ein Teilen mit den Künstlern, aller
dings nur in einem ganz geringen Rahmen: 95 Prozent blei
ben .beim Kunsthandel, an .den Künstler gehen 5 Prozent Die 
Kunsthändler wenden ein, dass der kleine Künstler von die
sem Folgerecht nichts habe. Dieser Einwand hat etwas für 
sich; die Schwelle ist im schweizerischen Recht mit 10 000 
Franken sehr hOch angesetzt Ich wäre sofort damit einver
standen, die Lösung des deutschen Rechtes zu übernehmen: 
Im deutschen Urheberrechtsgesetz liegt die Grenze bei 
100 Mark. Dort iSt der Kreis von bildenden Künstlern, die am 
Folgerecht partizipieren, viel weiter gezogen; im übrigen ist 
das Recht aber genau dasselbe, wie es der Ständerat hier vor
schlägt Wenn wir 100 Franken vorgeschlagen hätten, hätte je
dermann gesagt, das sei völlig übertrieben, wir müssten die 
Grenze weit höher ansetzen. Wenn eip solcher Antrag kommt, 
würde ich ihn jedoch hoch unterstützen. 
Die .Kunsthändler wenden weiter ein., die Sache sei bürokra
tisch nicht zu handhaben. Auch dieser Einwand hat sich in je
nen Staaten, die das bereits praktizieren, als unzutreffend her-
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ausgestellt Die Kunsthändlerverbände auf der einen Seite 
und die Künstlerverbände auf der anderen Seite sind sehr 
wohl in der Lage, dieses Recht auf dem Verhandlungswege so 
zu regeln, dass für beide Seiten eine zufriedenstellende admi
nistrative Lösung resultiert 
Schliesslich wird dieses Recht nütze nur den Erben. 
An dieser erstaunt mich, dass sie ge-

den Künstlern vorgebracht wird. Ein u,:,,·mr,""'"'"~ 
soll alle ande-

ren ,,o,·m,,n,,,m,,,r<=>f'ht<=> sind aber vererbbar. Wir können durch-
aus über das Erbrecht diskutieren. Aber warum 
fangen beim Künstler damit an, das Erbrecht in Ab-
rede zu 
Noch ein Blick in unser' Umfeld. International ist das 
recht in acht Staaten der Europäischen Gemeinschaft 
siert Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat in 
ihrem Arbeitsprogramm über das Urheberrecht vom 17. Ja
nuar 1991 das Folgerecht in die Ueberprüfung einbezogen, 
unter Hinweis darauf, dass es heute in mehreren Staaten aner
kannt ist Wenn die Schweiz nicht mitmacht, stellt sie sich in ei
nem wichtigen Bereich des geistigen Eigentums ausserhalb 
die europäische Rechtsentwicklung. Natürlich kann man auf 
Japan oder auf die USA verweisen: Die bildende Kunst ist aber 
in Europa gerade deshalb so stark verwurzelt, weil wir mit un
seren Künstlern sehr sorgfältig umgegangen sind. Ich bitte 
Sie, das auch in diesem Fall zu tun. 

On. Borradori: La frazione dei Democratici svizzeri/Lega dei 
Ticinesi e favorevole all'introduzione di una disposizione sul 
diritto di sequela e propone ehe venga adottata la formula
zione dell'articolo 13c, cosi come raccomandata dal Consiglio 
degliStati. 
1 motivi per questa richiesta sono i seguenti: In prima luogo, 
negli ultimi anni il mercato delle apere d'arte ha conosciuto un 
aumento eccezionale dei prezzi, dei quali hanno pero in linea 
di massima tratto profitto solo i collezionisti, i proprietari di gal
lerie ed i mercanti d'arte. E' infatti risaputo ehe, difficilmente, il 
creatore trae un beneficio economico dalla sua opera, il ehe 
appare profondamente ingiusto, se vogliamo attribuire il do
vuto rispetto arr opera stessa e al suo creatore. 
L'introduzione di un diritto di sequela-che colpisce il maggior 
valore di un'opera, rispettivamente l'utile conseguito da una ri
vendita della stessa -s'impone dunque gia per una ragione di 
equita Se qualcuno deve conseguire un utile, ehe tra questi ci 
sia almeno anche il creatore dell'opera 
II diritto di sequela rappresenta inoltre l'unica possibilita di in
tervenire legalmente a favore degli autori di arti figurative, i 
quali sono fortemente discriminati rispetto agli altri autori. 
L'artista figurativo e infatti l'unico ehe, una volta venduto !'origi
nale, non partecipa finanziariamente piu in nessun modo al 
successo ehe dovesse venire tributato alla sua opera In altri 
termini: egli non beneficia piu in nessun modo degli utili sup
plementari e successivi ehe tale successo solitamente com
porta In pratica con la vendita dell'originale interviene un ta
glio, un distacco netto e definitivo tra l'autore figurativo e la sua 
opera 
Questo vale anche se l'interesse del pubblieo nei confronti 
della sua creazione aumenta a dismlsura. e i prezzi salgono 
vertiginosamente. 
Vi chiedo pertanto di volere intervenire in sostegno di questa 
categoria di autori - tra i quali si trovano, tra l'altro. gli artisti nel 
senso piu classico del termine, ossia i pittori e gli scultori-e di 
voler .eliminare l'iniqua discrepanza oggi esistente con gli altri 
autori. Come? lntrodueendo il diritto di sequela ehe, se accet
tato, implicherebbe un aumento considerevole del reddito, so
vente esiguo, della stragrande maggioranza degli artisti. 
Va ancora detto ehe il diritto d., sequela esiste gia in 14 nazioni 
europee, di cui 8 appartenenti alla Comunitä economica euro
pea: i Paesi confinanti - sottolineo confinanti - Germania, 
Francia e ltalia, il Belgio, la Danimarca, fa Spagna, il Lussem
burgo e il Portogallo. Se si dovesse pervenlre ad una unifica
zione europea del diritto d'autore, ä molto probabile ehe la 
pratica del diritto di sequela venga imposta dappertutto al
l'interno delta Comunita economica europea 
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Da ultimo, il timore ehe il commercio di beni artistici, in caso 
d'introduzione del diritto di sequela, s'installi - come si sente 
dire dagli oppositori - all'estero, appare del tutto di fon-
damento. All'infuori della Gran Bretagna, tutte le d'arte 
piu conoscono infatti ehe 

non ha prodotto effetti ne1Ji::mv1 
quanto i Paesi delta 

pea ehe non ancora il diritto di "'"";u1::1c1 
Olanda, Grecia e lrlanda - si e 

orc,cei~sodi armonizzazione, diritto di 
,;,irr,ilm,<>n1'"' mnnr,,;,rn loro. Date le ciroostanze, ammesso e non 
concesso ehe mercato delle d'arte intenda -
dire - all'estero, ci si dunque chiedere 
stesso 
Per questi a nome della frazione dei Democratici 
svizzeri/Lega dei Ticinesi, vi chiedo di voler in questo 
ambito le indicazioni de! Consiglio degli Stati e voler conse
guentemente adottare la relativa formulazione dell'artico
lo 13c. 

M. Poncet: L'essentiel, ä propos du droit de suite, a deja ete 
dit tout ä !'heure par MM. David et Borradori, conseillers natio
naux. Je pourrai par consequent me limiter ä vous exposer 
deux arguments supplementaires en faveur de l'introduction 
de ce droit de suite dans notre loi sur le drolt d' auteur. 
Le premier argument a trait a l'equite. Si l'on considere une 
oeuvre litteraire ou une oeuvre musicale, l'auteur participe au 
produit de la distribution, et notamment a l'augmentation de 
ce produit du fait de sa celebrite ulterieure. C'est l'exemple 
classique du romancier obscur qui ecrit sept ou huit romans 
qui ne se vendent pas. Lorsque tout a coup le neuvieme se 
vend bien, les precedents se vendent egalement, et il per<;oit 
des droits d'auteur. 1.e sculpteur ou le peintre est prive, lui, de 
cette rentabilite liee a sa celebrite. Une fois qu'il a vendu sa 
sculpture ou son tableau, c'est termine, il ne profitera pas du 
produit de la revente ulterieure. II y a donc la une situation ine
quitable a laquelle il taut remedier gräce ä une intervention le
gislative. 
On a evoque tout ä l'heure le fait que ce droit de suite existe 
deja dans la legislation allemande. II figure effectivement a 
l'article 26 de la loi allemande sur le droit d'auteur. II s'elevait a 
5 pour cent dans la premiere version et il a ete porte a 6,5 pour 
cent puis, dans la pratique, pour ce qui concerne les oeuvres 
du vingtieme siecle' les societes de perception se sont enten
dues et le droit reef est de 1 pour cent Ce droit de suite existe 
egalement dans la legislation fran<;aise, comme l'a releve tout 
a l'heure M. Borradori, je n'y reviendrai pas. II existe encore en 
Espagne. Enfin, la Communaute europeenne le prevoit ex
pressement dans son projet de directive de 1991. 
M. Koller, conseiller federal, disait tout a l'heure a juste titre 
que, si nous devions necessairement suivre la Communaute 
europeenne dans tous les domaines, ce Parlement pourrait 
bientöt cesser de legiferer, ce qui nous occuperait moins les 
uns etles autres; nous pourrions nous contenter d'adopter pu
rement et simplement les decisions de la Communaute euro
peenne. II ne s'agit pas du tout de cela dans le cas d'espece. II 
s'agit d'admettre le principe d'un droit de suite en flxant un 
pourcentage suffisammentsouple pourque la pratique puisse 
permettre de s'adapter a une realite economique necessaire
ment changeante. C'est la raison pour laquelle j'ai propose de 
fixer te seuil entre 3 et 5 pour cent, les societes de perception 
prenant elles-meines les dispositions necessaites dans la pra
tique. Nous ne sommes donc pas en train, Monsieur le 
Conseiller federal, de refaire ou de photocopier ce qui se fait ä 
Bruxelles, nous adoptons un principe et nous stipulons dans 
la legislation suisse les conditions pratiques d'application, et 
sµrtout d' une application souple. 
On a longuement evoque tout ä !'heure, lors du debat d'entree 
en matiere, le fait que la loi dont nous debattons aujourd'hui 
occupe notre Parlement depuis une try:3ntaine d'annees, si je 
ne me trompe. II est evident que ce droit de suite sera introduit 
sur Je plan europeen. II est evident que l'Angleterre, qui est a,0-
jourd'hui Je seul pays ä ne pas le connaitre parmi les pays im
portants, s'y ralliera un Jour ou l'autre. Nous refaisons une loi 
sur laquelle nous travaillons depuls trente ans: essayons de 
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ne pas ecarter une disposition qui aurait si 
nous ne l'adoptions pas, dans trois ou quatre ans au plus 
tard nous devions devant le Parlement pour reintro-
duire le droit de suite que, il aura ete 
adopte ä l'echelon de la 
Teiles sont les raisons pour .,,,,,uu,emt,,, 
lier ä la version du Conseil des 
que peu, c'est-ä-dire en un seuil de 3 5 pour cent 
et non pas simplement le chiffre de 5 

dass das Folgerecht gerade 
Das Abwandern von bedeu

. tenden Ausstellungen - z.B. der «Art» in Basel, die eine der 
bekanntesten Ausstellungen in aber insbesondere 
auch von Kunstauktionen -wäre vorprogrammiert 
Die Schweiz ist bis anhin ein Welthandelsplatz für Kunstwerke. 
Alle Künstler profitieren davon, dass Kunsthändler aus der 
ganzen Welt in die Schweiz kommen und bei ihren Besuchen 
auch die lokale Kunstszene besuchen und junge Künstler ent
decken. Wir haben pro Kopf der Bevölkerung einen sehr ho
hen Anteil von weltbekannten Künstlern, u. a deshalb, weil wir 
eben ein Welthandelsplatz für Kunstwerke sind. Eine Abwan
derung des Kunstmarktes wäre verheerend für unsere so 
hochstehende Kunstszene. 
Wenn vorher gesagt wurde, wir sollten Europa beachten, dann 
bin ich auch dieser Ansicht Wir müssen Europa beachten -
aber England hat eben noch kein Folgerecht Die Folge des 
Folgerechtes wäre, dass sehr viele Kunstauktionen nach Eng· 
land abwandern würden. Das würde den Kunstmarkt Schweiz 
und damit auch die Schweizer Künstler ganz wesentlich tan
gieren. 
Eine letzte Frage, die ich Ihnen allen stellen möchte, auch 
Herrn Bundesrat Koller: Was passiert, wenn ein Werk weiter
verkauft wird, das weniger wert ist als der Preis, zu dem es ur
sprünglich verk_auft worden ist? Bekommt dann der Künstler 
ebenfalls einen Anteil? Ist das richtig? 
Ein letzter Punkt, ein Beispiel a4s Deutschland. Schauen Sie 
sich das Folgerecht in Deutschland an: Dort sind im Gesetz 
6,5 Prozent vorgesehen. Man hat sich dann auf 1 Prozent 
geeinigt, weil 6,5 Prozent nicht durchführbar sind; 6,5 Prozent 
waren kontraproduktiv. Wir sollten hier nicht Gesetze machen, 
die einen Markt zerstören und für die dann schliesslich die 
Künstler die Zeche zu bezahlen hätten. 

Mühlemann: Es besteht kein Zweifel, dass wir mit dem Urhe
berrecht auch Kulturförderung betreiben wollen. Aber wir müs
sen das so tun, dass die Kulturförderung nicht nur scheinbar, 
theoretisch möglich ist, sondern auch in den praktischen Aus
wirkungen Erfolg hat Das ist nun leider beim Folgerecht nicht 
der Fall. Wenn Sie junge Künstler unterstützen wollen, haben 
Sie verschiedene Möglichkeiten, aber sicher wird das Folge
recht den jungen Künstler nicht fördern. Der junge Künstler 
· schäfft Werke, deren künstlerischer Wert weit unter den_ 10 000 
Franken liegt, die entscheidend sind. Und wenn seine Werke 
diesen Beträg erreichen, wird er ein arrivierter Künstler sein, 
der im Grunde genommen die Unterstützung nicht mehr nötig 
hät Sie werden mit diesem Folgerecht den falschen, den arri
vierten Künstler unterstützen oder, wenn er gestorben ist, 
seine Erben, die es in der Regel auch nicht nötig haben. Ich 
will hier nicht das .berühmte Beispiel van Gogh erwähnen, der 
zeit seines Lebens nur ein Werk verkauft hat; wenn man dieses 
Fiecht dort angewandt hätte, wäre der Nutzen vornehmlich 
den Erben zugute gekommen. 
Sie dürfen aber 'auch den schweizerischen Kunstmarkt nicht 
aushöhlen. Er wird heute von Familien und privaten Unterneh
mungen getragen, die günstige Rahmenbedingungen haben 
müssen. Das Folgerecht existiert nicht auf dem grössten 
Kunstmarkt der Welt, in den Vereinigten Staaten. Es existiert 
auch nicht im europäischen London; es existiert auch nicht in 
Tokio. Und dort, wo es vorhanden ist - in Italien, in Frankreich 
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und in Deutschland -, funktioniert es nicht oder nur teilweise. 
Es totes Gesetz in diesem Bereich in Italien, und in 
Deutschland und Frankreich ist das i::r.lno,·orl->t h,P<::f'•hr<:,nl<t 

Auktionen und gilt nicht für den nAf:;:irr,tAn 

Ich bitte Sie, das Folgerecht Sie werden damit 
dem der Kunst, aber auch der freien Wirtschaft im 
Kunstmarkt einen Dienst erweisen. 

die bisher das 
hor,,,nnot die prctktl1scn1e 

nrn>lRi:,rAn sr:1hw•iArin1<1~1ti:,n Es nicht den Tat-
wie von den behauptet wird, dass das 

"'-1~M·~~•~• in Frankreich oder in Deutschland tadellos funktio-
niere. Frankreich hat das - wie Herr Mühlemann 

hat - auf Verkäufe Auktionen limitiert, 
und Deutschland ist die praktische Durchsetzung des Ge-
setzestextes auf grosse Schwierigkeiten gestossen. 
Der für die Schweiz vorgesehene Ansatz von 5 Prozent, der le
diglich bei Kunsthändlern und Auktionatoren zu erheben 
wäre, unter bewusster Auslassung aller Verkäufe von Privaten, 
würde Tür und Tor für Umgehungsgeschäfte öffnen und hätte 
für den Schweizer Kunsthandel Folgen. 
Es kann nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, die Konkur
renzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft zu schwächen, in wel
chen Branchen auch immer. Denken Sie an den Bankenplatz 
Schweiz oder an den Chemiestandort! Die Stempelsteuer 
hatte zur Auswirkung, dass London und nicht Zürich Handels
platz für Schweizer Aktien geworden ist Der zeitlich völlig un
absehbare Ablauf der Erteilung einer Baubewilligung verhin
dert den Bau des Biotechnikums in Basel, wie uns bekannt ist 
Ist es jetzt auch noch nötig, den Kunsthandelsplatz Schweiz 
durch eine fünfprozentige Umsatzabgabe im internationalen 
Konkurrenzkampf zu schwächen? Wieso sollen wir vorprel
len? Treten wir der EG bei, so wird dort sicherlich nach einer 
einheitlichen Lösung gesucht Verzichten wir aber auf den Ein
tritt in die EG, dann ist die Schweiz auch in diesem Sektor auf 
eine wirtschaftlich bevorzugte Stellung angewiesen. 
Das Gesetz bevormundet aber auch Kunstschaffende. Auch 
wenn sich bekannte Schweizer Künstler wie z. 8. Jean Tin
guely schriftlich gegen das Folgerecht ausgesprochen haben, 
bestünden die Ansprüche ihrer Erben weiter. Viele Künstler er
reichen die Verkaufssumme von 10 000 Franken für ein Einzel
werk im Sekundärmarkt nicht Sie würden demzufolge auch in 
Zukunft leer ausgehen. Nutzniesser des Folgerechtes wären 
hauptsächlich die ohnehin reichen Erben von Picasso, Cha-. 
galt, Dali und anderer. 
Das Gesetz ist auch nicht überzeugend formuliert und enthält 
viele Unklarheiten. Was geschieht z. B. bei einem Verkauf ei
nes Hauses mit Fresken? Wer legt beispielsweise die gesetzli
chen Werte bei einem Kunstobjekttausch fest? Wer ist Kunst
händler? Diese Berufsbezeichnung ist nicht geschützt 
Auswirkungen des Folgerechts könnten in Einzelfällen gera
dezu bizarr ausfallen - dieses Beispiel als Antwort auf die 
Frage von FranQois Loeb -: Ein Sammler kauft vom Künstler 
ein Bild für 200 000 Franken. Zwei Jahre später ist der Käufer 
gezwungen, über ein Auktionshaus dieses Bild. wieder zu ver
kaufen. Der höchste erzielbare Wert ist noch 150 000 Franken. 
Zum erlittenen Verlust wäre der Sammler noch verpflichtet, die 
Rechnung der Pro Utteris über 7500 Franken zu bezahlen. 
Dieser Betrag ginge an den. Künstler, der sein Werk beim er
sten Verkauf schon einiges über dem heutigen Marktpreis ab
setzen konnte. 
Es ist übrigens auch rechtlich umstritten, ob das Folgerecht 
üb~rhaupt ins Urheberrecht einzuordnen ist Schon im Vorent
wurf zum Gesetz wurde darauf hingewiesen, und auch später 
wurde dieses Folgerecht als Fremdkörper bezeichnet Es bil
det auch eine weitere AushÖhlung des Eigentumsbegriffs, in
dem es bisherige, zwischen zwei unabhängigen Parteien 1:1b
geschlossene Kaufverträge verändert. 
Aus all diesen Gründen ersuchen wir Sie, dem Streichungsan~ 
trag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Wiederkehr: Ich bin selber Urheber vieler verrückter und we
niger verrückter Ideen, und diese sind mir auch schon geklaut 
worden. Deshalb wäre ich an einem guten Urheberrechtsge-
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setz ausserordentlich interessiert, aber realistisch und zweck-
mässig muss es sein. Das ist es aber nach Ansicht 
der Mehrheit der nicht Nur zwei Gründe: 
t Dieses Folgerecht nicht die es tat-
sächlich nötig hätten. zu Letizeiten 

Preise von über 10 000 Franken erzielen der nagt 
am Kommen solche Preise erst nach dem 

Ableben des zustande, dann hat er nichts mehr da-
von, aber seine Erben haben etwas davon. Dann ist es kein Ur. 
heberrecht sondern ein aui,ge,Ko1:::nt1es Frh!,:~h,qtt,::,n,e-

setz. Und all die zu Letizeiten 
keine 10 000 erreichen können, 
2. Wenn wir Gesetze machen, dann wir in unsere 

auch miteinbeziehen, wie diese Gesetze voll
können. Gerade das ist beim i::n1no,·o,-1~t 

Dieses Folgerecht hat nur dann Gü1ltii::1keit, 
wenn bei oder Tausch ein Kunsthändler milrAir1hA7n

gen ist, also nicht, wenn Private verkaufen. Es wird doch dem 
Kunsthandel ausserordentlich lelchtfallen, bei allen Transak
tionen zu erreichen, dass es eben Private sind, die die Bilder 
verkaufen, und dass der Kunsthändler offiziell gar nicht in Er
scheinung tritt Oder aber er verflüchtigt sich eben ins Aus
land, in eines der angelsächsischen Länder, die das Folge
recht nicht kennen; er kann auch nach Italien oder Frankreich 
gehen, weil dort das Folgerecht zwar im Gesetz enthalten ist, 
ihm aber nicht nachgelebt wird. Es bliebe gerade für die jun
gen Künstler in der Schweiz, die noch am Hungertuch nagen 
müssen und die wir eigentlich unterstützen möchten, nicht 
ohne gravierende Folgen, wenn der Kunsthandel ins Ausland 
abwandern würde. Denn es liegt doch auf der Hand, dass 
wichtige Auktionatoren, wichtige Kunsthändler, wenn sie im 
Ausland tätig sind, in erster Linie die jungen Künstler im Aus
land fördern und unterstützen werden und nicht diejenigen in 
unserem eigenen Land. Die jungen Schweizer Künstler, die ja 
von diesem Folgerecht nichts hätten, wären gerade noch ein
mal die «Gelackmeierten», sie hätten überhaupt nichts. 
Summa summarum: Das Folgerecht, so wie es hier vorliegt, 
bringt allen zu fördernden Nachwuchskünstlern in unserm 
Land nicht nur nichts, es kann für sie sogar schädlich werden. 
Es werden in Zukunft vom Kunsthandel vielleicht eher auslän
dische junge Künstler gefördert und unterstützt und nicht die
jenigen bei uns. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen mit der Mehrheit der Kommis
sion, das Folgerecht abzulehnen. 

Rychen: Die SVP-Fraktion ist ganz klar für die Ablehnung die
ses Folgerechtes, gegen den Artikel 13c. Von diesem Recht 
würden in der Schweiz weniger als 10 Prozent der Künstler 
profitieren, weil die Mehrheit Werke aufweist, die keine 10. 000 
Franken Wert haben und für die auch keine 10 000 Franken 
verlangt werden. Profitieren würden vor allem die grossen 
Nachlässe berühmter, bereits verstorbener Künstler vor allem 
im Ausland- und vor allem deren Erben bis in die zweite, dritte 
Generation, die dann dank diesen riesenhaften Millionenein
nahmen sogar ohne Berufseinkommen leben könnten. 
Ich möchte Herrn David entgegnen, dass er vielleicht etwas 
vorsichtig sein sollte, wenn er·sagt, die europäische Rechts
entwicklung gehe in Richtung Folgerecht Es ist darauf hinzu~ 
weisen, dass zwar formen ·acht Länder der EG dieses Folge~ 
recht kennen, aber nur vier es eigentlich ausüben, und zwar 
erst noch nachlässig, so dass es sich herumgesprochen hat,· 
dass das gar kein eigentliches Folgerecht ist Zudem - und 
das stimmt natürlich - hat die EG auf Ende dieses Jahres 
Richtlinien betreffend Folgerecht angekündigt Ich mache Sie 
aber darauf aufmerksam, dass in dieser Frage ganz bestimmt 
auch wieder erbitterter Widerstand aus Grossbritannien zu er
warten ist, denn gerade Grossbritannien ist jenes Land, das 
Ober die traditionell starken und grossen Auktionshäuser ver
fügt Ich kann mir nicht vorstellen, dass England diese Riohtli· 
nie einfach so schluckt 
Im übrigen ist beizufügen, dass wir diesen Punkt immer noch 
revidieren können, wenn wirklich in 10 odo.r 20 Jahren ein ein
heitliches europäisches Folgerecht da ist Es gibt aber heute 
keinen Bedarf, an europäisches Recht anzugleichen, weil ein 
solches schlichtweg nicht existiert 
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Zudem lehnen viele Künstler dieses Folgerecht als amoralisch 
ab. Sie haben vielleicht in den Medien selbst davon gehört 
Viele Künstler haben dies dem Kunsthandelsverband schrift-
lich mitgeteilt, aber haben das auch in der Oeffentlich-
keit klar kundgetan. dass die Künstler dieses 
recht nicht verdienen. 
Ein letzter Punkt: Die SVP-Fraktion Arr,nfinrl,;,t 

1-n1nP,rPrnu, .. , als Widerspruch zum 
l-1r1m,"llt"IP SOiien mit dem VOiien 

Meyer Theo: Der Teil der SP-Fraktion ist für das Fol
gerecht, allerdings in der reduzierten Form zu Lebzeiten der 
Künstler. Ich habe Ihnen vorhin dies 
für die Künstler noch bringen würde. 
Der Antrag der Minderheit II ist zurückgezogen, deshalb steht 
er nicht mehr zur Diskussion, und ich weiss nicht, wie die 
Mehrheitsverhältnisse in meiner Fraktion in dieser neuen Si
tuation sein werden. Ich persönlich lehne das Folgerecht ab, 
denn es scheint mir in diesem Urheberrecht quer in der Land
schaft zu liegen. Es ist etwas anderes, ob man ein Musikstück 
produziert, das eigentlich erst durch die Aufführung von den 
Leuten gehört werden kann, oder ob man ein Bild verkauft. Ein 
vernünftiger Kunstler wird ohnehin nicht seine ganze Produk
tion einem Kunsthändler verkaufen, der sie zehn Jahre in den 
Safe legt, wie das oft gesagt wird. Er wird immer gewisse 
Werke aus seinen produktiven Zeiten auf die Seite legen. Bei 
den Lithographien und Holzschnitten ist es <;ihnehin so, dass 
es Epreuves d'artistes gibt, die ihm gehören. Er kann sie dann 
auch horten, bis sie mehr Geld wert sind, und so ebenfalls an 
der Wertsteigerung teilhaben. 
Die Idee vom Folgerecht kommt aus einer Zeit, in der sich die 
Rekorde überschlagen haben; dass aber nachher das Iris-Bild 
von van Gogh nicht einmal mehr bezahlt werden konnte, ist 
schon in Vergessenheit geraten. Dass seither die Bilder in den 
Preisen gefallen sind, müsste man vielleicht auch zur Kenntnis 
nehmen. Es gibt nicht nur Aufwärtsbewegungen, es kann zeit
weise auch retour gehen. 

M. Couchepin, rapporteur: Le droit de suite est une idee relati
vement neuve, alors que le probleme existe depuis toujours. 
Pourquoi, jusqu'ä maintenant, n'a-t-on pas integre ce droit 
dans bon nombre de lois? Simplement parce que les expe
riences pratiques ont demontre que ce systeme fonctionne 
tres mal. II est vrai que la France le connait, mais c'est vrai 
aussi, comme l'a dit quelqu'un, que cette demiere n'applique 
pas la loi; eile ne l'applique que dans le cas des ventes aux en
cheres publiques. C' est vrai que l'ltalie connait ce droit depuis 
1941, mais c' est vrai aussi qu' eile ne l'applique pas dans la pra
tique. C'est vrai que l'Allemagne connait ce systeme, mais elle 
n'a pas reussi ä l'appliquertel qu'il etait prevu initialement; on 
a dü adopter une solution ambigue et inadaptee a nos condi
tions. C'est vrai aussi que dans l'Espace economique euro
peen on en parle, mais ce n'est pas encore une directive impo
see ä: tous les pays de Ja communaute et c'est vrai encore et fi
nalement que l'Angleterre et les Etats-Unis, deux. grands mar-
ches de l'art, ne le connaissent pas. . 
M. David a commerice son intervention en parlant du pro
bleme juridique et en rappelant que lorsqu'un artiste cree une 
oeuvre, II cede le droit materiel, mais il garde toujours la pro
priete intellectuelle. A mon avis, cette tf:leorie est fausse, s'il 
veut dire par lä: que meme lorsqu'il,a vendu son oeuvre il en 
reste l'auteur, c'est parfaitement clair et personne ne le dis
cute, cela fait partie du droit de la personnalite. Par contre, pre
tendre qu'apres avoir vendu materiellement son oeuvre il 
conserve un droit ä: une prestation et ä: une remuneration, q'est 
faux et contraire au principe que nous avons voulu maintenir 
dans cette loi, c'est-a-dire la cessibilite des droits d'auteur, la 

. cessibilite de ses droits intellectuels. La seule justificatio:1 se
rait de dire: «te~ artistes ont droit ä: une participation a l'evolu
tion du marche». Toutefois, il faut aussi se demander ce qui se 
passe si le marche de l'oeuvre d'art de tel ou tel artiste, au lieu 
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de progresser, diminue? Est-ce que I' artiste devrait rendre une 
partie de ce que le proprietaire materiel a rerdu du tait de l'evo
lution negative de la valeur de cette oeuvre? Je 
du point de vue juridique, c'est faux, intellectuellement 
fendable et contraire ä tous les que nous defendons 
dans cette loi, dont celui de la totale de la nrr,nn<>tP 
intellectuelle. Finalement, il d'un nr,,hl,am.o rr,,;,ti:,ri<>I 

Est-ce que biais de cette mesure on rend service aux ar-
tistes ou est-ce comme les adversaires du droit de 
suite l' affirment, rendrait 
service aux d'art qui verraient Pm,inni>r 

elles les ventes aux encheres et le commerce de l'art qui est 
florissant en Sulsse? 
Apres avoir ecoute les experts, apres avoir ecoute les avis des 
interesses, nous sommes arrives ä: la conclusion que la propo-
sition du droit de suite serait car eile pousserait a 
l'emigration d'une des d'oeuvres d'art vers l'ex-
terieur et que cela serait indirectement et frnalement desa
streux pour l'ensemble des artistes suisses, et en particulier 
pour ceux qui se lancent dans Ja production artistique. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Das Folgerecht ist im Vor
schlag des Bundesrates nicht enthalten, der Ständerat hat es 
im Artikel 13c neu aufgenommen. Die Kommission beantragt 
Ihnen mit 12 zu 7 Stimmen, das Folgerecht wieder zu strei
chen. 
Die wichtigsten Gründe sind: Wohl kennen. Deutschland, 
Frankreich, Italien und noch einige kleinere, für den Kunsthan
del eher bedeutungslose EG-Staaten ein gesetzlich geregel
tes Folgerecht allerdings in völlig verschiedener Ausgestal
tung: In Frankreich ist es begrenzt auf öffentliche Auktionen, 
Kunsthändler sind ausgenommen - bei uns wären sie einge
schlossen. In Deutschland funktionierte das Folgerecht an
fänglich überhaupt nicht, es begann erst zu spielen, nachdem 
die Verwertungsgesellschaften mit den Auktionshäusern eine 
Vereinbarung getroffen hatten; das Folgerecht beschränkt 
sich dort auf die Werke des· 20. Jahrhunderts und wird mit 
1,5 Prozent abgegolten, wovon der Käufer 1 Prozent bezahlen 
muss. In Italien hat das Folgerecht überhaupt nie funktioniert, 
es ist toter Buchstabe geblieben. Alle anderen Staaten, vor al
lem die angelsächsischen, kennen das Folgerecht nicht Aus 
diesem Grunde befürchtet der schweizerische Kunsthandel, 
dass der Kunsthandel in den angelsächsischen Raum aus
wandern könnte und die Konkurrenzfähigkeit des schweizeri
schen Kunsthandels in Frage gestellt würde. 
Der Grossteil der zu bezahlenden Vergütung beim Folgerecht 
würde zudem ins Ausland abwandern, denn der jährliche Um
satz der ausländischen Kunstwerke wird auf etwa 130 Millio
nen Franken geschätzt, während jener von Schweizer Künst
lern bloss 10 Millionen beträgt 
Wird ein Künstler schon zu Lebzeiten berühmt, profitiert er ja 
davon, dass die neu von ihm geschaffenen Werke zu teureren 
Preisen verkauft werden können. Kommt er erst nach seinem 
Tode zu Berühmtheit, dann sind es seine Erben, die profitie
ren. Dabei ist wohl zu beachten,. dass dies während siebzig 
Jahren nach dem Tode des Künstlers der Fall ist Nehmen Sie 
Picasso:. Die Erben von Picasso, die jetzt schon auf der sehr 
begüterten Seite stehen, können noch davon profitieren. Die
sem Uebelstand versuchte der Antrag der Minderheit II zu be
gegnen. 
Da die Erhebung der Abgabe auf Veräusserungen durch den . 
Kunsthändler Und die Auktionen beschränkt ist, besteht eine 
beträchtliche Gefahr, dass ein Graumarkt, ein Schwarzhandel 
entstetit und der Verkauf der privaten Bilder aus dem Kunst
handel entflieht 
Das Folgerecht - hier komme ich auf einen entscheidenden 
Punkt- entspricht nicht unserer Rechtsordnung und unserem 
Rechtsempfinden. Was verkauft ist, ist verkauft und gehört 
nicht mehr dem Käufer, sei es etwas Wertvolles, sei es ein 
Kunstwerk, sei es ein Haus oder irgend etwas; es sei denn, der 
Ver!:äufer behalte sich ausdrücklich das Gewinnbeteiligungs
recht vor. Das gilt in unserer gesamten Rechtsordnung. Wenn 
ich Land verkaufe, kan.n ich mich an der späteren Wertsteige
rung· nicht mehr beteiligen. 
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Der Grundgedanke des Folgerechts geht übrigens immer da
vnn aus, dass die Kunstwerke teurer, also mit einer Wertsteige
rung, verkauft würden. Die Formulierung des Ständerates 
spricht vom unabhängig davon, ob ein 
Gewinn erzielt wird oder Das Ganze wird dadurch nicht 

an der Wertsteigerung, sondern zu einer 
H~nrl:,im1i::>rimb1sgeb1:ihr. Grotesk wird die Sache dann, 

wenn ein an einer Auktion zwei-, dreimal die Hand 
wechselt und zu einem oder Preis ver-
kauft wird. Jedesmal der Künstler Anteil am 

wenn das Kunstwerk für über 10 000 
Franken v"''""'"' 
Schliesslich ist nicht ausser acht zu lassen, dass auch die Ad-
ministration wieder Blüten treibt 

EG ist zu sagen, dass noch keine verbindliche EG-
Alrhtlini<> wir müssen also nicht vorprellen. 
Die Fassung des Ständerates schreibt zwingend vor, dass die 
Ansprüche des Künstlers nicht von diesem selbst, sondern 
durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden 
müssen. Damit wird der Künstler in seinen Rechten eingeengt 
Auch kann und das finde ich besonders stossend - der 
Künstler nicht von vornherein auf das Folgerecht verzichten. 
Das bedeutet nun einen sehr schweren Eingriff in die persönli
chen Rechte. Unter Ihnen hat es Maler, gestaltende Künstler: 
Ein Teil von Ihnen hat im letzten Herbst auf der Bundesterrasse 
an einem grossen Gemälde mitgearbeitet Stellen Sie sich den 
nicht ganz unmöglichen Fall vor: In 50 oder70 Jahren wird der 
«Helgen», den ich da gemalt habe, zu einem ganz enormen 
und anständigen Preis verkauft Dann sollen meine Urenkel 
davon profitieren. Die werden mir zwar sehr dankbar sein. 
Aber was ich als stossend empfinde: Ich kann heute nicht auf 
dieses GewinnanteUrecht zugunsten meiner Urenkel verzich
ten. Das finde ich nicht recht 
Aus diesen Gründen beantragen wir Ihnen, dieses Folgerecht 
abzulehnen. 
Noch ein Wort zum Antrag Poncet Er schlägt 3 bis 5 Prozent 
vor. Ich glaube, wenn schon, müssen wir einen festen Satz 
festlegen, sonst werden wir hier eine grosse Rechtsunsicher
heit haben. 

Bundesrat Koller: Zunächst ein Wort zum Konzeptionellen. 
Vor allem die beiden Kommissionsreferenten haben gesagt, 
für dieses Folgerecht sei schon rein konzeptionell im Urheber
recht kein Raum. Zuzugeben ist, dass das Folgerecht eine Ab
weichung vom sonst geltenden Erschöpfungsgrundsatz ist 
Aber wenn Sie natürlich dieses neue, total revidierte Urheber
rechtsgesetz mit derart dogmatischem Puritanismus ange
hen, dann bliebe auch kein Platz für die verwandten Schutz
rechte oder für den industriellen Leistungsschutz, wie wir ihn 
im Gebiete der Chips nun realisieren wollen. Auch das Urhe
berrecht entwickelt sich eben weiter, und meiner Meinung 
nach kann dieses rein intellektuelle, konzeptionelle Argument 
auf jeden Fall nicht das Entscheidende sein. 
Ich bin sodann den Vertretern der Minderheiten I und II dank
bar, dass sie ihre Minderheitsanträge zurückgezogen haben. 
Zwar hätte man mit diesen Minderheitsanträgen auf den er
sten Blick vielleicht noch mehr Gerechtigkeit erzielen können. 
Aber die Schwierigkeiten der Praktikabilität hätten sich noch 
erhöht 
Auf der anderen Seite möchte ich Sie bitten, die Probleme der 
praktischen Durchführung beim Folgerecht auch nicht zu 
übertreiben; denn diese Probleme .sind im Grunde genom
men die gleichen, die wir auf allen Gebieten der Massennut
zung haben. Auch· bei literarischen und bei musikalischen 
Werken erfolgt ja die Vergütung über solche Verwertungsge· 
sellschaften, und ich zweifll';! nicht daran, dass auch auf die· 
sem neuen Gebiet die Partner - einerseits die bildenden 
Künstler bzw. ihre Vereinigungen und andererseits eine Ver
wertungsgesellschaft - adäquate Lösungen finden werden. 
Wenn man beispielsweise geltend macht, in Deutschland 
hätte man sogar das geltende Recht derogieren müssen, 
dann scheint mir diese Behauptung fehlzugehen; dass man 
dort jetzt 1 Prozent eingeführt hat, hängt damit zusammen, 
dass die Vertragspartner eine praktikablere Lösung gefunden 
haben, indem sie nun von 1 Prozent des Gesamtumsatzes der 
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Galerien und Auktionshäuser ausgehen. Ich bin überzeugt, 
dass v11ir solche Lösungen auch in unserem lande finden wür
den. Die Schiedskommission ist mir Garant genug für eine ad
äquate Lösung. 
Noch ein Wort zum Be1ispiel 
gentlich doch eher zu sein scheint: Bei van 
Gogh hätte nämlich sein Bruder, der sich so sehr um ihn be-
müht tatsächlich vom noch kön-
nen. Er hätte das nach sicher auch verdient 
Der ganz entscheidende Grund, weshalb ich Ihnen hier im Un
terschied zum Bibliotheksrappen und auch angesichts der 
Problematik, die Herr Loeb Frangois aufgezeigt hat, doch vor
sc111a1ae. dem Ständerat zuzustimmen, ist aber das Argument 
der europäischen Rechtsharmonisierung. Acht von zwölf EG
Staaten haben das Folgerecht in ihrem geltenden Recht be
reits realisiert Zwar besteht namhafte Opposition von selten 
Grossbritanniens. Aber nachdem bereits acht Staaten - auch 
die wichtigen Staaten - das Folgerecht auf dem Gebiete des 
Kunsthandels. in ihrem nationalen Recht realisiert haben, kann 
man sich eigentlich nur eine harmonisierte Lösung vorstellen; 
die weit überragende Mehrheit in der EG wird sich wohl ge
genüber Grossbritannien durchsetzen. Und wenn wir hier -
Grossbritannien folgend - eine abweichende Lösung treffen 
würden, dann müssten wir wahrscheinlich schon bald wieder 
über die Bücher gehen. 
Schliesslich noch ein Wort zum Antrag von Herrn Poncet Na
türlich hätte Ihr Vorschlag den Vorteil grösserer Flexibilität 
Aber weil die Anwendung des Folgerechtes in der Praxis am 
Anfang doch recht schwierig sein wird, bin ich der Meinung, 
dass es von Vorteil ist, wenn der Gesetzgeber eine klare Vor
gabe macht Aus diesem Grund sollten Sie keine Differenz 
zum Ständerat entstehen lassen. 
Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Ständerat 

Präsident: Ich schlage Ihnen folgendes Vorgehen vor: In einer 
ersten Abstimmung stelle ich den Antrag der SD/Lega-Frak
tion und den gleichlautenden Eventualantrag David (Zustim
mung zum Beschluss des Ständerates, 5 Prozent) dem Antrag 
Poncet (3 bis 5 Prozent) gegenüber. Der so bereinigte Antrag 
wird dann dem Antrag der Mehrheit auf Streichung gegen
überstellt 

Abstimmung- Vote 

Eventuell -A titre preliminaire 
Für den Antrag SD/Lega-Fraktion/David 
Für den Antrag Poncet 

Definitiv-Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag SD/Lega-Fraktion/David 

71 Stimmen 
34Stimmen 

86Stimmen 
71 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat surcet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.30 Uhr 
La seance est levee a 19 h 30 
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Vorsitz. -Presidence: Herr Nebiker 
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Urheberrechtsgesetz 
Droit d'auteur. Loi 

Fortsetzung -Suite 

Siehe Seite 2 hiervor - Voir page 2 ci-devant 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä ladecision.du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.15 
Antrag der Kommission 
Schafft der Urheber ein Werk in Erfüllung eines Vertrages und 
im Falle eines Arbeitsvertrages bei Ausübung seiner dienstli
chen Tätigkeit, so gehen ohne gegenteilige Vereinbarung die 
Rechte an diesem Werk insoweit auf den Besteller oder Arbeit
geber über, als dies im Vertrag schriftlich vereinbart ist 

. Antrag David 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Seiler Hanspeter 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Allenspach 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Fraktion der Auto-Partei 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Nabho/z 
Abs.1 
Schafft der Urheber ..... sö gehen die Recht an diesem Werk 
insoweit auf den Besteller oder Arbeitgeber über, als dies im 
Vertrag vereinbart wurd.e. 
Abs.2 . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

AntragThür 
Streichen 

Art.15 
Proposition defa commission 
Lorsqu'une oeuvre est creee par un auteur en execution d'un 
contrat et dans le cas d'un contrat de travail dans I' exercice de 
son activite au service de l'employeur, les droits sur l'oeuvre, 
sauf convention contraire, passent ä la personne qui a com
mande l'oeuvre ou ä l'employeur, dans la mesure ou le contrat 
le prevoit par ecrit 
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Proposition David 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Nabholz 
Al. 1 

des Etats 

Lorsqu'une oeuvre est creee par un auteur .... , les droits sur 
J'oeuvre passent ä la personne qui a commande l'oeuvre ou a 

dans la mesure ou le contrat le prevoit 
Al. 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Thür 
Biffer 

David: Meinen Antrag zu Artikel 15 stelle ich für den Fall, dass 
der Antrag Nabholz abgelehnt werden sollte. Ich bitte Sie also, 
primär dem Antrag Nabholz zuzustimmen. Sollte der Antrag 
Nabholz abgelehnt werden, bitte ich Sie, dem Ständerat zuzu
stimmen. 
Die ständerätliche Fassung enthält in ihrem Absatz 1 die 
Zweckübertragungstheorie. Sie sagt aus, dass bei der Ver
tragsauslegung im Zweifel davon auszugehen ist, dass der Ur
heber Rechte nur in dem Umfange überträgt, der für die Errei
chung des Vertragszwecks erforderlich ist Diese Regel ist 
heute international anerkannt Wenn sie in Artikel 15 aufge
nommen wird, dann hat das praktisch deklaratorische Bedeu
tung. Für den Bereich des Arbeitsverhältnisses wird etwas be
stätigt und ausdrücklich gesagt, was in der Rechtsprechung 
im Bereich des Urheberrechts international ohnehin seit lan
gem gilt Es ist aber durchaus sinnvoll, für einen bestimmten 
Bereich, nämlich für das Arbeitsrecht-wo die Diskussion im· 
mer wieder aufkommen kann, wie es sich eigentlich verhält-, 
diese Regel ausdrücklich ins Gesetz aufzunehmen. 
Jedenfalls ist diese Lösung besser als die Lösung der Natio
nalratskommission; diese enthält einen redaktionellen Fehler. 
Ich nehme aber an, dass die Kommissionssprecher hier aus
führen werden, dass sie sich dem Antrag von Frau Nabholz 
anschliessen; dann ist dieser Punkt erledigt, und die Fassung 
der Kommission steht nicht mehr zur Diskussion. 
Der Ständerat hat bei Artikel 15 noch einen Absatz 2 hinzuge
fügt: die schriftliche Form wird dann verlangt, wenn der Urhe
ber alle Rechte an den Arbeitgeber abtritt Die schriftliche 
Form hat den Sinn, wegen dieses weitgehenden Uebertra
gungsaktes beiden Parteien, insbesondere aber dem Urhe· 
ber, klarzumachen, welchen weittragenden Schritt sie vorneh
men. Die schriftliche Form bietet einen gewissen Schutzvorei
ner unbedachten, übereilten Abtretung sämtlicher Urheber
rechte. Damit hat auch dieser Absatz 2 einen Sinn. Wir kennen 
das. aus dem ·Arbeitsrecht. Auch dort S()II der Arbeitnehmer 
durch die schriftliche Form geschützt werden, damit er nicht 
unbedacht Wichtige Rechte abtritt 
Insgesamt kann man also der Lösung des Ständerats in bei
den Absätzen zustimmen. Wenn Sie bei Absatz 1 dem Antrag 
Nabholz zustimmen, dann ist das meines Erachtens eine noch 
bessere Lösung. 

Seiler Hanspeter: Meines Erachtens sind Gesetze Jeweils 
auch im Hinblick auf die Praktikabilität zu beurteilen. Die For
mulierung des Ständerates scheint mir wesentlich näher bei 
dieser Praxis zu liegen. Ein Artikel sollte auch für den Durch
schnittsbürger lesbar sein; wenn er ihn nur unter Beizug eines 
Juristen interpretieren kann, ist irgend etwas nicht gut daran. 
Für die Uebertragung von Urheberrechten auf Arbeit- oder 
Auftraggeber ver1angt die Kommissionsfassung generell die 
schriftliche Form. Stellen Sie sich einmal die konsequente An
wendung dieser Formulierung in der Praxis vor. Natürlich sol-
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len die Urheberrechte des angestellten Urhebers so weit auf 
den und 2Js es beide 
Parteien dem Abschluss 
einfachen bezweckten. Der zur sc:l'lriflmc:11. 

keit würde aber Stellenwert des Grundsatzes, dass mah 
nach Treu und Glauben zu handeln hat, ein weiteres Mal her
abmindem Diese Tendenz darf meines Erachtens nicht im
mer weiter verstärkt werden. Wir werden sonst zum T nt;::,nr1r!'!-

ber eines wesentlichen unseres Rechts. 
Die des nur für die Fälle, in 
denen sämtliche werden oder dem 

für sämtliche 
schliessliche 
sten und wirtc:r·h;:i·ftfir•h fc>lmmsch11ver·sten 
ehe Form. Damit wird einem f,h,~rm,!'!c:,~in~m 

Aufwandvorget>eu,gt 
Aus diesen bitte ich Sie, der des Ständera-
tes zuzustimmen. Wir könnten damit gleich Differenz be-
reinigen. Das wäre in Anbetracht der langen Geburtszeit die
ses Gesetzes auch nicht so schlecht 
Im Namen der Mehrheit der SVP-Fraktion bitte ich Sie, der For
mulierung des Ständerats zuzustimmen. Falls Ihnen diese zu
weit gehen sollte, stimmen Sie mindestens der ursprünglichen 
Fassung des Bundesrates zu! 

Allenspach: Artikel 15 in der Formulierung der nationalrätli
chen Kommission hält einer textkritischen Analyse nicht stand'. 
Zwel Hinweise belegen dies: 
1. Unter der Marginalie «Werkschaffen im Arbeitsverhältnis» 
stellt die nationalrätliche Kommission Vorschriften auf, die so
wohl für den Auftragsvertrag, den Werkvertrag wie auch für 
den Arbeitsvertrag gelten. Dabei haben Auftrag und Werkver
trag nichts mit einem Arbeitsverhältnis zu tun. Der rechtliche 
Gehalt des Artikels widerspricht also deutlich der Marginalie. 
Im übrigen ist es ausserordentlich problematisch, bezüglich 
des Urheberrechts den Auftrag, den Werkvertrag und den Ar
beitsvertrag in einem einzigen Artikel zusammenzufassen. Es 
ist systemwidrig, die Arbeit eines Selbständigerwerbenden, 
der einen Werkvertrag oder einen Auftrag erfüllt, in eine typi
sche Arbeitnehmerschutzbestimmung einzubauen. 
2 Ohne gegenteilige Vereinbarung gehen gernäss Kommis
sionsantrag die Rechte an einem im Auffrag, im Werkvertrag 
oder im Arbeitsverhältnis geschaffenen Werk nur insoweit auf 
den Auftraggeber über, als dies schriftlich vereinbart wird. 
«Ohne gegenteilige Vereinbarung», heisst es deutlich, und 
diese gegenteilige Vereinbarung bedarf nicht der schriftlichen 
Form Es kann also durchaus eine mündliche Vereinbarung 
dahingehend abgeschlossen werden, dass die Urheber
rechte ohne weiteres und vollumfänglich auf den Besteller und 
den Arbeitgeber übergehen. Eine mündliche Vereinbarung 
kann das Schriftlichkeitserfordemis bei der Uebertragung be
seitigen. 
Das ist meines Erachtens eine ungewöhnliche Konstruktion 
und vom Verständnis her nicht über alle Zweifel erhaben. Wir 
sollten deshalb den Vorschlag der nationalrätlichen Kommis
sion aus formalen, materiellen und rechtspolitischen Gründen 
ablehnen. Auch der Antrag Nabholz enthält zum Teil die glei
chen formalen und rechtspolitischen Fehler. 
Eine gesetzliche Regelung der Arbeitgeberrechte an urheber
rechtlich geschützten Werken, die ein Arbeitnehmer in Aus
übung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner ver
traglichen Pflichten schafft, ist meines Erachtens unerlässlich. 
Wir sollten aber zu einer flexiblen Regelung Hand bieten. 
Wenn beispielsweise ein angestellter Heizungstechniker Kon
struktionspläne für Heizungssysteme zeichnet, Dimensionen 
und Zuleitungen errechnet, fallen diese Zeichnungen und 
Pläne gemäss Artik.el 2 Absatz 2 doch wahrscheinlich unter 
die urheberrechtlich geschützten Werke. Wenn ein angestell
ter Bauzeichner oder Architekt eine Einfamilienhausfassade 
entwirft, ist es dasselbe. Es muss selbstverständlich sein, dass 
in solchen Fällen die Urheberrechte auf die Heizungsunter
nehmung b.::.v. das Architekturbüro übergehen. Andernfalls 
könnten und dürften diese Unternehmungen die Arbeitihrer 
Mitarbeiter gar nicht vollständig wirtschaftlich nutzen. Wie 
kann denn ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern einen Lohn 
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zahlen, wenn der Arbeitgeber über die der Arbeit 
seiner Mitarbeiter nicht und diese auch nicht wirt-
schaftlich nutzen kann? Arbeitsrecht gilt das 
der und der Beim Werkschaffen im 

Urheberrechte 
flhi~rn.Phi::,n Sonst fehlt es an 

ab. 
Der Ständerat möchte nun für diesen weitergehenden Ueber
gang schriftliche Vereinbarungen vorschreiben. Das Erforder
nis der Schriftlichkeit für den weitergehenden Uebergang mag 
Grossbetrieben mit ausgebauter Personalabteilung keine Pro
bleme verursachen. Sie kennen diese Fragen und werden 
sich zu helfen wissen. Die Schriftlichkeit wäre auch dort mög
lich, wo es sich um Standardverträge handelt, die ab Stange 
bezogen werden. 
Für Kleinbetriebe und für Selbständigerwerbende wird dieses 
Schriftlichkeitserfordemis aber allzu leicht zum Fallstrick Der 
Inhaber kleiner Architektur- oder Ingenieurbüros, die Büros 
der technischen Berater, aber auch Werbeunternehmungen 
zeichnen sich meines Erachtens eher durch kreatives und 
nicht durch formalistisches Denken und Handeln aus. Gerade 
sie kämen beim ständerätlichen Vorschlag unter die Räder. 
Wir sollten nicht für alles und jedes schriftliche Verträge vor
schreiben. Auch jene, die nicht ständig mit dem Gesetzbuch 
unter dem Arm herumlaufen, sind respektabel. Gerade diese 
verdienen unsere Rücksicht 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der FDP-Fraktion, bei Arti
kel 15 sowohl die Fassung des Ständerates als auch jene der 
nationalrätlichen Kommission abzulehnen, dafür dem Antrag 
des Bundesrates zuzustimmen. 

Scherrer Jürg: Ich kann mich kurz fassen: KollegeAllenspach 
hat die Begründung so perfekt abgegeben, dass ich nichts 
mehr hinzuzufügen habe. Die Fraktion der Auto-Partei stimmt 
bei Artikel 15 einstimmig dem Bundesrat zu. Wir möchten das 
aber auch bei Artikel 17 tun, denn was für das Schaffen eines 
einzelnen im Anstellungsverhältnis gilt, muss auch auf die 
Rechte am Kollektivwerk Anwendung finden. In diesem Sinne 
habe ich bereits auch den Antrag bei Artikel 17 begründet, und 
ich bitte Sie, dem Bundesrat zuzustimmen. 

Frau Nabholz: Die Frage, wie das «Werkschaffen im Arbeits
verhältnis» zu regeln ist, ist schon fast so lange traktandiert wie 
das Urheberrechtsgesetz selbst Wenn man in der Geschichte 
des abhängigen Werkschaffens etwas zurückblättert, wird 
man auf eine sehr intensive Debatte dieses Rates im Jahre 
1969 stossen, als es darum ging, das Arbeitsvertragsrecht zu 
revidieren. Damals hat der Bundesrat einen Vorschlag zu Arti
kel 332a OR unterbreitet, der sehr ähnlich lautet wie das, was 
nun vom Bundesrat in Artikel 15 Urheberrechtsgesetz vorge
schlagen wird Es hat damals um diesen Artikel im Arbeitsver
tragsrecht eine sehr heftige Debatte stattgefunden. Nach 
mehrerem Hin und Her zwischen Nationalrat und Ständerat 
haben beide Räte beschlossen. den Artikel zu streichen und 
das Problem im Urheberrecht zu regeln. Bei diesem Be
schluss war vor allem massgebend, dass man gesagt hat, es 
sei unkomplett, wenn man Werkschaffen nur im Arbeitsvertrag 
regle, also dort, wo ein Künstler, etwa ein Autor oder ein Archi
tekt, in einem Arbeitsvefhältnis stehe, und alle anderen For-
men des abhängigen Werkschaffens offen lasse. · 
Ich kann lhn,m zit:eren, was 1969 die Ueberlegungen waren: 
So wurde ausgeführt, dass eine Firma, die zur Werbung für 
ihre Produkte z. B. mit einem Grafiker zusammenarbeitet, 
nicht zuerst sollte feststellen müssen, ob Arbeitsvertrag, Werk-
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vertrag oder Auftrag bevor sie wisse. wie es um die Ur
heberrechto an den c~+ .... -,, ... ~- des Grafikers bestellt sei. Oder 
es wurde auf die bei der Presse mnrioumo_ 

sen, wo wohl zu worden ist, dass es noch 
1rrn~11~ri:;n in Auf-

1<.u1t:nc11, sondern 
arbeiten, die ur

,..,,,.,,..,,u- werden 

oe1nru:;s v,-.r,,,~hl,,n des Bundesrates und auch 
,~,,r,hliP<>~fir,h das Arbeitsverhält· 

i:;1ni:;nt11r,n einer und einem 
in:c,,nnP•ndieses Gesetzes von unseren Vor

ge!;iet>en wurde. Es ist auch nicht er
Hn1·,,,-r,,.rr gibt keine Auskunft-, warum der 

und nicht 
geklärt hat Er tut es in Artikel 17. 
Herr Scherrer hat sehr zu Recht betont, dass die Arti· 
kel 15 und 17 kongruent geregelt werden müssten. Wenn Sie 
Artikel 17 lesen, stellen Sie fest, dass beim kollektiven Werk
schaffen sämtliche Formen des abhängigen Werkschaffens 
erfasst sind. Auch das zeigt, dass Artikel 15 in bezug auf an
dere Formen des abhängigen Werkschaffens eine Lücke ent· 
hält 
Leider ist der Titel, die Marginalie, die ich bei meinem Antrag 
eingesetzt habe, nämlich «abhängiges Werkschaffen» beim 
.Uebertragen auf den ihnen ausgeteilten Antrag verlorenge
gangen. Ich möchte deshalb mündlich nachholen - um Inhalt 
und Marginalie meines Antrages übereinstimmend zu gestal
ten-, dass man hier von «abhängigem Werkschaffen» spricht 
und nicht von «Werkschaffen im Arbeitsverhältnis». 
Unser Rat hat aber auch noch einen zweiten Auftrag erhalten. 
Bei der Rückweisung des Urheberrechtsgesetzes 1986 hat 
man in einem Neun-Punkte-Programm darüber, was das neue 
Urheberrecht eigentlich enthalten sollte und in welche Aich· 
tung es sich zu entwickeln habe, ganz klar gesagt, es sei der 
Vertragsgedanke zu stärken. Auch diesen Auftrag übernehme 
ich mit meinem Antrag, indem ich klar feststelle, dass das Pri
mat den vertraglichen Uebereinkünften - ob diese nun münd
lich oder schriftlich seien, ist dahingestellt- eingeräumt wird. 
Ich mache also mit meinem Antrag nichts anderes als die gän· 
gige Praxis und international anerkannte Regel festhalten, 
nämlich dass die Vertragsfreiheit gilt und bei Lücken oder Un
klarheiten im Vertrag die sogenannte Zweckübertragungs
theorie zur Anwendung kommt 
Mit meinem Antrag bewege ich mich somit im Rahmen der 
heute geltenden Regel. Diese hat bis anhin offenbar auch zu 
keinen Beanstandungen Anlass gegeben. Wenn wir dem Bun
desrat zustimmen, würden wir uns auf wesentlich weniger 
klare Begriffe einlassen. Was heisst denn schon: « ••.• als es 
das Arbeitsverhältnis mit sich bringt»? Das ist sehr offen formu
liert und könnte inskünftig zu erheblichen Auslegungsproble· 
menführen. 
Den Absatz 2 des Ständerates empfehle ich Ihnen zur An· 
nahme, im Einklang mit dem, was auch die m. Expertenkom
mission zum Urheberrecht vorschlägt Diese hat einstimmig
und das ist riach dem langjährigen Streit um das Urheberrecht 
schon fast einmalig - die Empfehlung abgeg&ben, dass. dort, 
wo Vereinbarungen um sämtliche Urheberrechte abgeschlos
sen werden - wo also der Urheber sich sämtlicher Rechte an 
seinem Werk begibt -, zum Schutze der schwächeren Partei 
die Schriftlichkeit angezeigt ist Damit sollten die Leute, die SOi· 
ehe Verträge eingehen, sich voll bewusst sein, auf was sie sich 
einlassen. 
Es ist dies übrigens ein absolut gesetzesübliches Vorgehen. 
Wo es um weittragende Konsequenzen geht, sieht der Gesetz· 
geber im Normalfall die Schriftlichkeit vor. Der Ständerat han
delt also richtig, wenn er für den extremen Fall der Zession 
sämtlicher Rechte die Schriftlichkeit vorsieht Ich kann Ihnen 
hierzu die Ueberlegungen der III, Expertenkommission zitie
ren, die aus sämtlichen Interessengruppen, die im Urheber· 
recht angesprochen sind, Lusammengesetzt war und die ein· 
stimmig zum Schluss kam, dass es grundsätzlich möglich sei, 
seine Rechte total abzutreten, wenn für diesen Extremfall die 
Schriftlichkeit vorgesehen wird. Und das ist wahrscheinlich 
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das Wesentliche: Schriftlichkeit dient erheblich der Rechtssi
cherheit. Das war auch die Idee des Antrages der Kommis-
sion. Er hat im der auf nicht mehr 

eine etwas unklare erhalten. 
Ich bitte Sie, meinem zuzustimmen. Er die 

er übernimmt was vom Rat bereits als ein 
zur Urheberrechtsrevision formuliert wurde, und er 
Absatz 2 bereits eine Differenz zum Ständerat elimi-

nieren. 

Thür: Nach dieser Fülle von An1rr,:ir1Pn h,::,,:mtr,:in,::, 

schlicht und einfach, diesen ZU dri::,ir,li,::,n 

wollte man mit Artikel 15 eine 
der Urheberrechte an die 

Aa1·e~,e der ,C..rl:,eitgel,er oe,wer1<st1emt1en Dieses Unterfangen 

Worum es? 
Sehf WA1tn1:mt>nrlP 

Wi,r'lm·<>ti:l,ntii:; aus Kreisen ge-
ni:;ltti:;r,tii::,n Recht ist die Situation so - das 

wurde bereits von David ausgeführt -, dass urheber-
rechtlich geschützte Werke aus einem Arbeitsverhältnis nach 
der Zweckübertragungstheorie übergehen, d. h. im Klartext, 
es werden im Rahmen eines Arbeitsvertrages automatisch nur 
so viele Urheberrechte übertragen, wie das zur Erfüllung des 
Arbeitsvertrages notwendigerweise erforderlich ist Es ist nicht 
so, wie Herr Allenspach meint, dass man heute etwas regeln 
muss, wenn man diesen Mechanismaus in Gang setzen will. 
Man wollte aber diese Rechtsübertragung zugunsten des Ar· 
beitgebers ausdehnen. 
Die ersten Arbeiten in dieser Richtung datieren von 1969, 
1970. Man wollte damals eine Angleichung an das Patentrecht 
erreichen, wo sämtliche Resultate dem Arbeitgeber übertra
gen werden. Die Urheberverbände haben sich damals massiv 
zur Wehr gesetzt Bemerkenswerterweise wurden sie von Ver
legerpersönlichkeiten wie dem freisinnigen Nationalrat Theo
dor Gut oder dem SVP-Nationalrat Hans Conzett unterstützt 
Das will man heute offenbar nicht mehr. · 
Es ist die erklärte Absicht aller Antragsteller, nichts anderes als 
den heutigen Rechtszustand zu kodifizieren. Man fragt sich, 
weshalb man überhaupt noch eine Gesetzesänderung will, 
nachdem die ursprünglichen Absichten gescheitert sind. 
Es stellt sich die Frage, ob man mit einer solchen Kodifizierung 
nicht doch die Türe in Richtung einer dem Patentrecht entspre
chenden Regelung öffnen will, das eine sehr weitgehende 
Uebertragung der Urheberrechte beinhaltet 
Ich schlage Ihnen deshalb vor, diesen Artikel konsequenter
weise zu streichen, wenn Sie am gegenwärtigen Rechtszu
stand wirklich nichts ändern wollen. Dann erreichen Sie genau 
das, was offenbar auch Frau Nabholz mit ihrem Antrag beab
sichtigt Wenn man ein Gesetz macht, sollte man nicht das re
geln, was bereits klar ist und was bis heute nie zu Diskussio
nen oder Problemen geführt hat 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass weder in der öffentli· 
chen Diskussion noch in der Expertenkommission von inter
essierten Verbänden darauf aufmerksam gemacht worden ist, 
dass hier der herrschende Zustand unbefriedigend sei. !eh bin 
deshalb der Auffru'lsung, in diesem schon fast babylonischen 
Durcheinander sei am ehesten Klarheit zu schaffen, indem 
man den Artikel streicht und zur Kerihtnis nimmt, dass die ur
sprüngliche Absicht, .eine weitgel'!ende Uebertragung der Ur· 
heberrechte an die Arbeitgeber zu bewerkstelligen, geschei-
ter:t ist , 
Wenn Sie dem bundesrätlichen Vorschlag folgen würden; wä
ren Sie insofern inkonsequent, als Sie eine Einschränkung der 
an sich geltenden Zweckübertragungstheorie auf das Arbeits· 
verhältnis. befüiworten würden. Ich bin der Auffassung, dass 
diese Zweckübertragungstheorie auf alle Vertragsverhältnisse 
Anwendung finden sollte, wie das bisher der Fall war. Nach 
der bundesrätlichen Fassung würden Sie in diesem Zusam· 
menhang sogar eine Beschränkung in Kauf nehmen. 
Wenn Sie dem Streichungsantrag nicht folgen können, wird 
dem Anliegen mit dem ständerätlichen Vorschlag bzw. mit 
dem Vorschlag von Frau Nabholz, der nocil etwas präziser ge
fasst ist, ebenfall$ Rechnung getragen. Frau Nabholz hat ja 
ausdrücklicil erklärt, ihr Antrag bewege sich irn Rahmen der 
heute geltenden Regelung. Aber wie gesagt, wenn man das 
will, macht man das am einfachsten, indem man streicht 
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lch bitte Sie deshalb schlicht und einfach, diesen Artikel 15 zu 
streichen. 

loeb Unsere Fraktion 
von Herrn Allenspach zu 

nen das vor? Der der Kninrr,l<:::<:::lnn 

Wie sieht es aber bei den Klein- und Mittelbetrieben aus? Bei 
den Klein- und Mittelbetrieben, bei Jungunternehmern wird es 
den einen oder anderen geben, der das vergisst Schliesslich 
strafen wir mit einer solchen Regelung vor allem die kleinen 
und mittleren Betriebe. 
Sind wir nicht gerade heute darauf angewiesen, dass es kleine 
und mittlere Betriebe gibt? Sind wir soweit, dass wir vor allem 
Bürokratie machen wollen? Wollen wir, dass alles in Verträgen 
schriftlich zu fixieren ist und dass derjenige bestraft wird, der 
es nicht macht? Wir strafen eindeutig Jungunternehmen, 
kleine Unternehmen, die neu anfangen, die noch nicht sattel
fest sind und nicht mit Normverträgen arbeiten. Das können 
wir doch nicht tun. 
Ich schlage Ihnen deshalb mit der FDP-Fraktion vor, dem Bun
desrat zu folgen, also dem Antrag von Herrn Allenspach. 

Schmid Peter: Gestatten Sie mir nach diesen juristischen Bei
trägen wieder einmal einige Bemerkungen zur Kultur und zu 
den Kulturschaffenden. 
Materielle Güter sind teilbar und individuell. Wenn Sie eine 
Schokolade essen, kann nicht jemand anders dieselbe Tafel 
auch geniessen, es sei denn, Sie brechen ein Stück davon ab 
und geben es einer anderen Person, allenfalls gegen Bezah
lung. 
Kulturelle Güter sind unteilbar und Allgemeingut Ein Bild, ein 
Theaterstück können viele Personen geniessen, ohne dass es 
sich aufbraucht Sie sind allen zugänglich und sollen gerade 
möglichst vielen Menschen nahegebracht werden. Darum ist 
es selbstverständlich, dass Kulturschaffende ihre Werke nicht 
nur veröffentlichen, wenn die kommerzielle Seite stimmt 
Künstler sein ist eine Berufung, eine Passion, eine Lebenshal
tung. Geistvolles weiterzugeben, Freude zu schenken, ande
ren tiefere Erkenntnisse aufzuschliessen, istfür sie eine Selbst
verständlichkeit Sie tun es in ihrer Mehrheit, wie Sie wissen, 
auch wenn sie als Urheber nur kärglich davon zu leben haben. 
Gerade deshalb ist es unfair, wenn im l.)rheberrechtsgesetz 
Regelungen getroffen werden, die einen Besitzanspruch auf 
ein geistiges Gut verankern, von dem dann ausgerechnet und 
zuerst die Künstler selbst ausgeschlossen werden. Das macht 
ein künstlerisches und kulturelles Werk, welches seinem We
sen nach Allgemeingut il:rt, zum ausschllesslichen Besitz, an 
dessen Weiterverbreitung der Künstler weder beteiligt ist noch 
sonderlich daran interessiert sein kann und der Proouzent nur 
soweit, als es ihm etwas einbringt 
Der Produzent macht sich also.das Werk wie·ein materielles 
Gut zu eigen, ergreift davon Besitz und verdient daran, wäh· 
rend der Künstler es weiterhin als Allgemeingut der Oeffent
lichkeit unentgeltlich zur Verfügung zu stellen hat Das ist nicht 
inQrdnung. 
Gerechterweise gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder wird 
ein geistiges Werk als Allgemeingut betrachtet, dann soll nie
mand davon profitieren, oder das Werk ist bereits zu einem 
Handelsprodukt geworden, das etwas abwirft Aber dann sol
len jederzeit alle, die am Zustandekommen des Werks betei
ligt waren, etwas davon haben, auch die Künstler. 
Da Künstler nicht vom Musenkuss und vom reinen Geist leben 
und überleben können, gibt es nur den zweiten Weg, und zwar 
auch für Kollektivwerke. Dass für sie die Situation etwas kom-
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ist, das Risiko etwas kann, rechtfertigt eine 
unstatthafte Aneignung bzw. Enteignung nicht Wenn 

das Verhandeln etwas schwieriger wird, darf dies doch kein 
Grund sein, zum Handel überzugehen und alles 
nach demselben Verhandelt wer®n soll 
auch, und dann, wenn sich die einzelnen Beiträge 
nicht so voneinander trennen lassen. Das heisst aber, 
dass es im Einzel- wie im nur matSS!les,ch11ei
derte zwischen Urheber und Produzenten ge-
ben kann und dass solche daher auch deren 
ausschliessliche müssen. Das ist bis 
heute so hat meines Wissens zu keinen un-

heraus bitte ich Sie, 
auch im Namen entweder den Artikel 15 
zu streichen oder jene Versionen zu unterstützen, die zugun
sten der Kulturschaffenden ausfallen oder der Fassung des 
Ständerates nahekommen. Man kann vom Ständerat halten, 
was man will. aber das kulturelle Gewissen scheint bei ihm 
besser ausgebildet zu sein. Beweisen Sie das Gegenteil, oder 
stehen Sie ihm wenigstens in nichts nach, und unterstützen 
Sie bei den Artikeln 15 und 17 alle Versionen, die im Sinne des 
Ständerates sind! 

Hess Peter: Ich glaube, die Verwirrung ist beinahe total nach 
den verschiedenen Voten, die nun gefallen sind. Wir müssen 
noch einmal zurückfinden zum Ursprung der Auseinanderset
zung bei Artikel 15. Es ist verschiedentlich angetönt worden, 
dass wir zwei grundsätzliche Regelungsmöglichkeiten einan
der gegenübergestellt haben. Der Bundesrat hat die heutige 
Praxis festschreiben wollen, das heisst, es wird dann und so
viel an Urheberrechten übertragen, als es ein Vertragsverhält
nis mit sich bringt In der Kommission haben wir uns gar nicht 
so intensiv über diese grundsätzliche Frage unterhalten, son
dern es ging uns darum, Rechtssicherheit zu schaffen, und wir 
haben uns für die schriftliche Form der Abmachungen stark 
gemacht 
Frau Nabhofz geht wesentlich weiter als der Bundesrat und 
sagt, dass Rechte nur dann übergehen, wenn dies schriftlich 
bzw. im Vertragsverhältnis vereinbart ist Hier ist der Kern der 
Auseinandersetzung. Es ist von verschiedenen Rednern dar
gelegt worden, dass wir Gefahr laufen, mit der Vertragsrechts
theorie, wie sie von Frau Nabholz vertreten wird, die Sachlage, 
vor allem auch in kleinen Unternehmungen, zu komplizieren, 
und da müssen wir uns überlegen, ob wir mit der Regelungs
dichte so weit gehen wollen. 
Persönlich bin ich zur Ueberzeugung gekommen - und ich 
glaube, dass auch meine Fraktion dem Folge leisten kann -, 
dass der Vorschlag des Bundesrates grundsätzlich akzepta
bel wäre, wenn er nicht so eng gefasst wäre, bezogen nur auf 
das Arbeitsvertragsverhältnis. Der Ständerat geht insofern ei
nen Schritt weiter, als er für den Fall, dass sämtliche Urheber
rechte abgetreten werden, Schriftlichkeit verlangt, was der 
Rechtssicherheit dient Per saldo komme ich aber nach der 
gesamten Auseinandersetzung zum Ergebnis, dass wir wohl 
mit dem Antrag Thür am besten fahren, indem man den gan
zen Artikel 15 streicht und der bewährten Praxis den Vorrang 
lässt, das. l'lelsst, Sie .s.ind weniger perfektionistisch. und ver
zichten darauf, alles und jedes Detail in einem Gesetz festle
gen zu wollen. 
In djesem Sinne bitte ich Sie, nach der langen gewalteten Dis
kussion dem Antrag Thür zu folgen. 

M. Coucheplri, .rapporteur: Comme M: David l'a dit, la propo
sition de la commission n'est pas tres clalre et nous devons 
nous rallier ä la proposition de Mme Nabholz, qui exprime , 
mieux !'Intention de la majorite. Nous renoni;ons donc a 1a pro~ 
position de la commission en faveurde celle de Mme Nabholz. 
II reste, des lors, deux propositions, l'une du cöte de 
Mme Nabholz, et l'autre du cöte du Conseil federal. Dans la 
pratique, la prC>posltion de biffer est tres proche de la proposi
tlon du Conseil federal. Pour Mme Nabholz et la COIT.mission, 
le probleme du transfert des droits de l'auteur, soit de l'em
ploye ä l'employeur. doit etre regte dans le contrat, peu Im
porte que ce dernier soit ecrit ou oral, avec toutefois une 
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comme le propose M. 
puisque dans ce cas-la on 

cm::>lt <lies ,ob11gat1011s et en vertu du prim::ipe de la 
foi, on cherchera comprendre quelle etait l'intention 

et si, des le depart, celles-ci avaient voulu que le 
trar1sfe>rt des droits ait lieu. Vous avez donc le choix entre une 
solution qui peut etre critiquee, celle du Conseil federal, et la 
proposition de M. Thür consistant ä laisser ä l'interpretation 
des parties, en fonction. de la theorie de la bonne foi, le 
contenu de ce contrat ainsi que les buts de celui-ci, et d'autres 
propositions, cömme celle de Mme Nabholz, qui visent ä une 
plus grande securite du droit, avec tout de meme un certain 
nombre de risques, evoques tout ä l'heure, en particulier pour 
des petites et moyennes entreprises. Ces demieres, n'ayant 
pas Ja meme habitude des instruments juridiques, pourraient 
oublier ou negliger de consigner parecrit des dispositions qui 
pourtant, dans I' esprit des deux parties, auraient ete claires. II 
s'agit donc de choisir entre davantage de securite du droit, 
avec peut-etre le risque de defavoriser certaines entreprises, 
et une theorie plus pragmatique, basee sur la finalite du 
contrat 
En ce qui me conceme, apres les discussions en commission 
et apres le debat d'aujourd'hui, je crois que la solution du 
Conseil federal et de M. Thür est meilleure, bien que ce ne soit 
pas celle de la majorite de la commission. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Zuerst zur Formulierung des 
Kommissionsvorschlages. Ich muss Ihnen sagen, dass diese 
Formulierung etwas verunglückt ist und wir sie nicht aufrecht 
erhalten. Wir ziehen unseren Vorschlag zugunsten des An
trags Nabholz zurück. 
Worum geht es hier? Der vorliegende Artikel regelt den Sach
verhalt des abhängigen Werkschaffens, das heisst, er regelt 
die Urheberschaft an Werken, die in einem Arbeitsverhältnis 
geschaffen werden. Auch bei solchen abhängigen Werken 
können die originären Urheberrechte nur jener natürlichen 
Person zustehen, die das Werk schöpft Das ist der Arbeitneh
mer. Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses müssen aber diese 
Rechte in einem gewissen Umfang auf den Arbeitgeber über
gehen können. Artikel 15 der bundesrätlichen Fassung bzw. 
Absatz 1 der ständerätlichen Fassung regelt das nach der gel
tenden Lehre und Praxis. Es gilt dabei die sogenannte Zweck
übertragungstheorie; d. h.: Was ist der Inhalt des Zweckes 
des Vertrages? 
Nach di.eser TMorie und der bisherigen Praxis. werden die 
Dienstwerke übertragen, wenn sie im Rahmen der vertragli
chen Pflichten geschaffen worden sind oder, wie der Bundes· 
rat sagt, wie das Arbeitsverhältnis es mit sich bringt, wobei 
diese Formulierung leider etwas einschränkend ist Die bun
desrätliche Fassung normiert also die geltende Praxis und 
speziell die Zweckübertragungstheorie im Urheberrecht Ab
satz 2 der ständerätlichen Fassung sowie unsere w:sprüngli
che Fassung, die die Schriftlichkeit vo~ieht, normieren die 
Vertragsrechtstheorie für eine bestimmte Gruppe von Verträ
gen. Wir stehen also vor der Frage, ob wir die bis jetzt geltende 
Zweckübertragungstheorie oder aber die Vertragsrechtstheo-
rie normieren wollen. · 
Ich komme zum Antrag von Frau Nabholz, wo es in Absatz 1 
heisst «insoweit ...•• als dies im Vertrag vereinbart wurde». Da
mit wird eine Selbstverständlichkeit normiert Ein Vertrag ist 
immer vorhanden, sei er schriftlich oder mündlich. Frau Nab
holz verlangt ja nicht Schriftlichkeit, folglich gilt das auch für 
mündliche Verträge, welche durch mündliche Uebereink.unft 

rn:,:1uunrr,i:>n dass das falsch 
denn in der nicht, es gibt sehr viele Ver-

dieser Art- nehmen wir das der Werbeverträge, 
abgewickelt werden. wir generell Schrift-

'"'"1::in,nAn wir realitätsfremd und 
nicht zur bei. 
Zum Antrag Thür: Herr Thür verlangt Streichung. In der Kom-
mission wurde diese nicht erörtert In meinem Namen 
muss ich Der von Herrn Thür ist der beste. Er 
löst das am Wir haben damit die geltende 
Rechtsordnung OR und Praxis. Ich schlage Ihnen vor, in erster 
Priorität dem Antrag Thür zuzustimmen, in zweiter Priorität 
dem Bundesrat, wobei diese Fassung leider etwas eng ist, 
und in dritter Priorität Frau Nabholz, die die ständerätliche Fas
sung modifiziert aufnimmt 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne zu entscheiden. 

Bundesrat Koller: Es ist tatsächlich schwierig, bei dieser Viel
zahl von Anträgen die Uebersicht zu bewahren. Es ist daher si
cher gut, wenn nochmals .klar ausgeführt wird, worum es sich 
bei Artikel 15 überhaupt handelt 
Es geht bei Artikel 15 allein um die Frage, was bezüglich der 
Urheberrechte gilt, wenn das geschützte Werk in Erfüllung ver
traglicher Verpflichtungen, vor allem eines Arbeitsvertrages, 
geschaffen worden ist Die Antwort auf diese Frage ist einfach. 
Sie kann im Rahmen des Privatrechtes nur lauten: Es kommt 
darauf an, was die Parteien miteinander vereinbart haben, 
denn es gilt selbstverständlich die Vertragsfreiheit Das wird im 
Antrag von Frau Nabholz in Absatz 1 ausdrücklich gesagt, 
muss aber nicht gesagt werden, weil es im Privatrecht eine 
Selbstverständlichkeit darstellt 
Nun werden aber die Vertragsparteien im Rahmen eines Ar- · 
beitsvertrages, eines Werkvertrages oder eines Auftrages oft 
keine ausdrückliche Abmachung bezüglich die Urheber
rechte treffen. Deshalb hat sich der Bundesrat die Frage ge
stellt, ob der Gesetzgeber für diese unklare Rechtslage nicht 
eine Auslegungsregel aufstellen sollte. Das hat der Bundesrat, 
wenigstens für den Bereich des Arbeitsvertrages, vorgeschla
gen. Der Antrag des Bundesrates ist nichts anderes als eine 
solche Auslegungsregel, die festlegt, was gelten soll, wenn 
keine ausdrückliche Parteivereinbarung getroffen worden ist 
Diese Auslegungsregel beruht auf der von Lehre und Recht
sprechung entwickelten Zweckübertragungstheorie. 
Noch einige Bemerkungen zur Fassung des Ständerates: Der 
Ständerat hat im ersten Absatz diese Auslegungsregel des 
Bundesrates übernommen, dann aber ein Schriftformerfor
dernis für Globalabtretungen zum Schutz der Kulturschaffen
den zusätzlich aufgenommen. Ich habe Zweifel, ob das am 
richtigen Ort steht, ·handelt es sich doch um eine allgemeine 
vertragsrechtliche Bestimmung und nicht um eine Ausle
gun.gsregel. Der .zweite Absatz der Fassung des Ständerates 
würde, wenn man an ihm festhalten möchte, eher in Artikel 14 
hineingehören. 
Es stellt sich aber noch eine andere Frage: Diese Schutzbe
stimmung, also Schriftformerfordernis bei Globalabtretungen 
im Rahmen abhängigen Werkschaffens, kann auch kontrapro
duktiv wirken. Eine solche gesetzliche Bestimmung kann 
leicht dazu führen, dass die Auftraggeber eine entsprechende 
Standardklausel schriftlich in den Vertrag aufnehmen. Dann 
erreicht man mit dieser Bestimmung genau das Gegenteil von 
dem, was man eigentlich wollte. 
Damit komme ich auch zum Antrag von Herrn Thür. Herr Thür 
sagt, da wir einerseits am Prinzip der Vertragsfreiheit festhal
ten wollten und andererseits die Zweckübertragungstheorie 
als Auslegungsregel unbestritten sei, würden wir das Problem 
am besten lösen, indem wir den ganzen Artikel streichen. Ich 
muss Ihnen ehrlich sagen: Ich könnte mit dem Antrag Thür le
ben, denn auch die Auslegungsregel des Bundesrates hat 
eine kleine Schwäche. Sie bezieht sich -was ja vor allem Frau 
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Noch ein Wort zum 
Absatz 1 hält ihr Antrag 
Prinzip der Vertragsfreiheit Und in Absatz 2, glaube ich, 
Nabholz, besteht bei Ihrem Antrag doch eine gewisse Inkohä
renz, weil Ihre Kritik an Absatz 1 auch auf Absatz 2 in der Fas
sung des Ständerates zutrifft, der auch nur das Arbeitsverhält
nis betrifft Ich weiss nicht, ob Sie dort diese Einengung wirk
lich wollen. Ich bin aber ganz generell gegen diesen Absatz 2 
in der Fassung des Ständerates, weil ich überzeugt bin, dass 
eine solche gutgemeinte Schutzvorschrift sich wahrscheinlich 
per saldo kontraproduktiv auswirken wird, weil dann einfach 
Standardklauseln betreffend die Globalabtretung der Urhe
berrechte in die Verträge aufgenommen werden. 
Ich empfehle Ihnen per saldo, dem Streichungsantrag von 
Herrn Thür oder dann dem Bundesrat - aber in der richtigen 
Auslegung und nicht in der Auslegung von Herrn Thür - zuzu
stimmen. 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag David/Seiler Hanspeter 89 Stimmen 
Für den Antrag Allenspach/AP-Fraktion 50 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung-Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag Nabholz 104 Stimmen 
Für den Antrag David/Seiler Hanspeter 30 Stimmen 
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zum Beschluss des Ständerates 

zum Beschluss des Ständerates 

zum Beschluss des Ständerates 

Art.17 
commission 

Al. 
Si roeuvre est creee par plusieurs auteurs en execution d'un 
contrat, sous la responsabilite d'un producteur et a ses ris
ques et perils, ce dernier acquiert le droit exclusif d'utiliser 
l'oeuvre collective; l'article 7, a!inea 4, est reserve. 
Al.2,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition David 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.3 
Biffer 

Proposition Poncet 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Proposition Borradori 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Seiler Hanspeter 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Thür 105 Stimmen Proposition du groupe des automobilistes 
Für den Antrag Nabholz 42 Stimmen Adherer au projet du Conseil federal 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Schafft der Arbeitnehmer bei der Ausübung seiner dienstli
chen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 
ein Computerprogramm, so ist der Arbeitgeber allein zur Aus
übung der ausschliesslichen Verwendungsbefugnisse be
rechtigt 

Art.16 
Proposition de la commission 
L'employeur est seul autorise a exercer les droits exclusifs 
d'utilisation sur le logiciel cree par fe travailleur dans I' exercice 
de son actMte au service de l'employeur et conformement a 
ses obfigations contractuelles. 

Angenommen -Adopte 

Art.17 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Wird ein Werk in Ertullung eines Vertrages unter der Verant
wortung und auf Kosten und Gefahr eines Produzenten von 
mehreren Urhebern geschaffen, so erwirbt der Produzent das 
ausschliessliche Recht für die Verwendung des Kollektiv· 
werks; Artikel 7 Absatz 4 bleibt vorbehalten. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag David 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Streichen 

David: Zusammen mit den übrigen Antragstellern, ausser 
Herrn Jürg Scherrer von der Fraktion der Auto-Partei, bean
trage ich Ihnen, dem Ständerat zu folgen. Der Artikel 17 ist si
cher ein zentraler Artikel dieses Gesetzes. Der Bundesrat hat 
ursprünglich vorgeschlagen, dass bei Miturheberschaft an ei
nem Kollektivwerk sämtliche Rechte automatisch an den Pro
duzenten abgetreten werden, und zwar von Gesetzes wegen. 
Die Urheber wenden gegen diese Regelung mit Recht ein, 
dass das praktisch auf eine Enteignung ihrer Urheberrechte 
hinausläu~ 
Die Kommission des Nationalrates hat diesen Artikel gegen
über demjenigen des Bundesrates nur ganz unwesentlich ab
geändert: Sie verlangt nämlich, dass von Gesetzes wegen alle 
Verwendungsrechte vom Urheber automatisch an den Produ· 
zenten abgetreten werden müssen. 
Beide Vorschläge-vom Bundesrat wie von der Kommission -
sind international absolut singuläre Lösungen. Es gibt nir
gends ein Land, das von seinen Urhebern verlangt, dass sie 
alle Rechte in der einen oder anderen Form in dem Umfange, 
wie es hier~orgesehen ist, per Gesetz abtreten müssen. 
Herr Zimmern hat im Ständerat mit Recht darauf hingewiesen, 
dass es kein öffentliches Interesse gibt, das den Gesetzgeber 
zu einer solchen Lösung veranlassen könnte. Zur Diskussion 
steht ein Eingriff in die Privatrechtsautonomie· von ganz gros
sem Umfange. Die Vertragsfreiheit hat bisher auch bei Kollek
tivwerken sehr gut gespielt Die Filmproduzenten, die an dem, 
was hier vorgeschlagen wird, am meisten interessiert sein 
müssten, haben den Wunsch nach einer solchen Lösung 
überhaupt nie geäussert Sie können mit der Vertragsfreiheit, 
wie das heute der Fall ist, sehr gut leben. 
Dazu kommt eine weitere Ueberlegung: Wenn der Gesetzge
ber schon eingreift, müsste er im Privatrecht zugunsten der 
schwächeren Vertragspartei eingreifen. Sr müsste also zugun-
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sten Mit der des Bundesrates 
und jener der Nationalratskommission aber massiv 
zugunsten der Produzenten eingegriffen, uhne diese 
selbst das überhaupt wollen. Eine solche Regelung löst keine 
Probleme, sondern schafft Probleme. Der Artikel stammt auch 
nicht aus der Praxis. Wo er worden ist und welches 
seine konkreten Ziele sind, bis heute unklar. 
Ich bitte Sie, dem Ständerat zuzustimmen. 
Herr Scherrer hat in seinem Votum zu Artikel 15 erklärt, er 
wolle bei Artikel 17 dieselbe Lösung wie bei Artikel 15. Wenn 
die Auto-Partei das tatsächlich will, so muss sie dem Ständerat 
- und nicht etwa der Nationalratskommission oder gar dem 
Bundesrat- zustimmen. 
Der Ständerat stützt sich auf die ZwecJcüb,ert1ragun1;istihec>rie 
wie sie vorher auch von Herrn 
den ist und wie sie generell 
rechten gilt: Im Zweifel ist davon au:),uyi:::1 
ber Rechte nur in dem Umfang übE,rtriigt, 
chung des Vertragszwecks erforderlich Das soll nicht nur 
für den Einzelurheber gelten, sondern auch dann, wenn meh
rere Urheber an einem Werk mitarbeiten. Es gibt keinen stich
haltigen Grund, zwischen dem Einzelurheber und den Mitur
hebern einen Unterschied zu machen. 
Noch eine Bemerkung zu Absatz 3 des Ständerates: Ich habe 
in meinem Antrag vorgeschlagen, diesen Absatz 3 zu strei
chen. Er schafft Verwirrung, er ist nicht notwendig und ist über -
flüssig. Für bestimmte «Verwendungen des Kollektivwerks» 
wird eine. Vergütungspflicht vorgeschrieben; diese ist aber 
selbstverständlich. Wenn die Rechte nicht abgetreten sind, 
muss bei der Abtretung auch über die Vergütung verhandelt 
werden. Auf diesen Absatz 3 kann ohne weiteres verzichtet 
werden. 
Ich bitte Sie, in einem zentralen Punkt dieses Gesetzes, in Arti
kel 17 Absatz 1, dem Ständerat zuzustimmen. Sie haben vor
hin bei Artikel 15 der Streichung zugestimmt Wenn ein Strei
chungsantrag kommt, wäre er noch besser als die ständerätli
che Lösung. Ich könnte auch einem Streichungsantrag voll
umfänglich zustimmen. 

M. Poncet: Lors de notre discussion d'hier, M. Couchepin ver
sait des torrents de larmes sur les bibliotheques, qu'il nous de
crivait bientöt ruinees et poussees a la faillite par le centime 
des bibliotheques. On a ensuite longuement evoque cette 
catastrophe qu'entrainerait Je droit de suite pour le milieu du 
commerce de l'art et cette longue colonne d'exiles occupant 
les routes suisses, fuyantvers l'Angleterre, s'expatriant un peu 
a la maniere des huguenots qui venaient se refugier en Suisse 
apres la revocation de I' edit de Nantes. 
Ce matin, le moment est venu de pleurer sur le sort des pro
ducteurs. En effet, contrairement a ce que pourrait donner a 
penser une lecture hätive, le producteur n'est en general pas 
quelqu'un qui a l'exercice des droits cMls, qui sait faire la diffe- · 
rence entre un debit et un credit, qui sait llre un contrat avant 
de le signer. Le producteur est quelqu'un a qui la loi doit accor
der sa protection, lui donnant des droits de propriete qui resul
tent automatiquement du texte legal, faute de quoi nous cou
rons ä la catastrophe. 
On a evoque tout a l'heure, lors de la discussion d.e l'article 15, 
lareglede la liberte des oonttats. Voici venue une belle occa
sion d'en faire application. Jusqu'ä malntenant, cette regle de 
la liberte des oontrats a domine !'ordre juridique suisse. On n'y 
deroge que dans des Situations tout ä fait particulieres - en 
matiere de protection des oonsommateurs, par exemple, dans 
la vente par aoomptes ou dans certains domaines qui relevent 
de la protection de la personnalite. Mals dans un contexte tel 
que celui-ci - et M. Zimmerli l'a d'aille.urs bien rappele dans 
son intervention du mois de mars dernier-ou jusqu'ä mainte
nant il n'existe pas un seul exemple en jurisprudence, et no
tamment dans 1~ jurisprudence du Tribunal federal, ou ce pro
bleme aurait pu se poser, nous sbmmes vraiment dans un cas 
d'ecole d'application de la boutade ou du proverbe anglo
saxon «lf it ain't broken, don't fix it», si ce n'est pas casse, il 
n'est pas necessaire de reparer! Le systeme fonctionne bien, 
vous avez en presence un certain nombre de parties qui peu
vent se mettre d'accord, par contrat Laissons-les regler leurs 
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rapports contractuels comme elles l'entendent II ne-
cessaire le legislateur intervienne, et surtout avec une teile 
ampleur, un domaine qui releve de la de la 
sphere et ou chacun doit etre libre de pouvoir msoo:ser 
de ses comme il l'entend. C'est la raison pour 

1nr,1,:,rrm~ de vous rallier a la version du 

On. Borradori: La formulazione proposta dalla Commissione 
del Consiglio nazlonale trascura il fondamentale 
della liberta contrattuale e prevede per contro una cessione le
gale a favore del produttore. 
Nell'attuale, vlgente normativa sul diritto d'autore prevale in
vece la piu completa libertä contrattuale, ed in particolare non 
vi e nessuna disposizione consacrata ai produttori. 
E' bene sottolineare ehe ciö non ha fino ad oggi creato pro
blemi di sorta Ciö significa ehe i contratti e le relative teorie 
d'lnterpretazione hanno giä portato a quella sicurezza giuri
dica ehe oggi si reclama e ehe ci si illude di vedere accresciuta 
mediante l'introduzione del cosiddetto articolo sui produttori. 
La proposta della Commissione del Consiglio nazionale conti
ene inoltre una regolamentazione poco flessibile e rigida, ciö 
ehe la rende del tutto inadatta a coprire, come invece dovr
ebbe, tutta una serie di casi e a fornire una soluzione a situa
zioni molto differenti l'una dall'altra 
Tutte le proposte ehe divergono e si distanziano dalla liberta di 
contratto pongono in definitiva piu problemi di quanti non ne 
sappiano risolvere. 
La cessione legale, ehe rovescia l'usuale regola giuridica se
condo cui dei diritti possono essere trasferiti solo mediante 
contratto, si configura dunque nel caso concreto come una 
violazione ingiustificata e del tutto inutile della liberta indivi
duate. 
Vi chiedo quindi di volere adottare la formulazione dell'artico
lo 17 cosl come proposta dal Consiglio degli Stati. 

Seiler Hanspeter: Artikel 17 will sämtliche Urheberrechte be
ziehungsweise sämtliche Verwendungsrechte an einem Kol
lektivwerk dem Produzenten übertragen. Ich weise darauf hin, 
dass das geltende Recht keine solche Vorschrift enthält, ohne 
dass dies bis jetzt Je zu nennenswerten Problemen geführt 
hätte. Ich weise auch darauf hin, dass mit Ausnahme der USA 
bis jetzt kein einziges Land eine ähnlich weitgehende Bestim
mung zugunsten der Produzenten eingeführt hat 
Ich denke etwa an den Bereich der Volksmusik. Die meisten ln
terpretenleistungen, so zum Beispiel kollektive Darbietungen, 
fallen auch unter Artikel 17. Die Rechte, die man den Interpreten 
in Artikel 34 nun endlich zu geben gewillt wäre, nimmt man ih
nen zu einem grossen Teil mitArtikel 17 gleich zum voraus wies 
der weg .. Der in diesen Fällen wirtschaftlich Stärkere wird ge
setzlich noch stärker geschützt, und wir würden ein Rechtsmo
nopol regelrecht mit P350-Beton zementieren. 
Die Fassung der Kommission führt faktisch zu einer gesetzli
chen Enteignung des Urhebers oder der Urheber. Die Ver
tragsfreiheit zwischen den Vertragspartnern wird praktisch 
ausgeschaltet Die Vertragsparteien sollen selbstverständlich 
Vereinbarungen im Sinne dieses Artikels treffen können, aber 
auf freier Basis; sie sollen selber dafür die Verantwortung tra
gen. Muss den eigentlich alles von Staates wegen verordnet 
werden? Vertragsfreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Rechts
ordnung. Der Ständerat hat das in seiner Formulierung gewür· 
digt 
Ich bitte Sie deshalb, auch hier der ständi:lrätlichen Fassung 
den Vorzug zu geben. Bezüglich Absatz 3 könnte ich mich ge
gebenenfalls dem AntragDavid anschliessen. 
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der Fraktion der 

Hess Peter: Wie bei Artikel 15 haben wir auch hier wieder eine 
Wir müssen uns vor 

wollte. Der Bundesrat 
ge1nai,s \A<>Olt'hor der Produzent immer 

automatisch Urheberrecht, also das 
Recht des Urhebers wie die "'"'"rn,,..h_ 
ten, erwirbt, sofern nicht intern etwas r.:orm1'\toi1lin<5<' .,,.,,,,,;,.,i,,,,,4 
wird. 

fürVA1ir"'nd'rArr1Arr 
dann für 
oder einen mii,nlir•h<:t grc>ss:züt1igEm 
die des ~i!,nri,:,r;:at,:,.:: 

gegen kommt . 
In der Kommission des Nationalrates haben wir uns einstim
mig auf die Lösung, wie sie hier vorliegt, geeinigt, und zwar 
weil wir der Auffassung waren, dass vielleicht die bundesrätli
che Fassung etwas zu restriktiv war, indem sie das ganze, um
fassende Urheberrecht dem Produzenten überlässt Wir ha
ben gesagt, es müsste eigentlich genügen, wenn wir dem Pro
duzenten von Gesetzes wegen das Verwendungsrecht, das 
Nutzungsrecht, überlassen, dass aber das ureigene Urheber
recht, also die Schöpfung, beim Urheber verbleibt 
Herr Seiler Hanspeter, es ist nicht richtig, wenn Sie. sagen, 
man enge mit der nationalrätlichen Lösung die Vertragsfreiheit 
ein. Die Vertragsfreiheit steht über der nationalrätlichen Lö
sung. Das heisst, wenn Sie schriftlich etwas anderes vereinba
ren, so geht das natürlich vor. Wir stehen hier im Privatrecht 
Soweit wir hier etwas nicht untersagen, gilt das Privatrecht wei
ter. Die Vertragsfreiheit ist mit der nationalrätlichen Lösung ge
währleistet 
Wenn Sie jetzt entscheiden, halten Sie sich bitte einfach vor 
Augen, dass wir drei verschiedene Konzepte haben. Der Bun
desrat will das gesamte Urheberrecht von Gesetzes wegen 
übergehen lassen, der Nationalrat will nur die Verwendungs
rechte von Gesetzes wegen übergehen lassen, und der Stän
derat will nur das übergehen lassen, was im Vertrag geregelt 
ist Hier haben jetzt vor allem die Produzenten von grossen 
Werken, Filmwerken usw., meines Erachtens zu Recht gesagt, 
das sei unpraktisch, dann müssten sie immer mit allen mögli
chen Teilurhebern schwierige Verträge abschliessen. Das hat 
zur Folge, dass dann ein Teilurheber, der vielleicht nur einen 
untergeordneten Beitrag erbringt, das gesamte Werk blockie
ren kann. 
Herr Kollege Eisenring-er ist nicht mehr im Rat- hat auch das 
Beispiel der Textilindustrie angeführt, wo für verschiedene 
schöpferische Gestaltungen im Bereich des industriellen De
signs, der Modezeichnungen, verschiedene Teilurheber am 
Werk sind. Er hat uns vor Augen geführt, dass diese ständerät
liche Lösung für die Wirtschaft überhaupt nicht praktikabel 
und tragbar wäre. 
Daher muss ich Sie bitten, entweder dem Bundesrat oder dem 
Nationalrat zuzustimmen oder dann wie bei Artikel 15 zu strei
chen_, aber beileibe .nicht dem Ständerat zuzustimmen, denn 
die Folge davon wäre etwas, was auch Herr Seiler Hanspeter 
nicht möchte. ' 

Loeb Frangois: Wir sind hier nun mitten in einem dieser Span
nungsfelder, die ich am Anfang angesprochen habe, als wir 
feststellten, wie weit die Spannungsfelder innerhalb des Urhe
berrechtes sind. Sowohl der Produzent als auch der Urheber 
haben ein lnteress.e: Der Produzent versucht, mit verschiede
nen Urhebern ein Werk zu gestalten. 
Wenn wir nun in die Richtung des Ständerates gehen, machen 
wir folgendes: Wir verhindern, dass Kollektivwerke gefördert 
werden, d. h. viele Produzenten werden sagen: Jetzt muss ich 
aufpassen, das wird so kompliziert, dass ich auf ein Kollektiv
werk lieber verzichte. 
Wir müssen also versuchen, einen Mittelweg zu finden, der ei
nerseits dem Produzenten ermöglicht zu produzieren mit 
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verschiedenen Urhebern, ohne dass es 1<n,nnii.,,;,,,r1 

und wir müssen andererseits den Urhebern 
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wenn etwas aus einem Kollektivwerk und 
für sich selber benützen wollen. Ich glaube, dass die National-
ratskommission einen valablen Weg hat, einen Zwi-
""''"'"'w""' der aber von den sie sind 

dass der viel besser 
wäre. 
der ist 
Ich möchte Sie bitten, diesem beizustimmen. 
Beim Ständerat haben wir zusätzlich noch eine Kontradiktion 
zwischen Absatz 3 und Absatz 1 -wir haben es 
An und für sich wäre die des Bundesrates den 
Produzenten sicher die beste. Wir glauben aber, dass es ver-

ist, wenn zum Beispiel ein grafisches Werk, das von 
oder von einer Zeitschrift veröffentlicht wurde, 

trotzdem herausgenommen und von einzelnen Urhe
bern genutzt werden kann. Das ist der Sinn, den wir bieten 
möchten. Aber wir möchten auch, dass die Produzenten wei
terhin aktiv sind. Wir dürfen mit der Gesetzgebung nicht die 
Produzenten entmutigen und es ihnen so kompliziert machen, 
dass sie sagen: Auf.diesen Film, auf dieses Buch, auf dieses 
Gemeinschaftswerk verzichte ich lieber. Wir blockierten also 
die Initiative der Produzenten; das kann doch nicht der Sinn 
unserer Gesetzgebung sein. 

Meyer Theo: Es war schon in der Kommission nicht einfach, 
zwischen diesen juristischen Spitzfindigkeiten den richtigen 
Weg zu finden. Ich habe den Eindruck, dass die nationalrätli
che Kommission einen Blackout gehabt hat, und möchte Ih
nen beantragen, auf die Version des Ständerates zurückzuge
hen oder den Artikel allenfalls zu streichen; das kommt prak
tisch auf das gleiche heraus. Wenn die Vertragsfreiheit gege
ben ist, dann ist sie auch ohne diesen Paragraphen gegeben. 
Aber sicher ist die Version des Ständerates besser als jene, die 
wir in der Nationalratskommission-produziert haben. 

Rychen: Ich gehe jetzt davon aus, dass all jene, die bei Arti
kel 17 für die Fassung des Ständerates sind, wie auch jene, 
die für die Fassung der nationalrätlichen Kommission sind, ei
gentlich das Beste wollen, dass sie nämlich den Urheber mög
lichst gut schützen und gleichzeitig die Risikobereitschaft des 
Produzenten nicht abtöten wollen. Es geht hier um den Streit, 
welche Fassung in der Praxis besser anwendbar ist 
Ich möchte - wenn das möglich ist - Herrn Bundesrat Koller 
eine Frage stellen: Herr Bundesrat, es wäre für die Entschei
dung hier wesentlich, von Ihnen zu hören, wie wei_t sich die Ab
sätze 1 und 3 in der ständerätlichen Fassung widersprechen. 
Die Antwort auf diese Frage könnte einiges klären: Wenn es 
nämlich so ist, wie es uns in der nationalrätlichen Kommission 
erklärt wurde, könnte dies vielleicht vorgefasste Meinungen 
aufweichen oder ändern. Ich möchte gerne, dass Sie darauf 
eintreten und Klarheit schaffen. 
Ich persönlich habe den Schluss gezogen, dass die national
rätliche Fassung vor allem für die Urheber besser wäre. Diese 
Ueberzeugung habe ich in erster Linie deshalb bekommen, 
weil in der nattonalrätlichen Fassung der entscheidende Hin
weis auf Artikel 7 Absatz 4 gemacht wird, der aus meiner Sicht 
auch sehr entscheidend ist Ich möchte, Herr Bundesrat, dass 
Sie uns hier weitere Auskünfte erteilen, 

M. Couchepln~ rapporteur: II s'agit a l'article 17 de regler le 
probleme cree par le fait qu'une oeuvre est fe fruit du travail de 
plusieurs auteurs. Selon la solution du Conseil federal, tous 
les droits, c' est-ä-dire le droit exclusif et les droits a remunera
tion, passent au producteur. Le droit exclusif recouvre tes 
droits definls ä l'article 10 de la loi En simplifiant les choses, 
c'est le droi_t de reproduire le spectacle, de multiplier l'oeuvre
ä I' exception des photocopies qui sont toujours autorisees. 
D'autre part, il existe une deuxieme c:ategorie de droits, ce sont 
ceux ä remuneration, ceux ä redevances. Le droit exclusif, 
c'est le droit d'autoriser ou de refuser la reproduction de l'oeu· 
vre et les droits ä remuneration sont des droits purement mate· 
riels. · · · 
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La Solution du Conseil federal 
clusif que les drolts a 
Pour le Conseil des aucun 
ducteur, dans la mesure ou cela n'est pas 
peu importe au demeurant le contrat soit 
solution du Conseil est une solution intEJrmed1:am:!, 
savoir que le droit exclusif passe au 
,u,,1v,J,,, en faveur des auteurs le a reemuneration. En 
d'autres termes, un auteur secondaire ne 
la de l'oeuvre; certes, il a une remunera-
tion, mais c'est au a decider si cette oeuvre 
etre non. Notre solution, comme I' a fait observer 
M. est une solution les droits pa-
trimoniaux des auteurs, donne la maitrise de l'oeuvre, 
quant a son existence et a sa au produc-
teur. C'est la remuneration du le producteur a 
execute cette oeuvre sous sa ä ses et 

solution du Conseil des Etats n'est pas bonne pour plu
sieurs raisons. Tout d'abord, du point de vue forme!, en la li
sant, on constate qu'au premier alinea on parle «des droits» 
alors qu'au troisieme alinea on dit que «les auteurs ne peuvent 
renoncer a »ce droit par avance«. Pourquoi cette contradic
tion: le premier alinea au pluriel et le troisieme alinea au singu
lier? C'est comme si l'intention du legislateur laissait entrevoir 
une hesitation malsaine. C'est la raison pour laquelle M. David 
propose de supprimer l'aiinea 3; cela elimine ainsi un des ter
mes de la contradiction. 
En ce qui conceme le deuxieme probleme pose par cet alinea, 
je ne pense pas que les perspectives apocalyptiques decrites 
par M. Hess Peter, si l'on votalt la solution du Conseil des 
Etats, se realiseraient En effet le producteur ne perdrait pas 
tous ses droits puisque le contrat, meme oral, suffirait a lui en 
donner un certain nombre. Toutefois, je crois qu'il est plus 
juste, comme dans la solution du Conseil national, de «Split
ter» les droits et de donner, de par la loi, au producteur la com
petence de reproduire l'oeuvre au sens de l'article 10. Pour 
des raisons formelles et des raisons d'equite relevant du mar
che et de l'interet des artistes a ce que des producteurs conti
nuent a avoir la volonte, le gout et le desir de prendre le risque 
de produire une oeuvre collective, il est preferable de voter la 
solution du Conseil national qui preserve, malgre tout, les inte
rets patrimoniaux des auteurs, qui peuvent etre tres nombreux 
dans certains cas, et ainsi eviter des complications juridiques 
inutiles. La solution de tout bitter n'est certainement pas 
bonne. Son seul avantage serait de creer une divergence avec 
le Conseil des Etats et de permettre ainsi de reprendre le pro
bleme. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Es geht um die Kollektiv
werke. Die Bestimmung trägt der Tatsache Rechnung, dass 
heute immer mehr Werke von mehreren Urhebern geschaffen 
werden. Ich erinnere Sie etwa an die Sendeproduktionen von 
Radio und Fernsehen. Die neuen Formen der Werkschöpfung 
lassen sowohl die wirtschaftlichen als auch die ideellen Inter
essen der Urheber in den Hintergrund treten, während der 
Werkproduzent das finanzielle Risiko trägt Er benötigt daher 
eine starke Stellung. 
Die Nutzung eines Kollektivwerkes soll weder zum · Nachteil 
des Produzenten noch - das ist sehr wichtig - der übrigen 
Miturheber und Beteiligten durch e.inen einzelnen Miturheber 
blockiert werden können. Das Gesetz muss diesen neuen In
teressenlagen Rechnung tragen und eine rationelle und wirt
schaftliche Verwertung des Werkes durch den Produzenten 
ermöglichen. Darüber ist man sich einig. 
Die bundesrätliche Vortage überträgt zu diesem Zweck die Ur
heberrechte am Kollektivwerk dem Produzenten, und zwar 
durch eine cessio legis, das heisst, sie gehen von Gesetzes 
wegen Ober. 
Wenn wir nun die drei Varianten betrachten - Bundesrat, Stän
derat, Nationalrat -, sind die Unterschiede folgende, Herr 
Hass Peter hat es bereits klar dargelegt: Beim Bundesrnt ge
hen die Urheberrechte - das ist das Entscheidende - von Ge
setzes wegen auf den Produzenten über. Die nationalrätliche 
Kommission schlägt Ihnen vor, ausschliesslich die Rechte der 
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Verwendung zu also die Nutzungsrechte 
von Gesetzes wegen Beim Ständerat das die 
schwächste Form nichts von Gesetzes wegen über, 
sondern alle Rechte beim Urheber, es sei denn, es sei 
schriftlich etwas anderes vereinbart Es muss also eine ver

<>rtr>1r,on Das sind die drei Varianten. 
der wie bei der national-

die eine Cessio also einen 
vorsehen, zu h<:>:>rhton 

dieser Vorschrift ist in diesem Bereich im
mer noch Recht vorhanden. Die VA1rtr;111n~n,1,rtni"r 
können etwas anderes vereinbaren. Dessen muss man sich 
bewusst sein. ist also riow<>hrt 

Zur ständerätlichen die C:.rlr>riftlirl"lla:,it v,::.rlF!l'ln1t· 
müssen wir Bedenken weil es nämlich in 
immer wieder vorkommen wird, dass trotz dieser Möglichkeit 

oder inhaltlich unklar sind. Somit kann ein Ur-
Verwendung des Werkes blockieren. Das würde 

aber das Problem ist, dass bei mehreren Urhe
bern einzelner Miturheber sie auch blockieren kann, und 
zwar gegen den Willen seiner Miturheber. Dem muss man 
Rechnung tragen. Wir wollen also verhindern, dass in der Pra
xis diese Unsicherheit entsteht 
Noch ein Wort zur ständerätlichen Fassung der Absätze 1 und 
3. Zwischen beiden Absätzen besteht ein offenkundiger Wi
derspruch: Absatz 3 gibt den Urhebern für die Verwendung 
des Kollektivwerkes, die vom Vertrag nach Absatz 1 nicht er
fasst sind, Anspruch auf eine angemessene Beteiligung am 
Verwertungserlös. Verwendungen des Kollektivwerks, die 
nicht gemäss Vertrag nach Absatz 1 vereinbart sind, sind aber 
gar nicht möglich. 
Diese Diskrepanz hat der Ständerat am Schluss seiner Bera
tungen selber erkannt; Herr Jagmetti hat nämlich einen Abän
derungsvorschlag zu Protokoll gegeben - als Hinweis für den 
Zweitrat, dass wir diese Diskrepanz bereinigen möchten. 
Der Antrag David, der Absatz 3 streichen würde, würde die
sem Umstand Rechnung tragen. Die Diskrepanz wäre gelöst, 
wenn wir gemäss Antrag David den Absatz 3 streichen. 
Unsere Kommission hat in Zusammenarbeit mit der Verwal
tung eine neue Formulierung von Artikel 17 geschaffen. Es 
handelt sich dabei um eine Kompromisslösung, die in einer 
Kombination zwischen dem Abänderungsvorschlag Jagmetti 
und dem Beschluss des Ständerates besteht Der Vorschlag 
trägt sowohl den Interessen der Kulturschaffenden als auch je
nen der Produzenten Rechnung. Gesetzestechnisch ist die 
Lösung sauber - im Gegensatz zu jener des Ständerates. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Kommission zuzustimmen, 
auf keinen Fall aber die ständerätliche Fassung unverändert 
zu übernehmen, sonst kann der Fehler im Zweitrat nicht mehr 
korrigiert werden. Wir müssen auf jeden Fall eine Differenz 
zum Ständerat schaffen, damit der Ständerat das Ganze noch
mals beraten kann. 

Bundesrat Koller: Es geht um die Frage der Rechtslage in be
zug auf das Urheberrecht, wenn ein sogenanntes Kollektiv
werk vorliegt Der Bundesrat hat in seinem Vorschlag - ge
mäss dem RückWeisungsbeschluss des Parlamentes, die 
Produzenten im Urheberrecht zu stärken- im $inne einer dis
positiven Bestimmung eine Lösung vorgeschlagen, nach der 
bei einem Kollektivwerk das Urheberrecht von Gesetzes we
gen dem Produzenten zusteht Das war der Vorschlag des 
Bundesrates. · 
Ich sehe natürlich ein, dass diese Position heute keine Chance 
mehr hat, nachdem jetzt im ganzen Gesetz Lösungen vorge
sehen sind, die für die Kulturschaffenden viel günstiger sind. 
Die Frage stellt sich, wie dieses Problem sachgemäss gelöst 
werden soll. Der Ständerat hat das Problem mit einem Verweis 
auf die Vertragsfreiheit gelöst Offenbar ist Absatz 1 der stän· 
derätlichen Lösung so zu interpretieren, dass auch in diesem 
Bereich die Zweckübertragungstheorie gelten soll. Er hat aller
dings in Absatz 3 - und damit antworte ich auf die Frage von 
Herrn Nationalrat Rychen - die Position der Urhqber in Ab
satz 1 wieder geschwächt, indem dort festgehalten wird, dass 
der Produzent, wenn er unerlaubterweise, nämlich in Verlet
zung ausschliesslicher Rechte der andern Miturheber, Ver-
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vornimmt, den anderen Miturhebern nur einen 
vc,uu,llr'"""~nc·nri zu leisten hat Das ist in sich wider· 

Herr hat deshalb wohl zu Recht, als er den 
des Ständerates unterstützt hat, man müsste 
,on,tor.uo,co Absatz 3 streichen. Lö· 

sung bei einem blassen Verweis 
Dann könnte man sich ;:it1i;:,rni1nN<:l 

henden Artikel 15, ob man 
fahren würde. 
Das ich Ihnen aber nicht vor, sondern ich möchte lh· 
nen der der nationalrätlichen Kommis-
sion zuzustimmen. Die nationalrätliche Kommission tu:,~~ntr·Rt'!t 

zwar eine urheberfreundlichere als der 1::Suna1,sn:1t 
aber sie führt doch noch im Sinne einer disornsiti\1en 
durch abänderbaren - Vorschrift zu einer oeiNis:sen 

Rechte. hier nun der ent-
scl1ei1Jer1de Unterschied - der Vorschlag der national· 
rätlichen Kommission nur eine der ausschliessli· 
chen Rechte beim Produzenten. Die Vergütungsansprüche 
dagegen bleiben nach dem Vorschlag der nationalrätlichen 
Kommission bei den einzelnen Urhebern bzw. bei ihren Ver
wertungsgesellschaften. Deshalb scheint mir der Vorschlag 
der nationalrätlichen Kommission zurzeit eindeutig die beste 
Lösung. 
Wenn Sie im Bereich des kollektiven Werkschaffens nur auf die 
Vertragsfreiheit verweisen, besteht die Gefahr, dass Sie, wenn 
kein ausdrücklicher Vertrag geschlossen wird, mit der Zweck
übertragungstheorie nicht zum Ziele kommen, weil einzelne 
Miturheber tatsächlich fast missbräuchlich von ihren Unterlas
sungsansprüchen Gebrauch machen könnten. 
Aus diesem Grunde empfehle ich Ihnen, dem Vorschlag der 
national rätlichen Kommission zuzustimmen. 

M. Couchepin, rapporteur: Nous maintenons, bien evidem
ment, la proposition de la commission du Conseil national. 
Toutefois, il est absolument indispensable de creer une diver
gence avec le Conseil des Etats, de preference en adoptant la 
solution du Conseil national, mais si vous deviez vous rallierau 
Conseil des Etats, il faudrait a tout le moins liquider le troisieme 
alinea afin de creer une divergence et permettre ainsi de re
prendre le probleme. Le moins qu'on puisse dire c'est que 
l'artlcle 17 doitencore murir au soleil du printemps. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung-Vote 
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Art.18 

Art.19 

Abs.2 

N 

zum Beschluss des Ständerates 
la commission 

la decision du Conseil des Etats 

zum Beschluss des Ständerates 

28 1992 

.... durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne dieses Ab
satzes auch die ihren Benützern Kapier-

zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Computerpro
gramme. 

Antrag Tschopp 
Abs.2 
Streichen 

Antrag der Fraktion der Auto-Partei 
Abs.2 
Streichen 

Art.19 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
.... peut aussi en charger un tiers, les bibliotheques mettant a 
disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection 
de copie~ sont egalement considerees comme tiers au sens 
decetalinea 
Al.3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.4 
(Ne concerne que le texte allemand) 

Proposition Tschopp 
A/.2 
Bitter 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag David/Poncet/ 

Borradori/Seiler Hanspeter 
Für den Antrag der AP-Fraktion 

Proposition du groupe des automobilistes 
offensichtliche Mehrheit Al. 2 

Minderheit Biffer 

Definitiv-Definitivement 
Für den Antrag David/Poncet/ 

Borradori/Seiler Hanspeter 
Für den Antrag der Kommission 

Abs.2-Al.2 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission/ 

Borradori/Poncet 
Für den Antrag der AP-Fraktion 

Abs.3-AI. 3 

85Stimmen 
70Stimmen 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Wir beantragen Ihnen, die
sen Absatz zu streichen, damit wir eine Differenz zum Stände
rat haben, und damit wir noch einmal über diesen Absatzspre
chen können. 

Angenommen gem§ss m'Xiifiz1ertem Antrag der Kommission/ 
Antrag David 
Adopte seton la proposition modifiee de la commission/propo
sition David 

M. Tschopp: Nous revenons donc sur la question de savoir 
comment trouver une remuneration equitable des auteurs. Je 
vous rappelle que nous avons elimine hier apres-midi la taxe 
prelevee sur les prets en bibliotheque. Nous l'avons fait, cer
tains d'entre nous. en tout cas, puisqu'il y avait un ersatz, un 
succedane, sdus forme d'une.taxe. prelevee sur les photoco~ 
pies. On nous a appris, sur la baSe de calculations publiees 
dans la Nouvefle Gazette de Zur/eh, qui a souvent raison, que 
la difference majeure entre les deux formules - celle que vous 
avez rejetee hier et celle dont nous discutons maintenant-est 
de 0,5 mlllion puisqu'on espere que cettetaxe prelevee sur les 
photocoples rapporterait 1,5 million de francs, qul seront dis
trlbues aux societes d'intermediaires qui representent les au
teurs. En termes nets, on aura environ 1 mlllion pour les au
teurs interesses par la diffusion de leurs contributions par le 
truchement des bibliotheques. 
Pour moi, il s'agit lä d'une retribution certainement pas equita
ble de leur effort que vous voutez proteger, mais bien d'une 
aumöne. Cela dit, je me permets quand meme de reprendre 
rargumentation du seul depute que je connaisse qui sache de 
quoi il parle vraiment en matiere de bibliotheques puisqu'il en 
gare lui-meme une, a savoir M. Scheidegger, de Soleure. II a 
avance des arguments tout a fait pertinents ä l'encontre de la 
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qui tous, sans exception, 

conseil 
uu1;:,<.1uc: leurs livres et leurs 

sc11ent1rnq1Jes se Cela donc un effort 
enorme pour peu de resultat de surcroit, 
que te bibliothecaire est la et s'efforce de utmsable le 
savoir qu'il collecte dans ses installations. II a autre chose a 
faire que de lire des compteurs de xerocopieuses. Sachez 
aussi que, lorsqu'une bibliotheque comme celle que j'ai eu 
l'honneur de garer un certain temps - celle de la Faculte des 
sciences economiques et sociales de Geneve -achete un ou
vrage, d'un cout moyen d'environ 40 francs, nous sommes ar
rives avec ces «betriebswirtschaftliche Analysen» a la conclu
sion qu'un montant au moins equivalent est necessaire pour 
capter cet ecrit, le cataloguer, l'entrer dans les banques de 
donnees, bref pour lui donner de l'existenca Par consequent, 
les bibliotheques n'exploitent pas les auteurs, elles leur per
mettent de savoir si leur travail est accessible, et ce n'est qu'a 
travers l'accessibilite que leur travail estvalorise. 
Enfin, je voudrais repeter que cette loi est tres theorique. Les 
bibliotheques travaillent sur le terrain. Toutes, sans exception, 
sont confrontees a un probleme fondamental, celui du vol. 
C'est un probleme pernicieux car le vol touche souvent des 
ouvrages qu'on ne peut plus racheter-l'inverse profiterait aux 
auteurs -donc irrempla<;ables. 
Or, dans l'enorme sagesse des auteurs de ces propositions, 
on a invente un systeme qui ne fait que taxer les «Xerox» qui 
sont dans l'enceinte de la bibliotheque. On a eu !'enorme sa
gesse, puisque l'on ne voulait pas de la proposition Gross An
dreas qui aurait mis la redevance a la charge de l'Etat, de re
percuter cette redevance sur les utilisateurs, ce qui veut dire 
en gros les etudiants. Que feront ces etudiants? Etant tres bri
coleurs, ils neutraliseront la bande mangnetique qui fait fonc
tionner l'antivol, ils sortiront avec l'ouvrage pour le xerogra
phier. Vous aurez des «Xerox» non taxees et des ouvrages en 
moins dans les bibliotheques puisque la fonction d'oubli fonc
tionnera 
Pour finir, un argument majeur ä mes yeux: si vous voulez vrai
ment faire quelque chose pour les auteurs, hissez-vous au
dessus des aumönes, car je pretends que les ouvrages qui 
sont mis ä disposition par nos bibliotheques interessant une 
ecrasante majorite d'auteurs qui ne pergoivent jamais un droit 
d'auteur puisque vous savez que, notamment en matiere 
scientifique, le vehicule n' est pas le livre mais une contribution 
dans une revue savante et que la plupart de celles-oi deman
dent aujourd'hui aux auteurs et aux institutions quiles finan
cent de prendre en charge une partie des frais d'impression et 
de diffusion. 
Je vous demande donc de biffer toot bonnement' et simple
ment ce succedane imagine de la taxe sur les bibliotheques et 
de la taxe sur les «Xerox». 

Scherrer Jürg: Wir beantragen Ihnen ebenfalls, Artikel 19 Ab· 
satz 2 zu streichen oder allenfalls in einer Eventualabstim
mung dem. Bundesrat zuzustimmen, da er durch unsere Ab
lehnung des Vorschlages der Kommission und vor allem 
durch unseren Aenderungsantrag bei Artikel 20 obsolet wird. 
Ich frage den Vizepräsidenten: Kann ich jetzt gleich auch Arti
kel 20 begründen? 
Ich gehe jetzt also zu Artikel 20 über, wo wir Ihnen, was Ab
satz 1 betrifft, beantragen, der Fassung des Bundesrates zu
zustimmen. Wir sind der Meinung, dass die Werkverwendung 
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im privaten Kreis vergütungsfrei bleiben soll. Wir n;;;,,mrr::ir,An 

Ihnen aber, die Absätze 2, 2bis und 3 zu streichen, weil 
vate Gebrauch von Werkverwendungen nicht nur 
frei sein muss, sondern weil die Bestimmungen, 
satz 2 sind, nicht kontrollierbar - oder 
Worten: 
Die 

kontrollieren-auch dann sind Sieder Urheber. 
Sie dann zur Suisa und Ich bin Urheber dieses Tonban-

aber dafür habe eine 
.ee1·1<a1sse,tte; bitte, 

berentschädigung. Genau dasselbe 
Fall: Viele Leute produzieren ihre eigenen Videofilme in den Fe
rien, bezahlen für die Leerkassette - wenn dieser Absatz 2bis 
realisiert wird -eine Urheberschutzgebühr; ja, haben sie dann 
als Urheber ihrer Ferienvideokassette Anspruch auf eine Rück
vergütung? Nach Ansicht der Fraktion der Auto-Partei sind sol
che Zustände in der Praxis einfach nicht haltbar. 
Es wird vielfach das Kopieren von Radio- und Fernsehsendun
gen als Argument für diese Schutzgebühr auf Leerkassetten 
ins Feld geführt Wer kopiert Radiosendungen? In der Regel 
und in den meisten Fällen sind es Jugendliche, welche die Hit
parade mitschneiden. Die Hitparade ist relativ schnell veraltet, 
und dann wird das Band wieder gelöscht Dazu kommt, dass 
bereits die Radioanstalt für jedes Musikstück, das sie sendet, 
Urheberschutzgebühr bezahlt Wir müssen uns im klaren sein, 
dass die Sendungen oder Stücke, die am Radio kommen, von 
bereits bekannten Urhebern geschaffen worden sind. Die an
deren Urheber, deren Erzeugnisse nicht am Radio gesendet 
werden, werden aber über diese Schutzgebühr womöglich 
mitentschädigt, so dass die Schutzgebühr auf Leerkassetten 
nichts anderes ist als ein Umverteilungsinstrument von be
kannten Interpreten zu unbekannten. 
Beim Fernsehen haben wir bereits in der Eintretensdebatte 
darauf hingewiesen: Das Schweizer Fernsehen - oder auch 
das deutsche, es spielt keine Rolle - muss Urheberschu~ge
bühren für die Sendungen, die es ausstrahlt, bezahlen. Als Ka
belnetzteilnehmer bezahlen auch Sie Urheberschutzgebühr. 
Sie haben also damit das Recht erworben, sich jede am Fern
sehen ausgestrahlte Sendung anzuschauen. Verpassen Sie 
diese Möglichkeit, zum Beispiel heute abend, weil Sie ortsab
wesend sind, haben Sie logischerweise das Recht, eine Sen
dung auf eine Leerkassette aufzuzeichnen und morgen oder 
am Samstag nachzukonsumieren. Auf dieser Leerkassette 
wird jetzt wieder eine Urheberschutzgebühr erhoben, nach
dem Sie ja bereits als Kabelabonnent Urheberschutzgebühr 
bezahlt haben. Wir wollen doch nicht, dass die Konsumenten 
für die gleiche Sache zweimal bezahlen müssen! Raubkopien 
ab Fernsehen sind heute ausgeschlossen, da jede Sendean
stalt bei den Filmen, die gesendet werden, ihr Signet einblen
det und so das Werk vor einer Weiterverbreitung schützt. 
Es bleiben am :Schluss noch die Videokassetten, die Sie in je
der Videothek mieten können. Es stimmt, diese kann man ko
pieren, man kann Raubkopien anfertigen, man ka.nn sie ver
vielfältigen und verkaufen; aber es gibt eine einfache techni
sche Möglichkeit, womit der Hersteller, also der Produzent der 
Originalkassette, eine Kopie verunmöglichen kann. Wenn er 
sein Werk vor Raubkopien schützen will, soll er also selbst da
für sorgen, dass keine Kopien angefertigt werden können. Da
mit ist das Problem vom Tisch, und es gibt am Schluss effektiv 
kein Argument mehr, um die Leerkassetten einer Schutzge
bühr zu unterwerfen. 
Ich bitte Sie also, bei Artikel 19 und 20 dem Antrag der APS zu
zustimmen. 

Schmid Peter: Ich weiss, dass kulturelle Argumente, die ge
gen eine Streichung von Artikel 19 Absatz 2 und Artikel 20 Ab
satz 2 sprechen, hier in diesem Saal vielleicht weniger bewir
ken als alle übrigen. Ich will es trotzdem tun und hier ein Plä
doyer für das Buch halten. 



Droit d'auteur. Loi 

Es hat auch etwas mit Kultur zu tun, ob wir ein Buch in die 
Hand nehmen oder ein Bündel mehr 
fotok<)Pitm Das ist ein Unterschied. Ein Buch wohl in 
meisten Fällen noch seinen Preis wert, hoffentlich auch wis-
senschaftliche die an der Hochschule zum Studium 

werden. Buch wird für das Leben ein 
ständiger Be,::ile,iter. Es ist wenn es einmal 

sollten und 
Auszu1bil1::1er1den nicht noch dazu ani

fliono,,110 Blätter umzuwandeln, die dann 
andere, der We!OV11erl'mEmt1iliti3t 

horchen. Wer dennoch soll wi::,,mr,;:::r~m"' 
teurer bezahlen. 

w;,,.,,i::,n,:;:,,hi:.ffli,'hA Bücher, um die es hier ja vor allem geht, 
werden zudem meist in Auflagen 

was ohnehin zu relativ Stückpreis 
müssen darum Urheber solcher Werke - ich 

könnte davon auch ein Liedlein singen -nach Sponsoren Aus-
schau halten, damit die den Stückpreis wenigstens 
so ansetzen können, dass der nicht gänzlich in Frage 
gestellt ist 
Nachdem nun der Bibliotheksrappen abgelehnt worden ist, 
fände es die grüne Fraktion das Minimum, dass der Absatz der 
effektiv gedruckten Auflagen nicht noch durch diese Massen
kopiererei unterhöhlt wird. 
Daher bitten wir Sie, den von verschiedener Seite eingereich
ten Streichungsantrag zu Artikel 19 Absatz 2, aber auch zu Ar
tikel 20 Absatz 2, abzulehnen, d. h. der Ergänzung der natio
nalrätlichen Kommission zuzustimmen. 

Meyer Theo: Absatz 2 von Artikel 19 wurde von der Kommis
sion als Ersatz für den Bibliotheksrappen eingeführt Wenn 
man beim Bibliotheksrappen noch der Meinung sein kann, 
der Werbeeffekt, den Bücher in einer Bibliothek erzielen, 
wiege den Verlust beim Verkauf von zusätzlichen Büchern für 
den Autor auf, so ist dies in diesem Fall sicher nicht so. Wenn 
in Universitäten ganze Bücher für ganze Studentenjahrgänge 
kopiert werden, so entsteht ein klarer Verlust für die Autoren. 
Das kommt zwar nicht billiger, als wenn das Buch gekauft 
würde, äber meistens läuft es so über eine andere Kasse und 
wird deshalb trotzdem gemacht Die vielen Aengste, die wir 
beim Bibliotheksrappen hatten - zum Beispiel dass dann die 
Budgets nicht aufgestockt würden-, sind hier hinfällig, weil im 
Normalfall der bezahlt, der die Kopien haben will. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Absatz nicht zu streichen, denn 
hier hat der Autor wirklich ein Anrecht, dass er für seine Arbeit 
auch bezahlt wird. 

Loeb Frangois: Ich kann mich kurz fassen: Wir sind gegen den 
Streichungsantrag Tschopp. Wir haben Ihnen ja empfohlen, 
den Bibliotheksrappen wegzulassen, dafür als Kompensation 
hier diesen Absatz hineinzunehmen. Wir stehen dazu und 
möchten Ihnen empfehlen, diesen Absatz beizubehalten und 
den Antrag Tschopp abzulehnen. . 
Zu Herrn Scherrer möchte ich einfach sagen: Vielleicht sollten 
Sie, Herr Scherrer, das ganze Urheberrecht streichen, weil am 
Schluss dann überhaupt nichts mehr übrigbleibt Wir wollen 
aber ein Gesetz machen, das die Interessen der Urheber ho· 
noriert; das Gesetz muss aber gleichzeitig praktikabel bleiben. 

M. Eggly: Je crois qu'il faut vrairrtent suivre la commission et 
accepter la taxe sur les photocopies qui ne font pas exclusive
menf partie de l'usage prive des bibliotheques. Je tiens quand 
meme a vous rappeler que le principal argument d'hier, sur Je 
centime pour le pret- qui, comme je l'espere, a permis ä une 
bonne partie d'entre vous de faire un choix ... etait de dire qu'il y 
avait une compensation en ce qui conceme les photocopies. 
Soyons donc logiques et rattrapons, au moins lä, un peu ce 
que nous avons fait hier. II y a d'ailleurs en effet une difference: 
une .tois une photocopie tiree, eile appartient a celui qui l'a 
faite .. 11 s'agit donc veritablement d'une mise a disposition defi
nitive, COntrairement au pret Oll l'exemplaire prete doit etre 
rendu. Par consequent, il y a une limite, il y a une difference. 
Dans la logique de ce que vous avez fait, dans la logique de ce 
que propose la commission, vous devrlez accepter de faire 
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et moi-meme. 
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r,n,nrr,ks:,inn en ce qui conceme !es 
ce que vous demandent les liberaux 

Frau Grendelmeier: Ich habe es gestern bereits gesagt: Wir 
sind auf verlorenem Posten, wenn wir in der üblichen Form, 
basierend auf Gutenberg, einfach im Trampelpfad weiterge
hen. Hier sind wir mitten in einem Technologiekrieg. Ein Krieg, 
in welchem wir mit Pfeil und Bogen antreten. Alles, was man 
machen kann, wird gemacht, und alles, was man brauchen 
kann, wird auch missbraucht Und genau das geschieht: 
Schulen in bester Ueberzeugung, etwas Gutes zu tun - sind 
die grössten Räuber. Sie kaufen sich vielleicht ein Buch oder 
leihen es sich beispielsweise in einer Bibliothek aus und ko
pieren es im Lehrerzimmer für ihre Schüler. Das mag für die 
Schüler sehr schön sein, aber nicht für die Autoren. 
Genauso geht es auch mit den Kassetten. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass wir weiterhin versuchen, etwas einzudäm
men, was nicht kontrollierbar ist Was diesem Gesetz fehlt, 
sind Sanktionsmöglichkeiten. Deshalb halte ich es nur für 
halbtauglich und für eine Uebergangslösung. Wir müssen mit 
technologischen Mitteln ins Feld ziehen und nicht mit ideellen 
«man sollte», «man müsste». Die Leerkassettenabgabe ist eine 
dieser Möglichkeiten, ein Ansatz dazu. Für mich stellt sich 
höchstens die Frage, wenn da sehr viel Geld zusammenläuft: 
Wie verteilt man dieses Geld gerecht? Für dieses Problem wird 
im Gesetz keine Lösung angeboten. Aber das ist eine Frage 

. der Praktikabilität 
Ich bitte Sie, die Streichungsanträge abzulehnen und der 
Kommission zuzustimmen. 

M. Couchepin, rapporteur: Tout d'abord une precision for
melle concernant Ja proposition de M. Tschopp alnsi que celle 
du groupe des automobilistes. Dans les deux cas, on desire 
bitter l'alinea 2. Si l'on biffait l'alinea 2, on n'aurait plus le droit 
de faire des photocopies. Or, les auteurs de ces propositions 
veulent seulement biffer I' adjonction introduite par la commis
sion du Conseil national, precisant que les photocopies faites 
par des bibliotheques sont assimilees ä celles effectuees par 
destiers. 
Cette precision etant donnee, tous les arguments ont ete pre
sentes. Je me refere en particulier aux propos de M. Eggly. 
Hier, nous avons supprime le.centime. des bibliotheques, 
parce que nous ne voulions pas rapetisser les moyens mis a 
leur dispositioh pour acheter des liwes et, par la meme, pren
dre le risque de diminuer l'attractivite de ces bibliotheques, ce 
qui a ete le cas dans certains pays qui ont pratique ce systeme, 
l'Allemagne par exempte. Aujourd'hui, nous compensons ce 
desavantage pour les auteurs en introduisant le centime sur 
les photocopies. Si ces centimes etaient eleves, on augmente
rait ·te danger. evoque par M. Tschopp, que les etudiants 
s'evadent de la bibliotheque avec un livre dont ils auraient ca
moufle le signe magnetique afin de faire la photocopie ä l'exte
rleur, voire garder Je livre, des mauvaises pensees leur venant 
lorsqu'ils quittent la protection de l'alma mater. Jene pense 
pas cependant que ce danger soit tres grand, car le montant 
des centimes ne sera pas suffiSämment eleve pour j.ustifier le 
desagrement supplementaire et les risques ä prendre en sor
tant De toute tagon, aujourd'hui, les bibliotheques tont deja 
payer dix ou vingt centimes, voire davantage a certains en-
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.droits, et les centlmes supplementaires ne modifie-
ront pas !es Le evoque par M. existe 
donc deja aujourd'hui et, aidant, il n'est pas 
reux d'introduire cette clause. 
Toutefois, cela ne ror,roc,on,to 

1,5 million de francs 
2 

ces drolts decideront Les "ri,nl'il-,o<! 

pas. Retablissons un 
modifie hier, en faveur des auteurs, 
veaute leur d'amener 1,5 million 
leur caisse. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: 
Dieser Antrag betrifft nur den letzten Nebensatz nach 
Strichpunkt, also die Bibliotheken. Folglich ist der Antrag 
Tschopp identisch mit dem Antrag des Bundesrates. 
Zum Inhalt des Antrages Tschopp: tch bitte Sie namens der 
Kommission, dem Antrag Tschopp nicht zu folgen, sondern 
der Kommission. Es geht hier darum, dass die Urheber-nach
dem wir schon den Bibliotheksrappen abgeschafft haben -
wenigstens für Kopien eine Entschädigung erhalten. Es mag 
sein, dass diese in vielen Fällen nicht gross ist, dass es ein 
Trinkgeld oder ein Almosen - wie Herr Tschopp gesagt hat -
ist Aber wir müssen immerhin eines beachten: Es werden na
türlich ganze Werkexemplare fotokopiert; dann stellt sich 
schon die Frage, ob eine Entschädigung gerechtfertigt ist Ich 
meine ja Ich bitte Sie daher, uns in diesem Punkt zu folgen. 
Zum Antrag der Auto-Partei ich spreche nur zu Artikel 19; zu 
Artikel 20 komme ich nachher-: Dieser Antrag ist völlig ver
kehrt und falsch gestellt Die Auto-Partei will das Fotokopieren 
entschädigungsfrei machen Das betrifft aber nicht Artikel 19, 
sondern Artikel 20. Artikel 19 regelt nicht die Entschädigung, 
sondern gibt lediglich die Erlaubnis, solche Fotokopien für 
den privaten Gebrauch durch Dritte herstellen zu · lassen. 
Wenn Sie den Artikel streichen, dürfen Sie Fotokopien zum ei
genen Gebrauch nur noch eigenhändig erstellen oder auf Ih
rem eigenen Apparat und nicht mehr durch Fotokopieranstal
ten, «Copy Quick» und dergleichen, herstellen lassen, sonst 
macht sich dieses Unternehmen strafbar; denn es reprodu
ziert ein geschütztes Werk- sofern das Werk urheberrechtsge
schützt ist Es geht also hier nur um eine Erlaubnis. 
Ich bitte Sie daher, diesen Antrag zu Artikel 19 zurückzuzie
hen. 

Bundesrat Koller: Damit hier Klarheit herrscht: Ich nehme an, 
dass sich der Antrag der Fraktion der Auto-Partei wie jener von 
Herrn Tschopp nur auf diese neue Einfügung bezieht und 
nicht auf den ganzen Absatz 2 von Artikel 19. Das ist sicher so 
die Meinung. 
Sowohl Herr Tschopp wie die Auto-Partei möchten, dass die 
Fotokopien, die man in Bibliotheken privat macht, nichtvergü
tungspflichtig werden. Ich bin bei dieser Vorlage mehrere 
Male in der etwas unangenehmen Situation, dass ich den ur
sprünglichen Antrag des Bundesrates nicht mehr aufrechter
halte, weil wir ihn nämlich aufgrund eines entsprechenden 
ROckwelsungsbeschlusses des Parlamentes verfasst haben. 
Ich habe Ihnen schon in der Eintretensdebatte gesagt: Ich bin 
auch hier der Meinung, dass es ein vernünftiger Kompromiss 
ist, nach der Ablehnung des Bibliotheksrappens auch die pri
vaten Fotokopien in Bibliotheken vergOtungspflichtig zu erklä
ren. 
Herr Tschopp, ich sehe auch fOr die Universitäten keine Pro
bleme. Ich war dort auch einmal tätig. Wenn aber ein Dozent 
seinen Studenten Fotokopien abgibt, ist es ganz klar, dass 
das vergütungspflichtig ist Ich sehe nicht ein, warum es nicht 
vergOtungspflichtig sein soll, wenn diese Fotokopien nicht im 
Rahmen eines Lehrprogrammes, sondern aufgrund der Initia
tive des einzelnen gemacht v-:erden. Hier könnte man dann 
auch sagen, dass damit neue Umgehungsmöglichkeiten ent
stehen. Deshalb finde ich, dass es korrekt ist, wenn man, auch 
im Sinne e/ner gewissen Gleichbehandlung, diese Ergänzung 
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\1,-,,,.,,,,.,h1<1.no~ als Kom
<>h,,-,01,,,hr,tan Air,li,.-,,thok-<>r<>n,-.on tatsächlich 

Ich beantrage Ihnen also 
der Anträge von Herrn 

tei. 

Abs. 1, 3, 4-AI. 1, 3, 4 

Abs.2-Af.2 

Art.20 

AntragThür 
Abs.2 

zur Kommission und 
und der Auto-Par-

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2bis 
.... Tonbildträgern sowie die Hersteller und Importeure von Re
prographiegeräten .... 

Antrag der Fraktion der Auto-Partei 
Abs .. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2, 2bis, 3 
Streichen 

Art.20 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Thür 
Al.2 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Al.2bis 
.... d'oeuvres, de meme que les producteurs et importateurs 
d'appareils de reprographie, .... 

Proposition du groupe des automobilistes 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2, 2bis, 3 
Bitter 

M. Couchepin, rapporteur: Afin d'eviter une longue discus
sion concernant la taxe sur les cassettes vides, il convient de 
preciser que, dans l'esprit de la commission, aucune taxe ne 
peut et ne doit etre prelevee sur les cassettes pour les cameras 
super 8 ainsi que sur les cassettes vierges destinees a la dic
tee professionnelle dans l'administration, les etudes d'avocats 
ou les ban9ues, qui ne courent pas le risque de servir ä la re
production lnterdlte d'oeuvres d'art Par contre, les autres cas
settes seront soumises ä redevance. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Ich habe namens der Korn· 
mission eine Erklärung zu den Leerkassetten abzugeben, da· 
mit die Diskussion nicht unnötig ausufert: Die Kommission teilt 
die Auffas$ung der Verwaltung, dass die sogenannten Super
s-Kassetten und die Kassetten für Diktiergeräte aufgrund von 
Artikel 20 Absatz 2bis von der Abgabe ausgenommen sind. 
Wenn man dartun kann, dass die Tonträger nicht für die Werk· 
verwendung bestimmt sind, wird keine Abgabe geschuldet 
Die Leerkassettenabgabe visiert die Kassetten für Tonaufnah· 
men und Videoaufnahmen an. 

Scherrer JOrg: Ich habe den Antrag der Auto-Partei zu Arti· 
kel 20 bereits begründet, verzichte also auf eine weitere Wort-
meldung. · 
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i:.:,~,n~.~•~· Wir sind 
die 

<.:t::..nr!,or<>t<>c:zu übernehmen. 
Ich habe aber an Herrn Bundesrat Koller Fragen zur 
. ee1r1<ass1~ttema:bgabe: In der EG ist zurzeit eine Harmonisie

lch möchte wissen, 
wird in etwa 

ort,nln,on Wird unser der 
sein wie der harmonisierte der EG? Das mir 
"""'httnor Punkt zu sein. Warten wir ab, bis wir diese 

Ansätze das heisst die bevor 
wir die Ansätze dann fixieren? Es kann nicht der Sinn sein, 
dass wir eine andere hätten als der EG. 
Im weiteren: Auf welche werden wir abstellen? Auf die 
1mnn,rt.-.,,ok,o oder auf die Ich bin immer 

die weil bei die-
sen die Margen so grosse denn ein 
Discounter arbeitet mit viel kleineren Margen als ein anderer 
und sieht für eine Spezialität höhere Margen vor als für eine 
Nichtspezialität; bei einer Aufnahme in einem Konzert oder bei 
einem Band -wie jetzt in diesem Fall bei den Leerkassetten -
geht es ja auch um die verschiedenen Qualitäten, die Längen 
usw.; dort bestehen auch im Detailhandel verschiedene 
Preise. Wir sollten schauen, dass die Preise nicht allzu sehr 
emporschnellen und dass wir vor allem eine EG-kompatible 
Lösung haben. Dies die Fragen, die ich zu dieser Leerkasset
tenabgabe noch hätte. 

Rychen: Selbst wenn der Antrag der Auto-Partei konsumen
tenfreundlich tönt, scheint es uns von der SVP zumutbar, die 
Leerkassetten-Regelung einzuführen, also die Belastung der 
Leerkassetten. Dies aus folgenden Gründen: Es geht nicht nur 
um den privaten Gebrauch, aber auch der Private, der Filme 
oder Radiosendungen aufnimmt, profitiert, indem er Dinge im 
privaten Bereich weiterverwendet Es ist ihm zuzumuten, dass 
er auch einen kleinen Anteil bezahlt 
Doch das Hauptproblem liegt anderswo, nicht im privaten, 
sondern im kommerziellen Bereich. Es gibt wilde Videothe
ken, die im grossen Stil Raubkopien herstellen und vertreiben 
und dadurch den Wettbewerb verzerren und vor allem die Ur
heber um ihre Rechte prellen. 
Wir können in diesem Gesetz nicht überall und bei jedem ent
scheidenden Artikel die Urheber zurückstellen; das geht nicht 
Die japanische Industrie wird nächstes Jahr - wie man hört -
bereits eine völlig neue Technologie bringen: die Compact 
Disc. Auf dieser kleinen Scheibe können Sie 30 und mehr 
Filme aufnehmen - Sie brauchen also kein traditionelles Vi
deoband mehr. Wenn diese Technologie kommt, können Sie 
in den Ausleihbibliotheken solche Discs kaufen. Dort wird 
dann im grossen Stil, ohne Rücksicht auf die Urheberrechte, 
gehandelt Das geht aus unserer Sicht nun wirklich nicht an. 
Dieser Artikel ist geeignet, eine Anpassung an die neueste 
Technologie vorzunehmen. 
Ein weiterer, sehr wichtiger Grund: Diese Lösung ist unbüro
kratisch, sie ist einfach. Wir stellen uns vor, dass beispiels
weise beim Importeur, wie das Herr Loeb angetönt hat, die Be
lastung 30, 40 Rappen pro 30-Minuten-Leerkassette betragen 
wird. Ich bin damit einverstanden, dass das europäisch har· 
monisiert werden muss. Aber diese· Preissteigerung für eine 
heutige Kassette ist zumutbar, sie ist einfach, sie ist unbürokra
tisch, und sie ist auch urheberfreundlich. 
In diesem Sinne stimmen wir der Leerkassetten-Belastungsre
gelung zu. 

Bundesrat Koller: Zu den Fragen, die Herr Loeb Frangois in 
be:zug auf die Harmonisierung in der Europäischen Gemein
schaft gestellt hat:. Es liegt in der gesetzlichen Regelung, dass 
wir - sogar ohne Gesetzesänderung - im Rahmen der Aus
handlung zwischen den beiden Vertragspartnern eine harmo
nisierte europäische Lösung, auch im Rahmen der Ueberprü
fung durch die Schiedskommission, mitberücksichtigen 
könr.ten. Wenn der EWR-Vertrag zustande kommt, würde eine 
Nichtharmonisierung eine Wettbewerbsverfälschung beinhal
ten und wäre daher wohl sogar mit dem EWR-Vertrag nicht ver
einbar. 
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ob auf den Import- oder auf den ueta11nano1e1s:orni1s 
sei: Das werden auch di~ Vertragspartner 

ander aushandeln, und die Schiedskommission würde 
schliesslich nach Artikel 56 die Angemessenheit 
Hier kann ich den zwischen den Vt:>:rtrn,ric,n<>r1: .. 

ihrer Autonomie im M<>hrr1on 

bitten, diesen Antrag ab-

Präsident: Der Antrag 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag der AP-Fraktion 

Art. 20bis (neu) 
Titel 
Entschlüsselung von Computerprogrammen 
Abs.1 

103Stimmen 
7Stimmen 

Wer das Recht hat, ein Computerprogramm zu gebrauchen, 
darf sich die erforderlichen Informationen über Schnittstellen 
zu unabhängig entwickelten Programmen durch Entschlüsse
lung des Programmcodes beschaffen oder durch Dritte be
schaffen lassen. 
Abs.2 
Die durch Entschlüsselung des Programmcodes gewonne
nen Schnittstelleninformationen dürfen nur zur Entwicklung, 
Wartung und zum Gebrauch von interoperablen Computer
programmen verwendet werden. soweit dadurch weder die 
normale Auswertung des Programms noch die rechtmässigen 
Interessen der Rechtsinhaber unzumutbar beeinträchtigt wer
den. 

Art. 20bis (nouveau) 
Titre 
Decryptage de logiciels 
Al.1 
La personne autorisee a utiliser un logiciel peut se procurer, 
par le decryptage du code du programme, en operant elle
meme ou en mandatant un tiers, les informations necessaires 
sur des interfaces avec des programmes developpes de ma
niere independante. 
Al.2 
Les informations obtenues sur des interfaces par le decryp
tage du code du programme ne peuvent etre utilisees que 
pour developper, entretenir et utmser des logiciels interopera
bles, pourvu qu'une teile utilisation ne porte pas atteinte a l'ex
ploitation normale du programme ni ne cause un prejudice in
justifie aux interets legitimes de l'ayant droit 

Angenommen-Adopte 

Art.21 
Abs.1 
Die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert 
wahrnehmbar zu machen oder im Rahmen der Weiterleitung 
eines Sendeprogrammes weiterzusenden, können nur über 
zugelassene Verwertungsgesellschaften (Art 40ft.) geltend 
gemacht werden. 
Abs.2 
Streichen 
Abs.8 
Die Weitersendung von Werken über technische Einrichtun
gen, die von vornherein auf eine kleine Empfängerzahl be
schränkt sind, wie Anlagen eines Mehrfamilienhauses oder ei· 
ner geschlossenen Ueberbauung, ist e.rlaubt 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 



N 

Art.21 
Propcsition de la commission 
Al. 1 
Le droit de faire voir ou entendre simultanement et sans modifi
cation ou de retransmettre des oeuvres diffusees au cours de 
la rediffusion d'un d'emission ne etre exerce 

les soc:ieti~s 

Art.26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
r'rc>pc1s1,1on de Ja commission 

la decision du Conseil des Etats 

Bitter Art. 27 
Al.3 
II est licite de retransmettre des oeuvres par le biais d'installa-
tions sont destinees ä un nombre d'usa-

tel desservent un immeuble 

4 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.23 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Wer das Recht hat, ein Computerprogramm zu gebrauchen, 
darf davon eine Sicherungskopie herstellen; diese Befugnis 
kann nicht vertraglich wegbedungen werden. 

Art.23 
Proposition de Ja commission 
Al.1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
La personne qui a le droit d'utiliser un logiciel peut en faire une 
copie de sauvegarde; il ne peut etre deroge ä cette prerogative 
parcontrat 

Angenommen -Adopte 

Art.24 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.25 
Antrag der Kommission 
Ein Werk das sich in einer öffentlich zugänglichen Sammlung 
befindet, darf in einem von der Verwaltung der Sammlung her
ausgegebenen Katalog abgebildet werden; die gleiche Rege
lung giltfür die Herausgabe von Auktionskatalogen. 

Art.25 
Proposition de la commission 
Dans les catalogues.edites par l'administration d'une coflec
tion accessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres 
se trouvant dans cette collection; cette regle s' applique egale
ment a I' edition de catalogues de ventes aux encheres. 

Angenommen -Adopte 

Art.28 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.29 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Der Schutz erlischt: 
a 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers für Computerpro
gramme; 
b. 70Jahre nach dem Tod des Urhebers für alle anderen 
Werke. 

Antrag der Fraktion der Auto-Partei 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.29 
Proposition de Ja commission 
Al.1,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
La protection prend fin: 
a pour les logiciels, 50 ans apres le deces de l'auteur; 
b. pour toutes les autres oeuvres, 70 ans apres le deces de 
l'auteur. 

Proposition du groupe des automobilistes 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art.30, 31 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Fraktion der Auto-Partei 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.30,31 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition du groupe des automobilistes 
Adherer au projet du Conseil federal 

Scherrer Jürg: Wir bitten Sie, bei den Artikeln 29 bis 32 der 
Fassung des. Bundesrates zuzustimmen, der die Schutzdauer 
auf 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers begrenzen will. 
Wenn ein Urheber zu Lebzeiten ein Werk schafft, beispiels
weise noch 30 oder 40 Jahre lebt - wie es durchaus zu erwar
ten ist - und die Schutzdauer noch 50 Jahre über seinen Tod 
hinaus andauert, so ist damit eine Frist gesetzt, die nun wirk
lich auch die Folgerechte bzw. qie Rechte am Werk seiner Er
ben angemessen berücksichtigt. 50 Jahre nach dem Tod -
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das bedeutet in der dass mindestens zwei, wahr
scheinlich aber drei r ~nncu·"ti,"n",n noch vom Schaffen 
dieses Urhebers nrnt,fü,,r<>n 

Wenn wir bei Werken diese Dauer ausdehnen auf 
z B. 70 Jahre nach dem kommt nochmals eine Genera-
tion dazu: Wir sind der Ansicht, dass damit eine ""Yn,.,,,.,,.,~ 
Frist überschritten ist Wir sind der dass 
eines Urhebers nicht mehr 1egi1timiert 
Werken des 

erbracht zu haben. 
bitten wir Sie, hier dem 

M. Couchepin, ,,,.n,nr,rt<>• 

70 ans la duree de nrnt.:>f''tinn 

parce que la tendance 
nous avons a r.:>nn.,,x:, 

des Bundesrates zu 

servation du marche suisse pour proposer rejet de telle ou 
teile proposition Aujourd'hui, le meme argument servir 
pour justifier une autre position, parce que les auront 
un interet a publier la ou la protection est la plus longue. C' est 
le cas avec la proposition du Conseil national, par opposition a 
celle du Conseil federal. Nous avons donc deux arguments: 
l'interet du marche en general et l'interet des artistes eux
memes, ainsi que le besoin d'harmoniser le droit suisse avec 
ce qui se passe actuellement en Europe. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Ich empfehle Ihnen, der Fas
sung der Kommission zu folgen .. Die Frist von 70 Jahren ent
spricht der europäischen Tendenz Es ist zuzugeben, dass 
das die längste bekannte Frist ist Doch im Rechtsvergleich 
muss man sehen, dass es in Richtung 70 Jahre geht 
Für uns entscheidend ist aber, dass in Deutschland bereits 
70 Jahre Gesetz ist Hier gilt das Territorialprinzip; wir sind im 
deutschen Sprachraum tätig. Die Deutschschweizer Schrift
steller schreiben deutsch. Infolgedessen müssen wir darauf 
achten, dass im gleichen Kultur- und Sprachraum die gleiche 
Frist gilt Wir benachteiligen sonst unsere Schweizer Schrift
steller gegenüber den Deutschen -einerseits die Schriftsteller 
und andererseits die Verlage, weil nämlich für die Verlage 
auch eine kürzere Frist gilt Ein Schweizer Schriftsteller hat es 
sonst ganz einfach: Er lässt sein Werk in Deutschland verle
gen, dann hat er die Frist von 70 Jahren. Das wollen wir doch 
nicht; wir wollen nicht, dass er dazu gezwungen ist 
Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Enkel und Uren
kel nicht noch profitieren sollen. Das entspricht natürlich unse
rem Erbrecht Bei anderen Vermögensrechten können Enkel 
und Urenkel erben, und auch am geistigen Eigentum soll das 
Erbrecht bestehen. Wenn ein Werk nichts wert ist, schlecht ist, 
dann wird es nicht mehr verkauft Wenn es ein gutes Werk ist, 
dann ist es auch richtig, wenn hier noch die Gebühren flies
sen. 

Bundesrat Koller: Ich möchte den Argumenten der beiden 
Kommissionsreferenten nichts beifügen, nur die Erklärung: 
Als der Bundesrat nur 50 Jahre vorgeschlagen hat, war das 
Harmonisierungsprogramm der EG noch nicht bekannt Der 
entscheidende Grund für die 70 Jahre ist - wie ausgeführt 
wurde-, dass ~ich in der EG allgemein 70 Jahre durchsetzen 
werden. 

Art.29-31 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
. Für den Antrag der AP-Fraktion 

Art.32 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen -Adof)te 

74Stimmen 
21 Stimmen 
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Art.33 

zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 

b. durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Verfahren, auch 
über zu senden sowie die Darbietung 
mit Hilfe von technischen Einrichtungen, deren Träger nicht 
das ursprüngliche Sendeunternehmen ist, weiterzusenden; 

e. {neu) wahrnehmbar zu machen, wenn sie no,,ontiot oder 
weitergesendet wird. 

Art.34 
Proposition de la commission 
Al.1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 

b. de diffuser sa prestation par la radio, la television ou des 
moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par cäble ou 
autres conducteurs ainsi que de la retransmettre par des 
moyens techniques dont l'exploitation ne releve pas de l'orga
nisme de diffusion d'origine; 

e. (nouvelle) de faire voir ou entendre sa prestation lorsqu'elle 
est diffusee ou retransmise. 

Angenommen -Adopte 

Art.35 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.35bis 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Werden im Handel erhältliche Ton- oder Tonbildträger zum 
Zweck der Sendung, der Weitersendung, des öffentlichen 
Empfangs (Art 34 Abs. 2 Bst e) oder der Aufführung verwen
det, so hat der ausübende Künstler Anspruch auf Vergütung. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.35bis 
Proposition de fa.commission 
AJ.1 
Si des phonogrammes ou des videogrammes disponibles sur 
le marche sont utilises a des flns de diffusion, de retransmis
sion, de reception publique (art 34, 2e al.. let e) ou de repre
sentation, l'artlste a droit ä une remuneration. 
Af,2-4 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.36,37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Art. 38 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 13 sowie das 4. und 5. Kapi
tel . .,. 
Abs.2 
An den Qü1tungs::1m;pr1uct1en der ausübenden Künstler ist 
der He1·stener Ton- oder ange-

Art.38 

Al. 
L'article 12, 1eralinea et rarticle 13, ainsi que les r,n;\n1r,,,"' 

2 
Le producteur du phonogramme ou du videogramme utilise a 
droit a une part equitable de la remuneration versee ä l'artiste 
interprete. . 

Angenommen -Adopte 

Art.39 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adnerer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.40 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

b ..... nachArtikel 13,20,21 und35bis. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.40 
Proposition de la commission 
Al.1 

b. L'exercice des droits ä remuneration prevus aux articles 13, 
20, 21 et35bis. 
Al.2,3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.41-48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art.49 

Abs. 2,4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 

Eine andere Verteilung ist zulässig, wenn der Aufwand unzu
mutbar wäre. (Rest des Absatzes streichen) 

Art.49 
commission 

la decision du Conseil des Etats 
Al. 3 

45 

Art. 50, 51, 1. Abschnitt, Art. 52, 2. Abschnitt, Art. 53, 54, 
54a-54d, 3. Abschnitt 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 50, 51, section 1, art. 52, section 2, art. 53, 54, 54a-54d, 
section 3 

Angenommen -Adopte 

Art.55 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Rechtskräftig genehmigte Tarife sind für den Richter verbind
lich. 

Art.55 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Al.3 
Les tarifs approuves, une fois en vigueur, lient le juge. 

Angenommen -Adopte 

Art.56 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Die Entschädigung beträgt in der Regel höchsten 10 Prozent 
des Nutzungsertrags oder -aufwands für die Urheber und 
höchstens 3 Prozent für die ausübenden Künstler; sie ist je~ 
doch so festzusetzen, dass .... 
Minderheit 
(Cincera, David, Eggly, Fierz, Nabholz, Schwab) 
Der Tarif ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer 
wirtschaftlichen Verwaltung aus dem Tarif eine angemessene 
Entschädigung erhalten. 

Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.56 
Proposition de la commission 
Al.1 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Al.2 
Majorite 
L'indemnite s'eleve en regle generale au maximum ä 10 pour 
cent de la recette d'utilisation ou des frais occasionnes par 
cette utilisation pour les auteurs et au maximum ä 3 pour cent 
pour les artistes interpretes .... 
Mlnorite 
(Cincera, David, Eggly, Fierz, Nabholz, Schwab) 
Le tarif doit etre .fixe de maniere ä ce qu'une gestion rationnelle 
procure aux ayants droit une remuneration equitable sur la 
base de ce tarif. 

Al.3 
Adherer au Conseil federal 
Al.4 

!es Adherer a la decision du des Etats 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopte Angenommen -Adopte 
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Abs.2-Af.2 

Mis,sstancje Auch 
m:.,.,,11;1tti:i,nnAn hielten an einer Tagung zum 

Jrheb1:lm?cl11tsc:1esetz fest: «Unsere Rechtsordnung steht auf 
dem Boden Marktordnung. Ausgerechnet im 
Urheberrecht soll nun der Markt nicht mehr spielen. Hier sollen 
l-lnl"'h,ett"1ror,,o,n H!IISHlllln ZU Lasten der Urheber tes;tQElle(lt 
werden.» 
Wir trügen so dazu bei, dass sich die schwächere Partei, die 
Urheber, die Künstler, nicht gegen die stärkere Partei, die Nut
zer, den Handel-einigermassen -behaupten kann. 
Ein weiterer Aspekt: Auch in Zukunft wird sich die Technik wei
terentwickeln, und es ist durchaus möglich, dass Anpassun
gen und Aenderungen nötig werden, wozu es dann einer Ge
setzesänderung bedürfte. Wenn wir den Begriff «in der Regel» 
ins Gesetz schreiben, meinen wir, dass ein Abweichen von der 
Regel die Ausnahme und nicht die Norm sein soll. 
Wir sollten uns auch ein wenig an den internationalen Normen 
orientieren. Wir haben das vorhin mit den 50 und 70 Jahren 
auch gemacht In Europa ist es nicht üblich, feste Zahlen ins 
Gesetz zu schreiben. Wenn wir es bei der gesetzlichen Formu
lierung der «angemessenen Entschädigung» bewenden las
sen, wird die 10-Prozent-Regel als langjährige Praxis der Ver
wertungsgesellschaften mehrheitlich zur Anwendung kom
men. Die Partner verhandeln vertraglich clie Anteile aus und 
sind sich darüber auch einig, aber auf der Basis privatrechtli
cher Verträge. Der Schutz vor unvernünftigen Prozentzahlen 
ist sichergestellt Sie müssen der Schiedskommission vorge
legt werden und sind auch durch die bisherige Praxis des Bun
desgerichtes geschützt Die Ueberwachung durch die 
Schiedskommission und das Bundesgericht im Einzelfall ge
nügen vollauf. 
Noch ein Wort zum Begriff «Monopol»: Vom Gesetz her gibt es 
kein Monopol für Verwertungsgesellschaften. Aufgrund der 
Grösse unseres Landes wird der Bundesrat allerdings eher 
nur je einer Verwertungsgesellschaft in den verschiedenen 
Kunstbereichen die Bewilligung erteilen. Unsere Verwertungs
gesellschaften stehen aber in Konkurrenz mit den ausländi
schen, und wir wollen doch jetzt nicht Dinge in unser Gesetz 
schreiben, welche Künstler dazu bewegen, sich ausländi
schen statt schweizerischen Verwertungsgesellschaften anzu
schliessen und Werke durch ausländische Produzenten und 
Verleger auf den Markt bringen zu lassen. Wenn wir einen fe
sten Prozentsatz im Gesetz festlegen, wäre das etwa das glei
che, wie wenn wir zum Beispiel im Obligationenrecht einen fe
sten Lohnprozentsatz am Umsatzvorschreiben würden. Jeder 
Konzertveranstalter - auch das ist zu bedenken- ist frei, den 
Eintrittspreis festzulegen. Die gleiche Freiheit~den Preis seiner 
Werke den Marktverhältnissen anzupassen, muss auch dem 
Urheber zustehen. Beide müssen sich marktgerecht verhal· 
ten, sonst verschwinden sie von diesem Markt Wir müssen im 
Gesetz die Möglichkeit für einen freien Markt und ein freies 
Vertragsrecht schaffen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Kommissionsminderheit zuzustim· 
men. 

Loeb Frani;ois: Unsere Fraktion schlägt Ihnen vor, der Mehr· 
heit zu folgen, und zwar damit wir die Nutzergesellschaften 
kontrollieren, bis zu einem gewissen Grad limitieren können. 
Herr Cincera hat vorher gesagt, es seien keine Monopole, es 
seien nur in der Praxis Monopole, weil wir ein kleines Land 
sind. Aber wenn wir ein kleines Land sind und wenn das tat
sächlich monopolartige Gesellschaften sind, haben wir als 
Gesetzgeber die Pflicht und Schuldigkeit, diese Monopole zu 
kontrollieren. Die Kontrolle erfolgt über diesen Prozentsatz. 
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Die Kontrolle erfolgt dadurch, dass wir beim festen Prozent
satz eine obere Limite setzen. Das ist vernünftig, denn sonst 
könnte es zu Monopolen kommen - ich sage nicht mit 
zigen Urheberrechtsgesellschaften, die vermutlich sehr ver
nünftig sind, aber wir machen ein Gesetz für die kommen
den Jahre. Das letzte Gesetz, war ei-

1::,nru,,hn1·,:, in Kraft 
wir keine obere müssen wir uns im kla-

ren darüber sein, dass Missbräuche vorkommen könnten. 
Missbräuche führen doch nur zu einem: zu einer Verhinde-

oder zu einer der Kulturverbreitung. Ich 
Briefe bekommen, z. B. vom Bühnenverband, vom 

Stadttheater das mir vorrechnete, dass es 
wäre, noch zu machen wenn 

Ao,aac>en dann sehr, sehr hoch 
""'rnt11,r-~,tot wenn ein Monopol ein 

Limit zu setzen. Das die Pflicht des Gesetzgebers, und von 
dieser Pflicht hat sich die Mehrheit der Kommission leiten las
sen; diese Pflicht hat auch die Mehrheit unserer Fraktion über
zeugt 

Hess Peter: Wir behandeln diesen Minderheitsantrag unter 
dem Abschnitt «Aufsicht über die Tarife». Bei Artikel 55 - die 
Version des Ständerates ist unbestritten - ist der Grundsatz 
der Angemessenheit einer Entschädigung festgelegt Die 
Schiedskommission hat also bei der Ueberprüfung und Ge
nehmigung der Tarife die Kriterien für die Prüfung der Ange
messenheit zu befolgen, die vor allem in Artikel 56 Absatz 1 
(wiederum unbestritten) festgesetzt sind. 
In Absatz 2, über den wir nun abstimmen werden, geht es 
darum, ob wir eine Höchstgrenze festlegen wollen oder nicht 
Der Ständerat, der urheberfreundlich eingestellt ist, hat sich 
für eine Höchstbegrenzung ausgesprochen. Wir sind mit der 
Mehrheit der Kommission lediglich einen Schritt weitergegan
gen, dass wir, was in der Fachwelt unbestritten ist, eine Zu
satzentschädigung von höchstens 3 Prozent für die ausüben
den Künstler vorsehen. Demgegenüber will die Minderheit 
Cincera eine völlig offene Lösung darlegen, das heisst, sie will 
nur auf die Angemessenheit abstellen. Wie Kollege Loeb so
eben dargelegt hat und wie wir aus verschiedenen Zuschriften 
vernehmen mussten, wäre so der UnsicherheitTür und Tor ge
öffnet, vor allem weil die Verwertungsgesellschaften in diesem 
Bereich eine sehr starke Stellung haben. Es war aber gerade 
einer der Zwecke der Neuüberarbeitung dieser Gesetzesvor
lage, dass wir gegenüber den Verwertungsgesellschaften 
eine straffe Kontrolle ins Gesetz aufnehmen. Wenn wir dem 
Minderheitsantrag Cincera zustimmen, verletzen wir gerade 
das Grundanliegen der Aufsichtskontrolle wieder. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Eggly: Je voudrais simp!ement dire, contrairement ä 
M. Hess, que nous n'ouvrons pas la porte ä l'arbitraire. 
Qu'est-ce que cette idee, Monsieur Hess, selon laquelle, en 
permettant ä la commission arbitrafe de trancher en dernier 
ressort, on ouvrirait la porte a l'arbitraire? On ouvre simple
ment la porte a une eventuelle adaptation ulterieure, qui pour
rait d'ailleurs etre eurooompatible, au lieu de fixer, a priori, un 
maxirnum dans la loi en figeant la situation, alors qu'on ignore, 
comme l'a releve M. Cincera, de quelle fai;on les choses vont 
evoluer. On n'ouvre absolument pas la porte ä l'arbitraire et 
l'on n'est pas non plus en train de cholsirune position maxima
liste en faveur des auteurs et contre les usagers. Je crois que la 
solution est plus souple, qu'elle menage totalement l'avenir et 
que, dans cette affaire, n taut faire confiance aux. partenaires, 
lesquels sont precisement prevus jusque dans leurs compe· 
tences par la loi, ce qui est d'ailleurs precise dans les articles 
ulterieurs sur lesquels nous devrons voter. II n'y a rien d'arbi
traire ici, il n'y a qu'une question de confiance en ceux qui se
ront finalement charges de la gestion, La loi leur fait confiance 
et je vous invite ä suivre la minorite Cincera 

· M. Couchepin, rapporteur: La solution du Conseil des Etats 
accusait unefaiblesse importante en ne prevoyant pas une re
muneration pour les interpretes. Si elle prevoyait 1 O pour cent 
de la recette pour l'auteur, elle passait sur les interpretes alors 
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la solution du Conseil national tient des interets 
ces derniers. 

Faut-il fixer un taux maximum dans la loi, comme le propose la 
m<>,r.<ito de votre ou faut-il laisser fonctionner le 
marche comme le II 
en faire une affaire 
un taux maximum dans loi. En effet, en 
n'existe en ce domaine. II 

l'arbitraire n'existera pas, comme l'a dit 
rPr1N->,r1r"' ä M. Hess Peter, car il a 

l'nimrr11<::<ar.r1<:: de contröle et des de 
recours. Mais pourquoi ce risque de devoir faire fonc
tionner des commissions de recours alors que, plus simple
ment, il est possible des le depart d' eviter les conflits en fixant 
un taux maximum qui suffise ä remunerer equitablement l'au
teur et l'interprete? 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit 
schlägt Ihnen im Einvernehmen mit dem Bundesrat und dem 
Ständerat vor, die Höhe der Entschädigung durch Höchst
sätze im Gesetz festzuschreiben, und ?.War heisst es «in der 
Regel». Die Regel bedeutet, dass Ausnahmen in begründeten 
Fällen möglich sind. Man denkt vor allem an Billigprodukte wie 
z. 8. billige Leerkassetten. 
Die Kommissionsmehrheit ging von folgenden Ueberlegun
gen aus: Die vorgeschlagene Regelung mit festen Sätzen ist 
klarer und setzt auch feste Leitplanken. Die im Gesetz festge
legten Sätze entsprechen den heute schon von den Verwer
tungsgesellschaften gehandhabten und von der Schiedskom
mission genehmigten Werten. Die Verwertungsgesellschaften 
haben ?.War keine gesetzliche, aber eine faktische Monopol
stellung. Das Gesetz schreibt selber vor, dass in der Regel nur 
eine Gesellschaft für die Verwertung der gleichen Urheber
rechte zugelassen wird, es herrscht also kein Wettbewerb. 
Schon aus diesem Grunde müssen die Höchstwerte im Ge
setz festgelegt werden. Nur so können wir das Gleichgewicht 
?.Wischen Nutzer und Konsument sicherstellen. 
Es ist richtig, dass in Europa in der Regel die Werte nicht in den 
Gesetzen festgeschrieben sind. Eine Ausnahme macht 
Deutschland bei den Leerkassetten, wo ebenfalls 10 Prozent 
als Regel gelten. Bei uns ist es einfach die Kodifizierung der 
geltenden Praxis. 
Ich möchte Sie daher bitten, im Interesse der Rechtssicherheit 
der Mehrheit zu folgen. Herr CJncera hat das Hohelied der Ver
tragsfreiheit gesungen. Ich stimme gerne mit ihm in diesen 
Chor ein -aber hier spielt die Vertragsfreiheit, denn es ist keine 
Pflicht, auf 10 Prozent zu gehen, sondern die 10 Prozent sind 
eine Höchstbegrenzung. Es ist ohne weiteres möglich, dass 
die Vertragspartner tiefere Sätze aushandeln und vereinbaren 
und dabei auch die Marktverhältnisse berücksichtigen. Der 
freie Markt ist somit nicht gefährdet 

Bundesrat Koller: Ich möchte Sie bitten, unbedingt der Mehr
heit Ihrer Kommission zuzustimmen. 
Wir haben zu Recht mehrere neue Vergütungsansprüche für 
die Kulturschaffenden ins Gesetz aufgenommen, vor allem 
gleichwertigen Schutz der Interpreten neben den Urhebern. 
Wenn wir nun hier im Gesetz diese Höchstsätze nicht vorse
hen würden, würden die Werknutzer angesichts dieser zusätz· 
liehen Vergütungsansprüche zweifellos allzu grosse Belastun
gen befürchten. Ich bin daher überzeugt: Wenn wir diese 
Höchstsätze, wie sie von der Kommissionsmehrheit und vom 
Ständerat beantragt werden, nicht im Gesetz hätten, .würde 
sich daraus eine schwere politische Belastung der ganzen Ge-
setzesvorlage ergeben. · 
Marktwirtschaftliche Ueberlegungen können wir hier nicht an
stellen, weil die Verwertungsgesellschaften -das ist schon ge
sagt worden - ein faktisches Monopol haben und man daher 
nicht auf das Wirken der Marktkräfte bauen kann. Der Gesetz-
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muss hier von vornherein Missbräuche vermeiden. 
die der Höchstsätze im Gesetz tun wir das. 

daran erinnern, dass im Ständerat 
von Herrn Roth, wie er hier von der 
worden ist, klar, mit 24 zu 9 
ist Auch im Diffe-

ersuche ich Sie, der Mehrheit der Kommis-

Abs. 3, 4-AJ. 3, 4 

Art.57-60 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.61 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Sandoz 
Streichen 

Art.61 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Sandoz 
Biffer 

57Stimmen 
39Stimmen 

Mme Sandoz: Depuis un certain nombre d'annees; Je legista
teur federal viole allegrement la constitution ce qui, apparem
ment, ne lui a jamais donne de boutons, sans cela il y aurait 
desmorts. 
Les mesures provisionnelles dependent du droit de proce
dure et l'article 64, alinea 3 de la Constitution federale reserve 
la procedure aux cantons. Pour s'ecarter d'une regle federale 
il taut un motif tres grave. On peut concevoir en effet que, de 
temps en temps, on viole la constitution, comme lorsqu'il s'est 
agi de proteger les droits de la personnalite, articles 28c et sui
vants du Codecivil. Mais aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Les 
mesures provlsionnelles protegeraient le droit d'auteur. Ou il 
s'agit du droit d'auteur en tant que droit de la personnalite, et 
dans ce cas vous avez des mesures provisionnelles aux 
articles 28c et suivants du Codecivil, ou il s'agit du droit d'au
teur en tant que droit patrimonial et, dans ce cas, il n'y a aucun 
motif de vloler la constitution. 
Parce que les mesures provisionnelles sont du droit de prQce
dure, parce que le droit de procedure est, de par la Constitu
tion federale, reserve aux cantons, parce qu'il n 'y a aucun mo
tif de violer la constitution, je vous invite a bitter l'article 61. 

M. Couchepin, rapporteur: Mme Sandoz, en federaliste scru
puleuse, nous propose d'eviter de violer ta constitution qui 

. prevoit en effet que, d'une maniere generale; ce qui releve du 
droit de la procedure appartient aux cantons et ce qui releve 
du droit material peut appartenir, dans la mesure ou la consti· 
tution le prevoit, au legislateur federal. lci, nous avons introduit 
la possibilite, a travers la loi federale, de prendre des mesures 
provisionnelles. II est exact aussi que, pour une partie des 
droits que nous accordons ici, s'il n'y avait pas cet article, il y 
aura~ d'autres dispositions qui permettraient de preserver le 
droitde l'auteur. 
Neanmoins, il est interessant et utile, dans un domaine.aussi 
!arge que celui-la, ou les artistes peuvent exercer leurs activi-
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ait une solution unique, 
fixe l'etendue des mesu

qu'on viole la constitu
voit l'in~n,,rt,mr•o 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Der Föderalismus treibt Blü
ten. Es ist richtig, was Frau Sandoz Die Kantone sind für 
das Prozessverfahren zuständig. Hier geht es meines Erach
tens aber noch um etwas mehr. Dieser Artikel 61 enthält auch 
noch materielle Aussagen, nämlich was für vorsorgliche 
Massnahmen möglich sind und wie sie gehandhabt werden 
sollen. Wir müssen zudem beachten, dass in Absatz 3 auch 
eine Zuständigkeitsbestimmung, eine Gerichtsstandbestim
mung, enthalten ist Das dient der Rechtssicherheit und der 
Klarheit 
Wir haben in sämtlichen andern Gesetzen des Immaterialgü
terrechtes genau die gleichen vorsorglichen Massnahmen ko
difiziert, nämlich im Patentrecht, Markenrecht, Wettbewerbs
recht usw. Ich glaube, wir sollten uns bei der Gesetzgebung 
selber treu bleiben und hier nicht in einem neu geschaffenen 
Gesetz eine neue Ausnahme machen, sondern dieses Verfah
ren durchziehen und unsere Gesetze gleich handhaben und 
gleich legiferieren. 
Das ist auch im Interesse der Rechtsanwendenden. So sehen 
sie aus dem entsprechenden Gesetz, welche Möglichkeiten 
sie haben, wo sie welche vorsorglichen Massnahmen ergrei
fen können, und müssen nicht in den einzelnen Kantonen die 
Prozessordnungen studieren. 

Bundesrat Koller: Ich habe an sich wegen der genannten Ver
fassungsbestimmung ein gewisses Verständnis für den föde
ralistischen Reflex von Frau Sandoz. Ich kann aber festhalten, 
dass hier keine Verfassungsverletzung vorliegt, denn es ist in 
der Lehre unbestritten, dass dort, wo es zu einheitlichen An
wendungen des materiellen Zivilrechts notwendig ist, der 
Bund die Kompetenz hat, notwendige Verfahrensvorschriften 
zu erlassen. Das hat der Bund übrigens auch im ganzen Be
reich des Immaterialgüterrechts getan, auch im Patent- und 
Markenschutzrecht Wir würden hier also einen Sonderfall 
schaffen, wenn wir diese Kompetenz für den Bundesgesetzge
ber nicht in Anspruch nähmen. Gerade im Bereich des Urhe
berrechts ist eine rasche und griffige Bekämpfung der Piraterie 
sehr, sehr wichtig. Hierin liegt die innere Rechtfertigung für 
diesen Artikel; Sie finden ihn übrigens analog in allen anderen 
tmmaterialgütergesetzen. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, trotz einer gewissen Sympa
thie für den födetalistischen Reflex, den Antrag von Frau·san
doz abzulehnen. 

Abstimmung-Vote . 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Sandoz 

Art.62 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la .1ecision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

69Stimmen 
40Stimmen 
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Art.63 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

N 

zum Beschluss des Ständerates 

Art.63 
Proposition de Ja commission 
Al.1 

28 1992 

hbis. (nouvelle) aura fait voir ou entendre une oeuvre diffusee 
ou rediffusee; 

1. aura loue un logiciel. 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Thür 
Al. 1 let. m (nouveau) 
m. aura reproduit un portrait commande sans avoir rei;;u l'au
torisation requise. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
(Siehe Entscheid bei Art 12 Abs. 4) 
Adopte salon /a proposition de la commission 
(Voir decision a l'art 12 al. 4) 

Art.64 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.65 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

cbis. (neu) eine Werkdarbietung durch Radio, Fernsehen 
oder ähnliche Verfahren, auch über Leitungen, sendet oder 
eine gesendete Werkdarbietung mittels technischer Einrich
tungen, deren Träger nicht das ursprüngliche Sendeunterneh
men ist, weitersendet; 
cter. {neu) eine gesendete oderweitergesendete Werkdarbie
tung wahrnehmbar macht; 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.65 
Proposition de fa commission 
A/.1 

cbis. (nouvelle) aura diffuse une prestation par la radio„ par 
voie hertzienne, soit pa( cäble ou autres conducteurs, ou 
l'aura retransmise par des moyens techniques dont l'e:xploita
tion ne releve pas de l'organisme de diffusion d'origine; 
cter. (nouvelle) aura fait voir ou entendre une prestation diffu-
see ou rediffusee; . 

A/.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Ang~nommen -Adopte 
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Art.66-69 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Prc>1x,sftlon de la commission 

la decision du Conseil des Etats 

Art.69a 

zum Beschluss des Ständerates 

der Aufsichtsbehörde und Entscheide der 
Sclhiedslconnmission können mit Beschwerde bei der Rekurs-
kommlssion für geistiges angefochten werden. 
Abs.2 
Gegen Beschwerdeentscheide der Rekurskommission für 
geistiges Eigentum kann beim Bundesgericht Verwaltungsge
richtsbeschwerde geführt werden. 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.69a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
{Hess Peter) 
Al. 1 
Les decisions de l'autorite de surveillance. et de la Commis
sion arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours .... 
Al.2 
Les decisions sur recours de la Commission de recours pour 
lapropriete intellectuelle peuventfaire l'objet d'un recours .... 
Al.3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Hess Peter, Sprecher der Minderheit: Im Bereich des Rechts
schutzes dürften wir eine widersprüchliche Situation geschaf
fen haben. Im gesamten Bereich des Immaterialgüterrechts, 
wie auch in anderen Rechtsbereichen, sind in den letzten Jah
ren sogenannte Rekurskommissionen eingeführt worden -
ich erwähne das Steuerrecht-, damit wir das Bundesgericht 
im Bereich der Tatsachenermittlung entlasten können. 
Hier haben wir die «Rekurskommission für geistiges Eigen
tum» eingeführt Dem steht gegenüber, dass in der Praxis 
schon jahrelang die Schiedskommissionen für die Tarifauf
sicht zuständig waren. Nun sind wir mit der Situation konfron
tiert, dass wir auf der einen Seite die neue «Rekurskommission 
für geistiges Eigentum» haben, auf der anderen Seite aber die 
Schiedskommissionen weiterbestehen lassen, also auf glei
cher Ebene· zwei verschiedene Instanzen nebeneinander 
haben. 
Die Entscheide der Schiedskommissionen sollen gemäss An
trag der Kommissionsmehrheit nicht mehr an die «Rekurs
kommission für geistiges Eigentum» weitergezogen werden. 
Das würde heissen, dass gerade im Bereich der Tarifaufsicht 
die Entlastung des Bundesgerichts nicht greifen würde. 
Ich halte hier als einziger an der umfassenden Zuständigkeit 
der Rekurskommission fest; die Kommission war ursprünglich 
meiner Ueberlegung gefolgt, hat dann aber aufgrund eines. 
Rückkommensantrags einem Mitglied einer solchen Schieds
kommission den Vorzug gegeben. Deswegen müssten wir 
diese Unausgegorenheit der Regelung doch nochmals 
prüfen. 
Meines Erachtens könnte man so weit gehen, dass man gene
rell die Schiedekommissic!"len aufheben würde und nur noch 
die neue «Rekurskommission für geistiges Eigentum» walten 
liesse. Aber das ist nach dem Vorschlag der ständerätlichen 
Kommission zurzeit nicht möglich. 

7„N 
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Darum bitte ich Sie, zumindest meinem Mi,,rl,-rh,oit~,,, 

folgen und dem Ziel, 
desgerichts, Rechnung zu tragen. 

orc>oc,siti1on de M. Hess Peter 
1nr,!<>1-n,:,nt,::1ir<> de reCOUl'S aUX deci-

j.JUl:SI..JLlt: l'on peut 
aussi 
Pour 
eile 
lait 
res. Le nrr,n1,om,<> 

donner de securite en ouvrant encore 
de recours ou, au contraire, accelerer les 

recours. 

fischer-Sursee, Berichterstatter: Es ist so, wie Herr Hess Pe
ter gesagt dass die Kommission bei der zweiten Lesung 
noch einmal darauf zurückgekommen ist und den Artikel ge
ändert hat Ich muss Ihnen im Namen der Kommission bean~ 
tragen, der Mehrheit zu folgen: 
Allerdings muss ich Ihnen der Orientierung halber bekanntge
ben, dass das Bundesamt für Justiz nicht dieser Auffassung 
ist, sondern die Auffassung vertritt, dass es sinnvoll wäre, 
nachdem wir die Schiedskommission wieder aufleben lies
sen, zwischen der Schiedskommission und dem Bundesge
richt auch die Rekurskommission einzusetzen, und zwar zur 
Entlastung des Bundesgerichtes. Herr Hess hat Ihnen das 
dargelegt 
Ich muss Ihnen den Entscheid überlassen, wie Sie hier befin
den wollen. 

Bundesrat Koller: Im Sinne der Entlastung des Bundesgerich
tes, die wir mit der OG-Revision angestrebt haben und die im 
Februar in Kraft treten kann, möchte ich Sie ersuchen, der Min
derheit Hess Peter zuzustimmen. Damit erreichen wir eine kla
rere Rechtslage in dem Sinn, dass die Kognitionsbefugnis des 
Bundesgerichtes dann tatsächlich klar eingeschränkt ist, wie 
wir das auch sonst im Bereich der Entscheide haben, die von 
Rekurskommissionen ans Bundesgericht gehen. Darin liegt 
der wesentliche Vorteil des Minderheitsantrages von Herrn 
Hess. 
Ich ersuche Sie daher, ihm zuzustimmen. 

Abstimmung Vote 
für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.69b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag David 
Streichen 

Art.69b 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition David 
Bitter 

70Stimmen 
45Stimmen 

David: Ich stelle hier den Streichungsantrag, weil auf den 
15. Februar 1992 das neue OG in Kraft tritt und dieser Artikel 
damit überflüssig ist und gestrichen werden kann. 

Präsident: Kommission und Bundesrat schliessen sich die
sem Antrag an. 

Angenommen gemäss Antrag David 
Adopte selon la proposition David 
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Art. 70, 71 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 72 

zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Die behält die betreffenden Waren während 
höchstens zehn der 
nach Absatz 1 an 
Massnahmen erwirken 
Abs.3 
Streichen 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 72 
Proposition de ta commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
L' Administration des douanes retient les produits en cause du
rant dix jours ouvrables au plus, ä compter du moment ou elle 
a informe le requerant selon le 1 er alinea, pour permettre ä ce 
dernier d'obtenir des mesures provisionnelles. 
Al.3 
Bitter 
Af.4 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 73-n, na, 78 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 118 Stimmen 

{Einstimmigkeit) 

B. Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von 
integrierten Schaltungen 
(Topographiengesetz, ToG) 
e. loi federale sur la protection des topographies de cir
cults integres 
(Loi sur les topographles, lTo) 

Titel 
Antrag der Kommission 
Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von Halb
leitererzeugnissen 

Titre 
Proposition de Ja commission 
Loi federale sur la protection des topographies de produits 
semi-conducteurs 

Angenommen -Adopte 

Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Preambule 
f'rc,po:sitt(>n de la commission 
Afll><>r,:.ra la decision du Conseil des Etats 

Art.1 

Abs. 
.... dreidimensionale Strukturen von Ha.tbl1:iiteirerze1Jor1i8f,en 

Streichen 
Abs.3 

zum Beschluss des Ständerates 

Art.1 
Proposition de la commission 
A/.1 
La presente loi protege les structures tridimensionnelles de 
produits semi-conducteurs (topographies) .... 
A/.2 
Biffer 
Al.3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Originärer Rechtsinhaber ist der Hersteller. 
Abs.2· 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.3 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Le titulaire originaire des droits est le producteur. 
Al.2 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen--c:Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 

b. die Topographie oder nachgebildete Ausführungen der To
pographie in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu veräussem, 
zu vermieten, zu verleihen oder sonstwie zu verbreiten oder zu 
diesen Zwecken einzuführen. 

Art.5 
Proposition de la commission 

b. de proposer au public d'allener, de louer, de pr,eter ou de 
quelque autre maniere, de mettre en circulation ou d'importer 
a ces fins la topographie ou des copies de celle-ci. · 

Angenommen -Adopte 
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Art.6 

der Topographie, die vom Hersteller oder mit 
veräussert worden sind, dürfen weiterver

Rf'111Rh1Vii:iverbreitet werden. 

Art.6 

qui ont ete allenes le 
tv,,nc<>nf<~m,ont r etre nou-

en circulation. 

Art.7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä !a decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
In gutem Glauben erworbene Halbleitererzeugnisse, die eine 
unrechtmässig .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.8 
Proposition de la commission 
Al.1 
II est licite de remettre en circu!ation les produits 
semi-conducteurs .... 
Af.2 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.9, 10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.11 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

b. eine Topographie oder nachgebildete Ausführungen einer 
Topographie in Verkehr bringt, anbietet, veräu$sert, vermietet, 
verleiht oder sonstwie verbreitet oder zu diesen Zwecken ein
führt; 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.11 
Proposition de la commlssion 
Af.1 

b. aura propose au publlc, aliene, loue, prete ou, de quelque 
autre maniere, mis en circulation ou irnporte ä ces fins .... 
Al.2 
Adherer ä la decision du Cons1;1il des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Art.12-15 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art.16 

Jedermann kann gegen Gebühr in das 1-1.,.,,,ct,or 

mteir1a1:ien Einsicht nehmen 
einholen. 

Art.16 
Proposition de la commission 
Contra emolument, chacun peut consulter le registre et les 
dossiers de demande et obtenir des renseignements sur le 
contenu de ces documents. 

Angenommen -Adopte 

Art.17-21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung-Vota sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 116 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

C. Bundesbeschluss über verschiedene völkerrechtliche 
Verträge auf dem Gebiete des Urheberrechts und der ver
wandten Schutzrechte 
C. Arrete federal concernant diverses conventions inter
nationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits 
voisins 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
·Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die folgenden völkerrechtlichen Verträge werden genehmigt: 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.1 
Proposition de la commission 
Al.1 
Les traites suivants sont approuves: 

AJ.2 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Das internationale Abkommen vom .... 
Abs.2 

zum Beschluss des Ständerates 

Art.2 
Proposition de la commission 
Al.1 

de radiodiffusion 
Al. 2 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensembfe 
Für Annahme des Entwurfes 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 

117 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Seite 1 der Botschaft 
Proposition du Conseil tederal 
Classer les interventions parlementaires 
selon la page 1 du message 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 
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Urheberrechtsgesetz 
Droit d'auteur. Loi 

Differenzen - Divergences 

E 4juin 

-Siehe Jahrgang t99-1, Seite 289- Voir annee 1991, page 289 

Beschluss des Nationalrates vom 28. Januar 1992 
Oecision du Conseil national du 28 janvier 1992 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Es ist nachgerade an der 
Zeit, die Vorlage, die uns, und zwar aufgrund eines langen 
Rückweisungsunterbruchs, seit bald acht Jahren beschäftigt, 
nun zu einem möglichst guten Ende zu führen. Die Zahl und 
das Gewicht der Differenzen scheinen auf den ersten Blick 
gross; der Abstand zwischen den Räten wird sich aber, sofern 
Sie der Kommissionsmehrheit folgen, beträchtlich verringern. 
Mit etwas Kompromissbereitschaft lässt sich auch der verblei
bende Abstand noch in der laufenden Session überwinden. 
08$ wäre schon deshalb wünschbar, weil wir damit eine Euro
lex überflüssig machen. Die Vorlage wurde nämlich noch der 
zwischenzeitlich veröffentlichten EG-Richtlinie zum Schutze 
der Computerprogramme angeglichen. Im Verlaufe der Zeit 
war die Revision mehrmals dem Windwechsel zwischen Urhe
ber- und Nutzerfreundlichkeit ausgesetzt Letztlich hat sich in 
beiden Räten die urheberfreundliche Linie stärker durchge
setzt 
Der Nationalrat hat zwar das Folgerecht und den Bibliotheks
rappen gestrichen, anderseits aber zum Ausgleich eine Foto
kopiervergütung in Bibliotheken vorgeschlagen. Die Interpre
ten schützt er über eine Gleichstellung mit den Urhebern bei 
den elektronischen Medien stärker, als wir das vorsahen. 
Angesichts der Urheberfreundlichkeit der Vorlage hat sich die 
Kommission nochmals um einen auch für die Nutzerkonsens
fähigen Produzentenartikel (Art 17) bemüht Damit komme 
iCh zu den einzelnen Artikeln. 

A. Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte 
A. Loi federale sur le droH d'auteur et les droits voisins 

Art. 2 Abs. 2 Bst. g, Abs. 2bis 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 

M. 2 af. 2 let. g, al. 2bls 
Pn:,posltion de Ja commission 
Adherer ä ia decision du Conseil national 

Ft$1 Meier Josi, Berichterstatterin: Hier geht es um redaktio
rä Anpassungen an die vorher erwähnte EG-Richtlinie. Die 
Kommission beantragt Ihnen Zustimmung zum Nationalrat 

~ommen-Adopte 

Art. 10 Abs. 3 
Mlt!ag der Kommission 
ZU$tlmmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.10al.3 
~ition de Ja commission 
Afirer a ia i:lecisiöri du Conseil national 
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Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Auch 
riefle und redaktionelle an die ,_,.,_..,,,,,..,,.,.n,~ 
Kommission zum Nationalrat 

Art.12Abs.1, 2 

Art. 12 al. 1, 2 
Prc,oo,sitic>n de la commission 

la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: um 
chung an den Acquis oommunautaire - also den EG,-BE3sitz
stand-betreffend den Grundsatz der regionalen Erschöpfung 
von Urheberrechten, indem auf die Wendung «im In- oder Aus
land» verzichtet wird. Ferner sollte der Erschöpfungsgrund
satz auf alle Computerprogramme gleich angewendet wer
den. Wir beantragen Zustimmung zum Nationalrat 

Angenommen -Adopte 

Art.13Abs.1,4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 13 al. 1, 4 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Wir haben seinerzeit den 
Bibliotheksrappen mit 17 zu 15 Stimmen nur sehr knapp an
genommen. Der Nationalrat hingegen ist mit 105 gegen nur 
50 Stimmen dem Bundesrat gefolgt, der den eher unbeliebten 
und im EG-Raum wenig verbreiteten Bibliotheksrappen von 
Anfang an ablehnte. Den Ausgleich schuf der Zweitrat mit der 
Aufnahme eines Vergütungsanspruches für Fotokopien in Bi
bliotheken, den Sie in Artikel 19 Absatz 2 finden und der den 
Urhebern nach Schätzungen etwa gleich viel bringen sollte. 
Ihre Kommission beantragt Zustimmung zu Nationalrat und 
Bundesrat, bittet Sie aber darum, bei Artikel 19 Gegenrecht zu 
halten. 
In Absatz 4 geht es wieder nur um eine redaktionelle Anpas
sung, der Sie schon in Artikel 2 zugestimmt haben. 

Angenommen -Adopte 

Art.13c 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
.... einen Anteil in der Höhe von drei Prozent .... 
Abs. tbis 
Der Anspruch ist nicht übertragbar und erlischt zwanzig Jahre 
nach dem Tod des Urhebers. 
Abs.1ter 
Kein Anspruch besteht, wenn der Veräusserer nachweist, 
a dass er das Originalwerk direkt vom Urheber erworben hat; 
oder 
b. dass er das Originalwerk veräussert hat, ohne einen Ge
winn zu erzielen. · 
Abs. 1quater 
Als Gewinn im Sinne von Absatz 1ter Buchstabe b gilt die Dif· 
ferenz zwischen dem bei der Veräusserung erzielten Erlös und 
den um einen jährlichen Zuschlag erhöhten Erwerbskosten 
sowie den Zinsen auf dem investierten Kapital; der Zuschlag 
auf den Erwerbskosten entspricht der seit dem Erwerb einge
tretenen durchschnittlichen jährlichen Teuerung. 
Abs.2,3 
Festhalten 

Minderheit 
(Ziegler Oswald, Kündig) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.13C 
Proposition de la commis,3/on 
Majorite 
Al.1 

a 
b. qu'il 
Al.1quater 

vendeur trois pour cent .... 

nrirtin,,:,fo directement de l'auteur ou 
r.rl.-.in.!:>lo sans realiser de benefice. 

Est un benefice au sens de l'alinea lettre b, la difference 
entre le produit de l'alienation et le d'acquisition aug-
mente d'un annuel correspondant aux taux d'in
flation annuel moyen depuis l'acqulsition ainsi qu'un interet 
equitable sur le capltal investi. 
Al.2,3 
Maintenir 

Minorite 
(Ziegler Oswald, Kündig) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Hier geht es um das schon 
eingangs erwähnte Folgerecht und damit um die zweite Diffe
renz von einigem Gewicht Wir hatten ein Folgerecht seinerzeit 
relativ knapp angenommen. Der Nationalrat verwarf es relativ 
knapp. Das Pro und das Kontra wurden in der Kommission 
auch diesmal eingehend diskutiert Es geht um die Frage, ob 
und unter welchen Bedingungen ein Urheber von Werken bil
dender Kunst von Preissteigerungen seiner Werke beim Wei
terverkauf soll profitieren können. Wir hatten die Veräusserun
gen von Kunsthändlern und Versteigerern dieser Befugnis un
terstellt und einen Anteil von 5 Prozent bei Veräusserungserlö
sen von über 10 000 Franken vorgesehen. 
Für das Folgerecht spricht der Umstand, dass es in 28 Staa
ten -darunter 14 europäischen - in irgendeiner Form besteht 
Es kann, nachdem es im Urheberrechts-Arbeitsprogramm der 
EG-Staaten steht, auch als eurokompatibel betrachtet wer
den. Die Urheber - jedenfalls ihre offiziellen Vertreter - halten 
es für gerecht, am Erfolg ihrer Werke teilnehmen zu können, 
und sind der Meinung, es bringe erhebliche Beträge ein. 
Gegen das Folgerecht werden ebenfalls Künstler als Zeugen 
angerufen, die gerne darauf verzichten wollen. Betroffene Ga
lerien machen insbesondere geltend, es behindere unnötig 
und bürokratisch ihre Wettbewerbsstellung gegenüber dem 
folgerechtsfreien Ausland, es funktioniere kaum in einem EG
Staat, fördere die Umgehung und bringe den kleinen Künst
lern, die es allenfalls am nötigsten hätten, ohnehin nichts. 
Ihre Kommission hat grundsätzlich mit 8 zu 3 Stimmen dem 
neu bereinigten Mehrheitsvorschlag zugestimmt Dieser geht 
weniger weit als unsere ursprüngliche Fassung. Der Anteils
satz wurde von 5 auf 3 Prozent des Verkaufserlöses reduziert 
Der Anspruch ist nicht mehr übertragbar und erlischt schon 
zwanzig Jahre nach dem Tod des Urhebers, nicht etwa erst 
nach siebzig Jahren. Er erlischt zudem, wenn derVeräusserer 
das Originalwerk direkt vom Urheber erworben hat oder wenn 
er es ohne Gewinn veräussert. In Absatz 1 quater wird zudem 
noch der Gewinn definiert Hier enthält übrigens die Fahne in 
beiden Sprachen einen Fehler: Es müsste heissen «Als Ge
winn im Sinne von Absatz 1ter Buchstabe b» und nicht «von 
Absatz, 2 Buchstabe b». Ich bitte Sie, das :Zu korrigieren. 
Namens der Kommission beantrage ich Ihnen, dieser redu
zierten Formulierung von Artikel 13c als Kompromissvor
schlag zuzustimmen. 

ZieglerOswald, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit-sie 
ist bei weitem nicht so klein, wie die Fahne S.ie glauben .ma
chen will - beantragt Ihnen, dem Nationalrat zuzustimmen, 
d. h., das Folgerecht in diesem Gesetz nicht zu regeln. 
Das Folgerecht soll dem Urheber von Werken der bildenden 
Kunst eine wiederkehrende Einnahme beijederVeräusserung 
seines Werkes sichern und eine Beteiligung des Urhebers an 
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Zum Das Fehlen einer Regelung über das Folgerecht 
bedeutet aber nicht, dass die Urheber das Folgerecht nicht 
vorsehen können. Die Urheber sind absolut frei, bei der Ver
äusserung eines Werkes das Folgerecht zu regeln und es 
nach ihrem Belieben so auszugestalten, wie sie es tatsächlich 
wollen. Sie haben es ja unter dem heutigen Recht auch schon 
getan oder eben nicht getan, weshalb sogar der Schluss gezo
gen werden muss, dass das Bedürfnis nicht besteht 
Die Urheber, die Künstler, müssen auf dieses Recht also nicht 
verzichten. Die Rechtsordnung stellt ihnen sogar die Grund
sätze zur Verfügung. Ich nenne nur den Grundsatz «pacta sunt 
servanda». Wenn Sie einen solchen Vertrag abschliessen, 
dann ist er rechtens, und er muss eingehalten werden. 
Die Befürworter werden sagen, dass das Folgerecht sich nicht 
entfalten könne ohne die zwingende gesetzliche Regelung. 
Wenn dem so ist, muss mindestens dargetan werden, dass 
der verlangte staatliche Schutz - um diesen geht es ja - tat
sächlich notwendig ist Die Notwendigkeit eines solchen 
Schutzes ist nicht gegeben, ja von vielen Betroffenen nicht ein
mal gewollt Also greift der Staat bei der Regelung des Folge
rechtes in einen Bereich ein, wo das absolut nicht notwendig 
ist, und dies in einer Zeit, in der wir immer von Deregulierung 
sprechen. 
Zum dritten: Mit der Regelung des Folgerechts wird das ge
steckte Ziel nicht erreicht. Höchstens 5 bis 1 O Prozent der 
Werke werden erfasst Umsatzmässig sind die folgerechts
pflichtigen Werke sozusagen zu vernachlässigen. Die Rege
lung wird bewirken, dass der Umsatz noch kleiner wird. Das 
Ziel - so behauptet man - ist es, junge Schweizer Künstler zu 
fördern. Eher das Gegenteil wird der Fall sein. Der Kunsthan
del wird behindert werden. Zudem sind gerade junge Künstler 
gegen das Folgerecht. Sie wollen nicht gegen Leute vorge
hen, die ihnen in einzelnen Lebensabschnitten wichtige Hilfe 
geleistet haben. Sie wollen aber diese Leute auch nicht davon 
abhalten, ihnen durch den Kauf von Werken - solange sie 
noch leben - zu helfen. Was nutzt das Recht, wenn es nicht 
ausgeübt, nicht durchgesetzt wird? Mit dem Recht sollte doch 
Kü.nstlern gel'lolfen .und nicht .Juristen .Arbeit verschafft 
werden. 
Zum vierten: Das Folgerecht greift in unser Eigentumsrecht 
ein. Die Auswirkungen sind nicht abschliessend geklärt Auf 
mögliche Präjudlzwirkungen habe ich bereits hingewiesen. 
Wollen wir bei diesen Voraussetzungen, gerade in diesem 
sehr umstrittenen Bereich, unser Eigentumsrecht in Frage 
stellen, angreifen, seine Fundamente befehden? Der Eigentü
mer soll über sein Eigentum nicht mehr frei verfügen können. 
Er ist eingeschränkt Ich meine, dass immer noch gelten sollte; 
Verkauft ist verkauft! Will der Künstler beteiligt sein, muss er 
dies eben vertraglich regeln. Das muss auch der Immobilien
händler, das muss auch der Viehhändler, ja jeder, der etwas 
verkauft 
Zum fünften: Europa Das Thema Folgerecht ist in der EG 
noch nicht behandelt worden. Ich sehe deshalb nicht ein, wie 
man sagen kann., es .SE!i europakompatibel. Es. wäre doch ab, 
surd, wenn ein Folgerecht gerade in der auf offene Grenzen 

nrn:,wiAsi"nfm Schweiz eingeführt würde, während es an
"'"''H"'""'~'nr1 die EG möglicherweise ablehnen würde. Die 
Schweiz muss hier keine Vorreiterrolle übernehmen. Es be-
steht kein für die Schweiz Wohl haben an-
dere Länder dieses sind für uns 
wahrscheinlich herrschen 
aber in diesen Ländern andere Zu-
dem in der Praxis - weil kaum auf 
das Recht verzichtet werden. Wir wollen es bevor 
r1,,,.,,,,,,, .... ,,.,, es anwenden, die es schon 

hat auch der Bundesrat dieses 1-n1n,:,,·cr,1~t 

nn1hM,:,,nrt,n erachtet, obwohl es Ihm von der 1-Vl'\Orton,l<nmn~l<O. 

sion worden ist 
Ich fasse zusammen: Eine 
1rneo1~m~c111tsi:;1esetz ist dem der s"t"""''7 

lieh. Es ganz unnötig den Kulturaustausch. Es 
statt dass es das fördert, das private Sammeln von 

Kunst. Es schafft zusätzliche Bürokratie. Es führt zur Abwande
rung des Kunsthandels ins Ausland, und es greift- das muss 
ich noch einmal unterstreichen - ganz unnötig in das geltende 
Eigentumsrecht ein. 
Die Minderheit ersucht Sie, auf die Regelung dieses Rechtes 
zu verzichten und dem Nationalrat zuzustimmen. 
Die Einführung des Vorschlags der Mehrheit der ständerätli
chen Kommission bedeutet Zwängerei, bedeutet Nachgeben 
in allen Bereichen, um ja noch - auf jeden Fall einen Anfang 
mit Bezug auf ein solches Folgerecht statuieren zu können. 
Das ist falsch, insbesondere wenn man die Präjudizwirkungen 
beobachtet, die dieses Recht auf unsere Rechtsordnung ha
ben kann. 

M. Cottier: La nouvelle version de la commission du Conseil 
des Etats tient parfaitement compte des objections soulevees 
deja lors des premiers debats dans ce conseil et ensuite au 
Conseil national. Neanmoins, M. Ziegler Oswald conteste la 
necessite du droit de suite. II affirme que celui-ci est une inno
vation inconnue dans les autres domaines du droit C'estfaux, 
ce n'est pas une innovation. En matiere de propriete immobi
liere, nous connaissons la participation au gain realise en cas 
de vente immobiliere. C'est donc un regime courant, et je vois 
mal que l'on refuse en matiere de propriete intellectuelle ce 
que l'on admet en matiere de propriete immobiliere. Le droit 
de suite correspond donc parfaitement a notre ordre economi
que et aux lois du marche. M. Ziegler dit aussi que ce droit de 
suite serait nefaste pour le commerce de l'art Lä aussi, nous 
devons contester cette affirmation. En effet, quatorze pays en 
Europe connaissent deja ce droit, dont huit dans Ja Commu
naute europeenne, qui prevoit d'ailleurs de l'introduire dans 
son acquis communautaire. Dans ces pays europeens, le mar
che de l'art n'a pas du tout souffert de ce droit de suite, car 
c'est une juste retribution, c'est une indemnite justifiee en fa
veur des artistes et des createurs. 
Enfin, je pense - je terminerai par la -qu 'il y va finalement de la 
place que reserve notre societe a la culture et ä ses createurs. 
Voulons~nous que nos artistes soient des mendiants, vivant de 
subventlons et dU bon vouloir des pouvoirs publics ou te
nons-nous ä les retribuer eqüitablement en fonction de leur 
travail personnel et de leur m'3r!te? Seule, cette derniere 
conception du röle de la culture est digne de notre societe. Je 
vous inv!te donc ä voter avec la majorite de la commission. 

Onken: Ich möchte zunächst noch einmal etwas zum Grund
satz .des Folgerechts sagen, weil ich erkenne und anerkenne, 
dass dieses für viele nicht so leicht nachzuvollziehen ist Das 
Folgerecht ist der breit akZeptierte und schon in der BernE!r 
Uebereinkunft, die ja für uns massgeblich ist, verankerte Ver
such, den bildenden Künstler, also den Bildhauer, den Maler, 
den Objektkünstler, anderen Urhebern gleichzustellen. 
Die meisten Schöpfer bleiben ja mit ihren Werken verbunden. 
Sie haben Anteil an der Verwertung ihrer Werke; sie partizipie
ren am allmählich wachsenden Erfolg ihres Schaffens, an des
sen Ausstrahlung, an dessen zunehmender Verbreitung. Das 
gilt beispielsweise für die Komponisten, es gilHür die Schrift„ 
steiler, es gilt jetzt auch für die Interpreten. 
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seiner 
wort sie ist heute wieder oeiaet,en 

lautet dann: Verkauft 
Aber ein Kunstwerk ist eben kein n,:,,""nl,nliirh10>r r .;,;:,rn,::,ns,t::ir,r1 

Es ist in einem Ammt1•::lrt!t1An l<l'A<l1rl\/l::lrn 

worden. Es ist etwas 
Masse etwas ..,.,,·,:,nr,11r1r,;:,,:, 

Künstler eingel:,racht 
Selbsts, oft genug ist es auch eine sich 
Entäusserung. 
Ich will diesen schöpferischen Vorgang nicht überhöhen, ich 
will damit nur das Besondere, das Einmalige, hervorheben, 
das ihn prägt und aus dem sich dann auch dieses Recht des 
Beteiligtbleibens, des Verbundenbleibens nach dem Erstver
kauf ableitet In diesem Sinne ist ein Weiterverkauf eines sol
chen Kunstwerkes nichts anderes als eine weitere zusätzliche 
Nutzung, eine Wiederverwertung. Und das ist wörtlich zu neh
men, weil bei den meisten dieser Wiederverwertungen zu
gleich eine Wertsteigerung anfällt, denn die Veräusserung er
folgt ja in der Regel mit Gewinnabsicht Dass der bildende 
Künstler daran beteiligt bleibt, dass ihm ein bescheidener 
Obolus (von jetzt 3 Prozent) aus einem solchen Verkauf zufällt, 
ist nicht mehr als gerecht, und es stellt den bildenden Künst
ler - er ist ja sozusagen der klassische Urheber- den übrigen 
Schöpfern gleich. 
Ich finde, wir müssen von diesem prinzipiellen Ansatz ausge
hen, von diesem Grundsatz eines zeitgemässen Urheber
rechts. Das ist keine Beschränkung des Eigentumsrechts, 
Herr Ziegler Oswald - im Gegenteil: lm Grunde genommen 
wird auch das geistige Eigentum des Künstlers beschnitten, 
wenn man ihn völlig von seinem Werk abtrennt 
Die Lösung, die die Kommission jetzt vorschlägt, trägt prak
tisch allen Einwänden, die in der ersten Beratung gemacht 
worden sind, Rechnung. Sie senkt die Abgabe von 5 auf 3 Pro
zent und entlastet damit den Kunsthandel. Sie klammert allfäl
lige Verkäufe aus, die mit Verlust getätigt werden. Sie begün
stigt jene, die sich besonders für junge Künstler einsetzen, 
jene Förderer, jene Galerien, denen das ein spezielles Anlie
gen ist, indem der Erstverkauf bei einem Direktkauf beim 
Künstler ausgeschlossen bleibt Und sie begrenzt auch noch 
die Anspruchszeit auf zwanzig Jahre nach dem Tode des 
Künstlers, weil man dem Folgerecht vorgeworfen hat, es profi
tierten ja nur die Erben. Dies ist also sogar eine Abweichung 
von der üblichen Regelung im Urheberrecht 
Es sind somit alle Kautelen getroffen worden, alle Rahmenbe
dingungen mit Umsicht gesetzt worden, auf dass dieses Fol
gerecht funktionieren und auf dass es, wenn man nur guten 
Willens ist, in der Praxis auch verwirklicht werden kann. Statt 
sich -wie das jetzt geschieht- mit teils unsachlichen, teils un
haltbaren Argumenten gegen eine durchaus tragfähige und, 
wie ich meine, eurokompatible' Lösung aufzulehnen, sollte 
man meines Erachtens eher Hand bieten und auf eine so ver
nünftige Lösung einlenken, wie sie jetzt erreicht worden ist 
Das möchte ich vor allem jenen ins Stammbuch schreiben, die 
nebst ihrem kaufmännischen Geschick vor allem von der 
Schöpferkraft ihrer Künstler leben. 
Ich finde es - das muss ich doch noch anmerken - ein starkes 
Stück, wenn uns die kultivierten Leute des Kunsthandelsver
bandes der Schweiz in ihrem Brief schreiben: «Die Kommis
sion des Ständerates diskutierte im Mai 1992 das Problem des 
neuen und präsentiert uns, vielleicht, um das Gesicht zu wah
ren, eine stark verwässerte Fassung, die unseren Einwänden 
teilweise Rechnung trägt» 
Man hat also nichts anderes gemacht, als cfieseh Einwänden 
Rechnung zu tragen, sie ernst zu nehmen, sie in eine Kompro
misslösung einzubeziehen, und jetzt erhält man auch noch 
den Vorwurf, dass man eine verwässerte Fassung vorlege und 
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dass man stur und nicht bereit sei. Das finde ich 
m<>1n<:1rht·,n;:, Haltung; gegen diese wende ich mich ganz 

die meisten unserer Nachbarländer kennen 
sollte sich die Schweiz nicht davonstehlen, um einmal mehr 
als geschäftstüchtiger Profiteur danebenzustehen. Genau das 
passiert, wenn man dem Antrag der Minderheit folgt und das 
«droit de suite» einfach wieder herausstreicht 
Ich bitte Sie deshalb um eine gerechte Lösung für die bilden
den Künstler, die sonst in diesem Gesetz überhaupt nicht bes
sergestellt werden, um eine Gleichstellung der bildenden 
Künstler mit den anderen Urhebern. Ich erinnere daran, dass 
bildende Künstler Selbständigerwerbende sind. Die meisten 
haben sehr zu kämpfen, haben Jahre der Entbehrung durch
zumachen, bis sie vielleicht zum Erfolg gelangen, und sind so
zial denkbar schlecht abgesichert Das Folgerecht kann ihnen 
also auch eine wirtschaftliche Stütze sein. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit Ihrer Kommission, 
die alle wesentlichen Bedenken geschickt berücksichtigt hat, 
zuzustimmen. 

M. SaMoni: Le droit de suite est en effet une nouvelle institu
tion. M. Ziegler Oswald a raison, mais ce n'est pas un argu
ment pour la refuser. Le droit de suite est ne de l'exigence de 
creer un parallelisme entre les ecrivains, les musiciens et les 
artistes peintres ou sculpteurs. En effet, les artistes de la littera
ture et de la musique beneficient d'une protection, d'un droit 
Chaque fois que leur oeuvre est publiee ou produite publique
ment, ils re9oivent pendant 70 ans - par consequent eux
memes et leurs heritiers - une participation au revenu. Evi
demment, il y a une difference assez frappante entre la protec
tion offerte ä cette categorie d'artistes et la situation des pein
tres et sculpteurs qui, eux, ne participent plus aux ventes futu
res et aux benefices successifs que les acheteurs retirent des 
oeuvres. 
On ne peut pas dire que, quand une oeuvre est vendue, c'est 
vendu! Cet argument ne prend pas en consideration la diffe
rence entre les oeuvres d'art et les autres objets. En effet, l'ar
tiste est toujours lie ä l'oeuvre d'art qu'il vend. II a le droit de 
proteger son travail, par exemple contre des manipulations, 
des modifications. Cela demontre qu'au fond l'artiste a tou
jours un rapport avec son oeuvre, meme si elle a ete vendue ä 
plusieurs reprises. 
Evldemment, cette nouvelle in$tiMi<:m.du oroit de.suite.sou
leve quelques problemes et avait faitl'objet de quelques criti
ques qui nous avaient ete exposes. La commission a pris en 
consideration ces dernieres et a essaye de formuler un texte 
qui tenait compte des aspects negatifs de la premiere version, 
mais qui gara:ntissait quand meme la protection des artistes 
peintres et sculpteurs en particulier. C'est le texte que nous 
vous soumettons. Je ne vous cacherai pas que j' avais person
nellement encore quelques doutes ä l'encontre de cette for
mulation d.e compromis. Par exemple, l'artiste peintre et le 
sculpteur sont proteges pendant 20 ans, tandis que l'ecrivain 
ou le compositeur, ainsi que leurs heritiers, sont proteges pen
dant 70 ans. II y a donc une difference assez marquee. Mais, 
afin d'introduire une certaine protection economique pour les 
artistes peintres et leurs heritiers je me suis rallie ä cette formu
lation qui est ä mon avis accepta:ble. 
Je souligne a l'intemion de M. Ziegler Oswald que ce droit de 
suite ne va pas engendrer une bureaucratie. II y aura une ad-
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ministration et non de !'Etat maintenant, des insti-
tutions et des organisations de cela pour le$ ecri-
vains et les Cette A°lrt,">n!':ion rentrera evidem-
ment dans le de cette et !'Etat n'aura pas a 
s'occuper directement de ces II aura donc pas 
de bureaucratie. 
Je me encore d'attirer l'attention de la Commission 
de sur le fait le texte ne 

exactement ä la de la ,...n,nrr,,c:,.::,nn effet, 
1 bis dit: «Le droit n'est transmissible.» Or, la com-

mission souhaitait pas transmissible par contrat 
entre mais la transmissibilite succession 
etait Dans la redaction finale, il faudra 
que ce droit est transmissible par mais non par 

entre vifs. C'est de toute fagon la volonte de la com-

Finalement, je vous propose d'accepter la solution est pre
sentee par la majortte de la commission et de repousser celle 
de la minorite. 

Kündig: Das Folgerecht geistert schon seit Jahrzehnten 
herum und man hat immer wieder versucht, es neu aufs Tapet 
zu bri~gen. Das Folgerecht hat mit dem Urheberrecht nichts 
zu tun. Urheberrecht gilt dann, wenn ein Werk reproduziert, 
also mehrfach gebraucht wird. Es geht um den Mehrfachge
brauch von musikwerkähnlichen Sachen, Fotos usw., der 
schliesslich die Produktionskosten hereinbringen soll. Beim 
Folgerecht wird ein Werk einmal gekauft; man kann den Wert 
dieses Werkes im Momentfeststellen, und es wird in der Regel 
von Sammlern gekauft, die letztlich auch das Risiko des Verlu
stes wie die Möglichkeit des Gewinnes bei sich behalten soll
ten. Das Folgerecht muss deshalb vom Urheberrecht ganz 
klar getrennt werden. 
Es stimmt auch nicht, dass ganz Europa das Folgerecht be
reits eingeführt hätte. Die EG studiert im Moment das Problem 
des Folgerechtes. Die Lösung ist aber noch nicht gefunden, 
und insbesondere England, das sich ganz massiv gegen das 
Folgerecht wehrt auch in der EG -, hat heute kein Fol~e
recht, weil es den Platz im Welthandel nicht an New York verlie
ren will. 
Holland kennt kein Folgerecht Deutschland hat zwar ein Ge
setz, in dem 5 Prozent stehen; in Tat und Wahrheit gilt aber ein 
Vertrag zwischen dem Kunsthandel und der Verwertungsge
sellschaft Bild und Kunst, nach dem auf dem Totalumsatz 
1 Prozent abgezweigt wird. Frankreich kennt ein Folgerecht, 
3 Prozent für Auktionen; der Handel ist aber frei. Italien hat ein 
Gesetz, aber es wird nicht befolgt Dort ist das Gesetz, das 
kann man ruhig sagen, toter Buchstabe. 
Die EG-Kommission wird frühestens 1993 zu diesem Problem 
Stellung nehmen. Ich sehe deshalb nicht ein, warum die 
Schweiz den Eindruck hat, nun auch hier eine Vorreiterrolle 
spielen zu müssen, und warum sie quasi als Kompromisslö
sung im europäischen Umfeld eine neue Regelung sucht 
Eine Regelung, die letztlich den wesentlichen Teil des Kunst
handels aus der Schweiz verbannen würde, also eine Tätigkeit 
mehr, die wir offensichtlich in Zukunft nicht mehr in der 
Schweiz haben möchten! 
Das Folgerecht ist eine Ideologie. England und Holland weh
ren sich gegen derartige Fremdkörper sehr massiv. Es stellt 
sich auch die Frage, ob in der EG überhaupt etwas realisiert 
werden wird. Es ist falsch, Herr Onken, wieder einmal auf die 
Sozialdrüse zu drücken und zu glauben, dass durch dieses 
Folgerecht nun arme Künstler zu Geld kommen würden. Das 
stimmt einfach nicht 85 Prozent sämtlicher Leistungen, die 
hier erbracht würden, würden schliesslich in die Nachlässe 
grosser Künstler wie Picasso fliessen. Der kleine Künstler 
würde praktisch überhaupt nichts erhalten. Die Förderung des 
Künstlers, das wissen Sie als Galerist sehr genau, Herr Onken, 
ertolgt nicht durch die Gewinnabschöpfung beim Handel von 
Bildern, sondern durch die Förderung des Künstlers durch 
den Galeristen, der einen Künstler entdeckt, der ihn fördert 
und der ihn auch auf den Markt bringt Es Ist deshalb gar nicht 
erstaunlich, dass die Kommissi<>nsmitgUeder ein Papier erhal
ten haben, in dem namhafte Schweizer Künstler die Aussage 
machten, man solle auf dieses Folgerechtverzichten. 

der vorberatenden Kommission ist nach 
n_,,,· .• ~,-... ~- untauglich, und es ist auch kein 

das Gesicht zu wahren und in 
was dann doch zu einer Bürokratie 

Auch eine Bürokratie, die 
""'r·c,...r111n,,t Unsummen von Geld, das am 

zukommt, der es hätte. 
h,:::,,<mtr,:ir,,,. Ihnen i!':!':inn!':m1inrlP.rlhe1t 

ro11geirecnr abzulehnen. 

Bundesrat Koller: Es beim t-011oerecnr 
Kontra Ich möchte Ihnen nochmals 
weshalb der Bundesrat diesem Kn,mnrnnnis!~vnrsr.hlHa 
aus Ihrer Kommission als Mehrheitsantrag hP.rvm·n,:,oar,nein 

wohlgesinnt ist . 
1. ist es tatsächlich nicht aus der Welt zu dass die 
bildenden Künstler gegenüber den anderen Künstlern von der 
Natur der Sache her schlechtergestellt sind, wenn wir das Fol
gerecht nicht einführen, weil die von Herrn Kündig vorhin ge
nannte Möglichkeit der vielfachen Verwendung bei den bil
denden Künstlern eben nicht besteht 
Mir persönlich gibt es zu denken, dass ausgerechnet das 
künstlerfreundliche Frankreich dieses «droit de suite» erfun
den hat, offenbar im Jahre 1920. 
2. Der zweite Grund, der den Bundesrat bewog, Ihnen diesen 
Kompromissvorschlag zu empfehlen, ist, dass die Infrastruk
tur für die Verwertung bereits besteht, nämlich in der beste
henden Verwertungsgesellschaft Pro Litteris. Es muss also 
nicht eine neue Bürokratie für dieses Folgerecht geschaffen 
werden. 
3. Die EG-Kommission hat noch über keinen Richtlinienvor
schlag beraten, aber es ist ein Faktum, dass in acht von zw~lf 
EG-Staaten dieses «droit de suite» bereits besteht, dass die 
Einführung also doch im Trend der Zeit liegt 
Das sind zusammenfassend die Gründe, weshalb ich Ihnen 
die Annahme des Antrages der Mehrheit Ihrer Kommission 
empfehle. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.15 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

18Stimmen 
15 Stimmen 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: In Artikel 15 hat die Kom
mission stillschweigend dem Nationalrat zugestimmt Es ging 
darum, Rechtsunsicherheiten über die allgemein anerkannten 
Auslegungsregeln zur Zweckübertragungstheorie zu vermei
den. Die Kommission fiess sich vom Bundesrat überzeugen, 
dass hier weniger mehr sein könnte. Ein Verzicht auf die ur
sprünglich geforderte Regelung des Werkschaffens im Ar
beitsverhältnis lag damit nahe. Die Kommission beantragt, 
letztlich. auch zur Beilegung von Differenzen, Zustimmung 
zum Nationalrat 

Angenommen -Adopte 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Auch hier beantragt die 
Kommission Zustimmung zum Nationalrat, der die Anglei
chung an die einschlägige EG-Richtlinie vorgenommen hat 

Angenommen -Adopte 
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Art.17 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Wird ein Werk in eines unter der Verant-
wortung und auf Kosten und Gefahr Produzenten von 
mehreren Urhebern so erwirbt der Produzent das 
ausschliessliche für die Verwendung des Kollektiv-

Artikel 7 Absatz 4 bleibt vorbehalten. 
Abs.2 

zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 

zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Enthält der Vertrag keine Regelung des Rechtsübergangs, so 
erwirbt der Produzent unter Vorbehalt von Artikel 7 Absatz 4 
das ausschliessliche Recht für die Verwendung des Kollektiv
werks. 

Eventualantrag Gottier 
(falls der Antrag Zimmerli gegen den Antrag der Kommission 
obsiegt) 
Abs.1 
.... so weit auf die andere Vertragspartei über, als dies im Ver
trag vereinbart ist Solche Verträge können jedoch Dritten 
nicht entgegengehalten werden. 

Art.17 
Proposition de Ja commission 
Al.1 
Si l'oeuvre est creee par plusieurs auteurs en execution d'un 
contrat, sous la responsabilite d'un producteur et a ses ris
ques et perils, ce demier acquiert le droit exclusif d'utiliser 
l'oeuvre collective, l'article 7, alinea 4, est reserve. 
Af.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Zimmerli 
Al. 1,3 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
Si le contrat ne prevoit pas de regles concernant le transfert 
des droits, le producteur acquiert le droit exclusif pour l'utilisa
tion de l'oeuvre collective, sous reserve de l'article 7, alinea 4. 

Proposition subsidiaire Cottier 
(Si la proposition Zimmerli l'emporte contre la proposition de 
la commission) 
Al.1 
.... dans la mesure ou le prevoit le contrat De tels contrats ne 
sont toutefois pas opposables a des tiers. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Hier geht es um den in bei
den Räten stark umstrittenen «Produzentenartikel» .. Die Produ
zenten haben sich von allem Anfang an bemüht, ihre Position 
als alleinige Träger des Investitionsrisikos zu verbessern. Sie 
machten immer geltend, dass sie bei Kollektivwerken über ge
bündelte Verwertungsrechte sollten verfügen können, sonst 
seien diese Werke nicht verkehrsfähig, was ihren Wert schmä
lere, und das könne ja kaum im Interesse der Urheber liegen. 
Ein diese Anliegen berücksichtigender Vorschlag der Kom· 
missionsmehrheit ist bei der ersten Beratung in unserem Rate 
unterlegen. Das Resultat war widersprüchlich. Wir haben am 
Schluss der Beratung unserer Hoffnung Ausdruck gegeben, 
der Nationalrat möge es verbessern. Dieser hat aber seine 
Kommission ebenfalls überstimmt und das Problem der Pro
duzenten erneut ungelöst gelassen. 
Die Kommission hat nun die Formulierung der nationalrätli
chen Kommission übernommen, die mit nur 5 Stimmen unter
legen ist Wird diese Lösung auch von Ihnen übernommen, 
kann mit einer Beilegung der Differenz gerechnet werden. 

10·S 

Diese Formulierung schafft klare Verhältnisse und 
dass seitens der Produzenten kein Grur,d mellr 

ein Referendum zu Der Produzent kann 
lieh ausschliesslich das Werk Kein 
kann ihm das 1nti:m::~u1An 

Immerhin handelt es 
Recht Die etwas an-

vereinbaren. Mit dem zweiten Satz dieses Absatzes wird 
Glaube von Dritten nA~:~h1 im 

Die Kommission beantragt Ihnen mit 9 zu o diesem 
Kcu-nn,rnrr,i«« zwischen dem Entwurf des Bundesrates und 

der Produzenten zuzustimmen. 
Zu diesem hat Kollege Zimmerli einen 
reicht Der Kommission der Antrag nicht vor. auf 
frühere Debatten kann dazu aber folgendes gesagt werden: 
Dieser Vorschlag geht nicht mehr so weit wie bei unserer er
sten Beratung. Kollege Zimmerli will offenbar die Vertragsfrei
heit der Parteien in den Vordergrund stellen, wobei er auf die 
Vertragszwecktheorie aufbaut Was zählt, ist aber der Gutglau
bensschutz, der eben hier für den Dritten nicht automatisch 
funktioniert 
Konsensfähig wäre dieser Vorschlag wohl nur, wenn er wie 
eventualiter von Herrn Cottier vorgeschlagen - zumindest um 
den Gutglaubensschutz ergänzt würde. Leben kann ein Pro
duzent auch mit dem kombinierten Vorschlag Zimmerli/Cot
tier. Wer aber die optimale Klarheit für den Produzenten will • 
muss allerdings dem Antrag der Kommission den Vorzug 
geben. 

Zimmerli: Wie Sie wissen, bin ich nicht Mitglied der Kommis
sion. Ich konnte also in der Kommission auch keinen Antrag 
stellen; aber ich war- zusammen mit Herrn Kollege Rhinow
Urheber eines Antrags, der zu unserem seinerzeitigen Be
schluss zu Artikel 17 führte. 
Ich möchte heute erneut für diesen Artikel 17 in der ständerätli· 
chen Fassung kämpfen und gestatte mir, meinen Antrag zu 
begründen. Weil es nach dem Willen der Kommission um den 
ganzen Artikel geht, möchte ich ebenfalls Ausführungen zum 
ganzen Artikel machen. 
In seiner Vorlage hat der Bundesrat bekanntlich vorgeschla
gen, dass bei Miturheberschaft an einem Kollektivwerk sämtli
che Rechte automatisch -d. h. von Gesetzes wegen -auf den 
Produzenten übergehen sollen. Allerdings musste der Bun
desrat selber die Möglichkeit einer anderslautenden vertragli
chen Regelung zugestehen. 
Bei der Behandlung der Vorlage in unserem Rat wir sind ja 
Erstrat-konnte ich Sie davon überzeugen, dass diese Lösung 
international absolut singulär, um nicht zu sagen exotisch, ge
wesen wäre. Es gibt kein Land, das von Urhebern verlangt, 
dass sie alle Rechte in der vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Form einfach von Gesetzes wegen abtreten. Das mag klar 
sein, aber es ist ungerecht 
Ich habe darauf hingewiesen, dass überhaupt kein Grund be· 
steht, vom Grundsatz der Vertragsfreiheit abzuweichen. Ich 
will die am 6. März 1991 vorgebrachten Argumente selbstver
ständlich nicht wiederholen. Sie haben meinem Antrag, der 
sich sinngemäss mit jenem von Herrn Kollege Rhinow deckte, 
im. Frühjahr 1991. mit deutlichem Mehr zugestimmt Das glei
che tat auf Antrag von Herrn David am 28. Januar dieses Jah· 
res der Nationalrat, nachdem auch im Zweitrat von verschiede
ner Seite überzeugend darauf hingewiesen worden war, dass 
kein Grund bestehe, in diesem sogenannten Produzentenarti
kel vom Grundsatz der Vertragsfreiheit abzugehen. 
Ich darf die Zahlen, die die Frau Präsidentin erwähnt hat, ein
fach noch ergänzen. Das Abstimmungsergebnis im National
rat lautete 85 zu 70 Stimmen. 
Unklar blieb im Nationalrat lediglich; ob nach dessen Zustim· 
mung zum Absatz 1 in der Fassung des Ständerates und der 
folgerichtigen Streichung von Absatz 2 des Vorschlags des 
Bundesrates für den Absatz 3 überhaupt noch Raµm bleibe. 
Ich hattt:3 seinerzeit Streichung dieses Absatzes 3 beantragt. 
aber mit Rücksicht auf den Antrag Rhinow, der diesen Ab· 
satz 3 wieder aufnahm, nicht insistiert Immerhin hat die Kom
missionspräsidentin zu Recht bemerkt, dass dieser Absatz 3 
nun sozusagen in der Luft hängt. 



Droit d'auteur. Loi 378 E 1992 

Im Nationalrat setzte sich nach kurzer Diskussion der Bericht
erstatter - Herr F,scher-Sursee mit seinem Antrag auf Strei-

von Absatz 3 mit durch: Er 
ho,'1ntr<>r,o diesen Absatz zu eine Differenz 

-·~~msr~T entstehe und noch einmal über diesen Absatz 
könne. Ich betone «Absatz» und nicht «Ar-

muss schon meinem Erstaunen darüber Ausdruck geben, 
möchte mich aber auch nicht dem Vorwurf aussetzen, über
trieben formalistisch zu sein, weil ich davon überzeugt bin, in 
der Sache selber die besseren Argumente zu haben. Beide 
Räte haben sich klar gegen die Legalzession entschieden. 
Weder für die Beteiligten - Urheber und Produzenten noch 
für die Oeffentlichkeit oder Dritte ergeben sich aus dem Grund
satz der Vertragsfreiheit Nachteile. In beiden Räten wurde dies 
überzeugend nachgewiesen. Urteile, welche das Bekenntnis 
zur Vertragsfreiheit erschüttern könnten, gibt es nicht Das ein
zige, von den Befürwortern des bundesrätlichen Antrags im
mer wieder vorgebrachte Argument-es ist auch heute von der 
Kommissionspräsidentin erwähnt worden -, nämlich dass 
Rechtssicherheit geschaffen werden müsse, erfordert keines
wegs eine Legalzession. 
Ich habe mich davon überzeugen lassen, und zwar aufgrund 
verschiedener Quellen, dass die vom Bundesrat vorgeschla
gene Lösung auch praxisfremd ist Meist steht nämlich dem Li
zenznehmer gar nicht der Produzent, sondern ein Zwischen
händler gegenüber, und da ist Rechtssicherheit auch nur in 
dem Umfang gewährleistet, als die Vertragskette fehlerfrei ist 
Und die Filmbranche, die als häufigstes Beispiel angeführt 
wird, will diese Legalzession gar nicht Sie arbeitet bekanntlich 
mit Musterverträgen, die zwischen dem Verband der Regis
seure und den Spielfilmproduzenten ausgehandelt werden 
und den Umfang der Abtretung der Rechte ganz genau be
stimmen. Ich habe diese Verträge bei mir. Sie können von al
len Kritikern gerne eingesehen werden. 
Hinzu kommt folgendes: Häufigster Fall der Filmproduktion ist 
bekanntlich die sogenannte Koproduktion. Die Rechte wer
den unter Koproduzenten geographisch und nach Medien 
aufgeteilt Hier hilft ein Produzentenartikel in der Lesart des 
Bundesrates dem Dritten, das heisst, dem Lizenznehmer, 
auch nichts, denn dieser kann vom Koproduzenten ohnehin 
nur das erwerben, was diesem gemäss Vertrag zugewiesen 
worden ist 
Mit dem Eventualantrag Cottier wird die Diskussion über die 
Tragweite der vertraglichen Rechtsabtretung gegenüber Drit
ten allerdings wieder aktuell. Man kann auch vom Gutglau
bensschutz sprechen. Herr Rhinow hat bereits im Frühjahr 
1991 darauf hingewiesen, dass -:-.das. gilt aucl1,. wenn dem An~ 
trag Cottier zugestimmt wird - die Vertragslösung praktisch 
nur noch im sogenannten Innenverhältnis zum Tragen 
kommt Auch Herr Jagmettl hat dies seinerzeit betont und zu 
Recht darauf hingewiesen, dass damit der Bestand von Rech
ten Dritter von Gesetzes wegen vermutet wird. Das mag der 
Rechtssicherheit in der Tat dienlich sein. Praktisch bedeutet 
das, dass der Urheber in solchen Fällen gegen den Produzen
ten vorzugehen hat und dass gegen den Dritten nur der Produ
zent vorgehen kann. Rechtlich ergäbe sich dies allerdings 
meines Erachtens im Regelfall auch aus meiner Formulierung. 
Aber ich will den Eventualantrag Cottierinicht bekämpfen, weil 
es mit in erster Linie darum geht, die Vertragslösung als 
Grundsatz im Gesetz zu verankern. 
Für die Lösung, die der Bundesrat und jetzt wiederum die 
Kommission vorschlagen, ist auch «Europa» kein taugliches 
Argument In beiden Räten wurde nachdrücklich darauf hinge
wiesen, dass kein einziges Land eine derart umfassende Be-

erlassen hat, wie sie uns von der Kommission wie
vorae1eat wird. Wo eine weniger weitgehende, aber der 

Bundesrates im Grundsatz ,=,n1·<::n1r,=,r,,n,=,r1tiA 

existiert, ist sie auf den Film n,:,,,.-,nr,::,n1<t 

Ich halte daran dass die Urheber am Kollektivwerk mit der 
bundesrätlichen benach-
teiligt würden. Dies wäre um so als wir ja 

Le1Jal:zes:s1a,n zu Lasten des Arbeitnehmers definitiv fal-
1enge11as1,en haben. Warum der freischaffende Regisseur dem 

sc111e1::nt,erg1es1temt se,in soll als der Ar
müsste mir zu-

schlüssig erklären können. würde ich 
heute auch gerne, wer diese Bestimmung denn eigentlich will, 
wenn sie die Filmbranche schon nicht will. 
Ich möchte der Kommission und dem Bundesrat aber einen 
Schritt entgegenkommen. Wir stehen schliesslich in der Diffe
renzbereinigung, auch wenn es eine einigermassen atypische 
ist Ich kann mich befriedigt erklären, wenn das Prinzip der Ver
tragsfreiheit in Absatz 1 klar verankert wird, so wie es die bei
den Räte eigentlich schon beschlossen haben, und wenn man 
dem Argument, es müsse mehr für die Rechtssicherheit getan 
werden, mit dem von mir vorgeschlagenen neuen Absatz 2 
Rechnung trägt Dieser Absatz 2 knüpft an der Formulierung 
des bundesrätlichen Vorschlages an und sieht den Rechts
übergang von Gesetzes wegen für jenen in der Praxis wohl 
sehr seltenen Fall vor, wo der Vertrag selber keine Regelung 
enthält Ich kann mich also mit einer subsidiären Legalzession 
einverstanden erklären, weil eine solche dem Grundsatz der 
Vertragsfreiheit, der für mich absolut zentral ist, nicht entge
gensteht. Ueberflüssig zu sagen, dass bei diesem Konzept 
Absatz 3 ohnehin dahinfällt 
Ich bin der Auffassung, dass mit meinem Vorschlag ein ver
nünftiger, praktikabler Kompromiss gefunden werden könnte. 
Ich bitte Sie deshalb, meinen Anträgen zu Artikel 17 zuzustim
men, und - wie gesagt - ich bekämpfe den Eventualantrag 
Cottier natürlich nicht 

M. Cottier: Je souscris au regime de la liberte contractuelle. 
En effet, ce principe doit regir les transactions de propriete in
tellectuelle qui sont conclues entre producteur, tiers utilisateur 
et acquereur. Toutefois, la protection de la banne foi est tout 
aussi importante et ce principe fait aussi partie du droit con
tractuel que nous voulons appliquer a l'article 17. Ainsi nous 
devons l'admettre dans son integrafite, donc aussi dans la pro
tection de la bonne foi et de la securite des transactions. Je 
vous donne un exemple: avec un producteur qui loue ou qui 
vend une oeuvre musicale ou cinematographique enregistree 
sur cassette ou sur film, le tiers acquereur doit pouvoir benefi
cier de la protection de la bonne foi et pouvoir se fier a la legiti
mite des droits acquis par le producteur. En effet, il doit avoir la 
garantie de pouvoir diffuser ce film, sinon le marche en serait 
preterite. 
C'est ce que je propose avec mon amendement Le tiers qui a 
acquis le film ne po.urra se faire contester son acqulsition ni se 
faire interdire Ja projection du film par l'auteur. 
On a objecte qu'il s'agissait la d'une pure presomption artifi
cielle. Le droit vit de nombreuses presomptions: cela estle cas 
pour la propriete mobiliere ou l'objet vole passe dans la pos
session et dans la propriete d'un tiers acquereur qui est de 
banne foi. Certes, II pourra y avoir contestation sur la legitimlte 
de la vente du film, mais cette contestation doit lltre reglee 
entre Je producteur et l'auteur. Le tiers acquereur doit en lltre 
exclu. La securite des transactions et la protection de la bonne 
foi exigent que nous votions cette adjonction complementalre 
ä la proposition Zimmern. 

Danioth: Ich ersuche Sie, dem Antrag der Kommission zuzu
stimmen. Der Produzentenartikel war Gegenstand langer, zä. 
her Interessenkämpfe und entsprechend ausgedehnter parla
mentarischer Beratungen. Ihre Kommission hat nach einigem 
Schlingern nun eine ausgereifte Lösung gefunden und bean-
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tragt - wie es Ihnen die Präsidentin hat - mit 9 zu O 
Stimmen dem Rat, dieser zuzustimmen. Diese 
dem Charakter des Kollektivwerkes und 

11;:i1,irir,<::fi,Mnl<i=>it der Werke, aber auch die 
der mitwirkenden 

nicht weniger als vier Varianten zur Diskus
sion standen, unterbreitet uns Herr Zimmerli nun eine 
dle wieder an des Bundesrates in der ersten 

anschUesst 
die von seiten der Urheber wiederum sehr 

heisst es, die neue Version der 
~t,:inrlli:>r:,t<::l<rinnmi<::<::inn decke sich mit der ur-

Bundesrates. ist nicht der Fall; 
111fo,,,vi:>r<::tiln,rlni<:: Wir wollen die Urheber oe;iugucn 

ihrer Mitwirkung nicht Im Unterschied zum ur-
inr,,11r,11<>n Antrag des Bundesrates nur die Nut-

ich möchte Sie das aus-
für die Verwendung des Kollektivwerkes. 

1. Der Produzent erhält damit auch die sogenannten Verbots
ansprüche, damit die Zirkulationsfähigkeit des Kollektivwer
kes erhalten bleibt Die Vergütungsansprüche bleiben grund
sätzlich beim Urheber. Von einer Enteignung kann also keine 
Redesein. 
2. Die Bündelung der Rechte am Kollektivwerk ist meines 
Erachtens dem Rechtsinstitut dieses Kollektivwerkes eben im
manent Denn wer sich zu einer Teilnahme an einem Kollektiv
werk unter der verantwortlichen Leitung und auf Kosten und 
Risiko eines Produzenten bereit findet und entschliesst, muss 
auch diese unabdingbaren Konsequenzen wollen und hin
nehmen. Das gehört eigentlich per definitionem dazu, und ich 
könnte mir nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn Herr Zim
merli sagt, bei einem Kaufvertrag müssten die Parteien aus
handeln, was eigentlich Gegenstand dieses Vertrages ist Bei 
einem Kaufvertrag ist das Hingeben des Kaufgegenstandes 
Essentiale dieses Vertrag, und auch hier gehört es zu den Es
sentialia dieses Kollektivwerkes, dass diese Zirkulationsrechte 
an den Produzenten übergehen. 
Herr Zimmerli hat das nicht bestritten, aber er möchte dies pri
mär dem Vertrag zwischen den Teilnehmern überlassen. In 
vielen Fällen mag das wohl gehen, aber die Rechtssicherheit 
gebietet doch, dass der Grundsatz festgehalten wird, zuerst 
nämlich, dass der Uebergang der Nutzungsrechte im Gesetz 
verankert wird. Das ist nicht nur ein rechtstheoretischer Grund
satz, sondern ist auch notwendig, weil sich der Produzent ja zu 
dieser Produktion des Kollektivwerkes entschliesst und damit 
Kosten hat und Vorinvestitionen treffen muss. Er muss wissen, 
dass, wenn er dieses Rechtsinstitut des Kollektivwerkes 
braucht, die Nutzungsrechte übergehen. 
Herr Zimmerli möchte eigentlich diese Regel zur Ausnahme 
machen, indem er sagt: Wenn das nicht vereinbart ist, dann 
gilt Absatz 2. Nach meiner Meinung muss die Regel eben Re
gel bleiben und darf nicht zur Ausnahme werden. 
Die von der Ständeratskommission einhellig vorgeschlagene 
Version entspricht weitgehend der Fassung der Nationalrats
kommission, die dann im Nationalrat selber nur sehr knapp 
unterlegen ist Die Präsidentin unserer Kommission hat darauf 
hingewiesen. In der Sache selber sind also die beiden Kom
missionen der Räte, die sich sehr eingehend mit dem Problem 
befasst haben, einander nähergekommen und haben diese 
Lösung präsentiert, die wir Ihnen nun vorschlagen. Sie stellt 
also einen Kompromiss dar, sie ist konsensfähig und, meine 
ich, am ehesten referendumsresistent. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen Zustimmung zur Lösung 
der Kommission .. 

Jagmetti: Es scheint fast das Schwierigste in diesem Gesetz 
zu sein, diese Kollektivwerke zu ordnen, und zwar weil wir uns 
nicht im klaren sind, ob wir vom Entstehen beim Produzenten 
ausgehen und eine Vertragslösung vorbehalten sollen oder 
ob wir die Vertragslösung als Normalfall bezeichnen und 
nachher den Rechtsübergang von Gesetzes wegen als subsi· 
diäre Ordnung aufstellen sollen. Ich glaube, im Ergebnis ist es 
nicht so grundlegend verschieden, ob wir die eine oder die an
dere Variante wählen, denn in beiden Fällen - das möchte ich 
mit Nachdruck betonen - steht die Vertragslösung offen. Auch 

die Kommission empfiehlt ja nicht eine Lösung, die eine ver
tragliche Regelung ausschliesst Sie stellt diese einfach nicht 
an die 
Ich es ist ausserordentlich wichtig, dass 

vorbehalten; das ist das i;cn1·-,"''">i-

dende. Nun könnte auch dem Antrag von Herrn Zirn-
durch den Antrag von Herrn Cottier, anschlies-

1nruo,,or,r1 anders ist 
etwa ist der 

das Wff mit Unserem Krimrni<::Rin,nR:::mj·r::in oir,n,:,.c,r,!hlr.,:,,:,;on 

ben: Das ist der Schutz ~M-~~ .. -·~-
der auch dem Urheber zu zukommen muss. Ich habe 
darauf schon in der ersten Runde im 
sen. Zu denken ist vor allem an 
einen Mitwirkenden bei einer anderen Produktion, bei der ein 
Risiko der Piraterie besteht Das ist nicht nur Theorie; es ist of
fenbar in der Realität so, dass plötzlich ein Musiker Platten von 
sich kaufen kann, deren Herstellung er nie zugestimmt hat und 
die offenbar dadurch entstanden sind, dass jemand die ent
sprechenden Aufnahmen gemacht hat 
Wenn wir nun eine Regelung aufnehmen, bei der wir die ver
tragliche Lösung den Dritten nicht entgegenhalten können, 
dann müssen wir diese vertragliche Lösung ergänzen, und 
zwar genau so ergänzen, wie es Ihnen die Kommission schon 
im Frühjahr 1991 beantragt hatte. Sie hatte damals eine solche 
Lösung gewählt-ich erinnere Sie an den Text:« .... solche Ver
träge können jedoch Dritten nicht entgegengehalten werden, 
die vom Produzenten Nutzungsrechte erworben haben.» Ei
nern Dritten, der keine Nutzungsrechte erworben hat, einem 
Dritten, der Pirat ist, könnte also das Recht des Urhebers ent
gegengehalten werden. 
Das müssen wir wohl durch einen Nebensatz in den Vorschlag 
Cottier einbauen. Sie mögen sagen, das sei selbstverständ
lich, das hätten wir immer so gemeint. Der Dritte, den wir anvi
sieren, ist nur jener, der Nutzungsrechte erworben hat, und 
nicht irgendein Pirat Aber meines Erachtens sollte man, wenn 
man dem Antrag Cottier folgt, das zumindest noch aufneh
men, damit in dieser Beziehung Klarheit herrscht. 
Ich glaube, dass unser Kommissionsantrag diesen Zusatz
schutz nicht bedingt, weil wir nur von den Verwertungsrechten 
ausgehen. Wenn wir also dem Antrag Cottier folgen würden, 
würde ich Herrn Cottier empfehlen, seinen Antrag durch einen 
Nebensatz zu ergänzen, der entsprechend lauten würde: 
«Solche Verträge können jedoch Dritten nicht entgegengehal
ten werden,» das wäre der jetzige Antrag Cottier, und dann 
käme ein Nebensatz- «die vom Produzenten Nutzungsrechte 
erworben haben.» Der Pirat wäre also nicht ein Dritter, der ge
schützt ist; ihm gegenüber könnte das Recht entgegengehal
ten werden. Die französische Fassung des Nebensatzes 
würde lauten:« .... qui ont acquis du producteur un droit d'utili
sation.» 
Das entsprach dem Antrag der Kommission im Frühjahr 1991. 
Ich möchte daran erinnern und Ihnen für den Fall, dass Sie 
Herrn Cottier zustimmen, diesen Zusatz empfehlen. Wenn Sie 
dem Antrag der Kommission folgen sollten, glaube ich, dass 
dieser Schutz in der vorgeschlagenen Formulierung enthalten 
ist Ich möchte es aber doch zuhanden der Materialien mit aller 
DeutUchkeit sagen: Gegenüber dem Dritten, .der als Pirat han
delt, bleibt der Urheber berechtigt, weil wir ja den Rechtsüber
gang in dieser Beziehung nicht verankert haben. 

Onken: Neben mir sagt Herr Danioth: Abstimmung; die Mei
nungen sind gemacht! Ich muss aber doch noch etwas ergän
zen, weil ich hiermit lockerer Hand in einen sogenannten kon
sepsfähigen Kompromiss einbezogen werde,.der in der Kom
mission breite Unterstützung gefunden hat Gegen das muss 
ich mich zumindest im nachhinein doch zur Wehr setzen. An 
und für sich hat bei Artikel 17 Absatz 1 - und das ist die ent
scheidende Bestimmung -ja gar keine Differenz mehr bestan
den. Die Differenz ist entstanden, weil der Nationalrat den Ab
satz 3 gestrichen hat. Man kam dann fast handstreichartig 
auch auf den Absatz 1 zuruck und hat einen völlig neuen Vor
schlag eingereicht und nach kurzer Diskussion auch durchge
setzt Mit d~.m Hinweis darauf, .dass .ein innere.r Zusammen
hang bestehe und dass man das ohne weiteres könne, ist in 
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Absatz 1 etwas eingefügt worden, was im Grunde genommen 
nicht mehr Gegenstand des 
oe11ve~;en ist 

muss ich mich distanzieren, denn es 
dass wir da einen Nerv der Urheber oetrotten 
sie sich vehement Warum diese Front 

wieder nachdem wir doch zwischen beiden 
im Grunde bereits eine 

haben? Deshalb ich Ihnen beliebt machen, An-
Zimmerli als einem Vermittlungsantrag zu folgen. Er ent-

in den dem, was unser Rat in der ersten 
ho<>f'hln<!•<:i:>n hat 

auf das Gesetz werden, Herr 
1~"•~+•,·, Das Gesetz erhält hier Priorität, und 

rechnet von Ihnen wird das vertreten, der Sie doch sonst 
mer für die eintreten und sich immer oder 
doch oft wehren, dass in Gesetzen festgeschrie-
ben wird, was genausogut liberal und fair zwischen Partnern 
ausgehandelt werden kann! Das ist schon verblüffend. 
Ich erinnere an das Mietrecht, an das Arbeitsvertragsrecht, wo 
man immer wieder gesagt hat: Ueberlasst das doch den Ver
tragspartnern, lasst das doch die Sozialpartner in ihren Ab
kommen regeln! Warum soll das hier plötzlich nicht mehr gel
ten und ins Gesetz geschrieben werden? Zumal auch jene, die 
immer wieder angesprochen werden, nämlich die Produzen
ten, diese starre gesetzliche Regelung gar nicht wollen, son
dern mit der Vertragsfreiheit, wie sie selber betonen, ohne wei
teres leben können. 
In diesem Sinne möchte ich Sie nochmals bitten, nicht einer so 
starren gesetzlichen Regelung zuzustimmen, sondern dem 
Antrag von Herrn Zimmerli, ergänzt allenfalls durch den Antrag 
Cottier/Jagmetti. 

Bundesrat Koller: Es wäre übertriebener Formalismus, wenn 
wir den Artikel 17 unterteilen würden; es muss vernünftiger
weise der ganze Artikel 17 zur Diskussion stehen. 
Wenn man von der Sache her an das Problem herangeht, be
stehen eigentlich gar nicht viele Differenzen. Alle sind sich ei
nig, dass in bezug auf die Rechte an einem Kollektivwerk unter 
den Beteiligten primär die Vertragsfreiheit gilt Alle Anträge 
stimmen darin überein. Unterschiedlich ist nur eines: Ein An
trag stellt das Prinzip der Vertragsfreiheit in den ersten Absatz, 
und die Mehrheit der Kommission und der Bundesrat stellen 
dieses Grundprinzip in den zweiten Absatz; aber materiell be
steht hier Einigkeit 
Zu den Differenzen. Die Differenz betrifft die Frage, ob solche 
Verträge unter den Beteiligten Dritten gegenüber geltend ge
macht werden können oder nicht Dazu sagt Ihre Kommission 
und offenbar auch Herr Cottier, dass solche Verträge unter 
den Beteiligten gutgläubigen Dritten gegenüber nicht geltend 
gemacht werden können. Wenn man allerdings ihren guten 
Glauben durch eine private Benachrichtigung zerstört, gilt das 
auch wieder nicht mehr. Das ist ein allgemeines Prinzip, das 
wir aus dem Recht kennen. Aber gutgläubigen Dritten gegen
über soll das nicht gelten, weil sonst die Verkehrsfähigkeit die
ses Kollektivwerkes allzu sehr Schaden nimmt Das scheint 
mir eine Notwendigkeit zu sein. Denn wenn Sie diese vertragli
chen. Abmachungen Dritten gegenüber voll geltend machen 
können, dann leidet die Verkehrsfähigkeit des Kollektivwer
kes. Das ist denn auch der Grund, weshalb sich im Ausland 
fast überall - ich gebe zu, Herr Zimmern, mit unterschiedlichen 
Geltungsbereichen - analoge Vorschriften finden. 
Es besteht eine weitere Differenz gegenüber dem Bundesrat, 
aber diese hält der Bundesrat nicht mehr aufrecht Die Vergü
tungsansprüche sollen auf jeden Fall bei den Urhebern ver
bleiben. Die Bündelung bezieht sich also allein auf das Aus
schliesslichkeitsrecht, aber nicht auf die Vergütungsanprü
che, die von den Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 
werden. Am ursprünglichen Antrag des Bundesrates halte ich 
nicht mehr fest 
Wenn man das so beurteilt, kommt man zwingend zum 
Schluss, dass man entweder Ihrer Kommission oder allenfalls 
dem Antrag von Herrn Cottier zustimmen muss. Beide Anträge 
stimmen darin überein, dass eben diese internen Vereinbarun
gen Dritten gegenüber nicht geltend gemacht werden kön-

nen. Der 
das Prinzip der 
die Kommission das 
für den Fall, dass sich kein 
zusammenfassend möchte bitten. entweder Ihrer 
Kommission oder Herrn Cottier zuzustimmen. 

17Stimmen 
10Stimmen 

Präsident: Der Entscheid über den Eventualantrag Cottier zu 
Absatz 1 bis schriftlich vorliegt 

Art. 19 Abs. 2, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.19al.2,4 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: In Artikel 19 Absatz 2 geht 
es um den früher erwähnten Ausgleich für den Verlust des Bi
bliotheksrappens. 
Heute stellen die Bibliotheken in aller Regel ihren Benützern 
Kopiergeräte zur Verfügung. Der Nationalrat hat vorgeschla
gen, dass solche Nutzungen entschädigungspflichtig sind. 
Der Ertrag wird auf rund 1,5 Millionen Franken geschätzt Die 
Kommission empfiehlt Ihnen einhellig Zustimmung zum Na
tionalrat 
Absatz 4 ist ebenfalls redaktionell an die Computerrichtlinie 
der EG angepasst worden. 
Die Kommission empfiehlt auch hier Zustimmung zum Natio
nalrat 

Angenommen -Adopte 

Art. 20bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 20bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Bei Artikel 20bis erfolgte 
im Zweitrat eine materielle Angleichung an die EG-Richtlinie 
zum Schutz der Computerprogramme. 
Die Kommission war auch mit dieser Anpassung stillschwei
gend einverstanden. Inzwischen scheinen noch Interpretati
onsprobleme aufgetaucht zu sein. Es geht um eine Schutz
ausnahme, welche gemäss EG-Recht zwingend ist Es scheint 
angezeigt, dass der Bundesrat eine Erklärung abgibt, wonach 
mit diesem Artikel nichts anderes gemeint war. 
Wir beantragen in diesem Sinne Zustimmung zum Nationalrat 

Bundesrat Koller: Ich. kann erklären, dass Interpretationsiden
tität zwischen der Berichterstatterin und dem Bundesrat be
steht 

Angenommen -Adopte 

Art. 21 Abs. 1-3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 21 al. 1-3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

' 
Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Hier haben wir an den Vor-
schlägen des Bundesrates, die eine gesetzliche Lizenz bei der 
Verbreitung gesendeter Werke vorsahen, bei der ersten Bera
tung nur redaktionelle Aenderungen vorgenommen. Der Na-
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der Urheberrechte weniger 
Ve1rbc1tsrecl1twird belassen, soll aber nur 

vArwA,m 1r1qsaeisellscl1atten au,,!-j„uu, werden kön

Art. 23 Abs. 2 

Art.23al.2 
commission 

la decision du Conseil national 

gehand
Kommis-

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Auch hier geht es um eine 
Anpassung an die EG-Computerrichtlinie. Wir stimmen dieser 
zwingenden Bestimmung über Sicherungskopien zu. 

Angenommen -Adopte 

Art.25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Plattner 
Titel 
Messe- und Auktionskataloge 
Wortlaut 
.... ; die gleiche Regelung gilt für die Herausgabe von Messe
und Auktionskatalogen. 

Art.25 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Plattner 
Titre 
Catalogues de faires et de ventes aux encheres 
Texte 
.... ; cette regle s'applique eagalement a l'edition de catalo
gues de foires et de ventes aux encheres. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Der Nationalrat hat die 
Schutzausnahme zu Abbildungen von Werken in Museums
katalogen auf die Auktionskataloge ausgedehnt Ausserdem 
dürfen auch Werke abgebildet werden, die sich nur vorüberge
hend in einer öffentlich zugänglichen Sammlung befinden. 
Die Erweiterung der Ausnahme ist vertretbar. Hier lohnt es 
nicht, einEl Differenz beizubehalten. 
Die Kommission empfiehlt Zustimmung zum Nationalrat 
Herr Plattner schlägt hier zusätzlich eine Ausdehnung auf 
Messekataloge vor. Der Vorschlag lag der Kommission nicht 
vor. Es empfiehlt sich Zurückhaltung. Persönlich würde ich 
von weiteren Ausnahmen absehen. Museums- und Auktions
kataloge sind doch. vorwiegend auf Kunstwerke konzentriert 
Bei Messen ist es möglicherweise dem Urheber gar nicht ge
nehm, ohne Rückfrage in Katalogen zwischen Kraut und Rü
ben zu erscheinen. Wenn er gefragt werden muss, kann er Ein
fluss nehmen und Bedingungen stellen. 

Plattner: Ich werde mich ganz kurz halten. Ich bin von der 
Schweizer Mustermesse- Organisatorin der jährlichen Kunst
messe «Art» und anderer mit Kunst zusammenhängender Ver
anstaltungen -- darauf aufmerksam gemacht worden, dass die 
Gefahr bestehen könnte, dass Artikel 25 für Messekataloge 
nicht gilt Nun haben diese Messekataloge denselben Sinn 
wie Auktionskataloge: Sie dienen dem Künstler, indem die 
We,rke, die er dort zur Ausstellung bringt, zum Zwecke des 
Handels mit seinem Kunstwerke dem interessierten Publikum 
gezeigt werden können. 
Es ist weder für die Mustermesse noch für mich verständlich, 
warum ein Messekatalog anders behandelt werden soll als ein 

Auktionskatalog. Der Zweck ist genau derselbe, nur ist die 
Messe nicht einfach eine Auktionsveranstaltung. Es scheint 
mir deshalb eine der dass man auch die 

Präsidentin das inter

würde das präzisierem. 

es könne 
sa-

man 

Ich bitte diesem zuzustimmen. Ich 
weiss, dass dadurch eine aber diese ist der-
art dass es dem Nationalrat ohne weiteres 

sie ohne weitere Diskussion in einem 
irPt,n~,nnzube:seHJQ€1n 

Bundesrat Koller: Ich habe gegen den Antrag von Herrn Platt
ner eigentlich nichts einzuwenden. Wenn es sich um Kunst
ausstellungen handelt, wären diese ja bereits inbegriffen. Aber 
wenn man das noch klarstellen will, habe ich nichts gegen den 
Antrag einzuwenden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Plattner 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 17 Abs. 1 -Art. 17 al. 1 

17 Stimmen 
3Stimmen 

Jagmetti: Noch einige Bemerkungen im Anschluss an die 
Ausführungen von Herrn Bundesrat Koller zu Artikel 17. Ich bin 
der Meinung, dass wir den Urheber inklusive Interpreten nicht 
nur mit dem Gutglaubensschutz schützen müssen, sondern 
auch gegen den Missbrauch, indem wir ihm ein Recht geben, 
selbst gegen den Missbrauch vorzugehen. Damit hätte also 
nicht einfach nur der Produzent dieses Recht, sondern der Ur
heber oder Interpret selbst könnte dieses Recht auch aus
üben. Darum geht es in diesem Zusammenhang. Ob er den 
Vertrag kennt oder nicht, spielt keine Rolle, er missbraucht das 
Urheberrecht, und gegen diesen Missbrauch müssen sowohl 
der Produzent als auch der einzelne Urheber vorgehen kön
nen. Das ist der Sinn dieses durch Herrn Cottier beantragten 
Zusatzes. Ich kann mich dieser Formulierung also anschlies
sen. Selbstverständlich ziehe ich meinen Antrag zugunsten 
dieses anderen zurück 

Bundesrat Koller: Ich will die Konfusion nicht noch grösser 
machen. 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Ich stelle fest, dass Herr 
Zimmerli dieser Beifügung nicht widersprochen hat Uns ist sie 
sehr wichtig, weil wir meinen, dass nur damit eine Lösung ent
steht, mit der man leben kann. Ich bin noch nicht ganz über
zeugt davon, ob die spontane Beifügung des Schlussatzes 
(Antrag Jagmettl) alle Probleme löst Aber dafür haben wir jetzt 
eine neue Differenz, die der Nationalrat seinerseits noch ein
mal beraten kann. 

Angenommen gernass Eventualantrag Cottler 
Adopte selon la proposition subsidiaire Cottier 

Art.27 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Frau Meier Josi; Berichterstatterin: Hier geht es um Sendun
gen, die aus technischen Gründen zuerst vorübergehend auf 
Ton- oder Tonbildträger fixiert werden müssen. Der National
rat strich diesen Artikel offenbar in der Annahme, die Situation 
sei durch das Vertragsrecht abgedeckt In unserer Kommis
sion drang aber ein Antrag auf Festhalten diskussionslos 
durch. Betroffene Sendeanstalten, die heute kaum mehr Live
Aufnahmen machen, müssten sonst neben dem Recht auf 
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noch ein Recht auf ve1rv1E,lta1t1gu1 
ho,::.ntrar,on Festhalten. 

Art. 29 Abs. 2; Art. 32 

des Nationalrates 

Meier Josi, Berichterstatterin: Die Artikel 29 und 32 möchte ich 
zusammen behandeln. Diese Artikel enthalten nur Aenderun-
gen über die Schutzdauer bei In bei-
den Fällen hat der Nationalrat die be-
rücksichtigt 
Wir beantragen zum Nationalrat 

Angenommen -Adopte 

Art. 34 Abs. 2 Bst. b, e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Küchler 
Abs. 2Bst.b 
Festhalten 
Abs.2Bst. e 
Streichen 

Art. 34 al. 2 let. b, e 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Küchler 
Al.2/et. b 
Maintenir 
Al. 2/et. e 
Biffer 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Artikel 34 betrifft die Direkt
sendungen. Der Nationalrat hat im Bereiche der elektroni
schen Medien die Interpreten den Urhebern gleichgestellt Wir 
haben seinerzeit, bei der ersten Beratung, einen entsprechen
den Antrag Jaggi noch klar mit 24 zu 7 Stimmen abgelehnt 
Wir haben damals auf das Schutzniveau des Rom-Abkom
mens verwiesen. Die Nutzerverbände, die mich seinerzeit in 
die Tarifschiedskommission schickten, hätten an einer Kehrt
wendung des Ständerates gemäss Kommissionsantrag natür
lich keine Freude. Der Antrag Küchler, der der Kommission 
nicht vorlag, nimmt diese Interessen wieder auf, sicher im Hin
blick auf die Verteuerung, welche den Nutzern aus erweiterten 
lnterpretenrechten zwingend entstehen wird. 
Ihre Kommission hat aber dem Nationalrat zugestimmt, und 
dies angesichts der Tatsache, dass sowohl die EG-Kommis
sion mit ihren Harmonisierungsbestrebungen als auch der Eu
roparat sich für ein höheres Schutzniveau der Interpreten ein
setzen. 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen namens der Kommission 
ebenfalls Einschwenken auf den Nationalrat 

Küchler: Bei den in Artikel 34 Absatz 2 Literae b und e vom 
Nationalrat geschaffenen Differenzen bzw. Ergänzungen be
finden wir uns im sogenannten lnterpretenschutz. 
Die beiden Literae gehören materiell zusammen, und deshalb 
beantrage auch ich, dass diese als Einheit behandelt werden. 
Sowohl der Bundesrat als auch der Ständerat versuchten ja 
bis anhin, im Rahmen der gesamten Gesetzesberatung einen 
vernünftigen Interessenausgleich zwischen den Urhebern 
und den Nutzern, d. h. den Konsumenten, herzustellen. 
Nun ist in der nationalrätlichen Behandlung der Vorlage aber 
völlig stillschweigend, d. h. ohne jede Diskussion, dieser 

nur in einem ganz, 
f'IA<sn:.1n lehnte 

sten dieser Vorlage einen Antrag Jaggi 
ab. Dieser Antrag war mit dem Antrag im Nationalrat ir1,,,nt1,~"h 

der die Weitersendung über Kabel auch dem lnterpreten
schutz unterstellen wollte. Die damalige Ablehnung erfolgte 
also durchaus zu Recht 
Für eine unterschiedliche Behandlung von Urhebern und In
terpreten gibt es nämlich gute Gründe. Der Urheber schafft 
sein Werk einmal. Damit hat es sich. Demgegenüber können 
die Interpreten beliebige Wiederholungen machen. 
Auch Herr Bundesrat Koller wies anlässlich der ersten Bera
tung der Vorlage ausdrücklich darauf hin, dass die vollstän
dige Gleichstellung der Urheberrechte mit den Interpreten
rechten bezüglich Vergütung «klar über das Ziel hinausgeht, 
weil eine unterschiedliche Sachlage vorliegt». 
Die Ablehnung erfolgte In unserem Rat mit 24 zu 7 Stimmen. 
Der Nationalrat unterstellte demgegenüber die Weitersen
dung über Kabel diskussionslos dem lnterpretenschutz. Es 
liegen also überhaupt keine neuen Fakten vor, die uns veran
lassen könnten und veranlassen müssten, von unserem da
maligen Entscheid abzurücken. Wir müssen auch beachten, 
dass Kabelabonnenten heute bereits jährlich über 30 Millio
nen Franken für Urheberrechte bezahlen. Mit der Einführung 
des lnterpretenschutzes für die Weitersendung gemäss Fas
sung Nationalrat würde der Konsument zusätzlich jährlich 
über 10 Millionen Franken bezahlen, obwohl weder die Praxis 
noch die zukünftige Entwicklung und die EG-Richtlinien für 
eine solche Lösung sprechen. 
Störend wirkt sich überdies aus, dass der Direktempfang mit
tels Parabolantennen frei von Urheber- und lnterpretenrech
ten ist 
Eine übermässige Belastung der Kabelabonnenten birgt also 
die Gefahr in sich, dass sich der entschädigungsfreie .Direkt
empfang durch Parabolantennen im Vergleich zum Empfang 
über Kabel noch erheblich ausweitet Das ist auch aus einem 
landschaftsschützerischen Aspekt heraus abzulehnen. 
Aus all diesen Ueberlegungen heraus beantrage ich Ihnen, 
die Fassung Bundesrat/Ständerat beizubehalten. 

Bundesrat Koller: Herr Küchler hat vom Werdegang her natür
lich recht Im Ständerat haben Sie tatsächlich gesagt, Sie woll
ten zwar die. Interpreten auch besserstellen - bei$pielsweise 
im Rahmen der Leerkassettenabgabe und der sogenannten 
Zweitnutzungsrechte -, aber Sie wollten sie nicht vollständig 
gleichstellen, weil eine unterschiedliche Sachlage vorliege, da 
die Interpreten ja ihre Tätigkeit beliebig wiederholen könnten. 
Das war der Ausgangspunkt In diesen Zusammenhang ge
hört auch die von mir zitierte Erklärung. 
Nun muss ich Ihnen einfach sagen, der Nationalrat hat anders 
entschieden. Der Nationalrat wollte - auch wenn er das still
schweigend gemacht hat, aber in der Kommission war das 
ganz klar - eine vollständige Gleichbehandlung der Interpre
ten mit den Urhebern. Das war der politische Entscheid. Hier 
lag ein anderer Entscheid vor als in Ihrem Rat 
Meine Spezialisten melden mir, dass man offenbar auch noch 
zwei, drei andere Artikel anpassen müsste, damit das ganze 
System wieder aufgeht, wenn Sie diesem Antrag Küchler zu
stimmten. Das könnte man dann natürlich in der Bereinigung 
im Nationalrat realisieren. 
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Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Ich kann nur unterstrei
chen, was eben gesagt wurde. Nach den I Siand der 

löst die vorgeschlagene Aenderung das Problem 
nur zum und führt dann zu einem unbefriedigenden Er-

weil die Nutzer trotzdem mit einer nachbarrechtlichen 
belastet wären der Sen-

rf P,~n!-:lt11t·,c,n\ und weil bei Litera und e nur die Inter-
ausgenommen wären. Diese 

13 Stimmen 
11 Stimmen 

Bundesrat Koller: Das wird von zwei. drei an
deren Artikeln aber das werden wir für die Behand-

im Nationalrat so vorbereiten. 

Art. 35bis Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 35bis al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Da wir uns in Artikel 34 bei 
den Live-Aufnahmen für einen Vergütungsanspruch an die In
terpreten entschieden hatten, sollte dieser Anspruch folgerich
tig auf das Weitersenden und den öffentlichen Empfang von 
Sendungen mit Bild- und Tonträgern ausgedehnt werden. Da
her stimmte die Kommission hier ebenfalls dem Nationalrat zu 
und beantragt Ihnen vorbehältlich der Ueberprüfung wegen 
des Antrages Küchler, dasselbe zu tun. 

Angenommen -Adopte 

Art.38 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Streichen 

Art.38 
Proposition de fa commission 
Al.1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.2 
Bitter 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Der Ständerat hat seiner
zeit die Interpreten an der Leerkassettenabgabe beteiligt Der 
Nationalrat hat sie unter diesem Artikel auch am Vermietrecht 
beteiligt Es ist zu beachten, dass ein Richtlinienvorschlag der 
EG~Kommission ebenfalls Urheber, Interpreten und Produ
zenten parallel an diesem Vergütungsanspruch für das Ver
mieten beteiligt Auch die Gatt-Vorschläge gehen in die glei
che Richtung. 
Deshalb haben wir dem Nationalrat beigepflichtet und emp
fehlen auch Ihnen die Zustimmung zu dieser Ausdehnung. 
Gleichzeitig haben wir einen Widerspruch zwischen Absatz 1 
und Absatz 2 behoben, indem wir Absatz 2 gestrichen haben. 
Nur so wird klar, wem die Vergütungsansprüche zustehen. 
Weil die Produzenten aus Absatz 1 selbständige Ansprüche 
ableiten können, brauchen die Interpreten nicht noch einmal 
unter Absatz 2 mit ihnen zu teilen. 
Wir empfehlen daher auch Zustimmung zur Streichung von 
Absatz 2. 

Angenommen -Adopte 

Art. 40 Abs. 1 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 40 al. 1 let. b 
Pro,po,siti!m de la commission 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Artikel 40: Wir haben Fest
halten an den Verweisen in Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b 
hPtintr:::int weil wir das beibehalten wollten. Nun 

das so dass wir uns auch 

Art. 49 Abs. 3 

Nationalrat anschliessen müs-
13c entfällt also. 

zum Beschluss des Nationalrates 

Art.49al.3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Bei Artikel 49 gilt die Aen
derung entsprechend den Beschlüssen, welche der National
rat zu den Artikeln 15 und 17 betreffend Werkschaffen im 
Arbeitsverhältnis und die Rechte am Kollektivwerk vorge
schlagen hat Mir scheint, dass wir hier trotz der anderen Lö
sung, die wir heute getroffen haben, Zustimmung beantragen 
sollten. 

Angenommen -Adopte 

Art. 55 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.55al.3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Der Nationalrat übernahm 
wieder die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. Danach 
sind die von der Schiedskommission genehmigten Tarife für 
den Richter verbindlich. 
Die Kommission ist hier auf den Nationalrat eingeschwenkt 
Das dient einerseits der Rechtssicherheit und andererseits 
eben auch der Verminderung von Differenzen. 
Wir empfehlen Zustimmung zum Nationalrat 

Angenommen -Adopte 

Art. 56 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
.... für die Urheberrechte und höchstens 3 Prozent für die ver
wandten Schutzrechte; sie ist jedoch .... 
Abs.3 
Festhalten 

Art. 56 al. 2, 3 
Proposition de la commission 
Al.2 
.... par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum 
ä 3 pour cent pour les droits voisins; l'indemnite doit etre 
fixee .... 
A/.3 
Mainteriir 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Hier kommen wir zur letz~ 
ten wichtigen Differenz. Es geht darum, Klarheit über eine 
Obergrenze für die Entschädigung der Urheberrechte und die 
verwandten Schutzrechte zu schaffen. Mit Artikel 17, dem Pro: 
duzentenartikel, und mit dem vorliegenden Artikel geraten Sie 
an die Schmerzgrenze der Nutzer, die vernünftigerweise nicht 
überschritten werden sollte.· Die Nutzer müssen wissen, was 
ihnen blüht Wir haben schon in unseren früheren Beratungen 
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To1ntreiaerhe,rst,elle,r, SAm1A::in,::t::ilt~m und Inter
teilen 
1 Ute-

'"'""'1r,•ito,,,,,,, zur Ge-

Art. 63 Abs. 1 Bst. hbis, Bst 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 63 al. 1 let. hbis, let. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

wie sie die 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Hier geht es um Anpas
sung an die EG-Computerrichtlinie. Der Hinweis auf Buchsta
be hbis wurde durch das Fallenlassen früherer Beschlüsse zur 
gesetzlichen Lizenz nötig. 
Wir beantragen Zustimmung zum Nationalrat 

Angenommen -Adopte 

Art. 65 Abs. 1 Bst cbis, cter 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 65 al. 1 let. cbis, cter 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Diese Aenderungen ent
si,rechen den Beschlüssen, welche zu Artikel 34 Absatz 2 Lite
rae b und e gefasst worden waren. Heute ist nun der Antrag 
Küchler dazugekommen. Ich nehme an, dass wir bei einer Zu
stimmung zum Nationalrat eine Ueberprüfung im Zweitrat vor
behalten müssen. 

Angenommen gemäss modifiziertem Antrag der Kommission 
(siehe Entscheid zu Art 34) 
Adopte selon Ja proposition moditiee de la commission 
(voir declsion a l'art 34) 

Art.69b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de fa commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Diese Aenderungen wur
den durch die inzwischen angenommene OG-Revision nötig. 
Bis zum Tätigwerden der neuen Rekurskommission wurde die 
Uebergangsregelung angenommen. 
Wir beantragen Zustimmung zum Nationalrat 

Angenommen -Adopte 

Art. 72 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 72 al. 2, 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Die Fristverlängerung von 
3 auf 10Tage in Absatz 2 entspricht analogen Vorschriften im 
Markenschutzgesetz und in der einschlägigen EG-Verord-

Absatz 3 sich dadurch. 
zum Nationalrat 

B. Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von 
integrierten Schaltungen 
B. Loi federale sur la protection des topographies de cir
cuits integres 

Titel; Art. 1 Abs. 1, 2; Art. 3 Abs. 1; Art. 5 Bst. b; Art. 6; Art. 8 
Abs, 1; Art. 11 Abs. 1 Bst. b; Art. 16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre; art 1 al. 1, 2; art. 3 al. 1; art. 5 let. b; art. 6; art. 8 al. 1; 
art. 11 al. 1 let. b; art. 16 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Beim Topographiengesetz 
hat der Nationalrat die Vorlage nochmals im Hinblick auf die 
Topographien-Richtlinie der EG überarbeitet Wir haben daher 
auf der ganzen Linie zugestimmt und empfehlen Ihnen, das 
global ebenfalls zu tun. 

Angenommen -Adopte 

C. Bundesbeschluss über verschiedene völkerrechtliche 
Verträge auf dem Gebiete des Urheberrechts und der ver
wandten Schutzrechte 
C. Arretefederal concernant diverses conventions interna
tionales dans le domaine du droit d'auteur et des droits 
voisins 

Art. 1 Abs. 1; Art. 2 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 1 al. 1; art. 2 al. 1 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Bei Vorlage C, völkerrecht
liche Verträge, geht es im wesentlichen nur um redaktionelle 
Aenderungen, bei denen wir dem Nationalrat generell zustim
men. 
Die Kommission beantragt Ihnen, das ebenfalls global zu tun. 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat-Au Conseil national 
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Differenzen -Dlvergences 

Siehe Seite 2 hiervor - Voir page 2 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 4. Juni 1992 
Decision du Conseil des Etats du 4 juin 1992 

M Couchepin, rapporteur: II restait six divergences avec le 
Conseil des Etats. Nous vous proposons d'en maintenir qua
tre, qui ne devraient pas provoquer de grandes discussions. 
Les decisions de la commission onttoutes ete prises ä l'unani
mite. Nous vous recommandons donc une certaine austerite 
dans Ja prise de parole .. 
A l'article 17, nous-proposons la suppression pure et simple 
de cet article. II s'agit, ici, d'appliquer simplement le principe 
de la liberte des contrats, ators que le Conseil des Etats voulait 
favoriser les producteurs. II taut ajouter en outre que, si l'on 
adoptait la SOiution du Conseil des Etats, on adopterait un 
texte qui n' est pas tres bon du point de vue redactionnel. Ar ali
nea premier, entre la premiere et 1a deuxieme phrase, it y a une 
certaine contradiction. 
En vous proposant de maintenir Ja divergence, c'est-ä-dire de 
supprimerf'article 17, on s!en tient a lasituation actuelle, la 11-
berte des contrats, qui fonctionne bien Par contre, en adop
tant le texte du Conseil des Etats, on risque d'introduire quel
ques difticultes. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Der Ständerat ist unseren 
Beschlüssen weitgehend gefolgt So hat er namentlich der 
Streichung des Folgerechtes und des Bibliotheksrappens zu. 
gestimmt, den beiden politischen Aspekten. Es bestehen ins
gesamt noch sechs Differenzen Im Brennpunkt der Diskus
sion stehen Artikel 17, die Rechte am Kollektivwerk, und Arti
kel 34, die Rechte der ausübenden Künstler. Sie betreffen die 
Frage des Interessenausgleichs und sind deshalb für die di
rektbetroffenen Kreise, die Kulturschaffenden einerseits und 
die Produzenten und Nutzer andererseits, von grosser Bedeu
tung. Die anderen Differenzen sind eher untergeordneter Na
tur und teils redaktionell. 
Die Anträge der Kommission sehen Sie auf der Fahne. Ich 
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bei einzelnen Artikeln, soweit das nötig ist, noch kurz 
Begründung geben. 

beantrage Ihnen im Namen der einstimmigen Kommis
Sien, unseren Anträgen zuzustimmen. 

Fmu Grendelmeier: Die L.dU/EVP-Fraktion stimmt den Anträ
gen der Kommission mehrheitlich zu. Wir sind von diesem 
neuen Urheberrechtsgesetz so wenig begeistert, wie wir es in 
dtlrersten Lesung waren, weil wir der Meinung sind, dass man 
das Problem so, wie es jetzt gelöst wird, eigentlich nicht lösen 
kann. Wir versuchen immer noch, auf der Basis des Bucfl.. 
dfuckes die Urheberrechte zu schützen; das heisst, wir gehen 
nooh immer c: 3;von aus, dass die Produktion eine höchst pro-
1El$sionelle, höchst komplizierte Angelegenheit ist, bei der 
ga,u klar ist, wer Produzent und wer Urheber ist Das ist ja bei 
~ beutigen Kopiermöglichkeiten auf allen drei Sektoren 
nicht mehr möglich: Wenn jedes Kind eine Videokopie herstel
len kann, was noch vor wenigen Jahren eine sehr professio
nelte Angelegenheit war, ist derUrhebc; in diesem Bereich 
nicht mehr zu schützen. Ich war schon bei der ersten Dis
kussion der Meinung, wir müssten - auf ganz neue Art und 
Weise - die Urheber, aber auch die Interpreten schützen. 
Trotzdem sind wir der Meinung, wir sollten dem Urheber
reetdsgesetz zustimmen, weil es immerhin eine Verbesserung 
bringt vor allem auch eine Verbesserung für die Interpreten, 
eine Verbesserung für die Künstler. 
Ich möchte Sie bitten zuzustimmen. 

Präsident: Folgende Fraktionen lassen mitteilen, dass sie den 
Anträgen der Kommission zustimmen und auf das Wort ver
zichten: FDP, SP, CVP, SVP, Grüne und Liberale. 

Art.17 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de /a commission 
Biffer 

M. Couchepln, rapporteur: Au sujet de l'article 17 sur lequel je 
viens de m'exprirner, une erreur s'etant glissee dans le tableau 
synoptique de langue fr8.098-ise, nous vous proposons donc 
de tracer cet article et non pas de maintenir ta divergence, et 
de s'en tenir ä la situation actuelle, c'est-ä-dire ta liberte des 
contrats et pas de privi/eges accordes aux producteurs. Les 
parties sont suffisamment eclairees pour etablir des contrats 
convenables. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Dieser Artikel regelt die 
Rechte am Kollektivwerk. Wir hatten im Verlauf der Diskussion 
verschiedene Versionen. Der Ständerat hat nun versucht, eine 
Kompromisslösung zu finden. Die vom Ständerat angenom
mene Version geht vom Prinzip der Vertragsfreiheit aus, so in 
Absatz 1, und sieht subsidiär, wenn nichts vereinbart ist, die 
Bündelung der Rechte beim Produzenten vor, so in Absatz 2. 
Mit der vom Ständerat in Absatz 1 neu beschlossenen Version 
wird das angestrebte Ziel aber nicht erreicht Falls solche Ver
träge Dritten nicht entg~engehalten werde.n können, wte das 
im zweiten Satz von Absatz 1 steht, bedeutet dies, dass sich 
der Dritte eben gerade nicht an den Produzenten, sondem an 
den Urheber zu halten hat Diese Formulierung erreicht somit 
eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man beabsich
tigte. Somit bleibt unseres Erachtens nur die Wahl zwischen 
Festhalten an unserer Fassung, Uebemahme derVersion, wie 
sie Ständerat Zimmerli ohne Etfolg vorgeschlagen hat, oder 
Streichung des ganzen Artikels. Festhalten und Streichen ist 
·nacn unserer Auffassung etwa ebenbürtig. 
Unsere Kommission hat diesen gordischen Knoten kurzer
hand zerschnitten und einstimmig der Streichung den Vorzug 
gegeben, und zwar aus folgenden Gründen: Streichen ent
spricht der Lösung In Artikel 15 (Wefkschaffen im Arbeitsver
hältnis), den wir ebenfalls gestrichen haben. Absatz 1 von Arti
kel 17 enthält übrigens nur allgemeingültiges Vertragsrecht 
Mit der Streichung vermeiden wir auch jeglichen Zweifel liber 
die Anwendbarkeit der bisher erarbeiteten Grundsätze zum 
Urhebervertragsrecht 
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Bundesrat KoUer: Ich bin auch der Meinung-und inzwischen 
sind sich ja beide Räte darüber einig-, dass vor allem das Prin· 
zip der Vertragsfreiheit gelten soll. Da andererseits der Natio
nalrat keineswegs bereit war, im Fall, in dem kein Vertrag ab· 
geschlossen wird, eine Bündelung beim Produzenten vorzu
nehmen, ist es konsequent, wenn Sie jetzt im Differenzbereini
gungsverfahren diesen Artikel einfach streichen Denn dann 
gilt Vertragsfreiheit, gilt auch die Vertragszwecktheorie. Was 
ohnehin gilt, müssen wir im Gesetz nicht noch ausdrucklich 
festhalten. 

Angenommen-Adopte 

Art.25 
Antrag der Kommission 
_ZYfilimmung_zumBescbluss-desStäAderates 
Proposition de 18 commission 
Adhererä la decision du Conseil des Etats 

M. Couchepfn, rapporteur: Vous avez sans doute remarque 
qu' ä f'article 25 nous proposons de nous rallier ä fa solution du 
Conseil des Etats. II s'agit d'un probleme de detail, sott d'eten
dre au catalogue de foires la possibilite de reproduire des oeu
vres setrouvant ä demeure dans une collection 

Angenommen-Adopte 

Art.27 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de 18 commission 
Maintenir 

M. Couchepin, rapporteur: A l'article 27, c'est un probleme si
milaire ä celui de t'article 17. Nous proposons la aussi d'en 
restera 1a liberte du contrat en trayant purement et simplement 
cet article qui tendait ä donner une exception et un privilege ä 

. la SSR Cettedemiere est en mesure d'etablir des contrats qui 
lui donnent le privilege qu'on aurait voulu donner ä travers la 
loi II n'y a pas de raison de le faire ä travers un texte legal 

Flscher.Sursee, Berichterstatter: Es handelt sich bei Arti
kel 27 um einen reinen SAG-Artikel. Wir haben ihn bei der er
sten Lesung gestrichen, mit der Begründung, die~ 
nahme sei nicht gerechtfertigt Der Ständerat hat aber auf
grund einer Eingabe der SAG einstimmig beschtos&en,andie
ser Schutzausnahme festzuhalten Wir Sind gegenteiliger Mei
nung und halten an der Streichung fest 

Angenommen -Adopte 

Art. 34 Abs. 2 Bst. b, e 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 34 at. 2 .let. b, e 
Proposition de la commission 
Maintenir 

M. Couchepin, rapporteur: lci il s'agit de quelque chose de 
plus important, qui va dans le sens des preoccupati~ de 
Mme Grendelmeier. En vous proposant de maintenir la di!ler" 
gence, nous voulons mettre sur un pied d'egalite les in~ 
tes et !es auteurs. C'est une des preoccupations de cette.i• 
de notre commission de tenir bompte de 1a situation ~ 
liere qui n'etait pas bonne du polnt de 1a protection des intet
pretes et des redevanc:es. La solution du Conseil des Sltl 
n'irait pas dans le sens de l'amelioration des droits des inttfl
pretes, la notre est meilleure. SI l'on devait maintenlr la p~ 
sition du Conseil des Etats, d'autres problemes se poser.-it 
En effet, d'autres articles, en contradiction avec cette pr~ 
tion, devraient etre modif:ies. Vous avez donc une doubtfrrai
son de nous approuver. 

Fischer-Sursee, Berichterstatter: Es geht bei Artikel 34 um die 
Frage, ob die Interpreten, also die ausübenden Künstler, im 
Bereiche der elektronischen Medien im gleichen Umfang ge
schützt sein sollen wie die Urheber. 
Der Nationalrat hat diese Frage bejaht und das Weitersen
dungsrecht sowie das Recht zum öffentlichen Empfang von 
Sendungen in Artikel 34 aufgenommen Entgegen dem An
trag seiner Kommission stimmte dann der Ständerat knapp 
dem Antrag Küchler auf Beibehaltung der Version des Bun
desrates zu. Er stellt sich damit gegen eine Gleichstellung des 
Interpreten mit dem Urheber. 
Die Argumentation des Ständerates war, die vom Nationalrat 
beschlossene Verbesserung des lnterpretenschutzes hätte 
zur Folge, dass die Abonnenten von Kabelnetzen in Zukunft 
tiefer in die Tasche greifen müssten Das ist zutreffend. Daher 
wD!fte_der-3tänderat.den-KoosumenteR,V81'-allem-im-Bereich -·· -
des Kabelfernsehens, vor zusätzlichen Vergütungen verscho
nen. Dieses Ziel Wird aber nur ungenügend erreicht, da die 
Sendeanstalten diese Vergütungsansprüche auch in der jetzj. 
gen Fassung des Ständerates haben. Die zusätzliche Bela
stung der Kabelnetzbetreiber durch die verwandten Schutz
rechte. resultiert nicht allein aus den lnterpretenrechten, son
dern auch aus dem Weitersendungsrecht der Sendeunter
nehmen 
Der Nationalrat hatte sich dafür entschieden, die fnterpreten 
grundsätzlich den Urhebern gleichzustellen Daran hält un
sere Kommission fest, insbesondere auch deshalb, weil bei 
der Fassung des Ständerates noch andere Artikel angepasst 
werden müssen 

Angenommen -Adopte 

Art. 38Abs. 2; Art. 56 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 38 al. 2; art. 56 al. 2, 3 
Proposition de la commission 
Adherer ä 1a decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 



Droit d'auteur. Loi 

Vierte Sitzung - Quatrieme seance 

Donnerstag, 27. August 1992, Vormittag 
Jeudi 27 aout 1992, matin 

08.00h 

Vorsitz-Presidence: Frau Meier Josi/Herr Piller 

84.064 

Urheberrechtsgesetz 
Droit d'auteur. Loi 

Differenzen 

Siehe Seite 372 hiervor - Voir page 372 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 19. Juni 1992 
Oecision du Conseil national du 19 juln 1992 

A. Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) 
A. Loi federale sur le droit d'auteur et sur les droits voisins 
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Art.17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Wir haben nur noch drei 
Differenzen, nachdem uns der Nationalrat im übrigen zuge
stimmt hat Sie betreffen die Artikel 17, 27 und 34. 
Die Kommission beantragt Ihnen in allen drei Fällen Zustim
mung zum Nationalrat, womit dann dieses Geschäft nach ei
ner sehr, sehr langen Zeit zu Ende beraten wäre. 
Zuerst zu Artikel 17. Hier geht es um die Kollektivwerke. Dieser 
Artikel stand in den Beratungen von Anfang an unter einem 
schlechten Stern. Unsere Kommission versuchte immer wie· 
der, dem ursprünglichen Auftrag des Ständerates bei seiner 
Rückweisung getreu, die Rechte von Kollektivwerken bei den 
Produzenten zu bündeln. Im Plenum wurde aber jeweils die 
Vertragsfreiheit entgegengestellt, und bei den Abstimmungen 
resultierten dann jedes Mal unbefriedigende Scheinkompro· 
misse, die weder Fisch noch Vogel waren. Das geschah auch 
letztes Mal wieder, so dass das Resultat weder die Nutzer noch 
die Urheber zu überzeugen vermochte. 
Unter d.iesen. Umständen hat der Nationalrat am 19. Juni 1992 
Streichung des Artikels beschlossen, und Ihre Kommission ist 
ebenfalls zum Schluss gekommen, es sei besser, gar keine als 
eine schlechte Regelung in das Gesetz aufzunehmen. Die Pro~ 
duzenten werden halt jetzt in ihren Verträgen dafür sorgen 
müssen - sie werden es garantiert tun -, dass nicht ein einzel
ner plötzlich das Werk sabotieren kann, was ja seinerzeit auch 
zum Regelungsversuch führte. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig Zustimmung 
zum Nationalrat 

Angenommen -Adopte 

Art.27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a fa decision du Conseil national 

712 E 27 aout 1992 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Beachten Sie den Titel 
«Aufnahmen für Sendezwecke». Es um Aufnahmen, die 

uri,.,u,.,,.,,,,,t,,,r,r1 erforderlich wenn eine Sendung 
heute ist 

man davon aus, wer Sendeerlaubnis 
Recht ebenfalls. Das wollten wir im Gesetz fi-

Nachdem die hll'ihAr1nA 

sen Problemen führte, 
tetwerden. 
Deshalb ""'''mrrnr,on 

Angenommen 

Art. 34 Abs. 2 Bst. b, e 
Antrag der Kommission 

zum Nationalrat 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 34 al. 2 let. b, e 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Meier Josi, Berichterstatterin: Bei der Differenz in Arti
kel 34, geht es um die Frage, ob wir, wie der Nationalrat, die In
terpreten den Urhebern nun grundsätzlich gleichstellen wol
len. Wir hatten das ursprünglich - in Uebereinstimmung mit 
dem Bundesrat - nur teilweise getan. Die Kommission bean
tragte Ihnen allerdings schon letztes Mal Einlenken auf die 
Vorschläge des Nationalrates, insbesondere auch bei den hier 
noch umstrittenen Weitersenderechten und dem Recht, eine 
Sendung wahrnehmbar zu machen. 
Gestützt auf einen Antrag von Kollege Küchler schlossen Sie 
aber anlässlich unserer letzten Beratung die Interpreten von 
diesen beiden Rechten aus. Sie wollten damit den Kabel- und 
Umsetzerunternehmen für diese weiteren Aussendungen Ent
schädigungen ersparen. 
Der Nationalrat hat sich aber erneut einstimmig gegen jede -
auch gegen diese - Einschränkung der Beteiligungsrechte 
der Interpreten entschieden. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen angesichts dieser klaren Si
tuation im Nationalrat und nach sehr eingehender Diskussion 
mit 7 zu 3 Stimmen, auch hier einzulenken und damit die letzte 
Differenz zu erledigen. Dabei war beim Mehrheitsantrag aus
schlaggebend, dass für die verbleibenden Rechte nur noch 
ein minimaler Entschädigungsaufwand auf dem Spiele steht. 
Viel wichtiger ist wohl, dass wir bei den Tarifen eine obere Pro· 
zentgrenze eingeführt haben. Zudem wäre eine Sehfechter
stellung der Interpreten im Vergleich zu den Sendeunterneh· 
men, die Artikel 37 im gleichen Falle ohnehin eine Be· 
zahlung nicht sehr leicht zu rechtfertigen. 
Wir beantragen daher, auch in diesem letzten Punkte 
zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 
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A. Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) 
A. Loifederale sur Je droit d'auteur et sur les droits votMIS 
(Lot sur le drolt d'auteur, LOA) 

Schlussabstimmung-Vota final 
Für Annahme des Entwurles 43 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

B. Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von 
Integrierten Schaltungen (Topographiengesetz, ToG) 
B. Lol federale sur la protectJon des topographies de Oft„ 
cults Integres (Loi sur fes topographles, l To) 
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An den Nationalrat-Au Conseil national 

41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Schlussabstimmungen 
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A. Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) 
A. loi federale sur le droit d'auteur et sur les drolts volsins 
(Loi sur te drolt d'auteur, LOA) 

Sch1ussabstimtnt1ng - Vota final 
FÜl'AMahmedesEntwudes 
Dagegen 

150 Stimrnoo__ 
1 Stimme 

B. Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von 
integrierten Schaltungen (Topographlengesetz, ToG) 
B. Loi federale sur la protection des topographies de clr· 
cüftsfnlegres{[of surles lopograph1e~·tto) 
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Fur Annahme des Entwurfes 

Anden Bundesrat-Au Conseil federaf 

153 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 


